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ERSTES HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.  
EUROPÄISCHE UNION 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 Artikel 1. Österreich ist eine demokra-
tische Republik. Ihr Recht geht vom Volk 
aus. 
 
 Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bun-
desstaat. 

 (2) Der Bundesstaat wird gebildet aus 
den selbständigen Ländern: 

Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg, Wien. 

 (3) Änderungen im Bestand der Länder 
oder eine Einschränkung der in diesem 
Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mitwir-
kung der Länder bedürfen auch verfas-
sungsgesetzlicher Regelungen der Länder. 
 
 Artikel 3. (1) Das Bundesgebiet um-
fasst die Gebiete der Bundesländer. 

 (2) Staatsverträge, mit denen die Bun-
desgrenzen geändert werden, dürfen nur 
mit Zustimmung der betroffenen Länder 
abgeschlossen werden. 

 (3) Grenzänderungen innerhalb des 
Bundesgebietes bedürfen übereinstim-
mender Gesetze des Bundes und der be-
troffenen Länder. Für Grenzbereinigungen 
innerhalb des Bundesgebietes genügen 
übereinstimmende Gesetze der betroffe-
nen Länder. 

 (4) Sofern es sich nicht um Grenzbe-
reinigungen handelt, bedürfen Beschlüsse 
des Nationalrates über Grenzänderungen 
gemäß Abs. 2 und 3 der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen. 
 
 Artikel 4. (1) Das Bundesgebiet bildet 
ein einheitliches Währungs-, Wirtschafts- 
und Zollgebiet. 

 (2) Innerhalb des Bundes dürfen Zwi-
schenzolllinien oder sonstige Verkehrsbe-
schränkungen nicht errichtet werden. 
 

 Artikel 5. (1) Bundeshauptstadt und 
Sitz der obersten Organe des Bundes ist 
Wien. 

 (2) Für die Dauer außergewöhnlicher 
Verhältnisse kann der Bundespräsident 
auf Antrag der Bundesregierung den Sitz 
oberster Organe des Bundes in einen an-
deren Ort des Bundesgebietes verlegen. 
 
 Artikel 6. (1) Für die Republik Öster-
reich besteht eine einheitliche Staatsbür-
gerschaft. 

 (2) Jene Staatsbürger, die in einem 
Land den Hauptwohnsitz haben, sind des-
sen Landesbürger; die Landesgesetze 
können jedoch vorsehen, dass auch 
Staatsbürger, die in einem Land einen 
Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz 
haben, dessen Landesbürger sind. 

 (3) Der Hauptwohnsitz einer Person ist 
dort begründet, wo sie sich in der erweis-
lichen oder aus den Umständen hervorge-
henden Absicht niedergelassen hat, hier 
den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen 
zu schaffen; trifft diese sachliche Voraus-
setzung bei einer Gesamtbetrachtung der 
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beruflichen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Lebensbeziehungen einer 
Person auf mehrere Wohnsitze zu, so hat 
sie jenen als Hauptwohnsitz zu bezeich-
nen, zu dem sie das überwiegende Nahe-
verhältnis hat. 

 (4) In den Angelegenheiten der Durch-
führung der Wahl des Bundespräsidenten, 
von Wahlen zu den allgemeinen Vertre-
tungskörpern und zum Europäischen Par-
lament, der Wahl des Bürgermeisters 
durch die zur Wahl des Gemeinderates 
Berechtigten, in den Angelegenheiten der 
Durchführung von Volksbegehren, Volks-
abstimmungen und Volksbefragungen auf 
Grund der Bundesverfassung oder einer 
Landesverfassung sowie in den Angele-
genheiten der unmittelbaren Mitwirkung 
der zum Gemeinderat Wahlberechtigten 
an der Besorgung der Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde gelten für die Dauer einer Fest-
nahme oder Anhaltung im Sinne des Bun-
desverfassungsgesetzes über den Schutz 
der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/ 
1988, die letzten Wohnsitze und der letzte 
Hauptwohnsitz vor der Festnahme oder 
Anhaltung als Wohnsitze beziehungsweise 
Hauptwohnsitz der festgenommenen oder 
angehaltenen Person. 
 
 Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind 
vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Ge-
burt, des Geschlechtes, des Standes, der 
Klasse und des Bekenntnisses sind ausge-
schlossen. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. Die 
Republik (Bund, Länder und Gemeinden) 
bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung 
von behinderten und nichtbehinderten 
Menschen in allen Bereichen des täglichen 
Lebens zu gewährleisten. 

 (2) Bund, Länder und Gemeinden be-
kennen sich zur tatsächlichen Gleichstel-
lung von Mann und Frau. Maßnahmen zur 
Förderung der faktischen Gleichstellung 
von Frauen und Männern insbesondere 
durch Beseitigung tatsächlich bestehender 
Ungleichheiten sind zulässig. 

 (3) Amtsbezeichnungen können in der 
Form verwendet werden, die das Ge-
schlecht des Amtsinhabers oder der Amt-
sinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches 
gilt für Titel, akademische Grade und Be-
rufsbezeichnungen. 

 (4) Den öffentlichen Bediensteten, ein-
schließlich der Angehörigen des Bundes-
heeres, ist die ungeschmälerte Ausübung 
ihrer politischen Rechte gewährleistet. 
 
 Artikel 8. (1) Die deutsche Sprache 
ist, unbeschadet der den sprachlichen 
Minderheiten bundesgesetzlich einge-
räumten Rechte, die Staatssprache der 
Republik. 

 (2) Die Republik (Bund, Länder und 
Gemeinden) bekennt sich zu ihrer ge-
wachsenen sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt, die in den autochthonen Volks-
gruppen zum Ausdruck kommt. Sprache 
und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser 
Volksgruppen sind zu achten, zu sichern 
und zu fördern. 

 (3) Die Österreichische Gebärdensprache 
ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
Das Nähere bestimmen die Gesetze. 
 
 Artikel 8a. (1) Die Farben der Repu-
blik Österreich sind rot-weißrot. Die Flag-
ge besteht aus drei gleichbreiten waag-
rechten Streifen, von denen der mittlere 
weiß, der obere und der untere rot sind. 

 (2) Das Wappen der Republik Öster-
reich (Bundeswappen) besteht aus einem 

freischwebenden, einköpfigen, schwarzen, 
golden gewaffneten und rot bezungten 
Adler, dessen Brust mit einem roten, von 
einem silbernen Querbalken durchzogenen 
Schild belegt ist. Der Adler trägt auf sei-
nem Haupt eine goldene Mauerkrone mit 
drei sichtbaren Zinnen. Die beiden Fänge 
umschließt eine gesprengte Eisenkette. Er 
trägt im rechten Fang eine goldene Sichel 
mit einwärts gekehrter Schneide, im lin-
ken Fang einen goldenen Hammer. 

 (3) Nähere Bestimmungen, insbeson-
dere über den Schutz der Farben und des 
Wappens sowie über das Siegel der Repu-
blik werden durch Bundesgesetz getroffen. 
 
 Artikel 9. (1) Die allgemein anerkann-
ten Regeln des Völkerrechtes gelten als 
Bestandteile des Bundesrechtes. 

 (2) Durch Gesetz oder durch einen 
gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten Staats-
vertrag können einzelne Hoheitsrechte auf 
andere Staaten oder zwischenstaatliche 
Einrichtungen übertragen werden. In glei-
cher Weise können die Tätigkeit von Or-
ganen anderer Staaten oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen im Inland und 
die Tätigkeit österreichischer Organe im 
Ausland geregelt sowie die Übertragung 
einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten 
oder zwischenstaatlicher Einrichtungen auf 
österreichische Organe vorgesehen wer-
den. Dabei kann auch vorgesehen werden, 
dass österreichische Organe der Wei-
sungsbefugnis der Organe anderer Staa-
ten oder zwischenstaatlicher Einrichtungen 
oder diese der Weisungsbefugnis österrei-
chischer Organe unterstellt werden. 
 
 Artikel 9a. (1) Österreich bekennt 
sich zur umfassenden Landesverteidigung. 
Ihre Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit 
nach außen sowie die Unverletzlichkeit 
und Einheit des Bundesgebietes zu be-
wahren, insbesondere zur Aufrechterhal-
tung und Verteidigung der immerwähren-
den Neutralität. Hiebei sind auch die ver-
fassungsmäßigen Einrichtungen und ihre 
Handlungsfähigkeit sowie die demokrati-
schen Freiheiten der Einwohner vor ge-
waltsamen Angriffen von außen zu schüt-
zen und zu verteidigen. 

 (2) Zur umfassenden Landesverteidi-
gung gehören die militärische, die geisti-
ge, die zivile und die wirtschaftliche Lan-
desverteidigung. 

 (3) Jeder männliche Staatsbürger ist 
wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen können 
freiwillig Dienst im Bundesheer als Solda-
tinnen leisten und haben das Recht, die-
sen Dienst zu beenden. 

 (4) Wer die Erfüllung der Wehrpflicht 
aus Gewissensgründen verweigert und 
hievon befreit wird, hat die Pflicht, einen 
Ersatzdienst (Zivildienst) zu leisten. 
 

 Artikel 10. (1) Bundessache ist die 
Gesetzgebung und die Vollziehung in fol-
genden Angelegenheiten: 

1. Bundesverfassung, insbesondere Wah-
len zum Nationalrat, Volksabstimmun-
gen auf Grund der Bundesverfassung; 
Verfassungsgerichtsbarkeit; Verwal-
tungsgerichtsbarkeit; 

2. äußere Angelegenheiten mit Ein-
schluss der politischen und wirtschaft-
lichen Vertretung gegenüber dem 
Ausland, insbesondere Abschluss von 
Staatsverträgen, unbeschadet der Zu-
ständigkeit der Länder nach Art. 16 
Abs. 1; Grenzvermarkung; Waren- 
und Viehverkehr mit dem Ausland; 
Zollwesen; 

3. Regelung und Überwachung des Ein-
trittes in das Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm; Ein- und Auswan-
derungswesen; Passwesen; Aufent-
haltsverbot, Ausweisung und Abschie-
bung; Asyl; Auslieferung; 

4. Bundesfinanzen, insbesondere öffent-
liche Abgaben, die ausschließlich oder 
teilweise für den Bund einzuheben 
sind; Monopolwesen; 

5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwe-
sen; Maß- und Gewichts-, Normen- 
und Punzierungswesen; 

6. Zivilrechtswesen einschließlich des 
wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluss von Regelun-
gen, die den Grundstücksverkehr für 
Ausländer und den Verkehr mit be-
bauten oder zur Bebauung bestimm-
ten Grundstücken verwaltungsbehördli-
chen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von 
Todes wegen durch Personen, die 
nicht zum Kreis der gesetzlichen Er-
ben gehören; Privatstiftungswesen; 
Strafrechtswesen mit Ausschluss des 
Verwaltungsstrafrechtes und des Ver-
waltungsstrafverfahrens in Angelegen-
heiten, die in den selbständigen Wir-
kungsbereich der Länder fallen; Jus-
tizpflege; Einrichtungen zum Schutz 
der Gesellschaft gegen verbrecheri-
sche oder sonstige gefährliche Perso-
nen; Urheberrecht; Pressewesen; Ent-
eignung, soweit sie nicht Angelegen-
heiten betrifft, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; 
Angelegenheiten der Notare, der 
Rechtsanwälte und verwandter Berufe; 

7. Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein-
schließlich der ersten allgemeinen Hil-
feleistung, jedoch mit Ausnahme der 
örtlichen Sicherheitspolizei; Vereins- 
und Versammlungsrecht; Personen-
standsangelegenheiten einschließlich 
des Matrikenwesens und der Namens-
änderung; Fremdenpolizei und Melde-
wesen; Waffen-, Munitions- und 
Sprengmittelwesen, Schießwesen; 

8. Angelegenheiten des Gewerbes und 
der Industrie; öffentliche Agentien 
und Privatgeschäftsvermittlungen; Be-
kämpfung des unlauteren Wettbewer-
bes; Patentwesen sowie Schutz von 
Mustern, Marken und anderen Waren-
bezeichnungen; Angelegenheiten der 
Patentanwälte; Ingenieur- und Zivil-
technikerwesen; Kammern für Handel, 
Gewerbe und Industrie; Einrichtung 
beruflicher Vertretungen, soweit sie 
sich auf das ganze Bundesgebiet er-
strecken, mit Ausnahme solcher auf 
land- und forstwirtschaftlichem Gebiet; 

9. Verkehrswesen bezüglich der Eisen-
bahnen und der Luftfahrt sowie der 
Schifffahrt, soweit diese nicht unter 
Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; Angele-
genheiten der wegen ihrer Bedeutung 
für den Durchzugsverkehr durch Bun-
desgesetz als Bundesstraßen erklärten 
Straßenzüge außer der Straßenpolizei; 
Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit 
sie nicht unter Art. 11 fällt; Post- und 
Fernmeldewesen; Umweltverträglich-
keitsprüfung für Bundesstraßen und 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei 
denen mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu rechnen ist; 

10. Bergwesen; Forstwesen einschließlich 
des Triftwesens; Wasserrecht; Regu-
lierung und Instandhaltung der Ge-
wässer zum Zweck der unschädlichen 
Ableitung der Hochfluten oder zum 
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Zweck der Schifffahrt und Flößerei; 
Wildbachverbauung; Bau und Instand-
haltung von Wasserstraßen; Normali-
sierung und Typisierung elektrischer 
Anlagen und Einrichtungen, Sicher-
heitsmaßnahmen auf diesem Gebiet; 
Starkstromwegerecht, soweit sich die 
Leitungsanlage auf zwei oder mehrere 
Länder erstreckt; Dampfkessel- und 
Kraftmaschinenwesen; Vermessungs-
wesen; 

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter 
Art. 12 fällt; Sozial- und Vertragsver-
sicherungswesen; Pflegegeldwesen; 
Kammern für Arbeiter und Angestell-
te, mit Ausnahme solcher auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet; 

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des 
Leichen- und Bestattungswesens so-
wie des Gemeindesanitätsdienstes und 
Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- 
und Pflegeanstalten, des Kurorte-
wesens und der natürlichen Heilvor-
kommen jedoch nur die sanitäre Auf-
sicht; Maßnahmen zur Abwehr von ge-
fährlichen Belastungen der Umwelt, 
die durch Überschreitung von Immis-
sionsgrenzwerten entstehen; Luftrein-
haltung, unbeschadet der Zuständig-
keit der Länder für Heizungsanlagen; 
Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährli-
cher Abfälle, hinsichtlich anderer Ab-
fälle nur soweit ein Bedürfnis nach Er-
lassung einheitlicher Vorschriften vor-
handen ist; Veterinärwesen; Ernäh-
rungswesen einschließlich der Nah-
rungsmittelkontrolle; Regelung des 
geschäftlichen Verkehrs mit Saat- und 
Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln sowie mit Pflanzen-
schutzgeräten, einschließlich der Zu-
lassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; 

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer 
Archiv- und Bibliotheksdienst; Angele-
genheiten der künstlerischen und wis-
senschaftlichen Sammlungen und Ein-
richtungen des Bundes; Angelegenhei-
ten der Bundestheater mit Ausnahme 
der Bauangelegenheiten; Denkmal-
schutz; Angelegenheiten des Kultus; 
Volkszählungswesen sowie – unter 
Wahrung der Rechte der Länder, im 
eigenen Land jegliche Statistik zu 
betreiben – sonstige Statistik, soweit 
sie nicht nur den Interessen eines ein-
zelnen Landes dient; Stiftungs- und 
Fondswesen, soweit es sich um Stif-
tungen und Fonds handelt, die nach 
ihren Zwecken über den Interessenbe-
reich eines Landes hinausgehen und 
nicht schon bisher von den Ländern 
autonom verwaltet wurden; 

14. Organisation und Führung der Bun-
despolizei; Regelung der Errichtung 
und der Organisierung sonstiger 
Wachkörper mit Ausnahme der Ge-
meindewachkörper; Regelung der Be-
waffnung der Wachkörper und des 
Rechtes zum Waffengebrauch; 

15. militärische Angelegenheiten; Angele-
genheiten des Zivildienstes; Kriegs-
schadenangelegenheiten und Fürsorge 
für Kriegsteilnehmer und deren Hin-
terbliebene; Fürsorge für Kriegsgrä-
ber; aus Anlass eines Krieges oder im 
Gefolge eines solchen zur Sicherung 
der einheitlichen Führung der Wirt-
schaft notwendig erscheinende Maß-
nahmen, insbesondere auch hinsicht-
lich der Versorgung der Bevölkerung 
mit Bedarfsgegenständen; 

16. Einrichtung der Bundesbehörden und 
sonstigen Bundesämter; Dienstrecht 

und Personalvertretungsrecht der 
Bundesbediensteten; 

17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die 
Gewährung von Kinderbeihilfen und 
die Schaffung eines Lastenausgleiches 
im Interesse der Familie zum Gegens-
tand hat; 

18. Wahlen zum Europäischen Parlament. 

 (2) In Bundesgesetzen über das bäuer-
liche Anerbenrecht sowie in den nach Abs. 1 
Z 10 ergehenden Bundesgesetzen kann 
die Landesgesetzgebung ermächtigt wer-
den, zu genau zu bezeichnenden einzel-
nen Bestimmungen Ausführungsbestim-
mungen zu erlassen. Für diese Landesge-
setze sind die Bestimmungen des Art. 15 
Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. Die Voll-
ziehung der in solchen Fällen ergehenden 
Ausführungsgesetze steht dem Bund zu, 
doch bedürfen die Durchführungsverord-
nungen, soweit sie sich auf die Ausfüh-
rungsbestimmungen des Landesgesetzes 
beziehen, des vorherigen Einvernehmens 
mit der betreffenden Landesregierung. 

 (3) Bevor der Bund Staatsverträge, die 
Durchführungsmaßnahmen im Sinne des 
Art. 16 erforderlich machen oder die den 
selbständigen Wirkungsbereich der Länder 
in anderer Weise berühren, abschließt, hat 
er den Ländern Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Liegt dem Bund eine 
einheitliche Stellungnahme der Länder 
vor, so ist der Bund beim Abschluss des 
Staatsvertrages an diese Stellungnahme 
gebunden. Der Bund darf davon nur aus 
zwingenden außenpolitischen Gründen 
abweichen; er hat diese Gründe den Län-
dern unverzüglich mitzuteilen. 
 
 Artikel 11. (1) Bundessache ist die 
Gesetzgebung, Landessache die Vollzie-
hung in folgenden Angelegenheiten: 

1. Staatsbürgerschaft; 

2. berufliche Vertretungen, soweit sie 
nicht unter Art. 10 fallen, jedoch mit 
Ausnahme jener auf land- und forst-
wirtschaftlichem Gebiet sowie auf dem 
Gebiet des Berg- und Schiführerwesens 
und des in den selbständigen Wir-
kungsbereich der Länder fallenden 
Sportunterrichtswesens; 

3. Volkswohnungswesen mit Ausnahme 
der Förderung des Wohnbaus und der 
Wohnhaussanierung; 

4. Straßenpolizei; 

5. Assanierung; 

6. Binnenschifffahrt hinsichtlich der Schiff-
fahrtskonzessionen, Schifffahrtsanlagen 
und Zwangsrechte an solchen Anlagen, 
soweit sie sich nicht auf die Donau, den 
Bodensee, den Neusiedlersee und auf 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewäs-
ser bezieht; Strom- und Schifffahrtspo-
lizei auf Binnengewässern mit Ausnah-
me der Donau, des Bodensees, des 
Neusiedlersees und der Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer; 

7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vor-
haben, bei denen mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Umwelt zu rechnen 
ist; soweit ein Bedürfnis nach Erlassung 
einheitlicher Vorschriften als vorhanden 
erachtet wird, Genehmigung solcher 
Vorhaben; 

8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen 
Bestimmungen in Gesetzgebung Bun-
dessache ist, jedoch mit Ausnahme der 
Ausübung der Jagd oder der Fischerei. 

 (2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlas-
sung einheitlicher Vorschriften als vorhan-
den erachtet wird, werden das Verwal-
tungsverfahren, die allgemeinen Bestim-

mungen des Verwaltungsstrafrechtes, das 
Verwaltungsstrafverfahren und die Ver-
waltungsvollstreckung auch in den Ange-
legenheiten, in denen die Gesetzgebung 
den Ländern zusteht, insbesondere auch 
in den Angelegenheiten des Abgabenwe-
sens, durch Bundesgesetz geregelt; ab-
weichende Regelungen können in den die 
einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden 
Bundes- oder Landesgesetzen nur dann 
getroffen werden, wenn sie zur Regelung 
des Gegenstandes erforderlich sind. 

 (3) Die Durchführungsverordnungen zu 
den nach den Abs. 1 und 2 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen 
Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom 
Bund zu erlassen. Die Art der Kundma-
chung von Durchführungsverordnungen, 
zu deren Erlassung die Länder in den An-
gelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 6 bun-
desgesetzlich ermächtigt werden, kann 
durch Bundesgesetz geregelt werden. 

 (4) Die Handhabung der gemäß Abs. 2 
ergehenden Gesetze und der hiezu erlas-
senen Durchführungsverordnungen steht 
dem Bund oder den Ländern zu, je nach-
dem, ob die den Gegenstand des Verfah-
rens bildende Angelegenheit der Vollzie-
hung nach Bundes- oder Landessache ist. 

 (5) Soweit ein Bedürfnis nach Erlas-
sung einheitlicher Vorschriften vorhanden 
ist, können durch Bundesgesetz einheitli-
che Emissionsgrenzwerte für Luftschad-
stoffe festgelegt werden. Diese dürfen in 
den die einzelnen Gebiete der Verwaltung 
regelnden Bundes- und Landesvorschrif-
ten nicht überschritten werden. 

 (6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlas-
sung einheitlicher Vorschriften als vorhan-
den erachtet wird, werden auch das Bür-
gerbeteiligungsverfahren für bundesge-
setzlich zu bestimmende Vorhaben, die 
Beteiligung an den einem Bürgerbeteili-
gungsverfahren nachfolgenden Verwal-
tungsverfahren und die Berücksichtigung 
der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsver-
fahrens bei der Erteilung der für die be-
troffenen Vorhaben erforderlichen Ge-
nehmigungen sowie die Genehmigung der 
in Art. 10 Abs. 1 Z 9 genannten Vorhaben 
durch Bundesgesetz geregelt. Für die Voll-
ziehung dieser Vorschriften gilt Abs. 4. 

 (7) In den Angelegenheiten des Abs. 1 
Z 7 steht nach Erschöpfung des Instan-
zenzuges im Bereich der Vollziehung jedes 
Landes die Entscheidung dem unabhängi-
gen Umweltsenat zu. Dieser ist im Übrigen 
sachlich in Betracht kommende Oberbe-
hörde im Sinne der das Verwaltungsver-
fahren regelnden Vorschriften. Der unab-
hängige Umweltsenat besteht aus dem 
Vorsitzenden, Richtern und anderen 
rechtskundigen Mitgliedern und wird beim 
zuständigen Bundesministerium einge-
setzt. Die Einrichtung, die Aufgaben und 
das Verfahren des Senates werden durch 
Bundesgesetz geregelt. Seine Entschei-
dungen unterliegen nicht der Aufhebung 
oder Abänderung im Instanzenzug; die 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichts-
hof ist zulässig. 

 (8) Erstreckt sich ein Vorhaben gemäß 
Abs. 1 Z 7 auf das Gebiet mehrerer Län-
der, so haben die Landesinstanzen einver-
nehmlich vorzugehen. Wird eine einver-
nehmliche Entscheidung nicht innerhalb 
der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist erlassen, so geht die Zuständigkeit 
auf Antrag einer Landesinstanz oder einer 
an der Sache beteiligten Partei auf den 
unabhängigen Umweltsenat über. 

 (9) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 genann-
ten Angelegenheiten stehen der Bundes-
regierung und den einzelnen Bundesminis-
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tern gegenüber der Landesregierung die 
folgenden Befugnisse zu: 

1. die Befugnis, durch Bundesorgane in 
die Akten der Landesbehörden Einsicht 
zu nehmen; 

2. die Befugnis, die Übermittlung von 
Berichten über die Vollziehung der vom 
Bund erlassenen Gesetze und Verord-
nungen zu verlangen; 

3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung 
der Erlassung von Gesetzen und Ver-
ordnungen durch den Bund notwendi-
gen Auskünfte über die Vollziehung zu 
verlangen; 

4. die Befugnis, in bestimmten Fällen 
Auskünfte und die Vorlage von Akten zu 
verlangen, soweit dies zur Ausübung 
anderer Befugnisse notwendig ist. 

 
 Artikel 12. (1) Bundessache ist die 
Gesetzgebung über die Grundsätze, Lan-
dessache die Erlassung von Ausführungs-
gesetzen und die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 

1. Armenwesen; Bevölkerungspolitik, so-
weit sie nicht unter Art. 10 fällt; Volks-
pflegestätten, Mutterschafts-, Säug-
lings- und Jugendfürsorge; Heil- und 
Pflegeanstalten; vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus an Kurorte sowie Kur-
anstalten und Kureinrichtungen zu stel-
lende Anforderungen; natürliche Heil-
vorkommen; 

2. öffentliche Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Vermittlung von Streitigkeiten; 

3. Bodenreform, insbesondere agrarische 
Operationen und Wiederbesiedelung; 

4. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten 
und Schädlinge; 

5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht un-
ter Art. 10 fällt; 

6. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und An-
gestelltenschutz, soweit es sich um 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter 
und Angestellte handelt. 

 (2) In den Angelegenheiten der Boden-
reform steht die Entscheidung in oberster 
Instanz und in der Landesinstanz Senaten 
zu, die aus dem Vorsitzenden und aus 
Richtern, Verwaltungsbeamten und Sach-
verständigen als Mitgliedern bestehen; der 
in oberster Instanz zur Entscheidung be-
rufene Senat wird beim zuständigen Bun-
desministerium eingesetzt. Die Einrich-
tung, die Aufgaben und das Verfahren der 
Senate sowie die Grundsätze für die Ein-
richtung der mit den Angelegenheiten der 
Bodenreform sonst noch befassten Behör-
den werden durch Bundesgesetz geregelt. 
Darin ist zu bestimmen, dass die Beschei-
de der Senate nicht der Aufhebung und 
Abänderung im Verwaltungsweg unterlie-
gen; der Ausschluss eines ordentlichen 
Rechtsmittels von der Behörde erster In-
stanz an die Landesinstanz ist unzulässig. 

 (3) Wenn und insoweit in den Angele-
genheiten des Elektrizitätswesens die 
Bescheide der Landesinstanzen voneinan-
der abweichen oder die Landesregierung 
als einzige Landesinstanz zuständig war, 
geht die Zuständigkeit in einer solchen 
Angelegenheit, wenn es eine Partei inner-
halb der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist verlangt, an das sachlich zuständige 
Bundesministerium über. Sobald dieses 
entschieden hat, treten die bisher gefäll-
ten Bescheide der Landesbehörden außer 
Kraft. 

 (4) Grundsatzgesetze und Grundsatz-
bestimmungen in Bundesgesetzen sind als 
solche ausdrücklich zu bezeichnen. 
 

 Artikel 13. (1) Die Zuständigkeiten 
des Bundes und der Länder auf dem Ge-
biet des Abgabenwesens werden durch ein 
eigenes Bundesverfassungsgesetz  
(„Finanz-Verfassungsgesetz“) geregelt. 

 (2) Bund, Länder und Gemeinden ha-
ben bei ihrer Haushaltsführung die Sicher-
stellung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes und nachhaltig geordnete 
Haushalte anzustreben. Sie haben ihre 
Haushaltsführung in Hinblick auf diese 
Ziele zu koordinieren. 

 (3) Bund, Länder und Gemeinden ha-
ben bei der Haushaltsführung die tatsäch-
liche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern anzustreben. 
 
 Artikel 14. (1) Bundessache ist die 
Gesetzgebung und die Vollziehung auf 
dem Gebiet des Schulwesens sowie auf 
dem Gebiet des Erziehungswesens in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studen-
tenheime, soweit in den folgenden Absät-
zen nicht anderes bestimmt ist. Zum 
Schul- und Erziehungswesen im Sinne 
dieses Artikels zählen nicht die im Art. 14a 
geregelten Angelegenheiten. 

 (2) Bundessache ist die Gesetzgebung, 
Landessache die Vollziehung in den Ange-
legenheiten des Dienstrechtes und des 
Personalvertretungsrechtes der Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen, soweit im Abs. 4 
lit. a nicht anderes bestimmt ist. In diesen 
Bundesgesetzen kann die Landesgesetz-
gebung ermächtigt werden, zu genau zu 
bezeichnenden einzelnen Bestimmungen 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen; 
hiebei finden die Bestimmungen des Art. 15 
Abs. 6 sinngemäß Anwendung. Durchfüh-
rungsverordnungen zu diesen Bundesge-
setzen sind, soweit darin nicht anderes 
bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. 

 (3) Bundessache ist die Gesetzgebung 
über die Grundsätze, Landessache die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und 
die Vollziehung in folgenden Angelegen-
heiten: 

a) Zusammensetzung und Gliederung der 
Kollegien, die im Rahmen der Schulbe-
hörden des Bundes in den Ländern und 
politischen Bezirken zu bilden sind, ein-
schließlich der Bestellung der Mitglieder 
dieser Kollegien und ihrer Entschädi-
gung; 

b) äußere Organisation (Aufbau, Organisa-
tionsformen, Errichtung, Erhaltung, 
Auflassung, Sprengel, Klassenschüler-
zahlen und Unterrichtszeit) der öffentli-
chen Pflichtschulen; 

c) äußere Organisation der öffentlichen 
Schülerheime, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler von Pflichtschu-
len bestimmt sind; 

d) fachliche Anstellungserfordernisse für 
die von den Ländern, Gemeinden oder 
von Gemeindeverbänden anzustellen-
den Kindergärtnerinnen und Erzieher 
an Horten und an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler von Pflichtschulen bestimmt 
sind. 

 (4) Landessache ist die Gesetzgebung 
und die Vollziehung in folgenden Angele-
genheiten: 

a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung 
der Diensthoheit über die Lehrer für öf-
fentliche Pflichtschulen auf Grund der 
gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze; in 
den Landesgesetzen ist hiebei zu 
bestimmen, dass die Schulbehörden 
des Bundes in den Ländern und politi-
schen Bezirken bei Ernennungen, sons-
tigen Besetzungen von Dienstposten 

und bei Auszeichnungen sowie im Qua-
lifikations- und Disziplinarverfahren 
mitzuwirken haben. Die Mitwirkung hat 
bei Ernennungen, sonstigen Besetzun-
gen von Dienstposten und bei Aus-
zeichnungen jedenfalls ein Vorschlags-
recht der Schulbehörde erster Instanz 
des Bundes zu umfassen; 

b) Kindergartenwesen und Hortwesen. 

 (5) Abweichend von den Bestimmun-
gen der Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die 
Gesetzgebung und die Vollziehung in fol-
genden Angelegenheiten: 

a) Öffentliche Übungsschulen, Übungskin-
dergärten, Übungshorte und Übungs-
schülerheime, die einer öffentlichen 
Schule zum Zweck lehrplanmäßig vor-
gesehener Übungen eingegliedert sind; 

b) öffentliche Schülerheime, die aus-
schließlich oder vorwiegend für Schüler 
der in lit. a genannten Übungsschulen 
bestimmt sind; 

c) Dienstrecht und Personalvertretungs-
recht der Lehrer, Erzieher und Kinder-
gärtnerinnen für die in lit. a und b ge-
nannten öffentlichen Einrichtungen. 

 (5a) Demokratie, Humanität, Solidari-
tät, Friede und Gerechtigkeit sowie Offen-
heit und Toleranz gegenüber den Men-
schen sind Grundwerte der Schule, auf 
deren Grundlage sie der gesamten Bevöl-
kerung, unabhängig von Herkunft, sozialer 
Lage und finanziellem Hintergrund, unter 
steter Sicherung und Weiterentwicklung 
bestmöglicher Qualität ein höchstmögli-
ches Bildungsniveau sichert. Im partner-
schaftlichen Zusammenwirken von Schü-
lern, Eltern und Lehrern ist Kindern und 
Jugendlichen die bestmögliche geistige, 
seelische und körperliche Entwicklung zu 
ermöglichen, damit sie zu gesunden, 
selbstbewussten, glücklichen, leistungs-
orientierten, pflichttreuen, musischen und 
kreativen Menschen werden, die befähigt 
sind, an den sozialen, religiösen und mo-
ralischen Werten orientiert Verantwortung 
für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und 
nachfolgende Generationen zu überneh-
men. Jeder Jugendliche soll seiner Ent-
wicklung und seinem Bildungsweg ent-
sprechend zu selbständigem Urteil und 
sozialem Verständnis geführt werden, dem 
politischen, religiösen und weltanschauli-
chen Denken anderer aufgeschlossen sein 
sowie befähigt werden, am Kultur- und 
Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und 
der Welt teilzunehmen und in Freiheits- 
und Friedensliebe an den gemeinsamen 
Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 

 (6) Schulen sind Einrichtungen, in 
denen Schüler gemeinsam nach einem 
umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet 
werden und im Zusammenhang mit der 
Vermittlung von allgemeinen oder allge-
meinen und beruflichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten ein umfassendes erzieheri-
sches Ziel angestrebt wird. Öffentliche 
Schulen sind jene Schulen, die vom ge-
setzlichen Schulerhalter errichtet und 
erhalten werden. Gesetzlicher Schulerhal-
ter ist der Bund, soweit die Gesetzgebung 
und Vollziehung in den Angelegenheiten 
der Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
von öffentlichen Schulen Bundessache ist. 
Gesetzlicher Schulerhalter ist das Land 
oder nach Maßgabe der landesgesetzli-
chen Vorschriften die Gemeinde oder ein 
Gemeindeverband, soweit die Gesetzge-
bung oder Ausführungsgesetzgebung und 
die Vollziehung in den Angelegenheiten 
der Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
von öffentlichen Schulen Landessache ist. 
Öffentliche Schulen sind allgemein ohne 
Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, 



Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A1: Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 5 

der Rasse, des Standes, der Klasse, der 
Sprache und des Bekenntnisses, im Übri-
gen im Rahmen der gesetzlichen Voraus-
setzungen zugänglich. Das Gleiche gilt 
sinngemäß für Kindergärten, Horte und 
Schülerheime. 

 (6a) Die Gesetzgebung hat ein diffe-
renziertes Schulsystem vorzusehen, das 
zumindest nach Bildungsinhalten in allge-
meinbildende und berufsbildende Schulen 
und nach Bildungshöhe in Primar- und 
Sekundarschulbereiche gegliedert ist, 
wobei bei den Sekundarschulen eine wei-
tere angemessene Differenzierung vorzu-
sehen ist. 

 (7) Schulen, die nicht öffentlich sind, 
sind Privatschulen; diesen ist nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen das 
Öffentlichkeitsrecht zu verleihen. 

 (7a) Die Schulpflicht beträgt zumindest 
neun Jahre und es besteht auch Berufs-
schulpflicht. 

 (8) Dem Bund steht die Befugnis zu, 
sich in den Angelegenheiten, die nach 
Abs. 2 und 3 in die Vollziehung der Länder 
fallen, von der Einhaltung der auf Grund 
dieser Absätze erlassenen Gesetze und 
Verordnungen Kenntnis zu verschaffen, zu 
welchem Zweck er auch Organe in die 
Schulen und Schülerheime entsenden 
kann. Werden Mängel wahrgenommen, so 
kann dem Landeshauptmann durch Wei-
sung (Art. 20 Abs. 1) die Abstellung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist aufgetragen werden. Der Landes-
hauptmann hat für die Abstellung der 
Mängel nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften Sorge zu tragen und ist ver-
pflichtet, um die Durchführung solcher 
Weisungen zu bewirken, auch die ihm in 
seiner Eigenschaft als Organ des selbstän-
digen Wirkungsbereiches des Landes zu 
Gebote stehenden Mittel anzuwenden. 

 (9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes 
der Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerin-
nen gelten für die Verteilung der Zustän-
digkeiten zur Gesetzgebung und Vollzie-
hung hinsichtlich der Dienstverhältnisse 
zum Bund, zu den Ländern, zu den Ge-
meinden und zu den Gemeindeverbänden, 
soweit in den vorhergehenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt ist, die diesbezüg-
lichen allgemeinen Regelungen der Art. 10 
und 21. Gleiches gilt für das Personalver-
tretungsrecht der Lehrer, Erzieher und 
Kindergärtnerinnen. 

 (10) In den Angelegenheiten der 
Schulgeldfreiheit sowie des Verhältnisses 
der Schule und Kirchen (Religionsgesell-
schaften) einschließlich des Religionsun-
terrichtes in der Schule, soweit es sich 
nicht um Angelegenheiten der Universitä-
ten und Hochschulen handelt, können 
Bundesgesetze vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. Das Gleiche gilt, 
wenn die Grundsätze des Abs. 6a verlas-
sen werden sollen und für die Genehmi-
gung der in vorstehenden Angelegenhei-
ten abgeschlossenen Staatsverträge der 
im Art. 50 bezeichneten Art. 
 
 Artikel 14a. (1) Auf dem Gebiet des 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwe-
sens sowie auf dem Gebiet des land- und 
forstwirtschaftlichen Erziehungswesens in 
den Angelegenheiten der Schülerheime, 
ferner in den Angelegenheiten des Dienst-
rechtes und des Personalvertretungsrech-
tes der Lehrer und Erzieher an den unter 
diesen Artikel fallenden Schulen und 
Schülerheimen sind Gesetzgebung und 

Vollziehung Landessache, soweit in den 
folgenden Absätzen nicht anderes be-
stimmt ist. Angelegenheiten des Hoch-
schulwesens gehören nicht zum land- und 
forstwirtschaftlichen Schulwesen. 

 (2) Bundessache ist die Gesetzgebung 
und Vollziehung in folgenden Angelegen-
heiten: 

a) höhere land- und forstwirtschaftliche 
Lehranstalten sowie Anstalten für die 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 
an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen; 

b) Fachschulen für die Ausbildung von 
Forstpersonal; 

c) öffentliche land- und forstwirtschaftli-
che Fachschulen, die zur Gewährleis-
tung von lehrplanmäßig vorgesehenen 
Übungen mit einer der unter den lit. a 
und b genannten öffentlichen Schulen 
oder mit einer land- und forstwirt-
schaftlichen Versuchsanstalt des Bun-
des organisatorisch verbunden sind; 

d) Schülerheime, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler der unter den 
lit. a bis c genannten Schulen bestimmt 
sind; 

e) Dienstrecht und Personalvertretungs-
recht der Lehrer und Erzieher für die 
unter den lit. a bis d genannten Einrich-
tungen; 

f) Subventionen zum Personalaufwand 
der konfessionellen land- und forstwirt-
schaftlichen Schulen; 

g) land- und forstwirtschaftliche Ver-
suchsanstalten des Bundes, die mit ei-
ner vom Bund erhaltenen land- und 
forstwirtschaftlichen Schule zur Ge-
währleistung von lehrplanmäßig vorge-
sehenen Übungen an dieser Schule or-
ganisatorisch verbunden sind. 

 (3) Soweit es sich nicht um die im 
Abs. 2 genannten Angelegenheiten han-
delt, ist Bundessache die Gesetzgebung, 
Landessache die Vollziehung in den Ange-
legenheiten 
a) des Religionsunterrichtes; 
b) des Dienstrechtes und des Personalver-
tretungsrechtes der Lehrer für öffentli-
che land- und forstwirtschaftliche Be-
rufs- und Fachschulen und der Erzieher 
für öffentliche Schülerheime, die aus-
schließlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind, ausge-
nommen jedoch die Angelegenheiten 
der Behördenzuständigkeit zur Aus-
übung der Diensthoheit über diese Leh-
rer und Erzieher. 

In den auf Grund der Bestimmungen unter 
lit. b ergehenden Bundesgesetzen kann 
die Landesgesetzgebung ermächtigt wer-
den, zu genau zu bezeichnenden einzel-
nen Bestimmungen Ausführungsbestim-
mungen zu erlassen; hiebei finden die 
Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinn-
gemäß Anwendung. Durchführungsver-
ordnungen zu diesen Bundesgesetzen 
sind, soweit darin nicht anderes bestimmt 
ist, vom Bund zu erlassen. 

 (4) Bundessache ist die Gesetzgebung 
über die Grundsätze, Landessache die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und 
die Vollziehung 

a) hinsichtlich der land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsschulen: in den An-
gelegenheiten der Festlegung sowohl 
des Bildungszieles als auch von Pflicht-
gegenständen und der Unentgeltlichkeit 
des Unterrichtes sowie in den Angele-
genheiten der Schulpflicht und des 
Übertrittes von der Schule eines Landes 
in die Schule eines anderen Landes; 

b) hinsichtlich der land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen: in den Ange-
legenheiten der Festlegung der Auf-
nahmevoraussetzungen, des Bildungs-
zieles, der Organisationsformen, des 
Unterrichtsausmaßes und der Pflichtge-
genstände, der Unentgeltlichkeit des 
Unterrichtes und des Übertrittes von 
der Schule eines Landes in die Schule 
eines anderen Landes; 

c) in den Angelegenheiten des Öffentlich-
keitsrechtes der privaten land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen mit Ausnahme der unter Abs. 2 
lit. b fallenden Schulen; 

d) hinsichtlich der Organisation und des 
Wirkungskreises von Beiräten, die in 
den Angelegenheiten des Abs. 1 an der 
Vollziehung der Länder mitwirken. 

 (5) Die Errichtung der im Abs. 2 unter 
den lit. c und g bezeichneten land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen und 
Versuchsanstalten ist nur zulässig, wenn 
die Landesregierung des Landes, in dem 
die Fachschule bzw. Versuchsanstalt ihren 
Sitz haben soll, der Errichtung zugestimmt 
hat. Diese Zustimmung ist nicht erforder-
lich, wenn es sich um die Errichtung einer 
land- und forstwirtschaftlichen Fachschule 
handelt, die mit einer Anstalt für die Aus-
bildung und Fortbildung der Lehrer an 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen 
zur Gewährleistung von lehrplanmäßig 
vorgesehenen Übungen organisatorisch 
verbunden werden soll. 

 (6) Dem Bund steht die Befugnis zu, in 
den Angelegenheiten, die nach Abs. 3 und 
4 in die Vollziehung der Länder fallen, die 
Einhaltung der von ihm erlassenen Vor-
schriften wahrzunehmen. 

 (7) Die Bestimmungen des Art. 14 
Abs. 5a, 6, 6a, 7, 7a und 9 gelten sinn-
gemäß auch für die im ersten Satz des 
Abs. 1 bezeichneten Gebiete. 

 (8) Art. 14 Abs. 10 gilt sinngemäß. 
 
 Artikel 14b. (1) Bundessache ist die 
Gesetzgebung in den Angelegenheiten des 
öffentlichen Auftragswesens, soweit diese 
nicht unter Abs. 3 fallen. 

 (2) Die Vollziehung in den Angelegen-
heiten des Abs. 1 ist 

1. Bundessache hinsichtlich 

 a) der Vergabe von Aufträgen durch 
den Bund; 

 b) der Vergabe von Aufträgen durch 
Stiftungen, Fonds und Anstalten im 
Sinne des Art. 126b Abs. 1; 

 c) der Vergabe von Aufträgen durch 
Unternehmungen im Sinne des 
Art. 126b Abs. 2, wenn die finanziel-
le Beteiligung oder der durch andere 
finanzielle oder sonstige wirtschaftli-
che oder organisatorische Maßnah-
men vermittelte Einfluss des Bundes 
mindestens gleich groß ist wie die fi-
nanzielle Beteiligung oder der Ein-
fluss der Länder; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch 
bundesgesetzlich eingerichtete Selbst-
verwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in 
lit. a bis d und Z 2 lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Bund finanziert werden, 
wenn der Finanzierungsanteil des 
Bundes mindestens gleich groß 
ist wie der der Länder; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der 
Aufsicht des Bundes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter sub-
lit. aa oder Z 2 lit. e sublit. aa fällt; 
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 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgane aus Mit-
gliedern bestehen, die vom Bund 
ernannt worden sind, wenn der 
Bund mindestens gleich viele 
Mitglieder ernannt hat wie die 
Länder, soweit die Vergabe nicht 
unter sublit. aa oder bb oder Z 2 
lit. e sublit. aa oder bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von Auf-
trägen durch den Bund und die Län-
der, wenn der Anteil des Bundes am 
geschätzten Gesamtauftragswert 
mindestens gleich groß ist wie die 
Summe der Anteile der Länder; 

 g) der Vergabe von Aufträgen durch in 
lit. a bis f und Z 2 nicht genannte 
Rechtsträger; 

2. Landessache hinsichtlich 

 a) der Vergabe von Aufträgen durch 
das Land, die Gemeinden und die 
Gemeindeverbände; 

 b) der Vergabe von Aufträgen durch 
Stiftungen, Fonds und Anstalten im 
Sinne des Art. 127 Abs. 1 und des 
Art. 127a Abs. 1 und 8; 

 c) der Vergabe von Aufträgen durch 
Unternehmungen im Sinne des 
Art. 126b Abs. 2, soweit sie nicht 
unter Z 1 lit. c fällt, sowie der Ver-
gabe von Aufträgen durch Unter-
nehmungen im Sinne des Art. 127 
Abs. 3 und des Art. 127a Abs. 3 und 8; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch 
landesgesetzlich eingerichtete Selbst-
verwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in 
Z 1 lit. a bis d und lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Land allein oder ge-
meinsam mit dem Bund oder an-
deren Ländern finanziert werden, 
soweit die Vergabe nicht unter 
Z 1 lit. e sublit. aa fällt; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der 
Aufsicht des Landes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter 
Z 1 lit. e sublit. aa oder bb oder 
sublit. aa fällt; 

 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgane aus Mit-
gliedern bestehen, die vom Land 
ernannt worden sind, soweit die 
Vergabe nicht unter Z 1 lit. e 
sublit. aa bis cc oder sublit. aa 
oder bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von Auf-
trägen durch den Bund und die Län-
der, soweit diese nicht unter Z 1 
lit. f fällt, sowie der gemeinsamen 
Vergabe von Aufträgen durch meh-
rere Länder. 

Gemeinden gelten unabhängig von der 
Zahl ihrer Einwohner als Rechtsträger, die 
im Sinne der Z 1 lit. b und c und der Z 2 
lit. b und c der Zuständigkeit des Rech-
nungshofes unterliegen. Im Rahmen der 
Z 1 lit. b, c, e und f werden Auftraggeber 
im Sinne der Z 1 dem Bund und Auftrag-
geber im Sinne der Z 2 dem jeweiligen 
Land zugerechnet. Sind nach Z 2 lit. c, e 
oder f mehrere Länder beteiligt, so richtet 
sich die Zuständigkeit zur Vollziehung 
nach dem Überwiegen des Merkmals, das 
nach der entsprechenden Litera (Sublite-
ra) der Z 1 für die Abgrenzung der Voll-
ziehungszuständigkeit des Bundes von 
jener der Länder maßgebend ist oder wä-
re, dann nach dem Sitz des Auftragge-
bers, dann nach dem Schwerpunkt der 
Unternehmenstätigkeit des Auftraggebers, 
dann nach dem Sitz (Hauptwohnsitz) der 
vergebenden Stelle, kann jedoch auch 

danach die Zuständigkeit nicht bestimmt 
werden, so ist dasjenige beteiligte Land 
zuständig, das im Zeitpunkt der Einleitung 
des Vergabeverfahrens zum Vorsitz im 
Bundesrat berufen ist oder zuletzt war. 

 (3) Landessache ist die Gesetzgebung 
und die Vollziehung in den Angelegenhei-
ten der Nachprüfung im Rahmen der Ver-
gabe von Aufträgen durch Auftraggeber 
im Sinne des Abs. 2 Z 2. 

 (4) Der Bund hat den Ländern Gele-
genheit zu geben, an der Vorbereitung 
von Gesetzesvorhaben in Angelegenheiten 
des Abs. 1 mitzuwirken. Nach Abs. 1 er-
gehende Bundesgesetze, die Angelegen-
heiten regeln, die in Vollziehung Landes-
sache sind, dürfen nur mit Zustimmung 
der Länder kundgemacht werden. 

 (5) Die Durchführungsverordnungen zu 
den nach Abs. 1 ergehenden Bundesge-
setzen sind, soweit in diesen Gesetzen 
nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu 
erlassen. Abs. 4 ist auf solche Verordnun-
gen sinngemäß anzuwenden. 

 (6) Die für die Durchführung der Nach-
prüfungsverfahren zuständigen Verwal-
tungsbehörden können gesetzlich auch zur 
Kontrolle der in Art. 19 Abs. 1 bezeichne-
ten obersten Organe der Vollziehung, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände 
und von Privaten berufen werden. 
 
 Artikel 15. (1) Soweit eine Angele-
genheit nicht ausdrücklich durch die Bun-
desverfassung der Gesetzgebung oder 
auch der Vollziehung des Bundes übertra-
gen ist, verbleibt sie im selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder. 

 (2) In den Angelegenheiten der örtli-
chen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles 
der Sicherheitspolizei, der im ausschließli-
chen oder überwiegenden Interesse der in 
der Gemeinde verkörperten örtlichen Ge-
meinschaft gelegen und geeignet ist, 
durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer 
örtlichen Grenzen besorgt zu werden, wie 
die Wahrung des öffentlichen Anstandes 
und die Abwehr ungebührlicherweise her-
vorgerufenen störenden Lärmes, steht 
dem Bund die Befugnis zu, die Führung 
dieser Angelegenheiten durch die Ge-
meinde zu beaufsichtigen und wahrge-
nommene Mängel durch Weisungen an 
den Landeshauptmann (Art. 103) abzu-
stellen. Zu diesem Zweck können auch 
Inspektionsorgane des Bundes in die Ge-
meinde entsendet werden; hievon ist in 
jedem einzelnen Fall der Landeshaupt-
mann zu verständigen. 

 (3) Die landesgesetzlichen Bestim-
mungen in den Angelegenheiten des 
Theater- und Kinowesens sowie der öf-
fentlichen Schaustellungen, Darbietungen 
und Belustigungen haben für den örtlichen 
Wirkungsbereich von Bundespolizeidirekti-
onen diesen Behörden wenigstens die 
Überwachung der Veranstaltungen, soweit 
sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- 
und feuerpolizeiliche Rücksichten er-
streckt, und die Mitwirkung in erster In-
stanz bei Verleihung von Berechtigungen, 
die in solchen Gesetzen vorgesehen wer-
den, zu übertragen. 

 (4) Inwieweit Bundespolizeidirektionen 
in ihrem örtlichen Wirkungsbereich auf 
dem Gebiet der Straßenpolizei mit Aus-
nahme der örtlichen Straßenpolizei 
(Art. 118 Abs. 3 Z 4) und auf dem Gebiet 
der Strom- und Schifffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, 
des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer 
die Vollziehung übertragen wird, wird durch 

übereinstimmende Gesetze des Bundes 
und des betreffenden Landes geregelt. 

 (5) Soweit Akte der Vollziehung in 
Bausachen bundeseigene Gebäude betref-
fen, die öffentlichen Zwecken, wie der 
Unterbringung von Behörden und Ämtern 
des Bundes oder von öffentlichen Anstal-
ten – darunter auch Schulen und Spitälern 
– oder der kasernenmäßigen Unterbrin-
gung von Heeresangehörigen oder sonsti-
gen Bundesbediensteten dienen, fallen 
diese Akte der Vollziehung in die mittelba-
re Bundesverwaltung; der Instanzenzug 
endet beim Landeshauptmann. Die Be-
stimmung der Baulinie und des Niveaus 
fällt jedoch auch in diesen Fällen in die 
Vollziehung des Landes. 

 (6) Soweit dem Bund bloß die Gesetz-
gebung über die Grundsätze vorbehalten 
ist, obliegt innerhalb des bundesgesetzlich 
festgelegten Rahmens die nähere Ausfüh-
rung der Landesgesetzgebung. Das Bun-
desgesetz kann für die Erlassung der Aus-
führungsgesetze eine Frist bestimmen, die 
ohne Zustimmung des Bundesrates nicht 
kürzer als sechs Monate und nicht länger 
als ein Jahr sein darf. Wird diese Frist von 
einem Land nicht eingehalten, so geht die 
Zuständigkeit zur Erlassung des Ausfüh-
rungsgesetzes für dieses Land auf den 
Bund über. Sobald das Land das Ausfüh-
rungsgesetz erlassen hat, tritt das Ausfüh-
rungsgesetz des Bundes außer Kraft. Sind 
vom Bundesgesetzgeber keine Grundsätze 
aufgestellt, so kann die Landesgesetzge-
bung solche Angelegenheiten frei regeln. 
Sobald der Bund Grundsätze aufgestellt 
hat, sind die landesgesetzlichen Bestim-
mungen binnen der bundesgesetzlich zu 
bestimmenden Frist dem Grundsatzgesetz 
anzupassen. 

 (7) Wenn ein Akt der Vollziehung eines 
Landes in den Angelegenheiten der 
Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a 
Abs. 3 und 4 für mehrere Länder wirksam 
werden soll, so haben die beteiligten Län-
der zunächst einvernehmlich vorzugehen. 
Wird ein einvernehmlicher Bescheid nicht 
innerhalb von sechs Monaten seit dem 
Anfall der Rechtssache erlassen, geht die 
Zuständigkeit zu einem solchen Akt auf 
Antrag eines Landes oder einer an der 
Sache beteiligten Partei an den zuständi-
gen Bundesminister über. Das Nähere 
können die nach den Art. 11, 12, 14 
Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 erge-
henden Bundesgesetze regeln. 

 (8) In den Angelegenheiten, die nach 
Art. 11 und 12 der Bundesgesetzgebung 
vorbehalten sind, steht dem Bund das 
Recht zu, die Einhaltung der von ihm er-
lassenen Vorschriften wahrzunehmen. 

 (9) Die Länder sind im Bereich ihrer 
Gesetzgebung befugt, die zur Regelung 
des Gegenstandes erforderlichen Bestim-
mungen auch auf dem Gebiet des Straf- 
und Zivilrechtes zu treffen. 

 (10) Landesgesetze, durch die die 
bestehende Organisation der Behörden 
der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Ländern geändert oder neu geregelt 
wird, dürfen nur mit Zustimmung der 
Bundesregierung kundgemacht werden. In 
solchen Landesgesetzen kann eine spren-
gelübergreifende Zusammenarbeit von 
Bezirksverwaltungsbehörden einschließlich 
der Städte mit eigenem Statut (Art. 116 
Abs. 3), insbesondere auch die Übertra-
gung behördlicher Zuständigkeiten, vor-
gesehen werden, 
1. wenn es sich um Verfahren geringer 
Häufigkeit handelt, die ein hohes Aus-
maß an Sachverstand voraussetzen, 
oder 
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2. um die Wahrnehmung von Zuständig-
keiten außerhalb der für den Parteien-
verkehr bestimmten Zeiten zu erleich-
tern. 

 
 Artikel 15a. (1) Bund und Länder 
können untereinander Vereinbarungen 
über Angelegenheiten ihres jeweiligen 
Wirkungsbereiches schließen. Der Ab-
schluss solcher Vereinbarungen namens 
des Bundes obliegt je nach dem Gegens-
tand der Bundesregierung oder den Bun-
desministern. Vereinbarungen, die auch 
die Organe der Bundesgesetzgebung bin-
den sollen, dürfen nur von der Bundesre-
gierung mit Genehmigung des Nationalra-
tes abgeschlossen werden, wobei Art. 50 
Abs. 3 auf solche Beschlüsse des National-
rates sinngemäß anzuwenden ist; sie sind 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

 (2) Vereinbarungen der Länder unter-
einander können nur über Angelegenhei-
ten ihres selbständigen Wirkungsbereiches 
getroffen werden und sind der Bundesre-
gierung unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen. 

 (3) Die Grundsätze des völkerrechtli-
chen Vertragsrechtes sind auf Vereinba-
rungen im Sinne des Abs. 1 anzuwenden. 
Das Gleiche gilt auch für Vereinbarungen 
im Sinne des Abs. 2, soweit nicht durch 
übereinstimmende Verfassungsgesetze der 
betreffenden Länder anderes bestimmt ist. 
 

 Artikel 16. (1) Die Länder können in 
Angelegenheiten, die in ihren selbständi-
gen Wirkungsbereich fallen, Staatsverträ-
ge mit an Österreich angrenzenden Staa-
ten oder deren Teilstaaten abschließen. 

 (2) Der Landeshauptmann hat die 
Bundesregierung vor der Aufnahme von 
Verhandlungen über einen solchen Staats-
vertrag zu unterrichten. Vor dessen Ab-
schluss ist vom Landeshauptmann die 
Zustimmung der Bundesregierung einzu-
holen. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tage, an dem das 
Ersuchen um Zustimmung beim Bundes-
kanzleramt eingelangt ist, dem Landes-
hauptmann mitgeteilt hat, dass die Zu-
stimmung verweigert wird. Die Bevoll-
mächtigung zur Aufnahme von Verhand-
lungen und der Abschluss des Staatsver-
trages obliegen dem Bundespräsidenten 
auf Vorschlag der Landesregierung und 
mit Gegenzeichnung des Landeshaupt-
mannes. 

 (3) Auf Verlangen der Bundesregierung 
sind Staatsverträge nach Abs. 1 vom Land 
zu kündigen. Kommt ein Land dieser Ver-
pflichtung nicht rechtzeitig nach, so geht 
die Zuständigkeit dazu auf den Bund über. 

 (4) Die Länder sind verpflichtet, Maß-
nahmen zu treffen, die in ihrem selbstän-
digen Wirkungsbereich zur Durchführung 
von Staatsverträgen erforderlich werden; 
kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht 
rechtzeitig nach, so geht die Zuständigkeit 
zu solchen Maßnahmen, insbesondere zur 
Erlassung der notwendigen Gesetze, auf 
den Bund über. Eine gemäß dieser Be-
stimmung vom Bund getroffene Maßnah-
me, insbesondere ein solcherart erlasse-
nes Gesetz oder eine solcherart erlassene 
Verordnung, tritt außer Kraft, sobald das 
Land die erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen hat. 

 (5) Ebenso hat der Bund bei Durchfüh-
rung völkerrechtlicher Verträge das Über-
wachungsrecht auch in solchen Angele-
genheiten, die zum selbständigen Wir-
kungsbereich der Länder gehören. Hiebei 
stehen dem Bund die gleichen Rechte 

gegenüber den Ländern zu wie bei den 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundes-
verwaltung (Art. 102). 
 
 Artikel 17. Durch die Bestimmungen 
der Art. 10 bis 15 über die Zuständigkeit 
in Gesetzgebung und Vollziehung wird die 
Stellung des Bundes und der Länder als 
Träger von Privatrechten in keiner Weise 
berührt. 
 
 Artikel 18. (1) Die gesamte staatliche 
Verwaltung darf nur auf Grund der Geset-
ze ausgeübt werden. 

 (2) Jede Verwaltungsbehörde kann auf 
Grund der Gesetze innerhalb ihres Wir-
kungsbereiches Verordnungen erlassen. 

 (3) Wenn die sofortige Erlassung von 
Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer 
Beschlussfassung des Nationalrates be-
dürfen, zur Abwehr eines offenkundigen, 
nicht wieder gutzumachenden Schadens 
für die Allgemeinheit zu einer Zeit not-
wendig wird, in der der Nationalrat nicht 
versammelt ist, nicht rechtzeitig zusam-
mentreten kann oder in seiner Tätigkeit 
durch höhere Gewalt behindert ist, kann 
der Bundespräsident auf Vorschlag der 
Bundesregierung unter seiner und deren 
Verantwortlichkeit diese Maßnahmen 
durch vorläufige gesetzändernde Verord-
nungen treffen. Die Bundesregierung hat 
ihren Vorschlag im Einvernehmen mit dem 
vom Hauptausschuss des Nationalrates 
einzusetzenden ständigen Unterausschuss 
(Art. 55 Abs. 3) zu erstatten. Eine solche 
Verordnung bedarf der Gegenzeichnung 
der Bundesregierung. 

 (4) Jede nach Abs. 3 erlassene Verord-
nung ist von der Bundesregierung unver-
züglich dem Nationalrat vorzulegen, den 
der Bundespräsident, falls der Nationalrat 
in diesem Zeitpunkt keine Tagung hat, 
während der Tagung aber der Präsident 
des Nationalrates für einen der der Vorla-
ge folgenden acht Tage einzuberufen hat. 
Binnen vier Wochen nach der Vorlage hat 
der Nationalrat entweder an Stelle der 
Verordnung ein entsprechendes Bundes-
gesetz zu beschließen oder durch Be-
schluss das Verlangen zu stellen, dass die 
Verordnung von der Bundesregierung 
sofort außer Kraft gesetzt wird. Im letzt-
erwähnten Fall muss die Bundesregierung 
diesem Verlangen sofort entsprechen. 
Zum Zweck der rechtzeitigen Beschluss-
fassung des Nationalrates hat der Präsi-
dent die Vorlage spätestens am vorletzten 
Tag der vierwöchigen Frist zur Abstim-
mung zu stellen; die näheren Bestimmun-
gen trifft das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates. Wird 
die Verordnung nach den vorhergehenden 
Bestimmungen von der Bundesregierung 
aufgehoben, treten mit dem Tag des In-
krafttretens der Aufhebung die gesetzli-
chen Bestimmungen wieder in Kraft, die 
durch die Verordnung aufgehoben worden 
waren. 

 (5) Die im Abs. 3 bezeichneten Ver-
ordnungen dürfen nicht eine Abänderung 
bundesverfassungsgesetzlicher Bestim-
mungen bedeuten und weder eine dau-
ernde finanzielle Belastung des Bundes, 
noch eine finanzielle Belastung der Länder 
oder Gemeinden, noch finanzielle Ver-
pflichtungen der Staatsbürger, noch eine 
Veräußerung von Staatsgut, noch Maß-
nahmen in den im Art. 10 Abs. 1 Z 11 
bezeichneten Angelegenheiten, noch end-
lich solche auf dem Gebiet des Koalitions-
rechtes oder des Mieterschutzes zum Ge-
genstand haben. 
 

 Artikel 19. (1) Die obersten Organe 
der Vollziehung sind der Bundespräsident, 
die Bundesminister und Staatssekretäre 
sowie die Mitglieder der Landesregierungen. 

 (2) Durch Bundesgesetz kann die Zu-
lässigkeit der Betätigung der im Abs. 1 
bezeichneten Organe und von sonstigen 
öffentlichen Funktionären in der Privat-
wirtschaft beschränkt werden. 
 
 Artikel 20. (1) Unter der Leitung der 
obersten Organe des Bundes und der Län-
der führen nach den Bestimmungen der 
Gesetze auf Zeit gewählte Organe, er-
nannte berufsmäßige Organe oder ver-
traglich bestellte Organe die Verwaltung. 
Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen 
für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich 
und, soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 
nicht anderes bestimmt ist, an deren Wei-
sungen gebunden. Das nachgeordnete 
Organ kann die Befolgung einer Weisung 
ablehnen, wenn die Weisung entweder 
von einem unzuständigen Organ erteilt 
wurde oder die Befolgung gegen strafge-
setzliche Vorschriften verstoßen würde. 

 (2) Durch Gesetz können Organe 

1. zur sachverständigen Prüfung, 

2. zur Kontrolle der Wahrung der Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung sowie 
zur Kontrolle in Angelegenheiten des 
öffentlichen Auftragswesens, 

3. zur Entscheidung in oberster Instanz, 
wenn sie kollegial eingerichtet sind, 
ihnen wenigstens ein Richter angehört 
und ihre Bescheide nicht der Aufhe-
bung oder Abänderung im Verwal-
tungsweg unterliegen, 

4. mit Schieds-, Vermittlungs- und Inte-
ressenvertretungsaufgaben, 

5. zur Sicherung des Wettbewerbs und 
zur Durchführung der Wirtschaftsauf-
sicht, 

5a. zur Aufsicht und Regulierung elektro-
nischer Medien und zur Förderung der 
Medien, 

6. zur Durchführung einzelner Angele-
genheiten des Dienst- und Disziplinar-
rechts, 

7. zur Durchführung und Leitung von 
Wahlen, oder, 

8. soweit dies nach Maßgabe des Rechts 
der Europäischen Union geboten ist, 

von der Bindung an Weisungen der ihnen 
vorgesetzten Organe freigestellt werden. 
Durch Landesverfassungsgesetz können 
weitere Kategorien weisungsfreier Organe 
geschaffen werden. Durch Gesetz ist ein 
der Aufgabe des weisungsfreien Organs 
angemessenes Aufsichtsrecht der obers-
ten Organe vorzusehen, zumindest das 
Recht, sich über alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der weisungsfreien Or-
gane zu unterrichten, und – soweit es sich 
nicht um Organe gemäß den Z 2, 3, 5a 
und 8 handelt – das Recht, weisungsfreie 
Organe aus wichtigem Grund abzuberufen. 

 (3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, 
Landes- und Gemeindeverwaltung be-
trauten Organe sowie die Organe anderer 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, soweit gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, 
der umfassenden Landesverteidigung, der 
auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftli-
chen Interesse einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung ei-
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ner Entscheidung oder im überwiegenden 
Interesse der Parteien geboten ist (Amts-
verschwiegenheit). Die Amtsverschwie-
genheit besteht für die von einem allge-
meinen Vertretungskörper bestellten 
Funktionäre nicht gegenüber diesem Ver-
tretungskörper, wenn er derartige Aus-
künfte ausdrücklich verlangt. 

 (4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, 
Landes- und Gemeindeverwaltung be-
trauten Organe sowie die Organe anderer 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
haben über Angelegenheiten ihres Wir-
kungsbereiches Auskünfte zu erteilen, 
soweit eine gesetzliche Verschwiegen-
heitspflicht dem nicht entgegensteht; 
berufliche Vertretungen sind nur gegen-
über den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als da-
durch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert 
wird. Die näheren Regelungen sind hin-
sichtlich der Organe des Bundes sowie der 
durch die Bundesgesetzgebung zu regeln-
den Selbstverwaltung in Gesetzgebung 
und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich 
der Organe der Länder und Gemeinden 
sowie der durch die Landesgesetzgebung 
zu regelnden Selbstverwaltung in der 
Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in 
der Ausführungsgesetzgebung und in der 
Vollziehung Landessache. 
 
 Artikel 21. (1) Den Ländern obliegt 
die Gesetzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes ein-
schließlich des Dienstvertragsrechtes und 
des Personalvertretungsrechtes der Be-
diensteten der Länder, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände, soweit für 
alle diese Angelegenheiten in Abs. 2, in 
Art. 14 Abs. 2, Abs. 3 lit. d und Abs. 5 lit. 
c und in Art. 14a Abs. 2 lit. e und Abs. 3 
lit. b nicht anderes bestimmt ist. Über 
Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstver-
hältnissen entscheiden die Gerichte. 

 (2) Den Ländern obliegt die Gesetzge-
bung und Vollziehung in den Angelegen-
heiten des Arbeitnehmerschutzes der Be-
diensteten (Abs. 1) und der Personalver-
tretung der Bediensteten der Länder, so-
weit die Bediensteten nicht in Betrieben 
tätig sind. Soweit nach dem ersten Satz 
nicht die Zuständigkeit der Länder gege-
ben ist, fallen die genannten Angelegen-
heiten in die Zuständigkeit des Bundes. 

 (3) Soweit in diesem Gesetz nicht an-
deres bestimmt ist, wird die Diensthoheit 
gegenüber den Bediensteten des Bundes 
von den obersten Organen des Bundes 
ausgeübt. Die Diensthoheit gegenüber den 
Bediensteten der Länder wird von den 
obersten Organen der Länder ausgeübt; 
soweit dieses Gesetz entsprechende Aus-
nahmen hinsichtlich der Bediensteten des 
Bundes vorsieht, kann durch Landesver-
fassungsgesetz bestimmt werden, dass 
die Diensthoheit gegenüber den Bediens-
teten des Landes von gleichartigen Orga-
nen ausgeübt wird. 

 (4) Die Möglichkeit des Wechsels zwi-
schen dem Dienst beim Bund, bei den 
Ländern, bei den Gemeinden und bei den 
Gemeindeverbänden bleibt den öffentlich 
Bediensteten jederzeit gewahrt. Gesetzli-
che Bestimmungen, wonach die Anrech-
nung von Dienstzeiten davon abhängig 
unterschiedlich erfolgt, ob sie beim Bund, 
bei einem Land, bei einer Gemeinde oder 
bei einem Gemeindeverband zurückgelegt 
worden sind, sind unzulässig. Um eine 
gleichwertige Entwicklung des Dienstrech-
tes, des Personalvertretungsrechtes und 
des Arbeitnehmerschutzes bei Bund, Län-

dern und Gemeinden zu ermöglichen, 
haben Bund und Länder einander über 
Vorhaben in diesen Angelegenheiten zu 
informieren. 

 (5) Durch Gesetz kann vorgesehen 
werden, dass 

1. Beamte zur Ausübung bestimmter Lei-
tungsfunktionen oder in den Fällen, in 
denen dies auf Grund der Natur des 
Dienstes erforderlich ist, befristet er-
nannt werden; 

2. nach Ablauf der Befristung oder bei 
Änderung der Organisation der Behör-
den oder der dienstrechtlichen Gliede-
rungen durch Gesetz keine Ernennung 
erforderlich ist; 

3. es, soweit die Zuständigkeit zur Ernen-
nung gemäß Art. 66 Abs. 1 übertragen 
ist, in den Fällen einer Versetzung oder 
einer Änderung der Verwendung keiner 
Ernennung bedarf. 

 (6) In den Fällen des Abs. 5 besteht 
kein Anspruch auf eine gleichwertige Ver-
wendung. 
 
 Artikel 22. Alle Organe des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden sind im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbe-
reiches zur wechselseitigen Hilfeleistung 
verpflichtet. 
 
 Artikel 23. (1) Der Bund, die Länder, 
die Gemeinden und die sonstigen Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts haften für den Schaden, den die 
als ihre Organe handelnden Personen in 
Vollziehung der Gesetze durch ein rechts-
widriges Verhalten wem immer schuldhaft 
zugefügt haben. 

 (2) Personen, die als Organe eines im 
Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers han-
deln, sind ihm, soweit ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, für den 
Schaden haftbar, für den der Rechtsträger 
dem Geschädigten Ersatz geleistet hat. 

 (3) Personen, die als Organe eines im 
Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers han-
deln, haften für den Schaden, den sie in 
Vollziehung der Gesetze dem Rechtsträger 
durch ein rechtswidriges Verhalten unmit-
telbar zugefügt haben. 

 (4) Die näheren Bestimmungen zu den 
Abs. 1 bis 3 werden durch Bundesgesetz 
getroffen. 

 (5) Ein Bundesgesetz kann auch 
bestimmen, inwieweit auf dem Gebiet des 
Post- und Fernmeldewesens von den in 
den Abs. 1 bis 3 festgelegten Grundsätzen 
abweichende Sonderbestimmungen gelten. 

 

B. Europäische Union 

 Artikel 23a. (1) Die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments werden in Öster-
reich auf Grund des gleichen, unmittelba-
ren, persönlichen, freien und geheimen 
Wahlrechtes der Männer und Frauen, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und am Stichtag der Wahl entwe-
der die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen und nicht nach Maßgabe des 
Rechts der Europäischen Union vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind oder die Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union besitzen und 
nach Maßgabe des Rechts der Europäi-
schen Union wahlberechtigt sind, nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. 

 (2) Das Bundesgebiet bildet für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament ei-
nen einheitlichen Wahlkörper. 

 (3) Wählbar sind die in Österreich zum 
Europäischen Parlament Wahlberechtig-

ten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

 (4) Art. 26 Abs. 5 bis 8 ist sinngemäß 
anzuwenden. 
 
 Artikel 23b. (1) Öffentlich Bedienste-
ten ist, wenn sie sich um ein Mandat im 
Europäischen Parlament bewerben, die für 
die Bewerbung um das Mandat erforderli-
che freie Zeit zu gewähren. Öffentlich 
Bedienstete, die zu Mitgliedern des Euro-
päischen Parlaments gewählt wurden, sind 
für die Dauer der Mandatsausübung unter 
Entfall der Dienstbezüge außer Dienst zu 
stellen. Das Nähere wird durch Gesetz 
geregelt. 

 (2) Universitätslehrer können eine 
Tätigkeit in Forschung und Lehre und die 
Prüfungstätigkeit auch während der Zuge-
hörigkeit zum Europäischen Parlament 
fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese 
Tätigkeit sind entsprechend den tatsäch-
lich erbrachten Leistungen zu bemessen, 
dürfen aber 25% der Bezüge eines Uni-
versitätslehrers nicht übersteigen. 

 (3) Insoweit dieses Bundesverfas-
sungsgesetz die Unvereinbarkeit von 
Funktionen mit der Zugehörigkeit oder mit 
der ehemaligen Zugehörigkeit zum Natio-
nalrat vorsieht, sind diese Funktionen 
auch mit der Zugehörigkeit oder mit der 
ehemaligen Zugehörigkeit zum Europäi-
schen Parlament unvereinbar. 
 
 Artikel 23c. (1) Die Erstellung der 
österreichischen Vorschläge für die Ernen-
nung von Mitgliedern der Europäischen 
Kommission, von Mitgliedern des Ge-
richtshofes der Europäischen Union, von 
Mitgliedern des Rechnungshofes, von Mit-
gliedern des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses, von Mitgliedern des Ausschus-
ses der Regionen und deren Stellvertre-
tern und von Mitgliedern des Verwaltungs-
rates der Europäischen Investitionsbank 
obliegt der Bundesregierung. 

 (2) Vor der Erstellung der Vorschläge 
für die Ernennung von Mitgliedern der 
Europäischen Kommission, des Gerichts-
hofes der Europäischen Union, des Rech-
nungshofes und des Verwaltungsrates der 
Europäischen Investitionsbank hat die 
Bundesregierung dem Nationalrat und 
dem Bundespräsidenten mitzuteilen, wen 
sie vorzuschlagen beabsichtigt. Die Bun-
desregierung hat über die Vorschläge das 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss 
des Nationalrates herzustellen. 

 (3) Vor der Erstellung der Vorschläge 
für die Ernennung von Mitgliedern des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses hat die 
Bundesregierung Vorschläge der gesetzli-
chen und sonstigen beruflichen Vertretun-
gen der verschiedenen Gruppen des wirt-
schaftlichen und sozialen Lebens einzuholen. 

 (4) Die Vorschläge für die Ernennung 
von Mitgliedern des Ausschusses der Re-
gionen und deren Stellvertretern hat die 
Bundesregierung auf Grund von Vorschlä-
gen der Länder sowie des Österreichi-
schen Gemeindebundes und des Österrei-
chischen Städtebundes zu erstellen. Jedes 
Land hat ein Mitglied und dessen Stellver-
treter vorzuschlagen; die sonstigen Mit-
glieder und deren Stellvertreter sind vom 
Österreichischen Gemeindebund und vom 
Österreichischen Städtebund gemeinsam 
vorzuschlagen. 

 (5) Die Bundesregierung hat dem Nati-
onalrat mitzuteilen, wen sie nach Abs. 3 
und 4 vorgeschlagen hat, und dem Bun-
desrat mitzuteilen, wen sie nach Abs. 2, 3 
und 4 vorgeschlagen hat. 
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 Artikel 23d. (1) Der Bund hat die 
Länder unverzüglich über alle Vorhaben 
im Rahmen der Europäischen Union, die 
den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder berühren oder sonst für sie von 
Interesse sein könnten, zu unterrichten 
und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Solche Stellungnahmen sind an 
das Bundeskanzleramt zu richten. Glei-
ches gilt für die Gemeinden, soweit der 
eigene Wirkungsbereich oder sonstige 
wichtige Interessen der Gemeinden be-
rührt werden. Die Vertretung der Gemein-
den obliegt in diesen Angelegenheiten 
dem Österreichischen Städtebund und 
dem Österreichischen Gemeindebund 
(Art. 115 Abs. 3). 

 (2) Haben die Länder eine einheitliche 
Stellungnahme zu einem Vorhaben erstat-
tet, das Angelegenheiten betrifft, in denen 
die Gesetzgebung Landessache ist, so darf 
der Bund bei Verhandlungen und Abstim-
mungen in der Europäischen Union nur 
aus zwingenden integrations- und außen-
politischen Gründen von dieser Stellung-
nahme abweichen. Der Bund hat den Län-
dern diese Gründe unverzüglich mitzutei-
len. 

 (3) Betrifft ein Vorhaben auch Angele-
genheiten, in denen die Gesetzgebung 
Landessache ist, so kann die Bundesregie-
rung die Befugnis, an den Tagungen des 
Rates teilzunehmen und in diesem Rah-
men zu diesem Vorhaben die Verhandlun-
gen zu führen und die Stimme abzugeben, 
einem von den Ländern namhaft gemach-
ten Mitglied einer Landesregierung über-
tragen. Die Wahrnehmung dieser Befugnis 
durch den Vertreter der Länder erfolgt 
unter Beteiligung des zuständigen Bun-
desministers und in Abstimmung mit die-
sem; Abs. 2 gilt auch für ihn. Der Vertre-
ter der Länder ist dabei in Angelegenhei-
ten der Bundesgesetzgebung dem Natio-
nalrat, in Angelegenheiten der Landesge-
setzgebung den Landtagen gemäß 
Art. 142 verantwortlich. 

 (4) Die näheren Bestimmungen zu den 
Abs. 1 bis 3 sind in einer Vereinbarung 
zwischen dem Bund und den Ländern 
(Art. 15a Abs. 1) festzulegen. 

 (5) Die Länder sind verpflichtet, Maß-
nahmen zu treffen, die in ihrem selbstän-
digen Wirkungsbereich zur Durchführung 
von Rechtsakten im Rahmen der Europäi-
schen Union erforderlich werden; kommt 
ein Land dieser Verpflichtung nicht recht-
zeitig nach und wird dies vom Gerichtshof 
der Europäischen Union gegenüber Öster-
reich festgestellt, so geht die Zuständig-
keit zu solchen Maßnahmen, insbesondere 
zur Erlassung der notwendigen Gesetze, 
auf den Bund über. Eine gemäß dieser 
Bestimmung vom Bund getroffene Maß-
nahme, insbesondere ein solcherart erlas-
senes Gesetz oder eine solcherart erlasse-
ne Verordnung, tritt außer Kraft, sobald 
das Land die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat. 
 
 Artikel 23e. (1) Der zuständige Bun-
desminister hat den Nationalrat und den 
Bundesrat unverzüglich über alle Vorha-
ben im Rahmen der Europäischen Union 
zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

 (2) Der zuständige Bundesminister hat 
den Nationalrat und den Bundesrat über 
einen bevorstehenden Beschluss des Euro-
päischen Rates oder des Rates betreffend 

1. den Übergang von der Einstimmigkeit 
zur qualifizierten Mehrheit oder 

2. den Übergang von einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren zum ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren 

ausdrücklich und so rechtzeitig zu unter-
richten, dass dem Nationalrat und dem 
Bundesrat die Wahrnehmung der Zustän-
digkeiten nach diesem Artikel ermöglicht 
wird. 

 (3) Hat der Nationalrat eine Stellung-
nahme zu einem Vorhaben erstattet, das 
auf die Erlassung eines verbindlichen 
Rechtsaktes gerichtet ist, der sich auf die 
Erlassung von Bundesgesetzen auf dem 
im Rechtsakt geregelten Gebiet auswirken 
würde, so darf der zuständige Bundesmi-
nister bei Verhandlungen und Abstimmun-
gen in der Europäischen Union nur aus 
zwingenden integrations- und außenpoliti-
schen Gründen von dieser Stellungnahme 
abweichen. Beabsichtigt der zuständige 
Bundesminister, von der Stellungnahme 
des Nationalrates abzuweichen, so hat er 
den Nationalrat neuerlich zu befassen. Ist 
das Vorhaben auf die Erlassung eines 
verbindlichen Rechtsaktes gerichtet, der 
entweder die Erlassung bundesverfas-
sungsgesetzlicher Bestimmungen erfor-
dern würde oder Regelungen enthält, die 
nur durch solche Bestimmungen getroffen 
werden könnten, so ist eine Abweichung 
jedenfalls nur zulässig, wenn ihr der Nati-
onalrat innerhalb angemessener Frist 
nicht widerspricht. Der zuständige Bun-
desminister hat dem Nationalrat nach der 
Abstimmung in der Europäischen Union 
unverzüglich Bericht zu erstatten und ihm 
gegebenenfalls die Gründe mitzuteilen, 
aus denen er von der Stellungnahme ab-
gewichen ist. 

 (4) Hat der Bundesrat eine Stellung-
nahme zu einem Vorhaben erstattet, das 
auf die Erlassung eines verbindlichen 
Rechtsaktes gerichtet ist, der entweder 
die Erlassung bundesverfassungsgesetzli-
cher Bestimmungen erfordern würde, 
durch die die Zuständigkeit der Länder in 
Gesetzgebung oder Vollziehung gemäß 
Art. 44 Abs. 2 eingeschränkt wird, oder 
Regelungen enthält, die nur durch solche 
Bestimmungen getroffen werden könnten, 
so darf der zuständige Bundesminister bei 
Verhandlungen und Abstimmungen in der 
Europäischen Union nur aus zwingenden 
integrations- und außenpolitischen Grün-
den von dieser Stellungnahme abweichen. 
Eine Abweichung ist jedenfalls nur zuläs-
sig, wenn ihr der Bundesrat innerhalb 
angemessener Frist nicht widerspricht. 
Der zuständige Bundesminister hat dem 
Bundesrat nach der Abstimmung in der 
Europäischen Union unverzüglich Bericht 
zu erstatten und ihm gegebenenfalls die 
Gründe mitzuteilen, aus denen er von der 
Stellungnahme abgewichen ist. 

 
 Artikel 23f. (1) Der Nationalrat und 
der Bundesrat üben die im Vertrag über 
die Europäische Union, im Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
und in den diesen Verträgen beigegebe-
nen Protokollen in der jeweils geltenden 
Fassung vorgesehenen Zuständigkeiten 
der nationalen Parlamente aus. 

 (2) Jeder Bundesminister berichtet 
dem Nationalrat und dem Bundesrat zu 
Beginn jedes Jahres über die in diesem 
Jahr zu erwartenden Vorhaben des Rates 
und der Kommission sowie über die vor-
aussichtliche österreichische Position zu 
diesen Vorhaben. 

 (3) Weitere Unterrichtungsverpflichtun-
gen sind durch Bundesgesetz vorzusehen. 

 (4) Der Nationalrat und der Bundesrat 
können ihren Wünschen über Vorhaben 

der Europäischen Union in Mitteilungen an 
die Organe der Europäischen Union Aus-
druck geben. 

 
 Artikel 23g. (1) Der Nationalrat und 
der Bundesrat können zu einem Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts im Rahmen der 
Europäischen Union in einer begründeten 
Stellungnahme darlegen, weshalb der 
Entwurf nicht mit dem Subsidiaritätsprin-
zip vereinbar ist. 

 (2) Der Nationalrat und der Bundesrat 
können vom zuständigen Bundesminister 
eine Äußerung zur Vereinbarkeit von Ent-
würfen gemäß Abs. 1 mit dem Subsidiari-
tätsprinzip verlangen, die im Regelfall 
innerhalb von zwei Wochen nach Einlan-
gen des Verlangens vorzulegen ist. 

 (3) Der Bundesrat hat die Landtage 
unverzüglich über alle Entwürfe gemäß 
Abs. 1 zu unterrichten und ihnen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Bei 
Beschlussfassung einer begründeten Stel-
lungnahme gemäß Abs. 1 hat der Bundes-
rat die Stellungnahmen der Landtage zu 
erwägen und die Landtage über solche 
Beschlüsse zu unterrichten. 

 
 Artikel 23h. (1) Der Nationalrat und 
der Bundesrat können beschließen, dass 
gegen einen Gesetzgebungsakt im Rah-
men der Europäischen Union beim Ge-
richtshof der Europäischen Union Klage 
wegen Verstoßes gegen das Subsidiari-
tätsprinzip erhoben wird. 

 (2) Das Bundeskanzleramt übermittelt 
die Klage im Namen des Nationalrates 
oder des Bundesrates unverzüglich an den 
Gerichtshof der Europäischen Union. 

 
 Artikel 23i. (1) Das österreichische 
Mitglied im Europäischen Rat darf einer 
Initiative gemäß Art. 48 Abs. 7 des Ver-
trags über die Europäische Union in der 
Fassung des Vertrags von Lissabon nur 
dann zustimmen, wenn es der Nationalrat 
mit Zustimmung des Bundesrates auf 
Grund eines Vorschlages der Bundesregie-
rung dazu ermächtigt hat. Diese Beschlüs-
se des Nationalrates und des Bundesrates 
bedürfen jeweils der Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen. 

 (2) Soweit nach dem Recht der Euro-
päischen Union für die nationalen Parla-
mente die Möglichkeit der Ablehnung einer 
Initiative oder eines Vorschlages betref-
fend 

1. den Übergang von der Einstimmigkeit 
zur qualifizierten Mehrheit oder 

2. den Übergang von einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren zum ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren 

vorgesehen ist, kann der Nationalrat mit 
Zustimmung des Bundesrates diese Initia-
tive oder diesen Vorschlag innerhalb der 
nach dem Recht der Europäischen Union 
vorgesehenen Fristen ablehnen. 

 (3) Beschlüsse des Rates, durch die 
neue Kategorien von Eigenmitteln der 
Europäischen Union eingeführt werden, 
bedürfen der Genehmigung des National-
rates und der Zustimmung des Bundesra-
tes; Art. 50 Abs. 4 zweiter Satz ist sinn-
gemäß anzuwenden. Andere Beschlüsse 
des Rates, mit denen Bestimmungen über 
das System der Eigenmittel der Europäi-
schen Union festgelegt werden, bedürfen 
der Genehmigung des Nationalrates. Art. 
23e Abs. 2 gilt sinngemäß. 

 (4) Auf andere Beschlüsse des Europä-
ischen Rates oder des Rates, die nach 
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dem Recht der Europäischen Union erst 
nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit ihren jeweiligen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften in Kraft treten, ist 
Art. 50 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden. 

 (5) Beschlüsse des Nationalrates und 
des Bundesrates nach diesem Artikel sind 
vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

 
 Artikel 23j. (1) Österreich wirkt an 
der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union auf 
Grund des Titels V Kapitel 1 und 2 des 
Vertrags über die Europäische Union in 
der Fassung des Vertrags von Lissabon 
mit, der in Art. 3 Abs. 5 und in Art. 21 
Abs. 1 insbesondere die Wahrung bezie-
hungsweise Achtung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen vorsieht. 
Dies schließt die Mitwirkung an Aufgaben 
gemäß Art. 43 Abs. 1 dieses Vertrags 
sowie an Maßnahmen ein, mit denen die 
Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zu 
einem oder mehreren Drittländern ausge-
setzt, eingeschränkt oder vollständig ein-
gestellt werden. Auf Beschlüsse des Euro-
päischen Rates über eine gemeinsame 
Verteidigung ist Art. 50 Abs. 4 sinngemäß 
anzuwenden. 

 (2) Für Beschlüsse im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik der Europäischen Union auf Grund des 
Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union in der Fassung des 
Vertrags von Lissabon gilt Art. 23e Abs. 3 
sinngemäß. 

 (3) Bei Beschlüssen über die Einleitung 
einer Mission außerhalb der Europäischen 
Union, die Aufgaben der militärischen 
Beratung und Unterstützung, Aufgaben 
der Konfliktverhütung und der Erhaltung 
des Friedens oder Kampfeinsätze im Rah-
men der Krisenbewältigung einschließlich 
Frieden schaffender Maßnahmen und Ope-
rationen zur Stabilisierung der Lage nach 
Konflikten umfasst, sowie bei Beschlüssen 
gemäß Art. 42 Abs. 2 des Vertrags über 
die Europäische Union in der Fassung des 
Vertrags von Lissabon betreffend die 
schrittweise Festlegung einer gemeinsa-
men Verteidigungspolitik ist das Stimm-
recht im Einvernehmen zwischen dem 
Bundeskanzler und dem für auswärtige 
Angelegenheiten zuständigen Bundesmi-
nister auszuüben. 

 (4) Eine Zustimmung zu Maßnahmen 
gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu fassende 
Beschluss eine Verpflichtung Österreichs 
zur Entsendung von Einheiten oder einzel-
nen Personen bewirken würde, nur unter 
dem Vorbehalt gegeben werden, dass es 
diesbezüglich noch der Durchführung des 
für die Entsendung von Einheiten oder 
einzelnen Personen in das Ausland verfas-
sungsrechtlich vorgesehenen Verfahrens 
bedarf. 

 
 Artikel 23k. (1) Nähere Bestimmun-
gen zu den Art. 23e, 23f Abs. 1, 2 und 4 
sowie 23g bis 23j treffen das Bundesge-
setz über die Geschäftsordnung des Nati-
onalrates und die Geschäftsordnung des 
Bundesrates. 

 (2) Die Zuständigkeiten des National-
rates nach den Art. 23e, 23f Abs. 4, 23g 
und 23j Abs. 2 obliegen dessen Hauptaus-
schuss. Das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates kann 
vorsehen, dass der Hauptausschuss einen 
ständigen Unterausschuss wählt, für den 
Art. 55 Abs. 3 sinngemäß gilt. Der Haupt-
ausschuss kann diesem ständigen Unter-
ausschuss Zuständigkeiten nach dem ers-

ten Satz übertragen. Eine solche Übertra-
gung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen werden. Durch das Bundesge-
setz über die Geschäftsordnung des Nati-
onalrates können Zuständigkeiten des 
Hauptausschusses nach dem ersten Satz 
dem Nationalrat oder dem ständigen Un-
terausschuss des Hauptausschusses ge-
mäß dem zweiten Satz übertragen wer-
den. 

 (3) Zuständigkeiten des Bundesrates 
nach den Art. 23e, 23f Abs.4 und 23g 
können durch die Geschäftsordnung des 
Bundesrates einem von diesem zu wäh-
lenden Ausschuss übertragen werden. 

 

 

ZWEITES HAUPTSTÜCK 

GESETZGEBUNG DES BUNDES 

 

A. Nationalrat 

 Artikel 24. Die Gesetzgebung des 
Bundes übt der Nationalrat gemeinsam 
mit dem Bundesrat aus. 
 
 Artikel 25. (1) Der Sitz des National-
rates ist die Bundeshauptstadt Wien. 

 (2) Für die Dauer außerordentlicher 
Verhältnisse kann der Bundespräsident 
auf Antrag der Bundesregierung den Nati-
onalrat in einen anderen Ort des Bundes-
gebietes berufen. 
 
 Artikel 26. (1) Der Nationalrat wird 
vom Bundesvolk auf Grund des gleichen, 
unmittelbaren, persönlichen, freien und 
geheimen Wahlrechtes der Männer und 
Frauen, die am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl gewählt. 

 (2) Das Bundesgebiet wird in räumlich 
geschlossene Wahlkreise geteilt, deren 
Grenzen die Landesgrenzen nicht schnei-
den dürfen; diese Wahlkreise sind in 
räumlich geschlossene Regionalwahlkreise 
zu untergliedern. Die Zahl der Abgeordne-
ten wird auf die Wahlberechtigten der 
Wahlkreise (Wahlkörper) im Verhältnis der 
Zahl der Staatsbürger, die nach dem Er-
gebnis der letzten Volkszählung im jewei-
ligen Wahlkreis den Hauptwohnsitz hatten, 
vermehrt um die Zahl der Staatsbürger, 
die am Zähltag im Bundesgebiet zwar 
nicht den Hauptwohnsitz hatten, aber in 
einer Gemeinde des jeweiligen Wahlkrei-
ses in der Wählerevidenz eingetragen 
waren, verteilt; in gleicher Weise wird die 
Zahl der einem Wahlkreis zugeordneten 
Abgeordneten auf die Regionalwahlkreise 
verteilt. Die Wahlordnung zum Nationalrat 
hat ein abschließendes Ermittlungsverfah-
ren im gesamten Bundesgebiet vorzuse-
hen, durch das sowohl ein Ausgleich der 
den wahlwerbenden Parteien in den Wahl-
kreisen zugeteilten als auch eine Auftei-
lung der noch nicht zugeteilten Mandate 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
erfolgt. Eine Gliederung der Wählerschaft 
in andere Wahlkörper ist nicht zulässig. 

 (3) Der Wahltag muss ein Sonntag 
oder ein anderer öffentlicher Ruhetag 
sein. Treten Umstände ein, die den An-
fang, die Fortsetzung oder die Beendigung 
der Wahlhandlung verhindern, so kann die 
Wahlbehörde die Wahlhandlung auf den 
nächsten Tag verlängern oder verschieben. 

 (4) Wählbar sind die zum Nationalrat 
Wahlberechtigten, die am Stichtag die 
österreichische Staatsbürgerschaft besit-
zen und am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

 (5) Ein Ausschluss vom Wahlrecht oder 
von der Wählbarkeit kann, auch in jeweils 
unterschiedlichem Umfang, nur durch 
Bundesgesetz als Folge rechtskräftiger 
gerichtlicher Verurteilung vorgesehen 
werden. 

 (6) Wahlberechtigte, die voraussicht-
lich am Wahltag verhindert sein werden, 
ihre Stimme vor der Wahlbehörde abzu-
geben, etwa wegen Ortsabwesenheit, aus 
gesundheitlichen Gründen oder wegen Auf-
enthalts im Ausland, können ihr Wahlrecht 
auf Antrag unter Angabe des Grundes durch 
Briefwahl ausüben. Die Identität des An-
tragstellers ist glaubhaft zu machen. Der 
Wahlberechtigte hat durch Unterschrift an 
Eides statt zu erklären, dass die Stimm-
abgabe persönlich und geheim erfolgt ist. 

 (7) Die Wählerverzeichnisse werden 
von den Gemeinden im übertragenen 
Wirkungsbereich angelegt. 

 (8) Die näheren Bestimmungen über 
das Wahlverfahren werden durch Bundes-
gesetz getroffen. 
 
 Artikel 26a. Die Durchführung und 
Leitung der Wahlen zum Europäischen 
Parlament, der Wahlen zum Nationalrat, 
der Wahl des Bundespräsidenten und von 
Volksabstimmungen sowie die Mitwirkung 
bei der Überprüfung von Volksbegehren 
und Volksbefragungen obliegt Wahlbehör-
den, die vor jeder Wahl zum Nationalrat 
neu gebildet werden. Diesen haben als 
stimmberechtigte Beisitzer Vertreter der 
wahlwerbenden Parteien anzugehören, der 
Bundeswahlbehörde auch Richter des 
Dienst- oder Ruhestandes; die Zahl der 
Beisitzer ist in der Wahlordnung zum Nati-
onalrat festzusetzen. Die nichtrichterlichen 
Beisitzer werden auf Grund von Vorschlä-
gen der wahlwerbenden Parteien entspre-
chend ihrer bei der letzten Wahl zum Na-
tionalrat festgestellten Stärke berufen. Im 
zuletzt gewählten Nationalrat vertretene 
wahlwerbende Parteien, die danach keinen 
Anspruch auf Berufung von Beisitzern 
hätten, sind jedoch berechtigt, einen Bei-
sitzer für die Bundeswahlbehörde vorzu-
schlagen. 
 
 Artikel 27. (1) Die Gesetzgebungspe-
riode des Nationalrates dauert fünf Jahre, 
vom Tag seines ersten Zusammentrittes 
an gerechnet, jedenfalls aber bis zu dem 
Tag, an dem der neue Nationalrat zu-
sammentritt. 

 (2) Der neugewählte Nationalrat ist 
vom Bundespräsidenten längstens inner-
halb dreißig Tagen nach der Wahl einzu-
berufen. Diese ist von der Bundesregie-
rung so anzuordnen, dass der neugewähl-
te Nationalrat am Tag nach dem Ablauf 
des fünften Jahres der Gesetzgebungspe-
riode zusammentreten kann. 
 
 Artikel 28. (1) Der Bundespräsident 
beruft den Nationalrat in jedem Jahr zu 
einer ordentlichen Tagung ein, die nicht 
vor dem 15. September beginnen und 
nicht länger als bis zum 15. Juli des fol-
genden Jahres währen soll. 

 (2) Der Bundespräsident kann den 
Nationalrat auch zu außerordentlichen 
Tagungen einberufen. Wenn es die Bun-
desregierung oder mindestens ein Drittel 
der Mitglieder des Nationalrates oder der 
Bundesrat verlangt, ist der Bundespräsi-
dent verpflichtet, den Nationalrat zu einer 
außerordentlichen Tagung einzuberufen, 
und zwar so, dass der Nationalrat spätes-
tens binnen zwei Wochen nach Eintreffen 
des Verlangens beim Bundespräsidenten 
zusammentritt; die Einberufung bedarf 
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keiner Gegenzeichnung. Zur Einberufung 
einer außerordentlichen Tagung auf An-
trag von Mitgliedern des Nationalrates 
oder auf Antrag des Bundesrates ist ein 
Vorschlag der Bundesregierung nicht er-
forderlich. 

 (3) Der Bundespräsident erklärt die 
Tagungen des Nationalrates auf Grund 
Beschlusses des Nationalrates für beendet. 

 (4) Bei Eröffnung einer neuen Tagung 
des Nationalrates innerhalb der gleichen 
Gesetzgebungsperiode werden die Arbei-
ten nach dem Stand fortgesetzt, in dem 
sie sich bei der Beendigung der letzten 
Tagung befunden haben. Bei Beendigung 
einer Tagung können einzelne Ausschüsse 
vom Nationalrat beauftragt werden, ihre 
Arbeiten fortzusetzen. Mit dem Beginn 
einer neuen Gesetzgebungsperiode gelten 
vom Nationalrat der vorangegangenen 
Gesetzgebungsperiode nicht erledigte 
Volksbegehren und an den Nationalrat 
gerichtete Bürgerinitiativen als Verhand-
lungsgegenstände des neu gewählten 
Nationalrates. Durch das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des National-
rates kann dies auch für weitere Verhand-
lungsgegenstände des Nationalrates be-
stimmt werden. 

 (5) Innerhalb einer Tagung beruft der 
Präsident des Nationalrates die einzelnen 
Sitzungen ein. Wenn innerhalb einer Ta-
gung die im Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates festge-
setzte Anzahl der Mitglieder des National-
rates oder die Bundesregierung es ver-
langt, ist der Präsident verpflichtet, eine 
Sitzung einzuberufen. Nähere Bestim-
mungen trifft das Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates, das 
auch eine Frist festzusetzen hat, innerhalb 
derer der Nationalrat zusammenzutreten 
hat. 

 (6) Für den Fall, dass die gewählten 
Präsidenten des Nationalrates an der Aus-
übung ihres Amtes verhindert oder deren 
Ämter erledigt sind, hat das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des National-
rates Sonderbestimmungen über die Ein-
berufung des Nationalrates zu treffen. 
 
 Artikel 29. (1) Der Bundespräsident 
kann den Nationalrat auflösen, er darf dies 
jedoch nur einmal aus dem gleichen An-
lass verfügen. Die Neuwahl ist in diesem 
Fall von der Bundesregierung so anzuord-
nen, dass der neugewählte Nationalrat 
längstens am hundertsten Tag nach der 
Auflösung zusammentreten kann. 

 (2) Vor Ablauf der Gesetzgebungsperi-
ode kann der Nationalrat durch einfaches 
Gesetz seine Auflösung beschließen. 

 (3) Nach einer gemäß Abs. 2 erfolgten 
Auflösung sowie nach Ablauf der Zeit, für 
die der Nationalrat gewählt ist, dauert die 
Gesetzgebungsperiode bis zum Tag, an 
dem der neugewählte Nationalrat zusam-
mentritt. 
 
 Artikel 30. (1) Der Nationalrat wählt 
aus seiner Mitte den Präsidenten, den 
zweiten und dritten Präsidenten. 

 (2) Die Geschäfte des Nationalrates 
werden auf Grund eines besonderen Bun-
desgesetzes geführt. Das Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des National-
rates kann nur bei Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen beschlossen werden. 

 (3) Zur Unterstützung der parlamenta-
rischen Aufgaben und zur Besorgung der 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich 

der Organe der Gesetzgebung des Bundes 
sowie gleichartiger Aufgaben und Verwal-
tungsangelegenheiten, die die in Öster-
reich gewählten Mitglieder des Europäi-
schen Parlaments betreffen, ist die Parla-
mentsdirektion berufen, die dem Präsiden-
ten des Nationalrates untersteht. Für den 
Bereich des Bundesrates ist die innere 
Organisation der Parlamentsdirektion im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Bundesrates zu regeln, dem bei Besor-
gung der auf Grund dieses Gesetzes dem 
Bundesrat übertragenen Aufgaben auch 
das Weisungsrecht zukommt. 

 (4) Dem Präsidenten des Nationalrates 
stehen insbesondere auch die Ernennung 
der Bediensteten der Parlamentsdirektion 
und alle übrigen Befugnisse in Personal-
angelegenheiten dieser Bediensteten zu. 

 (5) Der Präsident des Nationalrates 
kann den parlamentarischen Klubs zur 
Erfüllung parlamentarischer Aufgaben 
Bedienstete der Parlamentsdirektion zur 
Dienstleistung zuweisen. 

 (6) Bei der Vollziehung der nach die-
sem Artikel dem Präsidenten des National-
rates zustehenden Verwaltungsangele-
genheiten ist dieser oberstes Verwaltungs-
organ und übt diese Befugnisse allein aus. 
Die Erlassung von Verordnungen steht 
dem Präsidenten des Nationalrates inso-
weit zu, als diese ausschließlich in diesem 
Artikel geregelte Verwaltungsangelegen-
heiten betreffen. 
 
 Artikel 31. Zu einem Beschluss des 
Nationalrates ist, soweit in diesem Gesetz 
nicht anderes bestimmt oder im Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates für einzelne Angelegenhei-
ten nicht anderes festgelegt ist, die Anwe-
senheit von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder und die unbedingte Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
 Artikel 32. (1) Die Sitzungen des 
Nationalrates sind öffentlich. 

 (2) Die Öffentlichkeit wird ausge-
schlossen, wenn es vom Vorsitzenden 
oder von der im Bundesgesetz über die 
Geschäftsordnung des Nationalrates fest-
gesetzten Anzahl der Mitglieder verlangt 
und vom Nationalrat nach Entfernung der 
Zuhörer beschlossen wird. 
 
 Artikel 33. Wahrheitsgetreue Berichte 
über die Verhandlungen in den öffentli-
chen Sitzungen des Nationalrates und 
seiner Ausschüsse bleiben von jeder Ver-
antwortung frei. 

 

B. Bundesrat 

 Artikel 34. (1) Im Bundesrat sind die 
Länder im Verhältnis zur Bürgerzahl im 
Land gemäß den folgenden Bestimmungen 
vertreten. 

 (2) Das Land mit der größten Bürger-
zahl entsendet zwölf, jedes andere Land 
so viele Mitglieder, als dem Verhältnis 
seiner Bürgerzahl zur erstangeführten 
Bürgerzahl entspricht, wobei Reste über 
die Hälfte der Verhältniszahl als voll gel-
ten. Jedem Land gebührt jedoch eine Ver-
tretung von wenigstens drei Mitgliedern. 
Für jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied 
bestellt. 

 (3) Die Zahl der demnach von jedem 
Land zu entsendenden Mitglieder wird 
vom Bundespräsidenten nach jeder allge-
meinen Volkszählung festgesetzt. 
 

 Artikel 35. (1) Die Mitglieder des 
Bundesrates und ihre Ersatzmitglieder 

werden von den Landtagen für die Dauer 
ihrer Gesetzgebungsperiode nach dem 
Grundsatz der Verhältniswahl gewählt, 
jedoch muss wenigstens ein Mandat der 
Partei zufallen, die die zweithöchste An-
zahl von Sitzen im Landtag oder, wenn 
mehrere Parteien die gleiche Anzahl von 
Sitzen haben, die zweithöchste Zahl von 
Wählerstimmen bei der letzten Landtags-
wahl aufweist. Bei gleichen Ansprüchen 
mehrerer Parteien entscheidet das Los. 

 (2) Die Mitglieder des Bundesrates 
müssen nicht dem Landtag angehören, 
der sie entsendet; sie müssen jedoch zu 
diesem Landtag wählbar sein. 

 (3) Nach Ablauf der Gesetzgebungspe-
riode eines Landtages oder nach seiner 
Auflösung bleiben die von ihm entsende-
ten Mitglieder des Bundesrates so lange in 
Funktion, bis der neue Landtag die Wahl in 
den Bundesrat vorgenommen hat. 

 (4) Die Bestimmungen der Art. 34 und 
35 können nur abgeändert werden, wenn 
im Bundesrat – abgesehen von der für 
seine Beschlussfassung überhaupt erfor-
derlichen Stimmenmehrheit – die Mehrheit 
der Vertreter von wenigstens vier Ländern 
die Änderung angenommen hat. 
 
 Artikel 36. (1) Im Vorsitz des Bundes-
rates wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge. 

 (2) Als Vorsitzender fungiert der an 
erster Stelle entsendete Vertreter des zum 
Vorsitz berufenen Landes, dessen Mandat 
auf jene Partei zu entfallen hat, die die 
höchste Anzahl von Sitzen im Landtag 
oder, wenn mehrere Parteien die gleiche 
Anzahl von Sitzen haben, die höchste Zahl 
von Wählerstimmen bei der letzten Land-
tagswahl aufweist; bei gleichen Ansprü-
chen mehrerer Parteien entscheidet das 
Los. Der Landtag kann jedoch beschlie-
ßen, dass der Vorsitz von einem anderen 
Vertreter des Landes geführt werden soll, 
dessen Mandat im Bundesrat auf diese 
Partei entfällt; ein solcher Beschluss be-
darf jedenfalls der Zustimmung der Mehr-
heit jener Mitglieder des Landtages, deren 
Mandate im Landtag auf diese Partei ent-
fallen. Die Bestellung der Stellvertreter 
des Vorsitzenden wird durch die Ge-
schäftsordnung des Bundesrates geregelt. 
Der Vorsitzende führt den Titel „Präsident 
des Bundesrates“, seine Stellvertreter 
führen den Titel „Vizepräsident des Bun-
desrates“. 

 (3) Der Bundesrat wird von seinem 
Vorsitzenden an den Sitz des Nationalra-
tes einberufen. Der Vorsitzende ist ver-
pflichtet, den Bundesrat sofort einzuberu-
fen, wenn wenigstens ein Viertel seiner 
Mitglieder oder die Bundesregierung es 
verlangt. 

 (4) Die Landeshauptmänner sind be-
rechtigt, an allen Verhandlungen des Bun-
desrates teilzunehmen. Sie haben nach 
den näheren Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung des Bundesrates das 
Recht, auf ihr Verlangen jedes Mal zu 
Angelegenheiten ihres Landes gehört zu 
werden. 

 Artikel 37. (1) Zu einem Beschluss 
des Bundesrates ist, soweit in diesem 
Gesetz nicht anders bestimmt ist oder in 
der Geschäftsordnung des Bundesrates für 
einzelne Angelegenheiten nicht anders 
festgelegt ist, die Anwesenheit von min-
destens einem Drittel der Mitglieder und 
die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 
 (2) Der Bundesrat gibt sich seine Ge-
schäftsordnung durch Beschluss. Dieser 
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Beschluss kann nur bei Anwesenheit der 
Hälfte der Mitglieder mit einer Mehrheit 
von mindestens zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen gefasst werden. In der 
Geschäftsordnung können auch über den 
inneren Bereich des Bundesrates hinaus-
wirkende Bestimmungen getroffen wer-
den, sofern dies für die Regelung der Ge-
schäftsbehandlung im Bundesrat erforder-
lich ist. Der Geschäftsordnung kommt die 
Wirkung eines Bundesgesetzes zu; sie ist 
durch den Bundeskanzler im Bundesge-
setzblatt kundzumachen. 
 (3) Die Sitzungen des Bundesrates 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann 
jedoch gemäß den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung durch Beschluss aufge-
hoben werden. Die Bestimmungen des 
Art. 33 gelten auch für öffentliche Sitzun-
gen des Bundesrates und seiner Ausschüsse. 

 

C. Bundesversammlung 

 Artikel 38. Der Nationalrat und der 
Bundesrat treten als Bundesversammlung 
in gemeinsamer öffentlicher Sitzung zur 
Angelobung des Bundespräsidenten, fer-
ner zur Beschlussfassung über eine 
Kriegserklärung am Sitz des Nationalrates 
zusammen. 
 
 Artikel 39. (1) Die Bundesversamm-
lung wird – abgesehen von den Fällen des 
Art. 60 Abs. 6, des Art. 63 Abs. 2, des 
Art. 64 Abs. 4 und des Art. 68 Abs. 2 – 
vom Bundespräsidenten einberufen. Der 
Vorsitz wird abwechselnd vom Präsidenten 
des Nationalrates und vom Vorsitzenden 
des Bundesrates, das erste Mal von je-
nem, geführt. 

 (2) In der Bundesversammlung wird 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates sinngemäß ange-
wendet. 

 (3) Die Bestimmungen des Art. 33 
gelten auch für die Sitzungen der Bundes-
versammlung. 
 
 Artikel 40. (1) Die Beschlüsse der 
Bundesversammlung werden von ihrem 
Vorsitzenden beurkundet und vom Bun-
deskanzler gegengezeichnet. 

 (2) Die Beschlüsse der Bundesver-
sammlung über eine Kriegserklärung sind 
vom Bundeskanzler amtlich kundzuma-
chen. 
 

D. Der Weg der  
Bundesgesetzgebung 

 Artikel 41. (1) Gesetzesvorschläge 
gelangen an den Nationalrat als Anträge 
seiner Mitglieder, des Bundesrates oder 
eines Drittels der Mitglieder des Bundesra-
tes sowie als Vorlagen der Bundesregie-
rung. 

 (2) Jeder von 100 000 Stimmberech-
tigten oder von je einem Sechstel der 
Stimmberechtigten dreier Länder gestellte 
Antrag (Volksbegehren) ist von der Bun-
deswahlbehörde dem Nationalrat zur Be-
handlung vorzulegen. Stimmberechtigt bei 
Volksbegehren ist, wer am letzten Tag des 
Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt und in einer Gemeinde 
des Bundesgebietes den Hauptwohnsitz 
hat. Das Volksbegehren muss eine durch 
Bundesgesetz zu regelnde Angelegenheit 
betreffen und kann in Form eines Geset-
zesantrages gestellt werden. 

 (3) Die näheren Bestimmungen über 
das Verfahren für das Volksbegehren wer-
den durch Bundesgesetz getroffen. 
 

 Artikel 42. (1) Jeder Gesetzesbe-
schluss des Nationalrates ist unverzüglich 
von dessen Präsidenten dem Bundesrat zu 
übermitteln. 

 (2) Ein Gesetzesbeschluss kann, soweit 
nicht verfassungsgesetzlich anderes be-
stimmt ist, nur dann beurkundet und 
kundgemacht werden, wenn der Bundes-
rat gegen diesen Beschluss keinen mit 
Gründen versehenen Einspruch erhoben 
hat. 

 (3) Dieser Einspruch muss dem Natio-
nalrat binnen acht Wochen nach Einlangen 
des Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat 
von dessen Vorsitzenden schriftlich über-
mittelt werden; er ist dem Bundeskanzler 
zur Kenntnis zu bringen. 

 (4) Wiederholt der Nationalrat seinen 
ursprünglichen Beschluss bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder, 
so ist dieser zu beurkunden und kundzu-
machen. Beschließt der Bundesrat, keinen 
Einspruch zu erheben, oder wird innerhalb 
der im Abs. 3 festgesetzten Frist kein mit 
Begründung versehener Einspruch erhoben, 
so ist der Gesetzesbeschluss zu beurkunden 
und kundzumachen. 

 (5) Insoweit Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates die Geschäftsordnung des 
Nationalrates, die Auflösung des National-
rates, ein Bundesgesetz, mit dem nähere 
Bestimmungen über die Erstellung des 
Bundesfinanzrahmengesetzes, des Bun-
desfinanzgesetzes und über die sonstige 
Haushaltsführung des Bundes getroffen 
werden, ein Bundesfinanzrahmengesetz, 
ein Bundesfinanzgesetz, eine vorläufige 
Vorsorge im Sinne von Art. 51a Abs. 4 oder 
eine Verfügung über Bundesvermögen, die 
Übernahme oder Umwandlung einer Haf-
tung des Bundes, das Eingehen oder die 
Umwandlung einer Finanzschuld des Bun-
des oder die Genehmigung eines Bundes-
rechnungsabschlusses betreffen, steht 
dem Bundesrat keine Mitwirkung zu. 
 
 Artikel 43. Einer Volksabstimmung ist 
jeder Gesetzesbeschluss des Nationalrates 
nach Beendigung des Verfahrens gemäß 
Art. 42, jedoch vor seiner Beurkundung 
durch den Bundespräsidenten, zu unter-
ziehen, wenn der Nationalrat es beschließt 
oder die Mehrheit der Mitglieder des Nati-
onalrates es verlangt. 
 
 Artikel 44. (1) Verfassungsgesetze 
oder in einfachen Gesetzen enthaltene 
Verfassungsbestimmungen können vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen beschlossen werden; 
sie sind als solche („Verfassungsgesetz“, 
„Verfassungsbestimmung“) ausdrücklich 
zu bezeichnen. 

 (2) Verfassungsgesetze oder in einfa-
chen Gesetzen enthaltene Verfassungsbe-
stimmungen, durch die die Zuständigkeit 
der Länder in Gesetzgebung oder Vollzie-
hung eingeschränkt wird, bedürfen über-
dies der in Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen zu erteilenden Zustimmung 
des Bundesrates. 

 (3) Jede Gesamtänderung der Bundes-
verfassung, eine Teiländerung aber nur, 
wenn dies von einem Drittel der Mitglieder 
des Nationalrates oder des Bundesrates 
verlangt wird, ist nach Beendigung des 
Verfahrens gemäß Art. 42, jedoch vor der 
Beurkundung durch den Bundespräsiden-
ten, einer Abstimmung des gesamten Bun-
desvolkes zu unterziehen. 

 
 Artikel 45. (1) In der Volksabstim-
mung entscheidet die unbedingte Mehrheit 
der gültig abgegebenen Stimmen. 

 (2) Das Ergebnis der Volksabstimmung 
ist amtlich zu verlautbaren. 
 
 Artikel 46. (1) Der Bundespräsident 
ordnet die Volksabstimmung an. 

 (2) Stimmberechtigt bei Volksabstim-
mungen ist, wer am Abstimmungstag das 
Wahlrecht zum Nationalrat besitzt. 

 (3) Die näheren Bestimmungen über 
das Verfahren für die Volksabstimmung 
werden durch Bundesgesetz getroffen. 
Art. 26 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
 Artikel 47. (1) Das verfassungsmäßi-
ge Zustandekommen der Bundesgesetze 
wird durch den Bundespräsidenten beur-
kundet. 

 (2) Die Vorlage zur Beurkundung er-
folgt durch den Bundeskanzler. 

 (3) Die Beurkundung ist vom Bundes-
kanzler gegenzuzeichnen. 
 
 Artikel 48. Bundesgesetze und gemäß 
Art. 50 Abs. 1 genehmigte Staatsverträge 
werden mit Berufung auf den Beschluss 
des Nationalrates, Bundesgesetze, die auf 
einer Volksabstimmung beruhen, mit Be-
rufung auf das Ergebnis der Volksabstim-
mung kundgemacht. 
 
 Artikel 49. (1) Die Bundesgesetze 
sind vom Bundeskanzler im Bundesge-
setzblatt kundzumachen. Soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, treten 
sie mit Ablauf des Tages ihrer Kundma-
chung in Kraft und gelten für das gesamte 
Bundesgebiet. 

 (2) Die gemäß Art. 50 Abs. 1 geneh-
migten Staatsverträge sind vom Bundes-
kanzler im Bundesgesetzblatt kundzuma-
chen. Anlässlich der Genehmigung eines 
in Art. 50 bezeichneten Staatsvertrages 
kann der Nationalrat beschließen, auf 
welche andere Weise die Kundmachung 
des Staatsvertrages oder einzelner genau 
zu bezeichnender Teile desselben zu erfol-
gen hat; solche Beschlüsse des National-
rates sind vom Bundeskanzler im Bundes-
gesetzblatt kundzumachen. Soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, treten 
gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigte Staats-
verträge mit Ablauf des Tages ihrer 
Kundmachung – im Fall des zweiten Sat-
zes mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung des Beschlusses des Nationalrates 
– in Kraft und gelten für das gesamte 
Bundesgebiet; dies gilt nicht für Staats-
verträge, die durch Erlassung von Geset-
zen zu erfüllen sind (Art. 50 Abs. 2). 

 (3) Verlautbarungen im Bundesgesetz-
blatt und gemäß Abs. 2 zweiter Satz müs-
sen allgemein zugänglich sein und in ihrer 
kundgemachten Form vollständig und auf 
Dauer ermittelt werden können. 

 (4) Die näheren Bestimmungen über 
die Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
werden durch Bundesgesetz getroffen. 
 
 Artikel 49a. (1) Der Bundeskanzler ist 
gemeinsam mit den zuständigen Bundes-
ministern ermächtigt, Bundesgesetze, mit 
Ausnahme dieses Gesetzes, und im Bun-
desgesetzblatt kundgemachte Staatsver-
träge in ihrer geltenden Fassung durch 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt wieder-
zuverlautbaren. 

 (2) In der Kundmachung über die Wie-
derverlautbarung können 
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1. überholte terminologische Wendungen 
richtiggestellt und veraltete Schreib-
weisen der neuen Schreibweise ange-
passt werden; 

2. Bezugnahmen auf andere Rechtsvor-
schriften, die dem Stand der Gesetzge-
bung nicht mehr entsprechen, sowie 
sonstige Unstimmigkeiten richtiggestellt 
werden; 

3. Bestimmungen, die durch spätere Rechts-
vorschriften aufgehoben oder sonst ge-
genstandslos geworden sind, als nicht 
mehr geltend festgestellt werden; 

4. Kurztitel und Buchstabenabkürzungen 
der Titel festgesetzt werden; 

5. die Bezeichnungen der Artikel, Para-
graphen, Absätze und dergleichen bei 
Ausfall oder Einbau einzelner Bestim-
mungen entsprechend geändert und 
hiebei auch Bezugnahmen darauf inner-
halb des Textes der Rechtsvorschrift 
entsprechend richtiggestellt werden; 

6. Übergangsbestimmungen sowie noch 
anzuwendende frühere Fassungen des 
Bundesgesetzes (Staatsvertrages) un-
ter Angabe ihres Geltungsbereiches zu-
sammengefasst werden. 

 (3) Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, treten das wiederverlautbar-
te Bundesgesetz (der wiederverlautbarte 
Staatsvertrag) und die sonstigen in der 
Kundmachung enthaltenen Anordnungen 
mit Ablauf des Kundmachungstages in 
Kraft. 
 
 Artikel 49b. (1) Eine Volksbefragung 
über eine Angelegenheit von grundsätzli-
cher und gesamtösterreichischer Bedeu-
tung, zu deren Regelung die Bundesge-
setzgebung zuständig ist, hat stattzufin-
den, sofern der Nationalrat dies auf Grund 
eines Antrages seiner Mitglieder oder der 
Bundesregierung nach Vorberatung im 
Hauptausschuss beschließt. Wahlen sowie 
Angelegenheiten, über die ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde zu ent-
scheiden hat, können nicht Gegenstand 
einer Volksbefragung sein. 

 (2) Ein Antrag gemäß Abs. 1 hat einen 
Vorschlag für die der Volksbefragung 
zugrunde zu legende Fragestellung zu 
enthalten. Diese hat entweder aus einer 
mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortenden 
Frage oder aus zwei alternativen Lösungs-
vorschlägen zu bestehen. 

 (3) Volksbefragungen sind unter sinn-
gemäßer Anwendung von Art. 45 und 46 
durchzuführen. Stimmberechtigt bei Volks-
befragungen ist, wer am Befragungstag 
das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt. Die 
Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis 
einer Volksbefragung dem Nationalrat 
sowie der Bundesregierung vorzulegen. 

 

E. Mitwirkung des Nationalrates und 
des Bundesrates an der Vollziehung 

des Bundes 

 Artikel 50. (1) Der Abschluss von 

1. politischen Staatsverträgen und Staats-
verträgen, die gesetzändernden oder 
gesetzesergänzenden Inhalt haben und 
nicht unter Art. 16 Abs. 1 fallen, sowie 

2. Staatsverträgen, durch die die vertrag-
lichen Grundlagen der Europäischen 
Union geändert werden, 

bedarf der Genehmigung des National-
rates. 

 (2) Für Staatsverträge gemäß Abs. 1 
Z 1 gilt darüber hinaus Folgendes: 

1. Sieht ein Staatsvertrag seine verein-
fachte Änderung vor, so bedarf eine 

solche Änderung nicht der Genehmi-
gung nach Abs. 1, sofern sich diese der 
Nationalrat nicht vorbehalten hat. 

2. Gemäß Abs. 1 Z 1 genehmigte Staats-
verträge bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates, soweit sie Angelegenhei-
ten des selbständigen Wirkungsberei-
ches der Länder regeln. 

3. Anlässlich der Genehmigung eines 
Staatsvertrages kann der Nationalrat 
beschließen, in welchem Umfang dieser 
Staatsvertrag durch Erlassung von Ge-
setzen zu erfüllen ist. 

 (3) Auf Beschlüsse des Nationalrates 
nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 3 ist Art. 42 
Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Staatsverträge gemäß Abs. 1 Z 2 
dürfen unbeschadet des Art. 44 Abs. 3 nur 
mit Genehmigung des Nationalrates und 
mit Zustimmung des Bundesrates abge-
schlossen werden. Diese Beschlüsse be-
dürfen jeweils der Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder und einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen. 

 (5) Der Nationalrat und der Bundesrat 
sind von der Aufnahme von Verhandlun-
gen über einen Staatsvertrag gemäß 
Abs. 1 unverzüglich zu unterrichten. 
 
 Artikel 51. (1) Der Nationalrat be-
schließt das Bundesfinanzrahmengesetz 
sowie innerhalb dessen Grenzen das Bun-
desfinanzgesetz; den Beratungen ist der 
jeweilige Entwurf der Bundesregierung 
zugrunde zu legen. 

 (2) Die Bundesregierung hat dem Nati-
onalrat jährlich spätestens bis zu einem in 
einem Bundesgesetz festgesetzten Zeit-
punkt den Entwurf eines Bundesfinanz-
rahmengesetzes oder den Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfi-
nanzrahmengesetz geändert wird, vorzu-
legen. Das Bundesfinanzrahmengesetz hat 
für das folgende Finanzjahr und die drei 
nächstfolgenden Finanzjahre Obergrenzen 
der vom Nationalrat im jeweiligen Bundes-
finanzgesetz zu genehmigenden Mittelver-
wendung auf der Ebene von Rubriken sowie 
die Grundzüge des Personalplanes zu ent-
halten; ausgenommen hievon sind die Mit-
telverwendungen für die Rückzahlung von 
Finanzschulden und zur vorübergehenden 
Kassenstärkung eingegangene Geldver-
bindlichkeiten sowie die Mittelverwendun-
gen infolge eines Kapitalaustausches bei 
Währungstauschverträgen. Für weitere 
Untergliederungen sind Obergrenzen für 
das folgende Finanzjahr und die drei 
nächstfolgenden Finanzjahre vorzusehen. 

 (3) Die Bundesregierung hat dem Nati-
onalrat den Entwurf eines Bundesfinanz-
gesetzes für das folgende Finanzjahr spä-
testens zehn Wochen vor Beginn jenes 
Finanzjahres vorzulegen, für das ein Bun-
desfinanzgesetz beschlossen werden soll. 
Ausnahmsweise kann die Bundesregierung 
den Entwurf eines Bundesfinanzgesetzes 
auch für das folgende und das nächstfol-
gende Finanzjahr, nach Jahren getrennt, 
dem Nationalrat vorlegen. 

 (4) Wird ausnahmsweise ein Bundesfi-
nanzgesetz für das folgende und das 
nächstfolgende Finanzjahr beschlossen, so 
ist in der zweiten Hälfte des folgenden 
Finanzjahres der Entwurf eines Bundesge-
setzes, mit dem das Bundesfinanzgesetz 
geändert wird, von der Bundesregierung 
bis spätestens zehn Wochen vor Beginn 
des nächstfolgenden Finanzjahres dem 
Nationalrat vorzulegen. Die darin enthal-
tenen Änderungen des Bundesfinanzge-
setzes haben sich jedenfalls auf das 

nächstfolgende Finanzjahr zu beziehen. 
Der Entwurf ist bis zum Ende des folgen-
den Finanzjahres vom Nationalrat in Ver-
handlung zu nehmen. Art. 51a Abs. 1 und 
2 gilt sinngemäß. 

 (5) Das Bundesfinanzgesetz hat als 
Anlagen den Bundesvoranschlag und den 
Personalplan sowie weitere für die Haus-
haltsführung wesentliche Grundlagen zu 
enthalten. 

 (6) Für die Haushaltsführung des Bun-
des gilt: 

1. Es dürfen die Obergrenzen der Rubriken 
des Bundesfinanzrahmengesetzes weder 
überschritten werden, noch darf zu einer 
solchen Überschreitung ermächtigt wer-
den, ausgenommen im Verteidigungs-
fall (Art. 51b Abs. 4) und – soweit eine 
Bedeckung durch Einsparungen oder 
durch Mehreinnahmen sichergestellt ist 
– bei Gefahr im Verzug (Art. 51b 
Abs. 2). 

2. Es dürfen die Obergrenzen der durch 
ein Bundesgesetz gemäß Abs. 7 zu be-
stimmenden Untergliederungen des 
Bundesfinanzrahmengesetzes für das 
folgende Finanzjahr nicht überschritten 
werden noch darf zu einer solchen 
Überschreitung ermächtigt werden, es 
sei denn, es wird durch ein Bundesge-
setz gemäß Abs. 7 vorgesehen, dass 
diese Obergrenzen mit Zustimmung 
des Bundesministers für Finanzen über-
schritten werden dürfen.  

Wird ausnahmsweise ein Bundesfinanzge-
setz für das folgende und nächstfolgende 
Finanzjahr beschlossen, sind die Bestim-
mungen der Z 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die in Abs. 2 letzter Satz 
genannten Obergrenzen für das folgende 
und das nächstfolgende Finanzjahr gelten. 

 (7) Die näheren Bestimmungen über 
die Erstellung des Bundesfinanzrahmen-
gesetzes, des Bundesfinanzgesetzes und 
über die sonstige Haushaltsführung des 
Bundes sind nach einheitlichen Grundsät-
zen durch Bundesgesetz zu treffen. In 
diesem sind insbesondere die Gliederung 
und Bindungswirkung des Bundesfinanz-
rahmengesetzes, die Vorgangsweise bei 
Eingehen und Umwandlung von Verbind-
lichkeiten aus Geldmittelbeschaffungen, 
die nicht innerhalb desselben Finanzjahres 
getilgt werden, oder aus langfristigen 
Finanzierungen (Finanzschulden), bei Be-
gründung von Vorbelastungen, bei Bildung 
von Haushaltsrücklagen, bei Verfügungen 
über Bundesvermögen und bei Haftungs-
übernahmen des Bundes sowie die Mitwir-
kung des Rechnungshofes an der Ordnung 
des Rechnungswesens zu regeln. 
 
 Artikel 51a. (1) Hat die Bundesregie-
rung dem Nationalrat nicht rechtzeitig 
(Art. 51 Abs. 2 und 3) den Entwurf eines 
Bundesfinanzrahmengesetzes oder eines 
Bundesfinanzgesetzes vorgelegt, so kann 
ein Entwurf eines Bundesfinanzrahmenge-
setzes oder eines Bundesfinanzgesetzes 
im Nationalrat auch durch Antrag seiner 
Mitglieder eingebracht werden. 

 (2) Legt die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Bundesfinanzrahmengesetzes 
oder eines Bundesfinanzgesetzes nach der 
Stellung eines solchen Antrages vor, so 
kann der Nationalrat beschließen, den 
jeweiligen Entwurf seinen Beratungen 
zugrunde zu legen. 

 (3) Hat der Nationalrat in einem Fi-
nanzjahr kein Bundesfinanzrahmengesetz 
beschlossen, so gelten die Obergrenzen 
des letzten Finanzjahres, für welches 
Obergrenzen festgelegt wurden, weiter. 
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 (4) Hat der Nationalrat für ein Finanz-
jahr kein Bundesfinanzgesetz beschlossen 
und trifft er auch keine vorläufige Vorsor-
ge durch Bundesgesetz, so ist der Bun-
deshaushalt nach den Bestimmungen des 
zuletzt beschlossenen Bundesfinanzgeset-
zes zu führen. Finanzschulden können 
dann nur bis zur Hälfte der jeweils vorge-
sehenen Höchstbeträge und kurzfristige 
Verpflichtungen zur vorübergehenden 
Kassenstärkung bis zur Höhe der jeweils 
vorgesehenen Höchstbeträge eingegangen 
werden. 
 
 Artikel 51b. (1) Ausgaben, die im 
Bundesfinanzgesetz ihrer Art nach nicht 
vorgesehen sind (außerplanmäßige Aus-
gaben) oder die eine Überschreitung von 
Ausgabenansätzen des Bundesfinanzge-
setzes erfordern (überplanmäßige Ausga-
ben), dürfen im Rahmen der Haushalts-
führung nur auf Grund bundesfinanzge-
setzlicher Ermächtigungen geleistet werden. 

 (2) Bei Gefahr im Verzug dürfen jedoch 
auf Grund einer Verordnung der Bundes-
regierung im Einvernehmen mit dem mit 
der Vorberatung von Bundesfinanzgeset-
zen betrauten Ausschuss des Nationalra-
tes unvorhersehbare und unabweisbare 

1. außerplanmäßige Ausgaben im Ausmaß 
von höchstens 1 vT der durch Bundes-
finanzgesetz vorgesehenen Gesamt-
ausgabensumme; 

2. überplanmäßige Ausgaben im Ausmaß 
von höchstens 2 vT der durch Bundes-
finanzgesetz vorgesehenen Gesamt-
ausgabensumme 

geleistet werden. Trifft der mit der Vorbe-
ratung von Bundesfinanzgesetzen betrau-
te Ausschuss des Nationalrates innerhalb 
von zwei Wochen keine Entscheidung, so 
gilt das Einvernehmen als hergestellt. 

 (3) Der Nationalrat kann im Bundesfi-
nanzgesetz den Bundesminister für Finan-
zen ermächtigen, der Überschreitung der 
im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Ausgaben zuzustimmen. Diese Zustim-
mung darf nur erteilt werden, sofern die 
Überschreitung sachlich an Bedingungen 
geknüpft und ziffernmäßig bestimmt oder 
errechenbar ist. Darüber hinaus dürfen 
mit Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen Überschreitungen der im Bun-
desfinanzgesetz vorgesehenen Ausgaben 
erfolgen, wenn diese Mehrausgaben 

1. auf Grund einer gesetzlichen Verpflich-
tung, 

2. aus einer bestehenden Finanzschuld 
oder auf Grund von Währungstausch-
verträgen oder 

3. auf Grund einer bereits im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Bundesfinanzge-
setzes bestehenden sonstigen Ver-
pflichtung 

erforderlich werden. Die Zustimmung auf 
Grund der Bestimmungen dieses Absatzes 
darf nur im Falle eines unvorhergesehe-
nen Erfordernisses und nur insoweit erteilt 
werden, als die Bedeckung durch Einspa-
rungen oder durch Mehreinnahmen si-
chergestellt ist und die jeweils verbindlich 
geltenden Obergrenzen gemäß Art. 51 
Abs. 2 und 6 für das jeweilige Finanzjahr 
nicht überschritten werden. 

 (4) Im Verteidigungsfall dürfen für 
Zwecke der umfassenden Landesverteidi-
gung (Art. 9a) unabweisliche außerplan-
mäßige und überplanmäßige Ausgaben 
innerhalb eines Finanzjahres bis zur Höhe 
von insgesamt 10 vH der durch Bundesfi-
nanzgesetz vorgesehenen Gesamtausga-
bensumme auf Grund einer Verordnung 
der Bundesregierung im Einvernehmen 

mit dem mit der Vorberatung von Bundes-
finanzgesetzen betrauten Ausschuss des 
Nationalrates geleistet werden. Soweit die 
Bedeckung solcher Mehrausgaben nicht 
durch Einsparungen oder durch Mehrein-
nahmen sichergestellt werden kann, hat 
die Verordnung der Bundesregierung den 
Bundesminister für Finanzen zu ermächti-
gen, durch Eingehen oder Umwandlung 
von Finanzschulden für die erforderliche 
Bedeckung zu sorgen. 

 (5) Der Bundesminister für Finanzen 
hat die Mitglieder der Bundesregierung 
und die übrigen haushaltsleitenden Orga-
ne regelmäßig über den Budgetvollzug zu 
informieren. 
 
 Artikel 51c. (1) Die Mitwirkung des 
Nationalrates an der Haushaltsführung 
gemäß Art. 51b und Abs. 2 obliegt dem 
mit der Vorberatung von Bundesfinanzge-
setzen betrauten Ausschuss des National-
rates. Dieser kann bestimmte Aufgaben 
einem ständigen Unterausschuss übertra-
gen, dem auch die Mitwirkung an der 
Haushaltsführung obliegt, wenn der Nati-
onalrat vom Bundespräsidenten nach 
Art. 29 Abs. 1 aufgelöst wird. Der mit der 
Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen 
betraute Ausschuss bzw. sein Ständiger 
Unterausschuss sind auch außerhalb der 
Tagungen des Nationalrates (Art. 28) 
einzuberufen, wenn sich die Notwendigkeit 
hiezu ergibt. Nähere Bestimmungen trifft 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates. 

 (2) Der Bundesminister für Finanzen 
hat dem im Abs. 1 genannten Ausschuss 
des Nationalrates über die gemäß Art. 51a 
Abs. 2 sowie Art. 51b Abs. 2 bis 4 getrof-
fenen Maßnahmen vierteljährlich zu be-
richten. Weitere Berichte sind diesem 
Ausschuss nach Maßgabe besonderer 
bundesgesetzlicher Vorschriften zu über-
mitteln. 
 
 Artikel 52. (1) Der Nationalrat und 
der Bundesrat sind befugt, die Geschäfts-
führung der Bundesregierung zu überprü-
fen, deren Mitglieder über alle Gegenstän-
de der Vollziehung zu befragen und alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen 
sowie ihren Wünschen über die Ausübung 
der Vollziehung in Entschließungen Aus-
druck zu geben. 

 (1a) Die zuständigen Ausschüsse des 
Nationalrates und des Bundesrates sind 
befugt, die Anwesenheit des Leiters eines 
gemäß Art. 20 Abs. 2 weisungsfreien Or-
gans in den Sitzungen der Ausschüsse zu 
verlangen und diesen zu allen Gegen-
ständen der Geschäftsführung zu befragen. 

 (2) Kontrollrechte gemäß Abs. 1 be-
stehen gegenüber der Bundesregierung 
und ihren Mitgliedern auch in bezug auf 
Unternehmungen, an denen der Bund mit 
mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- 
oder Eigenkapitals beteiligt ist und die der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. 
Einer solchen finanziellen Beteiligung ist 
die Beherrschung von Unternehmungen 
durch andere finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maß-
nahmen gleichzuhalten. Dies gilt auch für 
Unternehmungen jeder weiteren Stufe, bei 
denen die Voraussetzungen gemäß die-
sem Absatz vorliegen. 

 (3) Jedes Mitglied des Nationalrates 
und des Bundesrates ist befugt, in den 
Sitzungen des Nationalrates oder des Bun-
desrates kurze mündliche Anfragen an die 
Mitglieder der Bundesregierung zu richten. 

 (4) Die nähere Regelung hinsichtlich 
des Fragerechtes wird durch das Bundes-

gesetz, betreffend die Geschäftsordnung 
des Nationalrates, sowie durch die Ge-
schäftsordnung des Bundesrates getroffen. 
 
 Artikel 52a. (1) Zur Überprüfung von 
Maßnahmen zum Schutz der verfas-
sungsmäßigen Einrichtungen und ihrer 
Handlungsfähigkeit sowie von nachrich-
tendienstlichen Maßnahmen zur Sicherung 
der militärischen Landesverteidigung wäh-
len die zuständigen Ausschüsse des Natio-
nalrates je einen ständigen Unteraus-
schuss. Jedem Unterausschuss muss min-
destens ein Mitglied jeder im Hauptaus-
schuss des Nationalrates vertretenen Par-
tei angehören. 

 (2) Die ständigen Unterausschüsse 
sind befugt, von den zuständigen Bun-
desministern alle einschlägigen Auskünfte 
und Einsicht in die einschlägigen Unterla-
gen zu verlangen. Dies gilt nicht für Aus-
künfte und Unterlagen, insbesondere über 
Quellen, deren Bekanntwerden die natio-
nale Sicherheit oder die Sicherheit von 
Menschen gefährden würde. 

 (3) Die ständigen Unterausschüsse 
können auch außerhalb der Tagungen des 
Nationalrates zusammentreten, wenn sich 
die Notwendigkeit hiezu ergibt. 

 (4) Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates. 
 
 Artikel 52b. (1) Zur Überprüfung 
eines bestimmten Vorganges in einer der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterlie-
genden Angelegenheit der Bundesgeba-
rung wählt der Ausschuss gemäß 
Art. 126d Abs. 2 einen ständigen Unter-
ausschuss. Diesem Unterausschuss muss 
mindestens ein Mitglied jeder im Haupt-
ausschuss des Nationalrates vertretenen 
Partei angehören. 

 (2) Nähere Bestimmungen trifft das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung 
des Nationalrates. 
 
 Artikel 53. (1) Der Nationalrat kann 
durch Beschluss Untersuchungsausschüs-
se einsetzen. 

 (2) Die nähere Regelung hinsichtlich 
der Einsetzung und des Verfahrens von 
Untersuchungsausschüssen wird durch 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates getroffen. 

 (3) Die Gerichte und alle anderen Be-
hörden sind verpflichtet, dem Ersuchen 
dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen 
Folge zu leisten; alle öffentlichen Ämter 
haben auf Verlangen ihre Akten vorzu-
legen. 

 Artikel 55. (1) Der Nationalrat wählt 
aus seiner Mitte nach dem Grundsatz der 
Verhältniswahl den Hauptausschuss. 

 (2) Der Hauptausschuss ist auch au-
ßerhalb der Tagungen des Nationalrates 
(Art. 28) einzuberufen, wenn sich die 
Notwendigkeit hiezu ergibt. 

 (3) Der Hauptausschuss wählt einen 
ständigen Unterausschuss, dem die in 
diesem Gesetz vorgesehenen Befugnisse 
obliegen. Die Wahl erfolgt nach dem 
Grundsatz der Verhältniswahl; bei Be-
dachtnahme auf diesen Grundsatz muss 
jedoch dem Unterausschuss mindestens 
ein Mitglied jeder im Hauptausschuss ver-
tretenen Partei angehören. Das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates hat Vorsorge zu treffen, dass 
der ständige Unterausschuss jederzeit 
einberufen werden und zusammentreten 
kann. Wird der Nationalrat nach Art. 29 
Abs. 1 vom Bundespräsidenten aufgelöst, 
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so obliegt dem ständigen Unterausschuss 
die Mitwirkung an der Vollziehung, die 
nach diesem Gesetz sonst dem Nationalrat 
(Hauptausschuss) zusteht. 

 (4) Durch Bundesgesetz kann festge-
setzt werden, dass bestimmte allgemeine 
Akte der Bundesregierung oder eines 
Bundesministers des Einvernehmens mit 
dem Hauptausschuss bedürfen sowie dass 
dem Hauptausschuss von Seiten der Bun-
desregierung oder eines Bundesministers 
Berichte zu erstatten sind. Nähere Be-
stimmungen, insbesondere für den Fall, 
dass kein Einvernehmen zustande kommt, 
trifft das Bundesgesetz über die Ge-
schäftsordnung des Nationalrates. 

 (5) Für Verordnungen des zuständigen 
Bundesministers über Lenkungsmaßnah-
men zur Sicherung einer ungestörten Pro-
duktion oder der Versorgung der Bevölke-
rung und sonstiger Bedarfsträger mit 
wichtigen Wirtschafts- und Bedarfsgütern 
ist die Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates vorzusehen, wobei für 
den Fall von Gefahr im Verzug und über 
die Aufhebung solcher Verordnungen be-
sondere gesetzliche Regelungen getroffen 
werden können. Beschlüsse des Haupt-
ausschusses, mit denen derartigen Ver-
ordnungen die Zustimmung erteilt wird, 
können nur in Anwesenheit von mindes-
tens der Hälfte seiner Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen gefasst werden. 

 

F. Stellung der Mitglieder des  
Nationalrates  

und des Bundesrates 

 Artikel 56. (1) Die Mitglieder des Na-
tionalrates und die Mitglieder des Bundes-
rates sind bei der Ausübung dieses Beru-
fes an keinen Auftrag gebunden. 

 (2) Hat ein Mitglied der Bundesregie-
rung oder ein Staatssekretär auf sein 
Mandat als Mitglied des Nationalrates ver-
zichtet, so ist ihm nach dem Ausscheiden 
aus diesem Amt, in den Fällen des Art. 71 
nach der Enthebung von der Betrauung 
mit der Fortführung der Verwaltung, von 
der zuständigen Wahlbehörde das Mandat 
erneut zuzuweisen, wenn der Betreffende 
nicht gegenüber der Wahlbehörde binnen 
acht Tagen auf die Wiederausübung des 
Mandates verzichtet hat. 

 (3) Durch diese erneute Zuweisung 
endet das Mandat jenes Mitgliedes des 
Nationalrates, welches das Mandat des 
vorübergehend ausgeschiedenen Mitglie-
des innegehabt hat, sofern nicht ein ande-
res Mitglied des Nationalrates, das später 
in den Nationalrat eingetreten ist, bei 
seiner Berufung auf sein Mandat dessel-
ben Wahlkreises gegenüber der Wahlbe-
hörde die Erklärung abgegeben hat, das 
Mandat vertretungsweise für das vorüber-
gehend ausgeschiedene Mitglied des Nati-
onalrates ausüben zu wollen. 

 (4) Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn ein 
Mitglied der Bundesregierung oder ein 
Staatssekretär die Wahl zum Mitglied des 
Nationalrates nicht angenommen hat. 
 
 Artikel 57. (1) Die Mitglieder des Na-
tionalrates dürfen wegen der in Ausübung 
ihres Berufes geschehenen Abstimmungen 
niemals, wegen der in diesem Beruf ge-
machten mündlichen oder schriftlichen 
Äußerungen nur vom Nationalrat verant-
wortlich gemacht werden. 

 (2) Die Mitglieder des Nationalrates 
dürfen wegen einer strafbaren Handlung – 
den Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei 
Verübung eines Verbrechens ausgenom-

men – nur mit Zustimmung des National-
rates verhaftet werden. Desgleichen be-
dürfen Hausdurchsuchungen bei Mitglie-
dern des Nationalrates der Zustimmung 
des Nationalrates. 

 (3) Ansonsten dürfen Mitglieder des 
Nationalrates ohne Zustimmung des Nati-
onalrates wegen einer strafbaren Hand-
lung nur dann behördlich verfolgt werden, 
wenn diese offensichtlich in keinem Zu-
sammenhang mit der politischen Tätigkeit 
des betreffenden Abgeordneten steht. Die 
Behörde hat jedoch eine Entscheidung des 
Nationalrates über das Vorliegen eines 
solchen Zusammenhanges einzuholen, 
wenn dies der betreffende Abgeordnete 
oder ein Drittel der Mitglieder des mit 
diesen Angelegenheiten betrauten ständi-
gen Ausschusses verlangt. Im Falle eines 
solchen Verlangens hat jede behördliche 
Verfolgungshandlung sofort zu unterblei-
ben oder ist eine solche abzubrechen. 

 (4) Die Zustimmung des Nationalrates 
gilt in allen diesen Fällen als erteilt, wenn 
der Nationalrat über ein entsprechendes 
Ersuchen der zur Verfolgung berufenen 
Behörde nicht innerhalb von acht Wochen 
entschieden hat; zum Zweck der rechtzei-
tigen Beschlussfassung des Nationalrates 
hat der Präsident ein solches Ersuchen 
spätestens am vorletzten Tag dieser Frist 
zur Abstimmung zu stellen. Die tagungs-
freie Zeit wird in diese Frist nicht einge-
rechnet. 

 (5) Im Falle der Ergreifung auf frischer 
Tat bei Verübung eines Verbrechens hat 
die Behörde dem Präsidenten des Natio-
nalrates sogleich die geschehene Verhaf-
tung bekanntzugeben. Wenn es der Natio-
nalrat oder in der tagungsfreien Zeit der 
mit diesen Angelegenheiten betraute 
ständige Ausschuss verlangt, muss die 
Haft aufgehoben oder die Verfolgung 
überhaupt unterlassen werden. 

 (6) Die Immunität der Abgeordneten 
endigt mit dem Tag des Zusammentrittes 
des neugewählten Nationalrates, bei Or-
ganen des Nationalrates, deren Funktion 
über diesen Zeitpunkt hinausgeht, mit 
dem Erlöschen dieser Funktion. 

 (7) Die näheren Bestimmungen trifft 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates. 
 
 Artikel 58. Die Mitglieder des Bundes-
rates genießen während der ganzen Dauer 
ihrer Funktion die Immunität von Mitglie-
dern des Landtages, der sie entsendet 
hat. 

 Artikel 59. Kein Mitglied des National-
rates, des Bundesrates oder des Europäi-
schen Parlamentes kann gleichzeitig ei-
nem der beiden anderen Vertretungskör-
per angehören. 
 
 Artikel 59a. (1) Dem öffentlich Be-
diensteten ist, wenn er sich um ein Man-
dat im Nationalrat bewirbt, die für die 
Bewerbung um das Mandat erforderliche 
freie Zeit zu gewähren. 

 (2) Der öffentlich Bedienstete, der 
Mitglied des Nationalrates oder des Bun-
desrates ist, ist auf seinen Antrag in dem 
zur Ausübung seines Mandates erforderli-
chen Ausmaß dienstfrei oder außer Dienst 
zu stellen. Während der Dienstfreistellung 
gebühren die Dienstbezüge in dem Aus-
maß, das der im Dienstverhältnis tatsäch-
lich erbrachten Arbeitsleistung entspricht, 
höchstens aber 75 vH der Dienstbezüge; 
diese Grenze gilt auch, wenn weder die 
Dienstfreistellung noch die Außerdienst-
stellung in Anspruch genommen wird. Die 

Außerdienststellung bewirkt den Entfall 
der Dienstbezüge. 

 (3) Kann ein öffentlich Bediensteter 
wegen der Ausübung seines Mandates an 
seinem bisherigen Arbeitsplatz nicht ein-
gesetzt werden, so hat er Anspruch dar-
auf, dass ihm eine zumutbar gleichwertige 
– mit seiner Zustimmung auch eine nicht 
gleichwertige – Tätigkeit zugewiesen wird. 
Die Dienstbezüge richten sich nach der 
vom Bediensteten tatsächlich ausgeübten 
Tätigkeit. 
 
 Artikel 59b. (1) Zur Kontrolle der 
Bezüge von öffentlich Bediensteten, die zu 
Mitgliedern des Nationalrates oder des 
Bundesrates gewählt wurden, wird bei der 
Parlamentsdirektion eine Kommission ein-
gerichtet. Der Kommission gehören an: 

1. je ein von jedem Präsidenten des Nati-
onalrates namhaft gemachter Vertreter, 

2. zwei vom Präsidenten des Bundesrates 
mit Zustimmung der Vizepräsidenten 
namhaft gemachte Vertreter, 

3. zwei Vertreter der Länder, 

4. zwei Vertreter der Gemeinden und 

5. ein Mitglied, das früher ein richterliches 
Amt ausgeübt hat. 

Die Mitglieder gemäß Z 3 bis 5 sind vom 
Bundespräsidenten zu ernennen, wobei 
die Bundesregierung bei ihren Vorschlä-
gen (Art. 67) im Falle der Z 3 an einen 
gemeinsamen Vorschlag der Landeshaupt-
leute und im Falle der Z 4 an einen Vor-
schlag des Österreichischen Gemeinde-
bundes und an einen Vorschlag des Öster-
reichischen Städtebundes gebunden ist. 
Die Mitglieder der Kommission gemäß Z 1 
bis 4 müssen Personen sein, die früher 
eine Funktion im Sinne des Art. 19 Abs. 2 
ausgeübt haben. Mitglied der Kommission 
kann nicht sein, wer einen Beruf mit Er-
werbsabsicht ausübt. Die Mitgliedschaft in 
der Kommission endet mit einer Gesetz-
gebungsperiode, jedoch nicht vor der 
Namhaftmachung oder Ernennung des 
neuen Mitgliedes. 

 (2) Die Kommission gibt auf Antrag 
eines öffentlich Bediensteten, der Mitglied 
des Nationalrates oder des Bundesrates 
ist, oder auf Antrag seiner Dienstbehörde 
eine Stellungnahme zu Meinungsverschie-
denheiten ab, die in Vollziehung des 
Art. 59a oder in dessen Ausführung er-
gangener gesetzlicher Vorschriften zwi-
schen dem öffentlich Bediensteten und 
seiner Dienstbehörde entstehen. Die 
Kommission gibt Stellungnahmen auch zu 
solchen Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen einem Richter und einem Senat 
oder einer Kommission im Sinne des 
Art. 87 Abs. 2 sowie zu Meinungsverschie-
denheiten zwischen einem Mitglied des 
Nationalrates oder des Bundesrates und 
dem Präsidenten des Nationalrates in 
Vollziehung des Art. 30 Abs. 3 ab. 

 (3) Das Mitglied des Nationalrates oder 
des Bundesrates, das öffentlich Bedienste-
ter ist, ist verpflichtet, der Kommission 
jährlich mitzuteilen, welche Regelung es 
betreffend seine Dienstfreistellung oder 
Außerdienststellung gemäß Art. 59a ge-
troffen hat und auf welche Weise die von 
ihm zu erbringende Arbeitsleistung über-
prüft wird. Für Erhebungen der Kommissi-
on gilt Art. 53 Abs. 3 sinngemäß. Die 
Kommission gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Die Kommission hat jährlich dem 
Nationalrat – soweit Mitglieder des Bun-
desrates betroffen sind, dem Bundesrat – 
einen Bericht zu erstatten, der zu veröf-
fentlichen ist. 
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DRITTES HAUPTSTÜCK 

VOLLZIEHUNG DES BUNDES 

 
A. Verwaltung 

1. Bundespräsident 

 Artikel 60. (1) Der Bundespräsident 
wird vom Bundesvolk auf Grund des glei-
chen, unmittelbaren, persönlichen, freien 
und geheimen Wahlrechtes der zum Nati-
onalrat wahlberechtigten Männer und 
Frauen gewählt; stellt sich nur ein Wahl-
werber der Wahl, so ist die Wahl in Form 
einer Abstimmung durchzuführen. Art. 26 
Abs. 5 bis 8 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälf-
te aller gültigen Stimmen für sich hat. 
Ergibt sich keine solche Mehrheit, so fin-
det ein zweiter Wahlgang statt. Bei die-
sem können gültigerweise nur für einen 
der beiden Wahlwerber, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten 
haben, Stimmen abgegeben werden. 

 (3) Zum Bundespräsidenten kann nur 
gewählt werden, wer zum Nationalrat 
wählbar ist und am Wahltag das 35. Le-
bensjahr vollendet hat. 

 (4) Das Ergebnis der Wahl des Bun-
despräsidenten ist vom Bundeskanzler 
amtlich kundzumachen. 

 (5) Das Amt des Bundespräsidenten 
dauert sechs Jahre. Eine Wiederwahl für 
die unmittelbar folgende Funktionsperiode 
ist nur einmal zulässig. 

 (6) Vor Ablauf der Funktionsperiode 
kann der Bundespräsident durch Volksab-
stimmung abgesetzt werden. Die Volksab-
stimmung ist durchzuführen, wenn die 
Bundesversammlung es verlangt. Die 
Bundesversammlung ist zu diesem Zweck 
vom Bundeskanzler einzuberufen, wenn 
der Nationalrat einen solchen Antrag be-
schlossen hat. Zum Beschluss des Natio-
nalrates ist die Anwesenheit von mindes-
tens der Hälfte der Mitglieder und eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. Durch einen 
derartigen Beschluss des Nationalrates ist 
der Bundespräsident an der ferneren Aus-
übung seines Amtes verhindert. Die Ab-
lehnung der Absetzung durch die Volksab-
stimmung gilt als neue Wahl und hat die 
Auflösung des Nationalrates (Art. 29 Abs. 1) 
zur Folge. Auch in diesem Fall darf die ge-
samte Funktionsperiode des Bundespräsi-
denten nicht mehr als zwölf Jahre dauern. 
 
 Artikel 61. (1) Der Bundespräsident 
darf während seiner Amtstätigkeit keinem 
allgemeinen Vertretungskörper angehören 
und keinen anderen Beruf ausüben. 

 (2) Der Titel „Bundespräsident“ darf – 
auch mit einem Zusatz oder im Zu-
sammenhange mit anderen Bezeichnun-
gen – von niemandem anderen geführt 
werden. Er ist gesetzlich geschützt. 
 
 Artikel 62. (1) Der Bundespräsident 
leistet bei Antritt seines Amtes vor der 
Bundesversammlung das Gelöbnis: 
„Ich gelobe, dass ich die Verfassung und 
alle Gesetze der Republik getreulich beo-
bachten und meine Pflicht nach bestem 
Wissen und Gewissen erfüllen werde.“ 

 (2) Die Beifügung einer religiösen Be-
teuerung ist zulässig. 
 
 Artikel 63. (1) Eine behördliche Ver-
folgung des Bundespräsidenten ist nur 
zulässig, wenn ihr die Bundesversamm-
lung zugestimmt hat. 

 (2) Der Antrag auf Verfolgung des 
Bundespräsidenten ist von der zuständi-

gen Behörde beim Nationalrat zu stellen, 
der beschließt, ob die Bundesversamm-
lung damit zu befassen ist. Spricht sich 
der Nationalrat dafür aus, hat der Bun-
deskanzler die Bundesversammlung sofort 
einzuberufen. 
 
 Artikel 64. (1) Wenn der Bundesprä-
sident verhindert ist, gehen alle seine 
Funktionen zunächst auf den Bundeskanz-
ler über. Ein Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt 
nicht als Verhinderung. Dauert die Verhin-
derung jedoch länger als 20 Tage, oder ist 
der Bundespräsident gemäß Art. 60 Abs. 6 
an der ferneren Ausübung seines Amtes 
verhindert, so üben der Präsident, der 
zweite Präsident und der dritte Präsident 
des Nationalrates als Kollegium die Funk-
tionen des Bundespräsidenten aus. Das 
Gleiche gilt, wenn die Stelle des Bundes-
präsidenten dauernd erledigt ist. 

 (2) Das nach Abs. 1 mit der Ausübung 
der Funktion des Bundespräsidenten 
betraute Kollegium entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Der Vorsitz im Kollegium 
obliegt dem Präsidenten des Nationalra-
tes, ebenso dessen Vertretung in der Öf-
fentlichkeit. 

 (3) Ist einer oder sind zwei der Präsi-
denten des Nationalrates verhindert, oder 
ist deren Stelle dauernd erledigt, so bleibt 
das Kollegium auch ohne deren Mitwir-
kung beschlussfähig; entsteht dadurch 
Stimmengleichheit, so gibt die Stimme 
des ranghöheren Präsidenten den Aus-
schlag. 

 (4) Im Falle der dauernden Erledigung 
der Stelle des Bundespräsidenten hat die 
Bundesregierung sofort die Wahl des neu-
en Bundespräsidenten anzuordnen; das 
Kollegium hat nach erfolgter Wahl die 
Bundesversammlung unverzüglich zur 
Angelobung des Bundespräsidenten ein-
zuberufen. 
 
 Artikel 65. (1) Der Bundespräsident 
vertritt die Republik nach außen, emp-
fängt und beglaubigt die Gesandten, ge-
nehmigt die Bestellung der fremden Kon-
suln, bestellt die konsularischen Vertreter 
der Republik im Ausland und schließt die 
Staatsverträge ab. Er kann anlässlich des 
Abschlusses eines nicht unter Art. 50 fal-
lenden Staatsvertrages oder eines Staats-
vertrages gemäß Art. 16 Abs. 1, der we-
der gesetzändernd noch gesetzesergän-
zend ist, anordnen, dass dieser Staatsver-
trag durch Erlassung von Verordnungen 
zu erfüllen ist. 

 (2) Weiter stehen ihm – außer den ihm 
nach anderen Bestimmungen dieser Ver-
fassung übertragenen Befugnissen – zu: 

a) die Ernennung der Bundesbeamten, 
einschließlich der Offiziere, und der 
sonstigen Bundesfunktionäre, die Ver-
leihung von Amtstiteln an solche; 

b) die Schaffung und Verleihung von Be-
rufstiteln; 

c) für Einzelfälle: die Begnadigung der von 
den Gerichten rechtskräftig Verurteil-
ten, die Milderung und Umwandlung 
der von den Gerichten ausgesproche-
nen Strafen, die Nachsicht von Rechts-
folgen und die Tilgung von Verurteilun-
gen im Gnadenweg, ferner die Nieder-
schlagung des strafgerichtlichen Ver-
fahrens bei den von Amts wegen zu 
verfolgenden strafbaren Handlungen; 

d) die Erklärung unehelicher Kinder zu 
ehelichen auf Ansuchen der Eltern. 

 (3) Inwieweit dem Bundespräsidenten 
außerdem noch Befugnisse hinsichtlich 
Gewährung von Ehrenrechten, außeror-

dentlichen Zuwendungen, Zulagen und 
Versorgungsgenüssen, Ernennungs- oder 
Bestätigungsrechten und sonstigen Befug-
nissen in Personalangelegenheiten zuste-
hen, bestimmen besondere Gesetze. 
 
 Artikel 66. (1) Der Bundespräsident 
kann das ihm zustehende Recht der Er-
nennung von Bundesbeamten bestimmter 
Kategorien den zuständigen Mitgliedern 
der Bundesregierung übertragen und sie 
ermächtigen, ihrerseits diese Befugnis für 
bestimmte Kategorien von Bundesbeam-
ten an ihnen nachgeordnete Organe wei-
ter zu übertragen. 

 (2) Der Bundespräsident kann zum 
Abschluss bestimmter Kategorien von 
Staatsverträgen, die weder unter Art. 16 
Abs. 1 noch unter Art. 50 fallen, die Bun-
desregierung oder die zuständigen Mit-
glieder der Bundesregierung ermächtigen; 
eine solche Ermächtigung erstreckt sich 
auch auf die Befugnis zur Anordnung, 
dass diese Staatsverträge durch Erlassung 
von Verordnungen zu erfüllen sind. 

 (3) Der Bundespräsident kann zum 
Abschluss von Staatsverträgen nach 
Art. 16 Abs. 1, die weder gesetzändernd 
noch gesetzesergänzend sind, auf Vor-
schlag der Landesregierung und mit Ge-
genzeichnung des Landeshauptmannes die 
Landesregierung ermächtigen; eine solche 
Ermächtigung erstreckt sich auch auf die 
Befugnis zur Anordnung, dass dieser 
Staatsvertrag durch Erlassung von Ver-
ordnungen zu erfüllen ist. 
 
 Artikel 67. (1) Alle Akte des Bundes-
präsidenten erfolgen, soweit nicht verfas-
sungsmäßig anderes bestimmt ist, auf 
Vorschlag der Bundesregierung oder des 
von ihr ermächtigten Bundesministers. 
Inwieweit die Bundesregierung oder der 
zuständige Bundesminister hiebei selbst 
an Vorschläge anderer Stellen gebunden 
ist, bestimmt das Gesetz. 

 (2) Alle Akte des Bundespräsidenten 
bedürfen, soweit nicht verfassungsgesetz-
lich anderes bestimmt ist, zu ihrer Gültig-
keit der Gegenzeichnung des Bundeskanz-
lers oder der zuständigen Bundesminister. 
 
 Artikel 67a. (1) Zur Unterstützung 
des Bundespräsidenten bei der Besorgung 
seiner Amtsgeschäfte ist die Präsident-
schaftskanzlei berufen, die dem Bundes-
präsidenten untersteht. Das Nähere über 
den Geschäftsgang in der Präsident-
schaftskanzlei kann durch eine vom Bun-
despräsidenten zu erlassende Geschäfts-
ordnung geregelt werden. 

 (2) Art. 67 gilt nicht für die Erlassung 
der Geschäftsordnung der Präsident-
schaftskanzlei, für die Ernennung von 
Bediensteten der Präsidentschaftskanzlei 
und die Verleihung von Amtstiteln an die-
se sowie für Akte des Bundespräsidenten 
in Ausübung der Diensthoheit diesen ge-
genüber. 
 
 Artikel 68. (1) Der Bundespräsident 
ist für die Ausübung seiner Funktionen der 
Bundesversammlung gemäß Art. 142 ver-
antwortlich. 

 (2) Zur Geltendmachung dieser Ver-
antwortung ist die Bundesversammlung auf 
Beschluss des Nationalrates oder des Bun-
desrates vom Bundeskanzler einzuberufen. 

 (3) Zu einem Beschluss, mit dem eine 
Anklage im Sinne des Art. 142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit von mehr 
als der Hälfte der Mitglieder jedes der beiden 
Vertretungskörper und einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 
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2. Bundesregierung 

 Artikel 69. (1) Mit den obersten Ver-
waltungsgeschäften des Bundes sind, 
soweit diese nicht dem Bundespräsidenten 
übertragen sind, der Bundeskanzler, der 
Vizekanzler und die übrigen Bundesminis-
ter betraut. Sie bilden in ihrer Gesamtheit 
die Bundesregierung unter dem Vorsitz 
des Bundeskanzlers. 

 (2) Der Vizekanzler ist zur Vertretung 
des Bundeskanzlers in dessen gesamtem 
Wirkungsbereich berufen. Sind der Bun-
deskanzler und der Vizekanzler gleichzei-
tig verhindert, so wird der Bundeskanzler 
durch das dienstälteste, bei gleichem 
Dienstalter durch das an Jahren älteste, 
nicht verhinderte Mitglied der Bundesre-
gierung vertreten. 

 (3) Die Bundesregierung ist beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mit-
glieder anwesend ist. 
 
 Artikel 70. (1) Der Bundeskanzler und 
auf seinen Vorschlag die übrigen Mitglie-
der der Bundesregierung werden vom 
Bundespräsidenten ernannt. Zur Entlas-
sung des Bundeskanzlers oder der gesam-
ten Bundesregierung ist ein Vorschlag 
nicht erforderlich; die Entlassung einzelner 
Mitglieder der Bundesregierung erfolgt auf 
Vorschlag des Bundeskanzlers. Die Ge-
genzeichnung erfolgt, wenn es sich um die 
Ernennung des Bundeskanzlers oder der 
gesamten Bundesregierung handelt, durch 
den neubestellten Bundeskanzler; die 
Entlassung bedarf keiner Gegenzeichnung. 

 (2) Zum Bundeskanzler, Vizekanzler 
oder Bundesminister kann nur ernannt 
werden, wer zum Nationalrat wählbar ist; 
die Mitglieder der Bundesregierung müs-
sen nicht dem Nationalrat angehören. 

 (3) Wird vom Bundespräsidenten eine 
neue Bundesregierung zu einer Zeit be-
stellt, in welcher der Nationalrat nicht 
tagt, so hat er den Nationalrat zum Zweck 
der Vorstellung der neuen Bundesregie-
rung zu einer außerordentlichen Tagung 
(Art. 28 Abs. 2) einzuberufen, und zwar 
so, dass der Nationalrat binnen einer Wo-
che zusammentritt. 
 
 Artikel 71. Ist die Bundesregierung 
aus dem Amt geschieden, hat der Bun-
despräsident bis zur Bildung der neuen 
Bundesregierung Mitglieder der scheiden-
den Bundesregierung mit der Fortführung 
der Verwaltung und einen von ihnen mit 
dem Vorsitz in der einstweiligen Bundes-
regierung zu betrauen. Mit der Fortfüh-
rung der Verwaltung kann auch ein dem 
ausgeschiedenen Bundesminister beige-
gebener Staatssekretär oder ein leitender 
Beamter des betreffenden Bundesministe-
riums betraut werden. Diese Bestimmung 
gilt sinngemäß, wenn einzelne Mitglieder 
aus der Bundesregierung ausgeschieden 
sind. Der mit der Fortführung der Verwal-
tung Beauftragte trägt die gleiche Verant-
wortung wie ein Bundesminister (Art. 76). 
 
 Artikel 72. (1) Die Mitglieder der 
Bundesregierung werden vor Antritt ihres 
Amtes vom Bundespräsidenten angelobt. 
Die Beifügung einer religiösen Beteuerung 
ist zulässig. 

 (2) Die Bestallungsurkunden des Bun-
deskanzlers, des Vizekanzlers und der 
übrigen Bundesminister werden vom Bun-
despräsidenten mit dem Tag der Angelo-
bung ausgefertigt und vom neubestellten 
Bundeskanzler gegengezeichnet. 

 (3) Diese Bestimmungen sind auch auf 
die Fälle des Art. 71 sinngemäß anzuwenden. 

 Artikel 73. (1) Im Falle der zeitweili-
gen Verhinderung eines Bundesministers 
beauftragt dieser im Einvernehmen mit 
einem anderen Bundesminister diesen, 
einen ihm beigegebenen Staatssekretär 
oder einen leitenden Beamten des betref-
fenden Bundesministeriums mit seiner 
Vertretung; eine solche Beauftragung mit 
der Vertretung ist dem Bundespräsidenten 
und dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu 
bringen. Ein Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union gilt 
nicht als Verhinderung. Ist ein Bundesmi-
nister nicht in der Lage, einen Vertre-
tungsauftrag im Sinne des ersten Satzes 
zu erteilen, so beauftragt der Bundeskanz-
ler im Einvernehmen mit dem Vizekanzler 
einen anderen Bundesminister, einen dem 
verhinderten Bundesminister beigegebe-
nen Staatssekretär oder einen leitenden 
Beamten des betreffenden Bundesministe-
riums mit dessen Vertretung; eine solche 
Beauftragung mit der Vertretung ist dem 
Bundespräsidenten zur Kenntnis zu brin-
gen. Der Vertreter eines Bundesministers 
trägt die gleiche Verantwortung wie ein 
Bundesminister (Art. 76). 

 (2) Der zuständige Bundesminister 
kann die Befugnis, an den Tagungen des 
Rates teilzunehmen und in diesem Rah-
men zu einem bestimmten Vorhaben die 
Verhandlungen zu führen und die Stimme 
abzugeben, einem anderen Bundesminis-
ter oder einem Staatssekretär übertragen. 

 (3) Ein Mitglied der Bundesregierung, 
das sich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union aufhält, kann 
seine Angelegenheiten im Nationalrat oder 
Bundesrat durch einen ihm beigegebenen 
Staatssekretär oder einen anderen Bun-
desminister wahrnehmen lassen. Ein Mit-
glied der Bundesregierung, das nicht ver-
treten ist, kann sein Stimmrecht in der 
Bundesregierung einem anderen Bundes-
minister übertragen; seine Verantwort-
lichkeit wird dadurch nicht berührt. Das 
Stimmrecht kann nur einem Mitglied der 
Bundesregierung übertragen werden, das 
nicht bereits mit der Vertretung eines 
anderen Mitgliedes der Bundesregierung 
betraut ist und dem nicht schon ein 
Stimmrecht übertragen worden ist. 
 
 Artikel 74. (1) Versagt der Nationalrat 
der Bundesregierung oder einzelnen ihrer 
Mitglieder durch ausdrückliche Entschlie-
ßung das Vertrauen, so ist die Bundesre-
gierung oder der betreffende Bundesmi-
nister des Amtes zu entheben. 

 (2) Zu einem Beschluss des National-
rates, mit dem das Vertrauen versagt 
wird, ist die Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder des Nationalrates erforderlich. 
Doch ist, wenn es die im Bundesgesetz 
über die Geschäftsordnung des National-
rates festgesetzte Anzahl der Mitglieder 
verlangt, die Abstimmung auf den zweit-
nächsten Werktag zu vertagen. Eine neu-
erliche Vertagung der Abstimmung kann 
nur durch Beschluss des Nationalrates 
erfolgen. 

 (3) Unbeschadet der dem Bundesprä-
sidenten nach Art. 70 Abs. 1 sonst zuste-
henden Befugnis sind die Bundesregierung 
oder ihre einzelnen Mitglieder vom Bun-
despräsidenten in den gesetzlich bestimm-
ten Fällen oder auf ihren Wunsch des Am-
tes zu entheben. 
 
 Artikel 75. Die Mitglieder der Bundes-
regierung sowie die Staatssekretäre sind 
berechtigt, an allen Verhandlungen des 
Nationalrates, des Bundesrates und der 
Bundesversammlung sowie der Ausschüs-
se (Unterausschüsse) dieser Vertretungs-

körper teilzunehmen, jedoch an Verhand-
lungen des ständigen Unterausschusses 
des Hauptausschusses und der Untersu-
chungsausschüsse des Nationalrates nur 
auf besondere Einladung. Sie haben nach 
den näheren Bestimmungen des Bundes-
gesetzes über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates sowie der Geschäftsordnung 
des Bundesrates das Recht, auf ihr Ver-
langen jedes Mal gehört zu werden. Der 
Nationalrat, der Bundesrat und die Bun-
desversammlung sowie deren Ausschüsse 
(Unterausschüsse) können die Anwesen-
heit der Mitglieder der Bundesregierung 
verlangen und diese um die Einleitung von 
Erhebungen ersuchen. 
 
 Artikel 76. (1) Die Mitglieder der 
Bundesregierung (Art. 69 und 71) sind 
dem Nationalrat gemäß Art. 142 verant-
wortlich. 

 (2) Zu einem Beschluss, mit dem eine 
Anklage gemäß Art. 142 erhoben wird, 
bedarf es der Anwesenheit von mehr als 
der Hälfte der Mitglieder. 
 
 Artikel 77. (1) Zur Besorgung der 
Geschäfte der Bundesverwaltung sind die 
Bundesministerien und die ihnen unter-
stellten Ämter berufen. 

 (2) Die Zahl der Bundesministerien, ihr 
Wirkungsbereich und ihre Einrichtung 
werden durch Bundesgesetz bestimmt. 

 (3) Mit der Leitung des Bundeskanzler-
amtes ist der Bundeskanzler, mit der Lei-
tung der anderen Bundesministerien je ein 
Bundesminister betraut. Der Bundespräsi-
dent kann die sachliche Leitung bestimm-
ter, zum Wirkungsbereich des Bundes-
kanzleramtes gehörender Angelegenhei-
ten, und zwar auch einschließlich der Auf-
gaben der Personalverwaltung und der 
Organisation, unbeschadet des Fortbe-
standes ihrer Zugehörigkeit zum Bundes-
kanzleramt eigenen Bundesministern 
übertragen; solche Bundesminister haben 
bezüglich der betreffenden Angelegenhei-
ten die Stellung eines zuständigen Bun-
desministers. 

 (4) Der Bundeskanzler und die übrigen 
Bundesminister können ausnahmsweise 
auch mit der Leitung eines zweiten Bun-
desministeriums betraut werden. 
 
 Artikel 78. (1) In besonderen Fällen 
können Bundesminister auch ohne gleich-
zeitige Betrauung mit der Leitung eines 
Bundesministeriums bestellt werden. 

 (2) Den Bundesministern können zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung 
und zur parlamentarischen Vertretung 
Staatssekretäre beigegeben werden, die in 
gleicher Weise wie die Bundesminister 
bestellt werden und aus dem Amt schei-
den. Der Bundeskanzler kann seine Ange-
legenheiten im Nationalrat und im Bun-
desrat im Einvernehmen mit dem Vize-
kanzler, der mit der Leitung eines Bun-
desministeriums betraut ist, durch einen 
Staatssekretär, der diesem beigegeben 
ist, wahrnehmen lassen. Der Vizekanzler, 
der mit der Leitung eines Bundesministe-
riums betraut ist, kann seine Angelegen-
heiten im Nationalrat und im Bundesrat im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
durch einen Staatssekretär, der diesem 
beigegeben ist, wahrnehmen lassen. 

 (3) Der Bundesminister kann den 
Staatssekretär mit dessen Zustimmung 
auch mit der Besorgung bestimmter Auf-
gaben betrauen. Der Staatssekretär ist 
dem Bundesminister auch bei Erfüllung 
dieser Aufgaben unterstellt und an seine 
Weisungen gebunden. 
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3. Sicherheitsbehörden des Bundes 

 Artikel 78a. (1) Oberste Sicherheits-
behörde ist der Bundesminister für Inne-
res. Ihm sind die Sicherheitsdirektionen, 
ihnen nachgeordnet die Bezirksverwal-
tungsbehörden und die Bundespolizeidi-
rektionen als Sicherheitsbehörden nach-
geordnet. 

 (2) Sind Leben, Gesundheit, Freiheit 
oder Eigentum von Menschen gegenwärtig 
gefährdet oder steht eine solche Gefähr-
dung unmittelbar bevor, so sind die Si-
cherheitsbehörden, ungeachtet der Zu-
ständigkeit einer anderen Behörde zur 
Abwehr der Gefahr, bis zum Einschreiten 
der jeweils zuständigen Behörde zur ers-
ten allgemeinen Hilfeleistung zuständig. 

 (3) Inwieweit Organe der Gemeinden 
als Sicherheitsbehörden einzuschreiten 
haben, bestimmen die Bundesgesetze. 
 
 Artikel 78b. (1) Für jedes Land be-
steht eine Sicherheitsdirektion. An ihrer 
Spitze steht der Sicherheitsdirektor. Für 
Wien ist die Bundespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsdirektion, der Polizei-
präsident auch Sicherheitsdirektor. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres 
bestellt den Sicherheitsdirektor im Einver-
nehmen mit dem Landeshauptmann. 

 (3) Der Bundesminister für Inneres hat 
jede staatspolitisch wichtige oder für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit im gesamten 
Land maßgebliche Weisung, die er einem 
Sicherheitsdirektor erteilt, dem Landes-
hauptmann mitzuteilen. 
 
 Artikel 78c. (1) An der Spitze einer 
Bundespolizeidirektion steht der Polizeidi-
rektor, an der Spitze der Bundespolizeidi-
rektion Wien der Polizeipräsident. 

 (2) Die Errichtung von Bundespolizeidi-
rektionen und die Festsetzung ihres örtli-
chen Wirkungsbereiches erfolgen durch 
Verordnung der Bundesregierung. 
 
 Artikel 78d. (1) Wachkörper sind 
bewaffnete oder uniformierte oder sonst 
nach militärischem Muster eingerichtete 
Formationen, denen Aufgaben polizeili-
chen Charakters übertragen sind. Zu den 
Wachkörpern sind insbesondere nicht zu 
zählen: Das zum Schutz einzelner Zweige 
der Landeskultur, wie der Land- und 
Forstwirtschaft (Feld-, Flur- und Forst-
schutz), des Bergbaues, der Jagd, der 
Fischerei oder anderer Wasserberechti-
gungen aufgestellte Wachpersonal, die 
Organe der Marktaufsicht, der Feuerwehr. 

 (2) Im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion darf von einer an-
deren Gebietskörperschaft ein Wachkörper 
nicht errichtet werden. 
 

4. Bundesheer 

 Artikel 79. (1) Dem Bundesheer ob-
liegt die militärische Landesverteidigung. 
Es ist nach den Grundsätzen eines Miliz-
systems einzurichten. 

 (2) Das Bundesheer ist, soweit die 
gesetzmäßige zivile Gewalt seine Mitwir-
kung in Anspruch nimmt, ferner bestimmt 

1. auch über den Bereich der militärischen 
Landesverteidigung hinaus 

 a) zum Schutz der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihrer Handlungs-
fähigkeit sowie der demokratischen 
Freiheiten der Einwohner 

 b) zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Sicherheit im Inneren überhaupt; 

2. zur Hilfeleistung bei Elementarereignis-
sen und Unglücksfällen außergewöhnli-
chen Umfanges. 

 (3) Weitere Aufgaben des Bundeshee-
res werden durch Bundesverfassungsge-
setz geregelt. 

 (4) Welche Behörden und Organe die 
Mitwirkung des Bundesheeres zu den im 
Abs. 2 genannten Zwecken unmittelbar in 
Anspruch nehmen können, bestimmt das 
Wehrgesetz. 

 (5) Selbständiges militärisches Ein-
schreiten zu den im Abs. 2 genannten 
Zwecken ist nur zulässig, wenn entweder 
die zuständigen Behörden durch höhere 
Gewalt außerstande gesetzt sind, das 
militärische Einschreiten herbeizuführen, 
und bei weiterem Zuwarten ein nicht wie-
der gutzumachender Schaden für die All-
gemeinheit eintreten würde, oder wenn es 
sich um die Zurückweisung eines tätlichen 
Angriffes oder um die Beseitigung eines 
gewalttätigen Widerstandes handelt, die 
gegen eine Abteilung des Bundesheeres 
gerichtet sind. 
 
 Artikel 80. (1) Den Oberbefehl über 
das Bundesheer führt der Bundespräsi-
dent. 

 (2) Soweit nicht nach dem Wehrgesetz 
der Bundespräsident über das Heer ver-
fügt, steht die Verfügung dem zuständi-
gen Bundesminister innerhalb der ihm von 
der Bundesregierung erteilten Ermächti-
gung zu. 

 (3) Die Befehlsgewalt über das Bun-
desheer übt der zuständige Bundesminis-
ter (Art. 76 Abs. 1) aus. 
 
 Artikel 81. Durch Bundesgesetz wird 
geregelt, inwieweit die Länder bei der 
Ergänzung, Verpflegung und Unterbrin-
gung des Heeres und der Beistellung sei-
ner sonstigen Erfordernisse mitwirken. 
 

5. Schulbehörden des Bundes 

 Artikel 81a. (1) Die Verwaltung des 
Bundes auf dem Gebiet des Schulwesens 
und auf dem Gebiet des Erziehungswe-
sens in den Angelegenheiten der Schüler-
heime ist vom zuständigen Bundesminis-
ter und – soweit es sich nicht um das 
Hochschul- und Kunstakademiewesen 
sowie um das land- und forstwirtschaftli-
che Schulwesen und das land- und forst-
wirtschaftliche Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schülerheime han-
delt – von den dem zuständigen Bundes-
minister unterstehenden Schulbehörden 
des Bundes zu besorgen. Zur Führung von 
Verzeichnissen der Schulpflichtigen kön-
nen im übertragenen Wirkungsbereich des 
Bundes die Gemeinden herangezogen 
werden. 

 (2) Für den Bereich jedes Landes ist 
eine als Landesschulrat und für den Be-
reich jedes politischen Bezirkes eine als 
Bezirksschulrat zu bezeichnende Schulbe-
hörde einzurichten. Im Land Wien hat der 
Landesschulrat auch die Aufgaben des 
Bezirksschulrates zu besorgen und die 
Bezeichnung Stadtschulrat für Wien zu 
führen. Der sachliche Wirkungsbereich der 
Landes- und Bezirksschulräte ist durch 
Bundesgesetz zu regeln. 

 (3) Für die durch Gesetz zu regelnde 
Einrichtung der Schulbehörden des Bun-
des gelten folgende Richtlinien: 

a) Im Rahmen der Schulbehörden des 
Bundes sind Kollegien einzurichten. Die 
stimmberechtigten Mitglieder der Kolle-
gien der Landesschulräte sind nach 
dem Stärkeverhältnis der Parteien im 

Landtag, die stimmberechtigten Mit-
glieder der Kollegien der Bezirksschul-
räte nach dem Verhältnis der für die im 
Landtag vertretenen Parteien bei der 
letzten Landtagswahl im Bezirk abge-
gebenen Stimmen zu bestellen. Die Be-
stellung aller oder eines Teiles der Mit-
glieder der Kollegien durch den Landtag 
ist zulässig. 

b) Präsident des Landesschulrates ist der 
Landeshauptmann, Vorsitzender des 
Bezirksschulrates der Leiter der Be-
zirksverwaltungsbehörde. Wird die Be-
stellung eines Amtsführenden Präsiden-
ten des Landesschulrates gesetzlich 
vorgesehen, so tritt dieser in allen An-
gelegenheiten, die sich der Präsident 
nicht selbst vorbehält, an dessen Stelle. 
Wird die Bestellung eines Vizepräsiden-
ten gesetzlich vorgesehen, so steht 
diesem das Recht der Akteneinsicht 
und Beratung zu; ein solcher Vizepräsi-
dent ist jedenfalls in jenen fünf Ländern 
zu bestellen, die nach dem Ergebnis 
der letzten vor dem Inkrafttreten die-
ses Bundesverfassungsgesetzes durch-
geführten amtlichen Volkszählung die 
meisten Einwohner haben. 

c) Die Aufgabenbereiche der Kollegien und 
der Präsidenten (Vorsitzenden) der 
Landes- und Bezirksschulräte sind 
durch Gesetz zu bestimmen. Zur Erlas-
sung von Verordnungen und allgemei-
nen Weisungen, zur Bestellung von 
Funktionären und zur Erstattung von 
Ernennungsvorschlägen sowie zur Er-
stattung von Gutachten zu Gesetz- und 
Verordnungsentwürfen sind die Kolle-
gien zu berufen. 

d) In dringenden Fällen, die einen Auf-
schub bis zur nächsten Sitzung des Kol-
legiums nicht zulassen, hat der Präsi-
dent (der Vorsitzende) auch in den dem 
Wirkungsbereich des Kollegiums zuge-
wiesenen Angelegenheiten Erledigun-
gen zu treffen und hierüber ohne Ver-
zug dem Kollegium zu berichten. 

e) Ist ein Kollegium durch mehr als zwei 
Monate beschlussunfähig, so gehen die 
Aufgaben des Kollegiums für die weite-
re Dauer der Beschlussunfähigkeit auf 
den Präsidenten (Vorsitzenden) über. 
Der Präsident (Vorsitzende) tritt in  
diesen Fällen an die Stelle des Kollegi-
ums. 

 (4) In den Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Kollegien fallen, kön-
nen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) nicht er-
teilt werden. Dies gilt nicht für Weisungen, 
mit denen wegen Gesetzwidrigkeit die 
Durchführung des Beschlusses eines Kol-
legiums untersagt oder die Aufhebung 
einer vom Kollegium erlassenen Verord-
nung angeordnet wird. Solche Weisungen 
sind zu begründen. Die Schulbehörde, an 
die die Weisung gerichtet ist, kann dage-
gen auf Grund eines Beschlusses des Kol-
legiums nach Maßgabe der Art. 129 und 
130 unmittelbar Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof erheben. 

 (5) Der zuständige Bundesminister 
kann sich persönlich oder durch Organe 
des von ihm geleiteten Bundesministeri-
ums vom Zustand und von den Leistungen 
auch jener Schulen und Schülerheime 
überzeugen, die dem Bundesministerium 
im Wege der Landesschulräte unterstehen. 
Festgestellte Mängel – soweit es sich nicht 
um solche im Sinne des Art. 14 Abs. 8 
handelt – sind dem Landesschulrat zum 
Zweck ihrer Abstellung bekanntzugeben. 
 
 Artikel 81b. (1) Die Landesschulräte 
haben Dreiervorschläge zu erstatten 
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a) für die Besetzung der Dienstposten des 
Bundes für Schulleiter, sonstige Lehrer 
und Erzieher an den den Landesschul-
räten unterstehenden Schulen und 
Schülerheimen, 

b) für die Besetzung der Dienstposten des 
Bundes für die bei den Landes- und Be-
zirksschulräten tätigen Schulaufsichts-
beamten sowie für die Betrauung von 
Lehrern mit Schulaufsichtsfunktionen, 

c) für die Bestellung der Vorsitzenden und 
der Mitglieder der Prüfungskommissio-
nen für das Lehramt an Hauptschulen 
und an Sonderschulen. 

 (2) Die Vorschläge nach Abs. 1 sind an 
den gemäß Art. 66 Abs. 1 oder Art. 67 
Abs. 1 oder auf Grund sonstiger Bestim-
mungen zuständigen Bundesminister zu 
erstatten. Die Auswahl unter den vorge-
schlagenen Personen obliegt dem Bun-
desminister. 

 (3) Bei jedem Landesschulrat sind 
Qualifikations- und Disziplinarkommissio-
nen erster Instanz für Schulleiter und 
sonstige Lehrer sowie für Erzieher einzu-
richten, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen und an 
einer dem Landesschulrat unterstehenden 
Schule (Schülerheim) verwendet werden. 
Das Nähere ist durch Bundesgesetz zu 
regeln. 
 

6. Universitäten 

 Artikel 81c. (1) Die öffentlichen Uni-
versitäten sind Stätten freier wissen-
schaftlicher Forschung, Lehre und Er-
schließung der Künste. Sie handeln im 
Rahmen der Gesetze autonom und können 
Satzungen erlassen. Die Mitglieder univer-
sitärer Kollegialorgane sind weisungsfrei. 

 (2) Bundesgesetzlich kann vorgesehen 
werden, dass die Tätigkeit an der Univer-
sität sowie die Mitwirkung in Organen der 
Universität und der Studierendenvertre-
tung von Personen, die nicht die österrei-
chische Staatsbürgerschaft besitzen, zu-
lässig ist. 

 (3) In Angelegenheiten des Dienst-
rechts der ernannten berufsmäßigen Uni-
versitätsangehörigen geht der Instanzen-
zug bis zum zuständigen Bundesminister. 

 

B. Gerichtsbarkeit 

 Artikel 82. (1) Alle Gerichtsbarkeit 
geht vom Bund aus. 

 (2) Die Urteile und Erkenntnisse wer-
den im Namen der Republik verkündet 
und ausgefertigt. 
 
 Artikel 83. (1) Die Verfassung und 
Zuständigkeit der Gerichte wird durch 
Bundesgesetz festgestellt. 

 (2) Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden. 
 
 Artikel 84. Die Militärgerichtsbarkeit 
ist – außer für Kriegszeiten – aufgehoben. 
 
 Artikel 85. Die Todesstrafe ist abge-
schafft. 
 
 Artikel 86. (1) Die Richter werden, 
sofern nicht in diesem Gesetz anderes 
bestimmt ist, gemäß dem Antrag der 
Bundesregierung vom Bundespräsidenten 
oder auf Grund seiner Ermächtigung vom 
zuständigen Bundesminister ernannt; die 
Bundesregierung oder der Bundesminister 
hat Besetzungsvorschläge der durch die 
Gerichtsverfassung hiezu berufenen Senate 
einzuholen. 

 (2) Der dem zuständigen Bundesminis-
ter vorzulegende und der von ihm an die 
Bundesregierung zu leitende Besetzungs-
vorschlag hat, wenn genügend Bewerber 
vorhanden sind, mindestens drei Perso-
nen, wenn aber mehr als eine Stelle zu 
besetzen ist, mindestens doppelt so viele 
Personen zu umfassen, als Richter zu 
ernennen sind. 
 
 Artikel 87. (1) Die Richter sind in 
Ausübung ihres richterlichen Amtes unab-
hängig. 

 (2) In Ausübung seines richterlichen 
Amtes befindet sich ein Richter bei Besor-
gung aller ihm nach dem Gesetz und der 
Geschäftsverteilung zustehenden gerichtli-
chen Geschäfte, mit Ausschluss der Jus-
tizverwaltungssachen, die nicht nach Vor-
schrift des Gesetzes durch Senate oder 
Kommissionen zu erledigen sind. 

 (3) Die Geschäfte sind unter die Rich-
ter eines Gerichtes für die in der Gerichts-
verfassung bestimmte Zeit im voraus zu 
verteilen. Eine nach dieser Geschäftsver-
teilung einem Richter zufallende Sache 
darf ihm nur durch Verfügung des durch 
die Gerichtsverfassung hiezu berufenen 
Senates und nur im Fall seiner Verhinde-
rung oder dann abgenommen werden, 
wenn er wegen des Umfangs seiner Auf-
gaben an deren Erledigung innerhalb einer 
angemessenen Frist gehindert ist. 
 
 Artikel 87a. (1) Durch Bundesgesetz 
kann die Besorgung einzelner, genau zu 
bezeichnender Arten von Geschäften der 
Gerichtsbarkeit erster Instanz besonders 
ausgebildeten nichtrichterlichen Bundes-
bediensteten übertragen werden. 

 (2) Der nach der Geschäftsverteilung 
zuständige Richter kann jedoch jederzeit 
die Erledigung solcher Geschäfte sich vor-
behalten oder an sich ziehen. 

 (3) Bei der Besorgung der im Abs. 1 
bezeichneten Geschäfte sind die nichtrich-
terlichen Bundesbediensteten nur an die 
Weisungen des nach der Geschäftsvertei-
lung zuständigen Richters gebunden. 
Art. 20 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 
 
 Artikel 88. (1) Durch Bundesgesetz 
wird eine Altersgrenze bestimmt, mit de-
ren Erreichung die Richter in den dauern-
den Ruhestand treten. 

 (2) Im Übrigen dürfen Richter nur in 
den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen 
und Formen und auf Grund eines förmli-
chen richterlichen Erkenntnisses ihres 
Amtes entsetzt oder wider ihren Willen an 
eine andere Stelle oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Diese Bestimmungen 
finden jedoch auf Übersetzungen und 
Versetzungen in den Ruhestand keine 
Anwendung, die durch Veränderungen in 
der Verfassung der Gerichte nötig werden. 
In einem solchen Fall wird durch das Ge-
setz festgestellt, innerhalb welchen Zeit-
raumes Richter ohne die sonst vorge-
schriebenen Förmlichkeiten übersetzt und 
in den Ruhestand versetzt werden können. 

 (3) Die zeitweise Enthebung der Rich-
ter vom Amt darf nur durch Verfügung des 
Gerichtsvorstandes oder der höheren Ge-
richtsbehörde bei gleichzeitiger Verwei-
sung der Sache an das zuständige Gericht 
stattfinden. 
 
 Artikel 88a. Die Gerichtsverfassung 
kann bestimmen, dass bei einem überge-
ordneten Gericht Stellen für Sprengelrich-
ter vorgesehen werden können. Die Zahl 
der Sprengelrichterstellen darf 3 vH der 
bei den nachgeordneten Gerichten beste-

henden Richterstellen nicht übersteigen. 
Die Verwendung der Sprengelrichter bei 
den nachgeordneten Gerichten wird von 
dem durch die Gerichtsverfassung hiezu 
berufenen Senat des übergeordneten Ge-
richtes bestimmt. Sprengelrichter dürfen 
nur mit der Vertretung von Richtern nach-
geordneter Gerichte und nur im Falle der 
Verhinderung dieser Richter oder dann 
betraut werden, wenn diese Richter wegen 
des Umfangs ihrer Aufgaben an deren 
Erledigung innerhalb einer angemessenen 
Frist gehindert sind. 
 
 Artikel 89. (1) Die Prüfung der Gültig-
keit gehörig kundgemachter Verordnungen, 
Kundmachungen über die Wiederverlaut-
barung eines Gesetzes (Staatsvertrages), 
Gesetze und Staatsverträge steht, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist, den Gerichten nicht zu. 

 (2) Hat ein Gericht gegen die Anwen-
dung einer Verordnung aus dem Grund 
der Gesetzwidrigkeit Bedenken, so hat es 
den Antrag auf Aufhebung dieser Verord-
nung beim Verfassungsgerichtshof zu 
stellen. Hat der Oberste Gerichtshof oder 
ein zur Entscheidung in zweiter Instanz 
zuständiges Gericht gegen die Anwendung 
eines Gesetzes aus dem Grund der Ver-
fassungswidrigkeit Bedenken, so hat es 
den Antrag auf Aufhebung dieses Gesetzes 
beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. 

 (3) Ist die vom Gericht anzuwendende 
Rechtsvorschrift bereits außer Kraft getre-
ten, so hat der Antrag des Gerichtes an 
den Verfassungsgerichtshof die Entschei-
dung zu begehren, dass die Rechtsvor-
schrift gesetzwidrig oder verfassungswid-
rig war. 

 (4) Für Kundmachungen über die Wie-
derverlautbarung eines Gesetzes (Staats-
vertrages) gelten Abs. 2 erster Satz und 
Abs. 3, für Staatsverträge – nach Maßga-
be des Art. 140a – die Abs. 2 und 3 sinn-
gemäß. 

 (5) Durch Bundesgesetz ist zu 
bestimmen, welche Wirkungen ein Antrag 
gemäß Abs. 2, Abs. 3 oder Abs. 4 für das 
beim Gericht anhängige Verfahren hat. 
 
 Artikel 90. (1) Die Verhandlungen in 
Zivil- und Strafrechtssachen vor dem er-
kennenden Gericht sind mündlich und 
öffentlich. Ausnahmen bestimmt das Ge-
setz. 

 (2) Im Strafverfahren gilt der Anklage-
prozess. 
 
 Artikel 90a. Staatsanwälte sind Orga-
ne der Gerichtsbarkeit. In Verfahren we-
gen mit gerichtlicher Strafe bedrohter 
Handlungen nehmen sie Ermittlungs- und 
Anklagefunktionen wahr. Durch Bundes-
gesetz werden die näheren Regelungen 
über ihre Bindung an die Weisungen der 
ihnen vorgesetzten Organe getroffen. 
 
 Artikel 91. (1) Das Volk hat an der 
Rechtsprechung mitzuwirken. 

 (2) Bei den mit schweren Strafen be-
drohten Verbrechen, die das Gesetz zu 
bezeichnen hat, sowie bei allen politischen 
Verbrechen und Vergehen entscheiden 
Geschworene über die Schuld des Ange-
klagten. 

 (3) Im Strafverfahren wegen anderer 
strafbarer Handlungen nehmen Schöffen 
an der Rechtsprechung teil, wenn die zu 
verhängende Strafe ein vom Gesetz zu 
bestimmendes Maß überschreitet. 
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 Artikel 92. (1) Oberste Instanz in 
Zivil- und Strafrechtssachen ist der Obers-
te Gerichtshof. 

 (2) Dem Obersten Gerichtshof können 
Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Ver-
tretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglie-
der eines allgemeinen Vertretungskörpers 
oder des Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert 
die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf 
der Gesetzgebungs- oder Funktionsperio-
de fort. Zum Präsidenten oder Vizepräsi-
denten des Obersten Gerichtshofes kann 
nicht ernannt werden, wer eine der eben 
erwähnten Funktionen in den letzten fünf 
Jahren ausgeübt hat. 
 
 Artikel 93. Amnestien wegen gericht-
lich strafbarer Handlungen werden durch 
Bundesgesetz erteilt. 
 
 Artikel 94. Die Justiz ist von der Ver-
waltung in allen Instanzen getrennt. 
 
 

VIERTES HAUPTSTÜCK 

GESETZGEBUNG UND VOLLZIEHUNG 
DER LÄNDER 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 Artikel 95. (1) Die Gesetzgebung der 
Länder wird von den Landtagen ausgeübt. 
Die Landtage werden auf Grund des glei-
chen, unmittelbaren, persönlichen, freien 
und geheimen Wahlrechtes der nach den 
Landtagswahlordnungen wahlberechtigten 
männlichen und weiblichen Landesbürger 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Die Landesverfassung kann vor-
sehen, dass auch Staatsbürger, die vor 
Verlegung ihres Hauptwohnsitzes in das 
Ausland, einen Wohnsitz im Land hatten, 
für die Dauer ihres Auslandsaufenthalts, 
längstens jedoch für einen Zeitraum von 
zehn Jahren, zum Landtag wahlberechtigt 
sind. 

 (2) Die Landtagswahlordnungen dürfen 
die Bedingungen des Wahlrechtes und der 
Wählbarkeit nicht enger ziehen als die 
Bundesverfassung für Wahlen zum Natio-
nalrat. 

 (3) Die Wähler üben ihr Wahlrecht in 
Wahlkreisen aus, von denen jeder ein 
geschlossenes Gebiet umfassen muss und 
die in räumlich geschlossene Regional-
wahlkreise unterteilt werden können. Die 
Zahl der Abgeordneten ist auf die Wahl-
kreise im Verhältnis der Bürgerzahl zu 
verteilen. Die Landtagswahlordnung kann 
ein abschließendes Ermittlungsverfahren 
im gesamten Landesgebiet vorsehen, 
durch das sowohl ein Ausgleich der den 
wahlwerbenden Parteien in den Wahlkrei-
sen zugeteilten als auch eine Aufteilung 
der noch nicht zugeteilten Mandate nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl er-
folgt. Eine Gliederung der Wählerschaft in 
andere Wahlkörper ist nicht zulässig. 

 (4) Die näheren Bestimmungen über 
das Wahlverfahren werden durch die 
Landtagswahlordnungen getroffen. Art. 26 
Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (5) Für öffentlich Bedienstete, die sich 
um ein Mandat im Landtag bewerben oder 
die zu Abgeordneten eines Landtages 
gewählt werden, gilt Art. 59a, strengere 
Regelungen sind zulässig. Durch Landes-
verfassungsgesetz kann eine Einrichtung 
mit den gleichen Befugnissen und der glei-

chen Pflicht zur Veröffentlichung eines 
Berichtes wie die der Kommission gemäß 
Art. 59b geschaffen werden. 
 

 Artikel 96. (1) Die Mitglieder des 
Landtages genießen die gleiche Immunität 
wie die Mitglieder des Nationalrates; die 
Bestimmungen des Art. 57 sind sinnge-
mäß anzuwenden. 

 (2) Die Bestimmungen der Art. 32 und 
33 gelten auch für die Sitzungen der 
Landtage und ihrer Ausschüsse. 

 (3) Durch Landesgesetz kann für Mit-
glieder des Landtages, die aus Anlass 
ihrer Wahl in den Bundesrat oder in die 
Landesregierung auf ihr Mandat verzich-
ten, eine dem Art. 56 Abs. 2 bis 4 ent-
sprechende Regelung getroffen werden. 
 
 Artikel 97. (1) Zu einem Landesge-
setz sind der Beschluss des Landtages, die 
Beurkundung und Gegenzeichnung nach 
den Bestimmungen der Landesverfassung 
und die Kundmachung durch den Landes-
hauptmann im Landesgesetzblatt erfor-
derlich. 

 (2) Insoweit ein Landesgesetz bei der 
Vollziehung die Mitwirkung von Bundesor-
ganen vorsieht, muss hiezu die Zustim-
mung der Bundesregierung eingeholt wer-
den. Die Zustimmung gilt als gegeben, 
wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tage, an dem der 
Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzler-
amt eingelangt ist, dem Landeshaupt-
mann mitgeteilt hat, dass die Mitwirkung 
der Bundesorgane verweigert wird. Vor 
Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung 
des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, 
wenn die Bundesregierung ausdrücklich 
zugestimmt hat. 

 (3) Wenn die sofortige Erlassung von 
Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer 
Beschlussfassung des Landtages bedürfen, 
zur Abwehr eines offenkundigen, nicht 
wieder gutzumachenden Schadens für die 
Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig 
wird, in der der Landtag nicht rechtzeitig 
zusammentreten kann oder in seiner Tä-
tigkeit durch höhere Gewalt behindert ist, 
kann die Landesregierung im Einverneh-
men mit einem nach dem Grundsatz der 
Verhältniswahl bestellten Ausschuss des 
Landtages diese Maßnahmen durch vor-
läufige gesetzändernde Verordnungen 
treffen. Sie sind von der Landesregierung 
unverzüglich der Bundesregierung zur 
Kenntnis zu bringen. Sobald das Hindernis 
für das Zusammentreten des Landtages 
weggefallen ist, ist dieser einzuberufen. 
Art. 18 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 (4) Die im Abs. 3 bezeichneten Ver-
ordnungen dürfen jedenfalls nicht eine 
Abänderung landesverfassungsgesetzli-
cher Bestimmungen bedeuten und weder 
eine dauernde finanzielle Belastung des 
Landes, noch eine finanzielle Belastung 
des Bundes oder der Gemeinden, noch 
finanzielle Verpflichtungen der Staatsbür-
ger, noch eine Veräußerung von Staats-
gut, noch Maßnahmen in den im Art. 12 
Abs. 1 Z 6 bezeichneten Angelegenheiten, 
noch endlich solche in Angelegenheiten 
der Kammern für Arbeiter und Angestellte 
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet 
zum Gegenstand haben. 
 
 Artikel 98. (1) Alle Gesetzesbeschlüs-
se der Landtage sind unmittelbar nach der 
Beschlussfassung des Landtages vor ihrer 
Kundmachung vom Landeshauptmann 
dem Bundeskanzleramt bekanntzugeben. 

 (2) Wegen Gefährdung von Bundesin-
teressen kann die Bundesregierung gegen 

den Gesetzesbeschluss eines Landtages 
binnen acht Wochen von dem Tag, an 
dem der Gesetzesbeschluss beim Bundes-
kanzleramt eingelangt ist, einen mit 
Gründen versehenen Einspruch erheben. 
Wenn dem Bund vor Einleitung des Ge-
setzgebungsverfahrens über den Geset-
zesbeschluss Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum zugrunde liegenden Entwurf 
gegeben worden ist, darf sich der Ein-
spruch nur auf einen behaupteten Eingriff 
in die Zuständigkeit des Bundes gründen. 
Im Falle eines Einspruches darf der Geset-
zesbeschluss nur kundgemacht werden, 
wenn ihn der Landtag bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
wiederholt. 

 (3) Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist 
die Kundmachung nur zulässig, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zustimmt. 

 (4) Für Gesetzesbeschlüsse der Land-
tage, die Abgaben zum Gegenstand  
haben, gelten die Bestimmungen des  
Finanz-Verfassungsgesetzes. 
 
 Artikel 99. (1) Die durch Landesver-
fassungsgesetz zu erlassende Landesver-
fassung kann, insoweit dadurch die  
Bundesverfassung nicht berührt wird, 
durch Landesverfassungsgesetz abgeän-
dert werden. 

 (2) Ein Landesverfassungsgesetz kann 
nur bei Anwesenheit der Hälfte der Mit-
glieder des Landtages und mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen beschlossen werden. 
 
 Artikel 100. (1) Jeder Landtag kann 
auf Antrag der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vom Bundes-
präsidenten aufgelöst werden; eine solche 
Auflösung darf jedoch nur einmal aus dem 
gleichen Anlass verfügt werden. Die Zu-
stimmung des Bundesrates muss bei An-
wesenheit der Hälfte der Mitglieder und 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen wer-
den. An der Abstimmung dürfen die Ver-
treter des Landes, dessen Landtag aufge-
löst werden soll, nicht teilnehmen. 

 (2) Im Falle der Auflösung sind nach 
den Bestimmungen der Landesverfassung 
binnen drei Wochen Neuwahlen auszu-
schreiben; die Einberufung des neuge-
wählten Landtages hat binnen vier Wo-
chen nach der Wahl zu erfolgen. 
 
 Artikel 101. (1) Die Vollziehung jedes 
Landes übt eine vom Landtag zu wählende 
Landesregierung aus. 

 (2) Die Mitglieder der Landesregierung 
müssen nicht dem Landtag angehören. 
Jedoch kann in die Landesregierung nur 
gewählt werden, wer zum Landtag wähl-
bar ist. 

 (3) Die Landesregierung besteht aus 
dem Landeshauptmann, der erforderlichen 
Zahl von Stellvertretern und weiteren 
Mitgliedern. 

 (4) Der Landeshauptmann wird vom 
Bundespräsidenten, die anderen Mitglieder 
der Landesregierung werden vom Landes-
hauptmann vor Antritt des Amtes auf die 
Bundesverfassung angelobt. Die Beifü-
gung einer religiösen Beteuerung ist zu-
lässig. 
 
 Artikel 102. (1) Im Bereich der Län-
der üben die Vollziehung des Bundes, 
soweit nicht eigene Bundesbehörden be-
stehen (unmittelbare Bundesverwaltung), 
der Landeshauptmann und die ihm unter-
stellten Landesbehörden aus (mittelbare 
Bundesverwaltung). Soweit in Angelegen-
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heiten, die in mittelbarer Bundesverwal-
tung besorgt werden, Bundesbehörden, 
insbesondere Bundespolizeidirektionen, 
mit der Vollziehung betraut sind, unter-
stehen diese Bundesbehörden in den 
betreffenden Angelegenheiten dem Lan-
deshauptmann und sind an dessen Wei-
sungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; ob und 
inwieweit solche Bundesbehörden mit 
Akten der Vollziehung betraut werden, 
bestimmen die Bundesgesetze; sie dürfen, 
soweit es sich nicht um die Betrauung mit 
der Vollziehung von im Abs. 2 angeführten 
Angelegenheiten handelt, nur mit Zu-
stimmung der beteiligten Länder kundge-
macht werden. 

 (2) Folgende Angelegenheiten können 
im Rahmen des verfassungsmäßig festge-
stellten Wirkungsbereiches unmittelbar 
von Bundesbehörden besorgt werden:  

Grenzvermarkung; Waren- und Viehver-
kehr mit dem Ausland; Zollwesen; Rege-
lung und Überwachung des Eintrittes in 
das Bundesgebiet und des Austrittes aus 
ihm; Passwesen; Aufenthaltsverbot, Aus-
weisung und Abschiebung; Asyl; Ausliefe-
rung; Bundesfinanzen; Monopolwesen; 
Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; 
Maß- und Gewichts-, Normen- und Punzie-
rungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit einschließlich der 
ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch 
mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspo-
lizei; Vereins- und Versammlungsrecht; 
Fremdenpolizei und Meldewesen; Waffen-, 
Munitions- und Sprengmittelwesen, Schieß-
wesen; Patentwesen sowie Schutz von 
Mustern, Marken und anderen Warenbe-
zeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und 
Schifffahrtspolizei; Post- und Fernmelde-
wesen; Bergwesen; Regulierung und In-
standhaltung der Donau; Wildbachver-
bauung; Bau und Instandhaltung von 
Wasserstraßen; Vermessungswesen; Ar-
beitsrecht; Sozial- und Vertragsversiche-
rungswesen; Pflegegeldwesen; geschäftli-
cher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, 
Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
sowie mit Pflanzenschutzgeräten, ein-
schließlich der Zulassung und bei Saat- 
und Pflanzgut auch der Anerkennung; 
Denkmalschutz; Organisation und Füh-
rung der Bundespolizei; militärische Ange-
legenheiten; Angelegenheiten des Zivil-
dienstes; Fürsorge für Kriegsteilnehmer 
und deren Hinterbliebene; Bevölkerungs-
politik, soweit sie die Gewährung von 
Kinderbeihilfen und die Schaffung eines 
Lastenausgleiches im Interesse der Fami-
lie zum Gegenstand hat; Schulwesen so-
wie Erziehungswesen in den Angelegen-
heiten der Schüler- und Studentenheime, 
ausgenommen das land- und forstwirt-
schaftliche Schulwesen und das land- und 
forstwirtschaftliche Erziehungswesen in 
den Angelegenheiten der Schülerheime; 
öffentliches Auftragswesen. 

 (3) Dem Bund bleibt es vorbehalten, 
auch in den im Abs. 2 aufgezählten Ange-
legenheiten den Landeshauptmann mit der 
Vollziehung des Bundes zu beauftragen. 

 (4) Die Errichtung von eigenen Bun-
desbehörden für andere als die im Abs. 2 
bezeichneten Angelegenheiten kann nur 
mit Zustimmung der beteiligten Länder 
erfolgen. 

 (5) Wenn in einem Land in Angelegen-
heiten der unmittelbaren Bundesverwal-
tung die sofortige Erlassung von Maßnah-
men zur Abwehr eines offenkundigen, 
nicht wieder gutzumachenden Schadens 
für die Allgemeinheit zu einer Zeit not-
wendig wird, zu der die obersten Organe 

der Verwaltung des Bundes wegen höhe-
rer Gewalt dazu nicht in der Lage sind, hat 
der Landeshauptmann an deren Stelle die 
Maßnahmen zu treffen. 
 
 Artikel 103. (1) In den Angelegenhei-
ten der mittelbaren Bundesverwaltung ist 
der Landeshauptmann an die Weisungen 
der Bundesregierung sowie der einzelnen 
Bundesminister gebunden (Art. 20) und 
verpflichtet, um die Durchführung solcher 
Weisungen zu bewirken, auch die ihm in 
seiner Eigenschaft als Organ des selbstän-
digen Wirkungsbereiches des Landes zu 
Gebote stehenden Mittel anzuwenden. 

 (2) Die Landesregierung kann bei Auf-
stellung ihrer Geschäftsordnung beschlie-
ßen, dass einzelne Gruppen von Angele-
genheiten der mittelbaren Bundesverwal-
tung wegen ihres sachlichen Zusammen-
hanges mit Angelegenheiten des selbstän-
digen Wirkungsbereiches des Landes im 
Namen des Landeshauptmannes von Mit-
gliedern der Landesregierung zu führen 
sind. In diesen Angelegenheiten sind die 
betreffenden Mitglieder der Landesregie-
rung an die Weisungen des Landeshaupt-
mannes ebenso gebunden (Art. 20) wie 
dieser an die Weisungen der Bundesregie-
rung oder der einzelnen Bundesminister. 

 (3) Nach Abs. 1 ergehende Weisungen 
der Bundesregierung oder der einzelnen 
Bundesminister sind auch in Fällen des 
Abs. 2 an den Landeshauptmann zu richten. 
Dieser ist, wenn er die bezügliche Angele-
genheit der mittelbaren Bundesverwaltung 
nicht selbst führt, unter seiner Verantwort-
lichkeit (Art. 142 Abs. 2 lit. e) verpflichtet, 
die Weisung an das in Betracht kommen-
de Mitglied der Landesregierung unver-
züglich und unverändert auf schriftlichem 
Wege weiterzugeben und ihre Durchführung 
zu überwachen. Wird die Weisung nicht 
befolgt, trotzdem der Landeshauptmann 
die erforderlichen Vorkehrungen getroffen 
hat, so ist auch das betreffende Mitglied 
der Landesregierung gemäß Art. 142 der 
Bundesregierung verantwortlich. 

 (4) In den Angelegenheiten der mittel-
baren Bundesverwaltung endet der admi-
nistrative Instanzenzug, sofern der Lan-
deshauptmann als Rechtsmittelbehörde zu 
entscheiden hat und nicht durch Bundes-
gesetz ausnahmsweise auf Grund der 
Bedeutung der Angelegenheit ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, beim Landeshaupt-
mann; steht die Entscheidung in erster 
Instanz dem Landeshauptmann zu, so 
geht der Instanzenzug in den Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwaltung, 
wenn nicht bundesgesetzlich anderes be-
stimmt ist, bis zum zuständigen Bundes-
minister. 
 
 Artikel 104. (1) Die Bestimmungen 
des Art. 102 sind auf Einrichtungen zur 
Besorgung der im Art. 17 bezeichneten 
Geschäfte des Bundes nicht anzuwenden. 

 (2) Die mit der Verwaltung des Bun-
desvermögens betrauten Bundesminister 
können jedoch die Besorgung solcher 
Geschäfte dem Landeshauptmann und den 
ihm unterstellten Behörden im Land über-
tragen. Eine solche Übertragung kann 
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen 
werden. Inwieweit in besonderen Aus-
nahmefällen für die bei Besorgung solcher 
Geschäfte aufgelaufenen Kosten vom 
Bund ein Ersatz geleistet wird, wird durch 
Bundesgesetz bestimmt. Art. 103 Abs. 2 
und 3 gilt sinngemäß. 
 
 Artikel 105. (1) Der Landeshaupt-
mann vertritt das Land. Er trägt in den 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundes-

verwaltung die Verantwortung gegenüber 
der Bundesregierung gemäß Art. 142. Der 
Landeshauptmann wird durch das von der 
Landesregierung bestimmte Mitglied der 
Landesregierung (Landeshauptmann-Stell-
vertreter) vertreten. Diese Bestellung ist 
dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu brin-
gen. Tritt der Fall der Vertretung ein, so 
ist das zur Vertretung bestellte Mitglied 
der Landesregierung bezüglich der Ange-
legenheiten der mittelbaren Bundesver-
waltung gleichfalls der Bundesregierung 
gemäß Art. 142 verantwortlich. Der Gel-
tendmachung einer solchen Verantwor-
tung des Landeshauptmannes oder des 
ihn vertretenden Mitgliedes der Landesre-
gierung steht die Immunität nicht im Weg. 
Ebenso steht die Immunität auch nicht der 
Geltendmachung der Verantwortung eines 
Mitgliedes der Landesregierung im Falle 
des Art. 103 Abs. 3 im Weg. 

 (2) Die Mitglieder der Landesregierung 
sind dem Landtag gemäß Art. 142 ver-
antwortlich. 

 (3) Zu einem Beschluss, mit dem eine 
Anklage im Sinne des Art. 142 erhoben 
wird, bedarf es der Anwesenheit der Hälfte 
der Mitglieder. 
 
 Artikel 106. Zur Leitung des inneren 
Dienstes des Amtes der Landesregierung 
wird ein rechtskundiger Verwaltungsbe-
amter als Landesamtsdirektor bestellt. Er 
ist auch in den Angelegenheiten der mit-
telbaren Bundesverwaltung das Hilfsorgan 
des Landeshauptmannes. 
 

B. Die Bundeshauptstadt Wien 

 Artikel 108. Für die Bundeshauptstadt 
Wien als Land hat der Gemeinderat auch 
die Funktion des Landtages, der Stadtse-
nat auch die Funktion der Landesregie-
rung, der Bürgermeister auch die Funktion 
des Landeshauptmannes, der Magistrat 
auch die Funktion des Amtes der Landes-
regierung und der Magistratsdirektor auch 
die Funktion des Landesamtsdirektors. 
 
 Artikel 109. In den Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung geht 
der Instanzenzug, soweit ein solcher nicht 
durch Bundesgesetz ausgeschlossen ist, 
im Lande Wien vom Magistrat als Bezirks-
verwaltungsbehörde oder, soweit in erster 
Instanz Bundesbehörden mit der Vollzie-
hung betraut sind (Art. 102 Abs. 1 zweiter 
Satz), von diesen an den Bürgermeister 
als Landeshauptmann; im Übrigen gilt 
Art. 103 Abs. 4. 
 
 Artikel 111. In den Angelegenheiten 
des Bauwesens und des Abgabenwesens 
steht die Entscheidung in oberster Instanz 
besonderen Kollegialbehörden zu. Die 
Zusammensetzung und Bestellung dieser 
Kollegialbehörden wird landesgesetzlich 
geregelt. 
 
 Artikel 112. Nach Maßgabe der 
Art. 108 bis 111 gelten für die Bundes-
hauptstadt Wien im Übrigen die Bestim-
mungen des Abschnittes A des fünften 
Hauptstückes mit Ausnahme des Art. 117 
Abs. 6 zweiter Satz, des Art. 119 Abs. 4 
und des Art. 119a. Art. 142 Abs. 2 lit. e 
findet auch auf die Führung des vom Bund 
der Bundeshauptstadt Wien übertragenen 
Wirkungsbereiches Anwendung. 
 
 

FÜNFTES HAUPTSTÜCK 

SELBSTVERWALTUNG 
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A. Gemeinden 

 Artikel 115. (1) Soweit in den folgen-
den Artikeln von Gemeinden die Rede ist, 
sind darunter die Ortsgemeinden zu ver-
stehen. 

 (2) Soweit nicht ausdrücklich eine Zu-
ständigkeit des Bundes festgesetzt ist, hat 
die Landesgesetzgebung das Gemeinde-
recht nach den Grundsätzen der folgenden 
Artikel dieses Abschnittes zu regeln. Die 
Zuständigkeit zur Regelung der gemäß 
den Art. 118, 118a und 119 von den Ge-
meinden zu besorgenden Angelegenheiten 
bestimmt sich nach den allgemeinen Vor-
schriften dieses Bundesverfassungsgesetzes. 

 (3) Der Österreichische Gemeindebund 
und der Österreichische Städtebund sind 
berufen, die Interessen der Gemeinden zu 
vertreten. 
 
 Artikel 116. (1) Jedes Land gliedert 
sich in Gemeinden. Die Gemeinde ist Ge-
bietskörperschaft mit dem Recht auf 
Selbstverwaltung und zugleich Verwal-
tungssprengel. Jedes Grundstück muss zu 
einer Gemeinde gehören. 

 (2) Die Gemeinde ist selbständiger 
Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, in-
nerhalb der Schranken der allgemeinen 
Bundes- und Landesgesetze Vermögen 
aller Art zu besitzen, zu erwerben und 
darüber zu verfügen, wirtschaftliche Un-
ternehmungen zu betreiben sowie im 
Rahmen der Finanzverfassung ihren 
Haushalt selbständig zu führen und Abga-
ben auszuschreiben. 

 (3) Einer Gemeinde mit mindestens 
20 000 Einwohnern ist, wenn Landesinte-
ressen hiedurch nicht gefährdet werden, 
auf ihren Antrag durch Landesgesetz ein 
eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. 
Ein solcher Gesetzesbeschluss darf nur mit 
Zustimmung der Bundesregierung kund-
gemacht werden. Die Zustimmung gilt als 
gegeben, wenn die Bundesregierung nicht 
binnen acht Wochen von dem Tag, an 
dem der Gesetzesbeschluss bei dem zu-
ständigen Bundesministerium eingelangt 
ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, 
dass diese verweigert wird. Eine Stadt mit 
eigenem Statut hat neben den Aufgaben 
der Gemeindeverwaltung auch die der 
Bezirksverwaltung zu besorgen. 
 
 Artikel 116a. (1) Zur Besorgung ihrer 
Angelegenheiten können sich Gemeinden 
durch Vereinbarung zu Gemeindeverbän-
den zusammenschließen. Eine solche Ver-
einbarung bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist 
durch Verordnung zu erteilen, wenn eine 
dem Gesetz entsprechende Vereinbarung 
der beteiligten Gemeinden vorliegt und die 
Bildung des Gemeindeverbandes 

1. im Falle der Besorgung von Angelegen-
heiten der Hoheitsverwaltung die Funk-
tion der beteiligten Gemeinden als 
Selbstverwaltungskörper nicht gefähr-
det, 

2. im Falle der Besorgung von Angelegen-
heiten der Gemeinden als Träger von 
Privatrechten aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit im Interesse der beteiligten 
Gemeinden gelegen ist. 

 (2) Im Interesse der Zweckmäßigkeit 
kann die zuständige Gesetzgebung 
(Art. 10 bis 15) zur Besorgung von Ange-
legenheiten der Wirkungsbereiche der 
Gemeinde die Bildung von Gemeindever-
bänden vorsehen, doch darf dadurch die 
Funktion der Gemeinden als Selbstverwal-
tungskörper und Verwaltungssprengel 

nicht gefährdet werden. Bei der Bildung 
von Gemeindeverbänden im Wege der 
Vollziehung sind die beteiligten Gemein-
den vorher zu hören. 

 (3) Die Organe der Gemeindeverbän-
de, die Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde besorgen 
sollen, sind nach demokratischen Grund-
sätzen zu bilden. 

 (4) Die Landesgesetzgebung hat die 
Organisation der Gemeindeverbände zu 
regeln, wobei als deren Organe jedenfalls 
eine Verbandsversammlung, die aus ge-
wählten Vertretern aller verbandsangehö-
rigen Gemeinden zu bestehen hat, und ein 
Verbandsobmann vorzusehen sind. Für 
Gemeindeverbände, die durch Vereinba-
rung gebildet worden sind, sind weiters 
Bestimmungen über den Beitritt und Aus-
tritt von Gemeinden sowie über die Auflö-
sung des Gemeindeverbandes zu treffen. 

 (5) Die Zuständigkeit zur Regelung der 
von den Gemeindeverbänden zu besor-
genden Angelegenheiten bestimmt sich 
nach den allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesverfassungsgesetzes. 

 (6) Ein Zusammenschluss von Ge-
meinden verschiedener Länder zu Ge-
meindeverbänden ist nach Maßgabe einer 
Vereinbarung zwischen den betreffenden 
Ländern gemäß Art. 15a zulässig, in die 
insbesondere Regelungen über die Ge-
nehmigung der Bildung der Gemeindever-
bände und die Wahrnehmung der Aufsicht 
aufzunehmen sind. 
 
 Artikel 116b. Gemeinden eines Lan-
des können untereinander Vereinbarungen 
über ihren jeweiligen Wirkungsbereich 
abschließen, wenn die Landesgesetzge-
bung dies vorsieht. Die Landesgesetzge-
bung hat dabei auch Regelungen über die 
Kundmachung derartiger Vereinbarungen 
sowie über die Entscheidung von Mei-
nungsverschiedenheiten zu treffen. Für 
Vereinbarungen von Gemeinden verschie-
dener Länder gilt Art. 116a Abs. 6 sinn-
gemäß. 
 
 Artikel 117. (1) Als Organe der Ge-
meinde sind jedenfalls vorzusehen: 

a) der Gemeinderat, das ist ein von den 
Wahlberechtigten der Gemeinde zu 
wählender allgemeiner Vertretungskör-
per; 

b) der Gemeindevorstand (Stadtrat), bei 
Städten mit eigenem Statut der Stadt-
senat; 

c) der Bürgermeister. 

 (2) Der Gemeinderat wird auf Grund 
des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, 
freien und geheimen Wahlrechtes der 
männlichen und weiblichen Staatsbürger, 
die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz 
haben, nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl gewählt. Die Wahlordnung 
kann jedoch vorsehen, dass auch Staats-
bürger, die in der Gemeinde einen Wohn-
sitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, 
wahlberechtigt sind. Die Wahlordnung darf 
die Bedingungen des Wahlrechtes und der 
Wählbarkeit nicht enger ziehen als die 
Landtagswahlordnung; es kann jedoch 
bestimmt werden, dass Personen, die sich 
noch nicht ein Jahr in der Gemeinde auf-
halten, dann nicht wahlberechtigt und 
wählbar sind, wenn ihr Aufenthalt in der 
Gemeinde offensichtlich nur vorüberge-
hend ist. Unter den in der Wahlordnung 
festzulegenden Bedingungen sind auch 
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union wahlberechtigt 
und wählbar. Die Wahlordnung kann 
bestimmen, dass die Wähler ihr Wahlrecht 

in Wahlkreisen ausüben, von denen jeder 
ein geschlossenes Gebiet umfassen muss. 
Eine Gliederung der Wählerschaft in andere 
Wahlkörper ist nicht zulässig. Art. 26 Abs. 6 
ist sinngemäß anzuwenden. Für den Fall, 
dass keine Wahlvorschläge eingebracht 
werden, kann in der Wahlordnung be-
stimmt werden, dass Personen als gewählt 
gelten, deren Namen auf den Stimmzet-
teln am häufigsten genannt werden. 

 (3) Zu einem Beschluss des Gemeinde-
rates ist die einfache Mehrheit der in be-
schlussfähiger Anzahl anwesenden Mit-
glieder desselben erforderlich; es können 
jedoch für bestimmte Angelegenheiten 
andere Beschlussfassungserfordernisse 
vorgesehen werden. 

 (4) Die Sitzungen des Gemeinderates 
sind öffentlich, es können jedoch Ausnah-
men vorgesehen werden. Wenn der Ge-
meindevoranschlag oder der Gemeinde-
rechnungsabschluss behandelt wird, darf die 
Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden. 

 (5) Im Gemeinderat vertretene Wahl-
parteien haben nach Maßgabe ihrer Stärke 
Anspruch auf Vertretung im Gemeindevor-
stand. 

 (6) Der Bürgermeister wird vom Ge-
meinderat gewählt. In der Landesverfas-
sung kann vorgesehen werden, dass die 
zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten 
den Bürgermeister wählen. In diesem Fall 
ist Art. 26 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. 

 (7) Die Geschäfte der Gemeinden wer-
den durch das Gemeindeamt (Stadtamt), 
jene der Städte mit eigenem Statut durch 
den Magistrat besorgt. Zum Leiter des 
inneren Dienstes des Magistrates ist ein 
rechtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Magistratsdirektor zu bestellen. 

 (8) In Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde kann 
der Landesgesetzgeber die unmittelbare 
Teilnahme und Mitwirkung der zum Ge-
meinderat Wahlberechtigten vorsehen. 
 
 Artikel 118. (1) Der Wirkungsbereich 
der Gemeinde ist ein eigener und ein vom 
Bund oder vom Land übertragener. 

 (2) Der eigene Wirkungsbereich um-
fasst neben den im Art. 116 Abs. 2 ange-
führten Angelegenheiten alle Angelegen-
heiten, die im ausschließlichen oder über-
wiegenden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gele-
gen und geeignet sind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen 
besorgt zu werden. Die Gesetze haben 
derartige Angelegenheiten ausdrücklich 
als solche des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde zu bezeichnen. 

 (3) Der Gemeinde sind zur Besorgung 
im eigenen Wirkungsbereich die behördli-
chen Aufgaben insbesondere in folgenden 
Angelegenheiten gewährleistet: 

1. Bestellung der Gemeindeorgane unbe-
schadet der Zuständigkeit überörtli-
cher Wahlbehörden; Regelung der in-
neren Einrichtungen zur Besorgung 
der Gemeindeaufgaben; 

2. Bestellung der Gemeindebediensteten 
und Ausübung der Diensthoheit unbe-
schadet der Zuständigkeit überörtli-
cher Disziplinar-, Qualifikations- und 
Prüfungskommissionen; 

3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 
Abs. 2), örtliche Veranstaltungspoli-
zei; 

4. Verwaltung der Verkehrsflächen der 
Gemeinde, örtliche Straßenpolizei; 

5. Flurschutzpolizei; 

6. örtliche Marktpolizei; 
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7. örtliche Gesundheitspolizei, insbeson-
dere auch auf dem Gebiet des Hilfs- 
und Rettungswesens sowie des Lei-
chen- und Bestattungswesens; 

8. Sittlichkeitspolizei; 

9. örtliche Baupolizei, soweit sie nicht 
bundeseigene Gebäude, die öffentli-
chen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5) 
zum Gegenstand hat; örtliche Feuer-
polizei; örtliche Raumplanung; 

10. öffentliche Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Vermittlung von Streitigkei-
ten; 

11. freiwillige Feilbietungen beweglicher 
Sachen. 

 (4) Die Gemeinde hat die Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches im 
Rahmen der Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von Weisungen und – 
vorbehaltlich der Bestimmungen des 
Art. 119a Abs. 5 – unter Ausschluss eines 
Rechtsmittels an Verwaltungsorgane au-
ßerhalb der Gemeinde zu besorgen. Dem 
Bund und dem Land kommt gegenüber 
der Gemeinde bei Besorgung ihres eige-
nen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht 
(Art. 119a) zu. Die Bestimmungen des 
Art. 12 Abs. 2 bleiben unberührt. 

 (5) Der Bürgermeister, die Mitglieder 
des Gemeindevorstandes (Stadtrates, 
Stadtsenates) und allenfalls bestellte an-
dere Organe der Gemeinde sind für die 
Erfüllung ihrer dem eigenen Wirkungsbe-
reich der Gemeinde zugehörigen Aufgaben 
dem Gemeinderat verantwortlich. 

 (6) In den Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde 
das Recht, ortspolizeiliche Verordnungen 
nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr 
unmittelbar zu erwartender oder zur Be-
seitigung bestehender, das örtliche Ge-
meinschaftsleben störender Missstände zu 
erlassen, sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Sol-
che Verordnungen dürfen nicht gegen 
bestehende Gesetze und Verordnungen 
des Bundes und des Landes verstoßen. 

 (7) Auf Antrag einer Gemeinde kann 
die Besorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches nach 
Maßgabe des Art. 119a Abs. 3 durch Ver-
ordnung der Landesregierung bezie-
hungsweise durch Verordnung des Lan-
deshauptmannes auf eine staatliche Be-
hörde übertragen werden. Soweit durch 
eine solche Verordnung eine Zuständigkeit 
auf eine Bundesbehörde übertragen wer-
den soll, bedarf sie der Zustimmung der 
Bundesregierung. Soweit durch eine sol-
che Verordnung des Landeshauptmannes 
eine Zuständigkeit auf eine Landesbehör-
de übertragen werden soll, bedarf sie der 
Zustimmung der Landesregierung. Eine 
solche Verordnung ist aufzuheben, sobald 
der Grund für ihre Erlassung weggefallen 
ist. Die Übertragung erstreckt sich nicht 
auf das Verordnungsrecht nach Abs. 6. 

 (8) Die Errichtung eines Gemeinde-
wachkörpers oder eine Änderung seiner 
Organisation ist der Bundesregierung an-
zuzeigen. 
 
 Artikel 118a. (1) Durch Bundes- oder 
Landesgesetz kann bestimmt werden, 
dass die Angehörigen eines Gemeinde-
wachkörpers mit Zustimmung der Ge-
meinde zur Besorgung des Exekutivdiens-
tes für die zuständige Behörde ermächtigt 
werden können. 

 (2) Mit Zustimmung der Gemeinde 
kann die Bezirksverwaltungsbehörde An-
gehörige eines Gemeindewachkörpers 

ermächtigen, an der Handhabung des Ver-
waltungsstrafgesetzes im selben Umfang 
mitzuwirken wie die übrigen Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes. Diese Er-
mächtigung kann nur erteilt werden, so-
weit die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes in der den Gegenstand des 
Verwaltungsstrafverfahrens bildenden Ange-
legenheit die Einhaltung der Verwaltungs-
vorschriften zu überwachen haben oder 
soweit diese Angelegenheit im Wirkungsbe-
reich der Gemeinde zu besorgen ist. 
 
 Artikel 119. (1) Der übertragene Wir-
kungsbereich umfasst die Angelegenhei-
ten, die die Gemeinde nach Maßgabe der 
Bundesgesetze im Auftrag und nach den 
Weisungen des Bundes oder nach Maßga-
be der Landesgesetze im Auftrag und nach 
den Weisungen des Landes zu besorgen 
hat. 

 (2) Die Angelegenheiten des übertra-
genen Wirkungsbereiches werden vom 
Bürgermeister besorgt. Er ist hiebei in den 
Angelegenheiten der Bundesvollziehung 
an die Weisungen der zuständigen Organe 
des Bundes, in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen der 
zuständigen Organe des Landes gebunden 
und nach Abs. 4 verantwortlich. 

 (3) Der Bürgermeister kann einzelne 
Gruppen von Angelegenheiten des über-
tragenen Wirkungsbereiches – unbescha-
det seiner Verantwortlichkeit – wegen 
ihres sachlichen Zusammenhanges mit 
den Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches Mitgliedern des Gemein-
devorstandes (Stadtrates, Stadtsenates), 
anderen nach Art. 117 Abs. 1 geschaffe-
nen Organen oder bei Kollegialorganen 
deren Mitgliedern zur Besorgung in sei-
nem Namen übertragen. In diesen Ange-
legenheiten sind die betreffenden Organe 
oder deren Mitglieder an die Weisungen 
des Bürgermeisters gebunden und nach 
Abs. 4 verantwortlich. 

 (4) Wegen Gesetzesverletzung sowie 
wegen Nichtbefolgung einer Verordnung 
oder einer Weisung können die in den 
Abs. 2 und 3 genannten Organe, soweit 
ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiet der 
Bundesvollziehung tätig waren, vom Lan-
deshauptmann, wenn sie auf dem Gebiet 
der Landesvollziehung tätig waren, von 
der Landesregierung ihres Amtes verlustig 
erklärt werden. Die allfällige Mitgliedschaft 
einer solchen Person zum Gemeinderat 
wird hiedurch nicht berührt. 
 
 Artikel 119a. (1) Der Bund und das 
Land üben das Aufsichtsrecht über die 
Gemeinde dahin aus, dass diese bei Be-
sorgung des eigenen Wirkungsbereiches 
die Gesetze und Verordnungen nicht ver-
letzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich 
nicht überschreitet und die ihr gesetzlich 
obliegenden Aufgaben erfüllt. 

 (2) Das Land hat ferner das Recht, die 
Gebarung der Gemeinde auf ihre Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit zu überprüfen. Das Ergebnis der 
Überprüfung ist dem Bürgermeister zur 
Vorlage an den Gemeinderat zu übermit-
teln. Der Bürgermeister hat die auf Grund 
des Überprüfungsergebnisses getroffenen 
Maßnahmen innerhalb von drei Monaten 
der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 

 (3) Das Aufsichtsrecht und dessen 
gesetzliche Regelung stehen, insoweit als 
der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde 
Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Bundesvollziehung umfasst, dem Bund, im 
Übrigen den Ländern zu; das Aufsichts-

recht ist von den Behörden der allgemei-
nen staatlichen Verwaltung auszuüben. 

 (4) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, 
sich über jedwede Angelegenheit der Ge-
meinde zu unterrichten. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, die von der Aufsichtsbehörde 
im einzelnen Fall verlangten Auskünfte zu 
erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle 
vornehmen zu lassen. 

 (5) Wer durch den Bescheid eines Ge-
meindeorgans in Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet, kann 
nach Erschöpfung des Instanzenzuges 
(Art. 118 Abs. 4) innerhalb von zwei Wo-
chen nach Erlassung des Bescheides da-
gegen Vorstellung bei der Aufsichtsbehör-
de erheben. Diese hat den Bescheid, wenn 
Rechte des Einschreiters durch ihn verletzt 
werden, aufzuheben und die Angelegen-
heit zur neuerlichen Entscheidung an die 
Gemeinde zu verweisen. Für Städte mit 
eigenem Statut kann die zuständige Ge-
setzgebung (Abs. 3) anordnen, dass die 
Vorstellung an die Aufsichtsbehörde nicht 
stattfindet. 

 (6) Die Gemeinde hat im eigenen Wir-
kungsbereich erlassene Verordnungen der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzutei-
len. Die Aufsichtsbehörde hat gesetzwidri-
ge Verordnungen nach Anhörung der Ge-
meinde durch Verordnung aufzuheben und 
die Gründe hiefür der Gemeinde gleichzei-
tig mitzuteilen. 

 (7) Sofern die zuständige Gesetzge-
bung (Abs. 3) als Aufsichtsmittel die Auf-
lösung des Gemeinderates vorsieht, 
kommt diese Maßnahme in Ausübung des 
Aufsichtsrechtes des Landes der Landes-
regierung, in Ausübung des Aufsichtsrech-
tes des Bundes dem Landeshauptmann 
zu. Die Zulässigkeit der Ersatzvornahme 
als Aufsichtsmittel ist auf die Fälle unbe-
dingter Notwendigkeit zu beschränken. 
Die Aufsichtsmittel sind unter möglichster 
Schonung erworbener Rechte Dritter zu 
handhaben. 

 (8) Einzelne von der Gemeinde im 
eigenen Wirkungsbereich zu treffende 
Maßnahmen, durch die auch überörtliche 
Interessen in besonderem Maß berührt 
werden, insbesondere solche von beson-
derer finanzieller Bedeutung, können 
durch die zuständige Gesetzgebung 
(Abs. 3) an eine Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde gebunden werden. Als 
Grund für die Versagung der Genehmi-
gung darf nur ein Tatbestand vorgesehen 
werden, der die Bevorzugung überörtli-
cher Interessen eindeutig rechtfertigt. 

 (9) Die Gemeinde hat im aufsichtsbe-
hördlichen Verfahren Parteistellung; sie ist 
berechtigt, gegen die Aufsichtsbehörde 
vor dem Verwaltungsgerichtshof (Art. 131 
und 132) und vor dem Verfassungsge-
richtshof (Art. 144) Beschwerde zu führen. 

 (10) Die Bestimmungen dieses Artikels 
sind auf die Aufsicht über Gemeindever-
bände, soweit diese Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
besorgen, entsprechend anzuwenden. 
 
 Artikel 120. Die Zusammenfassung 
von Ortsgemeinden zu Gebietsgemeinden, 
deren Einrichtung nach dem Muster der 
Selbstverwaltung sowie die Festsetzung 
weiterer Grundsätze für die Organisation 
der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Ländern ist Sache der Bundesverfas-
sungsgesetzgebung; die Ausführung ob-
liegt der Landesgesetzgebung. Die Rege-
lung der Zuständigkeit in Angelegenheiten 
des Dienstrechtes und des Personalvertre-
tungsrechtes der Bediensteten der Ge-
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bietsgemeinden ist Sache der Bundesver-
fassungsgesetzgebung. 

 

B. Sonstige Selbstverwaltung 

 Artikel 120a. (1) Personen können 
zur selbständigen Wahrnehmung öffentli-
cher Aufgaben, die in ihrem ausschließli-
chen oder überwiegenden gemeinsamen 
Interesse gelegen und geeignet sind, 
durch sie gemeinsam besorgt zu werden, 
durch Gesetz zu Selbstverwaltungskörpern 
zusammengefasst werden. 

 (2) Die Republik anerkennt die Rolle 
der Sozialpartner. Sie achtet deren Auto-
nomie und fördert den sozialpartner-
schaftlichen Dialog durch die Einrichtung 
von Selbstverwaltungskörpern. 
 
 Artikel 120b. (1) Die Selbstverwal-
tungskörper haben das Recht, ihre Aufga-
ben in eigener Verantwortung frei von 
Weisungen zu besorgen und im Rahmen 
der Gesetze Satzungen zu erlassen. Dem 
Bund oder dem Land kommt ihnen gegen-
über nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen hinsichtlich der Rechtmäßig-
keit der Verwaltungsführung ein Aufsichts-
recht zu. Darüber hinaus kann sich das 
Aufsichtsrecht auch auf die Zweckmäßig-
keit der Verwaltungsführung erstrecken, 
wenn dies auf Grund der Aufgaben des 
Selbstverwaltungskörpers erforderlich ist. 

 (2) Den Selbstverwaltungskörpern 
können Aufgaben staatlicher Verwaltung 
übertragen werden. Die Gesetze haben 
derartige Angelegenheiten ausdrücklich 
als solche des übertragenen Wirkungsbe-
reiches zu bezeichnen und eine Weisungs-
bindung gegenüber dem zuständigen 
obersten Verwaltungsorgan vorzusehen. 

 (3) Durch Gesetz können Formen der 
Mitwirkung der Selbstverwaltungskörper 
an der staatlichen Vollziehung vorgesehen 
werden. 
 
 Artikel 120c. (1) Die Organe der 
Selbstverwaltungskörper sind aus dem 
Kreis ihrer Mitglieder nach demokratischen 
Grundsätzen zu bilden. 

 (2) Eine sparsame und wirtschaftliche 
Erfüllung der Aufgaben der Selbstverwal-
tungskörper ist nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen durch Beiträge ihrer 
Mitglieder oder durch sonstige Mittel  
sicherzustellen. 

 (3) Die Selbstverwaltungskörper sind 
selbständige Wirtschaftskörper. Sie kön-
nen im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Vermögen aller Art erwer-
ben, besitzen und darüber verfügen. 
 
 

SECHSTES HAUPTSTÜCK 

RECHNUNGS- UND GEBARUNGS- 
KONTROLLE 

 

 Artikel 121. (1) Zur Überprüfung der 
Gebarung des Bundes, der Länder, der 
Gemeindeverbände, der Gemeinden und 
anderer durch Gesetz bestimmter Rechts-
träger ist der Rechnungshof berufen. 

 (2) Der Rechnungshof verfasst den 
Bundesrechnungsabschluss und legt ihn 
dem Nationalrat vor. 

 (3) Alle Urkunden über Finanzschulden 
des Bundes sind, soweit sich aus ihnen 
eine Verpflichtung des Bundes ergibt, vom 
Präsidenten des Rechnungshofes, in des-
sen Verhinderung von seinem Stellvertre-
ter, gegenzuzeichnen. Die Gegenzeich-
nung gewährleistet lediglich die Gesetz-
mäßigkeit der Schuldaufnahme und die 

ordnungsmäßige Eintragung in das Haupt-
buch der Staatsschuld. 

 (4) Der Rechnungshof hat bei Unter-
nehmungen und Einrichtungen, die seiner 
Kontrolle unterliegen und für die eine 
Berichterstattungspflicht an den National-
rat besteht, jedes zweite Jahr die durch-
schnittlichen Einkommen einschließlich 
aller Sozial- und Sachleistungen sowie 
zusätzliche Leistungen für Pensionen von 
Mitgliedern des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates sowie aller Beschäftigten durch 
Einholung von Auskünften bei diesen Un-
ternehmungen und Einrichtungen zu er-
heben und darüber dem Nationalrat zu 
berichten. Die durchschnittlichen Einkom-
men der genannten Personenkreise sind 
hiebei für jede Unternehmung und jede 
Einrichtung gesondert auszuweisen. 
 
 Artikel 122. (1) Der Rechnungshof 
untersteht unmittelbar dem Nationalrat. 
Er ist in Angelegenheiten der Bundesgeba-
rung und der Gebarung der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, soweit sie in die 
Vollziehung des Bundes fallen, als Organ 
des Nationalrates, in Angelegenheiten der 
Länder-, Gemeindeverbände- und Ge-
meindegebarung sowie der Gebarung der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen, 
soweit sie in die Vollziehung der Länder 
fallen, als Organ des betreffenden Landta-
ges tätig. 

 (2) Der Rechnungshof ist von der Bun-
desregierung und den Landesregierungen 
unabhängig und nur den Bestimmungen 
des Gesetzes unterworfen. 

 (3) Der Rechnungshof besteht aus 
einem Präsidenten und den erforderlichen 
Beamten und Hilfskräften. 

 (4) Der Präsident des Rechnungshofes 
wird auf Vorschlag des Hauptausschusses 
vom Nationalrat für eine Funktionsperiode 
von zwölf Jahren gewählt; eine Wieder-
wahl ist unzulässig. Er leistet vor Antritt 
seines Amtes dem Bundespräsidenten die 
Angelobung. 

 (5) Der Präsident des Rechnungshofes 
darf weder einem allgemeinen Vertre-
tungskörper noch dem Europäischen Par-
lament angehören und in den letzten fünf 
Jahren nicht Mitglied der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung gewesen sein. 
 
 Artikel 123. (1) Der Präsident des 
Rechnungshofes ist hinsichtlich der Ver-
antwortlichkeit den Mitgliedern der Bun-
desregierung oder den Mitgliedern der in 
Betracht kommenden Landesregierung 
gleichgestellt, je nachdem der Rech-
nungshof als Organ des Nationalrates oder 
eines Landtages tätig ist. 

 (2) Er kann durch Beschluss des Natio-
nalrates abberufen werden. 
 
 Artikel 123a. (1) Der Präsident des 
Rechnungshofes ist berechtigt, an den 
Verhandlungen über die Berichte des 
Rechnungshofes, die Bundesrechnungsab-
schlüsse, Anträge betreffend die Durch-
führung besonderer Akte der Gebarungs-
überprüfung durch den Rechnungshof und 
die den Rechnungshof betreffenden Un-
tergliederungen des Entwurfes des Bun-
desfinanzgesetzes im Nationalrat sowie in 
seinen Ausschüssen (Unterausschüssen) 
teilzunehmen. 

 (2) Der Präsident des Rechnungshofes 
hat nach den näheren Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates das Recht, auf 
sein Verlangen in den Verhandlungen zu 
den in Abs. 1 angeführten Gegenständen 
jedes Mal gehört zu werden. 

 Artikel 124. (1) Der Präsident des 
Rechnungshofes wird im Falle seiner Ver-
hinderung vom rangältesten Beamten des 
Rechnungshofes vertreten. Dies gilt auch, 
wenn das Amt des Präsidenten erledigt ist. 
Die Stellvertretung des Präsidenten des 
Rechnungshofes im Nationalrat wird durch 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates bestimmt. 

 (2) Im Falle der Stellvertretung des 
Präsidenten gelten für den Stellvertreter 
die Bestimmungen des Art. 123 Abs. 1. 
 
 Artikel 125. (1) Die Beamten des 
Rechnungshofes ernennt auf Vorschlag 
und unter Gegenzeichnung des Präsiden-
ten des Rechnungshofes der Bundespräsi-
dent; das Gleiche gilt für die Verleihung 
der Amtstitel. Doch kann der Bundesprä-
sident den Präsidenten des Rechnungsho-
fes ermächtigen, Beamte bestimmter Ka-
tegorien zu ernennen. 

 (2) Die Hilfskräfte ernennt der Präsi-
dent des Rechnungshofes. 

 (3) Die Diensthoheit des Bundes ge-
genüber den beim Rechnungshof Bediens-
teten wird vom Präsidenten des Rech-
nungshofes ausgeübt. 
 
 Artikel 126. Kein Mitglied des Rech-
nungshofes darf an der Leitung und Ver-
waltung von Unternehmungen beteiligt 
sein, die der Kontrolle durch den Rech-
nungshof unterliegen. Ebensowenig darf 
ein Mitglied des Rechnungshofes an der 
Leitung und Verwaltung sonstiger auf 
Gewinn gerichteter Unternehmungen teil-
nehmen. 
 
 Artikel 126a. Entstehen zwischen dem 
Rechnungshof und einem Rechtsträger 
(Art. 121 Abs. 1) Meinungsverschieden-
heiten über die Auslegung der gesetzli-
chen Bestimmungen, die die Zuständigkeit 
des Rechnungshofes regeln, so entschei-
det auf Antrag der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung oder des Rech-
nungshofes der Verfassungsgerichtshof. 
Alle Rechtsträger sind verpflichtet, ent-
sprechend der Rechtsanschauung des Ver-
fassungsgerichtshofes eine Überprüfung 
durch den Rechnungshof zu ermöglichen. 
 
 Artikel 126b. (1) Der Rechnungshof 
hat die gesamte Staatswirtschaft des 
Bundes, ferner die Gebarung von Stiftun-
gen, Fonds und Anstalten zu überprüfen, 
die von Organen des Bundes oder von 
Personen (Personengemeinschaften) ver-
waltet werden, die hiezu von Organen des 
Bundes bestellt sind. 

 (2) Der Rechnungshof überprüft wei-
ters die Gebarung von Unternehmungen, 
an denen der Bund allein oder gemeinsam 
mit anderen der Zuständigkeit des Rech-
nungshofes unterliegenden Rechtsträgern 
jedenfalls mit mindestens 50 vH des 
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals betei-
ligt ist oder die der Bund allein oder ge-
meinsam mit anderen solchen Rechtsträ-
gern betreibt. Der Rechnungshof überprüft 
weiters jene Unternehmungen, die der 
Bund allein oder gemeinsam mit anderen 
der Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgern durch finan-
zielle oder sonstige wirtschaftliche oder 
organisatorische Maßnahmen tatsächlich 
beherrscht. Die Zuständigkeit des Rech-
nungshofes erstreckt sich auch auf Unter-
nehmungen jeder weiteren Stufe, bei de-
nen die Voraussetzungen gemäß diesem 
Absatz vorliegen. 

 (3) Der Rechnungshof ist befugt, die 
Gebarung öffentlich-rechtlicher Körper-
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schaften mit Mitteln des Bundes zu über-
prüfen. 

 (4) Der Rechnungshof hat auf Be-
schluss des Nationalrates oder auf Verlan-
gen von Mitgliedern des Nationalrates in 
seinen Wirkungsbereich fallende besonde-
re Akte der Gebarungsüberprüfung durch-
zuführen. Die nähere Regelung wird durch 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates getroffen. Desglei-
chen hat der Rechnungshof auf begründe-
tes Ersuchen der Bundesregierung oder 
eines Bundesministers solche Akte durch-
zuführen und das Ergebnis der ersuchen-
den Stelle mitzuteilen. 

 (5) Die Überprüfung des Rechnungsho-
fes hat sich auf die ziffernmäßige Richtig-
keit, die Übereinstimmung mit den beste-
henden Vorschriften, ferner auf die Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit zu erstrecken. 
 
 Artikel 126c. Der Rechnungshof ist 
befugt, die Gebarung der Träger der Sozial-
versicherung zu überprüfen. 
 

 Artikel 126d. (1) Der Rechnungshof 
erstattet dem Nationalrat über seine Tä-
tigkeit im vorausgegangenen Jahr spätes-
tens bis 31. Dezember jeden Jahres Be-
richt. Überdies kann der Rechnungshof 
über einzelne Wahrnehmungen jederzeit 
unter allfälliger Antragstellung an den 
Nationalrat berichten. Der Rechnungshof 
hat jeden Bericht gleichzeitig mit der Vor-
lage an den Nationalrat dem Bundeskanz-
ler mitzuteilen. Die Berichte des Rech-
nungshofes sind nach Vorlage an den 
Nationalrat zu veröffentlichen. 

 (2) Für die Verhandlung der Berichte 
des Rechnungshofes wird im Nationalrat 
ein ständiger Ausschuss eingesetzt. Bei 
der Einsetzung ist der Grundsatz der Ver-
hältniswahl einzuhalten. 
 
 Artikel 127. (1) Der Rechnungshof 
hat die in den selbständigen Wirkungsbe-
reich der Länder fallende Gebarung sowie 
die Gebarung von Stiftungen, Fonds und 
Anstalten zu überprüfen, die von Organen 
eines Landes oder von Personen (Perso-
nengemeinschaften) verwaltet werden, die 
hiezu von Organen eines Landes bestellt 
sind. Die Überprüfung hat sich auf die 
ziffernmäßige Richtigkeit, die Überein-
stimmung mit den bestehenden Vorschrif-
ten, ferner auf die Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
Gebarung zu erstrecken; sie umfasst je-
doch nicht die für die Gebarung maßge-
benden Beschlüsse der verfassungsmäßig 
zuständigen Vertretungskörper. 

 (2) Die Landesregierungen haben all-
jährlich die Voranschläge und Rechnungs-
abschlüsse dem Rechnungshof zu über-
mitteln. 

 (3) Der Rechnungshof überprüft weiter 
die Gebarung von Unternehmungen, an 
denen das Land allein oder gemeinsam 
mit anderen der Zuständigkeit des Rech-
nungshofes unterliegenden Rechtsträgern 
mit mindestens 50 vH des Stamm-, 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist 
oder die das Land allein oder gemeinsam 
mit anderen solchen Rechtsträgern be-
treibt. Hinsichtlich der Prüfzuständigkeit 
bei einer tatsächlichen Beherrschung gilt 
Art. 126b Abs. 2 sinngemäß. Die Zustän-
digkeit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 
gemäß diesem Absatz vorliegen. 

 (4) Der Rechnungshof ist befugt, die 
Gebarung öffentlich-rechtlicher Körper-

schaften mit Mitteln des Landes zu über-
prüfen. 

 (5) Das Ergebnis seiner Überprüfung 
gibt der Rechnungshof der betreffenden 
Landesregierung bekannt. Diese hat hiezu 
Stellung zu nehmen und die auf Grund des 
Prüfungsergebnisses getroffenen Maß-
nahmen innerhalb von drei Monaten dem 
Rechnungshof mitzuteilen. 

 (6) Der Rechnungshof erstattet dem 
Landtag über seine Tätigkeit im vorausge-
gangenen Jahr, die sich auf das betreffen-
de Land bezieht, spätestens bis 31. De-
zember jeden Jahres Bericht. Überdies 
kann der Rechnungshof über einzelne 
Wahrnehmungen jederzeit an den Landtag 
berichten. Der Rechnungshof hat jeden 
Bericht gleichzeitig mit der Vorlage an den 
Landtag der Landesregierung sowie der 
Bundesregierung mitzuteilen. Die Berichte 
des Rechnungshofes sind nach Vorlage an 
den Landtag zu veröffentlichen. 

 (7) Der Rechnungshof hat auf Be-
schluss des Landtages oder auf Verlangen 
einer durch Landesverfassungsgesetz zu 
bestimmenden Anzahl von Mitgliedern 
eines Landtages, die ein Drittel nicht 
übersteigen darf, in seinen Wirkungsbe-
reich fallende besondere Akte der Geba-
rungsprüfung durchzuführen. Solange der 
Rechnungshof auf Grund eines solchen 
Antrages dem Landtag noch keinen Be-
richt erstattet hat, darf ein weiterer derar-
tiger Antrag nicht gestellt werden. Des-
gleichen hat der Rechnungshof auf be-
gründetes Ersuchen der Landesregierung 
solche Akte durchzuführen und das Ergeb-
nis der ersuchenden Stelle mitzuteilen. 

 (8) Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten auch für die Überprüfung der Geba-
rung der Stadt Wien, wobei an die Stelle 
des Landtages der Gemeinderat und an 
Stelle der Landesregierung der Stadtsenat 
tritt. 
 
 Artikel 127a. (1) Der Kontrolle durch 
den Rechnungshof unterliegt die Gebarung 
der Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnern sowie die Gebarung von Stif-
tungen, Fonds und Anstalten, die von 
Organen einer Gemeinde oder von Perso-
nen (Personengemeinschaften) verwaltet 
werden, die hiezu von Organen einer Ge-
meinde bestellt sind. Die Überprüfung hat 
sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den bestehenden 
Vorschriften, ferner auf die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
Gebarung zu erstrecken. 

 (2) Die Bürgermeister haben alljährlich 
die Voranschläge und Rechnungsabschlüs-
se dem Rechnungshof und gleichzeitig der 
Landesregierung zu übermitteln. 

 (3) Der Rechnungshof überprüft weiter 
die Gebarung von Unternehmungen, an 
denen eine Gemeinde mit mindestens 
10 000 Einwohnern allein oder gemeinsam 
mit anderen der Zuständigkeit des Rech-
nungshofes unterliegenden Rechtsträgern 
mit mindestens 50 vH des Stamm-, 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist 
oder die die Gemeinde allein oder gemein-
sam mit anderen solchen Rechtsträgern 
betreibt. Hinsichtlich der Prüfzuständigkeit 
bei einer tatsächlichen Beherrschung gilt 
Art. 126b Abs. 2 sinngemäß. Die Zustän-
digkeit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die Voraussetzungen 
gemäß diesem Absatz vorliegen. 

 (4) Der Rechnungshof ist befugt, die 
Gebarung öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften mit Mitteln einer Gemeinde mit 

mindestens 10 000 Einwohnern zu über-
prüfen. 

 (5) Der Rechnungshof gibt das Ergeb-
nis seiner Überprüfung dem Bürgermeister 
bekannt. Der Bürgermeister hat hiezu 
Stellung zu nehmen und die auf Grund des 
Prüfungsergebnisses getroffenen Maß-
nahmen innerhalb von drei Monaten dem 
Rechnungshof mitzuteilen. Der Rech-
nungshof hat das Ergebnis seiner Geba-
rungsüberprüfung samt einer allenfalls 
abgegebenen Äußerung des Bürgermeis-
ters der Landesregierung und der Bundes-
regierung mitzuteilen. 

 (6) Der Rechnungshof erstattet dem 
Gemeinderat über seine Tätigkeit im vo-
rausgegangenen Jahr, soweit sie sich auf 
die betreffende Gemeinde bezieht, spätes-
tens bis 31. Dezember Bericht. Er hat 
jeden Bericht gleichzeitig mit der Vorlage 
an den Gemeinderat auch der Landesre-
gierung sowie der Bundesregierung mitzu-
teilen. Die Berichte des Rechnungshofes 
sind nach Vorlage an den Gemeinderat zu 
veröffentlichen. 

 (7) Der Rechnungshof hat auf begrün-
detes Ersuchen der Landesregierung die 
Gebarung bestimmter Gemeinden mit 
weniger als 10 000 Einwohnern zu über-
prüfen. Die Abs. 1 und 3 bis 6 sind sinn-
gemäß anzuwenden. In jedem Jahr dürfen 
nur zwei derartige Ersuchen gestellt wer-
den. Solche Ersuchen sind nur hinsichtlich 
jener Gemeinden zulässig, die im Ver-
gleich mit anderen Gemeinden über eine 
auffällige Entwicklung bei Schulden oder 
Haftungen verfügen. 

 (8) Der Rechnungshof hat auf Be-
schluss des Landtages die Gebarung be-
stimmter Gemeinden mit weniger als 
10 000 Einwohnern zu überprüfen. Die 
Abs. 1 und 3 bis 6 sind mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, dass der Bericht 
des Rechnungshofes auch dem Landtag 
mitzuteilen ist. In jedem Jahr dürfen nur 
zwei derartige Anträge gestellt werden. 
Solche Anträge sind nur hinsichtlich jener 
Gemeinden zulässig, die im Vergleich mit 
anderen Gemeinden über eine auffällige 
Entwicklung bei Schulden oder Haftungen 
verfügen. 

 (9) Die für die Überprüfung der Geba-
rung der Gemeinden geltenden Bestim-
mungen sind bei der Überprüfung der 
Gebarung der Gemeindeverbände sinn-
gemäß anzuwenden. 
 
 Artikel 127b. (1) Der Rechnungshof 
ist befugt, die Gebarung der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen zu überprüfen. 

 (2) Die gesetzlichen beruflichen Vertre-
tungen haben dem Rechnungshof alljähr-
lich den Voranschlag und den Rechnungs-
abschluss zu übermitteln. 

 (3) Die Überprüfung des Rechnungsho-
fes hat sich auf die ziffernmäßige Richtig-
keit, die Übereinstimmung mit den beste-
henden Vorschriften, ferner auf die Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Geba-
rung zu erstrecken; diese Überprüfung 
umfasst jedoch nicht die für die Gebarung 
in Wahrnehmung der Aufgaben als Inte-
ressenvertretung maßgeblichen Beschlüs-
se der zuständigen Organe der gesetzli-
chen beruflichen Vertretungen. 

 (4) Der Rechnungshof hat das Ergebnis 
seiner Überprüfung dem Vorsitzenden des 
satzungsgebenden Organs (Vertretungs-
körpers) der gesetzlichen beruflichen Ver-
tretung bekanntzugeben. Dieser hat das 
Ergebnis der Überprüfung samt einer all-
fälligen Stellungnahme dazu dem sat-
zungsgebenden Organ (Vertretungskör-
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per) der gesetzlichen beruflichen Vertre-
tung vorzulegen. Der Rechnungshof hat 
das Ergebnis der Überprüfung gleichzeitig 
auch der zur obersten Aufsicht über die 
gesetzliche berufliche Vertretung zu-
ständigen Behörde mitzuteilen. Die Be-
richte des Rechnungshofes sind nach Vor-
lage an das satzungsgebende Organ (den 
Vertretungskörper) zu veröffentlichen. 
 
 Artikel 127c. Ist in einem Land ein 
Landesrechnungshof eingerichtet, können 
durch Landesverfassungsgesetz folgende 
Regelungen getroffen werden: 
1. eine dem Art. 126a erster Satz ent-
sprechende Bestimmung mit der Maß-
gabe, dass Art. 126a zweiter Satz auch 
in diesem Fall gilt; 

2. dem Art. 127a Abs. 1 bis 6 entspre-
chende Bestimmungen betreffend Ge-
meinden mit weniger als 10 000 Ein-
wohnern; 

3. dem Art. 127a Abs. 7 und 8 entspre-
chende Bestimmungen betreffend Ge-
meinden mit mindestens 10 000 Ein-
wohnern; 

4. dem Art. 127a Abs. 9 entsprechende 
Bestimmungen betreffend die Gemein-
deverbände, wobei für die sinngemäße 
Anwendung des Art. 127a Abs. 1 bis 6 
eine Gesamtzahl der Einwohner der 
verbandsangehörigen Gemeinden von 
weniger als 10 000 und für die sinnge-
mäße Anwendung des Art. 127a Abs. 7 
und 8 eine Gesamtzahl der Einwohner 
der verbandsangehörigen Gemeinden 
von mindestens 10 000 maßgeblich ist. 

 
 Artikel 128. Die näheren Bestimmun-
gen über die Einrichtung und Tätigkeit des 
Rechnungshofes werden durch Bundesge-
setz getroffen. 
 

 

SIEBENTES HAUPTSTÜCK 

GARANTIEN DER 
VERFASSUNG UND VERWALTUNG 

 
 Artikel 129. Zur Sicherung der Ge-
setzmäßigkeit der gesamten öffentlichen 
Verwaltung sind die unabhängigen Verwal-
tungssenate in den Ländern, der Asylge-
richtshof und der Verwaltungsgerichtshof 
berufen. 

 

A. Unabhängige Verwaltungssenate 
in den Ländern 

 Artikel 129a. (1) Die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern erken-
nen nach Erschöpfung des administrativen 
Instanzenzuges, sofern ein solcher in Be-
tracht kommt, 

1. in Verfahren wegen Verwaltungsüber-
tretungen, ausgenommen Finanzstraf-
sachen des Bundes, 

2. über Beschwerden von Personen, die 
behaupten, durch die Ausübung unmit-
telbarer verwaltungsbehördlicher Be-
fehls- und Zwangsgewalt in ihren Rech-
ten verletzt zu sein, ausgenommen in 
Finanzstrafsachen des Bundes, 

3. in sonstigen Angelegenheiten, die ihnen 
durch die die einzelnen Gebiete der 
Verwaltung regelnden Bundes- oder 
Landesgesetze zugewiesen werden, 

4. über Beschwerden wegen Verletzung 
der Entscheidungspflicht in Angelegen-
heiten der Z 1, soweit es sich um Pri-
vatanklagesachen oder um das landes-
gesetzliche Abgabenstrafrecht handelt, 
und der Z 3. 

 (2) Es kann gesetzlich vorgesehen 
werden, dass die Entscheidungen in erster 
Instanz unmittelbar beim unabhängigen 
Verwaltungssenat im Land angefochten 
werden können. In den Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung sowie 
der Art. 11 und 12 dürfen derartige Bun-
desgesetze nur mit Zustimmung der be-
teiligten Länder kundgemacht werden. 

 (3) Art. 89 gilt sinngemäß auch für die 
unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern. 
 
 Artikel 129b. (1) Die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern beste-
hen aus einem Vorsitzenden, einem Stell-
vertretenden Vorsitzenden und der erfor-
derlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern. 
Ihre Mitglieder werden von der Landesre-
gierung für mindestens sechs Jahre er-
nannt. Wenigstens der vierte Teil der Mit-
glieder soll aus Berufsstellungen im Bund 
entnommen werden. 

 (2) Die Mitglieder der unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern sind bei 
Besorgung der ihnen nach den Art. 129a 
und 129b zukommenden Aufgaben an 
keine Weisungen gebunden. Die Geschäfte 
sind auf die Mitglieder des unabhängigen 
Verwaltungssenates für die landesgesetz-
lich bestimmte Zeit im voraus zu vertei-
len; eine nach dieser Einteilung einem 
Mitglied zufallende Sache darf ihm nur im 
Falle der Behinderung durch Verfügung 
des Vorsitzenden abgenommen werden. 

 (3) Vor Ablauf der Bestellungsdauer 
dürfen die Mitglieder der unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern nur in 
den gesetzlich bestimmten Fällen und nur 
auf Beschluss des unabhängigen Ver- 
waltungssenates ihres Amtes enthoben 
werden. 

 (4) Die Mitglieder der unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern müs-
sen rechtskundig sein. Sie dürfen für die 
Dauer ihres Amtes keine Tätigkeit aus-
üben, die Zweifel an der unabhängigen 
Ausübung ihres Amtes hervorrufen könnte. 

 (5) Nach dem das Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten in den 
Ländern regelnden Bundesgesetz ent-
scheiden diese Behörden durch mehrere 
oder durch einzelne Mitglieder. 

 (6) Die Organisation der unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern sowie 
das Dienstrecht ihrer Mitglieder werden 
durch Landesgesetze, das Verfahren durch 
Bundesgesetz geregelt. 

 

B. Asylgerichtshof 

 Artikel 129c. Der Asylgerichtshof er-
kennt nach Erschöpfung des Instanzenzuges 

1. über Bescheide der Verwaltungsbehör-
den in Asylsachen, 

2. über Beschwerden wegen Verletzung 
der Entscheidungspflicht in Asylsachen. 

 
 Artikel 129d. (1) Der Sitz des Asylge-
richtshofes ist die Bundeshauptstadt 
Wien; die Errichtung von Außenstellen ist 
zulässig. 

 (2) Der Asylgerichtshof besteht aus 
einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten 
und der erforderlichen Zahl von sonstigen 
Mitgliedern. Die Mitglieder des Asylge-
richtshofes ernennt der Bundespräsident 
auf Vorschlag der Bundesregierung. 

 (3) Alle Mitglieder des Asylgerichtsho-
fes müssen das Studium der Rechtswis-
senschaften oder die rechts- und staats-
wissenschaftlichen Studien abgeschlossen 

haben und zumindest über eine fünfjähri-
ge juristische Berufserfahrung verfügen. 

 (4) Die Mitglieder des Asylgerichtsho-
fes sind Richter. Art. 87 Abs. 1 und 2 und 
Art. 88 Abs. 1 und 2 sind sinngemäß an-
zuwenden. 
 
 Artikel 129e. (1) Der Asylgerichtshof 
erkennt durch Einzelrichter oder in Sena-
ten, die von der Vollversammlung oder 
einem aus ihrer Mitte zu wählenden Aus-
schuss, in dem der Präsident den Vorsitz 
führt, aus den Mitgliedern des Asylge-
richtshofes zu bilden sind. Rechtsfragen, 
denen grundsätzliche Bedeutung zu-
kommt, weil von der bisherigen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
abgewichen werden würde, eine Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in 
der bisherigen Rechtsprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes nicht einheitlich 
beantwortet wird, sowie Rechtsfragen, die 
sich in einer erheblichen Anzahl von Ver-
fahren stellen, sind auf Antrag des Einzel-
richters oder Senates in einem verstärkten 
Senat zu entscheiden (Grundsatzent-
scheidung). Auf Antrag des Bundesminis-
ters für Inneres ist eine Grundsatzent-
scheidung zu treffen. 

 (2) Die Geschäfte sind durch die Voll-
versammlung oder deren Ausschuss auf 
die Einzelrichter und die Senate für die 
durch Bundesgesetz bestimmte Zeit im 
Voraus zu verteilen. Eine nach dieser Ge-
schäftsverteilung einem Mitglied zufallen-
de Sache darf ihm nur im Fall seiner Ver-
hinderung oder dann abgenommen wer-
den, wenn es wegen des Umfangs seiner 
Aufgaben an deren Erledigung innerhalb 
einer angemessenen Frist gehindert ist. 
 (3) Art. 89 gilt sinngemäß auch für den 
Asylgerichtshof. 
 
 Artikel 129f. Die näheren Bestimmun-
gen über die Organisation und das Verfah-
ren des Asylgerichtshofes werden durch 
Bundesgesetz getroffen. 

 

C. Verwaltungsgerichtshof 

 Artikel 130. (1) Der Verwaltungsge-
richtshof erkennt über Beschwerden, wo-
mit 
a) Rechtswidrigkeit von Bescheiden der 
Verwaltungsbehörden einschließlich der 
unabhängigen Verwaltungssenate oder 

b) Verletzung der Entscheidungspflicht der 
Verwaltungsbehörden einschließlich der 
unabhängigen Verwaltungssenate 

behauptet wird. Der Verwaltungsgerichts-
hof erkennt außerdem über Beschwerden 
gegen Weisungen gemäß Art. 81a Abs. 4. 

 (2) Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, 
soweit die Gesetzgebung von einer bin-
denden Regelung des Verhaltens der Ver-
waltungsbehörde absieht und die Bestim-
mung dieses Verhaltens der Behörde 
selbst überlässt, die Behörde aber von 
diesem freien Ermessen im Sinne des 
Gesetzes Gebrauch gemacht hat. 
 
 Artikel 131. (1) Gegen den Bescheid 
einer Verwaltungsbehörde kann wegen 
Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben: 
1. wer durch den Bescheid in seinen Rech-
ten verletzt zu sein behauptet, nach Er-
schöpfung des Instanzenzuges; 

2. in den Angelegenheiten der Art. 11, 12, 
14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 
sowie in jenen Angelegenheiten, in de-
nen dem Bescheid eines Landes- oder 
Bezirksschulrates ein kollegialer Be-
schluss zugrunde liegt, der zuständige 
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Bundesminister, soweit die Parteien 
den Bescheid im Instanzenzug nicht 
mehr anfechten können; 

3. in den Angelegenheiten des Art. 15 
Abs. 5 erster Satz die zuständige Lan-
desregierung gegen Bescheide des zu-
ständigen Bundesministers. 

 (2) Unter welchen Voraussetzungen 
auch in anderen als den in Abs. 1 ange-
führten Fällen Beschwerden gegen Be-
scheide von Verwaltungsbehörden wegen 
Rechtswidrigkeit zulässig sind, wird in den 
die einzelnen Gebiete der Verwaltung 
regelnden Bundes- oder Landesgesetzen 
bestimmt. 

 (3) Der Verwaltungsgerichtshof kann 
die Behandlung einer Beschwerde gegen 
einen Bescheid eines unabhängigen Ver-
waltungssenates oder des Bundesverga-
beamtes ablehnen, wenn die Entscheidung 
nicht von der Lösung einer Rechtsfrage 
abhängt, der grundsätzliche Bedeutung 
zukommt, insbesondere weil der unab-
hängige Verwaltungssenat oder das Bun-
desvergabeamt von der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, 
eine solche Rechtsprechung fehlt oder die 
zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes nicht einheitlich beantwortet wird, in 
Verwaltungsstrafsachen außerdem nur 
dann, wenn nur eine geringe Geldstrafe 
verhängt wurde. 
 
 Artikel 132. Beschwerde wegen Ver-
letzung der Entscheidungspflicht durch 
Verwaltungsbehörden einschließlich der 
unabhängigen Verwaltungssenate kann 
erheben, wer im Verwaltungsverfahren als 
Partei zur Geltendmachung der Entschei-
dungspflicht berechtigt war. In Verwal-
tungsstrafsachen ist eine Beschwerde 
wegen Verletzung der Entscheidungs-
pflicht nicht zulässig; dies gilt nicht für 
Privatanklage- und für Finanzstrafsachen. 
 
 Artikel 132a. (1) Der Verwaltungsge-
richtshof erkennt über Grundsatzentschei-
dungen des Asylgerichtshofes gemäß 
Art. 129e Abs. 1 zweiter Satz. 

 (2) Grundsatzentscheidungen des 
Asylgerichtshofes sind dem Verwaltungs-
gerichtshof von Amts wegen vorzulegen. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat immer in 
der Sache selbst zu entscheiden. Ergeht 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofes nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach Vorlage der Grundsatzentscheidung, 
so gilt die Grundsatzentscheidung als be-
stätigt; durch Bundesgesetz kann für be-
sondere Fälle eine Hemmung oder Unter-
brechung dieser Frist vorgesehen werden. 
Grundsatzentscheidungen sind für alle 
Fälle verbindlich, in denen die mit ihnen 
beantwortete Rechtsfrage zu lösen ist. 
 
 Artikel 133. Ausgeschlossen von der 
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts-
hofes sind: 

1. die Angelegenheiten, die zur Zustän-
digkeit des Verfassungsgerichtshofes 
gehören; 

2. [entfallen] 

3. die Angelegenheiten des Patentwesens; 

4. die Angelegenheiten, über die in obers-
ter Instanz die Entscheidung einer Kol-
legialbehörde zusteht, wenn nach dem 
die Einrichtung dieser Behörde regeln-
den Bundes- oder Landesgesetz unter 
den Mitgliedern sich wenigstens ein 
Richter befindet, auch die übrigen Mit-
glieder in Ausübung dieses Amtes an 
keine Weisungen gebunden sind, die 
Bescheide der Behörde nicht der Auf-

hebung oder Abänderung im Verwal-
tungsweg unterliegen und nicht, unge-
achtet des Zutreffens dieser Bedingun-
gen, die Anrufung des Verwaltungsge-
richtshofes ausdrücklich für zulässig er-
klärt ist. 

 
 Artikel 134. (1) Der Verwaltungsge-
richtshof besteht aus einem Präsidenten, 
einem Vizepräsidenten und der erforderli-
chen Zahl von sonstigen Mitgliedern (Se-
natspräsidenten und Räten). 

 (2) Den Präsidenten, den Vizepräsiden-
ten und die übrigen Mitglieder des Verwal-
tungsgerichtshofes ernennt der Bundes-
präsident auf Vorschlag der Bundesregie-
rung. Die Bundesregierung erstattet ihre 
Vorschläge, soweit es sich nicht um die 
Stelle des Präsidenten oder des Vizepräsi-
denten handelt, auf Grund von Dreiervor-
schlägen der Vollversammlung des Ver-
waltungsgerichtshofes. 

 (3) Alle Mitglieder des Verwaltungsge-
richtshofes müssen das Studium der 
Rechtswissenschaften oder die rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studien abge-
schlossen und bereits durch mindestens 
zehn Jahre eine Berufsstellung bekleidet 
haben, für die der Abschluss dieser Studien 
vorgeschrieben ist. Wenigstens der dritte 
Teil der Mitglieder muss die Befähigung 
zum Richteramt haben, wenigstens der 
vierte Teil soll aus Berufsstellungen in den 
Ländern, womöglich aus dem Verwaltungs-
dienst der Länder, entnommen werden. 

 (4) Dem Verwaltungsgerichtshof kön-
nen Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Ver-
tretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglie-
der eines allgemeinen Vertretungskörpers 
oder des Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert 
die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf 
der Gesetzgebungs- oder Funktionsperio-
de fort. 

 (5) Zum Präsidenten oder Vizepräsi-
denten des Verwaltungsgerichtshofes 
kann nicht ernannt werden, wer eine der 
im Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den 
letzten fünf Jahren ausgeübt hat. 

 (6) Die Mitglieder des Verwaltungsge-
richtshofes sind Richter. Art. 87 Abs. 1 
und 2 und Art. 88 Abs. 1 und 2 sind sinn-
gemäß anzuwenden. 
 
 Artikel 135. (1) Der Verwaltungsge-
richtshof erkennt in Senaten, die von der 
Vollversammlung aus den Mitgliedern des 
Gerichtshofes zu bilden sind. 

 (2) Die Geschäfte sind durch die Voll-
versammlung auf die Senate für die durch 
Bundesgesetz bestimmte Zeit im Voraus 
zu verteilen. 

 (3) Eine nach dieser Geschäftsvertei-
lung einem Mitglied zufallende Sache darf 
ihm nur im Fall seiner Verhinderung oder 
dann abgenommen werden, wenn es we-
gen des Umfangs seiner Aufgaben an de-
ren Erledigung innerhalb einer angemes-
senen Frist gehindert ist. 

 (4) Art. 89 gilt sinngemäß auch für den 
Verwaltungsgerichtshof. 
 
 Artikel 136. Die näheren Bestimmun-
gen über Einrichtung, Aufgabenkreis und 
Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes 
werden durch ein besonderes Bundesge-
setz und auf Grund dieses durch eine von 
der Vollversammlung zu beschließende 
Geschäftsordnung geregelt. 

D. Verfassungsgerichtshof 

 Artikel 137. Der Verfassungsgerichts-
hof erkennt über vermögensrechtliche 
Ansprüche gegen den Bund, die Länder, 
die Gemeinden und die Gemeindeverbän-
de, die weder im ordentlichen Rechtsweg 
auszutragen noch durch Bescheid einer 
Verwaltungsbehörde zu erledigen sind. 
 
 Artikel 138. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Kompetenzkonflikte 

1. zwischen Gerichten und Verwaltungs-
behörden; 

2. zwischen ordentlichen Gerichten und 
dem Asylgerichtshof oder dem Verwal-
tungsgerichtshof, zwischen dem Asyl-
gerichtshof und dem Verwaltungsge-
richtshof sowie zwischen dem Verfas-
sungsgerichtshof selbst und allen ande-
ren Gerichten; 

3. zwischen dem Bund und einem Land 
oder zwischen den Ländern untereinan-
der. 

 (2) Der Verfassungsgerichtshof stellt 
weiters auf Antrag der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung fest, ob ein 
Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung in 
die Zuständigkeit des Bundes oder der 
Länder fällt. 
 
 Artikel 138a. (1) Auf Antrag der Bun-
desregierung oder einer beteiligten Lan-
desregierung stellt der Verfassungsge-
richtshof fest, ob eine Vereinbarung im 
Sinne des Art. 15a Abs. 1 vorliegt und ob 
von einem Land oder dem Bund die aus 
einer solchen Vereinbarung folgenden 
Verpflichtungen, soweit es sich nicht um 
vermögensrechtliche Ansprüche handelt, 
erfüllt worden sind. 

 (2) Wenn es in einer Vereinbarung im 
Sinne des Art. 15a Abs. 2 vorgesehen ist, 
stellt der Verfassungsgerichtshof ferner 
auf Antrag einer beteiligten Landesregie-
rung fest, ob eine solche Vereinbarung 
vorliegt und ob die aus einer solchen Ver-
einbarung folgenden Verpflichtungen, 
soweit es sich nicht um vermögensrechtli-
che Ansprüche handelt, erfüllt worden 
sind. 
 
 Artikel 139. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Gesetzwidrigkeit 
von Verordnungen einer Bundes- oder 
Landesbehörde auf Antrag eines Gerich-
tes, eines unabhängigen Verwaltungsse-
nates oder des Bundesvergabeamtes, 
sofern aber der Verfassungsgerichtshof 
eine solche Verordnung in einer anhängi-
gen Rechtssache anzuwenden hätte, von 
Amts wegen. Er erkennt über Gesetzwid-
rigkeit von Verordnungen einer Landesbe-
hörde auch auf Antrag der Bundesregie-
rung und über Gesetzwidrigkeit von Ver-
ordnungen einer Bundesbehörde auch auf 
Antrag einer Landesregierung und über 
Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer 
Gemeindeaufsichtsbehörde nach Art. 119a 
Abs. 6 auch auf Antrag der betreffenden 
Gemeinde. Er erkennt ferner über die 
Gesetzwidrigkeit von Verordnungen auf 
Antrag einer Person, die unmittelbar durch 
diese Gesetzwidrigkeit in ihren Rechten 
verletzt zu sein behauptet, sofern die 
Verordnung ohne Fällung einer gerichtli-
chen Entscheidung oder ohne Erlassung 
eines Bescheides für diese Person wirksam 
geworden ist; für solche Anträge gilt 
Art. 89 Abs. 3 sinngemäß. 

 (2) Wird in einer beim Verfassungsge-
richtshof anhängigen Rechtssache, in der 
der Verfassungsgerichtshof eine Verord-
nung anzuwenden hat, die Partei klaglos 
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gestellt, so ist ein bereits eingeleitetes 
Verfahren zur Prüfung der Gesetzmäßig-
keit der Verordnung dennoch fortzusetzen. 

 (3) Der Verfassungsgerichtshof darf 
eine Verordnung nur insoweit als gesetz-
widrig aufheben, als ihre Aufhebung aus-
drücklich beantragt wurde oder als sie der 
Verfassungsgerichtshof in der bei ihm 
anhängigen Rechtssache anzuwenden 
hätte. Gelangt der Verfassungsgerichtshof 
jedoch zur Auffassung, dass die ganze 
Verordnung 

a) der gesetzlichen Grundlage entbehrt, 

b) von einer unzuständigen Behörde er-
lassen wurde oder 

c) in gesetzwidriger Weise kundgemacht 
wurde,  

so hat er die ganze Verordnung als ge-
setzwidrig aufzuheben. Dies gilt nicht, 
wenn die Aufhebung der ganzen Verord-
nung offensichtlich den rechtlichen Inte-
ressen der Partei zuwiderläuft, die einen 
Antrag gemäß dem letzten Satz des 
Abs. 1 gestellt hat oder deren Rechtssa-
che Anlass für die Einleitung eines amts-
wegigen Verordnungsprüfungsverfahrens 
gegeben hat. 

 (4) Ist die Verordnung im Zeitpunkt 
der Fällung des Erkenntnisses des Verfas-
sungsgerichtshofes bereits außer Kraft 
getreten und wurde das Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet oder der Antrag 
von einem Gericht, von einem unabhängi-
gen Verwaltungssenat, vom Bundesverga-
beamt oder von einer Person gestellt, die 
unmittelbar durch die Gesetzwidrigkeit der 
Verordnung in ihren Rechten verletzt zu 
sein behauptet, so hat der Verfassungsge-
richtshof auszusprechen, ob die Verord-
nung gesetzwidrig war. Abs. 3 gilt sinn-
gemäß. 

 (5) Das Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes, mit dem eine Verordnung als 
gesetzwidrig aufgehoben wird, verpflichtet 
die zuständige oberste Behörde des Bun-
des oder des Landes zur unverzüglichen 
Kundmachung der Aufhebung. Dies gilt 
sinngemäß für den Fall eines Ausspruches 
gemäß Abs. 4. Die Aufhebung tritt mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in 
Kraft, wenn nicht der Verfassungsge-
richtshof für das Außerkrafttreten eine 
Frist bestimmt, die sechs Monate, wenn 
aber gesetzliche Vorkehrungen erforder-
lich sind, 18 Monate nicht überschreiten 
darf. 

 (6) Ist eine Verordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit aufgehoben worden oder 
hat der Verfassungsgerichtshof gemäß 
Abs. 4 ausgesprochen, dass eine Verord-
nung gesetzwidrig war, so sind alle Ge-
richte und Verwaltungsbehörden an den 
Spruch des Verfassungsgerichtshofes ge-
bunden. Auf die vor der Aufhebung ver-
wirklichten Tatbestände mit Ausnahme 
des Anlassfalles ist jedoch die Verordnung 
weiterhin anzuwenden, sofern der Verfas-
sungsgerichtshof nicht in seinem aufhe-
benden Erkenntnis anderes ausspricht. 
Hat der Verfassungsgerichtshof in seinem 
aufhebenden Erkenntnis eine Frist gemäß 
Abs. 5 gesetzt, so ist die Verordnung auf 
alle bis zum Ablauf dieser Frist verwirk-
lichten Tatbestände mit Ausnahme des 
Anlassfalles anzuwenden. 
 
 Artikel 139a. Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Gesetzwidrigkeit 
von Kundmachungen über die Wiederver-
lautbarung eines Gesetzes (Staatsvertra-
ges) auf Antrag eines Gerichtes, eines 
unabhängigen Verwaltungssenates oder 
des Bundesvergabeamtes, sofern aber der 

Verfassungsgerichtshof eine solche Kund-
machung in einer anhängigen Rechtssache 
anzuwenden hätte, von Amts wegen. Er 
erkennt über Gesetzwidrigkeit solcher 
Kundmachungen eines Landes auch auf 
Antrag der Bundesregierung und über 
Gesetzwidrigkeit solcher Kundmachungen 
des Bundes auch auf Antrag einer Landes-
regierung. Er erkennt ferner über Gesetz-
widrigkeit solcher Kundmachungen auch 
auf Antrag einer Person, die unmittelbar 
durch diese Gesetzwidrigkeit in ihren 
Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern 
die Kundmachung ohne Fällung einer ge-
richtlichen Entscheidung oder ohne Erlas-
sung eines Bescheides für diese Person 
wirksam geworden ist. Art. 139 Abs. 2 bis 
6 ist sinngemäß anzuwenden. 
 
 Artikel 140. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Verfassungswidrig-
keit eines Bundes- oder Landesgesetzes 
auf Antrag des Obersten Gerichtshofes 
oder eines zur Entscheidung in zweiter 
Instanz zuständigen Gerichtes, eines un-
abhängigen Verwaltungssenates, des 
Asylgerichtshofes, des Verwaltungsge-
richtshofes oder des Bundesvergabeam-
tes, sofern er aber ein solches Gesetz in 
einer anhängigen Rechtssache anzuwen-
den hätte, von Amts wegen. Er erkennt 
über Verfassungswidrigkeit von Landesge-
setzen auch auf Antrag der Bundesregie-
rung und über Verfassungswidrigkeit von 
Bundesgesetzen auch auf Antrag einer 
Landesregierung, eines Drittels der Mit-
glieder des Nationalrates oder eines Drit-
tels der Mitglieder des Bundesrates. Durch 
Landesverfassungsgesetz kann bestimmt 
werden, dass ein solches Antragsrecht 
hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit von 
Landesgesetzen auch einem Drittel der 
Mitglieder des Landtages zusteht. Der 
Verfassungsgerichtshof erkennt ferner 
über Verfassungswidrigkeit von Gesetzen 
auf Antrag einer Person, die unmittelbar 
durch diese Verfassungswidrigkeit in ihren 
Rechten verletzt zu sein behauptet, sofern 
das Gesetz ohne Fällung einer gerichtli-
chen Entscheidung oder ohne Erlassung 
eines Bescheides für diese Person wirksam 
geworden ist; für solche Anträge gilt 
Art. 89 Abs. 3 sinngemäß. 

 (2) Wird in einer beim Verfassungsge-
richtshof anhängigen Rechtssache, in der 
der Verfassungsgerichtshof ein Gesetz 
anzuwenden hat, die Partei klaglos ge-
stellt, so ist ein bereits eingeleitetes Ver-
fahren zur Prüfung der Verfassungsmäßig-
keit des Gesetzes dennoch fortzusetzen. 

 (3) Der Verfassungsgerichtshof darf 
ein Gesetz nur insoweit als verfassungs-
widrig aufheben, als seine Aufhebung 
ausdrücklich beantragt wurde oder als der 
Verfassungsgerichtshof das Gesetz in der 
bei ihm anhängigen Rechtssache anzu-
wenden hätte. Gelangt der Verfassungs-
gerichtshof jedoch zu der Auffassung, 
dass das ganze Gesetz von einem nach 
der Kompetenzverteilung nicht berufenen 
Gesetzgebungsorgan erlassen oder in 
verfassungswidriger Weise kundgemacht 
wurde, so hat er das ganze Gesetz als 
verfassungswidrig aufzuheben. Dies gilt 
nicht, wenn die Aufhebung des ganzen 
Gesetzes offensichtlich den rechtlichen 
Interessen der Partei zuwiderläuft, die 
einen Antrag gemäß dem letzten Satz des 
Abs. 1 gestellt hat oder deren Rechtssa-
che Anlass für die Einleitung eines amts-
wegigen Gesetzesprüfungsverfahrens ge-
geben hat. 

 (4) Ist das Gesetz im Zeitpunkt der 
Fällung des Erkenntnisses des Verfas-
sungsgerichtshofes bereits außer Kraft 

getreten und wurde das Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet oder der Antrag 
von einem Gericht, von einem unabhängi-
gen Verwaltungssenat, vom Bundesverga-
beamt oder von einer Person gestellt, die 
unmittelbar durch die Verfassungswidrig-
keit des Gesetzes in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, so hat der Verfas-
sungsgerichtshof auszusprechen, ob das 
Gesetz verfassungswidrig war. Abs. 3 gilt 
sinngemäß. 

 (5) Das Erkenntnis des Verfassungsge-
richtshofes, mit dem ein Gesetz als ver-
fassungswidrig aufgehoben wird, ver-
pflichtet den Bundeskanzler oder den zu-
ständigen Landeshauptmann zur unver-
züglichen Kundmachung der Aufhebung. 
Dies gilt sinngemäß für den Fall eines 
Ausspruches gemäß Abs. 4. Die Aufhe-
bung tritt mit Ablauf des Tages der Kund-
machung in Kraft, wenn nicht der Verfas-
sungsgerichtshof für das Außerkrafttreten 
eine Frist bestimmt. Diese Frist darf 18 
Monate nicht überschreiten. 

 (6) Wird durch ein Erkenntnis des Ver-
fassungsgerichtshofes ein Gesetz als ver-
fassungswidrig aufgehoben, so treten mit 
dem Tag des Inkrafttretens der Aufhe-
bung, falls das Erkenntnis nicht anderes 
ausspricht, die gesetzlichen Bestimmun-
gen wieder in Kraft, die durch das vom 
Verfassungsgerichtshof als verfassungs-
widrig erkannte Gesetz aufgehoben wor-
den waren. In der Kundmachung über die 
Aufhebung des Gesetzes ist auch zu ver-
lautbaren, ob und welche gesetzlichen 
Bestimmungen wieder in Kraft treten. 

 (7) Ist ein Gesetz wegen Verfassungs-
widrigkeit aufgehoben worden oder hat 
der Verfassungsgerichtshof gemäß Abs. 4 
ausgesprochen, dass ein Gesetz verfas-
sungswidrig war, so sind alle Gerichte und 
Verwaltungsbehörden an den Spruch des 
Verfassungsgerichtshofes gebunden. Auf 
die vor der Aufhebung verwirklichten Tat-
bestände mit Ausnahme des Anlassfalles 
ist jedoch das Gesetz weiterhin anzuwen-
den, sofern der Verfassungsgerichtshof 
nicht in seinem aufhebenden Erkenntnis 
anderes ausspricht. Hat der Verfassungs-
gerichtshof in seinem aufhebenden Er-
kenntnis eine Frist gemäß Abs. 5 gesetzt, 
so ist das Gesetz auf alle bis zum Ablauf 
dieser Frist verwirklichten Tatbestände mit 
Ausnahme des Anlassfalles anzuwenden. 
 
 Artikel 140a. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über die Rechtswidrig-
keit von Staatsverträgen. Dabei ist auf die 
mit Genehmigung des Nationalrates ge-
mäß Art. 50 abgeschlossenen Staatsver-
träge und die gesetzändernden oder ge-
setzesergänzenden Staatsverträge gemäß 
Art. 16 Abs. 1 der Art. 140, auf alle ande-
ren Staatsverträge der Art. 139 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Staatsverträ-
ge, deren Gesetz- oder Verfassungswid-
rigkeit der Verfassungsgerichtshof fest-
stellt, mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung des Erkenntnisses von den zu ihrer 
Vollziehung berufenen Organen nicht an-
zuwenden sind, wenn der Verfassungsge-
richtshof nicht eine Frist bestimmt, inner-
halb welcher ein solcher Staatsvertrag 
weiter anzuwenden ist. Diese Frist darf bei 
den in Art. 50 bezeichneten Staatsverträ-
gen und bei den Staatsverträgen gemäß 
Art. 16 Abs. 1, die gesetzändernd oder 
gesetzesergänzend sind, zwei Jahre, bei 
allen anderen Staatsverträgen ein Jahr 
nicht überschreiten. 

 (2) Stellt der Verfassungsgerichtshof 
die Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit 
eines Staatsvertrages fest, so tritt mit 
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Ablauf des Tages der Kundmachung des 
Erkenntnisses eine diesen Staatsvertrag 
betreffende Anordnung des Bundespräsi-
denten nach Art. 65 Abs. 1 zweiter Satz 
oder ein Beschluss des Nationalrates nach 
Art. 50 Abs. 2 außer Kraft. 
 
 Artikel 141. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt 

a) über die Anfechtung der Wahl des Bun-
despräsidenten, von Wahlen zu den all-
gemeinen Vertretungskörpern, zum Eu-
ropäischen Parlament und zu den sat-
zungsgebenden Organen (Vertretungs-
körpern) der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen; 

b) über Anfechtungen von Wahlen in die 
Landesregierung und in die mit der 
Vollziehung betrauten Organe einer 
Gemeinde; 

c) auf Antrag eines allgemeinen Vertre-
tungskörpers auf Mandatsverlust eines 
seiner Mitglieder; auf Antrag von we-
nigstens elf Abgeordneten des Europäi-
schen Parlamentes aus der Republik 
Österreich auf Mandatsverlust eines 
Abgeordneten des Europäischen Parla-
mentes aus der Republik Österreich; 

d) auf Antrag eines satzungsgebenden 
Organes (Vertretungskörpers) einer ge-
setzlichen beruflichen Vertretung auf 
Mandatsverlust eines der Mitglieder ei-
nes solchen Organes; 

e) soweit in den die Wahlen regelnden 
Bundes- oder Landesgesetzen die Er-
klärung des Mandatsverlustes durch 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde 
vorgesehen ist, über die Anfechtung 
solcher Bescheide, durch die der Ver-
lust des Mandates in einem allgemei-
nen Vertretungskörper, in einem mit 
der Vollziehung betrauten Organ einer 
Gemeinde oder in einem satzungsge-
benden Organ (Vertretungskörper) ei-
ner gesetzlichen beruflichen Vertretung 
ausgesprochen wurde, nach Erschöp-
fung des Instanzenzuges.  

Die Anfechtung (der Antrag) kann auf die 
behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlver-
fahrens beziehungsweise auf einen ge-
setzlich vorgesehenen Grund für den Ver-
lust der Mitgliedschaft in einem allgemei-
nen Vertretungskörper, im Europäischen 
Parlament, in einem mit der Vollziehung 
betrauten Organ einer Gemeinde oder in 
einem satzungsgebenden Organ (Vertre-
tungskörper) einer gesetzlichen berufli-
chen Vertretung gegründet werden. Der 
Verfassungsgerichtshof hat einer Wahlan-
fechtung stattzugeben, wenn die behaup-
tete Rechtswidrigkeit eines Wahlverfah-
rens erwiesen wurde und auf das Wahler-
gebnis von Einfluss war. In dem Verfahren 
vor den Verwaltungsbehörden hat auch 
der allgemeine Vertretungskörper und die 
gesetzliche berufliche Vertretung Partei-
stellung. 

 (2) Wird einer Anfechtung gemäß 
Abs. 1 lit. a stattgegeben und dadurch die 
teilweise oder gänzliche Wiederholung der 
Wahl zu einem allgemeinen Vertretungs-
körper, zum Europäischen Parlament oder 
zu einem satzungsgebenden Organ der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen 
erforderlich, so verlieren die betroffenen 
Mitglieder dieses Vertretungskörpers ihr 
Mandat im Zeitpunkt der Übernahme des-
selben durch jene Mitglieder, die bei der 
innerhalb von 100 Tagen nach der Zustel-
lung des Erkenntnisses des Verfassungs-
gerichtshofes durchzuführenden Wieder-
holungswahl gewählt wurden. 

 (3) Unter welchen Voraussetzungen 
der Verfassungsgerichtshof über Anfech-
tungen des Ergebnisses von Volksbegeh-
ren, Volksbefragungen oder Volksabstim-
mungen zu entscheiden hat, wird durch 
Bundesgesetz geregelt. Bundesgesetzlich 
kann auch angeordnet werden, wie lang 
im Hinblick auf eine solche Anfechtungs-
möglichkeit mit der Kundmachung des 
Bundesgesetzes, über das eine Volksab-
stimmung erfolgte, zugewartet werden 
muss. 
 
 Artikel 142. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über die Anklage, mit 
der die verfassungsmäßige Verantwort-
lichkeit der obersten Bundes- und Landes-
organe für die durch ihre Amtstätigkeit 
erfolgten schuldhaften Rechtsverletzungen 
geltend gemacht wird. 

 (2) Die Anklage kann erhoben werden: 

a) gegen den Bundespräsidenten wegen 
Verletzung der Bundesverfassung: durch 
Beschluss der Bundesversammlung; 

b) gegen die Mitglieder der Bundesregie-
rung und die ihnen hinsichtlich der Ver-
antwortlichkeit gleichgestellten Organe 
wegen Gesetzesverletzung: durch Be-
schluss des Nationalrates; 

c) gegen einen österreichischen Vertreter 
im Rat wegen Gesetzesverletzung in 
Angelegenheiten, in denen die Gesetz-
gebung Bundessache wäre: durch Be-
schluss des Nationalrates, wegen Ge-
setzesverletzung in Angelegenheiten, in 
denen die Gesetzgebung Landessache 
wäre: durch gleichlautende Beschlüsse 
aller Landtage;  

d) gegen die Mitglieder einer Landesregie-
rung und die ihnen hinsichtlich der Ver-
antwortlichkeit durch dieses Gesetz 
oder durch die Landesverfassung 
gleichgestellten Organe wegen Geset-
zesverletzung: durch Beschluss des zu-
ständigen Landtages; 

e) gegen einen Landeshauptmann, dessen 
Stellvertreter (Art. 105 Abs. 1) oder ein 
Mitglied der Landesregierung (Art. 103 
Abs. 2 und 3) wegen Gesetzesverlet-
zung sowie wegen Nichtbefolgung der 
Verordnungen oder sonstigen Anord-
nungen (Weisungen) des Bundes in 
Angelegenheiten der mittelbaren Bun-
desverwaltung, wenn es sich um ein 
Mitglied der Landesregierung handelt, 
auch der Weisungen des Landeshaupt-
mannes in diesen Angelegenheiten: 
durch Beschluss der Bundesregierung; 

f) gegen Organe der Bundeshauptstadt 
Wien, soweit sie Aufgaben aus dem Be-
reich der Bundesvollziehung im eigenen 
Wirkungsbereich besorgen, wegen Ge-
setzesverletzung: durch Beschluss der 
Bundesregierung; 

g) gegen einen Landeshauptmann wegen 
Nichtbefolgung einer Weisung gemäß 
Art. 14 Abs. 8: durch Beschluss der 
Bundesregierung; 

h) gegen einen Präsidenten oder Amtsfüh-
renden Präsidenten des Landesschulra-
tes wegen Gesetzesverletzung sowie 
wegen Nichtbefolgung der Verordnun-
gen oder sonstigen Anordnungen (Wei-
sungen) des Bundes: durch Beschluss 
der Bundesregierung; 

i) gegen die Mitglieder einer Landesregie-
rung wegen Gesetzesverletzung sowie 
wegen Behinderung der Befugnisse 
gemäß Art. 11 Abs. 9, soweit sie Ange-
legenheiten des Art. 11 Abs. 1 Z 8 
betreffen: durch Beschluss des Natio-
nalrates oder der Bundesregierung. 

 (3) Wird von der Bundesregierung 
gemäß Abs. 2 lit. e die Anklage nur gegen 
einen Landeshauptmann oder dessen 
Stellvertreter erhoben, und erweist es 
sich, dass einem nach Art. 103 Abs. 2 mit 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundes-
verwaltung befassten anderen Mitglied der 
Landesregierung ein Verschulden im Sinne 
des Abs. 2 lit. e zur Last fällt, so kann die 
Bundesregierung jederzeit bis zur Fällung 
des Erkenntnisses ihre Anklage auch auf 
dieses Mitglied der Landesregierung aus-
dehnen. 

 (4) Das verurteilende Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes hat auf Verlust 
des Amtes, unter besonders erschweren-
den Umständen auch auf zeitlichen Verlust 
der politischen Rechte, zu lauten; bei ge-
ringfügigen Rechtsverletzungen in den in 
Abs. 2 unter c, e, g und h erwähnten Fäl-
len kann sich der Verfassungsgerichtshof 
auf die Feststellung beschränken, dass 
eine Rechtsverletzung vorliegt. Der Ver-
lust des Amtes des Präsidenten des Lan-
desschulrates hat auch den Verlust jenes 
Amtes zur Folge, mit dem das Amt des 
Präsidenten gemäß Art. 81a Abs. 3 lit. b 
verbunden ist. 

 (5) Der Bundespräsident kann von 
dem ihm nach Art. 65 Abs. 2 lit. c zuste-
henden Recht nur auf Antrag des Vertre-
tungskörpers oder der Vertretungskörper, 
von dem oder von denen die Anklage be-
schlossen worden ist, wenn aber die Bun-
desregierung die Anklage beschlossen hat, 
nur auf deren Antrag Gebrauch machen, 
und zwar in allen Fällen nur mit Zustim-
mung des Angeklagten. 
 
 Artikel 143. Die Anklage gegen die in 
Art. 142 Genannten kann auch wegen 
strafgerichtlich zu verfolgender Handlun-
gen erhoben werden, die mit der Amtstä-
tigkeit des Anzuklagenden in Verbindung 
stehen. In diesem Falle wird der Verfas-
sungsgerichtshof allein zuständig; die bei 
den ordentlichen Strafgerichten etwa be-
reits anhängige Untersuchung geht auf ihn 
über. Der Verfassungsgerichtshof kann in 
solchen Fällen neben dem Art. 142 Abs. 4 
auch die strafgesetzlichen Bestimmungen 
anwenden. 
 
 Artikel 144. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Beschwerden ge-
gen Bescheide der Verwaltungsbehörden 
einschließlich der unabhängigen Verwal-
tungssenate, soweit der Beschwerdeführer 
durch den Bescheid in einem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht oder 
wegen Anwendung einer gesetzwidrigen 
Verordnung, einer gesetzwidrigen Kund-
machung über die Wiederverlautbarung 
eines Gesetzes (Staatsvertrages), eines 
verfassungswidrigen Gesetzes oder eines 
rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet. Die 
Beschwerde kann erst nach Erschöpfung 
des Instanzenzuges erhoben werden. 

 (2) Der Verfassungsgerichtshof kann 
die Behandlung einer Beschwerde bis zur 
Verhandlung durch Beschluss ablehnen, 
wenn sie keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hat oder von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage 
nicht zu erwarten ist. Die Ablehnung der 
Behandlung ist unzulässig, wenn es sich 
um einen Fall handelt, der nach Art. 133 
von der Zuständigkeit des Verwaltungsge-
richtshofes ausgeschlossen ist. 

 (3) Findet der Verfassungsgerichtshof, 
dass durch den angefochtenen Bescheid 
der Verwaltungsbehörde ein Recht im 
Sinne des Abs. 1 nicht verletzt wurde, und 
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handelt es sich nicht um einen Fall, der 
nach Art. 133 von der Zuständigkeit des 
Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen 
ist, so hat der Verfassungsgerichtshof auf 
Antrag des Beschwerdeführers die Be-
schwerde zur Entscheidung darüber, ob 
der Beschwerdeführer durch den Bescheid 
in einem sonstigen Recht verletzt wurde, 
dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten. 
Dies gilt sinngemäß bei Beschlüssen nach 
Abs. 2. 
 
 Artikel 144a. (1) Der Verfassungsge-
richtshof erkennt über Beschwerden ge-
gen Entscheidungen des Asylgerichtsho-
fes, soweit der Beschwerdeführer durch 
die Entscheidung in einem verfassungsge-
setzlich gewährleisteten Recht oder wegen 
Anwendung einer gesetzwidrigen Verord-
nung, einer gesetzwidrigen Kundmachung 
über die Wiederverlautbarung eines Ge-
setzes (Staatsvertrages), eines verfas-
sungswidrigen Gesetzes oder eines 
rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen 
Rechten verletzt zu sein behauptet. 

 (2) Der Verfassungsgerichtshof kann 
die Behandlung einer Beschwerde bis zur 
Verhandlung durch Beschluss ablehnen, 
wenn sie keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hat oder von der Entscheidung die 
Klärung einer verfassungsrechtlichen Fra-
ge nicht zu erwarten ist. 
 
 Artikel 145. Der Verfassungsgerichts-
hof erkennt über Verletzungen des Völker-
rechtes nach den Bestimmungen eines 
besonderen Bundesgesetzes. 
 
 Artikel 146. (1) Die Exekution der 
Erkenntnisse des Verfassungsgerichtsho-
fes nach Art. 126a, Art. 127c Z 1 und 
Art. 137 wird von den ordentlichen Ge-
richten durchgeführt. 

 (2) Die Exekution der übrigen Erkennt-
nisse des Verfassungsgerichtshofes liegt 
dem Bundespräsidenten ob. Sie ist nach 
dessen Weisungen durch die nach seinem 
Ermessen hiezu beauftragten Organe des 
Bundes oder der Länder einschließlich des 
Bundesheeres durchzuführen. Der Antrag 
auf Exekution solcher Erkenntnisse ist 
vom Verfassungsgerichtshof beim Bun-
despräsidenten zu stellen. Die erwähnten 
Weisungen des Bundespräsidenten bedür-
fen, wenn es sich um Exekutionen gegen 
den Bund oder gegen Bundesorgane han-
delt, keiner Gegenzeichnung nach Art. 67. 
 
 Artikel 147. (1) Der Verfassungsge-
richtshof besteht aus einem Präsidenten, 
einem Vizepräsidenten, zwölf weiteren 
Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern. 

 (2) Den Präsidenten, den Vizepräsiden-
ten, sechs weitere Mitglieder und drei 
Ersatzmitglieder ernennt der Bundespräsi-
dent auf Vorschlag der Bundesregierung; 
diese Mitglieder und Ersatzmitglieder sind 
aus dem Kreis der Richter, Verwaltungs-
beamten und Professoren eines rechtswis-
senschaftlichen Faches an einer Universi-
tät zu entnehmen. Die übrigen sechs Mit-
glieder und drei Ersatzmitglieder ernennt 
der Bundespräsident auf Grund von Vor-
schlägen, die für drei Mitglieder und zwei 
Ersatzmitglieder der Nationalrat und für 
drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied der 
Bundesrat erstatten. Drei Mitglieder und 
zwei Ersatzmitglieder müssen ihren stän-
digen Wohnsitz außerhalb der Bundes-
hauptstadt Wien haben. Verwaltungsbe-
amte des Dienststandes, die zu Mitglie-
dern oder Ersatzmitgliedern ernannt wer-
den, sind unter Entfall ihrer Bezüge außer 
Dienst zu stellen. Dies gilt nicht für zum 
Ersatzmitglied ernannte Verwaltungsbe-

amte, die von allen weisungsgebundenen 
Tätigkeiten befreit worden sind, für die 
Dauer dieser Befreiung. 

 (3) Der Präsident, der Vizepräsident 
sowie die übrigen Mitglieder und die Er-
satzmitglieder müssen das Studium der 
Rechtswissenschaften oder die rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studien abge-
schlossen und bereits durch mindestens 
zehn Jahre eine Berufsstellung bekleidet 
haben, für die der Abschluss dieser Stu-
dien vorgeschrieben ist. 

 (4) Dem Verfassungsgerichtshof kön-
nen Mitglieder der Bundesregierung, einer 
Landesregierung, eines allgemeinen Ver-
tretungskörpers oder des Europäischen 
Parlaments nicht angehören; für Mitglie-
der eines allgemeinen Vertretungskörpers 
oder des Europäischen Parlaments, die auf 
eine bestimmte Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode gewählt wurden, dauert 
die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf 
der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode 
fort. Endlich können dem Verfassungsge-
richtshof Personen nicht angehören, die 
Angestellte oder sonstige Funktionäre 
einer politischen Partei sind. 

 (5) Zum Präsidenten oder Vizepräsi-
denten des Verfassungsgerichtshofes kann 
nicht ernannt werden, wer eine der im 
Abs. 4 bezeichneten Funktionen in den 
letzten fünf Jahren ausgeübt hat. 

 (6) Auf die Mitglieder und die Ersatz-
mitglieder des Verfassungsgerichtshofes 
finden Art. 87 Abs. 1 und 2 und Art. 88 
Abs. 2 Anwendung; die näheren Bestim-
mungen werden in dem gemäß Art. 148 
ergehenden Bundesgesetz geregelt. Als 
Altersgrenze, nach deren Erreichung ihr 
Amt endet, wird der 31. Dezember des 
Jahres bestimmt, in dem der Richter das 
siebzigste Lebensjahr vollendet hat. 

 (7) Wenn ein Mitglied oder Ersatzmit-
glied drei aufeinanderfolgenden Einladun-
gen zu einer Verhandlung des Verfas-
sungsgerichtshofes ohne genügende Ent-
schuldigung keine Folge geleistet hat, so 
hat dies nach seiner Anhörung der Verfas-
sungsgerichtshof festzustellen. Diese 
Feststellung hat den Verlust der Mitglied-
schaft oder der Eigenschaft als Ersatzmit-
glied zur Folge. 
 
 Artikel 148. Die näheren Bestimmun-
gen über die Organisation und das Verfah-
ren des Verfassungsgerichtshofes werden 
durch ein besonderes Bundesgesetz und 
auf Grund dieses durch eine vom Verfas-
sungsgerichtshof zu beschließende Ge-
schäftsordnung geregelt. 
 
 

ACHTES HAUPTSTÜCK 

VOLKSANWALTSCHAFT 

 
 Artikel 148a. (1) Jedermann kann 
sich bei der Volksanwaltschaft wegen be-
haupteter Missstände in der Verwaltung 
des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit 
als Träger von Privatrechten beschweren, 
sofern er von diesen Missständen betrof-
fen ist und soweit ihm ein Rechtsmittel 
nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. 
Jede solche Beschwerde ist von der Volks-
anwaltschaft zu prüfen. Dem Beschwerde-
führer sind das Ergebnis der Prüfung so-
wie die allenfalls getroffenen Veranlassun-
gen mitzuteilen. 

 (2) Die Volksanwaltschaft ist berech-
tigt, von ihr vermutete Missstände in der 
Verwaltung des Bundes einschließlich des-
sen Tätigkeit als Träger von Privatrechten 
von Amts wegen zu prüfen. 

 (3) Unbeschadet des Abs. 1 kann sich 
jedermann wegen behaupteter Säumnis 
eines Gerichtes mit der Vornahme einer 
Verfahrenshandlung bei der Volksanwalt-
schaft beschweren, sofern er davon be-
troffen ist. Abs. 2 gilt sinngemäß. 

 (4) Der Volksanwaltschaft obliegt fer-
ner die Mitwirkung an der Erledigung der 
an den Nationalrat gerichteten Petitionen 
und Bürgerinitiativen. Näheres bestimmt 
das Bundesgesetz über die Geschäftsord-
nung des Nationalrates. 

 (5) Die Volksanwaltschaft ist in Aus-
übung ihres Amtes unabhängig. 
 
 Artikel 148b. (1) Alle Organe des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden 
haben die Volksanwaltschaft bei der Be-
sorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
ihr Akteneinsicht zu gewähren und auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Amtsverschwiegenheit besteht 
nicht gegenüber der Volksanwaltschaft. 

 (2) Die Volksanwaltschaft unterliegt 
der Amtsverschwiegenheit im gleichen 
Umfang wie das Organ, an das die Volks-
anwaltschaft in Erfüllung ihrer Aufgaben 
herangetreten ist. Bei der Erstattung der 
Berichte an den Nationalrat ist die Volks-
anwaltschaft zur Wahrung der Amts-
verschwiegenheit aber nur insoweit ver-
pflichtet, als dies im Interesse der Parteien 
oder der nationalen Sicherheit geboten ist. 
 
 Artikel 148c. Die Volksanwaltschaft 
kann den mit den obersten Verwaltungs-
geschäften des Bundes betrauten Organen 
Empfehlungen für die in einem bestimm-
ten Fall oder aus Anlass eines bestimmten 
Falles zu treffenden Maßnahmen erteilen. 
In Angelegenheiten der Selbstverwaltung 
oder der Verwaltung durch weisungsfreie 
Behörden kann die Volksanwaltschaft dem 
zuständigen Organ der Selbstverwaltung 
oder der weisungsfreien Behörde Empfeh-
lungen erteilen; derartige Empfehlungen 
sind auch dem obersten Verwaltungsorgan 
des Bundes zur Kenntnis zu bringen. Das 
betreffende Organ hat binnen einer bun-
desgesetzlich zu bestimmenden Frist ent-
weder diesen Empfehlungen zu entspre-
chen und dies der Volksanwaltschaft mit-
zuteilen oder schriftlich zu begründen, 
warum der Empfehlung nicht entsprochen 
wurde. Die Volksanwaltschaft kann in 
einem bestimmten Fall oder aus Anlass 
eines bestimmten Falles einen auf die 
Beseitigung der Säumnis eines Gerichtes 
(Art. 148a Abs. 3) gerichteten Fristset-
zungsantrag stellen sowie Maßnahmen der 
Dienstaufsicht anregen. 
 
 Artikel 148d. Die Volksanwaltschaft 
hat dem Nationalrat und dem Bundesrat 
jährlich über ihre Tätigkeit zu berichten. 
Die Mitglieder der Volksanwaltschaft ha-
ben das Recht, an den Verhandlungen 
über die Berichte der Volksanwaltschaft im 
Nationalrat und im Bundesrat sowie in 
deren Ausschüssen (Unterausschüssen) 
teilzunehmen und auf ihr Verlangen jedes 
Mal gehört zu werden. Dieses Recht steht 
den Mitgliedern der Volksanwaltschaft 
auch hinsichtlich der Verhandlungen über 
die die Volksanwaltschaft betreffenden 
Untergliederungen des Entwurfes des 
Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat und 
in seinen Ausschüssen (Unterausschüs-
sen) zu. Näheres bestimmen das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates und die Geschäftsordnung 
des Bundesrates. 
 
 Artikel 148e. Auf Antrag der Volksan-
waltschaft erkennt der Verfassungsge-
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richtshof über Gesetzwidrigkeit von Ver-
ordnungen einer Bundesbehörde. 
 
 Artikel 148f. Entstehen zwischen der 
Volksanwaltschaft und der Bundesregie-
rung oder einem Bundesminister Mei-
nungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung der gesetzlichen Bestimmungen, die 
die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft 
regeln, so entscheidet auf Antrag der 
Bundesregierung oder der Volksanwalt-
schaft der Verfassungsgerichtshof in 
nichtöffentlicher Verhandlung. 
 
 Artikel 148g. (1) Die Volksanwalt-
schaft hat ihren Sitz in Wien. Sie besteht 
aus drei Mitgliedern, von denen jeweils 
eines den Vorsitz ausübt. Die Funktions-
periode beträgt sechs Jahre. Eine mehr als 
einmalige Wiederwahl der Mitglieder der 
Volksanwaltschaft ist unzulässig. 

 (2) Die Mitglieder der Volksanwalt-
schaft werden vom Nationalrat auf Grund 
eines Gesamtvorschlages des Hauptaus-
schusses gewählt. Der Hauptausschuss 
erstellt seinen Gesamtvorschlag bei Anwe-
senheit von mindestens der Hälfte seiner 
Mitglieder, wobei die drei mandatsstärks-
ten Parteien des Nationalrates das Recht 
haben, je ein Mitglied für diesen Gesamt-
vorschlag namhaft zu machen. Die Mit-
glieder der Volksanwaltschaft leisten vor 
Antritt ihres Amtes dem Bundespräsiden-
ten die Angelobung. 

 (3) Der Vorsitz in der Volksanwalt-
schaft wechselt jährlich zwischen den Mit-
gliedern in der Reihenfolge der Mandats-
stärke der die Mitglieder namhaft machen-
den Parteien. Diese Reihenfolge wird wäh-
rend der Funktionsperiode der Volksan-
waltschaft unverändert beibehalten. 

 (4) Im Falle des vorzeitigen Ausschei-
dens eines Mitgliedes der Volksanwalt-
schaft hat jene im Nationalrat vertretene 
Partei, die dieses Mitglied namhaft ge-
macht hat, ein neues Mitglied namhaft zu 
machen. Die Neuwahl für den Rest der 
Funktionsperiode ist gemäß Abs. 2 durch-
zuführen. 

 (5) Die Mitglieder der Volksanwalt-
schaft müssen zum Nationalrat wählbar 
sein; sie dürfen während ihrer Amtstätig-
keit weder der Bundesregierung noch 
einer Landesregierung noch einem allge-
meinen Vertretungskörper angehören und 
keinen anderen Beruf ausüben. 
 
 Artikel 148h. (1) Die Beamten der 
Volksanwaltschaft ernennt auf Vorschlag 
und unter Gegenzeichnung des Vorsitzen-
den der Volksanwaltschaft der Bundesprä-
sident; das Gleiche gilt für die Verleihung 
von Amtstiteln. Der Bundespräsident kann 
jedoch den Vorsitzenden der Volksanwalt-
schaft ermächtigen, Beamte bestimmter 
Kategorien zu ernennen. Die Hilfskräfte 
ernennt der Vorsitzende der Volksanwalt-
schaft. Der Vorsitzende der Volksanwalt-
schaft ist insoweit oberstes Verwaltungs-
organ und übt diese Befugnisse allein aus. 

 (2) Die Diensthoheit des Bundes ge-
genüber den bei der Volksanwaltschaft 
Bediensteten wird vom Vorsitzenden der 
Volksanwaltschaft ausgeübt. 

 (3) Die Volksanwaltschaft gibt sich eine 
Geschäftsordnung sowie eine Geschäfts-
verteilung, in der zu bestimmen ist, wel-
che Aufgaben von den Mitgliedern der 
Volksanwaltschaft selbständig wahrzu-
nehmen sind. Die Beschlussfassung über 
die Geschäftsordnung und die Geschäfts-
verteilung erfordert Einstimmigkeit der 
Mitglieder der Volksanwaltschaft. 
 

 Artikel 148i. (1) Durch Landesverfas-
sungsgesetz können die Länder die Volks-
anwaltschaft auch für den Bereich der 
Verwaltung des betreffenden Landes für 
zuständig erklären. In diesem Falle sind 
die Art. 148e und 148f sinngemäß anzu-
wenden. 

 (2) Schaffen die Länder für den Be-
reich der Landesverwaltung Einrichtungen 
mit gleichartigen Aufgaben wie die Volks-
anwaltschaft, so kann durch Landesver-
fassungsgesetz eine den Art. 148e und 
148f entsprechende Regelung getroffen 
werden. 
 
 Artikel 148j. Nähere Bestimmungen 
zur Ausführung dieses Hauptstückes sind 
bundesgesetzlich zu treffen. 
 
 

NEUNTES HAUPTSTÜCK 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

 Artikel 149. (1) Neben diesem Gesetz 
haben im Sinne des Art. 44 Abs. 1 unter 
Berücksichtigung der durch dieses Gesetz 
bedingten Änderungen als Verfassungsge-
setze zu gelten: 

 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 
1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger für die im Reichs-
rate vertretenen Königreiche und Länder; 

 Gesetz vom 27. Oktober 1862, RGBl. 
Nr. 88, zum Schutze des Hausrechtes; 

 Beschluss der Provisorischen National-
versammlung vom 30. Oktober 1918, 
StGBl. Nr. 3; 

 Gesetz vom 3. April 1919, StGBl. Nr. 
209, betreffend die Landesverweisung und 
die Übernahme des Vermögens des Hau-
ses Habsburg-Lothringen; 

 Gesetz vom 3. April 1919, StGBl. Nr. 
211, über die Aufhebung des Adels, der 
weltlichen Ritter- und Damenorden und 
gewisser Titel und Würden; 

 Abschnitt V des III. Teiles des Staats-
vertrages von Saint-Germain vom 10. 
September 1919, StGBl. Nr. 303 aus 
1920. 

 (2) Art. 20 des Staatsgrundgesetzes vom 
21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, sowie 
das auf Grund dieses Artikels erlassene Ge-
setz vom 5. Mai 1869, RGBl. Nr. 66, treten 
außer Kraft. 
 
 Artikel 150. (1) Der Übergang zu der 
durch dieses Gesetz eingeführten bundes-
staatlichen Verfassung wird durch ein eige-
nes, zugleich mit diesem Gesetz in Kraft 
tretendes Verfassungsgesetz geregelt. 

 (2) Gesetze, die erst einer neuen Fassung 
bundesverfassungsgesetzlicher Bestimmun-
gen entsprechen, dürfen von der Kundma-
chung des die Änderung bewirkenden Bun-
desverfassungsgesetzes an erlassen werden. 
Sie dürfen jedoch nicht vor dem Inkrafttreten 
der neuen bundesverfassungsgesetzlichen 
Bestimmungen in Kraft treten, soweit sie 
nicht lediglich Maßnahmen vorsehen, die für 
ihre mit dem Inkrafttreten der neuen bun-
desverfassungsgesetzlichen Bestimmungen 
beginnende Vollziehung erforderlich sind. 
 
 Artikel 151. (1) Die Art. 78d und 118 
Abs. 8 in der Fassung des Bundesverfas-
sungsgesetzes BGBl. Nr. 565/1991 treten mit 
1. Jänner 1992 in Kraft. Am 1. Jänner 1992 
vorhandene Wachkörper bleiben in ihrem 
Bestand unberührt; diese Bestimmung tritt 
mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

 (2) Die Art. 10 Abs. 1 Z 7, 52a, 78a bis 
78c, Art. 102 Abs. 2, die Bezeichnungsände-
rungen im dritten Hauptstück und in Art. 102 
in der Fassung des Bundesverfassungsgeset-

zes BGBl. Nr. 565/1991 treten mit 1. Mai 
1993 in Kraft. 

 (3) Art. 102 Abs. 5 zweiter Satz sowie die 
Abs. 6 und 7 treten mit Ablauf des 30. April 
1993 außer Kraft. Die Wortfolge „,ausge-
nommen die örtliche Sicherheitspolizei,” im 
Art. 102 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 30. April 
1993 außer Kraft. 

 (4) Die Art. 26, Art. 41 Abs. 2, Art. 49b 
Abs. 3, Art. 56 Abs. 2 bis 4, Art. 95 Abs. 1 bis 
3, Art. 96 Abs. 3, ferner die Neubezeichnung 
des Abs. 1 im Art. 56 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 470/ 
1992 treten mit 1. Mai 1993 in Kraft. 

 (5) Art. 54 in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBl. Nr. 868/1992 tritt 
mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

 (6) Die nachstehend angeführten Be-
stimmungen treten in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 508/1993 
wie folgt in Kraft: 

1. Art. 10 Abs. 1 Z 9, Art. 11 Abs. 1 Z 7 
sowie Art. 11 Abs. 6, 7, 8 und 9 treten mit 
1. Juli 1994 in Kraft. 

2. Art. 28 Abs. 5, Art. 52 Abs. 2, die Be-
zeichnung des früheren Art. 52 Abs. 2 und 
3 als Abs. 3 und 4 sowie Art. 52b treten 
mit 1. Oktober 1993 in Kraft. 

 (7) [entfallen] 

 (7a) Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/1997 
tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft. Art. 102 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 532/1993 tritt zugleich außer Kraft. 

 (8) Art. 54 in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBl. Nr. 268/1994 tritt 
mit 1. April 1994 in Kraft. 

 (9) Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 26 Abs. 2, 
Art. 41 Abs. 2, Art. 49b Abs. 3 und Art. 117 
Abs. 2 erster Satz in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 504/1994 
treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. In den 
Rechtsvorschriften des Bundes und der Län-
der wird mit Wirkung vom 1. Jänner 1996 der 
Begriff „ordentlicher Wohnsitz” in allen seinen 
grammatikalischen Formen durch den Begriff 
„Hauptwohnsitz” in der jeweils entsprechen-
den grammatikalischen Form ersetzt, sofern 
der Begriff „ordentlicher Wohnsitz“ nicht bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1995 durch 
den Begriff „Wohnsitz“ ersetzt wird; vom 1. 
Jänner 1996 an darf der Begriff „ordentlicher 
Wohnsitz“ in den Rechtsvorschriften des Bun-
des und der Länder nicht mehr verwendet 
werden; solange die Landesgesetze nicht 
vorsehen, dass sich das Wahlrecht zum Land-
tag oder zum Gemeinderat nach dem Haupt-
wohnsitz oder nach dem Wohnsitz bestimmt, 
richtet es sich nach dem ordentlichen Wohn-
sitz. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses der 
nächsten Volkszählung nach dem genannten 
Inkrafttretenszeitpunkt ist für die Verteilung 
der Zahl der Abgeordneten auf die Wahlkreise 
(Wahlkörper) und auf die Regionalwahlkreise 
(Art. 26 Abs. 2) sowie die Vertretung der 
Länder im Bundesrat (Art. 34) der nach dem 
Ergebnis der letzten Volkszählung festgestell-
te ordentliche Wohnsitz dem Hauptwohnsitz 
gleichzuhalten. 

 (10) Art. 87 Abs. 3 und Art. 88a in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. Nr. 506/1994 treten mit 1. Juli 1994 in 
Kraft. 

 (11) Für das Inkrafttreten durch das Bun-
desverfassungsgesetz BGBl. Nr. 1013/1994 
neu gefasster oder eingefügter Bestimmun-
gen, für das Außerkrafttreten durch dasselbe 
Bundesverfassungsgesetz aufgehobener Be-
stimmungen dieses Bundesverfassungsgeset-
zes sowie für den Übergang zur neuen 
Rechtslage gilt folgendes: 

1. Der Gesetzestitel, Art. 21 Abs. 6 und 7, 
Art. 56 Abs. 2 und 4, Art. 122 Abs. 3 bis 
5, Art. 123 Abs. 2, Art. 123a Abs. 1, 
Art. 124, Art. 147 Abs. 2 zweiter Satz so-
wie Art. 150 Abs. 2 treten mit 1. Jänner 
1995 in Kraft. 
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2. Die Überschrift des Ersten Hauptstückes, 
die Überschrift des Abschnitts A im Ersten 
Hauptstück, Art. 10 Abs. 1 Z 18, Art. 16 
Abs. 4, Abschnitt B des Ersten Hauptstü-
ckes, Art. 30 Abs. 3, Art. 59, Art. 73 
Abs. 2, Art. 117 Abs. 2, Art. 141 Abs. 1 
und 2, Art. 142 Abs. 2 lit. c und Bezeich-
nungen der nunmehrigen lit. d bis i sowie 
Art. 142 Abs. 3 bis 5 treten zugleich mit 
dem Staatsvertrag über den Beitritt der 
Republik Österreich zur Europäischen  
Union in Kraft. 

3. Zugleich mit dem Inkrafttreten der in Z 2 
genannten Bestimmungen treten Art. 10 
Abs. 4 bis 6 und Art. 16 Abs. 6 in der Fas-
sung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. Nr. 276/1992 außer Kraft. 

4. Art. 122 Abs. 1 und Art. 127b treten mit 
1. Jänner 1997 in Kraft. Sie gelten für dem 
31. Dezember 1994 nachfolgende Geba-
rungsvorgänge. 

5. Solange die Vertreter Österreichs im Euro-
päischen Parlament nicht auf Grund einer 
allgemeinen Wahl gewählt sind, werden 
sie vom Nationalrat aus dem Kreis der 
Mitglieder der Bundesversammlung ent-
sendet. Diese Entsendung erfolgt auf 
Grund von Vorschlägen der im Nationalrat 
vertretenen Parteien nach Maßgabe ihrer 
Stärke gemäß dem Grundsatz der Verhält-
niswahl. Für die Dauer der Entsendung 
können Mitglieder des Nationalrates und 
des Bundesrates gleichzeitig Mitglieder des 
Europäischen Parlamentes sein. Im Übri-
gen gilt Art. 23b Abs. 1 und 2 sinngemäß. 
Wenn ein in das Europäische Parlament 
entsendetes Mitglied des Nationalrates auf 
sein Mandat als Mitglied des Nationalrates 
verzichtet, dann gilt Art. 56 Abs. 2 und 3.  

6. Z 5 tritt mit 22. Dezember 1994 in Kraft. 

 (11a) Art. 112 in der Fassung des Bun-
desverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 1013/1994 
und Art. 103 Abs. 3 und Art. 151 Abs. 6 Z 3 
in der Fassung des Bundesverfassungsgeset-
zes BGBl. I Nr. 8/1999 treten mit 1. Jänner 
1995 in Kraft. 

 (12) Art. 59a, Art. 59b und Art. 95 Abs. 4 
in der Fassung des Bundesverfassungsgeset-
zes BGBl. Nr. 392/1996 treten mit 1. August 
1996 in Kraft. Bis zur Erlassung von landes-
gesetzlichen Vorschriften in Ausführung des 
Art. 59a und des Art. 95 Abs. 4 gelten die 
entsprechenden bundesgesetzlichen Vor-
schriften in den betreffenden Ländern sinn-
gemäß, sofern die Länder nicht bereits Rege-
lungen im Sinne des Art. 59a und des Art. 95 
Abs. 4 erlassen haben. 

 (13) Art. 23e Abs. 6 und Art. 28 Abs. 5 in 
der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. Nr. 437/1996 treten mit 15. September 
1996 in Kraft. 

 (14) Art. 49 und Art. 49a Abs. 1 und 3 in 
der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. Nr. 659/1996 treten mit 1. Jänner 
1997 in Kraft. 

 (15) Art. 55 in der Fassung des Bundes-
verfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/1997 tritt 
mit 1. Jänner 1997 in Kraft. Zugleich tritt 
Art. 54 außer Kraft. 

 (16) Art. 147 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 
64/1997 tritt mit 1. August 1997 in Kraft. 

 (17) Art. 69 Abs. 2 und 3, Art. 73 Abs. 1, 
Art. 73 Abs. 3 sowie Art. 148d in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I 
87/1997 treten mit 1. September 1997, 
Art. 129, Abschnitt B des sechsten Hauptstü-
ckes, Art. 131 Abs. 3 und die neuen Ab-
schnittsbezeichnungen im sechsten Haupt-
stück treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

 (18) Art. 9a Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit 
1. Jänner 1998 in Kraft. 

 (19) Art. 23f tritt gleichzeitig mit dem 
Vertrag von Amsterdam in Kraft. Der Bun-
deskanzler hat diesen Zeitpunkt im Bundes-
gesetzblatt kundzumachen. 

 (20) Im Art. 149 Abs. 1 treten außer 
Kraft: 

1. die Anfügung des Verfassungsgesetzes 
vom 30. November 1945, BGBl. Nr. 6/ 
1946, betreffend die Anwendung des Ge-
setzes zum Schutze der persönlichen Frei-
heit vom 27. Oktober 1862, R. G. Bl. Nr. 
87, in dem Verfahren vor dem Volksge-
richt mit Ablauf des 30. Dezember 1955;  

2. die Wortfolge „Gesetz vom 8. Mai 1919, 
St. G. Bl. Nr. 257, über das Staatswappen 
und das Staatssiegel der Republik Deut-
schösterreich mit den durch die Artikel 2, 
5 und 6 des Gesetzes vom 21. Oktober 
1919, St. G. Bl. Nr. 484, bewirkten Ände-
rungen;” mit Ablauf des 31. Juli 1981. 

 (21) Die Wortfolge „oder durch die Aus-
übung unmittelbarer Befehls- und Zwangs-
gewalt” im Art. 144 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1990 außer Kraft. 

 (22) Die Art. 10 Abs. 1 Z 14, Art. 15 
Abs. 3 und 4, 18 Abs. 5, 21, 37 Abs. 2, 51b 
Abs. 6, 52b Abs. 1, 60 Abs. 2, 78d Abs. 2, 
Art. 102 Abs. 1, die neue Absatzbezeichnung 
des Art. 102 Abs. 6 und die Art. 118 Abs. 8, 
118a und 125 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 8/ 
1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 
Art. 102 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 1998 außer Kraft. 

 (23) Die Art. 30 Abs. 3 erster Satz, 127c, 
129c Abs. 4, 147 Abs. 2 vierter und fünfter 
Satz und Art. 147 Abs. 6 erster Satz in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. I Nr. 148/1999 treten mit 1. August 
1999 in Kraft. 

 (24) Art. 8 in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBl. I Nr. 68/2000 tritt 
mit 1. August 2000 in Kraft. 

 (25) Art. 11 Abs. 8 in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 
114/2000 tritt mit 1. Dezember 2000 in 
Kraft. Art. 151 Abs. 6 Z 3 tritt mit Ablauf des 
24. November 2000 außer Kraft. 

 (26) In der Fassung des Bundesverfas-
sungsgesetzes BGBl. I Nr. 121/2001 treten in 
Kraft: 

1. Art. 18 Abs. 3 und Art. 23e Abs. 5 mit 1. 
Jänner 1997; 

2. Art. 21 Abs. 1 und Abs. 6 mit 1. Jänner 
1999; 

3. Art. 147 Abs. 2 erster Satz mit 1.  
August 1999; 

4. Art. 18 Abs. 4, Art. 23b Abs. 2, Art. 39 
Abs. 2 und Art. 91 Abs. 2 mit 1. Jänner 
2002; 

5. Art. 23f Abs. 1 bis 3 gleichzeitig mit dem 
Vertrag von Nizza. Der Bundeskanzler hat 
diesen Zeitpunkt im Bundesgesetzblatt I 
kundzumachen. 

 (27) Art. 14b, Art. 102 Abs. 2 und 
Art. 131 Abs. 3 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 99/2002 treten mit 1. 
Jänner 2003 in Kraft. § 2, § 4 Abs. 1, § 5 und 
§ 6 Abs. 1 und 2 des Übergangsgesetzes, 
BGBl. Nr. 368/1925, gelten sinngemäß. Ein 
gemäß dem zweiten Satz mit 1. Jänner 2003 
zu einem Bundesgesetz gewordenes Landes-
gesetz tritt mit dem In-Kraft-Treten eines auf 
Grund des Art. 14b Abs. 3 ergehenden Lan-
desgesetzes, spätestens jedoch mit Ablauf 
des 30. Juni 2003 außer Kraft; gleichzeitig 
treten die entsprechenden Bestimmungen des 
Bundesvergabegesetzes 2002, BGBl. I Nr. 
99/2002, insoweit in Kraft. 

 (28) Art. 23a Abs. 1 und 3, Art. 26 Abs. 1 
und 4, Art. 41 Abs. 2, Art. 46 Abs. 2, Art. 49b 
Abs. 3 und Art. 60 Abs. 3 erster Satz in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
90/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 

 (29) Art. 11 Abs. 8 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. I Nr. 114/2000 und 
BGBl. I Nr. 100/2003 tritt mit 1. Dezember 
2000 in Kraft, Art. 151 Abs. 7 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2003 mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes. Art. 7 Abs. 1, Art. 8, 
Art. 8a, Art. 9a, Art. 10 Abs. 1 Z 10, Art. 13 

Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Abs. 5 lit. a und 
Abs. 8, Art. 14a, Art. 15 Abs. 4, Art. 18 
Abs. 4 und 5, Art. 23 Abs. 1 und 5, Art. 23e 
Abs. 6, Art. 26, Art. 30 Abs. 2, Art. 34 Abs. 2, 
Art. 35 Abs. 1, Art. 42 Abs. 4, Art. 47 Abs. 1, 
Art. 48, Art. 49, Art. 49a, Art. 51, Art. 51a, 
Art. 51b, Art. 51c, Art. 52b, Art. 57, Art. 71, 
Art. 73, Art. 81a Abs. 1, 4 und 5, Art. 87a, 
Art. 88a, Art. 89, Art. 97 Abs. 1 und 4, 
Art. 102 Abs. 2, Art. 112, Art. 115, Art. 116, 
Art. 116a, Art. 117, Art. 118, Art. 118a, 
Art. 119, Art. 119a, Art. 126a, Art. 126b 
Abs. 2, Art. 127 Abs. 3, Art. 127a, Art. 127c, 
Art. 134 Abs. 3, Art. 135, Art. 136, Art. 137, 
Art. 139, Art. 139a, Art. 140, Art. 140a, 
Art. 144, Art. 146 Abs. 1, Art. 147 Abs. 3, 
Art. 148, Art. 148a, Art. 148b, Art. 148e bis 
Art. 148j und Art. 149 sowie die Überschrif-
ten und die sonstigen Bestimmungen in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
100/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 

 (30) Art. 11 Abs. 1 Z 7 und 8 sowie Abs. 9 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 118/2004 tritt mit 1. Jänner 2005, jedoch 
nicht vor dem Ablauf des Tages der Kundma-
chung des genannten Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzblatt, in Kraft. Soweit die Bun-
desgesetzgebung nicht anderes bestimmt, 
treten mit diesem Zeitpunkt in den Angele-
genheiten des Art. 11 Abs. 1 Z 8 bestehende 
landesrechtliche Vorschriften außer Kraft. 

 (31) Art. 10 Abs. 1 Z 9 und Art. 151 
Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 153/2004, treten mit 1. Jänner 
2005 in Kraft. 

 (32) Art. 14 Abs. 5a, 6, 6a, 7a und 10 
und Art. 14a Abs. 7 und 8 treten mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBl. I Nr. 31/2005 im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. 

 (33) In der Fassung des Bundesverfas-
sungsgesetzes BGBl. I Nr. 81/2005 treten in 
Kraft: 
1. Art. 151 Abs. 31 mit Ablauf des 30. De-
zember 2004; 

2. Art. 8 Abs. 3 mit Ablauf des Monats der 
Kundmachung dieses Bundesverfassungs-
gesetzes. 

 (33a) Art. 129a, Art. 129b und Art. 129c 
Abs. 1, 3, 5 und 7 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005 treten mit 
1. Jänner 2006 Kraft. 

 (34) Art. 9a Abs. 3 und 4, Art. 10 Abs. 1 
Z 15 und Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2005 treten 
mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

 (35) Art. 88a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 121/2005 tritt mit 1. 
November 2005 in Kraft. 

 (36) Für das In-Kraft-Treten der durch 
das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 
27/2007 geänderten oder eingefügten Be-
stimmungen und das Außer-Kraft-Treten der 
durch dieses Bundesverfassungsgesetz ent-
fallenen Bestimmungen sowie für den Über-
gang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 

1. Art. 23a Abs. 1, 3 und 4, Art. 26 Abs. 1, 4, 
6 und 8, Art. 30 Abs. 3, Art. 41 Abs. 3, 
Art. 46, Art. 49b Abs. 1 erster Satz und 
Abs. 3 zweiter Satz, Art. 60 Abs. 1 und 
Abs. 3 erster Satz, Art. 95 Abs. 1, 2, 4 und 
5, Art. 117 Abs. 2 und 6 sowie Art. 151 
Abs. 33a treten mit 1. Juli 2007 in Kraft; 
gleichzeitig tritt Art. 23a Abs. 5 und 6 au-
ßer Kraft. Die landesrechtlichen Vorschrif-
ten sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2007 der neuen Rechtslage anzupassen. 

2. Art. 26a tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. Die 
Umbildung der Bundeswahlbehörde nach 
dieser Bestimmung hat bis zum Ablauf des 
31. August 2007 zu erfolgen; die näheren 
Bestimmungen darüber werden durch die 
Wahlordnung zum Nationalrat getroffen. 

3. Art. 27 Abs. 1 tritt mit Beginn der XXIV. 
Gesetzgebungsperiode in Kraft. 

 (37) Für das Inkrafttreten der durch 
Art. 1 des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. 
I Nr. 1/2008 eingefügten oder neu gefassten 
Bestimmungen gilt Folgendes: 
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1. Art. 13 Abs. 2 und 3, Art. 51 in der Fas-
sung der Z 4, Art. 51a, Art. 51b in der 
Fassung der Z 7 bis 9a, Art. 123a Abs. 1 
und Art. 148d treten mit 1. Jänner 2009 in 
Kraft; das Bundesfinanzrahmengesetz für 
die Finanzjahre 2009 bis 2012 und das 
Bundesfinanzgesetz für das Finanzjahr 
2009 sind bereits auf Grundlage dieser 
Bestimmungen zu erstellen und zu be-
schließen, wobei der Entwurf des Bundes-
finanzrahmengesetzes für die Finanzjahre 
2009 bis 2012 spätestens gleichzeitig mit 
dem Entwurf für das Bundesfinanzgesetz 
für das Finanzjahr 2009 dem Nationalrat 
vorzulegen ist. 

2. Art. 51 in der Fassung der Z 5, Art. 51b in 
der Fassung der Z 10, Art. 51c und 
Art. 51d treten mit 1. Jänner 2013 in 
Kraft. Art. 51 in der Fassung der Z 4 und 
Art. 51b in der Fassung der Z 7 bis 9a tre-
ten mit Ablauf des 31. Dezember 2012 
außer Kraft. Diese Rechtslage gilt bereits 
für die Erstellung des Bundesfinanzrah-
mengesetzes für die Finanzjahre 2013 bis 
2016 sowie des Bundesfinanzgesetzes für 
das Finanzjahr 2013 und deren Beschluss-
fassung durch den Nationalrat. 

Art. 51a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2003 ist bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2012 weiterhin anzuwenden. 

 (38) Art. 2 Abs. 3, Art. 3 Abs. 2 bis 4, 
Art. 9 Abs. 2, Art. 10 Abs. 3 zweiter und 
dritter Satz, Art. 20 Abs. 1 und 2, Art. 23f 
Abs. 1 letzter Satz und Abs. 3, Art. 50, 
Art. 52 Abs. 1a, der sechste Unterabschnitt 
des Abschnittes A des dritten Hauptstückes, 
Art. 67a, Art. 88 Abs. 1, Art. 90a, Art. 112, 
die Überschriften vor Art. 115, Abschnitt B 
des (neuen) fünften Hauptstückes, die Über-
schriften vor Art. 121 und Art. 129, Art. 134 
Abs. 6, die Überschrift vor Art. 148a, 
Art. 148a Abs. 3 bis 5, Art. 148c letzter Satz 
und die Überschrift vor Art. 149 in der Fas-
sung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I 
Nr. 2/2008 treten mit 1. Jänner 2008 in 
Kraft. Die zur Anpassung an die Art. 20 
Abs. 2 letzter Satz und Art. 120b Abs. 2 er-
forderlichen Bundes- und Landesgesetze sind 
spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2009 zu erlassen. 

 (39) Art. 10 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 14, 
Art. 78d Abs. 2, Art. 102 Abs. 2, Art. 129, 
Abschnitt B des (neuen) siebenten Hauptstü-
ckes, Art. 132a, Art. 135 Abs. 2 und 3, 
Art. 138 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1 erster Satz 
und Art. 144a in der Fassung des Bundesver-
fassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 treten 
mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für den Übergang 
zur neuen Rechtslage gilt: 

1. Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unab-
hängige Bundesasylsenat zum Asylge-
richtshof. 

2. Bis zur Ernennung des Präsidenten, des 
Vizepräsidenten und der sonstigen Mitglie-

der des Asylgerichtshofes üben der bishe-
rige Vorsitzende, der bisherige Stellvertre-
tende Vorsitzende und die bisherigen 
sonstigen Mitglieder des unabhängigen 
Bundesasylsenates deren Funktionen aus. 
Die für die Ernennung des Präsidenten, 
des Vizepräsidenten und der sonstigen 
Mitglieder des Asylgerichtshofes erforderli-
chen Maßnahmen sowie die Aufnahme von 
nichtrichterlichen Bediensteten können be-
reits mit Ablauf des Tages der Kund-
machung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. I Nr. 2/2008 erfolgen. 

3. Mitglieder des unabhängigen Bundesasyl-
senates, die sich um die Ernennung zum 
Mitglied des Asylgerichtshofes bewerben 
und die persönliche und fachliche Eignung 
für die Ernennung aufweisen, haben ein 
Recht auf Ernennung; die Voraussetzun-
gen des Art. 129d Abs. 3 gelten für solche 
Bewerber als erfüllt. Über die Ernennung 
solcher Bewerber entscheidet die Bundes-
regierung. 

4. Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bun-
desasylsenat anhängige Verfahren sind 
vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Beim 
Verwaltungsgerichtshof oder beim Verfas-
sungsgerichtshof anhängige Verfahren 
über Beschwerden gegen Bescheide des 
unabhängigen Bundesasylsenates sind von 
diesen mit der Maßgabe weiterzuführen, 
dass als belangte Behörde der Asylge-
richtshof gilt. 

5. Ab dem 28. November 2007 ist in Verfah-
ren, die beim unabhängigen Bundesasyl-
senat anhängig sind, eine Beschwerde we-
gen Verletzung der Entscheidungspflicht 
nicht mehr zulässig. Beim Verwaltungsge-
richtshof bereits anhängige Verfahren we-
gen Verletzung der Entscheidungspflicht 
durch den unabhängigen Bundesasylsenat 
gelten mit Ablauf des 30. Juni 2008 als 
eingestellt; die Verfahren, auf die sich die 
Beschwerde wegen Verletzung der Ent-
scheidungspflicht bezieht, sind vom Asyl-
gerichtshof weiterzuführen. 

 (40) Art. 27 Abs. 2, Art. 92 Abs. 2, 
Art. 122 Abs. 5, Art. 134 Abs. 4 und 5 sowie 
Art. 147 Abs. 4 erster Satz und Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. I Nr. 2/2008 treten mit Beginn der 
XXIV. Gesetzgebungsperiode in Kraft. Auf 
Personen, die am Beginn der XXIV. Gesetz-
gebungsperiode bereits eine Funktion im 
Sinne des Art. 92 Abs. 2, Art. 122 Abs. 5, 
Art. 134 Abs. 4 und 5 sowie Art. 147 Abs. 4 
erster Satz und Abs. 5 ausüben, sind diese 
Bestimmungen in der bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

 (41) Art. 28 Abs. 4, in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 
31/2009, tritt mit 1. April 2009 in Kraft. 

 (42) Art. 20 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010 tritt mit 
1. Oktober 2010 in Kraft. 

 (43) Art. 23c, Art. 23d Abs. 2, Abs. 3 
erster und zweiter Satz und Abs. 5 erster 
Satz, Art. 23e bis Art. 23k und Art. 73 Abs. 2 
in der Fassung des Bundesverfassungsgeset-
zes BGBl. I Nr. 57/2010 treten mit 1. August 
2010 in Kraft. 

 (44) Art. 127a Abs. 1, 3, 4 und 7 bis 9, 
Art. 127c und Art. 146 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2010 
treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

 (45) Art. 10 Abs. 1 Z 11 und Art. 102 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 58/2011 treten mit 1. Jänner 
2012 in Kraft. Für den Übergang zur neuen 
Rechtslage gilt: 
1. Die die Angelegenheiten des Pflegegeld-
wesens regelnden landesgesetzlichen Be-
stimmungen werden Bundesgesetze im 
Sinne dieses Gesetzes. 

2. Die auf Grund der in Z 1 genannten Ge-
setze ergangenen Verordnungen werden 
Verordnungen des Bundes und gelten, so-
weit sie den organisatorischen Vorschriften 
dieses Gesetzes widersprechen, als sinn-
gemäß geändert. 

3. Inwieweit die in Z 1 und Z 2 genannten 
Gesetze und Verordnungen auf am 1. Jän-
ner 2012 anhängige Verfahren weiter an-
zuwenden sind, wird bundesgesetzlich be-
stimmt; die Durchführung solcher Verfah-
ren steht den Ländern zu. Die für die An-
gelegenheiten des Art. 11 geltenden Be-
stimmungen dieses Gesetzes sind insoweit 
sinngemäß anzuwenden. 

4. Nähere Bestimmungen über den Übergang 
zur neuen Rechtslage können bundesge-
setzlich getroffen werden. 

5. Der zuständige Bundesminister erstattet 
dem Nationalrat und dem Bundesrat spä-
testens bis 31. Dezember 2014 über die 
Vollziehung der Angelegenheiten des Pfle-
gegeldwesens Bericht. 

 (45) Art. 15 Abs. 10 zweiter Satz, 
Art. 116a Abs. 1 erster Satz, Art. 116a Abs. 1 
Z 1 und Z 2, Art. 116a Abs. 2, Abs. 3 und 
Abs. 6 und Art. 116b in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 60/ 
2011 treten mit 1. Oktober 2011 in Kraft. 

 (46) Art. 6 Abs. 4, Art. 26 Abs. 5 und 
Art. 60 Abs. 3 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 43/2011 treten mit 1. 
Oktober 2011 in Kraft. Das Außerkrafttreten 
des bisherigen Art. 60 Abs. 3 zweiter Satz 
lässt das Gesetz betreffend die Landesver-
weisung und die Übernahme des Vermögens 
des Hauses Habsburg-Lothringen, StGBl. Nr. 
209/1919, unberührt. 
 
 Artikel 152. Mit der Vollziehung dieses 
Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesre-
gierung betraut. 
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Gesetz vom 27. October 1862, zum Schutze des Hausrechtes, RGBl 1862/88. 

 

 Ueber Antrag beider Häuser Meines 
Reichsrathes finde Ich zum Schutze des 
Hausrechtes gegen Uebergriffe der Organe 
der öffentlichen Gewalt, Folgendes zu verord-
nen: 

§ 1. 

 Eine Hausdurchsuchung, das ist die 
Durchsuchung der Wohnung oder sonsti-
ger zum Hauswesen gehörigen Räumlich-
keiten darf in der Regel nur kraft eines mit 
Gründen versehenen richterlichen Befeh-
les unternommen werden. Dieser Befehl 
ist den Betheiligten sogleich oder doch 
innerhalb der nächsten 24 Stunden zuzu-
stellen. 

§ 2. 

 Zum Zwecke der Strafgerichtspflege 
kann bei Gefahr am Verzuge auch ohne 
richterlichen Befehl eine Hausdurchsu-
chung von Gerichtsbeamten, Beamten der 
Sicherheitsbehörden oder Gemeindevor-
stehern angeordnet werden. Der zur Vor-
nahme Abgeordnete ist mit einer schriftli-
chen Ermächtigung zu versehen, welche 
er dem Betheiligten vorzuweisen hat. 

 Zu demselben Zwecke kann eine Haus-
durchsuchung auch durch die Sicherheits-
organe aus eigener Macht vorgenommen 

werden, wenn gegen Jemanden ein Vor-
führungs- oder Verhaftbefehl erlassen, 
oder wenn Jemand auf der That betreten, 
durch öffentliche Nacheile oder öffentli-
chen Ruf einer strafbaren Handlung ver-
dächtig bezeichnet oder im Besitze von 
Gegenständen betreten wird, welche auf 
die Betheiligung an einer solchen hinwei-
sen. 

 In beiden Fällen ist dem Betheiligten 
auf sein Verlangen sogleich oder doch 
binnen der nächsten 24 Stunden die Be-
scheinigung über die Vornahme der Haus-
durchsuchung und deren Gründe zuzustel-
len. 

§ 3. 

 Zum Behufe der polizeilichen und  
finanziellen Aufsicht dürfen von den Orga-
nen derselben Hausdurchsuchungen nur in 
den durch das Gesetz bestimmten Fällen 
vorgenommen werden. Jedoch gelten 
auch hier die Vorschriften des vorherge-
henden Paragraphes bezüglich der Er-
mächtigung zur Hausdurchsuchung und 
der Bescheinigung über deren Vornahme. 
 

§ 4. 

 Jede in Ausübung des Amtes oder 
Dienstes gegen die vorstehenden Be- 
 

stimmungen vorgenommene Hausdurch-
suchung ist im Falle des bösen Vorsatzes 
als das Verbrechen des Mißbrauches der 
Amtsgewalt (§. 101 des Strafgesetzes), 
außer diesem Falle aber als Uebertretung 
gegen die Pflichten eines öffentlichen  
Amtes nach Vorschrift der §§. 331 und 
332 des Strafgesetzes zu bestrafen. 
 

§ 5. 

 Die Hausdurchsuchungen zum Behufe 
der polizeilichen Aufsicht sind, sowie jene 
zum Zwecke der Strafgerichtspflege, nach 
den Vorschriften der Strafproceßordnung 
vorzunehmen. 

 Die Vornahme der Hausdurchsuchun-
gen zum Behufe der finanziellen Aufsicht 
hat nach den Bestimmungen des Gefälls-
strafgesetzes zu geschehen. 
 

§ 6. 

 Bei jeder Hausdurchsuchung, bei wel-
cher nichts Verdächtiges ermittelt wurde, 
ist dem Betheiligten auf sein Verlangen 
eine Bestätigung hierüber zu ertheilen. 

 Der Leiter Meines Justizministeriums 
und die Minister der Polizei und der Finan-
zen sind mit dem Vollzuge dieses Geset-
zes beauftragt. 
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Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertre-
tenen Königreiche und Länder, RGBl 1867/142 idF StGBl 1920/303, BGBl 1920/1, 1974/8, 1982/262, 1988/684. 

 

 Mit Zustimmung beider Häuser des Reichs-
rathes finde Ich das nachstehende Staats-
grundgesetz über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger zu erlassen, und anzuordnen, 
wie folgt: 
 
 Artikel 1. [entfallen] 
 
 Artikel 2. Vor dem Gesetze sind alle 
Staatsbürger gleich. 
 
 Artikel 3. Die öffentlichen Aemter sind 
für alle Staatsbürger gleich zugänglich. 

 Für Ausländer wird der Eintritt in die-
selben von der Erwerbung des österreichi-
schen Staatsbürgerrechtes abhängig ge-
macht. 
 
 Artikel 4. Die Freizügigkeit der Person 
und des Vermögens innerhalb des Staats-
gebietes unterliegt keiner Beschränkung. 

 Die Freiheit der Auswanderung ist von 
Staatswegen nur durch die Wehrpflicht 
beschränkt. 

 Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwen-
dung der Reciprocität erhoben werden. 
 
 Artikel 5. Das Eigenthum ist unverletz-
lich. Eine Enteignung gegen den Willen 
des Eigenthümers kann nur in den Fällen 
und in der Art eintreten, welche das Ge-
setz bestimmt. 
 
 Artikel 6. Jeder Staatsbürger kann an 
jedem Orte des Staatsgebietes seinen 
Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, Liegen-
schaften jeder Art erwerben und über 
dieselben frei verfügen, sowie unter den 
gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbs-
zweig ausüben. 

 Für die todte Hand sind Beschränkun-
gen des Rechtes, Liegenschaften zu er-
werben und über sie zu verfügen, im We-
ge des Gesetzes aus Gründen des öffentli-
chen Wohles zulässig. 
 
 Artikel 7. Jeder Unterthänigkeits- und 
Hörigkeitsverband ist für immer aufgeho-
ben. Jede aus dem Titel des getheilten 
Eigenthumes auf Liegenschaften haftende 
Schuldigkeit oder Leistung ist ablösbar, 
und es darf in Zukunft keine Liegenschaft 
mit einer derartigen unablösbaren Leis-
tung belastet werden. 
 
 Artikel 9. Das Hausrecht ist unverletz-
lich. 
 Das bestehende Gesetz vom 27. Octo-
ber 1862 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 88) 
zum Schutze des Hausrechtes wird hiemit 

als Bestandtheil dieses Staatsgrundgeset-
zes erklärt. 
 
 Artikel 10. Das Briefgeheimniß darf 
nicht verletzt und die Beschlagnahme von 
Briefen, außer dem Falle einer gesetzli-
chen Verhaftung oder Haussuchung, nur 
in Kriegsfällen oder auf Grund eines rich-
terlichen Befehles in Gemäßheit bestehen-
der Gesetze vorgenommen werden. 
 
 Artikel 10a. Das Fernmeldegeheimnis 
darf nicht verletzt werden. 
 Ausnahmen von der Bestimmung des 
vorstehenden Absatzes sind nur auf Grund 
eines richterlichen Befehles in Gemäßheit 
bestehender Gesetze zulässig. 
 
 Artikel 11. Das Petitionsrecht steht 
Jedermann zu. 
 Petitionen unter einem Gesammtnamen 
dürfen nur von gesetzlich anerkannten 
Körperschaften oder Vereinen ausgehen. 
 
 Artikel 12. Die österreichischen 
Staatsbürger haben das Recht, sich zu 
versammeln und Vereine zu bilden. Die 
Ausübung dieser Rechte wird durch be-
sondere Gesetze geregelt. 
 
 Artikel 13. Jedermann hat das Recht, 
durch Wort, Schrift, Druck oder durch 
bildliche Darstellung seine Meinung inner-
halb der gesetzlichen Schranken frei zu 
äußern. 

 Die Presse darf weder unter Censur 
gestellt, noch durch das Concessions-
System beschränkt werden. Administrati-
ve Postverbote finden auf inländische 
Druckschriften keine Anwendung. 
 
 Artikel 14. Die volle Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ist Jedermann gewähr-
leistet. 

 Der Genuß der bürgerlichen und politi-
schen Rechte ist von dem Religionsbe-
kenntnisse unabhängig; doch darf den 
staatsbürgerlichen Pflichten durch das 
Religionsbekenntniß kein Abbruch gesche-
hen. 

 Niemand kann zu einer kirchlichen 
Handlung oder zur Theilnahme an einer 
kirchlichen Feierlichkeit gezwungen wer-
den, in sofern er nicht der nach dem Ge-
setze hiezu berechtigten Gewalt eines 
Anderen untersteht. 
 
 Artikel 15. Jede gesetzlich anerkannte 
Kirche und Religionsgesellschaft hat das 
Recht der gemeinsamen öffentlichen Reli- 

gionsübung, ordnet und verwaltet ihre 
inneren Angelegenheiten selbständig, 
bleibt im Besitze und Genusse ihrer für 
Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeits-
zwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen 
und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, 
den allgemeinen Staatsgesetzen unter-
worfen. 
 
 Artikel 16. Den Anhängern eines ge-
setzlich nicht anerkannten Religionsbe-
kenntnisses ist die häusliche Religions-
übung gestattet, in soferne dieselbe weder 
rechtswidrig, noch sittenverletzend ist. 
 
 Artikel 17. Die Wissenschaft und ihre 
Lehre ist frei. 

 Unterrichts- und Erziehungsanstalten 
zu gründen und an solchen Unterricht zu 
ertheilen, ist jeder Staatsbürger berech-
tigt, der seine Befähigung hiezu in gesetz-
licher Weise nachgewiesen hat. 

 Der häusliche Unterricht unterliegt 
keiner solchen Beschränkung. 

 Für den Religionsunterricht in den 
Schulen ist von der betreffenden Kirche 
oder Religionsgesellschaft Sorge zu tragen. 

 Dem Staate steht rücksichtlich des 
gesammten Unterrichts- und Erziehungs-
wesens das Recht der obersten Leitung 
und Aufsicht zu. 
 

 Artikel 17a. Das künstlerische Schaf-
fen, die Vermittlung von Kunst sowie de-
ren Lehre sind frei. 
 

 Artikel 18. Es steht Jedermann frei, 
seinen Beruf zu wählen und sich für den-
selben auszubilden, wie und wo er will. 
 

 Artikel 19. Alle Volksstämme des 
Staates sind gleichberechtigt, und jeder 
Volksstamm hat ein unverletzliches Recht 
auf Wahrung und Pflege seiner Nationali-
tät und Sprache. 

 Die Gleichberechtigung aller landesübli-
chen Sprachen in Schule, Amt und öffent-
lichem Leben wird vom Staate anerkannt. 

 In den Ländern, in welchen mehrere 
Volksstämme wohnen, sollen die öffentli-
chen Unterrichtsanstalten derart einge-
richtet sein, daß ohne Anwendung eines 
Zwanges zur Erlernung einer zweiten Lan-
dessprache jeder dieser Volksstämme die 
erforderlichen Mittel zur Ausbildung in 
seiner Sprache erhält. 

 
 
 
 
Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A4: Beschluss der Provisorischen Nationalversammlung 

 

Beschluss der Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober 1918, StGBl 1918/3 idF BGBl 1920/1. 

 

 

1. Jede Zensur ist als dem Grundrecht der 
Staatsbürger widersprechend als recht-
sungültig aufgehoben. 

 

2. Die Einstellung von Druckschriften und 
die Erlassung eines Postverbotes gegen 
solche findet nicht mehr statt. 

 Die bisher verfügten Einstellungen und 
Postverbote sind aufgehoben. Die volle 
Freiheit der Presse ist hergestellt. 

3. Die Ausnahmsverfügungen betreffs des 
Vereins- und Versammlungsrechtes 
sind aufgehoben. Die volle Vereins- und 
Versammlungsfreiheit ohne Unterschied 
des Geschlechts ist hergestellt. 
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Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919, StGBl 1920/303 idF BGBl 1924/394, BGBl II 1934/154, 
BGBl III 2002/179 (Dfb). 

 

III. TEIL 

POLITISCHE BESTIMMUNGEN  
ÜBER EUROPA 

 

Abschnitt V. 

Schutz der Minderheiten. 

 

Artikel 62. 

 Österreich verpflichtet sich, daß die im 
gegenwärtigen Abschnitt enthaltenen Be-
stimmungen als Grundgesetze anerkannt 
werden, daß kein Gesetz, keine Verord-
nung und keine amtliche Handlung mit 
diesen Bestimmungen im Widerspruch 
oder Gegensatz stehe und daß kein Ge-
setz, keine Verordnung und keine amtliche 
Handlung mehr gelte als jene. 

 
Artikel 63. 

 Österreich verpflichtet sich, allen Ein-
wohnern Österreichs ohne Unterschied der 
Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, 
Rasse oder Religion vollen und ganzen 
Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren. 

 Alle Einwohner Österreichs haben das 
Recht, öffentlich oder privat jede Art 
Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu 
üben, sofern deren Übung nicht mit der 
öffentlichen Ordnung oder mit den guten 
Sitten unvereinbar ist. 

 
Artikel 64. 

 Österreich erkennt von Rechts wegen und 
ohne irgendeine Förmlichkeit als österreichi-
sche Staatsangehörige alle Personen an, die 
zur Zeit des Inkrafttretens des gegenwärtigen 
Vertrages das Heimatrecht (pertinenza) auf 
dem österreichischen Staatsgebiete besitzen 
und nicht Angehörige eines anderen Staates 
sind. 

Artikel 65. 
[nicht wiedergegeben; vgl unter 

<http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 

Artikel 66. 

 Alle österreichischen Staatsangehörigen 
ohne Unterschied der Rasse, der Sprache 
oder Religion sind vor dem Gesetze gleich 
und genießen dieselben bürgerlichen und 
politischen Rechte. 

 Unterschiede in Religion, Glauben oder 
Bekenntnis sollen keinem österreichischen 
Staatsangehörigen beim Genuß der bür-

gerlichen und politischen Rechte nachteilig 
sein, wie namentlich bei Zulassung zu 
öffentlichen Stellungen, Ämtern und Wür-
den oder bei den verschiedenen Berufs- 
und Erwerbstätigkeiten. 

 Keinem österreichischen Staatsangehö-
rigen werden im freien Gebrauch irgend 
einer Sprache im Privat- oder Geschäfts-
verkehr, in Angelegenheiten der Religion, 
der Presse oder irgend einer Art von Ver-
öffentlichungen oder in öffentlichen Ver-
sammlungen, Beschränkungen auferlegt. 

 Unbeschadet der Einführung einer 
Staatssprache durch die österreichische 
Regierung werden nicht deutschsprechen-
den österreichischen Staatsangehörigen 
angemessene Erleichterungen beim 
Gebrauche ihrer Sprache vor Gericht in 
Wort oder Schrift geboten werden. 

 
Artikel 67. 

 Österreichische Staatsangehörige, die 
einer Minderheit nach Rasse, Religion oder 
Sprache angehören, genießen dieselbe 
Behandlung und dieselben Garantien, 
rechtlich und faktisch, wie die anderen 
österreichischen Staatsangehörigen; ins-
besondere haben sie dasselbe Recht, auf 
ihre eigenen Kosten Wohlthätigkeits-, 
religiöse oder soziale Einrichtungen, Schu-
len und andere Erziehungsanstalten zu 
errichten, zu verwalten und zu beaufsich-
tigen mit der Berechtigung, in denselben 
ihre eigene Sprache nach Belieben zu 
gebrauchen und ihre Religion frei zu üben. 

 
Artikel 68. 

 Was das öffentliche Unterrichtswesen 
anlangt, wird die österreichische Regie-
rung in den Städten und Bezirken, wo eine 
verhältnismäßig beträchtliche Zahl an-
derssprachiger als deutscher österreichi-
scher Staatsangehöriger wohnt, angemes-
sene Erleichterungen gewähren, um sicher-
zustellen, daß in den Volksschulen den 
Kindern dieser österreichischen Staatsan-
gehörigen der Unterricht in ihrer eigenen 
Sprache erteilt werde. Diese Bestimmung 
wird die österreichische Regierung nicht 
hindern, den Unterricht der deutschen 
Sprache in den besagten Schulen zu ei-
nem Pflichtgegenstande zu machen. 

 In Städten und Bezirken, wo eine ver-
hältnismäßig beträchtliche Anzahl öster-
reichischer Staatsangehöriger wohnt, die 

einer Minderheit nach Rasse, Religion oder 
Sprache angehören, wird diesen Minder-
heiten von allen Beträgen, die etwa für 
Erziehung, Religions- oder Wohltätigkeits-
zwecke aus öffentlichen Mitteln in Staats-, 
Gemeinde- oder anderen Budgets ausge-
worfen werden, ein angemessener Teil zu 
Nutzen und Verwendung gesichert. 
 

Artikel 69. 

 Österreich stimmt zu, daß, soweit die 
Bestimmungen der vorstehenden Artikel des 
gegenwärtigen Abschnittes Personen berüh-
ren, die nach Rasse, Religion oder Sprache 
Minderheiten angehören, diese Bestimmun-
gen Verpflichtungen von internationalem 
Interesse darstellen und unter die Garantie 
des Völkerbundes gestellt werden. Sie kön-
nen nicht ohne die Zustimmung der Mehrheit 
des Rates des Völkerbundes abgeändert wer-
den. Die im Rate vertretenen alliierten und 
assoziierten Mächte verpflichten sich dage-
gen, keiner Abänderung der erwähnten Arti-
kel ihre Zustimmung zu verweigern, die 
durch die Mehrheit des Rates des Völkerbun-
des in entsprechender Form gutgeheißen 
werden sollte. 

 Österreich stimmt zu, daß jedes Mitglied 
des Rates des Völkerbundes das Recht haben 
soll, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede 
Verletzung oder Gefahr einer Verletzung 
irgendeiner dieser Verpflichtungen zu lenken 
und daß der Rat in einer Weise vorgehen und 
solche Weisungen geben könne, die im gege-
benen Falle geeignet und wirksam erscheinen 
könnten. 

 Österreich stimmt außerdem zu, daß im 
Falle einer Meinungsverschiedenheit über 
Rechts- oder Thatfragen, betreffend diese 
Artikel, zwischen der österreichischen Regie-
rung und irgendeiner der alliierten und asso-
ziierten Hauptmächte oder jeder anderen 
Macht, welche Mitglied des Rates des Völker-
bundes ist, diese Meinungsverschiedenheit 
als ein Streitfall anzusehen ist, dem nach den 
Bestimmungen des Artikels 14 des Völker-
bundvertrages internationaler Charakter 
zukommt. Die österreichische Regierung 
stimmt zu, daß jeder derartige Streitfall, 
wenn es der andere Teil verlangt, dem stän-
digen internationalen Gerichtshofe unterbrei-
tet werde. Gegen die Entscheidung des stän-
digen Gerichtshofes ist eine Berufung unzu-
lässig und hat die Entscheidung die gleiche 
Kraft und denselben Wert wie eine auf Grund 
des Artikels 13 des Vertrages getroffene 
Entscheidung. 
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Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, BGBl 1955/152 idF 
1964/59, BGBl III 2002/179 (Dfb), BGBl I 2008/2. 

 

TEIL I 

POLITISCHE UND TERRITORIALE  
BESTIMMUNGEN 

 
Artikel 1. 

Wiederherstellung Österreichs als 
freier und unabhängiger Staat 

 Die Alliierten und Assoziierten Mächte 
anerkennen, daß Österreich als ein souve-
räner, unabhängiger und demokratischer 
Staat wiederhergestellt ist. 
 

Artikel 2. 
Wahrung der Unabhängigkeit  

Österreichs 

 Die Alliierten und Assoziierten Mächte 
erklären, daß sie die Unabhängigkeit und 
territoriale Unversehrtheit Österreichs, wie 
sie gemäß dem vorliegenden Vertrag fest-
gelegt sind, achten werden. 
 

Artikel 3. 
Anerkennung der Unabhängigkeit  
Österreichs durch Deutschland 

 Die Alliierten und Assoziierten Mächte 
werden in den deutschen Friedensvertrag 
Bestimmungen aufnehmen, welche die Aner-
kennung der Souveränität und Unabhängig-
keit Österreichs durch Deutschland und den 
Verzicht Deutschlands auf alle territorialen 
und politischen Ansprüche in bezug auf Ös-
terreich und österreichisches Staatsgebiet 
sichern. 

Artikel 4. 
Verbot des Anschlusses 

1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte 
erklären, daß eine politische oder wirt-
schaftliche Vereinigung zwischen Öster-
reich und Deutschland verboten ist. Ös-
terreich anerkennt voll und ganz seine 
Verantwortlichkeiten auf diesem Gebie-
te und wird keine wie immer geartete 
politische oder wirtschaftliche Vereini-
gung mit Deutschland eingehen. 

2. Um einer solchen Vereinigung vorzu-
beugen, wird Österreich keinerlei Ver-
einbarung mit Deutschland treffen oder 
irgendeine Handlung setzen oder ir-
gendwelche Maßnahmen treffen, die 
geeignet wären, unmittelbar oder mit-
telbar eine politische oder wirtschaftli-
che Vereinigung mit Deutschland zu 
fördern oder seine territoriale Unver-
sehrtheit oder politische oder wirt-
schaftliche Unabhängigkeit zu beein-
trächtigen. Österreich verpflichtet sich 
ferner, innerhalb seines Gebietes jede 
Handlung zu verhindern, die geeignet 
wäre, eine solche Vereinigung mittelbar 
oder unmittelbar zu fördern, und wird 
den Bestand, das Wiederaufleben und 
die Tätigkeit jeglicher Organisationen, 
welche die politische oder wirtschaftli-
che Vereinigung mit Deutschland zum 
Ziele haben, sowie großdeutsche Pro-
paganda zugunsten der Vereinigung 
mit Deutschland verhindern. 

 
Artikel 5. 

Grenzen Österreichs 
 Die Grenzen Österreichs sind jene, die am 
1. Jänner 1938 bestanden haben. 
 

Artikel 6. 
Menschenrechte 

1. Österreich wird alle erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um allen unter öster-
reichischer Staatshoheit lebenden Per-
sonen ohne Unterschied von Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion den 

Genuß der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten einschließlich der Frei-
heit der Meinungsäußerung, der Presse 
und Veröffentlichung, der Religionsaus-
übung, der politischen Meinung und der 
öffentlichen Versammlung zu sichern. 

2. Österreich verpflichtet sich weiters 
dazu, daß die in Österreich geltenden 
Gesetze weder in ihrem Inhalt noch in 
ihrer Anwendung zwischen Personen 
österreichischer Staatsangehörigkeit 
auf Grund ihrer Rasse, ihres Geschlech-
tes, ihrer Sprache oder ihrer Religion, 
sei es in bezug auf ihre Person, ihre 
Vermögenswerte, ihre geschäftlichen, 
beruflichen oder finanziellen Interes-
sen, ihre Rechtsstellung, ihre politi-
schen oder bürgerlichen Rechte, sei es 
auf irgendeinem anderen Gebiete, dis-
kriminieren oder Diskriminierungen zur 
Folge haben werden. 

 
Artikel 7. 

Rechte der slowenischen und  
kroatischen Minderheiten 

1. Österreichische Staatsangehörige der 
slowenischen und kroatischen Minder-
heiten in Kärnten, Burgenland und 
Steiermark genießen dieselben Rechte 
auf Grund gleicher Bedingungen wie al-
le anderen österreichischen Staatsan-
gehörigen einschließlich des Rechtes 
auf ihre eigenen Organisationen, Ver-
sammlungen und Presse in ihrer eige-
nen Sprache. 

2. Sie haben Anspruch auf Elementarun-
terricht in slowenischer oder kroati-
scher Sprache und auf eine verhältnis-
mäßige Anzahl eigener Mittelschulen; in 
diesem Zusammenhang werden Schul-
lehrpläne überprüft und eine Abteilung 
der Schulaufsichtsbehörde wird für slo-
wenische und kroatische Schulen er-
richtet werden. 

3. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezir-
ken Kärntens, des Burgenlandes und 
der Steiermark mit slowenischer, kroa-
tischer oder gemischter Bevölkerung 
wird die slowenische oder kroatische 
Sprache zusätzlich zum Deutschen als 
Amtssprache zugelassen. In solchen 
Bezirken werden die Bezeichnungen 
und Aufschriften topographischer Natur 
sowohl in slowenischer oder kroatischer 
Sprache wie in Deutsch verfaßt. 

4. Österreichische Staatsangehörige der 
slowenischen und kroatischen Minder-
heiten in Kärnten, Burgenland und 
Steiermark nehmen an den kulturellen, 
Verwaltungs- und Gerichtseinrichtun-
gen in diesen Gebieten auf Grund glei-
cher Bedingungen wie andere österrei-
chische Staatsangehörige teil. 

5. Die Tätigkeit von Organisationen, die 
darauf abzielen, der kroatischen oder 
slowenischen Bevölkerung ihre Eigen-
schaft und ihre Rechte als Minderheit 
zu nehmen, ist zu verbieten. 

 
Artikel 8. 

Demokratische Einrichtungen 

 Österreich wird eine demokratische, auf 
geheime Wahlen gegründete Regierung 
haben und verbürgt allen Staatsbürgern 
ein freies, gleiches und allgemeines Wahl-
recht sowie das Recht, ohne Unterschied 
von Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion 
oder politische Meinung zu einem öffentli-
chen Amte gewählt zu werden. 

Artikel 9. 

Auflösung nazistischer  
Organisationen 

1. Österreich wird die bereits durch die 
Erlassung entsprechender und von der 
Alliierten Kommission für Österreich 
genehmigter Gesetze begonnenen 
Maßnahmen zur Auflösung der natio-
nalsozialistischen Partei und der ihr an-
gegliederten und von ihr kontrollierten 
Organisationen einschließlich der politi-
schen, militärischen und paramilitäri-
schen auf österreichischem Gebiet voll-
enden. Österreich wird auch die Bemü-
hungen fortsetzen, aus dem österrei-
chischen politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben alle Spuren des 
Nazismus zu entfernen, um zu gewähr-
leisten, daß die obgenannten Organisa-
tionen nicht in irgendeiner Form wieder 
ins Leben gerufen werden, und um alle 
nazistische oder militaristische Tätigkeit 
und Propaganda in Österreich zu ver-
hindern. 

2. Österreich verpflichtet sich, alle Orga-
nisationen faschistischen Charakters 
aufzulösen, die auf seinem Gebiete be-
stehen, und zwar sowohl politische, mi-
litärische und paramilitärische, als auch 
alle anderen Organisationen, welche eine 
irgendeiner der Vereinten Nationen 
feindliche Tätigkeit entfalten oder welche 
die Bevölkerung ihrer demokratischen 
Rechte zu berauben bestrebt sind. 

3. Österreich verpflichtet sich, unter der 
Androhung von Strafsanktionen, die 
umgehend in Übereinstimmung mit den 
österreichischen Rechtsvorschriften 
festzulegen sind, das Bestehen und die 
Tätigkeit der obgenannten Organisatio-
nen auf österreichischem Gebiete zu 
untersagen. 

 
Artikel 10. 

Besondere Bestimmungen über die 
Gesetzgebung 

1. Österreich verpflichtet sich, die Grund-
sätze, die in den von der österreichi-
schen Regierung und vom österreichi-
schen Parlament seit dem 1. Mai 1945 
angenommenen und von der Alliierten 
Kommission für Österreich genehmig-
ten, auf die Liquidierung der Überreste 
des Naziregimes und auf die Wieder-
herstellung des demokratischen Sys-
tems abzielenden Gesetze und Verord-
nungen enthalten sind, aufrechtzuer-
halten und ihre Durchführung fortzu-
setzen, die seit dem 1. Mai 1945 be-
reits getroffenen oder eingeleiteten ge-
setzgeberischen und administrativen 
Maßnahmen zu vollenden und die in 
den Artikeln 6, 8 und 9 des vorliegen-
den Vertrages festgelegten Grundsätze 
zu kodifizieren und in Kraft zu setzen 
und, soweit dies nicht schon geschehen 
ist, alle gesetzgeberischen und admi-
nistrativen Maßnahmen, die zwischen 
dem 5. März 1933 und dem 30. April 
1945 getroffen wurden und die in Wi-
derspruch mit den in den Artikeln 6, 8 
und 9 festgelegten Grundsätzen ste-
hen, aufzuheben oder abzuändern. 

2. Österreich verpflichtet sich ferner, das 
Gesetz vom 3. April 1919, betreffend 
das Haus Habsburg-Lothringen, auf-
rechtzuerhalten. 
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 In Erwägung der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, die von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 10. 
Dezember 1948 verkündet wurde; 

 in der Erwägung, daß diese Erklärung 
bezweckt, die allgemeine und wirksame An-
erkennung und Einhaltung der darin erklärten 
Rechte zu gewährleisten; 

 in der Erwägung, daß das Ziel des Europa-
rates die Herbeiführung einer größeren Einig-
keit unter seinen Mitgliedern ist und daß 
eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles 
in der Wahrung und in der Entwicklung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht; 

 unter erneuter Bekräftigung ihres tiefen 
Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche 
die Grundlage der Gerechtigkeit und des 
Friedens in der Welt bilden, und deren Auf-
rechterhaltung wesentlich auf einem wahrhaft 
demokratischen politischen Regime einerseits 
und auf einer gemeinsamen Auffassung und 
Achtung der Menschenrechte andererseits 
beruht, von denen sie sich herleiten; 

 entschlossen, als Regierungen europäi-
scher Staaten, die vom gleichen Geiste be-
seelt sind und ein gemeinsames Erbe an 
geistigen Gütern, politischen Überlieferungen, 
Achtung der Freiheit und Vorherrschaft des 
Gesetzes besitzen, die ersten Schritte auf 
dem Wege zu einer kollektiven Garantie ge-
wisser in der Allgemeinen Erklärung verkün-
deter Rechte zu unternehmen; 
 vereinbaren die unterzeichneten Regierun-
gen, die Mitglieder des Europarates sind, 
folgendes: 
 

Artikel 1  
Verpflichtung zur Achtung  
der Menschenrechte 

 Die Hohen Vertragschließenden Teile si-
chern allen ihrer Jurisdiktion unterstehenden 
Personen die in Abschnitt I dieser Konvention 
niedergelegten Rechte und Freiheiten zu. 
 

ABSCHNITT I 

RECHTE UND FREIHEITEN 

 
Artikel 2 

Recht auf Leben 

 (1) Das Recht jedes Menschen auf das 
Leben wird gesetzlich geschützt. Abgese-
hen von der Vollstreckung eines Todesur-
teils, das von einem Gericht im Falle eines 
durch Gesetz mit der Todesstrafe bedroh-
ten Verbrechens ausgesprochen worden 
ist, darf eine absichtliche Tötung nicht 
vorgenommen werden. 

 (2) Die Tötung wird nicht als Verlet-
zung dieses Artikels betrachtet, wenn sie 
sich aus einer unbedingt erforderlichen 
Gewaltanwendung ergibt: 

a) um die Verteidigung eines Menschen 
gegenüber rechtswidriger Gewaltan-
wendung sicherzustellen; 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme 
durchzuführen oder das Entkommen 
einer ordnungsgemäß festgehaltenen 
Person zu verhindern; 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr 
oder einen Aufstand zu unterdrücken. 

Artikel 3 
Verbot der Folter 

 Niemand darf der Folter oder un-
menschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Artikel 4 
Verbot der Sklaverei  
und der Zwangsarbeit 

 (1) Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden. 

 (2) Niemand darf gezwungen werden, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

 (3) Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit” im 
Sinne dieses Artikels gilt nicht: 
a) jede Arbeit, die normalerweise von 
einer Person verlangt wird, die unter 
den von Artikel 5 der vorliegenden 
Konvention vorgesehenen Bedingungen 
in Haft gehalten oder bedingt freigelas-
sen worden ist; 

b) jede Dienstleistung militärischen Cha-
rakters, oder im Falle der Verweigerung 
aus Gewissensgründen in Ländern, wo 
diese als berechtigt anerkannt ist, eine 
sonstige an Stelle der militärischen 
Dienstpflicht tretende Dienstleistung; 

c) jede Dienstleistung im Falle von Not-
ständen und Katastrophen, die das Le-
ben oder das Wohl der Gemeinschaft 
bedrohen; 

d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu 
den normalen Bürgerpflichten gehört. 
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Artikel 5 
Recht auf Freiheit und Sicherheit 

 (1) Jedermann hat ein Recht auf Frei-
heit und Sicherheit. Die Freiheit darf ei-
nem Menschen nur in den folgenden Fäl-
len und nur auf die gesetzlich vorge-
schriebene Weise entzogen werden: 

a) wenn er rechtmäßig nach Verurteilung 
durch ein zuständiges Gericht in Haft 
gehalten wird; 

b) wenn er rechtmäßig festgenommen 
worden ist oder in Haft gehalten wird 
wegen Nichtbefolgung eines rechtmäßi-
gen Gerichtsbeschlusses oder zur Er-
zwingung der Erfüllung einer durch das 
Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung; 

c) wenn er rechtmäßig festgenommen 
worden ist oder in Haft gehalten wird 
zum Zwecke seiner Vorführung vor die 
zuständige Gerichtsbehörde, sofern 
hinreichender Verdacht dafür besteht, 
daß der Betreffende eine strafbare 
Handlung begangen hat, oder begrün-
deter Anlaß zu der Annahme besteht, 
daß es notwendig ist, den Betreffenden 
an der Begehung einer strafbaren 
Handlung oder an der Flucht nach Be-
gehung einer solchen zu hindern; 

d) wenn es sich um die rechtmäßige Haft 
eines Minderjährigen handelt, die zum 
Zwecke überwachter Erziehung ange-
ordnet ist, oder um die rechtmäßige 
Haft eines solchen, die zum Zwecke 
seiner Vorführung vor die zuständige 
Behörde verhängt ist; 

e) wenn er sich in rechtmäßiger Haft be-
findet, weil er eine Gefahrenquelle für 
die Ausbreitung ansteckender Krank-
heiten bildet, oder weil er geisteskrank, 
Alkoholiker, rauschgiftsüchtig oder 
Landstreicher ist; 

f) wenn er rechtmäßig festgenommen 
worden ist oder in Haft gehalten wird, 
um ihn daran zu hindern, unberechtigt 
in das Staatsgebiet einzudringen oder 
weil er von einem gegen ihn schweben-
den Ausweisungs- oder Auslieferungs-
verfahren betroffen ist. 

 (2) Jeder Festgenommene muß in 
möglichst kurzer Frist und in einer ihm 
verständlichen Sprache über die Gründe 
seiner Festnahme und über die gegen ihn 
erhobenen Beschuldigungen unterrichtet 
werden. 

 (3) Jede nach der Vorschrift des 
Abs. 1c dieses Artikels festgenommene 
oder in Haft gehaltene Person muß unver-
züglich einem Richter oder einem ande-
ren, gesetzlich zur Ausübung richterlicher 
Funktionen ermächtigten Beamten vorge-
führt werden. Er hat Anspruch auf Abur-
teilung innerhalb einer angemessenen 
Frist oder auf Haftentlassung während des 
Verfahrens. Die Freilassung kann von der 
Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen 
vor Gericht abhängig gemacht werden. 

 (4) Jedermann, dem seine Freiheit 
durch Festnahme oder Haft entzogen wird, 
hat das Recht, ein Verfahren zu beantra-
gen, in dem von einem Gericht ehetunlich 
über die Rechtmäßigkeit der Haft ent-
schieden wird und im Falle der Wider-
rechtlichkeit seine Entlassung angeordnet 
wird. 

 (5) Jeder, der entgegen den Bestim-
mungen dieses Artikels von Festnahme 
oder Haft betroffen worden ist, hat An-
spruch auf Schadenersatz. 
 

Artikel 6 
Recht auf ein faires Verfahren 

 (1) Jedermann hat Anspruch darauf, 
daß seine Sache in billiger Weise öffentlich 

und innerhalb einer angemessenen Frist 
gehört wird, und zwar von einem unab-
hängigen und unparteiischen, auf Gesetz 
beruhenden Gericht, das über zivilrechtli-
che Ansprüche und Verpflichtungen oder 
über die Stichhaltigkeit der gegen ihn 
erhobenen strafrechtlichen Anklage zu 
entscheiden hat. Das Urteil muß öffentlich 
verkündet werden, jedoch kann die Presse 
und die Öffentlichkeit während der gesam-
ten Verhandlung oder eines Teiles dersel-
ben im Interesse der Sittlichkeit, der öf-
fentlichen Ordnung oder der nationalen 
Sicherheit in einem demokratischen Staat 
ausgeschlossen werden, oder wenn die 
Interessen von Jugendlichen oder der 
Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien 
es verlangen, oder, und zwar unter be-
sonderen Umständen, wenn die öffentliche 
Verhandlung die Interessen der Rechts-
pflege beeinträchtigen würde, in diesem 
Fall jedoch nur in dem nach Auffassung 
des Gerichts erforderlichen Umfang. 

 (2) Bis zum gesetzlichen Nachweis 
seiner Schuld wird vermutet, daß der we-
gen einer strafbaren Handlung Angeklagte 
unschuldig ist. 

 (3) Jeder Angeklagte hat mindestens 
(englischer Text) insbesondere (französi-
scher Text) die folgenden Rechte: 

a) in möglichst kurzer Frist in einer für ihn 
verständlichen Sprache in allen Einzel-
heiten über die Art und den Grund der 
gegen ihn erhobenen Beschuldigung in 
Kenntnis gesetzt zu werden; 

b) über ausreichende Zeit und Gelegenheit 
zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu 
verfügen; 

c) sich selbst zu verteidigen oder den 
Beistand eines Verteidigers seiner Wahl 
zu erhalten und, falls er nicht über die 
Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers 
verfügt, unentgeltlich den Beistand ei-
nes Pflichtverteidigers zu erhalten, 
wenn dies im Interesse der Rechtspfle-
ge erforderlich ist; 

d) Fragen an die Belastungszeugen zu 
stellen oder stellen zu lassen und die 
Ladung und Vernehmung der Entlas-
tungszeugen unter denselben Bedin-
gungen wie die der Belastungszeugen 
zu erwirken; 

e) die unentgeltliche Beiziehung eines 
Dolmetschers zu verlangen, wenn der 
Angeklagte die Verhandlungssprache 
des Gerichts nicht versteht oder sich 
nicht darin ausdrücken kann. 

 

Artikel 7 
Keine Strafe ohne Gesetz 

 (1) Niemand kann wegen einer Hand-
lung oder Unterlassung verurteilt werden, 
die zur Zeit ihrer Begehung nach inländi-
schem oder internationalem Recht nicht 
strafbar war. Ebenso darf keine höhere 
Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung 
der strafbaren Handlung angedrohte Stra-
fe verhängt werden. 

 (2) Durch diesen Artikel darf die Verur-
teilung oder Bestrafung einer Person nicht 
ausgeschlossen werden, die sich einer 
Handlung oder Unterlassung schuldig ge-
macht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Be-
gehung nach den von den zivilisierten 
Völkern allgemein anerkannten Rechts-
grundsätzen strafbar war. 
 

Artikel 8 
Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens 

 (1) Jedermann hat Anspruch auf Ach-
tung seines Privat- und Familienlebens, 
seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. 

 (2) Der Eingriff einer öffentlichen Be-
hörde in die Ausübung dieses Rechts ist 
nur statthaft, insoweit dieser Eingriff ge-
setzlich vorgesehen ist und eine Maßnah-
me darstellt, die in einer demokratischen 
Gesellschaft für die nationale Sicherheit, 
die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Ver-
teidigung der Ordnung und zur Verhinde-
rung von strafbaren Handlungen, zum 
Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Artikel 9 
Gedanken-, Gewissens- und  

Religionsfreiheit 

 (1) Jedermann hat Anspruch auf Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit; dieses Recht umfaßt die Freiheit des 
einzelnen zum Wechsel der Religion oder 
der Weltanschauung sowie die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung ein-
zeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, 
Unterricht, Andachten und Beachtung 
religiöser Gebräuche auszuüben. 

 (2) Die Religions- und Bekenntnisfrei-
heit darf nicht Gegenstand anderer als 
vom Gesetz vorgesehener Beschränkun-
gen sein, die in einer demokratischen 
Gesellschaft notwendige Maßnahmen im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit, der 
öffentlichen Ordnung, Gesundheit und 
Moral oder für den Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer sind. 
 

Artikel 10 
Freiheit der Meinungsäußerung 

 (1) Jedermann hat Anspruch auf freie 
Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt 
die Freiheit der Meinung und die Freiheit 
zum Empfang und zur Mitteilung von 
Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe 
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht 
auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel 
schließt nicht aus, daß die Staaten Rund-
funk-, Lichtspiel- oder Fernsehunterneh-
men einem Genehmigungsverfahren un-
terwerfen. 

 (2) Da die Ausübung dieser Freiheiten 
Pflichten und Verantwortung mit sich 
bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz 
vorgesehenen Formvorschriften, Bedin-
gungen, Einschränkungen oder Strafdro-
hungen unterworfen werden, wie sie in 
einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen Sicherheit, der 
territorialen Unversehrtheit oder der öf-
fentlichen Sicherheit, der Aufrechterhal-
tung der Ordnung und der Verbrechens-
verhütung, des Schutzes der Gesundheit 
und der Moral, des Schutzes des guten 
Rufes oder der Rechte anderer unentbehr-
lich sind, um die Verbreitung von vertrau-
lichen Nachrichten zu verhindern oder das 
Ansehen und die Unparteilichkeit der 
Rechtsprechung zu gewährleisten. 
 

Artikel 11 
Versammlungs- und  
Vereinigungsfreiheit 

 (1) Alle Menschen haben das Recht, 
sich friedlich zu versammeln und sich frei 
mit anderen zusammenzuschließen, ein-
schließlich des Rechts, zum Schutze ihrer 
Interessen Gewerkschaften zu bilden und 
diesen beizutreten. 

 (2) Die Ausübung dieser Rechte darf 
keinen anderen Einschränkungen unter-
worfen werden als den vom Gesetz vorge-
sehenen, die in einer demokratischen 
Gesellschaft im Interesse der nationalen 
und öffentlichen Sicherheit, der Aufrecht-
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erhaltung der Ordnung und der Verbre-
chensverhütung, des Schutzes der Ge-
sundheit und der Moral oder des Schutzes 
der Rechte und Freiheiten anderer not-
wendig sind. Dieser Artikel verbietet nicht, 
daß die Ausübung dieser Rechte durch 
Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder 
der Staatsverwaltung gesetzlichen Ein-
schränkungen unterworfen wird. 
 

Artikel 12 
Recht auf Eheschließung 

 Mit Erreichung des heiratsfähigen Alters 
haben Männer und Frauen gemäß den 
einschlägigen nationalen Gesetzen das 
Recht, eine Ehe einzugehen und eine Fa-
milie zu gründen. 
 

Artikel 13 
Recht auf wirksame Beschwerde 

 Sind die in der vorliegenden Konvention 
festgelegten Rechte und Freiheiten ver-
letzt worden, so hat der Verletzte das 
Recht, eine wirksame Beschwerde bei 
einer nationalen Instanz einzulegen, selbst 
wenn die Verletzung von Personen began-
gen worden ist, die in amtlicher Eigen-
schaft gehandelt haben. 
 

Artikel 14 
Verbot der Benachteiligung 

 Der Genuß der in der vorliegenden 
Konvention festgelegten Rechte und Frei-
heiten ist ohne Benachteiligung zu ge-
währleisten, die insbesondere im Ge-
schlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Spra-
che, Religion, in den politischen oder 
sonstigen Anschauungen, in nationaler 
oder sozialer Herkunft, in der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit, im 
Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen 
Status begründet ist. 
 

Artikel 15 
Außerkraftsetzen im Notstandsfall 

 (1) Im Falle eines Krieges oder eines 
anderen öffentlichen Notstandes, der das 
Leben der Nation bedroht, kann jeder der 
Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen 
ergreifen, welche die in dieser Konvention 
vorgesehenen Verpflichtungen in dem Um-
fang, den die Lage unbedingt erfordert, und 
unter der Bedingung außer Kraft setzen, daß 
diese Maßnahmen nicht in Widerspruch zu 
den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen stehen. 

 (2) Die vorstehende Bestimmung gestat-
tet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer 
bei Todesfällen, die auf rechtmäßige Kriegs-
handlungen zurückzuführen sind, oder der 
Artikel 3, 4, Abs. 1, und 7. 

 (3) Jeder Hohe Vertragschließende Teil, 
der dieses Recht der Außerkraftsetzung aus-
übt, hat den Generalsekretär des Europarats 
eingehend über die getroffenen Maßnahmen 
und deren Gründe zu unterrichten. Er muß 
den Generalsekretär des Europarats auch 
über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in 
dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten 
sind und die Vorschriften der Konvention 
wieder volle Anwendung finden. 
 

Artikel 16 
Beschränkungen der politischen Tätig-

keit von Ausländern 

 Keine der Bestimmungen der Artikel 10, 
11 und 14 darf so ausgelegt werden, daß sie 
den Hohen Vertragschließenden Parteien 
verbietet, die politische Tätigkeit von Auslän-
dern Beschränkungen zu unterwerfen. 
 

Artikel 17 
Verbot des Mißbrauchs der Rechte 

 Keine Bestimmung dieser Konvention darf 
dahin ausgelegt werden, daß sie für einen 
Staat, eine Gruppe oder eine Person das 
Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben 

oder eine Handlung zu begehen, die auf die 
Abschaffung der in der vorliegenden Konven-
tion festgelegten Rechte und Freiheiten oder 
auf weitergehende Beschränkungen dieser 
Rechte und Freiheiten, als in der Konvention 
vorgesehen, hinzielt. 
 

Artikel 18 
Begrenzung der  

Rechtseinschränkungen 

 Die nach der vorliegenden Konvention 
gestatteten Einschränkungen dieser Rechte 
und Freiheiten dürfen nicht für andere Zwecke 
als die vorgesehenen angewendet werden. 
 
 

ABSCHNITT II 

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF 
FÜR MENSCHENRECHTE 

 

Artikel 19 
Errichtung des Gerichtshofs 

 Um die Einhaltung der Verpflichtungen 
sicherzustellen, welche die Hohen Ver-
tragschließenden Teile in dieser Konventi-
on und den Protokollen dazu übernommen 
haben, wird ein Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte, im folgenden als 
„Gerichtshof“ bezeichnet, errichtet. Er 
nimmt seine Aufgaben als ständiger Ge-
richtshof wahr. 
 

Artikel 20 
Zahl der Richter 

 Die Zahl der Richter des Gerichtshofs 
entspricht derjenigen der Hohen Vertrag-
schließenden Teile. 
 

Artikel 21 
Voraussetzungen für das Amt 

 (1) Die Richter müssen hohes sittliches 
Ansehen genießen und entweder die für 
die Ausübung hoher richterlicher Ämter 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen 
oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf 
sein. 

 (2) Die Richter gehören dem Gerichts-
hof in ihrer persönlichen Eigenschaft an. 

 (3) Während ihrer Amtszeit dürfen die 
Richter keine Tätigkeit ausüben, die mit 
ihrer Unabhängigkeit, ihrer Unparteilich-
keit oder mit den Erfordernissen der Voll-
zeitbeschäftigung in diesem Amt unver-
einbar ist; alle Fragen, die sich aus der 
Anwendung dieses Absatzes ergeben, 
werden vom Gerichtshof entschieden. 
 

Artikel 22 
Wahl der Richter 

 (1) Die Richter werden von der Parla-
mentarischen Versammlung für jeden 
Hohen Vertragschließenden Teil mit 
Stimmenmehrheit aus einer Liste von drei 
Kandidaten gewählt, die von dem Hohen 
Vertragschließenden Teil vorgeschlagen 
werden. 

 (2) [entfallen] 

Artikel 23 
Amtszeit und Entlassung 

 (1) Die Richter werden für neun Jahre 
gewählt. Ihre Wiederwahl ist nicht zulässig. 

 (2) Die Amtszeit der Richter endet mit 
Vollendung des 70. Lebensjahrs. 

 (3) Die Richter bleiben bis zum Amts-
antritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie blei-
ben jedoch in den Rechtssachen tätig, mit 
denen sie bereits befasst sind. 

 (4) Ein Richter kann nur entlassen 
werden, wenn die anderen Richter mit 
Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er 
die erforderlichen Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt. 

Artikel 24 
Kanzlei und Berichterstatter 

 (1) Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, 
deren Aufgaben und Organisation in der Ver-
fahrensordnung des Gerichtshofs festgelegt 
werden. 
 (2) Wenn der Gerichtshof in Einzelrichter-
besetzung tagt, wird er von Berichterstattern 
unterstützt, die ihre Aufgaben unter der Auf-
sicht des Präsidenten des Gerichtshofs aus-
üben. Sie gehören der Kanzlei des Gerichts-
hofs an. 

Artikel 25 
Plenum des Gerichtshofs 

 Das Plenum des Gerichtshofs 
a) wählt seinen Präsidenten und einen oder 
zwei Vizepräsidenten für drei Jahre; ihre 
Wiederwahl ist zulässig; 

b) bildet Kammern für einen bestimmten 
Zeitraum; 

c) wählt die Präsidenten der Kammern des 
Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist zulässig; 

d) beschließt die Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs; 

e) wählt den Kanzler und einen oder mehrere 
stellvertretende Kanzler; 

f) stellt Anträge nach Artikel 26 Absatz 2. 
 

Artikel 26 
Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, 
Kammern und Grosse Kammer 

 (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei 
ihm anhängig gemacht werden, tagt der 
Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in 
Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern 
mit sieben Richtern und in einer Grossen 
Kammer mit siebzehn Richtern. Die Kammern 
des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für 
einen bestimmten Zeitraum. 

 (2) Auf Antrag des Plenums des Gerichts-
hofs kann die Anzahl Richter je Kammer für 
einen bestimmten Zeitraum durch einstimmi-
gen Beschluss des Ministerkomitees auf fünf 
herabgesetzt werden. 

 (3) Ein Richter, der als Einzelrichter tagt, 
prüft keine Beschwerde gegen die Hohe Ver-
tragspartei, für die er gewählt worden ist. 

 (4) Der Kammer und der Grossen Kam-
mer gehört von Amts wegen der für eine als 
Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte 
Richter an. Wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist oder er an den Sitzungen nicht teilnehmen 
kann, nimmt eine Person in der Eigenschaft 
eines Richters an den Sitzungen teil, die der 
Präsident des Gerichtshofs aus einer Liste 
auswählt, welche ihm die betreffende Ver-
tragspartei vorab unterbreitet hat. 

 (5) Der Grossen Kammer gehören ferner 
der Präsident des Gerichtshofs, die Vizepräsi-
denten, die Präsidenten der Kammern und 
andere nach der Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs ausgewählte Richter an. Wird 
eine Rechtssache nach Artikel 43 an die 
Grosse Kammer verwiesen, so dürfen Richter 
der Kammer, die das Urteil gefällt hat, der 
Grossen Kammer nicht angehören; das gilt 
nicht für denPräsidenten der Kammer und 
den Richter, welcher in der Kammer für die 
als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei mit-
gewirkt hat. 

Artikel 27 
Befugnisse des Einzelrichters 

 (1) Ein Einzelrichter kann eine nach Arti-
kel 34 erhobene Beschwerde für unzulässig 
erklären oder im Register streichen, wenn 
eine solche Entscheidung ohne weitere Prü-
fung getroffen werden kann. 

 (2) Die Entscheidung ist endgültig. 

 (3) Erklärt der Einzelrichter eine Be-
schwerde nicht für unzulässig und streicht er 
sie auch nicht im Register des Gerichtshofs, 
so übermittelt er sie zur weiteren Prüfung an 
einen Ausschuss oder eine Kammer. 
 

Artikel 28 
Befugnisse der Ausschüsse 

 (1) Ein Ausschuss, der mit einer nach 
Artikel 34 erhobenen Beschwerde befasst 
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wird, kann diese durch einstimmigen Be-
schluss 

a) für unzulässig erklären oder im Register 
streichen, wenn eine solche Entscheidung 
ohne weitere Prüfung getroffen werden 
kann, oder 

b) für zulässig erklären und zugleich ein Ur-
teil über die Begründetheit fällen, sofern 
die der Rechtssache zugrunde liegende 
Frage der Auslegung oder Anwendung die-
ser Konvention oder der Protokolle dazu 
Gegenstand einer gefestigten Rechtspre-
chung des Gerichtshofs ist. 

 (2) Die Entscheidungen und Urteile nach 
Absatz 1 sind endgültig. 

 (3) Ist der für die als Partei beteiligte 
Hohe Vertragspartei gewählte Richter nicht 
Mitglied des Ausschusses, so kann er von 
Letzterem jederzeit während des Verfahrens 
eingeladen werden, den Sitz eines Mitglieds 
im Ausschuss einzunehmen; der Ausschuss 
hat dabei alle erheblichen Umstände ein-
schliesslich der Frage, ob diese Vertragspartei 
der Anwendung des Verfahrens nach Absatz 1 
Buchstabe b entgegengetreten ist, zu berück-
sichtigen. 
 

Artikel 29 
Entscheidungen der Kammern über die 

Zulässigkeit und Begründetheit 

 (1) Ergeht weder eine Entscheidung nach 
Artikel 27 oder 28 noch ein Urteil nach Artikel 
28, so entscheidet eine Kammer über die 
Zulässigkeit und Begründetheit der nach 
Artikel 34 erhobenen Beschwerden. Die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit kann geson-
dert ergehen. 

 (2) Eine Kammer entscheidet über die 
Zulässigkeit und Begründetheit der nach 
Artikel 33 erhobenen Staatenbeschwerden. 
Die Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht 
gesondert, sofern der Gerichtshof in Ausnah-
mefällen nicht anders entscheidet. 
 

Artikel 30 
Abgabe der Rechtssache an die  

Große Kammer 

 Wirft eine bei einer Kammer anhängige 
Rechtssache eine schwerwiegende Frage der 
Auslegung dieser Konvention oder der Proto-
kolle dazu auf oder kann die Entscheidung 
einer ihr vorliegenden Frage zu einer Abwei-
chung von einem früheren Urteil des Ge-
richtshofs führen, so kann die Kammer diese 
Sache jederzeit, bevor sie ihr Urteil gefällt 
hat, an die Große Kammer abgeben, sofern 
nicht eine Partei widerspricht. 
 

Artikel 31 
Befugnisse der Großen Kammer 

 Die Große Kammer 

a) entscheidet über nach Artikel 33 oder 
Artikel 34 erhobene Beschwerden, wenn 
eine Kammer die Rechtssache nach Artikel 
30 an sie abgegeben hat oder wenn die 
Sache nach Artikel 43 an sie verwiesen 
worden ist, 

b) entscheidet über Fragen, mit denen der 
Gerichtshof durch das Ministerkomitee 
nach Artikel 46 Absatz 4 befasst wird, und 

c) behandelt Anträge nach Artikel 47 auf 
Erstattung von Gutachten. 

 
Artikel 32 

Zuständigkeit des Gerichtshofs 

 (1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
umfaßt alle die Auslegung und Anwendung 
dieser Konvention und der Protokolle dazu 
betreffenden Angelegenheiten, mit denen 
er nach den Artikeln 33, 34, 46 und 47 
befaßt wird. 

 (2) Besteht Streit über die Zuständig-
keit des Gerichtshofs, so entscheidet der 
Gerichtshof. 
 

Artikel 33 
Staatenbeschwerden 

 Jeder Hohe Vertragschließende Teil kann 
den Gerichtshof wegen jeder behaupteten 
Verletzung dieser Konvention und der 
Protokolle dazu durch einen anderen Ho-
hen Vertragschließenden Teil anrufen. 
 

Artikel 34 
Individualbeschwerden 

 Der Gerichtshof kann von jeder natürli-
chen Person, nichtstaatlichen Organisation 
oder Personengruppe, die behauptet, 
durch einen der Hohen Vertragschließen-
den Teile in einem der in dieser Konventi-
on oder den Protokollen dazu anerkannten 
Rechte verletzt zu sein, mit einer Be-
schwerde befaßt werden. Die Hohen Ver-
tragschließenden Teile verpflichten sich, 
die wirksame Ausübung dieses Rechts 
nicht zu behindern. 
 

Artikel 35 
Zulässigkeitsvoraussetzungen 

 (1) Der Gerichtshof kann sich mit einer 
Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller 
innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Überein-
stimmung mit den allgemein anerkannten 
Grundsätzen des Völkerrechts und nur 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach der endgültigen innerstaatlichen 
Entscheidung befassen. 

 (2) Der Gerichtshof befaßt sich nicht 
mit einer nach Artikel 34 erhobenen Indi-
vidualbeschwerde, die 

a) anonym ist oder 

b) im wesentlichen mit einer schon vorher 
vom Gerichtshof geprüften Beschwerde 
übereinstimmt oder schon einer anderen 
internationalen Untersuchungs- oder 
Vergleichsinstanz unterbreitet worden 
ist und keine neuen Tatsachen enthält. 

 (3) Der Gerichtshof erklärt eine nach 
Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für 
unzulässig, 

a) wenn er sie für unvereinbar mit dieser 
Konvention oder den Protokollen dazu, für 
offensichtlich unbegründet oder für miss-
bräuchlich hält oder 

b) wenn er der Ansicht ist, dass dem Be-
schwerdeführer kein erheblicher Nachteil 
entstanden ist, es sei denn, die Achtung 
der Menschenrechte, wie sie in dieser 
Konvention und den Protokollen dazu an-
erkannt sind, erfordert eine Prüfung der 
Begründetheit der Beschwerde, und vor-
ausgesetzt, es wird aus diesem Grund 
nicht eine Rechtssache zurückgewiesen, 
die noch von keinem innerstaatlichen Ge-
richt gebührend geprüft worden ist. 

 (4) Der Gerichtshof weist eine Beschwer-
de zurück, die er nach diesem Artikel für 
unzulässig hält. Er kann dies in jedem Stadi-
um des Verfahrens tun. 
 

Artikel 36 
Beteiligung Dritter 

 (1) In allen bei einer Kammer oder der 
Großen Kammer anhängigen Rechtssachen ist 
der Hohe Vertragschließende Teil, dessen 
Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführer 
besitzt, berechtigt, schriftliche Stellungnah-
men abzugeben und an den mündlichen Ver-
handlungen teilzunehmen. 

 (2) Im Interesse der Rechtspflege kann 
der Präsident des Gerichtshofs jedem Hohen 
Vertragschließenden Teil, der in dem Verfah-
ren nicht Partei ist, oder jeder betroffenen 
Person, die nicht Beschwerdeführer ist, Gele-
genheit geben, schriftlich Stellung zu nehmen 
oder an den mündlichen Verhandlungen teil-
zunehmen. 

 (3) In allen bei einer Kammer oder der 
Grossen Kammer anhängigen Rechtssachen 
kann der Kommissar für Menschenrechte des 

Europarats schriftliche Stellungnahmen abge-
ben und an den mündlichen Verhandlungen 
teilnehmen. 

Artikel 37 
Streichung von Beschwerden 

 (1) Der Gerichtshof kann jederzeit wäh-
rend des Verfahrens entscheiden, eine Be-
schwerde in seinem Register zu streichen, 
wenn die Umstände Grund zur Annahme 
geben, daß 

a) der Beschwerdeführer seine Beschwerde 
nicht weiterzuverfolgen beabsichtigt, 

b) die Streitigkeit einer Lösung zugeführt 
worden ist oder 

c) eine weitere Prüfung der Beschwerde aus 
anderen vom Gerichtshof festgestellten 
Gründen nicht gerechtfertigt ist. 

Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung der 
Beschwerde fort, wenn die Achtung der Men-
schenrechte, wie sie in dieser Konvention und 
den Protokollen dazu anerkannt sind, dies 
erfordert. 

 (2) Der Gerichtshof kann die Wiederein-
tragung einer Beschwerde in sein Register 
anordnen, wenn er dies den Umständen nach 
für gerechtfertigt hält. 
 

Artikel 38 
Prüfung der Rechtssache 

 Der Gerichtshof prüft die Rechtssache 
mit den Vertretern der Parteien und 
nimmt, falls erforderlich, Ermittlungen 
vor; die betreffenden Hohen Vertragspar-
teien haben alle zur wirksamen Durchfüh-
rung der Ermittlungen erforderlichen Er-
leichterungen zu gewähren. 
 

Artikel 39 
Gütliche Einigung 

 (1) Der Gerichtshof kann sich jederzeit 
während des Verfahrens zur Verfügung 
der Parteien halten mit dem Ziel, eine 
gütliche Einigung auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte, wie sie in 
dieser Konvention und den Protokollen 
dazu anerkannt sind, zu erreichen. 

 (2) Das Verfahren nach Absatz 1 ist 
vertraulich. 

 (3) Im Fall einer gütlichen Einigung 
streicht der Gerichtshof durch eine Ent-
scheidung, die sich auf eine kurze Angabe 
des Sachverhalts und der erzielten Lösung 
beschränkt, die Rechtssache in seinem 
Register. 

 (4) Diese Entscheidung ist dem Minis-
terkomitee zuzuleiten; dieses überwacht 
die Durchführung der gütlichen Einigung, 
wie sie in der Entscheidung festgehalten 
wird. 

Artikel 40 
Öffentliche Verhandlung  
und Akteneinsicht 

 (1) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit 
nicht der Gerichtshof auf Grund besonderer 
Umstände anders entscheidet. 

 (2) Die beim Kanzler verwahrten Schrift-
stücke sind der Öffentlichkeit zugänglich, 
soweit nicht der Präsident des Gerichtshofs 
anders entscheidet. 
 

Artikel 41 
Gerechte Entschädigung 

 Stellt der Gerichtshof fest, daß diese 
Konvention oder die Protokolle dazu ver-
letzt worden sind, und gestattet das in-
nerstaatliche Recht des beteiligten Hohen 
Vertragschließenden Teiles nur eine un-
vollkommene Wiedergutmachung für die 
Folgen dieser Verletzung, so spricht der 
Gerichtshof der verletzten Partei eine ge-
rechte Entschädigung zu, wenn dies not-
wendig ist. 
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Artikel 42 
Urteile der Kammern 

 Urteile der Kammern werden nach Maßgabe 
des Artikels 44 Absatz 2 endgültig. 

 
Artikel 43 

Verweisung an die  
Große Kammer 

 (1) Innerhalb von drei Monaten nach 
dem Datum des Urteils der Kammer kann 
jede Partei in Ausnahmefällen die Verwei-
sung der Rechtssache an die Große Kam-
mer beantragen. 

 (2) Ein Ausschuß von fünf Richtern der 
Großen Kammer nimmt den Antrag an, 
wenn die Rechtssache eine schwerwiegen-
de Frage der Auslegung oder Anwendung 
dieser Konvention oder der Protokolle dazu 
oder eine schwerwiegende Frage von all-
gemeiner Bedeutung aufwirft. 

 (3) Nimmt der Ausschuß den Antrag 
an, so entscheidet die Große Kammer die 
Sache durch Urteil. 
 

Artikel 44 
Endgültige Urteile 

 (1) Das Urteil der Großen Kammer ist 
endgültig. 

 (2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig, 

a) wenn die Parteien erklären, daß sie die 
Verweisung der Rechtssache an die Große 
Kammer nicht beantragen werden, 

b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, 
wenn nicht die Verweisung der Rechtssa-
che an die Große Kammer beantragt wor-
den ist, oder 

c) wenn der Ausschuß der Großen Kammer 
den Antrag auf Verweisung nach Artikel 43 
abgelehnt hat. 

 (3) Das endgültige Urteil wird veröffent-
licht. 

Artikel 45 
Begründung der Urteile und  

Entscheidungen 

 (1) Urteile sowie Entscheidungen, mit 
denen Beschwerden für zulässig oder für 
unzulässig erklärt werden, werden begründet. 

 (2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise 
nicht die übereinstimmende Meinung der 
Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter 
berechtigt, seine abweichende Meinung dar-
zulegen. 
 

Artikel 46 
Verbindlichkeit und Durchführung  

der Urteile 

 (1) Die Hohen Vertragsparteien ver-
pflichten sich, in allen Rechtssachen, in 
denen sie Partei sind, das endgültige Ur-
teil des Gerichtshofs zu befolgen. 

 (2) Das endgültige Urteil des Gerichts-
hofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; 
dieses überwacht seine Durchführung. 

 (3) Wird die Überwachung der Durch-
führung eines endgültigen Urteils nach 
Auffassung des Ministerkomitees durch 
eine Frage betreffend die Auslegung die-
ses Urteils behindert, so kann das Minis-
terkomitee den Gerichtshof anrufen, damit 
er über diese Auslegungsfrage entschei-
det. Der Beschluss des Ministerkomitees, 
den Gerichtshof anzurufen, bedarf der 
Zweidrittelmehrheit der Stimmen der zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Komitees 
berechtigten Mitglieder. 

 (4) Weigert sich eine Hohe Vertrags-
partei nach Auffassung des Ministerkomi-
tees, in einer Rechtssache, in der sie Par-
tei ist, ein endgültiges Urteil des Gerichts-
hofs zu befolgen, so kann das Ministerko-
mitee, nachdem es die betreffende Partei 
gemahnt hat, durch einen mit Zweidrit-
telmehrheit der Stimmen der zur Teilnah-

me an den Sitzungen des Komitees be-
rechtigten Mitglieder gefassten Beschluss 
den Gerichtshof mit der Frage befassen, 
ob diese Partei ihrer Verpflichtung nach 
Absatz 1 nachgekommen ist. 

 (5) Stellt der Gerichtshof eine Verlet-
zung des Absatzes 1 fest, so weist er die 
Rechtssache zur Prüfung der zu treffenden 
Massnahmen an das Ministerkomitee zu-
rück. Stellt der Gerichtshof fest, dass kei-
ne Verletzung des Absatzes 1 vorliegt, so 
weist er die Rechtssache an das Minister-
komitee zurück; dieses beschliesst die 
Einstellung seiner Prüfung. 
 

Artikel 47 
Gutachten 

 (1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des 
Ministerkomitees Gutachten über Rechtsfra-
gen erstatten, welche die Auslegung dieser 
Konvention und der Protokolle dazu betreffen. 

 (2) Diese Gutachten dürfen keine Fragen 
zum Gegenstand haben, die sich auf den 
Inhalt oder das Ausmaß der in Abschnitt I 
dieser Konvention und in den Protokollen 
dazu anerkannten Rechte und Freiheiten 
beziehen, noch andere Fragen, über die der 
Gerichtshof oder das Ministerkomitee auf 
Grund eines nach dieser Konvention eingelei-
teten Verfahrens zu entscheiden haben könnte. 

 (3) Der Beschluß des Ministerkomitees, 
ein Gutachten beim Gerichtshof zu beantra-
gen, bedarf der Stimmenmehrheit der zur 
Teilnahme an den Sitzungen des Komitees 
berechtigten Mitglieder. 
 

Artikel 48 
Gutachterliche  

Zuständigkeit des Gerichtshofs 

 Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom 
Ministerkomitee gestellter Antrag auf Erstat-
tung eines Gutachtens in seine Zuständigkeit 
nach Artikel 47 fällt. 
 

Artikel 49 
Begründung der Gutachten 

 (1) Die Gutachten des Gerichtshofs wer-
den begründet. 

 (2) Bringt das Gutachten ganz oder teil-
weise nicht die übereinstimmende Meinung 
der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter 
berechtigt, seine abweichende Meinung dar-
zulegen. 

 (3) Die Gutachten des Gerichtshofs wer-
den dem Ministerkomitee übermittelt. 

 
Artikel 50 

Kosten des Gerichtshofs 

 Die Kosten des Gerichtshofs werden vom 
Europarat getragen. 
 

Artikel 51 
Privilegien und  

Immunitäten der Richter 

 Die Richter genießen bei der Ausübung 
ihres Amtes die Vorrechte und Immunitäten, 
die in Artikel 40 der Satzung des Europarats 
und den auf Grund jenes Artikels geschlosse-
nen Übereinkünften vorgesehen sind. 
 
 

ABSCHNITT III 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 52 
Anfragen des Generalsekretärs 

 Nach Empfang einer entsprechenden Auf-
forderung durch den Generalsekretär des 
Europarats hat jeder Hohe Vertragschließen-
de Teil die erforderlichen Erklärungen ab-
zugeben, in welcher Weise sein internes 
Recht die wirksame Anwendung aller Be-
stimmungen dieser Konvention gewährleistet. 
 

Artikel 53 
Wahrung anerkannter Menschenrechte 

 Keine Bestimmung dieser Konvention darf 
als Beschränkung oder Minderung eines der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ausge-
legt werden, die in den Gesetzen eines Hohen 
Vertragschließenden Teils oder einer anderen 
Vereinbarung, an der er beteiligt ist, festge-
legt sind. 

Artikel 54 
Befugnisse des Ministerkomitees 

 Keine Bestimmung dieser Konvention 
beschränkt die durch die Satzung des Euro-
parats dem Ministerkomitee übertragenen 
Vollmachten. 

Artikel 55 
Ausschluß anderer  

Verfahren zur Streitbeilegung 

 Die Hohen Vertragschließenden Teile 
kommen überein, daß sie, es sei denn auf 
Grund besonderer Vereinbarungen, keinen 
Gebrauch von zwischen ihnen geltenden 
Verträgen, Übereinkommen oder Erklärungen 
machen werden, um von sich aus einen Streit 
um die Auslegung oder Anwendung dieser 
Konvention einem anderen Verfahren zu 
unterwerfen als in der Konvention vorgese-
hen ist. 

Artikel 56 
Räumlicher Geltungsbereich 

 (1) Jeder Staat kann im Zeitpunkt der 
Ratifizierung oder in der Folge zu jedem an-
deren Zeitpunkt durch eine an den General-
sekretär des Europarats gerichtete Mitteilung 
erklären, daß diese Konvention vorbehaltlich 
des Absatzes 4 auf alle oder einzelne Gebiete 
Anwendung findet, für deren internationale 
Beziehungen er verantwortlich ist. 

 (2) Die Konvention findet auf das oder die 
in der Erklärung bezeichneten Gebiete vom 
dreißigsten Tage an Anwendung, gerechnet 
vom Eingang der Erklärung beim Generalsek-
retär des Europarates. 

 (3) In den genannten Gebieten werden 
die Bestimmungen dieser Konvention unter 
Berücksichtigung der örtlichen Notwendigkei-
ten angewendet. 

 (4) Jeder Staat, der eine Erklärung gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels abgegeben hat, kann 
zu jedem späteren Zeitpunkt für ein oder 
mehrere der in einer solchen Erklärung be-
zeichneten Gebiete erklären, daß er die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs für die Entge-
gennahme von Beschwerden von natürlichen 
Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder 
Personengruppen gemäß Artikel 34 annimmt. 
 

Artikel 57 
Vorbehalte 

 (1) Jeder Staat kann bei Unterzeich-
nung dieser Konvention oder bei Hinterle-
gung seiner Ratifikationsurkunde bezüg-
lich bestimmter Vorschriften der Konven-
tion einen Vorbehalt machen, soweit ein 
zu dieser Zeit in seinem Gebiet geltendes 
Gesetz nicht mit der betreffenden Vor-
schrift übereinstimmt. Vorbehalte allge-
meiner Art sind nach diesem Artikel nicht 
zulässig. 

 (2) Jeder nach diesem Artikel gemach-
te Vorbehalt muß mit einer kurzen In-
haltsangabe des betreffenden Gesetzes 
verbunden sein. 
 

Artikel 58 
Kündigung 

 (1) Ein Hoher Vertragschließender Teil 
kann diese Konvention nicht vor Ablauf von 
fünf Jahren nach dem Tage, an dem die Kon- 
vention für ihn wirksam wird, und nur nach 
einer sechs Monate vorher an den General-
sekretär des Europarats gerichteten Mittei-
lung kündigen; der Generalsekretär hat den 
anderen Hohen Vertragschließenden Teilen 
von der Kündigung Kenntnis zu geben. 
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 (2) Eine derartige Kündigung bewirkt 
nicht, daß der betreffende Hohe Vertrag-
schließende Teil in bezug auf irgendeine 
Handlung, welche eine Verletzung dieser 
Verpflichtungen darstellen könnte, und von 
dem Hohen Vertragschließenden Teil vor dem 
Datum seines rechtswirksamen Ausscheidens 
vorgenommen wurde, von seinen Verpflich-
tungen nach dieser Konvention befreit wird. 

 (3) Unter dem gleichen Vorbehalt scheidet 
ein Vertragschließender Teil aus dieser Kon-
vention aus, der aus dem Europarat aus-
scheidet. 

 (4) Entsprechend den Bestimmungen der 
vorstehenden Absätze kann die Konvention 
auch für ein Gebiet gekündigt werden, auf 
das sie nach Artikel 56 ausgedehnt worden 
ist. 
 

Artikel 59 
Unterzeichnung und Ratifikation 

 (1) Diese Konvention steht den Mit-
gliedern des Europarats zur Unterzeich-
nung offen; sie bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden sind beim General-
sekretär des Europarats zu hinterlegen. 

 (2) Die Europäische Union kann dieser 
Konvention beitreten. 

 (3) Diese Konvention tritt nach der 
Hinterlegung von zehn Ratifikationsurkun-
den in Kraft. 

 (4) Für jeden Unterzeichnerstaat, des-
sen Ratifikation später erfolgt, tritt die 
Konvention am Tage der Hinterlegung 
seiner Ratifikationsurkunde in Kraft. 

 (5) Der Generalsekretär des Europa-
rats hat allen Mitgliedern des Europarats 
das Inkrafttreten der Konvention, die Na-
men der Hohen Vertragschließenden Teile, 
die sie ratifiziert haben, sowie die Hinter-
legung jeder später eingehenden Ratifika-
tionsurkunde mitzuteilen. 

 

 

 GESCHEHEN zu Rom, am 4. November 
1950, in englischer und französischer Spra-
che, wobei die beiden Texte in gleicher Weise 
authentisch sind, in einer einzigen Ausferti-
gung, die in den Archiven des Europarats 
hinterlegt wird. Der Generalsekretär wird 
allen Signatarstaaten beglaubigte Abschriften 
übermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A8: Zusatzprotokoll zur EMRK (1. ZPEMRK) 

 

Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl 1958/210 idF 1964/59. 

 

Artikel 1  
Schutz des Eigentums 

 Jede natürliche oder juristische Person 
hat ein Recht auf Achtung ihres Eigen-
tums. Niemandem darf sein Eigentum 
entzogen werden, es sei denn, daß das 
öffentliche Interesse es verlangt, und nur 
unter den durch Gesetz und durch die 
allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts 
vorgesehenen Bedingungen. 

 Die vorstehenden Bestimmungen be-
einträchtigen jedoch in keiner Weise das 
Recht des Staates, diejenigen Gesetze 
anzuwenden, die er für die Regelung der 
Benutzung des Eigentums in Überein-
stimmung mit dem Allgemeininteresse 
oder zur Sicherung der Zahlung der Steu-
ern, sonstiger Abgaben oder von Geldstra-
fen für erforderlich hält. 

 
Artikel 2 – Recht auf Bildung 

 Das Recht auf Bildung darf niemandem 
verwehrt werden. Der Staat hat bei Aus-
übung der von ihm auf dem Gebiete der 
Erziehung und des Unterrichts übernom-
menen Aufgaben das Recht der Eltern zu 
achten, die Erziehung und den Unterricht 
entsprechend ihren eigenen religiösen und 
weltanschaulichen Überzeugungen sicher-
zustellen. 

 

Artikel 3 – Recht auf freie Wahlen 

 Die Hohen Vertragschließenden Teile 
verpflichten sich, in angemessenen Zeit-
abständen freie und geheime Wahlen un-
ter Bedingungen abzuhalten, die die freie 
Äußerung der Meinung des Volkes bei der 
Wahl der gesetzgebenden Organe gewähr-
leisten. 
 
Artikel 4 – Räumlicher Geltungsbereich 

 Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile 
kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder 
Ratifikation oder in der Folge zu jedem ande-
ren Zeitpunkt an den Generalsekretär des 
Europarates eine Erklärung darüber richten, 
in welchem Umfang er sich zur Anwendung 
der Bestimmungen dieses Protokolls auf die 
in dieser Erklärung angegebenen Gebiete, für 
deren internationale Beziehungen er verant-
wortlich ist, verpflichtet. 

 Jeder der Hohen Vertragschließenden 
Teile, der eine Erklärung gemäß dem vorste-
henden Absatz abgegeben hat, kann von Zeit 
zu Zeit eine weitere Erklärung abgeben, die 
den Inhalt einer früheren Erklärung ändert 
oder die Anwendung der Bestimmungen die-
ses Protokolls auf irgend einem Gebiet been-
det. 

 Eine im Einklang mit diesem Artikel abge-
gebene Erklärung gilt als eine gemäß Artikel 
56 Abs. 1 der Konvention abgegebene Erklä-
rung. 
 

Artikel 5 – Verhältnis zur Konvention 

 Die Hohen Vertragschließenden Teile be-
trachten die Bestimmungen der Artikel 1, 2, 3 
und 4 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur 
Konvention; alle Vorschriften der Konvention 
sind dementsprechend anzuwenden. 
 

Artikel 6 
Unterzeichnung und Ratifikation 

Dieses Protokoll steht den Mitgliedern des 
Europarates, die die Konvention unterzeich-
net haben, zur Unterzeichnung offen; es wird 
gleichzeitig mit der Konvention oder zu einem 
späteren Zeitpunkt ratifiziert. Es tritt nach 
der Hinterlegung von zehn Ratifikationsur-
kunden in Kraft. Für jeden Unterzeichner-
staat, dessen Ratifikation später erfolgt, tritt 
das Protokoll am Tage der Hinterlegung sei-
ner Ratifikationsurkunde in Kraft. 

 Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Generalsekretär des Europarates hinterlegt, 
der allen Mitgliedern die Namen der Staaten, 
die das Protokoll ratifiziert haben, mitteilt. 

 Geschehen zu Paris am 20. März 1952 in 
englischer und französischer Sprache, wobei 
die beiden Texte in gleicher Weise authen-
tisch sind, in einer einzigen Ausfertigung, die 
in den Archiven des Europarates hinterlegt 
wird. Der Generalsekretär wird allen Signa-
tarstaaten beglaubigte Abschriften übermit-
teln. 
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Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und 
Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind, BGBl 
1969/434 idF BGBl III 1998/30. 

 

Artikel 1 – Verbot der  
Freiheitsentziehung wegen Schulden 

 Niemandem darf die Freiheit allein des-
halb entzogen werden, weil er nicht in der 
Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu 
erfüllen. 

 
Artikel 2 – Freizügigkeit 

 (1) Jedermann, der sich rechtmäßig im 
Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat 
das Recht, sich dort frei zu bewegen und 
seinen Wohnsitz frei zu wählen. 

 (2) Jedermann steht es frei, jedes 
Land einschließlich seines eigenen zu ver-
lassen. 

 (3) Die Ausübung dieser Rechte darf 
keinen anderen Einschränkungen unter-
worfen werden als denen, die gesetzlich 
vorgesehen und in einer demokratischen 
Gesellschaft im Interesse der nationalen 
oder der öffentlichen Sicherheit, der Auf-
rechterhaltung des „ordre public“, der 
Verhütung von Straftaten, des Schutzes 
der Gesundheit oder der Moral oder des 
Schutzes der Rechte und Freiheiten ande-
rer notwendig sind. 

 (4) Die in Absatz 1 anerkannten Rech-
te können ferner für den Bereich be-
stimmter Gebiete Einschränkungen unter-
worfen werden, die gesetzlich vorgesehen 
und in einer demokratischen Gesellschaft 
durch das öffentliche Interesse gerechtfer-
tigt sind. 

 
Artikel 3 – Verbot der Ausweisung 

eigener Staatsangehöriger 

 (1) Niemand darf aus dem Hoheitsge-
biet des Staates, dessen Staatsangehöri-
ger er ist, durch eine Einzel- oder eine 
Kollektivmaßnahme ausgewiesen werden. 

 (2) Niemandem darf das Recht entzo-
gen werden, in das Hoheitsgebiet des 
Staates einzureisen, dessen Staatsange-
höriger er ist. 

 
Artikel 4 – Verbot der  

Kollektivausweisung von Ausländern 

 Kollektivausweisungen von Fremden 
sind nicht zulässig. 
 
Artikel 5 – Räumlicher Geltungsbereich 

 (1) Jede Hohe Vertragschließende Partei 
kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder 
Ratifikation dieses Protokolls oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt an den Generalsekretär 
des Europarates eine Erklärung darüber rich-
ten, in welchem Umfang sie sich zur Anwen-
dung der Bestimmungen dieses Protokolls auf 
die in der Erklärung angegebenen Hoheitsge-
biete, für deren internationale Beziehungen 
sie verantwortlich ist, verpflichtet. 

 (2) Jede Hohe Vertragschließende Partei, 
die eine Erklärung gemäß Absatz 1 abgege-
ben hat, kann jederzeit eine weitere Erklä-
rung abgeben, die den Inhalt einer früheren 
Erklärung ändert oder die Anwendung der 
Bestimmungen dieses Protokolls auf irgendein 
Hoheitsgebiet beendet. 

 (3) Eine gemäß diesem Artikel abgegebe-
ne Erklärung gilt als eine Erklärung im Sinne 
des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention. 

 (4) Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf 
das dieses Protokoll auf Grund der Ratifikati-
on oder Annahme durch diesen Staat Anwen-
dung findet, und jedes Hoheitsgebiet, auf das 
das Protokoll auf Grund einer von diesem 
Staat nach diesem Artikel abgegebenen Er-
klärung Anwendung findet, werden als ge-
trennte Hoheitsgebiete betrachtet, soweit die 
Artikel 2 und 3 auf das Hoheitsgebiet eines 
Staates Bezug nehmen. 

 (5) Jeder Staat, der eine Erklärung nach 
Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann jeder-

zeit danach für eines oder mehrere der in der 
Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiete erklä-
ren, daß er die Zuständigkeit des Gerichts-
hofs, Beschwerden von natürlichen Personen, 
nichtstaatlichen Organisationen oder Perso-
nengruppen nach Artikel 34 der Konvention 
entgegenzunehmen, für die Artikel 1 bis 4 
dieses Protokolls insgesamt oder für einzelne 
dieser Artikel annimmt. 
 
Artikel 6 – Verhältnis zur Konvention 

 Die Hohen Vertragschließenden Parteien 
betrachten die Artikel 1 bis 5 dieses Proto-
kolls als Zusatzartikel zur Konvention; alle 
Bestimmungen der Konvention sind dement-
sprechend anzuwenden. 
 

Artikel 7  
Unterzeichnung und Ratifikation 

 (1) Dieses Protokoll steht den Mitgliedern 
des Europarates, die Unterzeichner der Kon-
vention sind, zur Unterzeichnung offen; es 
wird gleichzeitig mit der Konvention oder 
nach deren Ratifizierung ratifiziert. Es tritt 
nach der Hinterlegung von fünf Ratifikations-
urkunden in Kraft. Für jeden Unterzeichner, 
der nachträglich ratifiziert, tritt das Protokoll 
zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde in Kraft. 

 (2) Die Ratifikationsurkunden werden 
beim Generalsekretär des Europarates hinter-
legt, der allen Mitgliedern die Namen jener 
mitteilen wird, die ratifiziert haben. 

 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehö-
rig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll 
unterzeichnet. 

 Geschehen zu Straßburg am 16. Septem-
ber 1963 in englischer und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Ar-
chiv des Europarates hinterlegt wird. Der 
Generalsekretär übermittelt allen Unterzeich-
nerstaaten beglaubigte Abschriften. 
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Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl 1988/628 idF BGBl III 1998/30, 
2002/179 (Dfb). 

 

Artikel 1 – Verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften in bezug auf die 
Ausweisung von Ausländern 

1. Ein Ausländer, der seinen rechtmäßigen 
Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Staa-
tes hat, darf aus diesem nur auf Grund 
einer rechtmäßig ergangenen Entschei-
dung ausgewiesen werden; ihm muß 
gestattet werden, 

 a) Gründe vorzubringen, die gegen 
seine Ausweisung sprechen, 

 b) seinen Fall prüfen zu lassen und 

 c) sich zu diesem Zweck vor der zu-
ständigen Behörde oder vor einer 
oder mehreren von dieser Behörde 
bestimmten Personen vertreten zu 
lassen. 

2. Ein Ausländer kann vor Ausübung der 
im Abs. 1 lit. a, b und c genannten 
Rechte ausgewiesen werden, wenn die 
Ausweisung im Interesse der öffentli-
chen Ordnung erforderlich ist oder aus 
Gründen der nationalen Sicherheit er-
folgt. 

 
Artikel 2 

Rechtsmittel in Strafsachen 

1. Wer von einem Gericht wegen einer 
strafbaren Handlung verurteilt worden 
ist, hat das Recht, das Urteil von einem 
übergeordneten Gericht nachprüfen zu 
lassen. Die Ausübung dieses Rechts, 
einschließlich der Gründe, aus denen es 
ausgeübt werden kann, richtet sich 
nach dem Gesetz. 

2. Ausnahmen von diesem Recht sind für 
strafbare Handlungen geringfügiger Art, 
wie sie durch Gesetz näher bestimmt 
sind, oder in Fällen möglich, in denen 
das Verfahren gegen eine Person in 
erster Instanz vor dem obersten Ge-
richt stattgefunden hat oder in denen 
sie nach einem gegen ihren Freispruch 
eingelegten Rechtsmittel verurteilt 
worden ist. 

 

Artikel 3 – Recht auf Entschädigung 
bei Fehlurteilen 

 Ist jemand wegen einer strafbaren 
Handlung rechtskräftig verurteilt und ist 
das Urteil später aufgehoben oder der 
Verurteilte begnadigt worden, weil eine 
neue oder eine neu bekannt gewordene 
Tatsache schlüssig beweist, daß ein Fehl-
urteil vorlag, so ist derjenige, der auf 
Grund eines solchen Urteils eine Strafe 
verbüßt hat, entsprechend dem Gesetz 
oder der Übung des betreffenden Staates 
zu entschädigen, sofern nicht nachgewie-
sen wird, daß das nicht rechtzeitige Be-
kanntwerden der betreffenden Tatsache 
ganz oder teilweise ihm zuzuschreiben ist. 

 

Artikel 4 – Recht, wegen derselben 
Sache nicht zweimal vor Gericht ge-
stellt oder bestraft zu werden 

1. Niemand darf wegen einer strafbaren 
Handlung, wegen der er bereits nach 

dem Gesetz und dem Strafverfahrens-
recht eines Staates rechtskräftig verur-
teilt oder freigesprochen worden ist, in 
einem Strafverfahren desselben Staa-
tes erneut vor Gericht gestellt oder be-
straft werden. 

2. Abs. 1 schließt die Wiederaufnahme des 
Verfahrens nach dem Gesetz und dem 
Strafverfahrensrecht des betreffenden 
Staates nicht aus, falls neue oder neu 
bekannt gewordene Tatsachen vorlie-
gen oder das vorausgegangene Verfah-
ren schwere, den Ausgang des Verfah-
rens berührende Mängel aufweist. 

3. Dieser Artikel darf nicht nach Art. 15 
der Konvention außer Kraft gesetzt 
werden. 

 
Artikel 5 

Gleichberechtigung der Ehegatten 

 Ehegatten haben untereinander und in 
ihren Beziehungen zu ihren Kindern glei-
che Rechte und Pflichten privatrechtlicher 
Art hinsichtlich der Eheschließung, wäh-
rend der Ehe und bei Auflösung der Ehe. 
Dieser Artikel verwehrt es den Staaten 
nicht, die im Interesse der Kinder notwen-
digen Maßnahmen zu treffen. 
 
Artikel 6 – Räumlicher Geltungsbereich 

1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung 
oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikati-
ons-, Annahme- oder Genehmigungsur-
kunde einzelne oder mehrere Hoheitsge-
biete bezeichnen, auf die dieses Protokoll 
Anwendung findet, und erklären, in wel-
chem Umfang er sich zur Anwendung die-
ses Protokolls auf diese Hoheitsgebiete 
verpflichtet. 

2. Jeder Staat kann jederzeit danach durch 
eine an den Generalsekretär des Europa-
rates gerichtete Erklärung die Anwendung 
dieses Protokolls auf jedes weitere in der 
Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet 
erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses 
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monates 
in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 
zwei Monaten nach Eingang der Erklärung 
beim Generalsekretär folgt. 

3. Jede nach den Abs. 1 und 2 abgegebene 
Erklärung kann in bezug auf jedes darin 
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an 
den Generalsekretär gerichtete Notifikati-
on zurückgenommen oder geändert wer-
den. Die Rücknahme oder Änderung wird 
am ersten Tag des Monates wirksam, der 
auf einen Zeitabschnitt von zwei Monaten 
nach Eingang der Notifikation beim Gene-
ralsekretär folgt. 

4. Eine nach diesem Artikel abgegebene 
Erklärung gilt als eine Erklärung im Sinne 
des Artikels 56 Abs. 1 der Konvention. 

5. Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf das 
dieses Protokoll auf Grund der Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung durch diesen 
Staat Anwendung findet, und jedes Ho-
heitsgebiet, auf welches das Protokoll auf 
Grund einer von diesem Staat nach die-
sem Artikel abgegebenen Erklärung An-
wendung findet, können als getrennte Ho-
heitsgebiete betrachtet werden, soweit 

Art. 1 auf das Hoheitsgebiet eines Staates 
Bezug nimmt. 

6. Jeder Staat, der eine Erklärung nach Ab-
satz 1 oder 2 abgegeben hat, kann jeder-
zeit danach für eines oder mehrere der in 
der Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiete 
erklären, daß er die Zuständigkeit des Ge-
richtshofs, Beschwerden von natürlichen 
Personen, nichtstaatlichen Organisationen 
oder Personengruppen nach Artikel 34 der 
Konvention entgegenzunehmen, für die 
Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls annimmt. 

 

Artikel 7 – Verhältnis zur Konvention 

 Die Vertragsstaaten betrachten die Art. 1 
bis 6 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur 
Konvention; alle Bestimmungen der Konven-
tion sind dementsprechend anzuwenden. 
 

Artikel 8 
Unterzeichnung und Ratifikation 

 Dieses Protokoll liegt für die Mitgliedstaa-
ten des Europarates, welche die Konvention 
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. 
Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europa-
rates kann dieses Protokoll nicht ratifizieren, 
annehmen oder genehmigen, ohne die Kon-
vention früher ratifiziert zu haben oder sie 
gleichzeitig zu ratifizieren. Die Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunden 
werden beim Generalsekretär des Europara-
tes hinterlegt. 
 

Artikel 9 – Inkrafttreten 

1. Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des 
Monates in Kraft, der auf einen Zeitab-
schnitt von zwei Monaten nach dem Tag 
folgt, an dem sieben Mitgliedstaaten des 
Europarates nach Art. 8 ihre Zustimmung 
ausgedrückt haben, durch das Protokoll 
gebunden zu sein. 

2. Für jeden Mitgliedstaat, der später seine 
Zustimmung ausdrückt, durch das Proto-
koll gebunden zu sein, tritt es am ersten 
Tag des Monates in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von zwei Monaten nach Hin-
terlegung der Ratifikations-, Annahme- 
oder Genehmigungsurkunde folgt. 

 
Artikel 10 – Aufgaben des Verwahrers 

 Der Generalsekretär des Europarates noti-
fiziert allen Mitgliedstaaten des Europarates 

a) jede Unterzeichnung; 

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde; 

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Protokolls nach den Art. 6 und 9; 

d) jede andere Handlung, Notifikation oder 
Erklärung im Zusammenhang mit diesem 
Protokoll. 

 

 Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig 
befugten Unterzeichneten dieses Protokoll 
unterschrieben. 

 Geschehen zu Straßburg am 22. Novem-
ber 1984 in englischer und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Ar-
chiv des Europarates hinterlegt wird. Der 
Generalsekretär des Europarates übermittelt 
allen Mitgliedstaaten des Europarates beglau-
bigte Abschriften. 
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Bundesverfassungsgesetz vom 4. März 1964, mit dem Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 über Staatsverträge abgeändert und ergänzt werden, BGBl 1964/59 idF 1968/168 (DfB), BGBl I 2008/2. 

 

Artikel II. 

 Die nachstehenden Staatsverträge und 
in Staatsverträgen enthaltenen Bestim-
mungen, die vom Nationalrat als verfas-
sungsändernd behandelt und in Anwesen-
heit von mindestens der Hälfte der Mit-
glieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen ge-
nehmigt worden sind, sind, obwohl sie 
weder im Beschluß des Nationalrates noch 
anläßlich ihrer Kundmachung im Bundes-
gesetzblatt ausdrücklich als verfassungs-
ändernd bezeichnet wurden, gemäß Arti-
kel 50 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 
44 Absatz 1 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes in der Fassung von 1929 geneh-
migt: 

1. Artikel 3 des Kulturübereinkommens 
zwischen der Republik Österreich und 
der Französischen Republik, BGBl. Nr. 
220/1947. 

2. Artikel 4 des Übereinkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Italie-
nischen Republik zur Förderung der 
kulturellen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern, BGBl. Nr. 270/1954. 

3. Artikel 4, Artikel 7 Ziffern 2, 3 und 4, 
Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10 des 
Staatsvertrages betreffend die Wieder-
herstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Österreich, BGBl. Nr. 
152/1955. 

4. [als nicht mehr geltend festgestellt, BGBl I 

2008/2] 

5. Artikel IV und VI der Konvention über 
die Verhütung und Bestrafung des Völ-
kermordes, BGBl. Nr. 91/1958. 

6. [als nicht mehr geltend festgestellt, BGBl I 

2008/2] 

7. Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten samt 
Zusatzprotokoll, BGBl. Nr. 210/1958. 

8. bis 13. [als nicht mehr geltend festgestellt, 

BGBl I 2008/2] 

 

Artikel III. 

 Mit der Vollziehung dieses Bundesver-
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 

 

 
 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A12: BVG Rassendiskriminierung 

 

Bundesverfassungsgesetz vom 3. Juli 1973 zur Durchführung des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung, BGBl 1973/390. 

 

Artikel I 

 (1) Jede Form rassischer Diskriminie-
rung ist – auch soweit ihr nicht bereits 
Art. 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 und Art. 14 der 
Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 
210/1958, entgegenstehen – verboten. 
Gesetzgebung und Vollziehung haben jede 
Unterscheidung aus dem alleinigen Grund 
der Rasse, der Hautfarbe, der Abstam-
mung oder der nationalen oder ethnischen 
Herkunft zu unterlassen. 

 (2) Abs. 1 hindert nicht, österreichi-
schen Staatsbürgern besondere Rechte 
einzuräumen oder besondere Verpflich-
tungen aufzuerlegen, soweit dem Art. 14 
der Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten nicht 
entgegensteht. 

Artikel II 

 Das Gesetz vom 3. April 1919, StGBl. Nr. 
209, betreffend die Landesverweisung und 
die Übernahme des Vermögens des Hauses 
Habsburg-Lothringen in der Fassung des 
Gesetzes vom 30. Oktober 1919, StGBl. Nr. 

501, des Bundesverfassungsgesetzes vom 
30. Juli 1925, BGBl. Nr. 292, des Bundesver-
fassungsgesetzes vom 26. Jänner 1928, 
BGBl. Nr. 30, und des Bundesverfassungsge-
setzes vom 4. Juli 1963, BGBl. Nr. 172, und 
Art. 60 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929 bleiben unbe-
rührt. 

Artikel III 

 Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung be-
traut. 

 

 
 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A13: BVG Rundfunk 

 

Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, BGBl 1974/396. 

 

Artikel I 

 (1) Rundfunk ist die für die Allgemein-
heit bestimmte Verbreitung von Darbie-
tungen aller Art in Wort, Ton und Bild 
unter Benützung elektrischer Schwingun-
gen ohne Verbindungsleitung bzw. längs 
oder mittels eines Leiters sowie der Be-
trieb von technischen Einrichtungen, die 
diesem Zweck dienen. 

 (2) Die näheren Bestimmungen für den 
Rundfunk und seine Organisation sind 
bundesgesetzlich festzulegen. Ein solches 
Bundesgesetz hat insbesondere Bestim-
mungen zu enthalten, die die Objektivität 
und Unparteilichkeit der Berichterstattung, 
die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, 
die Ausgewogenheit der Programme sowie 
die Unabhängigkeit der Personen und 
 

Organe, die mit der Besorgung der im 
Abs. 1 genannten Aufgaben betraut sind, 
gewährleisten. 

 (3) Rundfunk gemäß Abs. 1 ist eine 
öffentliche Aufgabe. 
 

Artikel II 
 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut. 

 

 
 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A14: Parteiengesetz (PartG) 

 

Bundesgesetz über die Aufgaben, Finanzierung und Wahlwerbung politischer Parteien (Parteiengesetz – PartG), BGBl 
1975/404 idF 1979/569, 1982/356, 1982/643, 1983/667, 1984/538, 1987/133, 1989/666, 1991/10, 1991/238, 1996/117, 1996/201, 
BGBl I 1997/37 (VfGH), 1997/130, 2000/26, 2000/130, 2001/136, 2003/71, 2008/2, 2010/111. 

 

Artikel I 
(Verfassungsbestimmung) 

 § 1. (1) Die Existenz und Vielfalt politi-
scher Parteien sind wesentliche Bestand-
teile der demokratischen Ordnung der 
Republik Österreich (Art. 1 B-VG). 

 (2) Zu den Aufgaben der politischen 
Parteien gehört die Mitwirkung an der 
politischen Willensbildung. 

 (3) Die Gründung politischer Parteien 
ist frei, sofern bundesverfassungsgesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Ihre Tä-
tigkeit darf keiner Beschränkung durch 
besondere Rechtsvorschriften unterworfen 
werden. 

 (4) Die politischen Parteien haben 
Satzungen zu beschließen, die in einer 
periodischen Druckschrift zu veröffentli-

chen und beim Bundesministerium für 
Inneres zu hinterlegen sind. Aus der Sat-
zung hat insbesondere ersichtlich zu sein, 
welches ihre Organe sind und welche hie-
von zur Vertretung nach außen befugt 
sind, sowie welche Rechte und Pflichten 
die Mitglieder besitzen. Mit der Hinterle-
gung der Satzung erlangt die politische 
Partei Rechtspersönlichkeit. 
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 (5) Dem Präsidenten des Rechnungs-
hofes kann durch Bundesgesetz die Auf-
gabe übertragen werden, Listen von 
Spenden an politische Parteien entgegen-
zunehmen, zu verwahren und auf Ersu-
chen der betreffenden Partei öffentlich 
festzustellen, ob Spenden in der ihm 
übermittelten Liste ordnungsgemäß dekla-
riert wurden. 
 

Artikel II 

 § 2. (1) Jeder politischen Partei sind 
für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit auf 
ihr Verlangen Förderungsmittel des Bun-
des nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen zuzuwenden. 

 (2) Die Höhe der Zuwendungen wird in 
folgender Weise berechnet: 

a) jede im Nationalrat vertretene politi-
sche Partei, die über mindestens fünf 
Abgeordnete (Klubstärke) verfügt, er-
hält jährlich einen Grundbetrag in der 
Höhe von 218 019 Euro; 

b) die nach Abzug der Forderungen gemäß 
lit. a verbleibenden Mittel gemäß Abs. 1 
werden auf die im Nationalrat vertrete-
nen politischen Parteien im Verhältnis 
der für sie bei der letzten Nationalrats-
wahl abgegebenen Stimmen verteilt; 

c) politische Parteien, die im Nationalrat 
nicht vertreten sind, die aber bei einer 
Wahl zum Nationalrat mehr als 1 v. H. 
der gültigen Stimmen erhalten haben, 
haben für das Wahljahr einen Anspruch 
auf Zuwendungen für Zwecke der Öffent-
lichkeitsarbeit (Abs. 1) wie politische 

Parteien gemäß lit. b; diese Zuwendun-
gen sind in dem auf die Nationalrats-
wahl folgenden Quartal auszubezahlen. 

 (3) Die Zuwendungen gemäß Abs. 2 
betragen 16 164 960 Euro. Dieser Betrag 
vermindert sich im Jahr 2011 um 3,6 vH, 
im Jahr 2012 um 5,6 vH, im Jahr 2013 um 
6,5 vH und im Jahr 2014 um 7,2 vH. Ab 
dem Jahr 2015 vermindert oder erhöht 
sich der für das Jahr 2014 zur Verfügung 
stehende Betrag in jenem Maß, in dem 
sich der von der Bundesanstalt „Statistik 
Österreich“ verlautbarte Verbraucherpreis-
index 2010 oder der an seine Stelle tre-
tende Index des Vorjahres verändert. 
 
 §§ 2a. bis 16. [nicht wiedergegeben; vgl 
unter <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 

 

 

 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A15: Zivildienstgesetz 1986 (ZDG) 

 

Bundesgesetz über den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 – ZDG), BGBl 1986/679 (WV) idF 1987/336, 1988/598, 1988/627 
(VfGH), 1989/251 (Dfb), 1990/453, 1991/628, 1991/675, 1991/683, 1992/424, 1992/662 (Dfb), 1993/597 (VfGH), 1994/187, 
1995/506, 1995/828, 1996/788, BGBl I 1998/29, 1998/35 (Dfb), 28/2000, 2000/133, 2001/31, 2001/98, 2002/114 (Dfb), 2003/71, 
2004/121 (VfGH), 2005/106, 2006/40, 2008/2, 2009/5, 2010/83, 2010/111. 

 

Abschnitt I 

Allgemeine Grundsätze 

 

 § 1. (Verfassungsbestimmung) (1) 
Wehrpflichtige im Sinne des Wehrgesetzes 
2001 – WG 2001, BGBl. I Nr. 146, die 
zum Wehrdienst tauglich befunden wurden, 
können erklären (Zivildiensterklärung), 

1. die Wehrpflicht nicht erfüllen zu kön-
nen, weil sie es – von den Fällen der 
persönlichen Notwehr oder Nothilfe ab-
gesehen – aus Gewissensgründen ab-
lehnen, Waffengewalt gegen Menschen 
anzuwenden, und daher bei Leistung 
des Wehrdienstes in Gewissensnot ge-
raten würden und 

2. deshalb Zivildienst leisten zu wollen. 

 (2) Die Ausübung dieses Rechtes ist 
dem Wehrpflichtigen mindestens sechs 
Monate nach Abschluß jenes Stellungsver-
fahrens, bei dem er erstmals für den 
Wehrdienst tauglich befunden wurde, 
gewährleistet, es sei denn, der Wehr-
pflichtige hätte darauf ausdrücklich und 
schriftlich verzichtet. Das Recht ruht vom 
zweiten Tag vor einer Einberufung zum 
Präsenzdienst bis zur Entlassung aus die-
sem oder bis zur Behebung des Einberu-
fungsbefehls. Wird nach der Einberufung 
zum Grundwehrdienst dieser vollständig 
geleistet, ruht das Recht darüber hinaus 
drei Jahre, gerechnet vom Tage, für den 
der Wehrpflichtige einberufen war. 

 (3) Die Zivildiensterklärung darf nicht 
an Vorbehalte und Bedingungen gebunden 
werden; ihr sind Angaben zum Lebenslauf 
(Schul- und Berufsausbildung sowie beruf-
licher Werdegang) anzuschließen. Das 
Recht, eine Zivildiensterklärung ab-
zugeben, kann ausgeschlossen sein. Die 
näheren Bestimmungen trifft dieses Bun-
desgesetz. 

 (4) Mit Einbringung einer mängelfreien 
Zivildiensterklärung wird der Wehrpflichti-
ge von der Wehrpflicht befreit und zivil-
dienstpflichtig; er hat nach Maßgabe die-
ses Bundesgesetzes Zivildienst zu leisten. 
Bei Wehrpflichtigen, die den Grundwehr-
dienst bereits vollständig geleistet haben, 
tritt diese Wirkung erst nach Ablauf eines 
Jahres ein; der Ablauf dieser Frist wird 

durch die Einberufung zum Einsatzprä-
senzdienst (§ 24 Abs. 3 WG 2001) oder zu 
außerordentlichen Übungen (§ 24 Abs. 4 
WG 2001) bis zur Entlassung des Wehr-
pflichtigen gehemmt. 

 (5) Der Zivildienst ist außerhalb des 
Bundesheeres zu leisten. 

1. Für Zivildienstpflichtige, die nach dem 
31. Dezember 2005 ihren Zivildienst 
antreten, dauert der ordentliche Zivil-
dienst, sofern keine Präsenzdienstzeit 
anzurechnen ist, neun Monate; 

2. für Zivildienstpflichtige, die vor dem 1. 
Jänner 2006 ihren Zivildienst angetre-
ten haben, dauert der ordentliche Zivil-
dienst, sofern keine Präsenzdienstzeit 
anzurechnen ist, zwölf Monate; 

3. Zivildienstpflichtige, deren Zivildienst-
pflicht durch die Zivildienstkommission 
oder Zivildienstoberkommission verfügt 
wurde, haben unbeschadet der Anrech-
nungsbestimmungen des § 7 Abs. 2 eine 
Dienstzeit von acht Monaten zu leisten. 

 
 §§ 2a bis 4 [nicht wiedergegeben; vgl 
unter <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 

 

Abschnitt II 

Befreiung von der Wehrpflicht und 
Widerruf der Befreiung 

 
 § 5 und 5a [nicht wiedergegeben; vgl 
unter <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 
 § 6. (1) Der Zivildienstpflichtige kann 
die Zivildiensterklärung widerrufen. Hiezu 
muss er erklären, dass er die Erfüllung der 
Wehrpflicht nicht mehr aus den in § 1 
Abs. 1 genannten Gründen verweigere. 
Die Widerrufserklärung ist schriftlich oder 
mündlich bei der Zivildienstserviceagentur 
oder beim Militärkommando einzubringen. 
Das Recht, die Widerrufserklärung ab-
zugeben ruht ab dem 15. Tag nach Zu-
stellung eines Zuweisungsbescheides zum 
Zivildienst bis zu dessen vorzeitiger Been-
digung und ist nach vollständiger Ableis-
tung des ordentlichen Zivildienstes ausge-
schlossen. 

 (2) Mit Einbringung einer Widerrufser-
klärung gemäß Abs. 1 erlischt die Zivil-
dienstpflicht. Die Zivildienstserviceagentur 
hat mit Bescheid festzustellen, ob die 
Zivildienstpflicht erloschen ist. 

 (3) Die Zivildienstserviceagentur hat 
die Zivildienstpflicht aufzuheben, wenn ein 
Zivildienstpflichtiger 

1. wegen einer in § 5a Abs. 1 Z 1 genann-
ten strafbaren Handlung rechtskräftig 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt worden ist, 
oder 

2. einem Wachkörper des Bundes oder 
einer Gemeinde angehört, oder 

3. dem Verbot, verbotene Waffen, Kriegs-
material und genehmigungspflichtigen 
Schusswaffen zu erwerben oder zu be-
sitzen oder Schusswaffen zu führen, 
zuwidergehandelt hat. 

Gemäß Z 3 ist die Zivildienstpflicht nicht 
aufzuheben, wenn der Erwerb oder Besitz 
einer verbotenen Waffe, von Kriegsmate-
rial oder einer genehmigungspflichtigen 
Schusswaffe den §§ 42 Abs. 2 und 4 so-
wie 43 Abs. 1 des Waffengesetzes 1996 
entsprochen hat. 

 (4) Mit Einbringung einer Widerrufser-
klärung (Abs. 2) und mit Aufhebung der 
Zivildienstpflicht (Abs. 3) unterliegt der 
Betreffende der Wehrpflicht im Sinne des 
Wehrgesetzes. Die Zivildienstserviceagen-
tur hat das Militärkommando davon un-
verzüglich in Kenntnis zu setzen und ihm 
gleichzeitig die in § 5 Abs. 3 angeführten 
Unterlagen zurückzusenden. 

 (5) Zeiten des geleisteten ordentlichen 
Zivildienstes sind in den Grundwehrdienst 
einzurechnen. Vom Wehrpflichtigen ge-
mäß Abs. 4 ist jedoch mindestens ein 
Grundwehrdienst in der Dauer von vier 
Monaten zu leisten. 

 (6) (Verfassungsbestimmung) Das 
Recht, eine Zivildiensterklärung ab-
zugeben, ruht für die Dauer eines Jahres 
nach Einbringung einer Widerrufserklä-
rung (Abs. 2) oder nach Aufhebung der 
Zivildienstpflicht (Abs. 3). 
 
 §§ 6a bis 77 [nicht wiedergegeben; vgl 
unter <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
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Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl 1988/684 idF BGBl I 
2008/2. 

 

 Artikel 1. (1) Jedermann hat das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit (persön-
liche Freiheit). 

 (2) Niemand darf aus anderen als den 
in diesem Bundesverfassungsgesetz ge-
nannten Gründen oder auf eine andere als 
die gesetzlich vorgeschriebene Weise fest-
genommen oder angehalten werden. 

 (3) Der Entzug der persönlichen Frei-
heit darf nur gesetzlich vorgesehen werden, 
wenn dies nach dem Zweck der Maßnah-
me notwendig ist; die persönliche Freiheit 
darf jeweils nur entzogen werden, wenn 
und soweit dies nicht zum Zweck der 
Maßnahme außer Verhältnis steht. 

 (4) Wer festgenommen oder angehal-
ten wird, ist unter Achtung der Men-
schenwürde und mit möglichster Scho-
nung der Person zu behandeln und darf 
nur solchen Beschränkungen unterworfen 
werden, die dem Zweck der Anhaltung 
angemessen oder zur Wahrung von Si-
cherheit und Ordnung am Ort seiner An-
haltung notwendig sind. 
 
 Artikel 2. (1) Die persönliche Freiheit 
darf einem Menschen in folgenden Fällen 
auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise 
entzogen werden: 

1. wenn auf Grund einer mit Strafe be-
drohten Handlung auf Freiheitsentzug 
erkannt worden ist; 

2. wenn er einer bestimmten, mit gericht-
licher oder finanzbehördlicher Strafe be-
drohten Handlung verdächtig ist, 

 a) zum Zwecke der Beendigung des 
Angriffes oder zur sofortigen Fest-
stellung des Sachverhalts, sofern der 
Verdacht im engen zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Tat oder da-
durch entsteht, daß er einen be-
stimmten Gegenstand innehat, 

 b) um ihn daran zu hindern, sich dem 
Verfahren zu entziehen oder Be-
weismittel zu beeinträchtigen, oder 

 c) um ihn bei einer mit beträchtlicher 
Strafe bedrohten Handlung an der Be-
gehung einer gleichartigen Handlung 
oder an der Ausführung zu hindern; 

3. zum Zweck seiner Vorführung vor die 
zuständige Behörde wegen des Ver-
dachtes einer Verwaltungsübertretung, 
bei der er auf frischer Tat betreten 
wird, sofern die Festnahme zur Siche-
rung der Strafverfolgung oder zur Ver-
hinderung weiteren gleichartigen straf-
baren Handelns erforderlich ist; 

4. um die Befolgung einer rechtmäßigen 
Gerichtsentscheidung oder die Erfüllung 
einer durch das Gesetz vorgeschriebe-
nen Verpflichtung zu erzwingen; 

5. wenn Grund zur Annahme besteht, daß 
er eine Gefahrenquelle für die Ausbrei-
tung ansteckender Krankheiten sei oder 
wegen psychischer Erkrankung sich 
oder andere gefährde; 

6. zum Zweck notwendiger Erziehungsmaß-
nahmen bei einem Minderjährigen; 

7. wenn dies notwendig ist, um eine be-
absichtigte Ausweisung oder Ausliefe-
rung zu sichern. 

 (2) Niemand darf allein deshalb fest-
genommen oder angehalten werden, weil 
er nicht in der Lage ist, eine vertragliche 
Verpflichtung zu erfüllen. 
 
 Artikel 3. (1) Auf Grund einer mit 
Strafe bedrohten Handlung darf nur ein 
Gericht auf Freiheitsentzug erkennen. 

 (2) Die Verhängung einer Freiheitsstrafe 
und die Festsetzung von Ersatzfreiheits-
strafen durch Verwaltungsbehörden dür-
fen jedoch vorgesehen werden, wenn das 
Ausmaß des angedrohten Freiheitsentzu-
ges je sechs Wochen, soweit die Entschei-
dung einer unabhängigen Behörde obliegt, 
je drei Monate nicht übersteigt. 

 (3) Wird eine Freiheitsstrafe nicht von 
einer unabhängigen Behörde verhängt 
oder eine Ersatzfreiheitsstrafe nicht von 
ihr festgesetzt, so muß die Anfechtung der 
Entscheidung bei einer solchen Behörde in 
vollem Umfang und mit aufschiebender 
Wirkung gewährleistet sein. 
 
 Artikel 4. (1) Eine Festnahme aus den 
Gründen des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und c 
ist nur in Vollziehung eines begründeten 
richterlichen Befehls zulässig, der dem 
Betroffenen bei der Festnahme, spätes-
tens aber innerhalb von 24 Stunden zuzu-
stellen ist. 

 (2) Bei Gefahr im Verzug sowie im Fall 
des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. a darf eine Per-
son auch ohne richterlichen Befehl festge-
nommen werden. Sie ist freizulassen, 
sobald sich ergibt, daß kein Grund zu ihrer 
weiteren Anhaltung vorhanden sei, sonst 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
vor Ablauf von 48 Stunden, dem zuständi-
gen Gericht zu übergeben. 

 (3) Eine dem Gericht übergebene Per-
son ist ohne Verzug vom Richter zur Sa-
che und zu den Voraussetzungen der An-
haltung zu vernehmen. 

 (4) Eine Festnahme aus den Gründen 
des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. b und c wegen 
des Verdachtes einer mit finanzbehördli-
cher Strafe bedrohten Handlung ist nur in 
Vollziehung einer begründeten Anordnung 
eines gesetzlich zur Ausübung richterlicher 
Funktionen ermächtigten Beamten zuläs-
sig. Jedoch darf bei Gefahr im Verzug 
sowie im Falle des Art. 2 Abs. 1 Z 2 lit. a 
eine Person auch ohne eine solche Anord-
nung festgenommen werden. Im übrigen 
gelten die Abs. 1 bis 3 mit der Maßgabe 
sinngemäß, daß der Festgenommene un-
verzüglich der zuständigen Finanzstrafbe-
hörde zu übergeben ist. 

 (5) Ein aus dem Grund des Art. 2 Abs. 1 
Z 3 Festgenommener ist, wenn der Grund 
für die Festnahme nicht schon vorher 
wegfällt, unverzüglich der zuständigen Be-
hörde zu übergeben. Er darf keinesfalls 
länger als 24 Stunden angehalten werden. 

 (6) Jeder Festgenommene ist ehes-
tens, womöglich bei seiner Festnahme, in 
einer ihm verständlichen Sprache über die 
Gründe seiner Festnahme und die gegen 
ihn erhobenen Anschuldigungen zu unter-
richten. Den sprachlichen Minderheiten 
bundesgesetzlich eingeräumte Rechte 
bleiben unberührt. 
 (7) Jeder Festgenommene hat das 
Recht, daß auf sein Verlangen ohne unnö-
tigen Aufschub und nach seiner Wahl ein 
Angehöriger und ein Rechtsbeistand von 
der Festnahme verständigt werden. 
 
 Artikel 5. (1) Wer auf Grund des Ver-
dachtes einer mit gerichtlicher oder fi-
nanzbehördlicher Strafe bedrohten Hand-
lung angehalten wird, hat das Recht auf 
Beendigung des Verfahrens, das wegen 
der gegen ihn erhobenen Anschuldigung 
eingeleitet worden ist, innerhalb ange-
messener Frist oder auf Freilassung wäh-
rend des Verfahrens. 
 (2) Wenn gelindere Mittel ausreichen, 
ist vom Freiheitsentzug abzusehen. Wer 
wegen einer nicht mit schwerer Strafe 
bedrohten Handlung angehalten wird, um 
ihn daran zu hindern, sich dem Verfahren 
zu entziehen, ist jedenfalls freizulassen, 
wenn er eine vom Gericht oder von den 
gesetzlich zur Ausübung richterlicher 
Funktionen ermächtigten Beamten unter 
Bedachtnahme auf das Gewicht der ihm 
zur Last gelegten strafbaren Handlung, 
seine persönlichen Verhältnisse und das 
Vermögen des die Sicherheit Leistenden 
festgesetzte Sicherheit beistellt; zusätzli-
che gelindere Mittel zur Sicherung des 
Verfahrens sind zulässig. 
 
 Artikel 6. (1) Jedermann, der festge-
nommen oder angehalten wird, hat das 
Recht auf ein Verfahren, in dem durch ein 
Gericht oder durch eine andere unabhän-
gige Behörde über die Rechtmäßigkeit des 
Freiheitsentzuges entschieden und im Falle 
der Rechtswidrigkeit seine Freilassung 
angeordnet wird. Die Entscheidung hat 
binnen einer Woche zu ergehen, es sei 
denn, die Anhaltung hätte vorher geendet. 

 (2) Im Fall einer Anhaltung von unbe-
stimmter Dauer ist deren Notwendigkeit in 
angemessenen Abständen durch ein Ge-
richt oder durch eine andere unabhängige 
Behörde zu überprüfen. 
 
 Artikel 7. Jedermann, der rechtswidrig 
festgenommen oder angehalten wurde, 
hat Anspruch auf volle Genugtuung ein-
schließlich des Ersatzes nicht vermögens-
rechtlichen Schadens. 
 
 Artikel 8. (1), (2), (4) [als nicht mehr 

geltend festgestellt, BGBl I 2008/2] 

 (3) Die Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 
210/1958, bleibt unberührt. 
 (5) Mit der Vollziehung dieses Bundesver-
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 
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Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000), BGBl I 1999/165 idF 
2001/136, 2005/13, 2008/2, 2009/133, 2009/135. 
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ARTIKEL 1 

(Verfassungsbestimmung) 

 
Grundrecht auf Datenschutz 

 § 1. (1) Jedermann hat, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Achtung seines 
Privat- und Familienlebens, Anspruch auf 
Geheimhaltung der ihn betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, soweit ein schutz-
würdiges Interesse daran besteht. Das Be-
stehen eines solchen Interesses ist ausge-
schlossen, wenn Daten infolge ihrer all-

gemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer 
mangelnden Rückführbarkeit auf den Be-
troffenen einem Geheimhaltungsanspruch 
nicht zugänglich sind. 
 (2) Soweit die Verwendung von perso-
nenbezogenen Daten nicht im lebenswich-
tigen Interesse des Betroffenen oder mit 
seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschrän-
kungen des Anspruchs auf Geheimhaltung 
nur zur Wahrung überwiegender berech-
tigter Interessen eines anderen zulässig, 
und zwar bei Eingriffen einer staatlichen 

Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die 
aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, genannten Gründen not-
wendig sind. Derartige Gesetze dürfen die 
Verwendung von Daten, die ihrer Art nach 
besonders schutzwürdig sind, nur zur Wah-
rung wichtiger öffentlicher Interessen 
vorsehen und müssen gleichzeitig ange-
messene Garantien für den Schutz der Ge-
heimhaltungsinteressen der Betroffenen 
festlegen. Auch im Falle zulässiger Be-
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schränkungen darf der Eingriff in das Grund-
recht jeweils nur in der gelindesten, zum 
Ziel führenden Art vorgenommen werden. 

 (3) Jedermann hat, soweit ihn betref-
fende personenbezogene Daten zur auto-
mationsunterstützten Verarbeitung oder 
zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne 
Automationsunterstützung geführten Datei-
en bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzli-
cher Bestimmungen 
1. das Recht auf Auskunft darüber, wer 
welche Daten über ihn verarbeitet, wo-
her die Daten stammen, und wozu sie 
verwendet werden, insbesondere auch, 
an wen sie übermittelt werden; 

2. das Recht auf Richtigstellung unrichti-
ger Daten und das Recht auf Löschung 
unzulässigerweise verarbeiteter Daten. 

 (4) Beschränkungen der Rechte nach 
Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 ge-
nannten Voraussetzungen zulässig. 
 (5) Gegen Rechtsträger, die in Formen 
des Privatrechts eingerichtet sind, ist, so-
weit sie nicht in Vollziehung der Gesetze 
tätig werden, das Grundrecht auf Daten-
schutz mit Ausnahme des Rechtes auf 
Auskunft auf dem Zivilrechtsweg geltend 
zu machen. In allen übrigen Fällen ist die 
Datenschutzkommission zur Entscheidung 
zuständig, es sei denn, daß Akte der Ge-
setzgebung oder der Gerichtsbarkeit be-
troffen sind. 
 

Zuständigkeit 

 § 2. (1) Bundessache ist die Gesetzge-
bung in Angelegenheiten des Schutzes 
personenbezogener Daten im automati-
onsunterstützten Datenverkehr. 

 (2) Die Vollziehung solcher Bundesge-
setze steht dem Bund zu. Soweit solche 
Daten von einem Land, im Auftrag eines 
Landes, von oder im Auftrag von juristi-
schen Personen, die durch Gesetz einge-
richtet sind und deren Einrichtung hin-
sichtlich der Vollziehung in die Zuständig-
keit der Länder fällt, verwendet werden, 
sind diese Bundesgesetze von den Län-
dern zu vollziehen, soweit nicht durch 
Bundesgesetz die Datenschutzkommissi-
on, der Datenschutzrat oder Gerichte mit 
der Vollziehung betraut werden. 
 
Räumlicher Anwendungsbereich 

 § 3. (1) Die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sind auf die Verwendung 
von personenbezogenen Daten im Inland 
anzuwenden. Darüber hinaus ist dieses 
Bundesgesetz auf die Verwendung von 
Daten im Ausland anzuwenden, soweit 
diese Verwendung in anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union für Zwe-
cke einer in Österreich gelegenen Haupt- 
oder Zweigniederlassung (§ 4 Z 15) eines 
Auftraggebers (§ 4 Z 4) geschieht. 

 (2) Abweichend von Abs. 1 ist das 
Recht des Sitzstaates des Auftraggebers 
auf eine Datenverarbeitung im Inland 
anzuwenden, wenn ein Auftraggeber des 
privaten Bereichs (§ 5 Abs. 3) mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union personenbezogene Daten in 
Österreich zu einem Zweck verwendet, der 
keiner in Österreich gelegenen Niederlas-
sung dieses Auftraggebers zuzurechnen ist. 

 (3) Weiters ist dieses Bundesgesetz 
nicht anzuwenden, soweit personenbezo-
gene Daten durch das Inland nur durchge-
führt werden. 

 (4) Von den Abs. 1 bis 3 abweichende 
gesetzliche Regelungen sind nur in Ange-
legenheiten zulässig, die nicht dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften unter-
liegen. 

ARTIKEL 2 

 

1. Abschnitt 

Allgemeines 
 

Definitionen 

 § 4. Im Sinne der folgenden Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes bedeuten 
die Begriffe: 

1. „Daten“ („personenbezogene Da-
ten“): Angaben über Betroffene (Z 3), 
deren Identität bestimmt oder be-
stimmbar ist; „nur indirekt personen-
bezogen“ sind Daten für einen Auf-
traggeber (Z 4), Dienstleister (Z 5) 
oder Empfänger einer Übermittlung 
(Z 12) dann, wenn der Personenbezug 
der Daten derart ist, daß dieser Auf-
traggeber, Dienstleister oder Über-
mittlungsempfänger die Identität des 
Betroffenen mit rechtlich zulässigen 
Mitteln nicht bestimmen kann; 

2. „sensible Daten“ („besonders 
schutzwürdige Daten“): Daten natürli-
cher Personen über ihre rassische und 
ethnische Herkunft, politische Mei-
nung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
religiöse oder philosophische Über-
zeugung, Gesundheit oder ihr Sexual-
leben; 

3. „Betroffener“: jede vom Auftraggeber 
(Z 4) verschiedene natürliche oder ju-
ristische Person oder Personenge-
meinschaft, deren Daten verwendet 
(Z 8) werden; 

4. Auftraggeber: natürliche oder juristi-
sche Personen, Personengemeinschaf-
ten oder Organe einer Gebietskörper-
schaft beziehungsweise die Geschäfts-
apparate solcher Organe, wenn sie al-
lein oder gemeinsam mit anderen die 
Entscheidung getroffen haben, Daten 
zu verwenden (Z 8), unabhängig da-
von, ob sie die Daten selbst verwen-
den (Z 8) oder damit einen 
Dienstleister (Z 5) beauftragen. Sie 
gelten auch dann als Auftraggeber, 
wenn der mit der Herstellung eines 
Werkes beauftragte Dienstleister (Z 5) 
die Entscheidung trifft, zu diesem 
Zweck Daten zu verwenden (Z 8), es 
sei denn dies wurde ihm ausdrücklich 
untersagt oder der Beauftragte hat 
auf Grund von Rechtsvorschriften oder 
Verhaltensregeln über die Verwen-
dung eigenverantwortlich zu entschei-
den; 

5. Dienstleister: natürliche oder juristi-
sche Personen, Personengemeinschaf-
ten oder Organe einer Gebietskörper-
schaft beziehungsweise die Geschäfts-
apparate solcher Organe, wenn sie 
Daten nur zur Herstellung eines ihnen 
aufgetragenen Werkes verwenden 
(Z 8); 

6. „Datei“: strukturierte Sammlung von 
Daten, die nach mindestens einem 
Suchkriterium zugänglich sind; 

7. „Datenanwendung“: die Summe der in 
ihrem Ablauf logisch verbundenen 
Verwendungsschritte (Z 8), die zur Er-
reichung eines inhaltlich bestimmten 
Ergebnisses (des Zweckes der Daten-
anwendung) geordnet sind und zur 
Gänze oder auch nur teilweise auto-
mationsunterstützt, also maschinell 
und programmgesteuert, erfolgen 
(automationsunterstützte Datenan-
wendung); 

8. Verwenden von Daten: jede Art der 
Handhabung von Daten, also sowohl 
das Verarbeiten (Z 9) als auch das 
Übermitteln (Z 12) von Daten; 

9. Verarbeiten von Daten: das Ermitteln, 
Erfassen, Speichern, Aufbewahren, 
Ordnen, Vergleichen, Verändern, Ver-
knüpfen, Vervielfältigen, Abfragen, 
Ausgeben, Benützen, Überlassen 
(Z 11), Sperren, Löschen, Vernichten 
oder jede andere Art der Handhabung 
von Daten mit Ausnahme des Über-
mittelns (Z 12) von Daten; 

10. [aufgehoben] 

11. Überlassen von Daten: die Weitergabe 
von Daten zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister im Rahmen des Auf-
tragsverhältnisses (Z 5); 

12. Übermitteln von Daten: die Weiterga-
be von Daten an andere Empfänger 
als den Betroffenen, den Auftraggeber 
oder einen Dienstleister, insbesondere 
auch das Veröffentlichen von Daten; 
darüber hinaus auch die Verwendung 
von Daten für ein anderes Aufgaben-
gebiet des Auftraggebers; 

13. „Informationsverbundsystem“: die 
gemeinsame Verarbeitung von Daten 
in einer Datenanwendung durch meh-
rere Auftraggeber und die gemeinsa-
me Benützung der Daten in der Art, 
daß jeder Auftraggeber auch auf jene 
Daten im System Zugriff hat, die von 
den anderen Auftraggebern dem Sys-
tem zur Verfügung gestellt wurden; 

14. „Zustimmung“: die gültige, insbeson-
dere ohne Zwang abgegebene Wil-
lenserklärung des Betroffenen, daß er 
in Kenntnis der Sachlage für den kon-
kreten Fall in die Verwendung seiner 
Daten einwilligt; 

15. „Niederlassung“: jede durch feste 
Einrichtungen an einem bestimmten 
Ort räumlich und funktional abge-
grenzte Organisationseinheit mit oder 
ohne Rechtspersönlichkeit, die am Ort 
ihrer Einrichtung auch tatsächlich Tä-
tigkeiten ausübt. 

 

Öffentlicher und privater Bereich 

 § 5. (1) Datenanwendungen sind dem 
öffentlichen Bereich im Sinne dieses Bun-
desgesetzes zuzurechnen, wenn sie für 
Zwecke eines Auftraggebers des öffentli-
chen Bereichs (Abs. 2) durchgeführt wer-
den. 

 (2) Auftraggeber des öffentlichen Be-
reichs sind alle Auftraggeber, 

1. die in Formen des öffentlichen Rechts 
eingerichtet sind, insbesondere auch 
als Organ einer Gebietskörperschaft, 
oder 

2. soweit sie trotz ihrer Einrichtung in 
Formen des Privatrechts in Vollziehung 
der Gesetze tätig sind. 

 (3) Die dem Abs. 2 nicht unterliegen-
den Auftraggeber gelten als Auftraggeber 
des privaten Bereichs im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

 

2. Abschnitt 

Verwendung von Daten 

 

Grundsätze 

 § 6. (1) Daten dürfen nur 

1. nach Treu und Glauben und auf recht-
mäßige Weise verwendet werden; 

2. für festgelegte, eindeutige und recht-
mäßige Zwecke ermittelt und nicht in 
einer mit diesen Zwecken unvereinba-
ren Weise weiterverwendet werden; die 
Weiterverwendung für wissenschaftli-
che oder statistische Zwecke ist nach 
Maßgabe der §§ 46 und 47 zulässig; 
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3. soweit sie für den Zweck der Datenan-
wendung wesentlich sind, verwendet 
werden und über diesen Zweck nicht 
hinausgehen; 

4. so verwendet werden, daß sie im Hin-
blick auf den Verwendungszweck im 
Ergebnis sachlich richtig und, wenn nö-
tig, auf den neuesten Stand gebracht 
sind; 

5. solange in personenbezogener Form 
aufbewahrt werden, als dies für die Er-
reichung der Zwecke, für die sie ermit-
telt wurden, erforderlich ist; eine län-
gere Aufbewahrungsdauer kann sich 
aus besonderen gesetzlichen, insbe-
sondere archivrechtlichen Vorschriften 
ergeben. 

 (2) Der Auftraggeber trägt bei jeder 
seiner Datenanwendungen die Verantwor-
tung für die Einhaltung der in Abs. 1 ge-
nannten Grundsätze; dies gilt auch dann, 
wenn er für die Datenanwendung 
Dienstleister heranzieht. 

 (3) Der Auftraggeber einer diesem 
Bundesgesetz unterliegenden Datenan-
wendung hat, wenn er nicht im Gebiet der 
Europäischen Union niedergelassen ist, 
einen in Österreich ansässigen Vertreter 
zu benennen, der unbeschadet der Mög-
lichkeit eines Vorgehens gegen den Auf-
traggeber selbst namens des Auftragge-
bers verantwortlich gemacht werden 
kann. 

 (4) Zur näheren Festlegung dessen, 
was in einzelnen Bereichen als Verwen-
dung von Daten nach Treu und Glauben 
anzusehen ist, können für den privaten 
Bereich die gesetzlichen Interessenvertre-
tungen, sonstige Berufsverbände und 
vergleichbare Einrichtungen Verhaltensre-
geln ausarbeiten. Solche Verhaltensregeln 
dürfen nur veröffentlicht werden, nach-
dem sie dem Bundeskanzler zur Begut-
achtung vorgelegt wurden und dieser ihre 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes begutachtet und 
als gegeben erachtet hat. 

 

Zulässigkeit der Verwendung  
von Daten 

 § 7. (1) Daten dürfen nur verarbeitet 
werden, soweit Zweck und Inhalt der Da-
tenanwendung von den gesetzlichen Zu-
ständigkeiten oder rechtlichen Befugnis-
sen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt 
sind und die schutzwürdigen Geheimhal-
tungsinteressen der Betroffenen nicht 
verletzen. 

 (2) Daten dürfen nur übermittelt wer-
den, wenn 

1. sie aus einer gemäß Abs. 1 zulässigen 
Datenanwendung stammen und 

2. der Empfänger dem Übermittelnden 
seine ausreichende gesetzliche Zustän-
digkeit oder rechtliche Befugnis – so-
weit diese nicht außer Zweifel steht – 
im Hinblick auf den Übermittlungs-
zweck glaubhaft gemacht hat und 

3. durch Zweck und Inhalt der Übermitt-
lung die schutzwürdigen Geheimhal-
tungsinteressen des Betroffenen nicht 
verletzt werden. 

 (3) Die Zulässigkeit einer Datenver-
wendung setzt voraus, daß die dadurch 
verursachten Eingriffe in das Grundrecht 
auf Datenschutz nur im erforderlichen 
Ausmaß und mit den gelindesten zur Ver-
fügung stehenden Mitteln erfolgen und 
daß die Grundsätze des § 6 eingehalten 
werden. 

 

Schutzwürdige Geheimhaltungs- 
interessen bei Verwendung  
nicht-sensibler Daten 

 § 8. (1) Schutzwürdige Geheimhal-
tungsinteressen sind bei Verwendung 
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, 
wenn 

1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermäch-
tigung oder Verpflichtung zur Verwen-
dung der Daten besteht oder 

2. der Betroffene der Verwendung seiner 
Daten zugestimmt hat, wobei ein Wi-
derruf jederzeit möglich ist und die Un-
zulässigkeit der weiteren Verwendung 
der Daten bewirkt, oder 

3. lebenswichtige Interessen des Betroffe-
nen die Verwendung erfordern oder 

4. überwiegende berechtigte Interessen 
des Auftraggebers oder eines Dritten 
die Verwendung erfordern. 

 (2) Bei der Verwendung von zulässi-
gerweise veröffentlichten Daten oder von 
nur indirekt personenbezogenen Daten 
gelten schutzwürdige Geheimhaltungsinte-
ressen als nicht verletzt. Das Recht, gegen 
die Verwendung zulässigerweise veröf-
fentlichter Daten gemäß § 28 Widerspruch 
zu erheben, bleibt unberührt. 

 (3) Schutzwürdige Geheimhaltungsin-
teressen sind aus dem Grunde des Abs. 1 
Z 4 insbesondere dann nicht verletzt, 
wenn die Verwendung der Daten 

1. für einen Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs eine wesentliche Vorausset-
zung für die Wahrnehmung einer ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgabe ist 
oder 

2. durch Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs in Erfüllung der Verpflichtung 
zur Amtshilfe geschieht oder 

3. zur Wahrung lebenswichtiger Interes-
sen eines Dritten erforderlich ist oder 

4. zur Erfüllung einer vertraglichen Ver-
pflichtung zwischen Auftraggeber und 
Betroffenem erforderlich ist oder 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen 
des Auftraggebers vor einer Behörde 
notwendig ist und die Daten rechtmä-
ßig ermittelt wurden oder 

6. ausschließlich die Ausübung einer öf-
fentlichen Funktion durch den Betroffe-
nen zum Gegenstand hat oder 

7. im Katastrophenfall, soweit dies zur 
Hilfeleistung für die von der Katastro-
phe unmittelbar betroffenen Personen, 
zur Auffindung und Identifizierung von 
Abgängigen und Verstorbenen und zur 
Information von Angehörigen notwen-
dig ist; im letztgenannten Fall gilt 
§ 48a Abs. 3. 

 (4) Die Verwendung von Daten über 
gerichtlich oder verwaltungsbehördlich 
strafbare Handlungen oder Unterlassun-
gen, insbesondere auch über den Ver-
dacht der Begehung von Straftaten, sowie 
über strafrechtliche Verurteilungen oder 
vorbeugende Maßnahmen verstößt – un-
beschadet der Bestimmungen des Abs. 2 
– nur dann nicht gegen schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen des Betroffe-
nen, wenn 

1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermäch-
tigung oder Verpflichtung zur Verwen-
dung solcher Daten besteht oder 

2. die Verwendung derartiger Daten für 
Auftraggeber des öffentlichen Bereichs 
eine wesentliche Voraussetzung zur 
Wahrnehmung einer ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgabe ist oder 

3. sich sonst die Zulässigkeit der Verwen-
dung dieser Daten aus gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten oder sonstigen, die 
schutzwürdigen Geheimhaltungsinte-
ressen des Betroffenen überwiegenden 
berechtigten Interessen des Auftragge-
bers ergibt und die Art und Weise, in 
der die Datenanwendung vorgenom-
men wird, die Wahrung der Interessen 
der Betroffenen nach diesem Bundes-
gesetz gewährleistet oder 

4. die Datenweitergabe zum Zweck der 
Erstattung einer Anzeige an eine zur 
Verfolgung der angezeigten strafbaren 
Handlungen (Unterlassungen) zustän-
dige Behörde erfolgt. 

 

Schutzwürdige Geheimhaltungs- 
interessen bei Verwendung  

sensibler Daten 

 § 9. Schutzwürdige Geheimhaltungsin-
teressen werden bei der Verwendung sen-
sibler Daten ausschließlich dann nicht 
verletzt, wenn 

1. der Betroffene die Daten offenkundig 
selbst öffentlich gemacht hat oder 

2. die Daten in nur indirekt personenbe-
zogener Form verwendet werden oder 

3. sich die Ermächtigung oder Verpflich-
tung zur Verwendung aus gesetzlichen 
Vorschriften ergibt, soweit diese der 
Wahrung eines wichtigen öffentlichen 
Interesses dienen, oder 

4. die Verwendung durch Auftraggeber 
des öffentlichen Bereichs in Erfüllung 
ihrer Verpflichtung zur Amtshilfe ge-
schieht oder 

5. Daten verwendet werden, die aus-
schließlich die Ausübung einer öffentli-
chen Funktion durch den Betroffenen 
zum Gegenstand haben, oder 

6. der Betroffene seine Zustimmung zur 
Verwendung der Daten ausdrücklich 
erteilt hat, wobei ein Widerruf jeder-
zeit möglich ist und die Unzulässigkeit 
der weiteren Verwendung der Daten 
bewirkt, oder 

7. die Verarbeitung oder Übermittlung 
zur Wahrung lebenswichtiger Interes-
sen des Betroffenen notwendig ist und 
seine Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann oder 

8. die Verwendung der Daten zur Wah-
rung lebenswichtiger Interessen eines 
anderen notwendig ist oder 

9. die Verwendung zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen des Auftraggebers 
vor einer Behörde notwendig ist und 
die Daten rechtmäßig ermittelt wur-
den oder 

10. Daten für private Zwecke gemäß § 45 
oder für wissenschaftliche Forschung 
oder Statistik gemäß § 46, zur Be-
nachrichtigung oder Befragung des 
Betroffenen gemäß § 47 oder im Ka-
tastrophenfall gemäß § 48a verwendet 
werden oder 

11. die Verwendung erforderlich ist, um 
den Rechten und Pflichten des Auf-
traggebers auf dem Gebiet des Ar-
beits- oder Dienstrechts Rechnung zu 
tragen, und sie nach besonderen 
Rechtsvorschriften zulässig ist, wobei 
die dem Betriebsrat nach dem Ar-
beitsverfassungsgesetz zustehenden 
Befugnisse im Hinblick auf die Daten-
verwendung unberührt bleiben, oder 

12. die Daten zum Zweck der Gesund-
heitsvorsorge, der medizinischen Dia-
gnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder -behandlung oder für die Verwal-
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tung von Gesundheitsdiensten erfor-
derlich ist, und die Verwendung dieser 
Daten durch ärztliches Personal oder 
sonstige Personen erfolgt, die einer 
entsprechenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen, oder 

13. nicht auf Gewinn gerichtete Vereini-
gungen mit politischem, philosophi-
schem, religiösem oder gewerkschaft-
lichem Tätigkeitszweck Daten, die 
Rückschlüsse auf die politische Mei-
nung oder weltanschauliche Überzeu-
gung natürlicher Personen zulassen, 
im Rahmen ihrer erlaubten Tätigkeit 
verarbeiten und es sich hiebei um Da-
ten von Mitgliedern, Förderern oder 
sonstigen Personen handelt, die re-
gelmäßig ihr Interesse für den Tätig-
keitszweck der Vereinigung bekundet 
haben; diese Daten dürfen, sofern 
sich aus gesetzlichen Vorschriften 
nichts anderes ergibt, nur mit Zu-
stimmung der Betroffenen an Dritte 
weitergegeben werden. 

 
Zulässigkeit der Überlassung  
von Daten zur Erbringung  
von Dienstleistungen 

 § 10. (1) Auftraggeber dürfen bei ih-
ren Datenanwendungen Dienstleister in 
Anspruch nehmen, wenn diese ausrei-
chende Gewähr für eine rechtmäßige und 
sichere Datenverwendung bieten. Der 
Auftraggeber hat mit dem Dienstleister die 
hiefür notwendigen Vereinbarungen zu 
treffen und sich von ihrer Einhaltung 
durch Einholung der erforderlichen Infor-
mationen über die vom Dienstleister tat-
sächlich getroffenen Maßnahmen zu über-
zeugen. 

 (2) Die beabsichtigte Heranziehung 
eines Dienstleisters durch einen Auftrag-
geber des öffentlichen Bereichs im Rah-
men einer Datenanwendung, die der Vo-
rabkontrolle gemäß § 18 Abs. 2 unterliegt, 
ist der Datenschutzkommission mitzutei-
len, es sei denn, daß die Inanspruchnah-
me des Dienstleisters auf Grund ausdrück-
licher gesetzlicher Ermächtigung erfolgt 
oder als Dienstleister eine Organisations-
einheit tätig wird, die mit dem Auftragge-
ber oder einem diesem übergeordneten 
Organ in einem Über- oder Unterord-
nungsverhältnis steht. Kommt die Daten-
schutzkommission zur Auffassung, daß die 
geplante Inanspruchnahme eines 
Dienstleisters geeignet ist, schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 
zu gefährden, so hat sie dies dem Auf-
traggeber unverzüglich mitzuteilen. Im 
übrigen gilt § 30 Abs. 6 Z 4. 
 

Pflichten des Dienstleisters 

 § 11. (1) Unabhängig von allfälligen 
vertraglichen Vereinbarungen haben 
Dienstleister bei der Verwendung von 
Daten für den Auftraggeber jedenfalls 
folgende Pflichten: 

1. die Daten ausschließlich im Rahmen der 
Aufträge des Auftraggebers zu verwen-
den; insbesondere ist die Übermittlung 
der verwendeten Daten ohne Auftrag 
des Auftraggebers verboten; 

2. alle gemäß § 14 erforderlichen Datensi-
cherheitsmaßnahmen zu treffen; insbe-
sondere dürfen für die Dienstleistung 
nur solche Mitarbeiter herangezogen 
werden, die sich dem Dienstleister ge-
genüber zur Einhaltung des Datenge-
heimnisses verpflichtet haben oder ei-
ner gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen; 

3. weitere Dienstleister nur mit Billigung 
des Auftraggebers heranzuziehen und 
deshalb den Auftraggeber von der be-
absichtigten Heranziehung eines weite-
ren Dienstleisters so rechtzeitig zu ver-
ständigen, daß er dies allenfalls unter-
sagen kann; 

4. – sofern dies nach der Art der Dienst-
leistung in Frage kommt – im Einver-
nehmen mit dem Auftraggeber die not-
wendigen technischen und organisato-
rischen Voraussetzungen für die Erfül-
lung der Auskunfts-, Richtigstellungs- 
und Löschungspflicht des Auftraggebers 
zu schaffen; 

5. nach Beendigung der Dienstleistung 
alle Verarbeitungsergebnisse und Un-
terlagen, die Daten enthalten, dem 
Auftraggeber zu übergeben oder in 
dessen Auftrag für ihn weiter aufzube-
wahren oder zu vernichten; 

6. dem Auftraggeber jene Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die zur Kon-
trolle der Einhaltung der unter Z 1 bis 5 
genannten Verpflichtungen notwendig 
sind. 

 (2) Vereinbarungen zwischen dem 
Auftraggeber und dem Dienstleister über 
die nähere Ausgestaltung der in Abs. 1 
genannten Pflichten sind zum Zweck der 
Beweissicherung schriftlich festzuhalten. 

 
Genehmigungsfreie Übermittlung und 

Überlassung von Daten  
in das Ausland 

 § 12. (1) Die Übermittlung und Über-
lassung von Daten an Empfänger in Ver-
tragsstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes ist keinen Beschränkungen 
im Sinne des § 13 unterworfen. Dies gilt 
nicht für den Datenverkehr zwischen Auf-
traggebern des öffentlichen Bereichs in 
Angelegenheiten, die nicht dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften unterliegen. 

 (2) Keiner Genehmigung gemäß § 13 
bedarf weiters der Datenverkehr mit Emp-
fängern in Drittstaaten mit angemesse-
nem Datenschutz. Welche Drittstaaten 
angemessenen Datenschutz gewährleis-
ten, wird unter Beachtung des § 55 Z 1 
durch Verordnung des Bundeskanzlers 
festgestellt. Maßgebend für die Angemes-
senheit des Schutzes ist die Ausgestaltung 
der Grundsätze des § 6 Abs. 1 in der aus-
ländischen Rechtsordnung und das Vor-
handensein wirksamer Garantien für ihre 
Durchsetzung. 

 (3) Darüberhinaus ist der Datenver-
kehr ins Ausland dann genehmigungsfrei, 
wenn 

1. die Daten im Inland zulässigerweise 
veröffentlicht wurden oder 

2. Daten, die für den Empfänger nur 
indirekt personenbezogen sind, über-
mittelt oder überlassen werden oder 

3. die Übermittlung oder Überlassung 
von Daten ins Ausland in Rechtsvor-
schriften vorgesehen ist, die im inner-
staatlichen Recht den Rang eines Ge-
setzes haben und unmittelbar an-
wendbar sind, oder 

4. Daten aus Datenanwendungen für 
private Zwecke (§ 45) oder für publi-
zistische Tätigkeit (§ 48) übermittelt 
werden oder 

5. der Betroffene ohne jeden Zweifel 
seine Zustimmung zur Übermittlung 
oder Überlassung seiner Daten ins 
Ausland gegeben hat oder 

6. ein vom Auftraggeber mit dem Betrof-
fenen oder mit einem Dritten eindeu-
tig im Interesse des Betroffenen ab-

geschlossener Vertrag nicht anders als 
durch Übermittlung der Daten ins Aus-
land erfüllt werden kann oder 

7. die Übermittlung zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen vor ausländi-
schen Behörden erforderlich ist und 
die Daten rechtmäßig ermittelt wur-
den, oder 

8. die Übermittlung oder Überlassung in 
einer Standardverordnung (§ 17 
Abs. 2 Z 6) oder Musterverordnung 
(§ 19 Abs. 2) ausdrücklich angeführt 
ist oder 

9. es sich um Datenverkehr mit österrei-
chischen Dienststellen im Ausland 
handelt oder 

10. Übermittlungen oder Überlassungen 
aus Datenanwendungen erfolgen, die 
gemäß § 17 Abs. 3 von der Melde-
pflicht ausgenommen sind. 

 (4) Wenn eine Übermittlung oder Über-
lassung von Daten ins Ausland in Fällen, 
die von den vorstehenden Absätzen nicht 
erfaßt sind, 

1. zur Wahrung eines wichtigen öffentli-
chen Interesses oder 

2. zur Wahrung eines lebenswichtigen 
Interesses einer Person 

notwendig und so dringlich ist, daß die 
gemäß § 13 erforderliche Genehmigung 
der Datenschutzkommission nicht einge-
holt werden kann, ohne die genannten 
Interessen zu gefährden, darf sie ohne 
Genehmigung vorgenommen werden, muß 
aber der Datenschutzkommission umge-
hend mitgeteilt werden. 

 (5) Voraussetzung für die Zulässigkeit 
jeder Übermittlung oder Überlassung in 
das Ausland ist die Rechtmäßigkeit der 
Datenanwendung im Inland gemäß § 7. 
Bei Überlassungen ins Ausland muß dar-
über hinaus die schriftliche Zusage des 
ausländischen Dienstleisters an den inlän-
dischen Auftraggeber – oder in den Fällen 
des § 13 Abs. 5 an den inländischen 
Dienstleister – vorliegen, daß er die 
Dienstleisterpflichten gemäß § 11 Abs. 1 
einhalten werde. Dies entfällt, wenn die 
Dienstleistung im Ausland in Rechtsvor-
schriften vorgesehen ist, die im inner-
staatlichen Recht den Rang eines Gesetzes 
haben und unmittelbar anwendbar sind. 
 

Genehmigungspflichtige Übermittlung 
und Überlassung von Daten  

ins Ausland 

 § 13. (1) Soweit der Datenverkehr mit 
dem Ausland nicht gemäß § 12 genehmi-
gungsfrei ist, hat der Auftraggeber vor der 
Übermittlung oder Überlassung von Daten 
in das Ausland eine Genehmigung der 
Datenschutzkommission (§§ 35 ff) einzu-
holen. Die Datenschutzkommission kann 
die Genehmigung an die Erfüllung von 
Bedingungen und Auflagen binden. 

 (2) Die Genehmigung ist unter Beach-
tung der gemäß § 55 Z 2 ergangenen 
Kundmachungen zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 vorlie-
gen und wenn, ungeachtet des Fehlens 
eines im Empfängerstaat generell gelten-
den angemessenen Datenschutzniveaus, 

1. für die im Genehmigungsantrag ange-
führte Übermittlung oder Überlassung 
im konkreten Einzelfall angemessener 
Datenschutz besteht; dies ist unter Be-
rücksichtigung aller Umstände zu beur-
teilen, die bei der Datenverwendung 
eine Rolle spielen, wie insbesondere die 
Art der verwendeten Daten, die Zweck-
bestimmung sowie die Dauer der ge-
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planten Verwendung, das Herkunfts- 
und das Endbestimmungsland und die 
in dem betreffenden Drittland gelten-
den allgemeinen oder sektoriellen 
Rechtsnormen, Standesregeln und Si-
cherheitsstandards; oder 

2. der Auftraggeber glaubhaft macht, daß 
die schutzwürdigen Geheimhaltungsin-
teressen der vom geplanten Datenver-
kehr Betroffenen auch im Ausland aus-
reichend gewahrt werden. Hiefür kön-
nen insbesondere auch vertragliche Zu-
sicherungen des Empfängers sowie ein-
seitige Zusagen des Antragstellers 
(§ 19 Abs. 2) im Genehmigungsantrag 
über die näheren Umstände der Daten-
verwendung im Ausland von Bedeutung 
sein. Einseitige Zusagen des An-
tragstellers werden für diesen mit der 
Registrierung durch die Datenschutz-
kommission verbindlich. 

 (3) Bei meldepflichtigen Datenanwen-
dungen hat die Datenschutzkommission 
eine Ausfertigung jedes Bescheides, mit 
dem eine Übermittlung oder Überlassung 
von Daten in das Ausland genehmigt wur-
de, zum Registrierungsakt zu nehmen und 
die Erteilung der Genehmigung im Daten-
verarbeitungsregister (§ 16) anzumerken. 

 (4) Abweichend von Abs. 1 kann auch 
ein inländischer Dienstleister die Geneh-
migung beantragen, wenn er zur Erfüllung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen ge-
genüber mehreren Auftraggebern jeweils 
einen bestimmten weiteren Dienstleister 
im Ausland heranziehen will. Die tatsächli-
che Überlassung darf jeweils nur mit Zu-
stimmung des Auftraggebers erfolgen. Der 
Auftraggeber hat der Datenschutzkommis-
sion mitzuteilen, aus welcher seiner mel-
depflichtigen Datenanwendungen die dem 
Dienstleister genehmigte Überlassung 
erfolgen soll; dies ist im Datenverarbei-
tungsregister anzumerken. 

 (5) Die Übermittlung von Daten an 
ausländische Vertretungsbehörden oder 
zwischenstaatliche Einrichtungen in Öster-
reich gilt hinsichtlich der Pflicht zur Einho-
lung von Genehmigungen nach Abs. 1 als 
Datenverkehr mit dem Ausland. 

 (6) Hat der Bundeskanzler trotz Feh-
lens eines im Empfängerstaat generell 
geltenden angemessenen Schutzniveaus 
durch Verordnung festgestellt, daß für 
bestimmte Kategorien des Datenverkehrs 
mit diesem Empfängerstaat die Voraus-
setzungen gemäß Abs. 2 Z 1 zutreffen, 
tritt an die Stelle der Verpflichtung zur 
Einholung einer Genehmigung die Pflicht 
zur Anzeige an die Datenschutzkommissi-
on. Die Datenschutzkommission hat bin-
nen sechs Wochen ab Einlangen der An-
zeige mit Bescheid den angezeigten Da-
tenverkehr zu untersagen, wenn er keiner 
der in der Verordnung geregelten Katego-
rien zuzurechnen ist oder den Vorausset-
zungen gemäß § 12 Abs. 5 nicht ent-
spricht; andernfalls ist die Übermittlung 
oder Überlassung der Daten in das Aus-
land zulässig. 

 

3. Abschnitt 

Datensicherheit 

 

Datensicherheitsmaßnahmen 

 § 14. (1) Für alle Organisationseinhei-
ten eines Auftraggebers oder Dienst-
leisters, die Daten verwenden, sind Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Datensi-
cherheit zu treffen. Dabei ist je nach der 
Art der verwendeten Daten und nach Um-
fang und Zweck der Verwendung sowie 
unter Bedachtnahme auf den Stand der 

technischen Möglichkeiten und auf die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzustel-
len, daß die Daten vor zufälliger oder un-
rechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust 
geschützt sind, daß ihre Verwendung ord-
nungsgemäß erfolgt und daß die Daten 
Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 (2) Insbesondere ist, soweit dies im 
Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforder-
lich ist, 

1. die Aufgabenverteilung bei der Daten-
verwendung zwischen den Organisati-
onseinheiten und zwischen den Mitar-
beitern ausdrücklich festzulegen, 

2. die Verwendung von Daten an das Vor-
liegen gültiger Aufträge der anord-
nungsbefugten Organisationseinheiten 
und Mitarbeiter zu binden, 

3. jeder Mitarbeiter über seine nach die-
sem Bundesgesetz und nach innerorga-
nisatorischen Datenschutzvorschriften 
einschließlich der Datensicherheitsvor-
schriften bestehenden Pflichten zu be-
lehren, 

4. die Zutrittsberechtigung zu den Räum-
lichkeiten des Auftraggebers oder 
Dienstleisters zu regeln, 

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und 
Programme und der Schutz der Daten-
träger vor der Einsicht und Verwendung 
durch Unbefugte zu regeln, 

6. die Berechtigung zum Betrieb der Da-
tenverarbeitungsgeräte festzulegen und 
jedes Gerät durch Vorkehrungen bei 
den eingesetzten Maschinen oder Pro-
grammen gegen die unbefugte Inbe-
triebnahme abzusichern, 

7. Protokoll zu führen, damit tatsächlich 
durchgeführte Verwendungsvorgänge, 
wie insbesondere Änderungen, Abfra-
gen und Übermittlungen, im Hinblick 
auf ihre Zulässigkeit im notwendigen 
Ausmaß nachvollzogen werden können, 

8. eine Dokumentation über die nach Z 1 
bis 7 getroffenen Maßnahmen zu füh-
ren, um die Kontrolle und Beweissiche-
rung zu erleichtern. 

Diese Maßnahmen müssen unter Berück-
sichtigung des Standes der Technik und 
der bei der Durchführung erwachsenden 
Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, 
das den von der Verwendung ausgehen-
den Risiken und der Art der zu schützen-
den Daten angemessen ist. 

 (3) Nicht registrierte Übermittlungen 
aus Datenanwendungen, die einer Ver-
pflichtung zur Auskunftserteilung gemäß 
§ 26 unterliegen, sind so zu protokollie-
ren, daß dem Betroffenen Auskunft gemäß 
§ 26 gegeben werden kann. In der Stan-
dardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder in 
der Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) vor-
gesehene Übermittlungen bedürfen keiner 
Protokollierung. 

 (4) Protokoll- und Dokumentationsda-
ten dürfen nicht für Zwecke verwendet 
werden, die mit ihrem Ermittlungszweck – 
das ist die Kontrolle der Zulässigkeit der 
Verwendung des protokollierten oder do-
kumentierten Datenbestandes – unverein-
bar sind. Unvereinbar ist insbesondere die 
Weiterverwendung zum Zweck der Kon-
trolle von Betroffenen, deren Daten im 
protokollierten Datenbestand enthalten 
sind, oder zum Zweck der Kontrolle jener 
Personen, die auf den protokollierten Da-
tenbestand zugegriffen haben, aus einem 
anderen Grund als jenem der Prüfung 
ihrer Zugriffsberechtigung, es sei denn, 
daß es sich um die Verwendung zum 
Zweck der Verhinderung oder Verfolgung 
eines Verbrechens nach § 278a StGB 
(kriminelle Organisation) oder eines 

Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, 
deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, 
handelt. 
 (5) Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich 
anderes angeordnet ist, sind Protokoll- 
und Dokumentationsdaten drei Jahre lang 
aufzubewahren. Davon darf in jenem 
Ausmaß abgewichen werden, als der von 
der Protokollierung oder Dokumentation 
betroffene Datenbestand zulässigerweise 
früher gelöscht oder länger aufbewahrt 
wird. 

 (6) Datensicherheitsvorschriften sind 
so zu erlassen und zur Verfügung zu hal-
ten, daß sich die Mitarbeiter über die für 
sie geltenden Regelungen jederzeit infor-
mieren können. 
 

Datengeheimnis 

 § 15. (1) Auftraggeber, Dienstleister 
und ihre Mitarbeiter – das sind Arbeit-
nehmer (Dienstnehmer) und Personen in 
einem arbeitnehmerähnlichen (dienst-
nehmerähnlichen) Verhältnis – haben 
Daten aus Datenanwendungen, die ihnen 
ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßi-
gen Beschäftigung anvertraut wurden 
oder zugänglich geworden sind, unbe-
schadet sonstiger gesetzlicher Verschwie-
genheitspflichten, geheim zu halten, so-
weit kein rechtlich zulässiger Grund für 
eine Übermittlung der anvertrauten oder 
zugänglich gewordenen Daten besteht 
(Datengeheimnis). 

 (2) Mitarbeiter dürfen Daten nur auf 
Grund einer ausdrücklichen Anordnung 
ihres Arbeitgebers (Dienstgebers) über-
mitteln. Auftraggeber und Dienstleister 
haben, sofern eine solche Verpflichtung 
ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft Geset-
zes besteht, diese vertraglich zu verpflich-
ten, daß sie Daten aus Datenanwendun-
gen nur auf Grund von Anordnungen 
übermitteln und das Datengeheimnis auch 
nach Beendigung des Arbeits(Dienst)-
verhältnisses zum Auftraggeber oder 
Dienstleister einhalten werden. 

 (3) Auftraggeber und Dienstleister 
dürfen Anordnungen zur Übermittlung von 
Daten nur erteilen, wenn dies nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
zulässig ist. Sie haben die von der Anord-
nung betroffenen Mitarbeiter über die für 
sie geltenden Übermittlungsanordnungen 
und über die Folgen einer Verletzung des 
Datengeheimnisses zu belehren. 
 (4) Unbeschadet des verfassungsrecht-
lichen Weisungsrechts darf einem Mitar-
beiter aus der Verweigerung der Befol-
gung einer Anordnung zur Datenübermitt-
lung wegen Verstoßes gegen die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes kein 
Nachteil erwachsen. 

 

4. Abschnitt 

Publizität der Datenanwendungen 

 

Datenverarbeitungsregister 

 § 16. (1) Die Datenschutzkommission 
hat ein Register der Auftraggeber mit den 
von ihnen betriebenen Datenanwendun-
gen zum Zweck der Information der Be-
troffenen zu führen. 

 (2) Jedermann kann in das Register 
Einsicht nehmen. In den Registrierungsakt 
einschließlich darin allenfalls enthaltener 
Genehmigungsbescheide ist Einsicht zu 
gewähren, wenn der Einsichtswerber 
glaubhaft macht, daß er Betroffener ist, 
und soweit nicht überwiegende schutz-
würdige Geheimhaltungsinteressen des 
Auftraggebers oder anderer Personen 
entgegenstehen. 
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 (3) Der Bundeskanzler hat die näheren 
Bestimmungen über die Führung des Re-
gisters durch Verordnung zu erlassen. 
Dabei ist auf die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit des Registers, die Übersichtlichkeit 
und Aussagekraft der Eintragungen und 
die Einfachheit der Einsichtnahme Bedacht 
zu nehmen. 
 
Meldepflicht des Auftraggebers 

 § 17. (1) Jeder Auftraggeber hat, so-
weit in den Abs. 2 und 3 nicht anderes 
bestimmt ist, vor Aufnahme einer Daten-
anwendung eine Meldung an die Daten-
schutzkommission mit dem in § 19 festge-
legten Inhalt zum Zweck der Registrierung 
im Datenverarbeitungsregister zu erstat-
ten. Diese Meldepflicht gilt auch für Um-
stände, die nachträglich die Unrichtigkeit 
und Unvollständigkeit einer Meldung be-
wirken (Änderungsmeldung). Für manuel-
le Dateien besteht eine Meldepflicht nur, 
soweit die Inhalte zumindest einen der 
Tatbestände des § 18 Abs. 2 Z 1 bis 3 
erfüllen. 

 (1a) Die Meldung ist in elektronischer 
Form im Wege der vom Bundeskanzler 
bereit zu stellenden Internetanwendung 
einzubringen. Die Identifizierung und Au-
thentifizierung kann insbesondere durch 
die Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E Govern-
ment-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004) er-
folgen. Nähere Bestimmungen über die 
Identifizierung und Authentifizierung sind 
in die gemäß § 16 Abs. 3 zu erlassende 
Verordnung aufzunehmen. Eine Meldung 
in Form von E-Mail oder in nicht-
elektronischer Form ist für manuelle Da-
teien sowie bei einem längeren techni-
schen Ausfall der Internetanwendung 
zulässig. 

 (2) Nicht meldepflichtig sind Datenan-
wendungen, die 

1. ausschließlich veröffentlichte Daten 
enthalten oder 

2. die Führung von Registern oder Ver-
zeichnissen zum Inhalt haben, die von 
Gesetzes wegen öffentlich einsehbar 
sind, sei es auch nur bei Nachweis ei-
nes berechtigten Interesses oder 

3. nur indirekt personenbezogene Daten 
enthalten oder 

4. von natürlichen Personen ausschließlich 
für persönliche oder familiäre Tätigkei-
ten vorgenommen werden (§ 45) oder 

5. für publizistische Tätigkeit gemäß § 48 
vorgenommen werden oder 

6. einer Standardanwendung entspre-
chen: Der Bundeskanzler kann durch 
Verordnung Typen von Datenanwen-
dungen und Übermittlungen aus diesen 
zu Standardanwendungen erklären, 
wenn sie von einer großen Anzahl von 
Auftraggebern in gleichartiger Weise 
vorgenommen werden und angesichts 
des Verwendungszwecks und der ver-
arbeiteten Datenarten die Gefährdung 
schutzwürdiger Geheimhaltungsinteres-
sen der Betroffenen unwahrscheinlich 
ist. In der Verordnung sind für jede 
Standardanwendung die zulässigen Da-
tenarten, die Betroffenen- und Emp-
fängerkreise und die Höchstdauer der 
zulässigen Datenaufbewahrung festzu-
legen. 

 (3) Weiters sind Datenanwendungen 
für Zwecke 

1. des Schutzes der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen der Republik Österreich 
oder 

2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft 
des Bundesheeres oder 

3. der Sicherstellung der Interessen der 
umfassenden Landesverteidigung oder 

4. des Schutzes wichtiger außenpoliti-
scher, wirtschaftlicher oder finanzieller 
Interessen der Republik Österreich oder 
der Europäischen Union oder 

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder 
Verfolgung von Straftaten 

von der Meldepflicht ausgenommen, so-
weit dies zur Verwirklichung des Zweckes 
der Datenanwendung notwendig ist. 
 

Aufnahme der Verarbeitung 

 § 18. (1) Der Vollbetrieb einer melde-
pflichtigen Datenanwendung darf – außer 
in den Fällen des Abs. 2 – unmittelbar 
nach Abgabe der Meldung aufgenommen 
werden. 

 (2) Meldepflichtige Datenanwendun-
gen, die weder einer Musteranwendung 
nach § 19 Abs. 2 entsprechen, noch inne-
re Angelegenheiten der anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften noch die 
Verwendung von Daten im Katastrophen-
fall für die in § 48a Abs. 1 genannten 
Zwecke betreffen, dürfen, wenn sie 

1. sensible Daten enthalten oder 

2. strafrechtlich relevante Daten im Sinne 
des § 8 Abs. 4 enthalten oder 

3. die Auskunftserteilung über die Kredit-
würdigkeit der Betroffenen zum Zweck 
haben oder 

4. in Form eines Informationsverbundsys-
tems durchgeführt werden sollen, 

erst nach ihrer Prüfung (Vorabkontrolle) 
durch die Datenschutzkommission nach 
den näheren Bestimmungen des § 20 
aufgenommen werden. 
 

Notwendiger Inhalt der Meldung 

 § 19. (1) Eine Meldung im Sinne des § 17 
hat zu enthalten: 

1. den Namen (die sonstige Bezeichnung) 
und die Anschrift des Auftraggebers sowie 
eines allfälligen Vertreters gemäß § 6 
Abs. 3 oder eines Betreibers gemäß § 50 
Abs. 1, weiters die Registernummer des 
Auftraggebers, sofern ihm eine solche be-
reits zugeteilt wurde, und 

2. den Nachweis der gesetzlichen Zuständig-
keit oder der rechtlichen Befugnis für die 
erlaubte Ausübung der Tätigkeit des Auf-
traggebers, soweit dies erforderlich ist, 
und 

3. den Zweck der zu registrierenden Daten-
anwendung und ihre Rechtsgrundlagen, 
soweit sich diese nicht bereits aus den An-
gaben nach Z 2 ergeben, und 

3a. die Erklärung, ob die Datenanwendung 
einen oder mehrere der in § 18 Abs. 2 Z 1 
bis 4 oder § 50c Abs. 1 zweiter Satz ge-
nannten Tatbestände für die Vorab-
kontrollpflicht erfüllt, und 

4. die Kreise der von der Datenanwendung 
Betroffenen und die über sie verarbeiteten 
Datenarten und 

5. die Kreise der von beabsichtigten Über-
mittlungen Betroffenen, die zu übermit-
telnden Datenarten und die zugehörigen 
Empfängerkreise – einschließlich allfälliger 
ausländischer Empfängerstaaten – sowie 
die Rechtsgrundlagen der Übermittlung 
und 

6. – soweit eine Genehmigung der Daten-
schutzkommission notwendig ist – die Ge-
schäftszahl der Genehmigung durch die 
Datenschutzkommission sowie 

7. allgemeine Angaben über die getroffenen 
Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne des 
§ 14, die eine vorläufige Beurteilung der 
Angemessenheit der Sicherheitsvorkeh-
rungen erlauben. 

 (2) Der Auftrageber kann bei Einbringung 
der Meldung oder danach bis zum Abschluss 

des Registrierungsverfahrens zusagen, dass 
er sich beim Betrieb der Datenanwendung 
bestimmten Auflagen oder Bedingungen un-
terwerfen oder die Datenanwendung nur 
befristet betreiben wird. Eine derartige Zusa-
ge wird für den Auftraggeber mit der Regist-
rierung durch die Datenschutzkommission 
rechtsverbindlich. Eine Registrierung darf nur 
erfolgen, wenn die zugesagte Auflage, Bedin-
gung oder Befristung derart bestimmt ist, 
dass sie auch von der Datenschutzkommissi-
on nach § 21 Abs. 2 ausgesprochen werden 
könnte. 

 (3) Wenn eine größere Anzahl von Auf-
traggebern gleichartige Datenanwendungen 
vorzunehmen hat und die Voraussetzungen 
für die Erklärung zur Standardanwendung 
nicht vorliegen, kann der Bundeskanzler 
durch Verordnung Musteranwendungen fest-
legen. Meldungen über Datenanwendungen, 
die inhaltlich einer Musteranwendung ent-
sprechen, müssen nur folgendes enthalten: 

1. die Bezeichnung der Datenanwendung 
gemäß der Musterverordnung und 

2. die Bezeichnung und Anschrift des Auf-
traggebers sowie den Nachweis seiner ge-
setzlichen Zuständigkeit oder seiner recht-
lichen Befugnis, soweit dies erforderlich 
ist, und 

3. die Registernummer des Auftraggebers, 
sofern ihm eine solche bereits zugeteilt 
wurde. 

 (4) Eine Meldung ist mangelhaft, wenn 
Angaben fehlen, offenbar unrichtig, unstim-
mig oder so unzureichend sind, daß Einsicht-
nehmer im Hinblick auf die Wahrnehmung 
ihrer Rechte nach diesem Bundesgesetz keine 
hinreichende Information darüber gewinnen 
können, ob durch die Datenanwendung ihre 
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen ver-
letzt sein könnten. Unstimmigkeit liegt insbe-
sondere auch dann vor, wenn der Inhalt einer 
gemeldeten Datenanwendung durch die ge-
meldeten Rechtsgrundlagen nicht gedeckt ist. 
 

Prüfungs- und  
Verbesserungsverfahren 

 § 20. (1) Meldungen von Datenanwen-
dungen, die nach Angabe des Auftraggebers 
nicht einen der Tatbestände des § 18 Abs. 2 
Z 1 bis 4 erfüllen, sind nur automationsunter-
stützt auf ihre Vollständigkeit und Plausibilität 
zu prüfen. Ist demnach die Meldung nicht 
fehlerhaft, so ist sie sofort zu registrieren. 

 (2) Wird bei der automationsunterstützten 
Prüfung ein Fehler der Meldung festgestellt, 
so ist dem Auftraggeber die Möglichkeit zur 
Verbesserung einzuräumen. Gleichzeitig ist er 
darauf hinzuweisen, dass die Meldung als 
nicht eingebracht gilt, wenn keine Verbesse-
rung erfolgt oder er auf der Einbringung der 
unverbesserten Meldung besteht. Im letztge-
nannten Fall kann der Einbringer die Meldung 
schriftlich unter Anschluss der ausgedruckten 
Fehlermeldung der Datenschutzkommission 
übermitteln, welche die Meldung auf Mangel-
haftigkeit im Sinn des § 19 Abs. 4 zu prüfen 
hat. 

 (3) Meldungen, die der Auftraggeber als 
vorabkontrollpflichtig bezeichnet hat oder von 
diesem zulässigerweise nicht im Wege der 
Internetanwendung (§ 17 Abs. 1a) einge-
bracht wurden, sind auf Mangelhaftigkeit im 
Sinn des § 19 Abs. 4 zu prüfen. 

 (4) Ergibt die Prüfung nach § 19 Abs. 4 
eine Mangelhaftigkeit der Meldung, so ist dem 
Auftraggeber innerhalb von zwei Monaten 
nach Einlangen der Meldung die Verbesse-
rung unter Setzung einer angemessenen Frist 
aufzutragen. Im Verbesserungsauftrag ist auf 
die Rechtsfolgen einer Nichtbefolgung nach 
Abs. 5 hinzuweisen. 

 (5) Wird dem Verbesserungsauftrag nicht 
entsprochen, ist die Registrierung der Mel-
dung durch eine schriftliche Mitteilung abzu-
lehnen. In die Mitteilung sind aufzunehmen: 

1. die Punkte, in denen der Verbesserungs-
auftrag nicht erfüllt wurde und 
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2. der Hinweis, dass innerhalb von zwei Wo-
chen ab Zustellung bei der Datenschutz-
kommission ein Antrag gestellt werden 
kann, über die Ablehnung mit Bescheid 
abzusprechen. 

Nach Absendung der Mitteilung erstattete 
Verbesserungen sind nicht zu berücksichtigen. 
 

Registrierung 

 § 21. (1) Meldungen gemäß § 19 sind 
in das Datenverarbeitungsregister einzu-
tragen, wenn 

1. das Prüfungsverfahren nach § 20 
Abs. 1 keinen Fehler ergeben hat oder 

2. das Prüfungsverfahren nach § 20 
Abs. 2 und 3 keine Mangelhaftigkeit der 
Meldung ergeben hat oder 

3. nach Einlangen einer auf Mangelhaftig-
keit zu prüfenden Meldung bei der Da-
tenschutzkommission zwei Monate ver-
strichen sind, ohne dass ein Verbesse-
rungsauftrag gemäß § 20 Abs. 4 erteilt 
wurde oder 

4. der Auftraggeber die aufgetragenen 
Verbesserungen (§ 20 Abs. 2 und 4) 
vorgenommen hat. 

Die in der Meldung enthaltenen Angaben 
über Datensicherheitsmaßnahmen sind im 
Register nicht ersichtlich zu machen. 

 (2) Bei Datenanwendungen, die gemäß 
§ 18 der Vorabkontrolle unterliegen, kön-
nen auf Grund der Ergebnisse des Prü-
fungsverfahrens dem Auftraggeber Aufla-
gen, Bedingungen oder Befristungen für 
die Vornahme der Datenanwendung durch 
Bescheid erteilt werden, soweit dies zur 
Wahrung der durch dieses Bundesgesetz 
geschützten Interessen der Betroffenen 
notwendig ist. 

 (3) Der Auftraggeber ist von der 
Durchführung und vom Inhalt der Regist-
rierung in geeigneter Weise zu verständi-
gen. 

 (4) Jedem Auftraggeber ist bei der 
erstmaligen Registrierung eine Register-
nummer zuzuteilen. 

 (5) Hat die automationsunterstützte 
Prüfung nach § 20 Abs. 1 keine Fehlerhaf-
tigkeit der Meldung ergeben, so ist in die 
Registrierung ein Vermerk aufzunehmen, 
dass der Meldungsinhalt nur automations-
unterstützt geprüft wurde. 
 
Richtigstellung des Registers und 

Rechtsnachfolge 

 § 22. (1) Streichungen aus dem Regis-
ter und sonstige Änderungen des Regis-
ters sind auf Grund einer Änderungsmel-
dung des registrierten Auftraggebers oder 
von Amts wegen in den Fällen des Abs. 2, 
des § 22a Abs. 2 und des § 30 Abs. 6a 
vorzunehmen. Derartige Änderungen sind 
für die Dauer von sieben Jahren ersichtlich 
zu machen. 

 (2) Gelangen der Datenschutzkommis-
sion aus amtlichen Verlautbarungen Ände-
rungen in der Bezeichnung oder der An-
schrift des Auftraggebers zur Kenntnis, so 
sind die Eintragungen von Amts wegen zu 
berichtigen. Ergibt sich aus einer amtli-
chen Verlautbarung der Wegfall der 
Rechtsgrundlage des Auftraggebers, ist 
dieser von Amts wegen aus dem Register 
zu streichen. Außerdem ist eine registrier-
te Datenanwendung zu streichen, wenn 
eine Befristung des Betriebes (§ 19 
Abs. 2, § 21 Abs. 2) abgelaufen ist oder 
der Datenschutzkommission zur Kenntnis 
gelangt, dass die Datenanwendung dauer-
haft nicht mehr betrieben wird. 

 (3) Berichtigungen oder Streichungen 
nach Abs. 2 sind ohne weiteres Ermitt-

lungsverfahren durch Mandatsbescheid 
(§ 38) zu verfügen. 

 (4) Der Rechtsnachfolger eines regist-
rierten Auftraggebers kann einzelne oder 
alle registrierten Meldungen des Rechts-
vorgängers übernehmen, wenn er inner-
halb von sechs Monaten nach Wirksamkeit 
der Rechtsnachfolge eine entsprechend 
glaubhaft gemachte Erklärung gegenüber 
der Datenschutzkommission abgibt. Dem 
Rechtsnachfolger kann auf Antrag auch 
die Registernummer des Rechtsvorgän-
gers übertragen werden, wenn der 
Rechtsvorgänger jegliche Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Auftragge-
bereigenschaft eingestellt hat. 
 
Verfahren zur Überprüfung der  
Erfüllung der Meldepflicht 

 § 22a. (1) Die Datenschutzkommissi-
on kann jederzeit die Erfüllung der Melde-
pflicht durch einen Auftraggeber prüfen. 
Dies gilt sowohl für die Mangelhaftigkeit 
einer registrierten Meldung im Sinn des 
§ 19 Abs. 4 als auch für die rechtswidrige 
Unterlassung von Meldungen. 

 (2) Bei Vorliegen des Verdachtes der 
Nichterfüllung der Meldepflicht infolge 
Mangelhaftigkeit einer registrierten Mel-
dung (Abs. 1) oder Unterlassung der Mel-
dung, die über die Fälle des § 22 Abs. 2 
hinausgeht, ist ein Verfahren zur Berichti-
gung des Datenverarbeitungsregisters 
durchzuführen. Das Verfahren wird durch 
begründete Verfahrensanordnung einge-
leitet, die dem meldepflichtigen Auftrag-
geber mit einem Auftrag zur Verbesserung 
(§ 20 Abs. 4) oder einer Aufforderung zur 
Nachmeldung (§ 17 Abs. 1) innerhalb 
gesetzter Frist zuzustellen ist. 

 (3) Wird einem im Verfahren nach 
Abs. 2 erteilten Verbesserungsauftrag 
nicht entsprochen, so ist die Streichung 
der Meldung mit Bescheid der Daten-
schutzkommission zu verfügen. Die Strei-
chung kann sich, wenn dies technisch 
möglich, im Hinblick auf den Zweck der 
Datenanwendung sinnvoll und zur Herstel-
lung des rechtmäßigen Zustandes ausrei-
chend ist, auch nur auf Teile der Meldung 
beschränken. 

 (4) Wird einer im Verfahren nach 
Abs. 2 erteilten Aufforderung zur Nach-
meldung nicht entsprochen und die Unter-
lassung einer Meldung entgegen § 17 
Abs. 1 erwiesen, so ist mit Bescheid der 
Datenschutzkommission der weitere Be-
trieb der Datenanwendung, soweit er vom 
Registerstand abweicht, zu untersagen 
und gleichzeitig Anzeige nach § 52 Abs. 2 
Z 1 an die zuständige Behörde zu erstat-
ten. 

 (5) Ergibt das Verfahren nach Abs. 2 
alleine die Unangemessenheit oder die 
Nichteinhaltung von nach § 19 Abs. 1 Z 7 
erklärten Datensicherheitsmaßnahmen, so 
ist dies mit Bescheid festzustellen und 
gleichzeitig eine angemessene Frist zur 
Herstellung ausreichender Datensicherheit 
zu setzen. Der Auftraggeber hat innerhalb 
dieser Frist der Datenschutzkommission 
die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen. 
Sind diese nicht ausreichend, so ist die 
Streichung der Datenanwendung zu ver-
fügen. 

 (6) Die Einleitung und der Stand eines 
Berichtigungsverfahrens nach Abs. 2 ist 
bei registrierten Meldungen im Datenver-
arbeitungsregister bis zur Einstellung oder 
bis zur Herstellung eines rechtmäßigen 
Zustandes durch Maßnahmen nach den 
Abs. 3 bis 6 geeignet anzumerken. 

 

Pflicht zur Offenlegung nicht-
meldepflichtiger Datenanwendungen 

 § 23. (1) Auftraggeber einer Stan-
dardanwendung haben jedermann auf 
Anfrage mitzuteilen, welche Standardan-
wendungen sie tatsächlich vornehmen. 

 (2) Nicht-meldepflichtige Datenanwen-
dungen sind der Datenschutzkommission 
bei Ausübung ihrer Kontrollaufgaben ge-
mäß § 30 offenzulegen. 
 

Informationspflicht  
des Auftraggebers 

 § 24. (1) Der Auftraggeber einer Da-
tenanwendung hat aus Anlaß der Ermitt-
lung von Daten die Betroffenen in geeig-
neter Weise 

1. über den Zweck der Datenanwendung, 
für die die Daten ermittelt werden, und 

2. über Namen und Adresse des Auftrag-
gebers, 

zu informieren, sofern diese Informatio-
nen dem Betroffenen nach den Umstän-
den des Falles nicht bereits vorliegen. 

 (2) Über Abs. 1 hinausgehende Infor-
mationen sind in geeigneter Weise zu 
geben, wenn dies für eine Verarbeitung 
nach Treu und Glauben erforderlich ist; 
dies gilt insbesondere dann, wenn 

1. gegen eine beabsichtigte Verarbeitung 
oder Übermittlung von Daten ein Wi-
derspruchsrecht des Betroffenen gemäß 
§ 28 besteht oder 

2. es für den Betroffenen nach den Um-
ständen des Falles nicht klar erkennbar 
ist, ob er zur Beantwortung der an ihn 
gestellten Fragen rechtlich verpflichtet 
ist, oder 

3. Daten in einem Informationsverbund-
system verarbeitet werden sollen, ohne 
daß dies gesetzlich vorgesehen ist. 

 (2a) Wird dem Auftraggeber bekannt, 
dass Daten aus einer seiner Datenanwen-
dungen systematisch und schwerwiegend 
unrechtmäßig verwendet wurden und den 
Betroffenen Schaden droht, hat er darüber 
unverzüglich die Betroffenen in geeigneter 
Form zu informieren. Diese Verpflichtung 
besteht nicht, wenn die Information ange-
sichts der Drohung eines nur geringfügi-
gen Schadens der Betroffenen einerseits 
oder der Kosten der Information aller 
Betroffenen andererseits einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. 

 (3) Werden Daten nicht durch Befra-
gung des Betroffenen, sondern durch 
Übermittlung von Daten aus anderen Auf-
gabengebieten desselben Auftraggebers 
oder aus Anwendungen anderer Auftrag-
geber ermittelt, darf die Information ge-
mäß Abs. 1 entfallen, wenn 

1. die Datenverwendung durch Gesetz 
oder Verordnung vorgesehen ist oder 

2. die Information im Hinblick auf die 
mangelnde Erreichbarkeit von Betroffe-
nen unmöglich ist oder 

3. wenn sie angesichts der Unwahrschein-
lichkeit einer Beeinträchtigung der Be-
troffenenrechte einerseits und der Kos-
ten der Information aller Betroffenen 
andererseits einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Dies liegt insbeson-
dere dann vor, wenn Daten für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung oder 
Statistik gemäß § 46 oder Adreßdaten 
im Rahmen des § 47 ermittelt werden 
und die Information des Betroffenen in 
diesen Bestimmungen nicht ausdrück-
lich vorgeschrieben ist. Der Bundes-
kanzler kann durch Verordnung weitere 
Fälle festlegen, in welchen die Pflicht 
zur Information entfällt. 
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 (4) Keine Informationspflicht nach 
Abs. 1 besteht bei jenen Datenanwendun-
gen, die gemäß § 17 Abs. 2 und 3 nicht 
meldepflichtig sind. 
 
Pflicht zur Offenlegung der Identität 

des Auftraggebers 

 § 25. (1) Bei Übermittlungen und bei 
Mitteilungen an Betroffene hat der Auf-
traggeber seine Identität in geeigneter 
Weise offenzulegen, sodaß den Betroffe-
nen die Verfolgung ihrer Rechte möglich 
ist. Bei meldepflichtigen Datenanwendun-
gen ist in Mitteilungen an Betroffene die 
Registernummer des Auftraggebers anzu-
führen. 

 (2) Werden Daten aus einer Datenan-
wendung für Zwecke einer vom Auftrag-
geber verschiedenen Person verwendet, 
ohne daß diese ihrerseits ein Verfügungs-
recht über die verwendeten Daten und 
damit die Eigenschaft eines Auftraggebers 
in Bezug auf die Daten erlangt, dann ist 
bei Mitteilungen an den Betroffenen neben 
der Identität der Person, für deren Zwecke 
die Daten verwendet werden, auch die 
Identität des Auftraggebers anzugeben, 
aus dessen Datenanwendung die Daten 
stammen. Handelt es sich hiebei um eine 
meldepflichtige Datenanwendung, ist die 
Registernummer des Auftraggebers beizu-
fügen. Diese Pflicht trifft sowohl den Auf-
traggeber als auch denjenigen, in dessen 
Namen die Mitteilung an den Betroffenen 
erfolgt. 

 

5. Abschnitt 

Die Rechte des Betroffenen 

 

Auskunftsrecht 

 § 26. (1) Ein Auftraggeber hat jeder 
Person oder Personengemeinschaft, die 
dies schriftlich verlangt und ihre Identität 
in geeigneter Form nachweist, Auskunft 
über die zu dieser Person oder Personen-
gemeinschaft verarbeiteten Daten zu ge-
ben. Mit Zustimmung des Auftraggebers 
kann das Auskunftsbegehren auch münd-
lich gestellt werden. Die Auskunft hat die 
verarbeiteten Daten, die Informationen 
über ihre Herkunft, allfällige Empfänger 
oder Empfängerkreise von Übermittlun-
gen, den Zweck der Datenverwendung 
sowie die Rechtsgrundlagen hiefür in all-
gemein verständlicher Form anzuführen. 
Auf Verlangen eines Betroffenen sind auch 
Namen und Adressen von Dienstleistern 
bekannt zu geben, falls sie mit der Verar-
beitung seiner Daten beauftragt sind. 
Wenn zur Person des Auskunftswerbers 
keine Daten vorhanden sind, genügt die 
Bekanntgabe dieses Umstandes (Negativ-
auskunft). Mit Zustimmung des Aus-
kunftswerbers kann anstelle der schriftli-
chen Auskunft auch eine mündliche Aus-
kunft mit der Möglichkeit der Einsicht-
nahme und der Abschrift oder Ablichtung 
gegeben werden. 

 (2) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, 
soweit dies zum Schutz des Auskunfts-
werbers aus besonderen Gründen not-
wendig ist oder soweit überwiegende be-
rechtigte Interessen des Auftraggebers 
oder eines Dritten, insbesondere auch 
überwiegende öffentliche Interessen, der 
Auskunftserteilung entgegenstehen. 
Überwiegende öffentliche Interessen kön-
nen sich hiebei aus der Notwendigkeit 

1. des Schutzes der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen der Republik Österreich 
oder 

2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft 
des Bundesheeres oder 

3. der Sicherung der Interessen der um-
fassenden Landesverteidigung oder 

4. des Schutzes wichtiger außenpoliti-
scher, wirtschaftlicher oder finanzieller 
Interessen der Republik Österreich oder 
der Europäischen Union oder 

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder 
Verfolgung von Straftaten 

ergeben. Die Zulässigkeit der Auskunfts-
verweigerung aus den Gründen der Z 1 
bis 5 unterliegt der Kontrolle durch die 
Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 
und dem besonderen Beschwerdeverfah-
ren vor der Datenschutzkommission ge-
mäß § 31 Abs. 4. 

 (3) Der Auskunftswerber hat am Aus-
kunftsverfahren über Befragung in dem 
ihm zumutbaren Ausmaß mitzuwirken, um 
ungerechtfertigten und unverhältnismäßi-
gen Aufwand beim Auftraggeber zu ver-
meiden. 

 (4) Innerhalb von acht Wochen nach 
Einlangen des Begehrens ist die Auskunft 
zu erteilen oder schriftlich zu begründen, 
warum sie nicht oder nicht vollständig 
erteilt wird. Von der Erteilung der Aus-
kunft kann auch deshalb abgesehen wer-
den, weil der Auskunftswerber am Verfah-
ren nicht gemäß Abs. 3 mitgewirkt oder 
weil er den Kostenersatz nicht geleistet 
hat. 

 (5) In jenen Bereichen der Vollziehung, 
die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 
1 bis 5 bezeichneten Aufgaben betraut 
sind, ist, soweit dies zum Schutz jener 
öffentlichen Interessen notwendig ist, die 
eine Auskunftsverweigerung erfordert, 
folgendermaßen vorzugehen: 

Es ist in allen Fällen, in welchen keine 
Auskunft erteilt wird – also auch weil tat-
sächlich keine Daten verwendet werden -, 
anstelle einer inhaltlichen Begründung der 
Hinweis zu geben, daß keine der Aus-
kunftspflicht unterliegenden Daten über 
den Auskunftswerber verwendet werden. 
Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise 
unterliegt der Kontrolle durch die Daten-
schutzkommission nach § 30 Abs. 3 und 
dem besonderen Beschwerdeverfahren 
vor der Datenschutzkommission nach § 31 
Abs. 4. 

 (6) Die Auskunft ist unentgeltlich zu 
erteilen, wenn sie den aktuellen Datenbe-
stand einer Datenanwendung betrifft und 
wenn der Auskunftswerber im laufenden 
Jahr noch kein Auskunftsersuchen an den 
Auftraggeber zum selben Aufgabengebiet 
gestellt hat. In allen anderen Fällen kann 
ein pauschalierter Kostenersatz von 18,89 
Euro verlangt werden, von dem wegen 
tatsächlich erwachsender höherer Kosten 
abgewichen werden darf. Ein etwa geleis-
teter Kostenersatz ist ungeachtet allfälli-
ger Schadenersatzansprüche zurückzuer-
statten, wenn Daten rechtswidrig verwen-
det wurden oder wenn die Auskunft sonst 
zu einer Richtigstellung geführt hat. 

 (7) Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von 
einem Auskunftsverlangen darf der Auf-
traggeber Daten über den Auskunftswer-
ber innerhalb eines Zeitraums von vier 
Monaten und im Falle der Erhebung einer 
Beschwerde gemäß § 31 an die Daten-
schutzkommission bis zum rechtskräftigen 
Abschluß des Verfahrens nicht vernichten. 
Diese Frist gilt nicht, wenn einem Lö-
schungsantrag des Auskunftswerbers nach 
§ 27 Abs. 1 Z 2 oder § 28 zu entsprechen 
ist. 

 (8) In dem Umfang, in dem eine Da-
tenanwendung für eine Person oder Per-
sonengemeinschaft hinsichtlich der zu ihr 
verarbeiteten Daten von Gesetzes wegen 

einsehbar ist, hat diese das Recht auf 
Auskunft nach Maßgabe der das Einsichts-
recht vorsehenden Bestimmungen. Für 
das Verfahren der Einsichtnahme (ein-
schließlich deren Verweigerung) gelten die 
näheren Regelungen des Gesetzes, das 
das Einsichtsrecht vorsieht. In Abs. 1 ge-
nannte Bestandteile einer Auskunft, die 
vom Einsichtsrecht nicht umfasst sind, 
können dennoch nach diesem Bundesge-
setz geltend gemacht werden. 

 (9) Für Auskünfte aus dem Strafregis-
ter gelten die besonderen Bestimmungen 
des Strafregistergesetzes 1968 über Straf-
registerbescheinigungen. 

 (10) Ergibt sich eine Auftraggeberstel-
lung auf Grund von Rechtsvorschriften, 
obwohl die Datenverarbeitung für Zwecke 
der Auftragserfüllung für einen Dritten 
erfolgt (§ 4 Abs. 1 Z 4 letzter Satz), kann 
der Auskunftswerber sein Auskunftsbe-
gehren zunächst auch an denjenigen rich-
ten, der die Herstellung des Werkes auf-
getragen hat. Dieser hat dem Auskunfts-
werber, soweit ihm dies nicht ohnehin 
bekannt ist, binnen zwei Wochen unent-
geltlich Namen und Adresse des tatsächli-
chen Auftraggebers mitzuteilen, damit der 
Auskunftswerber sein Auskunftsrecht ge-
mäß Abs. 1 gegen diesen geltend machen 
kann. Wird ein Auskunftsbegehren an 
einen Dienstleister gerichtet und lässt 
dieses erkennen, dass der Auskunftswer-
ber ihn irrtümlich für den Auftraggeber 
der von ihm betriebenen Datenanwendung 
hält, hat der Dienstleister das Auskunfts-
begehren unverzüglich an den Auftragge-
ber weiterzuleiten und dem Auskunftswer-
ber mitzuteilen, dass in seinem Auftrag 
keine Daten verwendet werden. Der Auf-
traggeber hat innerhalb von acht Wochen 
ab Einlangen des Auskunftsbegehrens 
beim Dienstleister dem Auskunftswerber 
Auskunft zu erteilen oder schriftlich zu 
begründen, warum sie nicht oder nicht 
vollständig erteilt wird. In jenen Bereichen 
der Vollziehung, die mit der Wahrneh-
mung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten 
Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies 
zum Schutz jener öffentlichen Interessen 
notwendig ist, von einer Auskunftsertei-
lung abzusehen. Wird jedoch in weiterer 
Folge das Ersuchen direkt an den Auftrag-
geber gestellt, so hat dieser nach Abs. 5 
vorzugehen. Für Betreiber von Informati-
onsverbundsystemen gilt jedoch aus-
schließlich § 50 Abs. 1. 

 

Recht auf Richtigstellung oder  
Löschung 

 § 27. (1) Jeder Auftraggeber hat un-
richtige oder entgegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes verarbeitete Daten 
richtigzustellen oder zu löschen, und zwar 

1. aus eigenem, sobald ihm die Unrichtig-
keit von Daten oder die Unzulässigkeit 
ihrer Verarbeitung bekannt geworden 
ist, oder 

2. auf begründeten Antrag des Betroffe-
nen. 

Der Pflicht zur Richtigstellung nach Z 1 
unterliegen nur solche Daten, deren Rich-
tigkeit für den Zweck der Datenanwen-
dung von Bedeutung ist. Die Unvollstän-
digkeit verwendeter Daten bewirkt nur 
dann einen Berichtigungsanspruch, wenn 
sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick 
auf den Zweck der Datenanwendung die 
Unrichtigkeit der Gesamtinformation er-
gibt. Sobald Daten für den Zweck der 
Datenanwendung nicht mehr benötigt 
werden, gelten sie als unzulässig verarbei-
tete Daten und sind zu löschen, es sei 
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denn, daß ihre Archivierung rechtlich zu-
lässig ist und daß der Zugang zu diesen 
Daten besonders geschützt ist. Die Wei-
terverwendung von Daten für einen ande-
ren Zweck ist nur zulässig, wenn eine 
Übermittlung der Daten für diesen Zweck 
zulässig ist; die Zulässigkeit der Weiter-
verwendung für wissenschaftliche oder 
statistische Zwecke ergibt sich aus den 
§§ 46 und 47. 

 (2) Der Beweis der Richtigkeit der 
Daten obliegt – sofern gesetzlich nicht 
ausdrücklich anderes angeordnet ist – 
dem Auftraggeber, soweit die Daten nicht 
ausschließlich auf Grund von Angaben des 
Betroffenen ermittelt wurden. 

 (3) Eine Richtigstellung oder Löschung 
von Daten ist ausgeschlossen, soweit der 
Dokumentationszweck einer Datenanwen-
dung nachträgliche Änderungen nicht 
zuläßt. Die erforderlichen Richtigstellun-
gen sind diesfalls durch entsprechende 
zusätzliche Anmerkungen zu bewirken. 

 (4) Innerhalb von acht Wochen nach 
Einlangen eines Antrags auf Richtigstel-
lung oder Löschung ist dem Antrag zu 
entsprechen und dem Betroffenen davon 
Mitteilung zu machen oder schriftlich zu 
begründen, warum die verlangte Löschung 
oder Richtigstellung nicht vorgenommen 
wird. 

 (5) In jenen Bereichen der Vollziehung, 
die mit der Wahrnehmung der in § 26 
Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Aufgaben 
betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz 
jener öffentlichen Interessen notwendig 
ist, die eine Geheimhaltung erfordern, mit 
einem Richtigstellungs- oder Löschungs-
antrag folgendermaßen zu verfahren: Die 
Richtigstellung oder Löschung ist vorzu-
nehmen, wenn das Begehren des Betrof-
fenen nach Auffassung des Auftraggebers 
berechtigt ist. Die gemäß Abs. 4 erforder-
liche Mitteilung an den Betroffenen hat in 
allen Fällen dahingehend zu lauten, daß 
die Überprüfung der Datenbestände des 
Auftraggebers im Hinblick auf das Rich-
tigstellungs- oder Löschungsbegehren 
durchgeführt wurde. Die Zulässigkeit die-
ser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle 
durch die Datenschutzkommission nach 
§ 30 Abs. 3 und dem besonderen Be-
schwerdeverfahren vor der Datenschutz-
kommission nach § 31 Abs. 4. 

 (6) Wenn die Löschung oder Richtig-
stellung von Daten auf ausschließlich au-
tomationsunterstützt lesbaren Datenträ-
gern aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
nur zu bestimmten Zeitpunkten vorge-
nommen werden kann, sind bis dahin die 
zu löschenden Daten für den Zugriff zu 
sperren und die zu berichtigenden Daten 
mit einer berichtigenden Anmerkung zu 
versehen. 

 (7) Werden Daten verwendet, deren 
Richtigkeit der Betroffene bestreitet, und 
läßt sich weder ihre Richtigkeit noch ihre 
Unrichtigkeit feststellen, so ist auf Verlan-
gen des Betroffenen ein Vermerk über die 
Bestreitung beizufügen. Der Bestreitungs-
vermerk darf nur mit Zustimmung des 
Betroffenen oder auf Grund einer Ent-
scheidung des zuständigen Gerichtes oder 
der Datenschutzkommission gelöscht wer-
den. 

 (8) Wurden im Sinne des Abs. 1 rich-
tiggestellte oder gelöschte Daten vor der 
Richtigstellung oder Löschung übermittelt, 
so hat der Auftraggeber die Empfänger 
dieser Daten hievon in geeigneter Weise 
zu verständigen, sofern dies keinen un-
verhältnismäßigen Aufwand, insbesondere 
im Hinblick auf das Vorhandensein eines 
berechtigten Interesses an der Verständi-

gung, bedeutet und die Empfänger noch 
feststellbar sind. 

 (9) Die Regelungen der Abs. 1 bis 8 
gelten für das gemäß Strafregistergesetz 
1968 geführte Strafregister sowie für öf-
fentliche Bücher und Register, die von 
Auftraggebern des öffentlichen Bereichs 
geführt werden, nur insoweit als für 

1. die Verpflichtung zur Richtigstellung 
und Löschung von Amts wegen oder 

2. das Verfahren der Durchsetzung und 
die Zuständigkeit zur Entscheidung 
über Berichtigungs- und Löschungsan-
träge von Betroffenen 

durch Bundesgesetz nicht anderes be-
stimmt ist. 
 

Widerspruchsrecht 

 § 28. (1) Sofern die Verwendung von 
Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist, hat 
jeder Betroffene das Recht, gegen die 
Verwendung seiner Daten wegen Verlet-
zung überwiegender schutzwürdiger Ge-
heimhaltungsinteressen, die sich aus sei-
ner besonderen Situation ergeben, beim 
Auftraggeber der Datenanwendung Wider-
spruch zu erheben. Der Auftraggeber hat 
bei Vorliegen dieser Voraussetzungen die 
Daten des Betroffenen binnen acht Wo-
chen aus seiner Datenanwendung zu lö-
schen und allfällige Übermittlungen zu 
unterlassen. 

 (2) Gegen eine nicht gesetzlich ange-
ordnete Aufnahme in eine öffentlich zu-
gängliche Datenanwendung kann der Be-
troffene jederzeit auch ohne Begründung 
seines Begehrens Widerspruch erheben. 
Die Daten sind binnen acht Wochen zu 
löschen. 

 (3) § 27 Abs. 4 bis 6 gelten auch in 
den Fällen der Abs. 1 und 2. 
 
Die Rechte des Betroffenen bei der 
Verwendung nur indirekt personen-

bezogener Daten 

 § 29. Die durch die §§ 26 bis 28 ge-
währten Rechte können nicht geltend 
gemacht werden, soweit nur indirekt per-
sonenbezogene Daten verwendet werden. 

 

6. Abschnitt 

Rechtsschutz 

 

Kontrollbefugnisse  
der Datenschutzkommission 

 § 30. (1) Jedermann kann sich wegen 
einer behaupteten Verletzung seiner Rech-
te oder ihn betreffender Pflichten eines 
Auftraggebers oder Dienstleisters nach 
diesem Bundesgesetz mit einer Eingabe 
an die Datenschutzkommission wenden. 

 (2) Die Datenschutzkommission kann 
im Fall eines begründeten Verdachtes auf 
Verletzung der im Abs. 1 genannten Rech-
te und Pflichten Datenanwendungen über-
prüfen. Hiebei kann sie vom Auftraggeber 
oder Dienstleister der überprüften Daten-
anwendung insbesondere alle notwendi-
gen Aufklärungen verlangen und Einschau 
in Datenanwendungen und diesbezügliche 
Unterlagen begehren. 

 (2a) Sofern sich eine zulässige Eingabe 
nach Abs. 1 oder ein begründeter Ver-
dacht nach Abs. 2 auf eine meldepflichtige 
Datenanwendung (Datei) bezieht, kann 
die Datenschutzkommission die Erfüllung 
der Meldepflicht überprüfen und erforder-
lichenfalls nach den §§ 22 und 22a vorge-
hen. 

 (3) Datenanwendungen, die der Vor-
abkontrolle gemäß § 18 Abs. 2 unterlie-

gen, dürfen auch ohne Vorliegen eines 
Verdachts auf rechtswidrige Datenver-
wendung überprüft werden. Dies gilt auch 
für jene Bereiche der Vollziehung, in wel-
chen ein Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs die grundsätzliche Anwendbarkeit 
der §§ 26 Abs. 5 und 27 Abs. 5 in An-
spruch nimmt. 

 (4) Zum Zweck der Einschau ist die 
Datenschutzkommission nach Verständi-
gung des Inhabers der Räumlichkeiten 
und des Auftraggebers (Dienstleisters) 
berechtigt, Räume, in welchen Datenan-
wendungen vorgenommen werden, zu 
betreten, Datenverarbeitungsanlagen in 
Betrieb zu setzen, die zu überprüfenden 
Verarbeitungen durchzuführen sowie Ko-
pien von Datenträgern in dem für die Aus-
übung der Kontrollbefugnisse unbedingt 
erforderlichen Ausmaß herzustellen. Der 
Auftraggeber (Dienstleister) hat die für die 
Einschau notwendige Unterstützung zu 
leisten. Die Kontrolltätigkeit ist unter 
möglichster Schonung der Rechte des 
Auftraggebers (Dienstleisters) und Dritter 
auszuüben. 

 (5) Informationen, die der Daten-
schutzkommission oder ihren Beauftrag-
ten bei der Kontrolltätigkeit zukommen, 
dürfen ausschließlich für die Kontrolle im 
Rahmen der Vollziehung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften verwendet wer-
den. Dazu zählt auch die Verwendung für 
Zwecke der gerichtlichen Rechtsverfol-
gung durch den Einschreiter oder die Da-
tenschutzkommission nach § 32. Im Übri-
gen besteht die Pflicht zur Verschwiegen-
heit auch gegenüber Gerichten und Ver-
waltungsbehörden, insbesondere Abga-
benbehörden; dies allerdings mit der 
Maßgabe, dass dann, wenn die Einschau 
den Verdacht einer strafbaren Handlung 
nach den §§ 51 oder 52 dieses Bundesge-
setzes, einer strafbaren Handlung nach 
den §§ 118a, 119, 119a, 126a bis 126c, 
148a oder § 278a des Strafgesetzbuches, 
BGBl. Nr. 60/1974, oder eines Verbre-
chens mit einer Freiheitsstrafe, deren 
Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, ergibt, 
Anzeige zu erstatten ist und hinsichtlich 
solcher Verbrechen und Vergehen auch 
Ersuchen nach § 76 der Strafprozessord-
nung, BGBl. Nr. 631/1975, zu entsprechen 
ist. 

 (6) Zur Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes kann die Datenschutzkommis-
sion, sofern nicht Maßnahmen nach den 
§§ 22 und 22a oder nach Abs. 6a zu tref-
fen sind, Empfehlungen aussprechen, für 
deren Befolgung erforderlichenfalls eine 
angemessene Frist zu setzen ist. Wird 
einer solchen Empfehlung innerhalb der 
gesetzten Frist nicht entsprochen, so kann 
die Datenschutzkommission je nach der 
Art des Verstoßes von Amts wegen insbe-
sondere 

1. Strafanzeige nach §§ 51 oder 52 er-
statten, oder 

2. bei schwerwiegenden Verstößen durch 
Auftraggeber des privaten Bereichs 
Klage vor dem zuständigen Gericht 
gemäß § 32 Abs. 5 erheben, oder 

3. bei Verstößen von Auftraggebern, die 
Organe einer Gebietskörperschaft sind, 
das zuständige oberste Organ befas-
sen. Dieses Organ hat innerhalb einer 
angemessenen, jedoch zwölf Wochen 
nicht überschreitenden Frist entweder 
dafür Sorge zu tragen, dass der Emp-
fehlung der Datenschutzkommission 
entsprochen wird, oder der Daten-
schutzkommission mitzuteilen, warum 
der Empfehlung nicht entsprochen wur-
de. Die Begründung darf von der Da-
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tenschutzkommission der Öffentlichkeit 
in geeigneter Weise zur Kenntnis ge-
bracht werden, soweit dem nicht die 
Amtsverschwiegenheit entgegensteht. 

 (6a) Liegt durch den Betrieb einer 
Datenanwendung eine wesentliche unmit-
telbare Gefährdung schutzwürdiger Ge-
heimhaltungsinteressen der Betroffenen 
(Gefahr im Verzug) vor, so kann die Da-
tenschutzkommission die Weiterführung 
der Datenanwendung mit Bescheid gemäß 
§ 57 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 
51, untersagen. Wenn dies technisch 
möglich, im Hinblick auf den Zweck der 
Datenanwendung sinnvoll und zur Beseiti-
gung der Gefährdung ausreichend scheint, 
kann die Weiterführung auch nur teilweise 
untersagt werden. Wird einer Untersagung 
nicht sogleich Folge geleistet, ist Strafan-
zeige nach § 52 Abs. 1 Z 3 zu erstatten. 
Nach Rechtskraft einer Untersagung nach 
diesem Absatz ist ein Berichtigungsverfah-
ren nach § 22a Abs. 2 formlos einzustel-
len. Die Datenanwendung ist im Umfang 
der Untersagung aus dem Register zu 
streichen. 

 (7) Der Einschreiter ist darüber zu 
informieren, wie mit seiner Eingabe ver-
fahren wurde. 
 

Beschwerde  
an die Datenschutzkommission 

 § 31. (1) Die Datenschutzkommission 
erkennt über Beschwerden von Personen 
oder Personengemeinschaften, die be-
haupten, in ihrem Recht auf Auskunft 
nach § 26 oder nach § 50 Abs. 1 dritter 
Satz oder in ihrem Recht auf Darlegung 
einer automatisierten Einzelentscheidung 
nach § 49 Abs. 3 verletzt zu sein, soweit 
sich das Auskunftsverlangen (der Antrag 
auf Darlegung oder Bekanntgabe) nicht 
auf die Verwendung von Daten für Akte im 
Dienste der Gesetzgebung oder der Ge-
richtsbarkeit bezieht. 

 (2) Die Datenschutzkommission er-
kennt weiters über Beschwerden von Per-
sonen oder Personengemeinschaften, die 
behaupten, in ihrem Recht auf Geheimhal-
tung (§ 1 Abs. 1) oder in ihrem Recht auf 
Richtigstellung oder auf Löschung (§§ 27 
und 28) verletzt zu sein, sofern der An-
spruch nicht nach § 32 Abs. 1 vor einem 
Gericht geltend zu machen ist oder sich 
gegen ein Organ im Dienste der Gesetz-
gebung oder der Gerichtsbarkeit richtet. 

 (3) Die Beschwerde hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des als verletzt erach-
teten Rechts, 

2. soweit dies zumutbar ist, die Bezeich-
nung des Rechtsträgers oder Organs, 
dem die behauptete Rechtsverletzung 
zugerechnet wird (Beschwerdegegner), 

3. den Sachverhalt, aus dem die Rechts-
verletzung abgeleitet wird, 

4. die Gründe, auf die sich die Behaup-
tung der Rechtswidrigkeit stützt, 

5. das Begehren, die behauptete Rechts-
verletzung festzustellen und 

6. die Angaben, die erforderlich sind, um 
zu beurteilen, ob die Beschwerde recht-
zeitig eingebracht ist. 

 (4) Einer Beschwerde nach Abs. 1 sind 
außerdem das zu Grunde liegende Aus-
kunftsverlangen (der Antrag auf Darle-
gung oder Bekanntgabe) und eine allfälli-
ge Antwort des Beschwerdegegners anzu-
schließen. Einer Beschwerde nach Abs. 2 
sind außerdem der zu Grunde liegende 
Antrag auf Richtigstellung oder Löschung 
und eine allfällige Antwort des Beschwer-
degegners anzuschließen. 

 (5) Die der Datenschutzkommission 
durch § 30 Abs. 2 bis 4 eingeräumten 
Kontrollbefugnisse kommen ihr auch in 
Beschwerdeverfahren nach Abs. 1 und 2 
gegenüber dem Beschwerdegegner zu. 
Ebenso besteht auch hinsichtlich dieser 
Verfahren die Verschwiegenheitspflicht 
nach § 30 Abs. 5. 

 (6) Im Fall der Einbringung einer zu-
lässigen Beschwerde nach Abs. 1 oder 2 
ist ein auf Grund einer Eingabe nach § 30 
Abs. 1 über denselben Gegenstand einge-
leitetes Kontrollverfahren durch eine ent-
sprechende Information (§ 30 Abs. 7) zu 
beenden. Die Datenschutzkommission 
kann aber dennoch auch während der 
Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens 
von Amts wegen nach § 30 Abs. 2 vorge-
hen, wenn ein begründeter Verdacht einer 
über den Beschwerdefall hinausgehenden 
Verletzung datenschutzrechtlicher Ver-
pflichtungen besteht. § 30 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

 (7) Soweit sich eine Beschwerde nach 
Abs. 1 oder 2 als berechtigt erweist, ist ihr 
Folge zu geben und die Rechtsverletzung 
festzustellen. Ist eine festgestellte Verlet-
zung im Recht auf Auskunft (Abs. 1) ei-
nem Auftraggeber des privaten Bereichs 
zuzurechnen, so ist diesem auf Antrag 
zusätzlich die – allenfalls erneute – Reak-
tion auf das Auskunftsbegehren nach § 26 
Abs. 4, 5 oder 10 in jenem Umfang aufzu-
tragen, der erforderlich ist, um die festge-
stellte Rechtsverletzung zu beseitigen. 
Soweit sich die Beschwerde als nicht be-
rechtigt erweist, ist sie abzuweisen. 

 (8) Ein Beschwerdegegner, gegen den 
wegen Verletzung in Rechten nach den 
§§ 26 bis 28 Beschwerde erhoben wurde, 
kann bis zum Abschluss des Verfahrens 
vor der Datenschutzkommission durch 
Reaktionen gegenüber dem Beschwerde-
führer gemäß § 26 Abs. 4 oder § 27 
Abs. 4 die behauptete Rechtsverletzung 
nachträglich beseitigen. Erscheint der 
Datenschutzkommission durch derartige 
Reaktionen des Beschwerdegegners die 
Beschwerde als gegenstandslos, so hat sie 
den Beschwerdeführer dazu zu hören. 
Gleichzeitig ist er darauf aufmerksam zu 
machen, dass die Datenschutzkommission 
das Verfahren formlos einstellen wird, 
wenn er nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist begründet, warum er die ur-
sprünglich behauptete Rechtsverletzung 
zumindest teilweise nach wie vor als nicht 
beseitigt erachtet. Wird durch eine derar-
tige Äußerung des Beschwerdeführers die 
Sache ihrem Wesen nach geändert (§ 13 
Abs. 8 AVG), so ist von der Zurückziehung 
der ursprünglichen Beschwerde und der 
gleichzeitigen Einbringung einer neuen 
Beschwerde auszugehen. Auch diesfalls ist 
das ursprüngliche Beschwerdeverfahren 
formlos einzustellen und der Beschwerde-
führer davon zu verständigen. Verspätete 
Äußerungen sind nicht zu berücksichtigen. 
 

Begleitende Maßnahmen  
im Beschwerdeverfahren 

§ 31a. (1) Sofern sich eine zulässige 
Beschwerde nach § 31 Abs. 2 auf eine 
meldepflichtige Datenanwendung (Datei) 
bezieht, kann die Datenschutzkommission 
die Erfüllung der Meldepflicht überprüfen 
und erforderlichenfalls nach den §§ 22 
und 22a vorgehen. 

 (2) Macht der Beschwerdeführer im 
Rahmen einer Beschwerde nach § 31 
Abs. 2 eine wesentliche Beeinträchtigung 
seiner schutzwürdigen Geheimhaltungsin-
teressen durch die Verwendung seiner 
Daten glaubhaft, so kann die Daten-

schutzkommission nach § 30 Abs. 6a vor-
gehen. 

 (3) Ist in einem Verfahren nach § 31 
Abs. 2 die Richtigkeit von Daten strittig, 
so ist vom Beschwerdegegner bis zum 
Abschluss des Verfahrens ein Bestrei-
tungsvermerk anzubringen. Erforderli-
chenfalls hat dies die Datenschutzkom-
mission auf Antrag des Beschwerdeführers 
mit Mandatsbescheid anzuordnen. 

 (4) Beruft sich ein Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs bei einer Beschwerde 
wegen Verletzung des Auskunfts-, Rich-
tigstellungs- oder Löschungsrechts gegen-
über der Datenschutzkommission auf die 
§§ 26 Abs. 5 oder 27 Abs. 5, so hat diese 
nach Überprüfung der Notwendigkeit der 
Geheimhaltung die geschützten öffentli-
chen Interessen in ihrem Verfahren zu 
wahren. Kommt sie zur Auffassung, dass 
die Geheimhaltung von verarbeiteten Da-
ten gegenüber dem Betroffenen nicht 
gerechtfertigt war, ist die Offenlegung der 
Daten mit Bescheid aufzutragen. Gegen 
diese Entscheidung der Datenschutzkom-
mission kann die belangte Behörde Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
erheben. Wurde keine derartige Be-
schwerde eingebracht und wird dem Be-
scheid der Datenschutzkommission binnen 
acht Wochen nicht entsprochen, so hat die 
Datenschutzkommission die Offenlegung 
der Daten gegenüber dem Betroffenen 
selbst vorzunehmen und ihm die verlangte 
Auskunft zu erteilen oder ihm mitzuteilen, 
welche Daten bereits berichtigt oder ge-
löscht wurden. Die ersten beiden Sätze 
gelten in Verfahren nach § 30 sinngemäß. 
 

Anrufung der Gerichte 

 § 32. (1) Ansprüche wegen Verletzung 
der Rechte einer Person oder Personen-
gemeinschaft auf Geheimhaltung, auf 
Richtigstellung oder auf Löschung gegen 
natürliche Personen, Personengemein-
schaften oder Rechtsträger, die in Formen 
des Privatrechts eingerichtet sind, sind, 
soweit diese Rechtsträger bei der behaup-
teten Verletzung nicht in Vollziehung der 
Gesetze tätig geworden sind, auf dem 
Zivilrechtsweg geltend zu machen. 

 (2) Sind Daten entgegen den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes verwen-
det worden, so hat der Betroffene An-
spruch auf Unterlassung und Beseitigung 
des diesem Bundesgesetz widerstreiten-
den Zustandes. 

 (3) Zur Sicherung der auf dieses Bun-
desgesetz gestützten Ansprüche auf Un-
terlassung können einstweilige Verfügun-
gen erlassen werden, auch wenn die in 
§ 381 EO bezeichneten Voraussetzungen 
nicht zutreffen. Dies gilt auch für Verfü-
gungen über die Verpflichtung zur Anbrin-
gung eines Bestreitungsvermerks. 

 (4) Für Klagen und Anträge auf Erlas-
sung einer einstweiligen Verfügung nach 
diesem Bundesgesetz ist in erster Instanz 
das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in bürgerlichen Rechtssachen betraute 
Landesgericht zuständig, in dessen Spren-
gel der Kläger (Antragsteller) seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Kla-
gen (Anträge) können aber auch bei dem 
Landesgericht erhoben werden, in dessen 
Sprengel der Beklagte seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt oder Sitz oder eine Nie-
derlassung hat. 

 (5) Die Datenschutzkommission hat in 
Fällen, in welchen der begründete Ver-
dacht einer schwerwiegenden Daten-
schutzverletzung durch einen Auftragge-
ber des privaten Bereichs besteht, gegen 
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diesen eine Feststellungsklage (§ 228 
ZPO) bei dem gemäß Abs. 4 zweiter Satz 
zuständigen Gericht zu erheben. 

 (6) Die Datenschutzkommission hat, 
wenn ein Einschreiter (§ 30 Abs. 1) es 
verlangt und es zur Wahrung der nach 
diesem Bundesgesetz geschützten Inte-
ressen einer größeren Zahl von natürli-
chen Personen geboten ist, einem Rechts-
streit auf Seiten des Einschreiters als Ne-
benintervenient (§§ 17 ff ZPO) beizutre-
ten. 

 (7) Anlässlich einer zulässigen Klage 
nach Abs. 1, die sich auf eine nach Ansicht 
des Gerichts meldepflichtige Datenanwen-
dung bezieht, kann das Gericht die Daten-
schutzkommission um Überprüfung nach 
den §§ 22 und 22a ersuchen. Die Daten-
schutzkommission hat das Gericht vom 
Ergebnis der Überprüfung zu verständi-
gen. Dieses ist sodann vom Gericht auch 
den Parteien bekannt zu geben, sofern 
das Verfahren noch nicht rechtskräftig 
beendet ist. 
 

Schadenersatz 

 § 33. (1) Ein Auftraggeber oder 
Dienstleister, der Daten schuldhaft entge-
gen den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes verwendet, hat dem Betroffenen 
den erlittenen Schaden nach den allge-
meinen Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts zu ersetzen. Werden durch die 
öffentlich zugängliche Verwendung der in 
§ 18 Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Datenar-
ten schutzwürdige Geheimhaltungsinte-
ressen eines Betroffenen in einer Weise 
verletzt, die einer Eignung zur Bloßstel-
lung gemäß § 7 Abs. 1 des Mediengeset-
zes, BGBl. Nr. 314/1981, gleichkommt, so 
gilt diese Bestimmung auch in Fällen, in 
welchen die öffentlich zugängliche Ver-
wendung nicht in Form der Veröffentli-
chung in einem Medium geschieht. Der 
Anspruch auf angemessene Entschädigung 
für die erlittene Kränkung ist gegen den 
Auftraggeber der Datenverwendung gel-
tend zu machen. 

 (2) Der Auftraggeber und der 
Dienstleister haften auch für das Ver-
schulden ihrer Leute, soweit deren Tätig-
keit für den Schaden ursächlich war. 

 (3) Der Auftraggeber kann sich von 
seiner Haftung befreien, wenn er nach-
weist, daß der Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, ihm und seinen 
Leuten (Abs. 2) nicht zur Last gelegt wer-
den kann. Dasselbe gilt für die Haftungs-
befreiung des Dienstleisters. Für den Fall 
eines Mitverschuldens des Geschädigten 
oder einer Person, deren Verhalten er zu 
vertreten hat, gilt § 1304 ABGB. 

 (4) Die Zuständigkeit für Klagen nach 
Abs. 1 richtet sich nach § 32 Abs. 4. 

 

Gemeinsame Bestimmungen 

 § 34. (1) Der Anspruch auf Behand-
lung einer Eingabe nach § 30, einer Be-
schwerde nach § 31 oder einer Klage nach 
§ 32 erlischt, wenn der Einschreiter sie 
nicht binnen eines Jahres, nachdem er 
Kenntnis von dem beschwerenden Ereig-
nis erlangt hat, längstens aber binnen drei 
Jahren, nachdem das Ereignis behaupte-
termaßen stattgefunden hat, einbringt. 
Dies ist dem Einschreiter im Falle einer 
verspäteten Eingabe gemäß § 30 mitzutei-
len; verspätete Beschwerden nach § 31 
und Klagen nach § 32 sind zurückzuwei-
sen. 

 (2) Eingaben nach § 30, Beschwerden 
nach § 31, Klagen nach § 32 sowie Scha-
denersatzansprüche nach § 33 können 

nicht nur auf die Verletzung der Vorschrif-
ten dieses Bundesgesetzes, sondern auch 
auf die Verletzung von datenschutzrechtli-
chen Vorschriften eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union gegründet 
werden, soweit solche Vorschriften gemäß 
§ 3 im Inland anzuwenden sind. 

 (3) Ist ein von der Datenschutzkom-
mission zu prüfender Sachverhalt gemäß 
§ 3 nach der Rechtsordnung eines ande-
ren Vertragsstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes zu beurteilen, so kann 
die Datenschutzkommission die zuständi-
ge ausländische Datenschutzkontrollstelle 
um Unterstützung ersuchen. 

 (4) Die Datenschutzkommission hat 
den Unabhängigen Datenschutzkontroll-
stellen der anderen Vertragsstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraumes über 
Ersuchen Amtshilfe zu leisten. 

 

7. Abschnitt 

KONTROLLORGANE 
 

Datenschutzkommission und 
Datenschutzrat 

 § 35. (1) Zur Wahrung des Daten-
schutzes sind nach den näheren Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes – unbe-
schadet der Zuständigkeit des Bundes-
kanzlers und der ordentlichen Gerichte – 
die Datenschutzkommission und der  
Datenschutzrat berufen. 

 (2) (Verfassungsbestimmung) Die 
Datenschutzkommission übt ihre Befug-
nisse auch gegenüber den in Art. 19 B-VG 
bezeichneten obersten Organen der Voll-
ziehung aus. 
 

Zusammensetzung der  
Datenschutzkommission 

 § 36. (1) Die Datenschutzkommission 
besteht aus sechs Mitgliedern, die auf 
Vorschlag der Bundesregierung vom Bun-
despräsidenten für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt werden. Wiederbestellun-
gen sind zulässig. Die Mitglieder müssen 
rechtskundig sein. Ein Mitglied muß dem 
Richterstand angehören. 

 (2) Die Vorbereitung des Vorschlages 
der Bundesregierung für die Bestellung 
der Mitglieder der Datenschutzkommission 
obliegt dem Bundeskanzler. Er hat dabei 
Bedacht zu nehmen auf: 
1. einen Dreiervorschlag des Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofs für das rich-
terliche Mitglied, 

2. einen Vorschlag der Länder für zwei 
Mitglieder, 

3. einen Dreiervorschlag der Bundeskam-
mer für Arbeiter und Angestellte für ein 
Mitglied, 

4. einen Dreiervorschlag der Wirtschafts-
kammer Österreich für ein Mitglied. 

Alle vorgeschlagenen Personen sollen 
Erfahrung auf dem Gebiet des Daten-
schutzes besitzen. 

 (3) Ein Mitglied ist aus dem Kreise der 
rechtskundigen Bundesbediensteten vor-
zuschlagen. 

 (3a) Die Mitglieder der Datenschutz-
kommission üben diese Funktion neben 
ihnen sonst obliegenden beruflichen Tätig-
keiten aus. 

 (4) Für jedes Mitglied ist ein Ersatz-
mitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied 
tritt bei Verhinderung des Mitglieds an 
dessen Stelle. Die Funktionsperiode des 
Ersatzmitglieds endet mit der Funktions-
periode des Mitglieds; für den Fall der 
vorzeitigen Beendigung der Funktionsperi-
ode des Mitglieds gilt Abs. 8. 

 (5) Der Datenschutzkommission kön-
nen nicht angehören: 
1. Mitglieder der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung sowie Staatssek-
retäre; 

2. Personen, die zum Nationalrat nicht 
wählbar sind. 

 (6) Hat ein Mitglied der Datenschutzkom-
mission Einladungen zu drei aufeinanderfol-
genden Sitzungen ohne genügende Entschul-
digung keine Folge geleistet oder tritt bei 
einem Mitglied ein Ausschließungsgrund des 
Abs. 5 nachträglich ein, so hat dies nach 
seiner Anhörung die Datenschutzkommission 
festzustellen. Diese Feststellung hat den 
Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. Im übri-
gen kann ein Mitglied der Datenschutzkom-
mission nur aus einem schwerwiegenden 
Grund durch Beschluß der Datenschutzkom-
mission, dem mindestens drei ihrer Mitglieder 
zustimmen müssen, seines Amtes für verlus-
tig erklärt werden. Die Mitgliedschaft endet 
auch, wenn das Mitglied seine Funktion durch 
schriftliche Erklärung an den Bundeskanzler 
zurücklegt. Die Mitgliedschaft des richterli-
chen Mitglieds sowie des Mitglieds aus dem 
Kreis der rechtskundigen Bundesbediensteten 
endet auch, wenn diese aus ihren Dienstver-
hältnissen zum Bund ausscheiden, in den 
Ruhestand übertreten oder in den Ruhestand 
versetzt werden. Bei Richtern steht dem 
Ausscheiden eine Dienstzuteilung nach § 78 
des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienst-
gesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, gleich. Die 
Mitgliedschaft der übrigen Mitglieder endet 
am 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden. 

 (7) Auf die Ersatzmitglieder sind die 
Abs. 2, 3, 5 und 6 wie auf Mitglieder anzu-
wenden. 

 (8) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, 
freiwillig oder gemäß Abs. 6 vorzeitig aus, so 
wird das betreffende Ersatzmitglied (Abs. 4) 
Mitglied der Datenschutzkommission bis zum 
Ablauf der Funktionsperiode des ausgeschie-
denen Mitglieds. Unter Anwendung der Abs. 2 
und 3 ist für diese Zeit ein neues Ersatzmit-
glied zu bestellen. Scheidet ein Ersatzmitglied 
vorzeitig aus, ist unverzüglich ein neues Er-
satzmitglied zu bestellen. 

 (9) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
der Datenschutzkommission haben für die 
Anreise zu den Sitzungen der Datenschutz-
kommission sowie für in Ausübung ihrer 
Funktion erforderliche sonstige Dienstreisen 
Anspruch auf Ersatz der Reisekosten (Gebüh-
renstufe 3) durch den Bundeskanzler nach 
Maßgabe der für Bundesbedienstete gelten-
den Rechtsvorschriften. Sie haben ferner An-
spruch auf eine der Zeit und dem Arbeitsauf-
wand entsprechende Vergütung, die auf An-
trag des Bundeskanzlers von der Bundesre-
gierung durch Verordnung festzusetzen ist. 
 

Weisungsfreiheit 
der Datenschutzkommission 

 § 37. (1) Die Mitglieder der Daten-
schutzkommission sind in Ausübung ihres 
Amtes unabhängig und an keine Weisun-
gen gebunden. 
 (2) Die in der Geschäftsstelle der Da-
tenschutzkommission tätigen Bediensteten 
unterstehen fachlich nur den Weisungen 
des Vorsitzenden oder des geschäftsfüh-
renden Mitglieds der Datenschutzkommis-
sion. 
 
Organisation und Geschäftsführung 
der Datenschutzkommission 

 § 38. (1) (Verfassungsbestimmung) 
Die Datenschutzkommission hat sich eine 
Geschäftsordnung zu geben, in der eines 
ihrer Mitglieder mit der Führung der lau-
fenden Geschäfte zu betrauen ist (ge-
schäftsführendes Mitglied). Diese Betrau-
ung umfaßt auch die Erlassung von ver-
fahrensrechtlichen Bescheiden und von 
Mandatsbescheiden im Registrierungsver-
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fahren gemäß § 20 Abs. 2 oder § 22 
Abs. 3. Inwieweit einzelne fachlich geeig-
nete Bedienstete der Geschäftsstelle der 
Datenschutzkommission zum Handeln für 
die Datenschutzkommission oder das ge-
schäftsführende Mitglied ermächtigt wer-
den, bestimmt die Geschäftsordnung. 

 (2) Für die Unterstützung in der Ge-
schäftsführung der Datenschutzkommissi-
on hat der Bundeskanzler eine Geschäfts-
stelle einzurichten und die notwendige 
Sach- und Personalausstattung bereitzu-
stellen. Er hat das Recht, sich jederzeit 
über alle Gegenstände der Geschäftsfüh-
rung der Datenschutzkommission beim 
Vorsitzenden und dem geschäftsführenden 
Mitglied zu unterrichten. 

 (3) Die Datenschutzkommission ist vor 
Erlassung von Verordnungen anzuhören, 
die auf der Grundlage dieses Bundesge-
setzes ergehen oder sonst wesentliche 
Fragen des Datenschutzes unmittelbar 
betreffen. 

 (4) Die Datenschutzkommission hat 
spätestens alle zwei Jahre einen Bericht 
über ihre Tätigkeit zu erstellen und in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen. Der 
Bericht ist dem Bundeskanzler zur Kennt-
nis zu übermitteln. 
 

Beschlüsse der  
Datenschutzkommission 

 § 39. (1) Die Datenschutzkommission 
ist bei Anwesenheit aller sechs Mitglieder 
beschlußfähig. Für den Fall der Verhinde-
rung eines Mitglieds gilt § 36 Abs. 4. 

 (2) Das richterliche Mitglied führt den 
Vorsitz. 

 (3) Für einen gültigen Beschluß der 
Datenschutzkommission ist die Zustim-
mung der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen notwendig. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Stimmenthaltung ist unzuläs-
sig. 

 (4) Entscheidungen der Datenschutz-
kommission von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Allgemeinheit sind von der 
Datenschutzkommission unter Beachtung 
der Erfordernisse der Amtsverschwiegen-
heit in geeigneter Weise zu veröffentli-
chen. 

 (5) Beschlüsse der Datenschutzkom-
mission werden vom Vorsitzenden ausge-
fertigt. 
 
Wirkung von Bescheiden der Daten-
schutzkommission und des geschäfts-

führenden Mitglieds 

 § 40. (1) Gegen Bescheide, die das 
geschäftsführende Mitglied der Daten-
schutzkommission gemäß § 22 Abs. 3, 
§ 30 Abs. 6a oder § 31a Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 38 Abs. 1 erlassen hat, ist die 
Vorstellung an die Datenschutzkommissi-
on gemäß § 57 Abs. 2 AVG zulässig. Eine 
Vorstellung gegen einen gemäß § 22 
Abs. 3 ergangenen Bescheid hat aufschie-
bende Wirkung. 

 (2) Gegen Bescheide der Datenschutz-
kommission ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Sie unterliegen nicht der Aufhebung oder 
Abänderung im Verwaltungsweg. Auftrag-
geber des öffentlichen Bereichs haben in 
Verfahren vor der Datenschutzkommission 
stets Parteistellung. Die Anrufung des 
Verwaltungsgerichtshofes durch die Par-
teien des Verfahrens ist zulässig. Dies gilt 
jedoch nicht für Auftraggeber des öffentli-
chen Bereichs als Beschwerdegegner im 
Verfahren nach § 31, es sei denn es ist 
durch besondere gesetzliche Regelung die 

Möglichkeit einer Amtsbeschwerde (Art. 
131 Abs. 2 B VG) vorgesehen. 

 (3) Bescheide, mit welchen gemäß 
§ 13 Übermittlungen oder Überlassungen 
von Daten ins Ausland genehmigt wurden, 
sind zu widerrufen, wenn die rechtlichen 
und tatsächlichen Voraussetzungen für die 
Erteilung der Genehmigung, insbesondere 
auch infolge einer gemäß § 55 ergange-
nen Kundmachung des Bundeskanzlers, 
nicht mehr bestehen. 

 (4) Wenn die Datenschutzkommission 
eine Verletzung von Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durch einen Auftraggeber 
des öffentlichen Bereichs festgestellt hat, 
so hat dieser mit den ihm zu Gebote ste-
henden rechtlichen Mitteln unverzüglich 
den der Rechtsanschauung der Daten-
schutzkommission entsprechenden Zu-
stand herzustellen. 
 

Einrichtung und Aufgaben  
des Datenschutzrates 

 § 41. (1) Beim Bundeskanzleramt ist 
ein Datenschutzrat eingerichtet. 

 (2) Der Datenschutzrat berät die Bun-
desregierung und die Landesregierungen 
auf deren Ersuchen in rechtspolitischen 
Fragen des Datenschutzes. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe 

1. kann der Datenschutzrat Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung für den Da-
tenschutz in Beratung ziehen; 

2. ist dem Datenschutzrat Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen 
der Bundesministerien zu geben, soweit 
diese datenschutzrechtlich von Bedeu-
tung sind; 

3. haben Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs ihre Vorhaben dem Daten-
schutzrat zur Stellungnahme zuzulei-
ten, soweit diese datenschutzrechtlich 
von Bedeutung sind; 

4. hat der Datenschutzrat das Recht, von 
Auftraggebern des öffentlichen Bereichs 
Auskünfte und Berichte sowie die Ein-
sicht in Unterlagen zu verlangen, so-
weit dies zur datenschutzrechtlichen 
Beurteilung von Vorhaben mit wesentli-
chen Auswirkungen auf den Daten-
schutz in Österreich notwendig ist; 

4a. hat der Datenschutzrat das Recht, von 
der Datenschutzkommission Auskünfte 
und Berichte sowie Einsicht in Unterla-
gen zu verlangen; 

5. kann der Datenschutzrat Auftraggeber 
des privaten Bereichs oder auch ihre 
gesetzliche Interessenvertretung zur 
Stellungnahme zu Entwicklungen von 
allgemeiner Bedeutung auffordern, die 
aus datenschutzrechtlicher Sicht Anlaß 
zu Bedenken, zumindest aber Anlaß zur 
Beobachtung geben; 

6. kann der Datenschutzrat seine Beo-
bachtungen, Bedenken und allfälligen 
Anregungen zur Verbesserung des Da-
tenschutzes in Österreich der Bundes-
regierung und den Landesregierungen 
mitteilen, sowie über Vermittlung die-
ser Organe den gesetzgebenden Kör-
perschaften zur Kenntnis bringen. 

 (3) Abs. 2 Z 3 und 4 gilt nicht, soweit 
innere Angelegenheiten der anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften be-
troffen sind. 
 

Zusammensetzung des  
Datenschutzrates 

 § 42. (1) Dem Datenschutzrat gehören 
an: 

1. Vertreter der politischen Parteien: Von 
der im Hauptausschuss des Nationalra-

tes am stärksten vertretenen Partei 
sind vier Vertreter, von der am zweit-
stärksten vertretenen Partei sind drei 
Vertreter und von jeder anderen im 
Hauptausschuss des Nationalrates ver-
tretenen Partei ist ein Vertreter in den 
Datenschutzrat zu entsenden, wobei es 
allein auf die Stärke im Zeitpunkt der 
Entsendung ankommt. Bei Mandats-
gleichheit zweier Parteien im Hauptaus-
schuss ist die Stimmenstärke bei der 
letzten Wahl zum Nationalrat aus-
schlaggebend; 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer für 
Arbeiter und Angestellte und der Wirt-
schaftskammer Österreich; 

3. zwei Vertreter der Länder; 

4. je ein Vertreter des Gemeindebundes 
und des Städtebundes; 

5. ein vom Bundeskanzler zu ernennender 
Vertreter des Bundes. 

 (2) Die in Abs. 1 Z 3, 4 und 5 genann-
ten Vertreter sollen berufliche Erfahrung 
auf dem Gebiet der Informatik und des 
Datenschutzes haben. 

 (3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatz-
mitglied namhaft zu machen. 

 (4) Dem Datenschutzrat können Mit-
glieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung sowie Staatssekretäre 
und weiters Personen, die zum Nationalrat 
nicht wählbar sind, nicht angehören. 

 (5) Die Mitglieder gehören dem Daten-
schutzrat solange an, bis sie dem Bundes-
kanzler schriftlich ihr Ausscheiden mittei-
len oder, mangels einer solchen Mittei-
lung, von der entsendenden Stelle 
(Abs. 1) dem Bundeskanzler ein anderer 
Vertreter namhaft gemacht wird. Mitglie-
der nach Abs. 1 Z 1 scheiden außerdem 
aus, sobald der Hauptausschuss nach den 
§§ 29 und 30 des Geschäftsordnungsge-
setzes 1975, BGBl. Nr. 410, neu gewählt 
wurde, und sie nicht neuerlich entsendet 
werden. 

 (6) Die Tätigkeit der Mitglieder des 
Datenschutzrates ist ehrenamtlich. Mit-
glieder des Datenschutzrates, die außer-
halb von Wien wohnen, haben im Fall der 
Teilnahme an Sitzungen des Datenschutz-
rates Anspruch auf Ersatz der Reisekosten 
(Gebührenstufe 3) nach Maßgabe der für 
Bundesbeamte geltenden Rechtsvorschrif-
ten. 
 
Vorsitz und Geschäftsführung des 

Datenschutzrates 

 § 43. (1) Der Datenschutzrat gibt sich 
mit Beschluß eine Geschäftsordnung. 

 (2) Der Datenschutzrat hat aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und zwei stell-
vertretende Vorsitzende zu wählen. Die 
Funktionsperiode des Vorsitzenden und 
der stellvertretenden Vorsitzenden dauert 
– unbeschadet des § 42 Abs. 5 – fünf 
Jahre. Wiederbestellungen sind zulässig. 

 (3) Die Geschäftsführung des Daten-
schutzrates obliegt dem Bundeskanzler-
amt. Der Bundeskanzler hat das hiefür 
notwendige Personal zur Verfügung zu 
stellen. Bei ihrer Tätigkeit für den Daten-
schutzrat sind die Bediensteten des Bun-
deskanzleramtes fachlich an die Weisun-
gen des Vorsitzenden des Datenschutzra-
tes gebunden. 
 
Sitzungen und Beschlußfassung des 

Datenschutzrates 

 § 44. (1) Die Sitzungen des Daten-
schutzrates werden vom Vorsitzenden 
nach Bedarf einberufen. Begehrt ein Mit-
glied die Einberufung einer Sitzung, so hat 



Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A17: Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 61 

der Vorsitzende die Sitzung so einzuberu-
fen, daß sie binnen vier Wochen stattfin-
den kann. 

 (2) Zu den Sitzungen kann der Vorsit-
zende nach Bedarf Sachverständige zuzie-
hen. 

 (3) Für Beratungen und Beschlußfas-
sungen im Datenschutzrat ist die Anwe-
senheit von mehr als der Hälfte seiner 
Mitglieder erforderlich. Zur Beschlußfas-
sung genügt die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Stimmenthaltung ist 
unzulässig. Die Beifügung von Minderhei-
tenvoten ist zulässig. 

 (4) Der Datenschutzrat kann aus sei-
ner Mitte ständige oder nichtständige Ar-
beitsausschüsse bilden, denen er die Vor-
bereitung, Begutachtung und Bearbeitung 
einzelner Angelegenheiten übertragen 
kann. Er ist auch berechtigt, die Ge-
schäftsführung, Vorbegutachtung und die 
Bearbeitung einzelner Angelegenheiten 
einem einzelnen Mitglied (Berichterstatter) 
zu übertragen. 

 (5) Jedes Mitglied des Datenschutzra-
tes ist verpflichtet, an den Sitzungen – 
außer im Fall der gerechtfertigten Verhin-
derung – teilzunehmen. Ist ein Mitglied an 
der Teilnahme verhindert, hat es hievon 
unverzüglich das Ersatzmitglied zu ver-
ständigen. 

 (6) Mitglieder der Datenschutzkommis-
sion, die dem Datenschutzrat nicht ange-
hören, sind berechtigt, an den Sitzungen 
des Datenschutzrates oder seiner Ar-
beitsausschüsse teilzunehmen. Ein Stimm-
recht steht ihnen nicht zu. 

 (7) Die Beratungen in der Sitzung des 
Datenschutzrates sind, soweit er nicht 
selbst anderes beschließt, vertraulich. 

 (8) Die Mitglieder des Datenschutzra-
tes, die anwesenden Mitglieder der Daten-
schutzkommission und die zur Sitzung 
gemäß Abs. 2 zugezogenen Sachverstän-
digen sind zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit im 
Datenschutzrat bekanntgewordenen Tat-
sachen verpflichtet, sofern die Geheimhal-
tung im öffentlichen Interesse oder im 
Interesse einer Partei geboten ist. 

 

8. Abschnitt 

Besondere Verwendungszwecke  
von Daten 

 

Private Zwecke 

 § 45. (1) Für ausschließlich persönli-
che oder familiäre Tätigkeiten dürfen na-
türliche Personen Daten verarbeiten, wenn 
sie ihnen vom Betroffenen selbst mitge-
teilt wurden oder ihnen sonst rechtmäßig-
erweise, insbesondere in Übereinstim-
mung mit § 7 Abs. 2, zugekommen sind. 

 (2) Daten, die eine natürliche Person 
für ausschließlich persönliche oder familiä-
re Tätigkeiten verarbeitet, dürfen, soweit 
gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vor-
gesehen ist, für andere Zwecke nur mit 
Zustimmung des Betroffenen übermittelt 
werden. 

Wissenschaftliche Forschung und Statistik 

§ 46. (1) Für Zwecke wissenschaftlicher 
oder statistischer Untersuchungen, die 
keine personenbezogenen Ergebnisse zum 
Ziel haben, darf der Auftraggeber der 
Untersuchung alle Daten verwenden, die 

1. öffentlich zugänglich sind oder 

2. er für andere Untersuchungen oder 
auch andere Zwecke zulässigerweise 
ermittelt hat oder 

3. für ihn nur indirekt personenbezogen 
sind. 

Andere Daten dürfen nur unter den Vor-
aussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 3 ver-
wendet werden. 

 (2) Bei Datenanwendungen für Zwecke 
wissenschaftlicher Forschung und Statis-
tik, die nicht unter Abs. 1 fallen, dürfen 
Daten nur 

1. gemäß besonderen gesetzlichen Vor-
schriften oder 

2. mit Zustimmung des Betroffenen oder 

3. mit Genehmigung der Datenschutz-
kommission gemäß Abs. 3 verwendet 
werden. 

 (3) Eine Genehmigung der Daten-
schutzkommission für die Verwendung 
von Daten für Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung oder Statistik ist auf An-
trag des Auftraggebers der Untersuchung 
zu erteilen, wenn 

1. die Einholung der Zustimmung der 
Betroffenen mangels ihrer Erreichbar-
keit unmöglich ist oder sonst einen un-
verhältnismäßigen Aufwand bedeutet 
und 

2. ein öffentliches Interesse an der bean-
tragten Verwendung besteht und 

3. die fachliche Eignung des Antragstellers 
glaubhaft gemacht wird. 

Sollen sensible Daten ermittelt werden, 
muß ein wichtiges öffentliches Interesse 
an der Untersuchung vorliegen; weiters 
muß gewährleistet sein, daß die Daten 
beim Auftraggeber der Untersuchung nur 
von Personen verwendet werden, die hin-
sichtlich des Gegenstandes der Untersu-
chung einer gesetzlichen Verschwiegen-
heitspflicht unterliegen oder deren diesbe-
zügliche Verläßlichkeit sonst glaubhaft ist. 
Die Datenschutzkommission kann die 
Genehmigung an die Erfüllung von Bedin-
gungen und Auflagen knüpfen, soweit dies 
zur Wahrung der schutzwürdigen Interes-
sen der Betroffenen, insbesondere bei der 
Verwendung sensibler Daten, notwendig 
ist. 

 (3a) Einem Antrag nach Abs. 3 ist 
jedenfalls eine vom Verfügungsbefugten 
über die Datenbestände, aus denen die 
Daten ermittelt werden sollen, oder einem 
sonst darüber Verfügungsbefugten unter-
fertigte Erklärung anzuschließen, dass er 
dem Auftraggeber die Datenbestände für 
die Untersuchung zur Verfügung stellt. 
Anstelle dieser Erklärung kann auch ein 
diese Erklärung ersetzender Exekutionsti-
tel (§ 367 Abs. 1 der Exekutionsordnung – 
EO, RGBl. Nr. 79/1896) vorgelegt werden. 

 (4) Rechtliche Beschränkungen der 
Zulässigkeit der Benützung von Daten aus 
anderen, insbesondere urheberrechtlichen 
Gründen bleiben unberührt. 

 (5) Auch in jenen Fällen, in welchen 
gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
die Verwendung von Daten für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung oder Statis-
tik in personenbezogener Form zulässig 
ist, ist der direkte Personsbezug unver-
züglich zu verschlüsseln, wenn in einzel-
nen Phasen der wissenschaftlichen oder 
statistischen Arbeit mit nur indirekt perso-
nenbezogenen Daten das Auslangen ge-
funden werden kann. Sofern gesetzlich 
nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, 
ist der Personsbezug der Daten gänzlich 
zu beseitigen, sobald er für die wissen-
schaftliche oder statistische Arbeit nicht 
mehr notwendig ist. 

Zurverfügungstellung von Adressen 
zur Benachrichtigung und Befragung 

von Betroffenen 

 § 47. (1) Soweit gesetzlich nicht aus-
drücklich anderes bestimmt ist, bedarf die 
Übermittlung von Adreßdaten eines be-
stimmten Kreises von Betroffenen zum 
Zweck ihrer Benachrichtigung oder Befra-
gung der Zustimmung der Betroffenen. 

 (2) Wenn allerdings angesichts der 
Auswahlkriterien für den Betroffenenkreis 
und des Gegenstands der Benachrichti-
gung oder Befragung eine Beeinträchti-
gung der Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen unwahrscheinlich ist, bedarf 
es keiner Zustimmung, wenn 

1. Daten desselben Auftraggebers ver-
wendet werden oder 

2. bei einer beabsichtigten Übermittlung 
der Adreßdaten an Dritte 

 a) an der Benachrichtigung oder Befra-
gung auch ein öffentliches Interesse 
besteht oder 

 b) der Betroffene nach entsprechender 
Information über Anlaß und Inhalt 
der Übermittlung innerhalb ange-
messener Frist keinen Widerspruch 
gegen die Übermittlung erhoben hat. 

 (3) Liegen die Voraussetzungen des 
Abs. 2 nicht vor und würde die Einholung 
der Zustimmung der Betroffenen gemäß 
Abs. 1 einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern, ist die Übermittlung der 
Adreßdaten mit Genehmigung der Daten-
schutzkommission gemäß Abs. 4 zulässig, 
falls die Übermittlung an Dritte 

1. zum Zweck der Benachrichtigung oder 
Befragung aus einem wichtigen Inte-
resse des Betroffenen selbst oder 

2. aus einem wichtigen öffentlichen Be-
nachrichtigungs- oder Befragungsinte-
resse oder 

3. zur Befragung der Betroffenen für wis-
senschaftliche oder statistische Zwecke 

erfolgen soll. 

 (4) Die Datenschutzkommission hat 
auf Antrag eines Auftraggebers, der Ad-
ressdaten verarbeitet, die Genehmigung 
zur Übermittlung zu erteilen, wenn der 
Antragsteller das Vorliegen der in Abs. 3 
genannten Voraussetzungen glaubhaft 
macht und überwiegende schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 
der Übermittlung nicht entgegenstehen. 
Die Datenschutzkommission kann die 
Genehmigung an die Erfüllung von Bedin-
gungen und Auflagen knüpfen, soweit dies 
zur Wahrung der schutzwürdigen Interes-
sen der Betroffenen, insbesondere bei der 
Verwendung sensibler Daten als Auswahl-
kriterium, notwendig ist. 

 (5) Die übermittelten Adreßdaten dür-
fen ausschließlich für den genehmigten 
Zweck verwendet werden und sind zu 
löschen, sobald sie für die Benachrichti-
gung oder Befragung nicht mehr benötigt 
werden. 

 (6) In jenen Fällen, in welchen es ge-
mäß den vorstehenden Bestimmungen 
zulässig ist, Namen und Adresse von Per-
sonen, die einem bestimmten Betroffe-
nenkreis angehören, zu übermitteln, dür-
fen auch die zum Zweck der Auswahl der 
zu übermittelnden Adreßdaten notwendigen 
Verarbeitungen vorgenommen werden. 
 

Publizistische Tätigkeit 

 § 48. (1) Soweit Medienunternehmen, 
Mediendienste oder ihre Mitarbeiter Daten 
unmittelbar für ihre publizistische Tätig-
keit im Sinne des Mediengesetzes ver-
wenden, sind von den einfachgesetzlichen 
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Bestimmungen des vorliegenden Bundes-
gesetzes nur die §§ 4 bis 6, 10, 11, 14 
und 15 anzuwenden. 

 (2) Die Verwendung von Daten für 
Tätigkeiten nach Abs. 1 ist insoweit zuläs-
sig, als dies zur Erfüllung der Informati-
onsaufgabe der Medienunternehmer, Me-
diendienste und ihrer Mitarbeiter in Aus-
übung des Grundrechtes auf freie Mei-
nungsäußerung gemäß Art. 10 Abs. 1 
EMRK erforderlich ist. 

 (3) Im übrigen gelten die Bestimmun-
gen des Mediengesetzes, insbesondere 
seines dritten Abschnitts über den Persön-
lichkeitsschutz. 
 

Verwendung von Daten  
im Katastrophenfall 

 § 48a. (1) Auftraggeber des öffentli-
chen Bereiches sind im Katastrophenfall 
ermächtigt, Daten zu verwenden, soweit 
dies zur Hilfeleistung für die von der Ka-
tastrophe unmittelbar betroffenen Perso-
nen, zur Auffindung und Identifizierung 
von Abgängigen und Verstorbenen und 
zur Information von Angehörigen notwen-
dig ist. Zu diesem Zweck sind auch Hilfs-
organisationen (Abs. 6) nach Maßgabe der 
ihnen zukommenden Aufgaben und recht-
lichen Befugnis ermächtigt, Daten zu ver-
wenden. Wenn dies zur raschen Bewälti-
gung der Katastrophe notwendig ist, darf 
eine Datenverwendung in Form der Teil-
nahme an einem Informationsverbundsys-
tem erfolgen. Wer rechtmäßig über Daten 
verfügt, darf diese an Auftraggeber des 
öffentlichen Bereiches und Hilfsorganisati-
onen übermitteln, sofern diese die Daten 
zur Bewältigung der Katastrophe für die 
genannten Zwecke benötigen. Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für 
die Erfüllung des konkreten Zwecks nicht 
mehr benötigt werden. 

 (2) Eine Überlassung oder Übermitt-
lung von Daten in das Ausland ist zuläs-
sig, soweit dies für die Erfüllung der in 
Abs. 1 genannten Zwecke notwendig ist. 
Wenn dies zur raschen Bewältigung der 
Katastrophe notwendig ist, darf eine Da-
tenverwendung durch Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs und Hilfsorganisatio-
nen in Form der Teilnahme an einem In-
formationsverbundsystem, an dem auch 
ausländische Auftraggeber beteiligt sind, 
erfolgen. Die Übermittlung erkennungs-
dienstlicher und sensibler Daten zu Identi-
fizierungszwecken an ein derartiges Sys-
tem darf erst stattfinden, wenn auf Grund 
von Erhebungen konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass  die vermisste Per-
son verstorben sein dürfte. Daten, die für 
sich allein den Betroffenen strafrechtlich 
belasten, dürfen nicht übermittelt werden, 
es sei denn, dass diese zur Identifizierung 
im Einzelfall unbedingt notwendig sind. 
Die Übermittlung von Daten Angehöriger 
darf nur in pseudonymisierter Form erfol-
gen. Daten dürfen in Staaten ohne ange-
messenes Datenschutzniveau nur über-
mittelt oder überlassen werden, wenn der 
Auftraggeber auf Grund schriftlicher Ver-
einbarungen mit dem Empfänger oder auf 
Grund schriftlicher Zusagen des Empfän-
gers oder, wenn dies nach den Umständen 
nicht oder nicht in angemessener Zeit 
möglich ist, durch Erteilung von Auflagen 
an den Empfänger davon ausgehen kann, 
dass die schutzwürdigen Geheimhaltungs-
interessen der vom geplanten Datenver-
kehr Betroffenen auch im Ausland ausrei-
chend gewahrt werden. Eine Übermittlung 
oder Überlassung hat dann zu unterblei-
ben, wenn Grund zur Annahme besteht, 
dass der Empfänger nicht für den gebote-

nen Schutz der Geheimhaltungsinteressen 
der Betroffenen Sorge tragen oder aus-
drückliche datenschutzrechtliche Auflagen 
des Auftraggebers missachten werde. 
Während der Dauer der Katastrophensitu-
ation entfällt im Hinblick auf  § 12 Abs. 3 
Z 3  die Genehmigungspflicht. Die Daten-
schutzkommission ist von den veranlass-
ten Übermittlungen und Überlassungen 
und den näheren Umständen des Anlass 
gebenden Sachverhaltes jedoch unverzüg-
lich zu verständigen.  Die Datenschutz-
kommission kann zum Schutz der Betrof-
fenenrechte Datenübermittlungen oder -
überlassungen untersagen, wenn der 
durch die Datenweitergabe bewirkte Ein-
griff in das Grundrecht auf Datenschutz 
durch die besonderen Umstände der Ka-
tastrophensituation nicht gerechtfertigt 
ist. 

 (3) Auf Grund einer konkreten Anfrage 
eines nahen Angehörigen einer tatsächlich 
oder vermutlich von der Katastrophe un-
mittelbar betroffenen Person sind Auftrag-
geber ermächtigt, dem Anfragenden Da-
ten über die Reise in das und aus dem 
Katastrophengebiet, Aufenthaltsdaten im 
Katastrophengebiet sowie Daten über den 
Stand der Ausforschung von betroffenen 
Personen zu übermitteln, wenn der Ange-
hörige folgende Daten bekannt gibt: 

1. Vor- und Zuname, Geburtsdatum sowie 
Wohnadresse der tatsächlich oder ver-
mutlich von der Katastrophe betroffe-
nen Person und 

2. seinen Vor- und Zunamen, sein Ge-
burtsdatum, seine Wohnadresse und 
sonstige Erreichbarkeit sowie seine An-
gehörigeneigenschaft zur betroffenen 
Person. 

Bestehen Zweifel an der Angehörigenei-
genschaft und können diese durch Über-
prüfungen nicht ausgeräumt werden, ist 
ein Nachweis der Identität und Angehöri-
geneigenschaft notwendig. 

 (4) Über Abs. 3 hinaus dürfen nahen 
Angehörigen von Auftraggebern des öf-
fentlichen Bereiches und Hilfsorganisatio-
nen Daten einschließlich sensibler Daten 
über tatsächlich oder vermutlich unmittel-
bar von der Katastrophe betroffene Perso-
nen nur übermittelt werden, wenn sie ihre 
Identität und ihre Angehörigeneigenschaft 
nachweisen und die Auskunft zur Wahrung 
ihrer Rechte oder jener der betroffenen 
Person erforderlich ist. Die Sozialversiche-
rungsträger sind verpflichtet, die Auftrag-
geber des öffentlichen Bereiches und 
Hilfsorganisationen bei der Überprüfung 
der Daten gemäß Abs. 3 und der Angehö-
rigenbeziehung zu unterstützen. Behörden 
sind ermächtigt, die zur Überprüfung die-
ser Angaben notwendigen Daten im Wege 
der Amtshilfe zu ermitteln und für diesen 
Zweck zu verwenden. 

 (5) Als nahe Angehörige im Sinne die-
ser Bestimmung sind Eltern, Kinder, Ehe-
gatten, eingetragene Partner und Lebens-
gefährten der Betroffenen zu verstehen. 
Andere Angehörige dürfen die erwähnten 
Auskünfte unter denselben Voraussetzun-
gen wie nahe Angehörige dann erhalten, 
wenn sie eine besondere Nahebeziehung 
zu der von der Katastrophe tatsächlich 
oder vermutlich unmittelbar betroffenen 
Person glaubhaft machen. 

 (6) Eine Hilfsorganisation im Sinne 
dieser Bestimmung ist eine allgemein 
anerkannte gemeinnützige Organisation, 
die statuten- oder satzungsgemäß das Ziel 
hat, Menschen in Notsituationen zu unter-
stützen und von der angenommen werden 
kann, dass sie in wesentlichem Ausmaß 

eine Hilfeleistung im Katastrophenfall 
erbringen kann. 

 (7) Alle Datenverwendungen sind im 
Sinne des § 14 Abs. 2 Z 7 zu protokollie-
ren. 

 (8) Die Zulässigkeit von Datenverwen-
dungen auf der Grundlage anderer in den 
§§ 8 und 9 genannter Tatbestände bleibt 
unberührt. 

 

9. Abschnitt 

Besondere Verwendungsarten  
von Daten 

 

Automatisierte Einzelentscheidungen 

 § 49. (1) Niemand darf einer für ihn 
rechtliche Folgen nach sich ziehenden 
oder einer ihn erheblich beeinträchtigen-
den Entscheidung unterworfen werden, 
die ausschließlich auf Grund einer auto-
mationsunterstützten Verarbeitung von 
Daten zum Zweck der Bewertung einzel-
ner Aspekte seiner Person ergeht, wie 
beispielsweise seiner beruflichen Leis-
tungsfähigkeit, seiner Kreditwürdigkeit, 
seiner Zuverlässigkeit oder seines Verhal-
tens. 

 (2) Abweichend von Abs. 1 darf eine 
Person einer ausschließlich automations-
unterstützt erzeugten Entscheidung un-
terworfen werden, wenn 

1. dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen 
ist oder 

2. die Entscheidung im Rahmen des Ab-
schlusses oder der Erfüllung eines Ver-
trages ergeht und dem Ersuchen des 
Betroffenen auf Abschluß oder Erfüllung 
des Vertrages stattgegeben wurde oder 

3. die Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Betroffenen durch geeignete 
Maßnahmen – beispielsweise die Mög-
lichkeit, seinen Standpunkt geltend zu 
machen – garantiert wird. 

 (3) Dem Betroffenen ist bei automati-
sierten Einzelentscheidungen auf Antrag 
der logische Ablauf der automatisierten 
Entscheidungsfindung in allgemein ver-
ständlicher Form darzulegen. § 26 Abs. 2 
bis 10 gilt sinngemäß. 
 

Informationsverbundsysteme 

 § 50. (1) Die Auftraggeber eines In-
formationsverbundsystems haben, soweit 
dies nicht bereits durch Gesetz geregelt 
ist, einen geeigneten Betreiber für das 
System zu bestellen. Name (Bezeichnung) 
und Anschrift des Betreibers sind in der 
Meldung zwecks Eintragung in das Daten-
verarbeitungsregister bekannt zu geben. 
Unbeschadet des Rechtes des Betroffenen 
auf Auskunft nach § 26 hat der Betreiber 
jedem Betroffenen auf Antrag binnen 
zwölf Wochen alle Auskünfte zu geben, die 
notwendig sind, um den für die Verarbei-
tung seiner Daten im System verantwort-
lichen Auftraggeber festzustellen; in Fäl-
len, in welchen der Auftraggeber gemäß 
§ 26 Abs. 5 vorzugehen hätte, hat der 
Betreiber mitzuteilen, daß kein der Pflicht 
zur Auskunftserteilung unterliegender 
Auftraggeber benannt werden kann. Ab-
gesehen von der abweichenden Frist gilt 
§ 26 Abs. 3 bis 10 sinngemäß. Die Unter-
stützungspflicht des Betreibers gilt auch 
bei Anfragen von Behörden. Den Betreiber 
trifft überdies die Verantwortung für die 
notwendigen Maßnahmen der Datensi-
cherheit (§ 14) im Informationsverbund-
system. Von der Haftung für diese Ver-
antwortung kann sich der Betreiber unter 
den gleichen Voraussetzungen, wie sie in 
§ 33 Abs. 3 vorgesehen sind, befreien. 
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Wird ein Informationsverbundsystem ge-
führt, ohne daß eine entsprechende Mel-
dung an die Datenschutzkommission unter 
Angabe eines Betreibers erfolgt ist, treffen 
jeden einzelnen Auftraggeber die Pflichten 
des Betreibers. 

 (2) Durch entsprechenden Rechtsakt 
können auch weitere Auftraggeberpflich-
ten, insbesondere auch die Vornahme der 
Meldung des Informationsverbundsys-
tems, auf den Betreiber übertragen wer-
den. Allein für die Übertragung der Melde-
pflicht ist die Vorlage von Vollmachten 
nach § 10 AVG nicht erforderlich. Soweit 
der Pflichtenübergang nicht durch Gesetz 
angeordnet ist, ist er gegenüber Dritten 
nur wirksam, wenn er – auf Grund einer 
entsprechenden Meldung an die Daten-
schutzkommission – aus der Registrierung 
im Datenverarbeitungsregister ersichtlich 
ist. 

 (2a) Wird ein Informationsverbundsys-
tem auf Grund einer Meldung von zumin-
dest zwei Auftraggebern registriert, so 
können Auftraggeber, die in der Folge die 
Teilnahme an dem Informationsverbund-
system anstreben, die Meldung im Um-
fang des § 19 Abs. 1 Z 3 bis 7 auf einen 
Verweis auf den Inhalt der Meldung eines 
bereits registrierten Auftraggebers be-
schränken, wenn sie eine Teilnahme im 
genau gleichen Umfang anstreben. 

 (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 
2 gelten nicht, soweit infolge der besonde-
ren, insbesondere internationalen Struktur 
eines bestimmten Informationsverbund-
systems gesetzlich ausdrücklich anderes 
vorgesehen ist. 

 

9a. Abschnitt 

Videoüberwachung 

 

Allgemeines 

 § 50a. (1) Videoüberwachung im Sin-
ne dieses Abschnittes bezeichnet die sys-
tematische, insbesondere fortlaufende 
Feststellung von Ereignissen, die ein be-
stimmtes Objekt (überwachtes Objekt) 
oder eine bestimmte Person (überwachte 
Person) betreffen, durch technische Bild-
aufnahme- oder Bildübertragungsgeräte. 
Für derartige Überwachungen gelten die 
folgenden Absätze, sofern nicht durch 
andere Gesetze Besonderes bestimmt ist. 

 (2) Für Videoüberwachung gelten die 
§§ 6 und 7, insbesondere der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz (§ 7 Abs. 3). Recht-
mäßige Zwecke einer Videoüberwachung, 
insbesondere der Auswertung und Über-
mittlung der dabei ermittelten Daten, sind 
jedoch vorbehaltlich des Abs. 5 nur der 
Schutz des überwachten Objekts oder der 
überwachten Person oder die Erfüllung 
rechtlicher Sorgfaltspflichten, jeweils ein-
schließlich der Beweissicherung, im Hin-
blick auf Ereignisse nach Abs. 1. Persön-
lichkeitsrechte nach § 16 ABGB bleiben 
unberührt. 

 (3) Ein Betroffener ist durch eine Vi-
deoüberwachung dann nicht in seinen 
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen 
(§ 7 Abs. 2 Z 3) verletzt, wenn 

1. diese im lebenswichtigen Interesse 
einer Person erfolgt, oder 

2. Daten über ein Verhalten verarbeitet 
werden, das ohne jeden Zweifel den 
Schluss zulässt, dass es darauf gerich-
tet war, öffentlich wahrgenommen zu 
werden, oder 

3. er der Verwendung seiner Daten im 
Rahmen der Überwachung ausdrücklich 
zugestimmt hat. 

 (4) Ein Betroffener ist darüber hinaus 
durch eine Videoüberwachung ausschließ-
lich dann nicht in seinen schutzwürdigen 
Geheimhaltungsinteressen (§ 7 Abs. 2 
Z 3) verletzt, wenn sie nicht im Rahmen 
der Vollziehung hoheitlicher Aufgaben 
erfolgt und 

1. bestimmte Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, das überwachte Objekt 
oder die überwachte Person könnte das 
Ziel oder der Ort eines gefährlichen An-
griffs werden, oder 

2. unmittelbar anwendbare Rechtsvor-
schriften des Völker- oder des Gemein-
schaftsrechts, Gesetze, Verordnungen, 
Bescheide oder gerichtliche Entschei-
dungen dem Auftraggeber spezielle 
Sorgfaltspflichten zum Schutz des 
überwachten Objekts oder der über-
wachten Person auferlegen, oder 

3. sich die Überwachung in einer bloßen 
Echtzeitwiedergabe von das überwach-
te Objekt/die überwachte Person 
betreffenden Ereignisse erschöpft, die-
se also weder gespeichert (aufgezeich-
net) noch in sonst einer anderen Form 
weiterverarbeitet werden (Echtzeit-
überwachung), und sie zum Zweck des 
Schutzes von Leib, Leben oder Eigen-
tum des Auftraggebers erfolgt. 

 (5) Mit einer Videoüberwachung nach 
Abs. 4 dürfen nicht Ereignisse an Orten 
festgestellt werden, die zum höchstper-
sönlichen Lebensbereich eines Betroffenen 
zählen. Weiters ist die Videoüberwachung 
zum Zweck der Mitarbeiterkontrolle an 
Arbeitsstätten untersagt. 

 (6) Schutzwürdige Geheimhaltungsin-
teressen Betroffener sind auch dann nicht 
verletzt, wenn durch Videoüberwachung 
aufgezeichnete Daten über eine Verwen-
dung entsprechend den Abs. 2 bis 4 hin-
aus in folgenden Fällen übermittelt wer-
den: 

1. an die zuständige Behörde oder das 
zuständige Gericht, weil beim Auftrag-
geber der begründete Verdacht ent-
standen ist, die Daten könnten eine von 
Amts wegen zu verfolgende gerichtlich 
strafbare Handlung dokumentieren, 
oder 

2. an Sicherheitsbehörden zur Ausübung 
der diesen durch § 53 Abs. 5 des Si-
cherheitspolizeigesetzes – SPG, BGBl. 
Nr. 566/1991, eingeräumten Befugnisse, 

auch wenn sich die Handlung oder der 
Angriff nicht gegen das überwachte Objekt 
oder die überwachte Person richtet. Die 
Befugnisse von Behörden und Gerichten 
zur Durchsetzung der Herausgabe von 
Beweismaterial und zur Beweismittelsiche-
rung sowie damit korrespondierende Ver-
pflichtungen des Auftraggebers bleiben 
unberührt. 

 (7) Mit einer Videoüberwachung ge-
wonnene Daten von Betroffenen dürfen 
nicht automationsunterstützt mit anderen 
Bilddaten abgeglichen und nicht nach 
sensiblen Daten als Auswahlkriterium 
durchsucht werden. 
 
Besondere Protokollierungs- und  

Löschungspflicht 

 § 50b. (1) Jeder Verwendungsvorgang 
einer Videoüberwachung ist zu protokollie-
ren. Dies gilt nicht für Fälle der Echtzeit-
überwachung. 

 (2) Aufgezeichnete Daten sind, sofern 
sie nicht aus konkretem Anlass für die 
Verwirklichung der zu Grunde liegenden 
Schutz- oder Beweissicherungszwecke 
oder für Zwecke nach § 50a Abs. 6 benö-
tigt werden, spätestens nach 72 Stunden 

zu löschen. § 33 Abs. 2 AVG gilt. Eine 
beabsichtigte längere Aufbewahrungsdau-
er ist in der Meldung anzuführen und zu 
begründen. In diesem Fall darf die Daten-
schutzkommission die Videoüberwachung 
nur registrieren, wenn dies aus besonde-
ren Gründen zur Zweckerreichung regel-
mäßig erforderlich ist. 
 

Meldepflicht und  
Registrierungsverfahren 

 § 50c. (1) Videoüberwachungen unter-
liegen der Meldepflicht gemäß den §§ 17 
ff. Sofern der Auftraggeber nicht in der 
Meldung zusagt, die Videoüberwachungs-
daten zu verschlüsseln und unter Hinter-
legung des einzigen Schlüssels bei der 
Datenschutzkommission sicherzustellen, 
dass eine Auswertung der Videoauf-
zeichnungen nur im begründeten Anlass-
fall durch eine bestimmte Stelle stattfin-
det, unterliegen sie der Vorabkontrolle 
(§ 18 Abs. 2). Bestimmte Tatsachen im 
Sinn von § 50a Abs. 4 Z 1 müssen bei 
Erstattung der Meldung glaubhaft ge-
macht werden. Soweit gemäß § 96a des 
Arbeitsverfassungsgesetzes 1974 – 
ArbVG, BGBl. Nr. 22, Betriebsvereinba-
rungen abzuschließen sind, sind diese im 
Registrierungsverfahren vorzulegen. 

 (2) Eine Videoüberwachung ist über 
§ 17 Abs. 2 und 3 hinaus von der Melde-
pflicht ausgenommen 

1. in Fällen der Echtzeitüberwachung oder 

2. wenn eine Speicherung (Aufzeichnung) 
nur auf einem analogen Speichermedi-
um erfolgt. 

 (3) Mehrere überwachte Objekte oder 
überwachte Personen, für deren Video-
überwachung derselbe Auftraggeber eine 
gesetzliche Zuständigkeit oder rechtliche 
Befugnis (§ 7 Abs. 1) hat, können auf 
Grund ihrer gleichartigen Beschaffenheit 
oder ihrer räumlichen Verbundenheit in 
einer Meldung zusammengefasst werden, 
wenn sich diese auf die gleiche Rechts-
grundlage stützt. 
 
Information durch Kennzeichnung 

 § 50d. (1) Der Auftraggeber einer 
Videoüberwachung hat diese geeignet zu 
kennzeichnen. Aus der Kennzeichnung hat 
jedenfalls der Auftraggeber eindeutig her-
vorzugehen, es sei denn, dieser ist den 
Betroffenen nach den Umständen des 
Falles bereits bekannt. Die Kennzeichnung 
hat örtlich derart zu erfolgen, dass jeder 
potentiell Betroffene, der sich einem 
überwachten Objekt oder einer überwach-
ten Person nähert, tunlichst die Möglich-
keit hat, der Videoüberwachung auszuwei-
chen. 

 (2) Keine Kennzeichnungsverpflichtung 
besteht bei Videoüberwachungen im Rah-
men der Vollziehung hoheitlicher Aufga-
ben, die nach § 17 Abs. 3 von der Melde-
pflicht ausgenommen sind. 
 

Auskunftsrecht 

 § 50e. (1) Abweichend von § 26 
Abs. 1 ist dem Auskunftswerber, nachdem 
dieser den Zeitraum, in dem er mögli-
cherweise von der Überwachung betroffen 
war, und den Ort möglichst genau be-
nannt und seine Identität in geeigneter 
Form nachgewiesen hat, Auskunft über die 
zu seiner Person verarbeiteten Daten 
durch Übersendung einer Kopie der zu 
seiner Person verarbeiteten Daten in ei-
nem üblichen technischen Format zu ge-
währen. Alternativ kann der Auskunfts-
werber eine Einsichtnahme auf Lesegerä-
ten des Auftraggebers verlangen, wobei 
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ihm auch in diesem Fall die Ausfolgung 
einer Kopie zusteht. Die übrigen Bestand-
teile der Auskunft (verfügbare Informatio-
nen über die Herkunft, Empfänger oder 
Empfängerkreise von Übermittlungen, 
Zweck, Rechtsgrundlagen sowie allenfalls 
Dienstleister) sind auch im Fall der Über-
wachung schriftlich zu erteilen, wenn nicht 
der Auskunftswerber einer mündlichen 
Auskunftserteilung zustimmt. 

 (2) § 26 Abs. 2 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass in dem Fall, dass eine 
Auskunft wegen überwiegender berechtig-
ter Interessen Dritter oder des Auftragge-
bers nicht in der in Abs. 1 geregelten 
Form erteilt werden kann, der Auskunfts-
werber Anspruch auf eine schriftliche Be-
schreibung seines von der Überwachung 
verarbeiteten Verhaltens oder auf eine 
Auskunft unter Unkenntlichmachung der 
anderen Personen hat. 

 (3) In Fällen der Echtzeitüberwachung 
ist ein Auskunftsrecht ausgeschlossen. 

 

10. Abschnitt 

Strafbestimmungen 

 

Datenverwendung in Gewinn- oder 
Schädigungsabsicht 

 § 51. Wer mit dem Vorsatz, sich oder 
einen Dritten dadurch unrechtmäßig zu 
bereichern, oder mit der Absicht, einen 
anderen dadurch in seinem von § 1 Abs. 1 
gewährleisteten Anspruch zu schädigen, 
personenbezogene Daten, die ihm aus-
schließlich auf Grund seiner berufsmäßi-
gen Beschäftigung anvertraut oder zu-
gänglich geworden sind oder die er sich 
widerrechtlich verschafft hat, selbst be-
nützt, einem anderen zugänglich macht 
oder veröffentlicht, obwohl der Betroffene 
an diesen Daten ein schutzwürdiges Ge-
heimhaltungsinteresse hat, ist, wenn die 
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu bestrafen. 
 

Verwaltungsstrafbestimmung 

 § 52. (1) Sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung, die mit Geldstrafe bis zu 25 000 
Euro zu ahnden ist, wer 

1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zu-
gang zu einer Datenanwendung ver-
schafft oder einen erkennbar wider-
rechtlichen Zugang vorsätzlich auf-
rechterhält oder 

2. Daten vorsätzlich in Verletzung des 
Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt, 
insbesondere Daten, die ihm gemäß 
§§ 46 oder 47 anvertraut wurden, vor-
sätzlich für andere Zwecke verwendet 
oder 

3. Daten entgegen einem rechtskräftigen 
Urteil oder Bescheid verwendet, nicht 
beauskunftet, nicht richtigstellt oder 
nicht löscht oder 

4. Daten vorsätzlich entgegen § 26 Abs. 7 
löscht; 

5. sich unter Vortäuschung falscher Tatsa-
chen vorsätzlich Daten gemäß § 48a 
verschafft. 

 (2) Sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bil-
det, begeht eine Verwaltungsübertretung, 

die mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu 
ahnden ist, wer 

1. Daten ermittelt, verarbeitet oder über-
mittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß 
den §§ 17 oder 50c erfüllt zu haben 
oder eine Datenanwendung auf eine 
von der Meldung abweichende Weise 
betreibt oder 

2. Daten ins Ausland übermittelt oder 
überlässt, ohne die erforderliche Ge-
nehmigung der Datenschutzkommission 
gemäß § 13 Abs. 1 eingeholt zu haben 
oder 

3. gegen gemäß § 13 Abs. 2 Z 2, § 19 
oder § 50c Abs. 1 abgegebene Zusagen 
oder von der Datenschutzkommission 
gemäß § 13 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2 er-
teilte Auflagen verstößt oder 

4. seine Offenlegungs- oder Informations-
pflichten gemäß den §§ 23, 24, 25 oder 
50d verletzt oder 

5. die gemäß § 14 erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen gröblich außer Acht 
lässt oder 

6. die gemäß § 50a Abs. 7 und § 50b 
Abs. 1 erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen außer Acht lässt oder 

7. Daten nach Ablauf der in § 50b Abs. 2 
vorgesehene Löschungsfrist nicht 
löscht. 

 (2a) Sofern die Tat nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbe-
stimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, 
die mit einer Strafe bis zu 500 Euro zu 
ahnden ist, wer Daten entgegen den 
§§ 26, 27 oder 28 nicht fristgerecht 
beauskunftet, richtigstellt oder löscht. 

 (3) Der Versuch ist strafbar. 

 (4) Die Strafe des Verfalls von Daten-
trägern und Programmen sowie Bildü-
bertragungs- und Bildaufzeichnungsgerä-
ten kann ausgesprochen werden (§§ 10, 
17 und 18 VStG), wenn diese Gegenstän-
de mit einer Verwaltungsübertretung nach 
Abs. 1 oder 2 in Zusammenhang stehen. 

 (5) Zuständig für Entscheidungen nach 
Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbe-
hörde, in deren Sprengel der Auftraggeber 
(Dienstleister) seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt oder Sitz hat. Falls ein solcher im 
Inland nicht gegeben ist, ist die am Sitz 
der Datenschutzkommission eingerichtete 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

 

11. Abschnitt 

Übergangs- und  
Schlussbestimmungen 

 

Befreiung von Gebühren, Abgaben und 
vom Kostenersatz 

 § 53. (1) Die durch dieses Bundesgesetz 
unmittelbar veranlaßten Eingaben der Betrof-
fenen zur Wahrung ihrer Interessen sowie die 
Eingaben im Registrierungsverfahren und die 
gemäß § 21 Abs. 3 zu erstellenden Register-
auszüge sind von den Stempelgebühren und 
von den Verwaltungsabgaben des Bundes 
befreit. 

 (2) Für Abschriften aus dem Datenverar-
beitungsregister, die ein Betroffener zur Ver-
folgung seiner Rechte benötigt, ist kein Kos-
tenersatz zu verlangen. 
 

Mitteilungen an die Europäische  
Kommission und an die anderen  

Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

 § 54. (1) Von der Erlassung eines Bun-
desgesetzes, das die Zulässigkeit der Verar-
beitung sensibler Daten betrifft, hat der Bun-
deskanzler anläßlich der Kundmachung des 

Gesetzes im Bundesgesetzblatt der Europäi-
schen Kommission Mitteilung zu machen. 

 (2) Die Datenschutzkommission hat den 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission 
mitzuteilen, in welchen Fällen 

1. keine Genehmigung für den Datenverkehr 
in ein Drittland erteilt wurde, weil die Vor-
aussetzungen des § 13 Abs. 2 Z 1 nicht als 
gegeben erachtet wurden; 

2. der Datenverkehr in ein Drittland ohne 
angemessenes Datenschutzniveau geneh-
migt wurde, weil die Voraussetzungen des 
§ 13 Abs. 2 Z 2 als gegeben erachtet wur-
den. 

Feststellungen der  
Europäischen Kommission 

§ 55. Der Inhalt der in einem Verfahren ge-
mäß Art. 31 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23. November 
1995, S. 31, getroffenen Feststellungen der 
Europäischen Kommission über 

1. das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines 
angemessenen Datenschutzniveaus in ei-
nem Drittland oder 

2. die Eignung bestimmter Standardvertrags-
klauseln oder Verpflichtungserklärungen 
zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Schutzes der Datenverwendung in einem 
Drittland 

ist vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 
gemäß § 4 des Bundesgesetzblattgesetzes, 
BGBl. I Nr. 100/2003, kundzumachen. 
 

Verwaltungsangelegenheiten  
gemäß Art. 30 B-VG 

 § 56. Der Präsident des Nationalrats ist 
Auftraggeber jener Datenanwendungen, 
die für Zwecke der ihm gemäß Art. 30 B-
VG übertragenen Angelegenheiten durch-
geführt werden. Übermittlungen von Da-
ten aus solchen Datenanwendungen dür-
fen nur über Auftrag des Präsidenten des 
Nationalrats vorgenommen werden. Der 
Präsident trifft Vorsorge dafür, daß im 
Falle eines Übermittlungsauftrags die Vor-
aussetzungen des § 7 Abs. 2 vorliegen 
und insbesondere die Zustimmung des 
Betroffenen in jenen Fällen eingeholt wird, 
in welchen dies gemäß § 7 Abs. 2 mangels 
einer anderen Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung notwendig ist. 
 

Sprachliche Gleichbehandlung 

 § 57. Soweit in diesem Artikel auf natürli-
che Personen bezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie 
sich auf Frauen und Männer in gleicher Wei-
se. Bei der Anwendung der Bezeichnungen 
auf bestimmte natürliche Personen ist die 
jeweils geschlechtsspezifische Form zu ver-
wenden. 
 

Manuelle Dateien 

 § 58. Soweit manuell, dh. ohne Auto-
mationsunterstützung geführte Dateien 
für Zwecke solcher Angelegenheiten be-
stehen, in denen die Zuständigkeit zur 
Gesetzgebung Bundessache ist, gelten sie 
als Datenanwendungen im Sinne des § 4 
Z 7. § 17 gilt mit der Maßgabe, daß die 
Meldepflicht nur für solche Dateien be-
steht, deren Inhalt gemäß § 18 Abs. 2 der 
Vorabkontrolle unterliegt. 
 

Umsetzungshinweis 
 § 59. Mit diesem Bundesgesetz wird die 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und 
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zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 
23. November 1995, S 31, umgesetzt. 
 

Inkrafttreten 
 § 60. (1) [als nicht mehr geltend festge-

stellt, BGBl I 2008/2] 
 (2) Die übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes treten ebenfalls mit 1. Jän-
ner 2000 in Kraft. 
 (3) §§ 26 Abs. 6 und 52 Abs. 1 und 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
136/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 (4) § 48a Abs. 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 tritt mit  1. 
Jänner 2010 in Kraft. 
 (5) Das Inhaltsverzeichnis, § 4 Abs. 1 Z 4, 
5, 7 bis 9, 11 und 12, § 8 Abs. 1, 2 und 4, 
§ 12 Abs. 1, die Umnummerierung der Absät-
ze in § 13, § 16 Abs. 1 und 3, § 17 Abs. 1, 1a 
und 4, § 19 Abs. 1 Z 3a und Abs. 2, die Um-
nummerierung der Absätze in § 19, die §§ 20 
bis 22a samt Überschriften, § 24 Abs. 2a, 
§ 24 Abs. 4, § 26 Abs. 1 bis 8 und 10, § 28 
Abs. 3, § 30 Abs. 2a, 5 bis 6a, die §§ 31 und 
31a samt Überschriften, § 32 Abs. 1, 4, 6 und 
7, § 34 Abs. 1, 3 und 4, § 36 Abs. 3, 3a und 
9, § 39 Abs. 5, § 40 Abs. 1 und 2, § 41 
Abs. 2 Z 4a, § 42 Abs. 1 Z 1, § 42 Abs. 5, 
§ 46 Abs. 1 Z 2 und 3, Abs. 2 bis 3a, § 47 
Abs. 4, § 49 Abs. 3, § 50 Abs. 1 bis 2a, der 
9a. Abschnitt, § 51, § 52 Abs. 2 und 4, § 55, 
§ 61 Abs. 6 bis 9 sowie § 64 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 133/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. Gleichzei-
tig treten § 4 Abs. 1 Z 10, § 13 Abs. 3 sowie 
§ 51 Abs. 2 außer Kraft. 
 (6) § 36 Abs. 6 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 133/2009 tritt am 1. 
Juli 2010 in Kraft. 
 

Übergangsbestimmungen 

 § 61. (1) Meldungen, die vor Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes an das Datenver-
arbeitungsregister erstattet wurden, gelten 
als Meldungen im Sinne des § 17, soweit sie 
nicht im Hinblick auf das Entfallen von Melde-
pflichten gemäß § 17 Abs. 2 oder 3 gegens-
tandslos geworden sind. Desgleichen gelten 
vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
durchgeführte Registrierungen als Registrie-
rungen im Sinne des § 21. 

 (2) Soweit nach der neuen Rechtslage 
eine Genehmigung für die Übermittlung von 
Daten ins Ausland erforderlich ist, muß für 
Übermittlungen, für die eine Genehmigung 

vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erteilt wurde, eine Genehmigung vor dem 1. 
Jänner 2003 neu beantragt werden. Wird der 
Antrag rechtzeitig gestellt, dürfen solche 
Übermittlungen bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung über den Genehmigungsantrag 
fortgeführt werden. 

 (3) Datenschutzverletzungen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes stattge-
funden haben, sind, soweit es sich um die 
Feststellung der Rechtmäßigkeit oder 
Rechtswidrigkeit eines Sachverhalts handelt, 
nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Ver-
wirklichung des Sachverhalts zu beurteilen; 
soweit es sich um die Verpflichtung zu einer 
Leistung oder Unterlassung handelt, ist die 
Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung in 
erster Instanz zugrundezulegen. Ein strafba-
rer Tatbestand ist nach jener Rechtslage zu 
beurteilen, die für den Täter in ihrer Gesamt-
auswirkung günstiger ist; dies gilt auch für 
das Rechtsmittelverfahren. 

 (4) (Verfassungsbestimmung) Daten-
anwendungen, die für die in § 17 Abs. 3 ge-
nannten Zwecke notwendig sind, dürfen auch 
bei Fehlen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 
ausreichenden gesetzlichen Grundlage bis 31. 
Dezember 2007 vorgenommen werden, in 
den Fällen des § 17 Abs. 3 Z 1 bis 3 jedoch 
bis zur Erlassung von bundesgesetzlichen 
Regelungen über die Aufgaben und Befugnis-
se in diesen Bereichen. 

 (5) Manuelle Datenanwendungen, die 
gemäß § 58 der Meldepflicht unterliegen, 
sind, soweit sie schon im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bundesgesetzes bestan-
den haben, dem Datenverarbeitungsregister 
bis spätestens 1. Jänner 2003 zu melden. 
Dasselbe gilt für automationsunterstützte 
Datenanwendungen gemäß § 17 Abs. 3, für 
die durch die nunmehr geltende Rechtslage 
die Meldepflicht neu eingeführt wurde. 

 (6) Videoüberwachungen, die vor dem 
Inkrafttreten der §§ 50a bis 50e registriert 
wurden, bleiben in ihrer registrierten Form 
rechtmäßig, wenn sie den am 31. Dezember 
2009 geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen genügen und die Datenschutz-
kommission keine Befristung verfügt hat. Hat 
die Datenschutzkommission hingegen eine 
Befristung einer solchen Videoüberwachung 
verfügt, bleibt diese bis zum Ablauf der Be-
fristung, längstens aber bis zum 31. Dezem-
ber 2012 rechtmäßig. 

 (7) Soweit in einzelnen Vorschriften Ver-
weise auf das Datenschutzgesetz, BGBl. Nr. 
565/1978, enthalten sind, gelten diese bis zu 
ihrer Anpassung an dieses Bundesgesetz 
sinngemäß weiter. 

 (8) Die Verordnung nach § 16 Abs. 3 ist 
vom Bundeskanzler nach Maßgabe der tech-
nischen Möglichkeiten des Datenverarbei-
tungsregisters bis spätestens 1. Jänner 2012 
neu zu erlassen. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Verordnung sind die §§ 16 bis 22, § 30 
Abs. 3 und 6 sowie § 40 Abs. 1 (letzterer mit 
Ausnahme des Verweises auf § 31a Abs. 3) in 
der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 133/2009 anzuwenden; § 22a, § 30 
Abs. 2a und 6a, § 31a Abs. 1 und 2 sowie 
§ 32 Abs. 7 sind bis dahin nicht anzuwenden. 
§ 31 Abs. 3 in der Fassung vor dem Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 133/2009 ist bis dahin 
zusätzlich weiter anzuwenden. Die Erklärung, 
ob eine Datenanwendung einen oder mehrere 
der in § 18 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Tatbe-
stände erfüllt (§ 19 Abs. 1 Z 3a), ist der Da-
tenschutzkommission bei im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der neuen Verordnung nach 
§ 16 Abs. 3 registrierten Datenanwendungen 
anlässlich der ersten über eine Streichung 
hinausgehenden Änderungsmeldung zu mel-
den, die nach diesem Zeitpunkt erstattet 
wird. Eine Meldung allein im Hinblick auf § 19 
Abs. 1 Z 3a ist nicht erforderlich. 
 

Verordnungserlassung 
 § 62. Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 
dürfen bereits von dem Tag an erlassen wer-
den, der der Kundmachung der durchzufüh-
renden Gesetzesbestimmungen folgt; sie 
dürfen jedoch nicht vor den durchzuführen-
den Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 
 

Verweisungen 
 § 63. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 

Vollziehung 
 § 64. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind, soweit sie nicht der Bundesre-
gierung obliegt, der Bundeskanzler und die 
anderen Bundesminister im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches betraut. 
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Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern, BGBl I 2011/4. 

 

Artikel 1 

 Jedes Kind hat Anspruch auf den 
Schutz und die Fürsorge, die für sein 
Wohlergehen notwendig sind, auf best-
mögliche Entwicklung und Entfaltung so-
wie auf die Wahrung seiner Interessen 
auch unter dem Gesichtspunkt der Gene-
rationengerechtigkeit. Bei allen Kinder 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher und 
privater Einrichtungen muss das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

 

Artikel 2 

 (1) Jedes Kind hat Anspruch auf re-
gelmäßige persönliche Beziehungen und 
direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es 
sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

 (2) Jedes Kind, das dauernd oder vo-
rübergehend aus seinem familiären Um-
feld, welches die natürliche Umgebung für 
das Wachsen und Gedeihen aller ihrer 
Mitglieder, insbesondere der Kinder ist, 
herausgelöst ist, hat Anspruch auf beson-
deren Schutz und Beistand des Staates. 

 

Artikel 3 

 Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen 
von gesetzlich vorgesehenen begrenzten 
Ausnahmen darf das Mindestalter für den 
Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in 
dem die Schulpflicht endet, nicht unter-
schreiten. 

Artikel 4 

 Jedes Kind hat das Recht auf angemes-
sene Beteiligung und Berücksichtigung 
seiner Meinung in allen das Kind betref-
fenden Angelegenheiten, in einer seinem 
Alter und seiner Entwicklung entsprechen-
den Weise. 

Artikel 5 

 (1) Jedes Kind hat das Recht auf ge-
waltfreie Erziehung. Körperliche Bestra-
fungen, die Zufügung seelischen Leides, 
sexueller Missbrauch und andere Miss-
handlungen sind verboten. Jedes Kind hat 
das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher 
und sexueller Ausbeutung. 

 (2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt 
oder Ausbeutung hat ein Recht auf ange-
messene Entschädigung und Rehabilitati-
on. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 
 

Artikel 6 

 Jedes Kind mit Behinderung hat An-
spruch auf den Schutz und die Fürsorge, 
die seinen besonderen Bedürfnissen Rech-
nung tragen. Im Sinne des Artikel 7 
Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von 
behinderten und nicht behinderten Kin-
dern in allen Bereichen des täglichen Le-
bens zu gewährleisten. 
 

Artikel 7 

 Eine Beschränkung der in den Artikeln 
1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungs-
gesetzes gewährleisteten Rechte und An-
sprüche ist nur zulässig, insoweit sie ge-
setzlich vorgesehen ist und eine Maßnah-
me darstellt, die in einer demokratischen 
Gesellschaft für die nationale Sicherheit, 
die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 
wirtschaftliche Wohl des Landes, die Ver-
teidigung der Ordnung und zur Verhinde-
rung von strafbaren Handlungen, zum 
Schutz der Gesundheit oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer not-
wendig ist. 

Artikel 8 

 Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung be-
traut. 
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Gesetz vom 3. April 1919, betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-
Lothringen, StGBl 1919/209 idF 1919/484, 1919/501, BGBl 1920/1, 1925/292, 1928/30, 1963/172, BGBl I 1999/194 (Dfb), 2008/2. 

 

I. Abschnitt. 

 

§ 1. 

1. Alle Herrscherrechte und sonstige Vor-
rechte des Hauses Habsburg-
Lothringen sowie aller Mitglieder dieses 
Hauses sind in Österreich für immer-
währende Zeiten aufgehoben. 

2. Verträge über den Anfall von Herr-
scherrechten über das Gebiet der Re-
publik Österreich sind ungültig. 

 

§ 2. 

 Im Interesse der Sicherheit der Repu-
blik werden der ehemalige Träger der 
Krone und die sonstigen Mitglieder des 
Hauses Habsburg-Lothringen, diese, so-
weit sie nicht auf ihre Mitgliedschaft zu 
diesem Hause und auf alle aus ihr gefol-
gerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich 
verzichtet und sich als getreue Staatsbür-
ger der Republik bekannt haben, des Lan-
des verwiesen. Die Festsetzung, ob diese 
Erklärung als ausreichend zu erkennen 
sei, steht der Bundesregierung im Einver-
nehmen mit dem Hauptausschuß des Na-
tionalrates zu. 
 

§ 3. 

 Der Gebrauch von Titeln und Anspra-
chen, die mit den Bestimmungen des § 1 
im Widerspruch stehen, ist verboten. Eide, 
die dem Kaiser in seiner Eigenschaft als 
Staatsoberhaupt geleistet worden sind, 
sind unverbindlich. 
 

§ 4. 

 In der Republik Österreich ist jedes 
Privatfürstenrecht aufgehoben. 

 

II. Abschnitt. 

 
§ 5. 

 Die Republik Österreich ist Eigentüme-
rin des gesamten in ihrem Staatsgebiet 
befindlichen beweglichen und unbewegli-
chen hofärarischen sowie des für das frü-
her regierende Haus oder für eine Zweig-
linie desselben gebundenen Vermögens. 
 

§ 6. 

 Als hofärarisches Vermögen gilt das 
bisher von den Hofstäben und deren Äm-
tern verwaltete Vermögen, soweit es nicht 
ein für das früher regierende Haus oder 
für eine Zweiglinie desselben gebundenes 
Vermögen oder aber nachweisbar freies 
persönliches Privatvermögen ist. 

 (1) Als hofärarisches Vermögen gilt 
das bisher von den Hofstäben und deren 
Ämtern verwaltete Vermögen auch dann, 
wenn dessen Anschaffung aus den Mitteln 
der Zivilliste erfolgt ist. 

 (2) Solange der Nachweis der Zugehö-
rigkeit eines von den Hofstäben und deren 
Ämtern verwalteten Vermögens zum frei-
en persönlichen Privatvermögen nicht 
durch Anerkenntnis der zuständigen staat-
lichen Stelle oder durch rechtskräftiges 
richterliches Urteil erbracht ist, darf die 
Staatsverwaltung auch über solche Ge-
genstände, welche als freies, persönliches 
Privateigentum in Anspruch genommen 
werden, frei verfügen, ohne daß, wenn 
später die Eigenschaft als Privatvermögen 
festgestellt wird, dem Eigentümer ein 
anderer Anspruch als jener auf Übergabe 
des betreffenden Vermögensstückes sei-
tens der Staatsverwaltung an ihn oder des 
Wertes desselben im Zeitpunkte des In-
krafttretens des Gesetzes vom 3. April 
1919, St. G. Bl. Nr. 209, zusteht. Als für 
das früher regierende Haus oder eine 
Zweiglinie desselben gebundenes Vermö-
gen gilt das gesamte bewegliche und un-
bewegliche Vermögen, welches nicht hofä-
rarisches Vermögen (Absatz 1) oder 
nachweislich freies persönliches Privatei-
gentum eines Mitgliedes des früher regie-
renden Hauses oder einer Zweiglinie des-
selben ist. Zu diesem gebundenen Vermö-
gen gehören insbesondere die nachste-
henden, von der vormaligen „Generaldi-
rektion der Privat- und Familienfonds Sei-
ner k. und k. Apostolischen Majestät“ 
derzeit „Generaldirektion der Habsburg-
Lothringenschen Vermögensverwaltung“ 
verwalteten Vermögensmassen: 

a) der Familien- und der Avitikalfonds, 

b) das Primogenitur-Familienfideikommiß 
der Sammlungen des Erzhauses, 

c) die Familienfideikommißbibliothek, 

d) das Falkensteinsche Fideikommiß, 

e) das Kaiser Franz Joseph I.-Kronfidei-
kommiß des Erzhauses Habsburg-
Lothringen, 

f) die Hofbibliothek. 

 (3) Auf Grund dieses Gesetzes ist in 
den öffentlichen Büchern über das Grund-
eigentum (Landtafeln, Grundbücher) das 
Eigentumsrecht zugunsten der Republik 
Österreich an allen unbeweglichen Gütern 
grundbücherlich einzuverleiben, welche zu 
dem für das früher regierende Haus oder 
eine Zweiglinie desselben gebundenen 
Vermögen gehören. Insbesondere ist in den 
öffentlichen Büchern das grundbücherliche 
Eigentumsrecht zugunsten der Republik 
Österreich an allen Liegenschaften einzu-
verleiben, welche derzeit in den öffentli-
chen Büchern als Eigentum des kaiserli-
chen Familienfonds, des kaiserlichen Aviti-
kalfonds, des Kaiser Franz Joseph I.-
Kronfideikommisses und des Erzherzog 
Friedrich-Fideikommisses einverleibt sind, 
und zwar unter gleichzeitiger Löschung 
aller auf diesen unbeweglichen Gütern 
haftenden Eigentumsbeschränkungen, 
insbesondere des Fideikommißbandes. 
 

§ 7. 

 (1) Das Reinerträgnis des auf Grund die-
ses Gesetzes in das Eigentum der Republik 
Österreich gelangenden Vermögens ist nach 
Abzug der mit der Übernahme dieses Vermö-
gens verbundenen oder dem Staate durch 
diese Übernahme erwachsenden Lasten zur 
Fürsorge für die durch den Weltkrieg in ihrer 
Gesundheit geschädigten oder ihres Ernäh-
rers beraubten Staatsbürger zu verwenden. 

 (2) Die von den früheren Inhabern des 
gebundenen Vermögens über dessen Erträg-
nisse getroffenen Verfügungen, insbesondere 
Anweisungen von Apanagen an Mitglieder des 
vormaligen regierenden Hauses oder von 
Stipendien werden außer Kraft gesetzt, so-
weit sie sich nicht auf die Erträgnisse vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes vom 3. April 1919, 
St. G. Bl. Nr. 209, beziehen. 

 (3) Aufwendungen der bisherigen Fidei-
kommißinhaber für das gebundene Vermögen 
sind von der Republik Österreich nicht zu 
ersetzen. 

§ 8. 

 Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind der 
Staatskanzler, der Staatssekretär für Finan-
zen und der Staatssekretär für soziale Ver-
waltung betraut. 

 

 

 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A20: Adelsaufhebungsgesetz 

 

Gesetz vom 3. April 1919 über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und 
Würden, StGBl 1919/211 idF 1919/484, BGBl 1920/1, BGBl I 2008/2. 

 

§ 1. 

 Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge 
sowie bloß zur Auszeichnung verliehene, 
mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf 
oder einer wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Befähigung nicht im Zusammen-
hange stehenden Titel und Würden und 
die damit verbundenen Ehrenvorzüge 
österreichischer Staatsbürger werden 
aufgehoben. 

§ 2. 

 Die Führung dieser Adelsbezeichnun-
gen, Titel und Würden ist untersagt. Über-
tretungen werden von den politischen 

Behörden mit Geld bis zu 20.000 K oder 
Arrest bis zu sechs Monaten bestraft. 
 

§ 3. 

 Das Erfordernis des Adels als Bedingung 
für den Genuß von Stiftungen entfällt. 
 

§ 4. 

 Die Entscheidung darüber, welche Titel 
und Würden nach § 1 als aufgehoben 
anzusehen sind, steht dem Staatssekretär 
für Inneres und Unterricht zu. 

§ 5. 

 Die in Österreich bestehenden weltli-
chen Ritter- und Damenorden werden 
aufgehoben.  

§ 7. 

 (1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner 
Kundmachung in Kraft. 

 (2) Mit seinem Vollzuge sind der Staats-
sekretär für Inneres und Unterricht und der 
Staatssekretär für Justiz betraut. 
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Verbotsgesetz 1947, StGBl 1945/13 idF 1945/127, BGBl 1946/5, 1946/16, 1946/177, 1947/25, 1948/70, 1948/99, 1955/283, 
1955/285, 1956/155, 1957/82, 1968/74, 1974/422, 1992/148. 

 

Artikel I 

Verbot der NSDAP. 

 § 1. Die NSDAP, ihre Wehrverbände 
(SS, SA, NSKK, NSFK), ihre Gliederungen 
und angeschlossenen Verbände sowie alle 
nationalsozialistischen Organisationen und 
Einrichtungen überhaupt sind aufgelöst; 
ihre Neubildung ist verboten. Ihr Vermö-
gen ist der Republik verfallen. 
 
 § 2. Mandate der Mitglieder von Ge-
bietskörperschaften oder Berufsvertretun-
gen, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Grund von Vorschlägen der NSDAP, der in 
§ 1 genannten Organisationen und Ein-
richtungen oder ihrer Mitglieder erlangt 
worden sind, sind erloschen. 
 
 § 3. Es ist jedermann untersagt, sich, 
sei es auch außerhalb dieser Organisatio-
nen, für die NSDAP oder ihre Ziele ir-
gendwie zu betätigen. 
 
 § 3a. Eines Verbrechens macht sich 
schuldig und wird mit Freiheitsstrafe von 
zehn bis zu zwanzig Jahren, bei besonde-
rer Gefährlichkeit des Täters oder der 
Betätigung auch mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe bestraft: 

1. wer versucht, eine gesetzlich aufgelös-
te nationalsozialistische Organisation 
aufrechtzuerhalten oder wiederherzu-
stellen oder mit einer solchen Organisa-
tion oder einer in ihrem Namen han-
delnden Person in Verbindung zu tre-
ten; als nationalsozialistische Organisa-
tionen (§ 1) gelten: die NSDAP, die SS, 
die SA, das NSKK, das NSFK, der NS-
Soldatenring, der NS-Offiziersbund, alle 
sonstigen Gliederungen der NSDAP und 
die ihr angeschlossenen Verbände so-
wie jede andere nationalsozialistische 
Organisation; 

2. wer eine Verbindung gründet, deren 
Zweck es ist, durch Betätigung ihrer 
Mitglieder im nationalsozialistischen 
Sinn die Selbständigkeit und Unabhän-
gigkeit der Republik Österreich zu un-
tergraben oder die öffentliche Ruhe und 
den Wiederaufbau Österreichs zu stö-
ren, oder wer sich in einer Verbindung 
dieser Art führend betätigt; 

3. wer den Ausbau einer der in der Z. 1 
und der Z. 2 bezeichneten Organisatio-
nen und Verbindungen durch Anwer-
bung von Mitgliedern, Bereitstellung 
von Geldmitteln oder in ähnlicher Weise 
fördert, die Mitglieder einer solchen Or-
ganisation oder Verbindung mit 
Kampfmitteln, Verkehrsmitteln oder 
Einrichtungen zur Nachrichtenübermitt-

lung ausrüstet oder in ähnlicher Weise 
die Tätigkeit einer solchen Organisation 
oder Verbindung ermöglicht oder un-
terstützt; 

4. wer für eine solche Organisation oder 
Verbindung Kampfmittel, Verkehrsmit-
tel oder Einrichtungen zur Nachrichten-
übermittlung herstellt, sich verschafft 
oder bereithält. 

 
 § 3b. Wer an einer Organisation oder 
Verbindung der in § 3a bezeichneten Art 
teilnimmt oder sie durch Geldzuwendun-
gen oder in anderer Weise unterstützt, 
wird, wenn die Handlung nicht nach § 3a 
strafbar ist, wegen Verbrechens mit Frei-
heitsstrafe von fünf bis zu zehn Jahren, 
bei besonderer Gefährlichkeit des Täters 
oder der Betätigung bis zu zwanzig Jah-
ren, bestraft. 
 
 § 3c. Die Strafbarkeit der in den §§ 3a 
und 3b bezeichneten Handlungen erlischt, 
wenn der Schuldige aus eigenem Antrieb, 
ehe die Behörde sein Verschulden erfährt, 
alles, was ihm von der Organisation oder 
Verbindung und ihren Plänen bekannt ist, 
zu einer Zeit, da es noch geheim war und 
ein Schaden verhütet werden konnte, der 
Behörde entdeckt. 
 
 § 3d. Wer öffentlich oder vor mehreren 
Leuten, in Druckwerken, verbreiteten 
Schriften oder bildlichen Darstellungen zu 
einer der nach § 1 oder § 3 verbotenen 
Handlungen auffordert, aneifert oder zu 
verleiten sucht, insbesondere zu diesem 
Zweck die Ziele der NSDAP, ihre Einrich-
tungen oder Maßnahmen verherrlicht oder 
anpreist, wird, sofern sich darin nicht ein 
schwerer verpöntes Verbrechen darstellt, 
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu zehn 
Jahren, bei besonderer Gefährlichkeit des 
Täters oder der Betätigung bis zu zwanzig 
Jahren, bestraft. 
 
 § 3e. (1) Wer die Begehung eines 
Mordes, eines Raubes, einer Brandlegung, 
eines Verbrechens nach §§ 85, 87 oder 89 
des Strafgesetzes oder eines Verbrechens 
nach § 4 des Sprengstoffgesetzes als Mit-
tel der Betätigung im nationalsozialisti-
schen Sinn mit einem anderen verabredet, 
wird mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren, bei besonderer Gefähr-
lichkeit des Täters oder der Betätigung 
auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe be-
straft. 

 (2) Nach Abs. (1) wird nicht bestraft, 
wer sich in eine Verabredung der dort 
bezeichneten Art eingelassen hat, in der 
Folge aber aus eigenem Antrieb, ehe die 
Behörde sein Verschulden erfährt, alles, 

was ihm von der Verabredung bekannt ist, 
der Behörde zu einer Zeit entdeckt, da es 
noch geheim war und das beabsichtigte 
Verbrechen verhütet werden konnte. 
 
 § 3f. Wer einen Mord, einen Raub, eine 
Brandlegung, ein Verbrechen nach §§ 85, 
87 oder 89 des Strafgesetzes oder ein 
Verbrechen nach § 4 des Sprengstoffge-
setzes als Mittel der Betätigung im natio-
nalsozialistischen Sinn versucht oder voll-
bringt, wird mit Freiheitsstrafe von zehn 
bis zu zwanzig Jahren, bei besonderer 
Gefährlichkeit des Täters oder der Betäti-
gung auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe 
bestraft. 
 
 § 3g. Wer sich auf andere als die in 
den §§ 3a bis 3f bezeichnete Weise im 
nationalsozialistischen Sinn betätigt, wird, 
sofern die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung strenger strafbar ist, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jah-
ren, bei besonderer Gefährlichkeit des 
Täters oder der Betätigung bis zu 20 Jah-
ren bestraft. 
 
 § 3h. Nach § 3g wird auch bestraft, 
wer in einem Druckwerk, im Rundfunk 
oder in einem anderen Medium oder wer 
sonst öffentlich auf eine Weise, daß es 
vielen Menschen zugänglich wird, den 
nationalsozialistischen Völkermord oder 
andere nationalsozialistische Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich 
verharmlost, gutheißt oder zu rechtferti-
gen sucht. 
 
 § 3i. Wer von einem Unternehmen der 
in §§ 3a, 3b, 3d oder 3e bezeichneten Art 
oder von einer Person, die sich in ein sol-
ches Unternehmen eingelassen hat, zu 
einer Zeit, in der ein Schaden verhütet 
werden konnte, glaubhafte Kenntnis erhält 
und es vorsätzlich unterläßt, der Behörde 
Anzeige zu erstatten, obgleich er sie ma-
chen konnte, ohne sich, seine Angehöri-
gen (§ 216 St. G.) oder unter seinem 
gesetzlichen Schutze stehende Personen 
einer Gefahr auszusetzen, wird mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren 
bestraft. 
 
 § 3j. Die Hauptverhandlung und Ur-
teilsfällung wegen der in den §§ 3a bis 3i 
bezeichneten Verbrechen obliegt dem 
Geschworenengericht. 
 

Artikel II bis Artikel VII 

[nicht wiedergegeben; vgl unter 
<http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
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Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs, BGBl 1955/211. 

 

Artikel I. 

 (1) Zum Zwecke der dauernden Be-
hauptung seiner Unabhängigkeit nach 
außen und zum Zwecke der Unverletzlich-
keit seines Gebietes erklärt Österreich aus 
freien Stücken seine immerwährende 
Neutralität. Österreich wird diese mit allen 

ihm zu Gebote stehenden Mitteln auf-
rechterhalten und verteidigen. 

 (2) Österreich wird zur Sicherung die-
ser Zwecke in aller Zukunft keinen militä-
rischen Bündnissen beitreten und die Er-
richtung militärischer Stützpunkte fremder 
Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen. 

Artikel II. 

 Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung be-
traut. 

 

 

 

 

 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A23: BVG Umweltschutz 

 

Bundesverfassungsgesetz vom 27. November 1984 über den umfassenden Umweltschutz, BGBl 1984/491. 

 

 § 1. (1) Die Republik Österreich 
(Bund, Länder und Gemeinden) bekennt 
sich zum umfassenden Umweltschutz. 

 (2) Umfassender Umweltschutz ist die 
Bewahrung der natürlichen Umwelt als 
Lebensgrundlage des Menschen vor  

schädlichen Einwirkungen. Der umfassen-
de Umweltschutz besteht insbesondere in 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des 
Wassers und des Bodens sowie zur Ver-
meidung von Störungen durch Lärm. 

 § 2. Mit der Vollziehung dieses Bun-
desverfassungsgesetzes ist die Bundesre-
gierung betraut. 

 
 
 

 

 

 

Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A24: BVG atomfreies Österreich 

 

Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich, BGBl I 1999/149. 

 

 § 1. In Österreich dürfen Atomwaffen 
nicht hergestellt, gelagert, transportiert, 
getestet oder verwendet werden. Einrich-
tungen für die Stationierung von Atom-
waffen dürfen nicht geschaffen werden. 
 
 § 2. Anlagen, die dem Zweck der Ener-
giegewinnung durch Kernspaltung dienen, 
dürfen in Österreich nicht errichtet wer-
den. Sofern derartige bereits bestehen, 
dürfen sie nicht in Betrieb genommen 
werden. 

 § 3. Die Beförderung von spaltbarem 
Material auf österreichischem Staatsgebiet 
ist untersagt, sofern dem völkerrechtliche 
Verpflichtungen nicht entgegenstehen. 
Von diesem Verbot ausgenommen ist der 
Transport für Zwecke der ausschließlich 
friedlichen Nutzung, nicht jedoch für Zwe-
cke der Energiegewinnung durch Kern-
spaltung und deren Entsorgung. Darüber 
hinaus sind keine Ausnahmegenehmigun-
gen zu erteilen. 
 

 § 4. Durch Gesetz ist sicherzustellen, 
daß Schäden, die in Österreich auf Grund 
eines nuklearen Unfalles eintreten, ange-
messen ausgeglichen werden und dieser 
Schadenersatz möglichst auch gegenüber 
ausländischen Schädigern durchgesetzt 
werden kann. 
 
 § 5. Die Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes obliegt der Bundesregierung. 



Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A25: Finanz-Verfassungsgesetz 1948 (F-VG 1948) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 70 

Bundesverfassungsgesetz über die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und den übrigen Gebiets-
körperschaften (Finanz-Verfassungsgesetz 1948 – F-VG 1948), BGBl 1948/45 idF 1967/2, 1988/686, 1993/30, 1993/818, 
1996/201, BGBl I 1999/194 (Dfb), 2003/100, 2007/103. 

 

 § 1. Das Finanz-Verfassungsgesetz 
regelt den Wirkungsbereich des Bundes 
und der Länder auf dem Gebiete des Fi-
nanzwesens. 
 

I. FINANZAUSGLEICH 

 § 2. Der Bund und die übrigen Gebiets-
körperschaften tragen, sofern die zustän-
dige Gesetzgebung nichts anderes be-
stimmt, den Aufwand, der sich aus der 
Besorgung ihrer Aufgaben ergibt. 
 
 § 3. (1) Die Bundesgesetzgebung re-
gelt die Verteilung der Besteuerungsrechte 
und Abgabenerträge zwischen dem Bund 
und den Ländern (Gemeinden) und kann 
außerdem diesen Gebietskörperschaften 
aus allgemeinen Bundesmitteln Finanzzu-
weisungen für ihren Verwaltungsaufwand 
überhaupt und Zuschüsse für bestimmte 
Zwecke gewähren. 

 (2) Die Länder sind berechtigt, durch 
Landesgesetze ihren durch sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckten Bedarf auf die 
Städte mit eigenem Statut, die Gemein-
den oder gegebenenfalls die Gemeinde-
verbände umzulegen. Durch Bundesgesetz 
kann ein Höchstausmaß der Landesumla-
ge festgesetzt werden. Soweit Gemeinde-
verbände am Tage des Inkrafttretens 
dieses Bundesverfassungsgesetzes beste-
hen, regelt die Landesgesetzgebung die 
Umlegung ihres Bedarfes. 
 
 § 4. Die in den §§ 2 und 3 vorgesehe-
ne Regelung hat in Übereinstimmung mit 
der Verteilung der Lasten der öffentlichen 
Verwaltung zu erfolgen und darauf Be-
dacht zu nehmen, daß die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit der beteiligten Gebiets-
körperschaften nicht überschritten werden. 

 

II. ABGABENWESEN 

 § 5. Öffentliche Abgaben können vor-
behaltlich der Bestimmungen der §§ 7 
Abs. 5 und 8 Abs. 5 nur auf Grund von 
Gesetzen erhoben werden. 
 
 § 6. (1) Die Abgaben gliedern sich 
nach dem Recht der Gebietskörperschaf-
ten zur Verfügung über den Ertrag im 
eigenen Haushalt in folgende Haupt- und 
Unterformen: 

1. Ausschließliche Bundesabgaben, deren 
Ertrag ganz dem Bund zufließt. 

2. Zwischen Bund und Ländern (Gemein-
den) geteilte Abgaben, an deren Ertrag 
Bund und Länder (Gemeinden) beteiligt 
sind, mit folgenden Unterformen: 

 a) Gemeinschaftliche Bundesabgaben, 
die durch den Bund erhoben werden 
und aus denen dem Bund und den 
Ländern (Gemeinden) Ertragsanteile 
zufließen, 

 b) Zuschlagsabgaben, die aus einer 
Stammabgabe des Bundes und Zu-
schlägen der Länder (Gemeinden) 
bestehen, 

 c) Abgaben von demselben Besteue-
rungsgegenstand: Bund und Länder 
(Gemeinden) erheben gleichartige 
Abgaben von demselben Besteue-
rungsgegenstand. 

3. Ausschließliche Landesabgaben, deren 
Ertrag ganz den Ländern zufließt. 

4. Zwischen Ländern und Gemeinden ge-
teilte Abgaben, an deren Ertrag Länder 
und Gemeinden beteiligt sind, mit fol-
genden Unterformen: 

 a) Gemeinschaftliche Landesabgaben, 
die durch die Länder erhoben wer-
den und aus denen den Ländern und 
den Gemeinden Ertragsanteile zu-
fließen, 

 b) Zuschlagsabgaben, die aus einer 
Stammabgabe der Länder und Zu-
schlägen der Gemeinden bestehen, 

 c) Abgaben von demselben Besteue-
rungsgegenstand: Länder und Ge-
meinden erheben gleichartige Abga-
ben von demselben Besteuerungs-
gegenstand. 

5. Ausschließliche Gemeindeabgaben, deren 
Ertrag ganz den Gemeinden zufließt. 

 (2) Die Erhebung von zwei oder meh-
reren (auch gleichartigen) Abgaben in den 
in Abs. 1 genannten Haupt- und Unter-
formen von demselben Besteuerungsge-
genstand nebeneinander ist zulässig. 
 
 § 7. (1) Die Bundesgesetzgebung re-
gelt die Bundesabgaben, das sind die aus-
schließlichen Bundesabgaben, die gemein-
schaftlichen Bundesabgaben und bei Zu-
schlagsabgaben und Abgaben von dem-
selben Besteuerungsgegenstand die für 
den Bund erhobene Abgabe. 

 (2) Der Bundesgesetzgebung ist vor-
behalten, Abgaben zu ausschließlichen 
Bundesabgaben oder zwischen Bund und 
Ländern (Gemeinden) geteilten Abgaben 
zu erklären und Abgaben oder deren Ertrag 
ausschließlich den Ländern (Gemeinden) 
zu überlassen. Die Bundesgesetzgebung 
regelt Art und Ausmaß der Beteiligung des 
Bundes und der Länder (Gemeinden) an 
den geteilten Bundesabgaben. 

 (3) Wenn Abgaben gemäß § 6 Abs. 1 
Z 1 und 2 ausschließlich den Ländern 
(Gemeinden) überlassen werden, kann die 
Bundesgesetzgebung die Überlassung 
dieser Abgaben davon abhängig machen, 
daß die Regelung der Erhebung und Ver-
waltung dieser Abgaben einschließlich 
ihrer Teilung zwischen den Ländern und 
Gemeinden zur Gänze oder hinsichtlich 
der Grundsätze (Art. 12 und 15 B-VG) 
dem Bund vorbehalten bleibt. Das gleiche 
gilt hinsichtlich der im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bundesverfassungsge-
setzes vom Bund für Zwecke der Gemein-
den erhobenen Abgaben sowie für die 
Kommunalsteuer. Durch Bundesgesetz 
können bestimmte Arten von Abgaben zu 
ausschließlichen Gemeindeabgaben erklärt 
werden. 

 (4) Im übrigen kann die Bundesge-
setzgebung hinsichtlich der Landes(Ge-
meinde)abgaben Bestimmungen zur Ver-
hinderung von Doppelbesteuerungen oder 
sonstigen übermäßigen Belastungen, zur 
Anpassung solcher Abgaben an die Be-
stimmungen des zwischenstaatlichen 
Steuerrechtes, zur Verhinderung von Er-
schwerungen des Verkehres oder der wirt-
schaftlichen Beziehungen im Verhältnis 
zum Ausland oder zwischen den Ländern 
und Landesteilen, zur Verhinderung der 
übermäßigen oder verkehrserschwerenden 
Belastung der Benutzung öffentlicher Ver-
kehrswege und Einrichtungen mit Abga-
ben und zur Verhinderung der Schädigung 
der Bundesfinanzen treffen; sie kann zu 

diesem Zwecke die notwendigen grund-
sätzlichen Anordnungen (Art. 12 und 15 
B-VG) erlassen. 

 (5) Die Bundesgesetzgebung kann 
Gemeinden ermächtigen, bestimmte Ab-
gaben auf Grund eines Beschlusses der 
Gemeindevertretung auszuschreiben. 

 (6) Die Bundesgesetzgebung regelt die 
allgemeinen Bestimmungen und das Ver-
fahren für die von den Abgabenbehörden 
des Bundes, der Länder und der Gemein-
den verwalteten Abgaben. 
 
 § 8. (1) Die ausschließlichen Lan-
des(Gemeinde)abgaben, die Zuschläge 
der Länder (Gemeinden) zu Bundesabga-
ben und die Abgaben von demselben Be-
steuerungsgegenstand wie eine Bundes-
abgabe werden vorbehaltlich der Bestim-
mungen des § 7 Abs. 3 bis 5 durch die 
Landesgesetzgebung geregelt. 

 (2) Die Landesgesetzgebung kann 
solche Abgaben dem Land vorbehalten, 
sie zwischen dem Land und den Gemein-
den teilen oder den Gemeinden überlas-
sen. Sie hat bei dieser Regelung nicht nur 
auf die finanzielle Lage des Landes, son-
dern auch auf die Erhaltung der finanziel-
len Lebensfähigkeit der Gemeinden Rück-
sicht zu nehmen. 

 (3) Neben Bundesabgaben dürfen Zu-
schläge der Länder (Gemeinden) oder 
gleichartige Abgaben der Länder (Ge-
meinden) von demselben Besteuerungs-
gegenstand nur mit bundesgesetzlicher 
Ermächtigung erhoben werden. 

 (4) Abgaben der Länder (Gemeinden), 
die die Einheit des Währungs-, Wirt-
schafts- und Zollgebietes verletzen oder in 
ihrer Wirkung Zwischenzöllen oder sonstigen 
Verkehrsbeschränkungen gleichkommen, 
dürfen nicht erhoben werden, Verbrauchs-
abgaben der Länder (Gemeinden), die 
auch den Verbrauch außerhalb des Gel-
tungsgebietes der Abgaben treffen oder 
nicht grundsätzlich den gesamten 
Verbrauch in diesem Geltungsgebiet er-
fassen, sind unzulässig. 

 (5) Die Landesgesetzgebung kann 
Gemeinden ermächtigen, bestimmte Ab-
gaben auf Grund eines Beschlusses der 
Gemeindevertretung zu erheben. Solche 
Landesgesetze müssen die wesentlichen 
Merkmale dieser Abgaben, insbesondere 
auch ihr zulässiges Höchstausmaß 
bestimmen. 

 (6) Die Landesgesetzgebung kann Ge-
meinden zur Erhebung bestimmter Abga-
ben verpflichten oder die Landesregierung 
ermächtigen, für die Gemeinden bestimmte 
Abgaben, zu deren Erhebung die Gemein-
den berechtigt wären, zu erheben, wenn 
dies zur Aufrechterhaltung oder Wieder-
herstellung des Gleichgewichtes oder zur 
Deckung bestimmter Erfordernisse im 
Haushalt der Gemeinden erforderlich ist. 
 
 § 9. Wenn die Bundesregierung gegen 
einen Gesetzesbeschluß eines Landtages 
über Landes(Gemeinde)abgaben Ein-
spruch erhebt und der Landtag seinen 
Beschluß bei Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder (Art. 98 Abs. 2 B-
VG) wiederholt, so entscheiden, falls die 
Bundesregierung ihre Einwendung nicht 
zurückzieht, darüber, ob der Einspruch 
aufrecht zu bleiben hat, der Nationalrat 
und der Bundesrat durch einen ständigen 
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gemeinsamen Ausschuß. Dieser Ausschuß 
besteht aus 26 Mitgliedern, von denen je 
die Hälfte von jeder der beiden Körper-
schaften nach den für die Wahl von Aus-
schüssen nach ihrer Geschäftsordnung 
geltenden Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt wird. Für jedes Mitglied des stän-
digen Ausschusses ist in gleicher Art ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Der Bundesrat 
muß aus jedem Land ein Mitglied und ein 
Ersatzmitglied entsenden. Die vom Natio-
nalrat und die vom Bundesrat gewählten 
Mitglieder wählen je einen Vorsitzenden, 
die abwechselnd den Vorsitz führen. Der 
Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Ist weniger als die Hälfte der Mitglie-
der anwesend, so ist spätestens für den 
14. Tag darnach eine neuerliche Sitzung 
einzuberufen, die beschlußfähig ist, wenn 
mindestens neun Mitglieder anwesend 
sind. Die Bundesregierung hat binnen drei 
Wochen nach Einlangen des wiederholten 
Gesetzesbeschlusses den Einspruch unter 
Anschluß des Gesetzesbeschlusses dem 
Präsidenten des Nationalrates zur Weiter-
leitung an den Ausschuß mitzuteilen. Der 
Ausschuß ist innerhalb einer Woche nach 
Einlangen der Mitteilung der Bundesregie-
rung vom Vorsitzenden einzuberufen. 
Nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist 
obliegt die Einberufung dem Präsidenten 
des Nationalrates, dem auch die Einberu-
fung des Ausschusses zu einer neuerlichen 
Sitzung im Sinne der vorstehenden Be-
stimmungen obliegt. Der Ausschuß faßt 
seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
Der Vorsitzende stimmt mit. Der Ausschuß 
gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. 
Er hat innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen nach Einlangen der Mitteilung der 
Bundesregierung seine Entscheidung in 
der Sache zu treffen. Der Gesetzes-
beschluß kann kundgemacht werden, 
wenn der Ausschuß nicht innerhalb der 
angegebenen Frist entscheidet, daß der 
Einspruch der Bundesregierung aufrecht-
zubleiben hat. 
 

 § 10. Ist ein von einer Gemeindever-
tretung gefaßter Beschluß auf Ausschrei-
bung von Abgaben, der ohne Erlassung 
eines Landesgesetzes in Kraft treten soll, 
gesetzwidrig, so kann der Bundesminister 
für Finanzen von der Landesregierung 
seine Aufhebung verlangen. Erfolgt diese 
nicht innerhalb eines Monates nach Ein-
langen dieser Aufforderung, so kann der 
Bundesminister für Finanzen die Aufhe-
bung des Beschlusses beim Verfassungs-
gerichtshof beantragen. 
 
 § 11. (1) Die Bundesabgaben werden, 
soweit die Bundesgesetzgebung nichts 
anderes bestimmt, durch Organe der Bun-
desfinanzverwaltung bemessen, eingeho-
ben und zwangsweise eingebracht. Inwie-
weit Organe anderer Körperschaften mit-
zuwirken haben, bestimmen die Abgaben-
gesetze. 

 (2) Bezüglich der für Zwecke der Län-
der (Gemeinden) erhobenen Zuschläge zu 
Bundesabgaben haben, soweit die Bun-
desgesetzgebung nichts anderes be-
stimmt, die Organe der Bundesfinanzver-
waltung das gesamte Bemessungs- und 
Einhebungsverfahren einschließlich Vor-
schreibung und Abschreibung grundsätz-
lich nach den für die Stammabgabe gel-
tenden Bestimmungen durchzuführen. 

 (3) Die übrigen Abgaben der Länder 
(Gemeinden) werden vorbehaltlich der 
Bestimmung des § 7 Abs. 3 grundsätzlich 
durch Organe jener Gebietskörperschaften 
bemessen und eingehoben, für deren 

Zwecke sie ausgeschrieben werden. Die 
Landesgesetzgebung bestimmt, inwieweit 
Landesabgaben von Organen der Gemein-
den (Gemeindeverbände) und Gemeinde-
abgaben von Organen des Landes (der 
Gemeindeverbände) zu bemessen und 
einzuheben sind. Sofern durch Landesge-
setz die Bemessung und Einhebung sol-
cher Abgaben Bundesorganen übertragen 
werden soll, findet Art. 97 Abs. 2 B-VG 
Anwendung. 

 (4) Vergütungen für die Mitwirkung 
fremder Organe werden gesetzlich geregelt. 
 

III. FINANZZUWEISUNGEN UND 
ZUSCHÜSSE 

 § 12. (1) Finanzzuweisungen des Bun-
des an die Länder (Gemeinden) und der 
Länder an die Gemeinden können entwe-
der als Schlüsselzuweisungen oder als 
Bedarfszuweisungen gewährt werden. Bei 
der Erstellung der Schlüssel ist die durch-
schnittliche Belastung der Gebietskörper-
schaften durch die ihnen obliegenden 
Pflichtaufgaben und ihre eigene Steuer-
kraft zu berücksichtigen. Bedarfszuwei-
sungen können zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Gleichgewich-
tes im Haushalt, zur Deckung außerge-
wöhnlicher Erfordernisse oder zum Aus-
gleich von Härten gewährt werden, die 
sich bei der Verteilung von Abgabener-
tragsanteilen oder Schlüsselzuweisungen 
ergeben. 

 (2) Zweckgebundene Zuschüsse des 
Bundes werden durch das Finanzaus-
gleichsgesetz oder durch Bundesgesetze 
festgesetzt, welche die Verwaltungsaufga-
ben regeln, zu deren Lasten die Zuschüsse 
zu leisten sind. Diese Bestimmungen gel-
ten sinngemäß für Zuschüsse der Länder 
an die Gemeinden (Gemeindeverbände). 
 

 § 13. Die Gewährung von Bedarfszu-
weisungen und von zweckgebundenen 
Zuschüssen kann an Bedingungen ge-
knüpft werden, die der Erhaltung oder 
Herstellung des Gleichgewichtes im Haus-
halt der empfangenden Gebietskörper-
schaften dienen oder mit dem mit der 
Zuschußleistung verfolgten Zweck zu-
sammenhängen. Die gewährende Gebiets-
körperschaft kann sich das Recht vorbe-
halten, die Einhaltung dieser Bedingungen 
durch ihre Organe wahrnehmen zu lassen. 

 

IV. KREDITWESEN 

 § 14. Die Landesgesetzgebung regelt 
die Aufnahme von Anleihen (Darlehen) der 
Länder, Gemeindeverbände und Gemein-
den. Falls die Bundesregierung gegen 
einen Gesetzesbeschluß eines Landtages, 
durch den die Aufnahme von Anleihen 
(Darlehen) allgemein oder für einen Ein-
zelfall geregelt wird, Einspruch erhebt, 
und der Landtag seinen Beschluß wieder-
holt, gilt das im § 9 vorgesehene Verfahren. 
 
 § 15. Der Bund kann den Ländern 
(Gemeinden) Darlehen nur auf Grund 
eines besonderen Bundesgesetzes oder 
des Bundesfinanzgesetzes gewähren. Das 
gleiche gilt für eine Beteiligung der Länder 
(Gemeinden) an Einnahmen des Bundes, 
die nicht aus Abgaben herrühren. § 13 gilt 
sinngemäß auch in diesen Fällen. 

 

V. HAUSHALTSRECHT UND  
FINANZSTATISTIK 

 § 16. (1) Der Bundesminister für Fi-
nanzen kann im Einvernehmen mit dem 

Rechnungshof Form und Gliederung der 
Voranschläge und Rechnungsabschlüsse 
der Gebietskörperschaften insoweit re-
geln, als dies zur Vereinheitlichung erfor-
derlich ist. Der Bundesminister für Finan-
zen ist berechtigt, sich die Voranschläge 
und Rechnungsabschlüsse der Gebietskör-
perschaften vorlegen zu lassen und Aus-
künfte über deren Finanzwirtschaft einzu-
holen. 

 (2) Eine Abtretung oder Verpfändung 
von Abgabenrechten, Abgabenertragsan-
teilen und vermögensrechtlichen Ansprü-
chen, die den Gebietskörperschaften mit 
Ausnahme der Länder, der Landeshaupt-
städte und der Städte mit eigenem Statut 
auf Grund des Finanzausgleichsgesetzes 
gegen den Bund oder andere Gebietskör-
perschaften zustehen, ist unzulässig. Eine 
Zwangsvollstreckung auf solche Rechte 
und Ansprüche findet nicht statt. Der 
Bundesminister für Finanzen kann auf 
Antrag der Landesregierung Ausnahmen 
von diesem Verbot bewilligen. 

 

VI. FRISTENLAUF, ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 § 17. (1) Für die Berechnung der in die-
sem Bundesverfassungsgesetz vorgesehenen 
Fristen gelten die Bestimmungen der §§ 32 
und 33 des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51. 

 (2) Abgabenrechtliche Vorschriften des 
Deutschen Reichsrechtes, die auf Grund des 
Gesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. Bl. Nr. 12, 
vorläufig anzuwenden sind, bleiben, soweit 
die Regelung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesverfassungsgesetzes in die Zuständig-
keit der Länder fällt, als landesrechtliche 
Vorschriften längstens bis 31. Dezember 
1949 in Kraft. 

 (3) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt 
mit 1. Jänner 1948 in Wirksamkeit. Gleichzei-
tig tritt das Finanz-Verfassungsgesetz, B. G. 
Bl. Nr. 61 vom Jahre 1931, außer Kraft. 

 (3a) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 686/1988 tritt mit 1. 
Oktober 1988 in Kraft. Auf am 1. Oktober 
1988 geltende Bundes- und Landesgesetze ist 
§ 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 686/1988 vom Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens an anzuwenden. Dies gilt nicht 
für das Gesetz über die Erhebung einer Ab-
gabe der Aufsichtsratsmitglieder, dRGBl. 
1934 I S 253, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 587/1983 sowie für die Ver-
ordnung des Reichsministers der Finanzen 
über den Steuerabzug von Aufsichtsratsver-
gütungen, dRGBl. 1939 I S 691. 

 (3b) § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 818/1993 tritt mit 1. 
Jänner 1994, § 14 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 818/1993 tritt mit 1. 
Dezember 1993 in Kraft. 

 (3c) Der Titel, § 5, § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 1, 
§ 9, § 10, § 11 Abs. 3, § 16, § 17 Abs. 1 und 
4 und die Überschriften in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2003 treten 
mit 1. Jänner 2004 in Kraft. 

 (3d) § 7 Abs. 6 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 103/2007 tritt mit 1. 
Jänner 2010 in Kraft. Bundesgesetze auf 
Grund dieser Bestimmung dürfen bereits von 
der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. 
I Nr. 103/2007 an erlassen werden. Sie dür-
fen jedoch nicht vor dem 1. Jänner 2010 in 
Kraft treten. Soweit die Bundesgesetzgebung 
nicht anderes bestimmt, treten mit diesem 
Zeitpunkt in den Angelegenheiten § 7 Abs. 6 
bestehende landesrechtliche Vorschriften 
außer Kraft. 

 (4) Mit der Vollziehung dieses Bundesver-
fassungsgesetzes ist, soweit nicht der Bun-
desminister für Finanzen ausdrücklich mit der 
Vollziehung beauftragt ist, die Bundesregie-
rung betraut. 
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 § 1. Versammlungen sind nach Maßga-
be der Bestimmungen dieses Gesetzes 
gestattet. 
 
 § 2. (1) Wer eine Volksversammlung 
oder überhaupt eine allgemein zugängli-
che Versammlung ohne Beschränkung auf 
geladene Gäste veranstalten will, muß 
dies wenigstens 24 Stunden vor der beab-
sichtigten Abhaltung unter Angabe des 
Zweckes, des Ortes und der Zeit der Ver-
sammlung der Behörde (§ 16) schriftlich 
anzeigen. Die Anzeige muß spätestens 24 
Stunden vor dem Zeitpunkt der beabsich-
tigten Versammlung bei der Behörde ein-
langen. 

 (2) Die Behörde hat auf Verlangen 
über die Anzeige sofort eine Bescheini-
gung zu erteilen. Die Anzeige unterliegt 
keiner Stempelgebühr. 
 
 § 3. [aufgehoben] 
 
 § 4. Versammlungen der Wähler zu 
Wahlbesprechungen, dann zu Bespre-
chungen mit den gewählten Abgeordneten 
sind von den Bestimmungen dieses Geset-
zes ausgenommen, wenn sie zur Zeit der 
ausgeschriebenen Wahlen und nicht unter 
freiem Himmel abgehalten werden. 
 
 § 5. Ferner sind öffentliche Belustigun-
gen, Hochzeitszüge, volksgebräuchliche 
Feste oder Aufzüge, Leichenbegängnisse, 
Prozessionen, Wallfahrten und sonstige 
Versammlungen oder Aufzüge zur Aus-
übung eines gesetzlich gestatteten Kultus, 
wenn sie in der hergebrachten Art statt-
finden, von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes ausgenommen. 
 
 § 6. Versammlungen, deren Zweck den 
Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren 
Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder 
das öffentliche Wohl gefährdet, sind von 
der Behörde zu untersagen. 
 
 § 7. Während der Nationalrat, der Bun-
desrat, die Bundesversammlung oder ein 
Landtag versammelt ist, darf im Umkreis 
von 300 m von ihrem Sitze keine Ver-
sammlung unter freiem Himmel stattfin-
den. 
 
 § 8. Ausländer dürfen weder als Veran-
stalter noch als Ordner oder Leiter einer 
Versammlung zur Verhandlung öffentlicher 
Angelegenheiten auftreten. 
 
 § 9. (1) An einer Versammlung dürfen 
keine Personen teilnehmen, 

1. die ihre Gesichtszüge durch Kleidung 
oder andere Gegenstände verhüllen 
oder verbergen, um ihre Wiedererken-
nung im Zusammenhang mit der Ver-
sammlung zu verhindern oder 

2. die Gegenstände mit sich führen, die 
ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, 
die Feststellung der Identität zu ver-
hindern. 

 (2) Von der Festnahme einer Person 
gemäß § 35 Z 3 des Verwaltungsstrafge-
setzes 1991 wegen eines Verstoßes gegen 
Abs. 1 ist abzusehen, wenn der gesetz-
mäßige Zustand durch Anwendung eines 
gelinderen Mittels hergestellt werden 
kann; § 81 Abs. 3 bis 6 des Sicherheitspo-
lizeigesetzes gilt sinngemäß. 

 (3) Darüber hinaus kann von der 
Durchsetzung der Verbote nach Abs. 1 
abgesehen werden, wenn eine Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Si-
cherheit nicht zu besorgen ist. 
 
 § 9a. An den im § 2 erwähnten Ver-
sammlungen dürfen Bewaffnete nicht 
teilnehmen; ebenso dürfen Personen nicht 
teilnehmen, die Gegenstände bei sich 
haben, die geeignet sind und den Um-
ständen nach nur dazu dienen, Gewalt 
gegen Menschen oder Sachen auszuüben. 
 

 § 10. Adressen oder Petitionen, die von 
Versammlungen ausgehen, dürfen nicht 
von mehr als zehn Personen überbracht 
werden. 
 
 § 11. (1) Für die Wahrung des Geset-
zes und für die Aufrechterhaltung der 
Ordnung in einer Versammlung haben 
zunächst deren Leiter und Ordner Sorge 
zu tragen. 

 (2) Sie haben gesetzwidrigen Äuße-
rungen oder Handlungen sofort entgegen-
zutreten. Wenn ihren Anordnungen keine 
Folge geleistet wird, ist die Versammlung 
durch deren Leiter aufzulösen. 
 
 § 12. Der Behörde steht es frei, zu 
jeder Versammlung der im § 2 erwähnten 
Art einen, nach Umständen auch mehrere 
Vertreter zu entsenden, denen ein ange-
messener Platz in der Versammlung nach 
ihrer Wahl eingeräumt und auf Verlangen 
Auskunft über die Person der Antragsteller 
und Redner gegeben werden muß. 
 
 § 13. (1) Wenn eine Versammlung 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 
veranstaltet wird, so ist sie von der Be-
hörde (§§ 16 und 17) zu untersagen und 
nach Umständen aufzulösen. 

 (2) Desgleichen ist die Auflösung einer, 
wenngleich gesetzmäßig veranstalteten 
Versammlung vom Abgeordneten der 
Behörde oder, falls kein solcher entsendet 
wurde, von der Behörde zu verfügen, 
wenn sich in der Versammlung gesetzwid-
rige Vorgänge ereignen oder wenn sie 
einen die öffentliche Ordnung bedrohen-
den Charakter annimmt. 
 
 § 14. (1) Sobald eine Versammlung 
für aufgelöst erklärt ist, sind alle Anwe-
senden verpflichtet, den Versammlungsort 
sogleich zu verlassen und auseinanderzu-
gehen. 

 (2) Im Falle des Ungehorsams kann die 
Auflösung durch Anwendung von 
Zwangsmitteln in Vollzug gesetzt werden. 
 

 § 15. Die Anordnungen der §§ 13 und 
14 gelten auch für öffentliche Aufzüge. 
 
 § 16. Unter der in diesem Gesetz er-
wähnten Behörde ist in der Regel zu ver-
stehen: 

a) an Orten, die zum Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde gehören, 
diese Behörde; 

b) am Sitze des Landeshauptmannes, 
wenn sich dort keine Bundespolizeibe-
hörde befindet, die Sicherheitsdirektion; 

c) an allen anderen Orten die Bezirksver-
waltungsbehörde. 

 
 § 17. Bei dringender Gefahr für die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit ist 
jedoch auch jede andere Behörde, die für 
deren Aufrechterhaltung zu sorgen hat, 
berechtigt, eine Versammlung, die gegen 
die Vorschriften dieses Gesetzes veran-
staltet oder abgehalten wird, zu untersa-
gen oder aufzulösen, wovon die nach § 16 
zuständige Behörde immer sogleich zu 
verständigen ist. 
 
 § 18. Über Berufungen gegen Verfü-
gungen der Bezirksverwaltungsbehörden 
und Bundespolizeidirektionen entscheidet 
die Sicherheitsdirektion in letzter Instanz. 
Über Berufungen gegen Verfügungen der 
Sicherheitsdirektionen gemäß § 16 lit. b 
entscheidet der Bundesminister für Inne-
res. 
 
 § 19. Übertretungen dieses Gesetzes 
sind, insofern darauf das allgemeine 
Strafgesetz keine Anwendung findet, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, im Amts-
gebiet einer Bundespolizeibehörde aber 
von dieser Behörde, mit Arrest bis zu 
sechs Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 
720 Euro zu ahnden. 
 
 § 19a. Wer an einer Versammlung 
entgegen dem Verbot des § 9 Abs. 1 teil-
nimmt und bewaffnet ist oder andere Ge-
genstände gemäß § 9a bei sich hat, wird 
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen, im Wiederholungsfall 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
bestraft. 
 
 § 20. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes, ausgenommen des § 19a, ist der 
Bundesminister für Inneres betraut; mit der 
Vollziehung des § 19a ist der Bundesminister 
für Justiz betraut. 
 
 § 21. (1) § 18 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt mit 1. 
Juli 1996 in Kraft. 

 (2) § 19 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt mit 1. Jänner 
2002 in Kraft. 

 (3) Die §§ 9, 9a, 19 und 19a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
127/2002 treten mit 1. September 2002 in 
Kraft. 
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1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

Verein 

 § 1. (1) Ein Verein im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist ein freiwilliger, auf 
Dauer angelegter, auf Grund von Statuten 
organisierter Zusammenschluss mindes-
tens zweier Personen zur Verfolgung eines 
bestimmten, gemeinsamen, ideellen 
Zwecks. Der Verein genießt Rechtspersön-
lichkeit (§ 2 Abs. 1). 

 (2) Ein Verein darf nicht auf Gewinn 
berechnet sein. Das Vereinsvermögen darf 
nur im Sinne des Vereinszwecks verwen-
det werden. 

 (3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 
solche Zusammenschlüsse, die nach ande-
ren gesetzlichen Vorschriften in anderer 
Rechtsform gebildet werden müssen oder 
auf Grund freier Rechtsformwahl nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften gebildet 
werden. 
 (4) Ein Zweigverein ist ein seinem Haupt-
verein statutarisch untergeordneter Verein, 
der die Ziele des übergeordneten Hauptver-
eins mitträgt. Eine Zweigstelle (Sektion) ist 
eine rechtlich unselbständige, aber weitge-
hend selbständig geführte, organisatorische 
Teileinheit eines Vereins. 

 (5) Ein Verband ist ein Verein, in dem sich 
in der Regel Vereine zur Verfolgung gemein-
samer Interessen zusammenschließen. Ein 
Dachverband ist ein Verein zur Verfolgung 
gemeinsamer Interessen von Verbänden. 
 

Gründung des Vereins 

 § 2. (1) Die Gründung eines Vereins 
umfasst seine Errichtung und seine Ent-
stehung. Der Verein wird durch die Ver-
einbarung von Statuten (Gründungsver-
einbarung) errichtet. Er entsteht als 
Rechtsperson mit Ablauf der Frist gemäß 
§ 13 Abs. 1 oder mit früherer Erlassung 
eines Bescheids gemäß § 13 Abs. 2. 

 (2) Die ersten organschaftlichen Vertreter 
des errichteten Vereins können vor oder nach 
der Entstehung des Vereins bestellt werden. 
Erfolgt die Bestellung erst nach der Entste-
hung des Vereins, so vertreten die Gründer 
bis zur Bestellung der organschaftlichen Ver-
treter gemeinsam den entstandenen Verein. 

 (3) Hat ein Verein nicht innerhalb eines 
Jahres ab seiner Entstehung organschaftliche 
Vertreter bestellt, so ist er von der Vereins-
behörde aufzulösen. Die Frist ist von der 
Vereinsbehörde auf Antrag der Gründer zu 
verlängern, wenn diese glaubhaft machen, 
dass sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis ohne ihr Verschul-
den verhindert waren, die Frist einzuhalten. 

 (4) Für Handlungen im Namen des Ver-
eins vor seiner Entstehung haften die Han-
delnden persönlich zur ungeteilten Hand 
(Gesamtschuldner). Rechte und Pflichten, die 
im Namen des Vereins vor seiner Entstehung 
von den Gründern oder von bereits bestellten 
organschaftlichen Vertretern begründet wur-
den, werden mit der Entstehung des Vereins 
für diesen wirksam, ohne dass es einer Ge-
nehmigung durch Vereinsorgane oder Gläubi-
ger bedarf. 
 

Statuten 

 § 3. (1) Die Gestaltung der Vereinsor-
ganisation steht den Gründern und den 
zur späteren Beschlussfassung über Sta-
tutenänderungen berufenen Vereinsorga-
nen im Rahmen der Gesetze frei. 

 (2) Die Statuten müssen jedenfalls 
enthalten: 

1. den Vereinsnamen, 

2. den Vereinssitz, 

3. eine klare und umfassende Umschrei-
bung des Vereinszwecks, 

4. die für die Verwirklichung des Zwecks 
vorgesehenen Tätigkeiten und die Art 
der Aufbringung finanzieller Mittel, 

5. Bestimmungen über den Erwerb und 
die Beendigung der Mitgliedschaft, 

6. die Rechte und Pflichten der Vereins-
mitglieder, 

7. die Organe des Vereins und ihre Auf-
gaben, insbesondere eine klare und 
umfassende Angabe, wer die Geschäf-
te des Vereins führt und wer den Ver-
ein nach außen vertritt, 

8. die Art der Bestellung der Vereinsor-
gane und die Dauer ihrer Funktionspe-
riode, 

9. die Erfordernisse für gültige Be-
schlussfassungen durch die Vereinsor-
gane, 

10. die Art der Schlichtung von Streitig-
keiten aus dem Vereinsverhältnis, 

11. Bestimmungen über die freiwillige 
Auflösung des Vereins und die Ver-
wertung des Vereinsvermögens im Fall 
einer solchen Auflösung. 

 (3) Das Leitungsorgan eines Vereins ist 
verpflichtet, jedem Vereinsmitglied auf Ver-
langen die Statuten auszufolgen. 
 

Name, Sitz 

 § 4. (1) Der Name des Vereins muss 
einen Schluss auf den Vereinszweck zulas-
sen und darf nicht irreführend sein. Ver-
wechslungen mit anderen bestehenden 
Vereinen, Einrichtungen oder Rechtsfor-
men müssen ausgeschlossen sein. 

 (2) Der Sitz des Vereins muss im In-
land liegen. Als Sitz ist der Ort zu 
bestimmen, an dem der Verein seine tat-
sächliche Hauptverwaltung hat. 
 

Organe, Prüfer 

 § 5. (1) Die Statuten haben jedenfalls 
Organe zur gemeinsamen Willensbildung 
der Vereinsmitglieder (Mitgliederver-
sammlung) sowie zur Führung der Ver-
einsgeschäfte und zur Vertretung des 
Vereins nach außen (Leitungsorgan) vor-
zusehen. 
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 (2) Die Mitgliederversammlung ist 
zumindest alle vier Jahre einzuberufen. 
Der gemeinsame Wille der Mitglieder kann 
auch im Rahmen eines Repräsentationsor-
gans (Delegiertenversammlung) gebildet 
werden. Mindestens ein Zehntel der Mit-
glieder kann vom Leitungsorgan die Ein-
berufung einer Mitgliederversammlung 
verlangen. 

 (3) Das Leitungsorgan muss aus min-
destens zwei Personen bestehen. Zu sei-
nen Mitgliedern dürfen nur natürliche Per-
sonen bestellt werden. Mit der Geschäfts-
führung und der Vertretung können auch 
mehrere beziehungsweise verschiedene 
Vereinsorgane betraut sein. Innerhalb 
eines Vereinsorgans können die Geschäfte 
und Vertretungsaufgaben auch aufgeteilt 
werden. 

 (4) Sehen die Statuten ein Aufsichtsorgan 
vor, so muss dieses aus mindestens drei 
natürlichen Personen bestehen. Seine Bestel-
lung obliegt der Mitgliederversammlung. Die 
Mitglieder eines Aufsichtsorgans müssen 
unabhängig und unbefangen sein. Sie dürfen 
keinem Organ mit Ausnahme der Mitglieder-
versammlung angehören, dessen Tätigkeit 
Gegenstand der Aufsicht ist. Sehen die Statu-
ten eines Vereins, der zwei Jahre lang im 
Durchschnitt mehr als dreihundert Arbeit-
nehmer hat, ein Aufsichtsorgan vor, so müs-
sen ihm zu einem Drittel Arbeitnehmer ange-
hören. Der jeweilige Durchschnitt bestimmt 
sich nach den Arbeitnehmerzahlen an den 
jeweiligen Monatsletzten innerhalb des vo-
rangegangenen Rechnungsjahrs. Das Lei-
tungsorgan hat jeweils zum Jahresletzten die 
Durchschnittsanzahl festzustellen und dem 
Aufsichtsorgan mitzuteilen. Im Übrigen sind 
die §§ 110 und 132 ArbVG sinngemäß anzu-
wenden. 

 (5) Jeder Verein hat mindestens zwei 
Rechnungsprüfer zu bestellen, ein großer 
Verein im Sinne des § 22 Abs. 2 einen Ab-
schlussprüfer. Rechnungsprüfer wie Ab-
schlussprüfer müssen unabhängig und unbe-
fangen sein, Abs. 4 vierter Satz gilt sinnge-
mäß. Sofern die Statuten nicht anderes vor-
sehen, wird der Abschlussprüfer für ein Rech-
nungsjahr bestellt. Die Auswahl der Rech-
nungsprüfer und des Abschlussprüfers obliegt 
der Mitgliederversammlung. Ist eine Bestel-
lung noch vor der nächsten Mitgliederver-
sammlung notwendig, so hat das Aufsichtsor-
gan, fehlt ein solches, das Leitungsorgan den 
oder die Prüfer auszuwählen. 
 

Geschäftsführung, Vertretung 

 § 6. (1) Sehen die Statuten nicht an-
deres vor, so ist Gesamtgeschäftsführung 
anzunehmen. Hiefür genügt im Zweifel 
einfache Stimmenmehrheit. 

 (2) Sehen die Statuten nicht anderes 
vor, so ist auch Gesamtvertretung anzu-
nehmen. Zur passiven Vertretung des 
Vereins sind die Organwalter allein befugt. 

 (3) Die organschaftliche Vertretungsbe-
fugnis ist, von der Frage der Gesamt- oder 
Einzelvertretung abgesehen, Dritten gegen-
über unbeschränkbar. In den Statuten vorge-
sehene Beschränkungen wirken nur im In-
nenverhältnis. 

 (4) Im eigenen Namen oder für einen 
anderen geschlossene Geschäfte eines organ-
schaftlichen Vertreters mit dem Verein (In-
sichgeschäfte) bedürfen der Zustimmung 
eines anderen, zur Vertretung oder Ge-
schäftsführung befugten Organwalters. 
 

Nichtigkeit und Anfechtbarkeit  
von Vereinsbeschlüssen 

 § 7. Beschlüsse von Vereinsorganen sind 
nichtig, wenn dies Inhalt und Zweck eines 
verletzten Gesetzes oder die guten Sitten 
gebieten. Andere gesetz- oder statutenwidri-
ge Beschlüsse bleiben gültig, sofern sie nicht 
binnen eines Jahres ab Beschlussfassung 
gerichtlich angefochten werden. Jedes von 

einem Vereinsbeschluss betroffene Vereins-
mitglied ist zur Anfechtung berechtigt. 
 

Streitschlichtung 

 § 8. (1) Die Statuten haben vorzusehen, 
dass Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis 
vor einer Schlichtungseinrichtung auszutragen 
sind. Sofern das Verfahren vor der Schlich-
tungseinrichtung nicht früher beendet ist, 
steht für Rechtsstreitigkeiten nach Ablauf von 
sechs Monaten ab Anrufung der Schlich-
tungseinrichtung der ordentliche Rechtsweg 
offen. Die Anrufung des ordentlichen Gerichts 
kann nur insofern ausgeschlossen werden, als 
ein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO 
eingerichtet wird. 

 (2) Die Statuten haben die Zusammen-
setzung und die Art der Bestellung der Mit-
glieder der Schlichtungseinrichtung unter 
Bedachtnahme auf deren Unbefangenheit zu 
regeln. Den Streitparteien ist beiderseitiges 
Gehör zu gewähren. 
 

Vereinsbehörden, Verfahren 

 § 9. (1) Vereinsbehörde im Sinne die-
ses Bundesgesetzes ist in erster Instanz 
die Bezirksverwaltungsbehörde, im örtli-
chen Wirkungsbereich einer Bundespoli-
zeidirektion diese. 

 (2) Über Berufungen gegen Bescheide 
nach diesem Bundesgesetz entscheidet 
die Sicherheitsdirektion in letzter Instanz. 

 (3) Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich, sofern nicht anderes bestimmt ist 
(§ 19 Abs. 2), nach dem in den Statuten 
angegebenen Vereinssitz. 
 

Vereinsversammlungen 

 § 10. Für Versammlungen, die von 
einem Verein abgehalten werden, gilt das 
Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 
98/1953, mit der Maßgabe, dass die Mit-
glieder des Vereins als geladene Gäste 
gemäß § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes anzu-
sehen sind. 
 

2. Abschnitt 

Entstehung des Vereins 
 

Anzeige der Vereinserrichtung 

 § 11. Die Errichtung eines Vereins (§ 2 
Abs. 1) ist der Vereinsbehörde von den 
Gründern oder den bereits bestellten or-
ganschaftlichen Vertretern unter Angabe 
ihres Namens, ihres Geburtsdatums, ihres 
Geburtsorts und ihrer für Zustellungen 
maßgeblichen Anschrift (§ 4 Zustellgesetz, 
BGBl. Nr. 200/1982) mit einem Exemplar 
der vereinbarten Statuten schriftlich anzu-
zeigen. Bereits bestellte organschaftliche 
Vertreter haben zudem ihre Funktion und 
den Zeitpunkt ihrer Bestellung anzugeben. 
Sofern bereits vorhanden, ist auch die für 
Zustellungen maßgebliche Anschrift des 
Vereins bekannt zu geben. 
 
Erklärung, dass die Vereinsgründung 

nicht gestattet ist 

 § 12. (1) Die Vereinsbehörde hat bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 11 
Abs. 2 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, mit Be-
scheid zu erklären, dass die Gründung 
eines Vereins nicht gestattet wird, wenn 
der Verein nach seinem Zweck, seinem 
Namen oder seiner Organisation gesetz-
widrig wäre. 

 (2) Eine Erklärung gemäß Abs. 1 muss 
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
binnen vier Wochen nach Einlangen der 
Errichtungsanzeige bei der zuständigen 
Vereinsbehörde schriftlich und unter An-
gabe der Gründe erfolgen. 

 (3) Ergibt eine erste Prüfung der vor-
gelegten Statuten Anhaltspunkte dafür, 
dass der Verein nach seinem Zweck, sei-
nem Namen oder seiner Organisation 
gesetzwidrig sein könnte, so kann die 
Vereinsbehörde, wenn dies zur Prüfung 
dieser Fragen im Interesse eines ord-
nungsgemäßen Ermittlungsverfahrens 
notwendig ist, die in Abs. 2 angeführte 
Frist mit Bescheid auf längstens sechs 
Wochen verlängern. 

 (4) Ein Bescheid gemäß Abs. 3 muss 
ohne unnötigen Aufschub schriftlich und 
unter Angabe der Gründe erlassen wer-
den. Gegen einen solchen Bescheid ist 
kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig. 

 (5) Ein Bescheid gemäß Abs. 1 gilt 
hinsichtlich der in Abs. 2 angeführten und 
allenfalls gemäß Abs. 3 verlängerten Frist 
auch dann als rechtzeitig erlassen, wenn 
seine Zustellung innerhalb dieser Frist an 
der in der Errichtungsanzeige angegebe-
nen Abgabestelle versucht worden ist. 
 

Einladung zur Aufnahme  
der Vereinstätigkeit 

 § 13. (1) Ergeht binnen vier, im Fall 
einer Verlängerung gemäß § 12 Abs. 3 
binnen längstens sechs Wochen nach Ein-
langen der Errichtungsanzeige keine Er-
klärung gemäß § 12 Abs. 1, so gilt das 
Schweigen der Vereinsbehörde als Einla-
dung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit. 
Der mit Fristablauf entstandene Verein 
(§ 2 Abs. 1) kann seine Tätigkeit beginnen. 
Die Vereinsbehörde hat den Anzeigern 
eine unbeglaubigte Abschrift der Statuten 
und einen Auszug aus dem Vereinsregister 
zu übermitteln. 

 (2) Schon vor Fristablauf kann an die 
Anzeiger mit Bescheid eine ausdrückliche 
Einladung zur Aufnahme der Vereinstätig-
keit ergehen, sobald die Vereinsbehörde 
zu einer Erklärung gemäß § 12 Abs. 1 
keinen Anlass sieht. Der Einladung ist eine 
unbeglaubigte Abschrift der Statuten und 
ein Auszug aus dem Vereinsregister anzu-
schließen. Gegen einen solchen Bescheid 
ist kein Rechtsmittel zulässig. 
 

Änderung der Statuten,  
der organschaftlichen Vertreter und 

der Vereinsanschrift 

 § 14. (1) Die §§ 1 bis 13 gelten sinn-
gemäß auch für Statutenänderungen. Ein 
Vereinsregisterauszug ist nur dann zu 
übermitteln, wenn sich durch die Statu-
tenänderung der Registerstand geändert 
hat. 

 (2) Der Verein hat alle seine organschaft-
lichen Vertreter unter Angabe ihrer statuten-
gemäßen Funktion, ihres Namens, ihres Ge-
burtsdatums, ihres Geburtsorts und ihrer für 
Zustellungen maßgeblichen Anschrift sowie 
des Beginns ihrer Vertretungsbefugnis jeweils 
binnen vier Wochen nach ihrer Bestellung der 
Vereinsbehörde bekannt zu geben. 

 (3) Der Verein hat der Vereinsbehörde 
auch jede Änderung seiner für Zustellungen 
maßgeblichen Anschrift binnen vier Wochen 
mitzuteilen. 
 

3. Abschnitt 

Vereinsregister  
und Datenverwendung 

 
Verwendung sensibler Daten 

 § 15. Personenbezogene Daten gemäß 
§ 16 Abs. 1 dürfen die Vereinsbehörden 
im Interesse der Offenlegung der für den 
Rechtsverkehr bedeutsamen Tatsachen 
sowie im Interesse der Ausschließlichkeit 
der Vereinsnamen (§ 4 Abs. 1) auch dann 
verwenden, wenn es sich im Hinblick auf 
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den aus seinem Namen erschließbaren 
Zweck eines Vereins (§ 4 Abs. 1) um be-
sonders schutzwürdige Daten im Sinne 
von § 4 Z 2 DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/ 
1999, handelt. 
 

Lokales Vereinsregister 

 § 16. (1) Die Vereinsbehörden erster 
Instanz haben für die in ihrem örtlichen 
Wirkungsbereich ansässigen Vereine fol-
gende Vereinsdaten in einem Register 
evident zu halten: 

1. den Namen der örtlich zuständigen 
Vereinsbehörde erster Instanz; 

2. den Namen des Vereins; 

3. die ZVR-Zahl des Vereins gemäß § 18 
Abs. 3; 

4. das Datum des Entstehens des Ver-
eins; 

5. den Sitz und die für Zustellungen 
maßgebliche Anschrift des Vereins; 

6. die statutenmäßige Regelung der Ver-
tretung des Vereins; 

7. die Funktion und den Namen der or-
ganschaftlichen Vertreter des Vereins, 
bis zu ihrer ersten Bekanntgabe den 
Namen der die Errichtung des Vereins 
anzeigenden Gründer; 

8. das Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die für Zustellungen maßgebliche 
Anschrift der organschaftlichen Vertre-
ter des Vereins, bis zu ihrer ersten 
Bekanntgabe das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die für Zustellungen 
maßgebliche Anschrift der die Errich-
tung des Vereins anzeigenden Grün-
der; 

9. die für den Bereich des Vereinswesens 
erstellte verwaltungsbereichsspezifi-
sche Personenkennzeichnung der or-
ganschaftlichen Vertreter des Vereins, 
bis zu ihrer ersten Bekanntgabe die 
Personenkennzeichnung der die Er-
richtung des Vereins anzeigenden 
Gründer; 

10. den Beginn der Vertretungsbefugnis 
der organschaftlichen Vertreter des 
Vereins und die statutenmäßige Dauer 
ihrer Funktionsperiode; 

11. die Mitteilung des Abschlussprüfers im 
Sinne des § 22 Abs. 5 erster Satz; 

12. die freiwillige Auflösung und die 
rechtskräftige behördliche Auflösung 
des Vereins; 

13. die Abwicklung oder Nachabwicklung 
sowie den Namen des Abwicklers und 
den Beginn seiner Vertretungsbefug-
nis; 

14. das Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die für Zustellungen maßgebliche 
Anschrift des Abwicklers; 

15. die für den Bereich des Vereinswesens 
erstellte verwaltungsbereichsspezifi-
sche Personenkennzeichnung des Ab-
wicklers; 

16. die Beendigung der Abwicklung oder 
Nachabwicklung; 

17. das Bestehen einer Auskunftssperre. 

 (2) Die Vereinsbehörde hat ihr bekannt 
gewordene Änderungen eingetragener 
Tatsachen gemäß Abs. 1 im Register ent-
sprechend ersichtlich zu machen, im Fall 
der Unzulässigkeit hat sie die betreffende 
Eintragung zu löschen. Ersetzte oder ge-
löschte Eintragungen werden dadurch zu 
historischen Eintragungen. Mit der Eintra-
gung einer Vereinsauflösung gemäß 
Abs. 1 Z 12, im Fall einer Abwicklung mit 
der Eintragung ihrer Beendigung gemäß 
Abs. 1 Z 16, endet die Rechtspersönlich-
keit des Vereins (§ 27) und werden alle 

eingetragenen Tatsachen zu historischen 
Eintragungen. Historische Eintragungen 
sind zu kennzeichnen, sie müssen lesbar 
und abfragbar bleiben. 

 (3) Nach Ablauf von zehn Jahren ab 
dem Ende der Rechtsfähigkeit eines Ver-
eins hat die Vereinsbehörde alle im Ver-
einsregister verarbeiteten Daten endgültig 
zu löschen. 

 (4) Schreibfehler oder diesen gleichzuhal-
tende, offenbar auf einem Versehen oder 
offenbar ausschließlich auf technisch mangel-
haftem Betrieb einer automationsunterstütz-
ten Datenverarbeitungsanlage beruhende 
Unrichtigkeiten einer Eintragung sind auf 
Antrag oder von Amts wegen zu berichtigen. 

 (5) Bei den Sicherheitsdirektionen geführ-
te Evidenzen beziehungsweise Datenanwen-
dungen dürfen solange weitergeführt werden, 
bis das Zentrale Vereinsregister seinen Be-
trieb aufnimmt. Die Sicherheitsdirektionen 
sind ermächtigt, bei In-Kraft-Treten dieses 
Bundesgesetzes verarbeitete Registerdaten 
im Sinne des Abs. 1 an die Vereinsbehörden 
erster Instanz – soweit technisch möglich und 
sinnvoll – zu übermitteln. Die Vereinsbehör-
den erster Instanz sind ermächtigt, ihnen 
übermittelte Daten für Zwecke ihres Lokalen 
Vereinsregisters zu verwenden. 
 

Erteilung von Auskünften 

 § 17. (1) Das Lokale Vereinsregister 
ist insofern ein öffentliches Register im 
Sinne des § 17 Abs. 2 Z 2 DSG 2000, als 
die Vereinsbehörden erster Instanz auf 
Verlangen jedermann über die in § 16 
Abs. 1 Z 1 bis 7, 10 bis 13 und 16 ange-
führten Daten eines nach 

1. seiner ZVR-Zahl (§ 18 Abs. 3) oder 

2. seinem Namen oder 

3. Namensbestandteilen, allenfalls ergänzt 
mit dem Vereinssitz, eindeutig be-
stimmbaren Vereins (Einzelabfrage) 
Auskunft zu erteilen haben, soweit 
nicht auf Grund einer Auskunftssperre 
gegenüber Dritten gemäß Abs. 6 vor-
zugehen ist. 

 (2) Auskunft über die in § 16 Abs. 1 Z 
8 und 14 angeführten Daten sowie über 
historische Daten (§ 16 Abs. 2) eines Ver-
eins ist jedermann, soweit nicht auf Grund 
einer Auskunftssperre gegenüber Dritten 
gemäß Abs. 6 vorzugehen ist, nur auf 
ausdrückliches Verlangen und nur bei 
Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses, an Private überdies nur bei 
Nachweis ihrer Identität zu erteilen. Dem 
Verein selbst ist auf sein Verlangen jeden-
falls Auskunft zu erteilen; die Bestimmun-
gen des § 26 DSG 2000 und die Bestim-
mungen der §§ 17 und 17a AVG über die 
Akteneinsicht bleiben unberührt. 

 (3) Die Auskunft ergeht mündlich oder 
in Form eines Vereinsregisterauszugs. 
Scheint der gesuchte Verein im Vereinsregis-
ter nicht auf, so hat die Antwort zu lauten: 
“Es liegen über den gesuchten Verein keine 
Daten für eine Vereinsregisterauskunft vor”. 

 (4) Jeder im Vereinsregister eingetra-
gene Verein kann im Fall einer außerge-
wöhnlichen Gefährdung, insbesondere bei 
Vorliegen sensibler Daten (§ 15) bei der 
Vereinsbehörde beantragen, dass Aus-
künfte über ihn nicht erteilt werden (Aus-
kunftssperre). Dem Antrag ist statt-
zugeben, soweit ein schutzwürdiges Inte-
resse glaubhaft gemacht wird. Die Aus-
kunftssperre kann für die Dauer von 
höchstens zwei Jahren verfügt oder ver-
längert werden. 

 (5) Die Auskunftssperre ist zu widerru-
fen, sobald sich herausstellt, dass 

1. sich der Antragsteller durch die Aus-
kunftssperre rechtlichen Verpflichtun-
gen entziehen will oder 

2. der Grund für die Verfügung der Aus-
kunftssperre weggefallen ist. 

 (6) Soweit eine Auskunftssperre besteht, 
hat die Antwort zu lauten: “Es liegen über 
den gesuchten Verein keine Daten für eine 
Vereinsregisterauskunft vor.” Eine Auskunft 
gemäß Abs. 1 oder 2 ist dennoch zu erteilen, 
wenn der Auskunftswerber eine rechtliche 
Verpflichtung des Betroffenen geltend ma-
chen kann. In einem solchen Fall hat die 
Vereinsbehörde vor Erteilung der Auskunft 
den Betroffenen zu verständigen und ihm 
Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 

 (7) Auskünfte aus Statuten sind durch 
Einsichtgewährung oder nach Maßgabe der 
technisch-organisatorischen Möglichkeiten 
und gegen Kostenersatz durch Herstellung 
von Ablichtungen oder Ausdrucken zu erteilen. 

 (8) Wer eine Auskunft einholt darf darauf 
vertrauen, dass sie richtig ist, es sei denn, er 
kennt die Unrichtigkeit oder muss sie kennen. 
Liegt die Ursache einer unrichtigen Auskunft 
auf Seite des Vereins, so haftet bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen ausschließlich 
der Verein für den entstandenen Vertrauens-
schaden. 

 (9) Auskünfte, die sich auf die Regis-
terdaten aller oder mehrerer gemeinsamer 
Kriterien beziehen (Sammelabfrage), sind 
unzulässig. Sofern die Behörden das Re-
gister automationsunterstützt führen, darf 
nicht vorgesehen werden, dass die Ge-
samtmenge der gespeicherten Daten nach 
anderen als den in § 17 Abs. 1 genannten 
Auswahlkriterien geordnet werden kann. 
Insbesondere darf die Auswählbarkeit der 
Vereinsdaten aus der Gesamtmenge nach 
dem Namen einer physischen Person nicht 
vorgesehen werden. 
 

Zentrales Vereinsregister 

 § 18. (1) Der Bundesminister für Inne-
res hat ein automationsunterstütztes 
Zentrales Vereinsregister (ZVR) als Infor-
mationsverbundsystem im Sinne des § 4 
Z 13 DSG 2000 zu führen, wobei der Bun-
desminister für Inneres sowohl die Funkti-
on des Betreibers gemäß § 50 DSG 2000 
als auch die eines Dienstleisters im Sinne 
des § 4 Z 5 DSG 2000 für diese Datenan-
wendung ausübt. Datenschutzrechtliche 
Auftraggeber des ZVR sind die Vereinsbe-
hörden erster Instanz. 

 (2) Die Vereinsbehörden erster Instanz 
haben dem Bundesminister für Inneres für 
die Zwecke des ZVR ihre Vereinsdaten 
gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 bis 17 im Weg der 
Datenfernübertragung zu überlassen; 
Näheres über die Vorgangsweise bei der 
Überlassung der Daten nach dem ersten 
Halbsatz und den Zeitpunkt, ab dem die 
jeweils zuständigen Behörden diese Über-
lassungen vorzunehmen haben, hat der 
Bundesminister für Inneres durch Verord-
nung festzulegen. 

 (3) Der Bundesminister für Inneres hat 
zur Sicherung der Unverwechselbarkeit 
der erfassten Vereine bei Führung des 
ZVR für die Vereinsbehörden jedem Verein 
eine fortlaufende Vereinsregisterzahl 
(ZVR-Zahl) beizugeben, die keine Infor-
mationen über den Betroffenen enthält. 
Die ZVR-Zahl ist der zuständigen Vereins-
behörde erster Instanz rückzumelden. Die 
ZVR-Zahl ist von den Vereinen im Rechts-
verkehr nach außen zu führen. 

 (4) § 17 Abs. 1 gilt für das ZVR sinn-
gemäß. 
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Verwendung der Daten des  
Zentralen Vereinsregisters 

 § 19. (1) Die Vereinsbehörden dürfen 
die im Zentralen Vereinsregister verarbei-
teten Daten gemeinsam benützen und 
Auskünfte daraus erteilen. Für die Ertei-
lung von Auskünften gilt § 17 sinngemäß, 
wobei diese – abweichend von § 9 Abs. 3 
– unabhängig vom Sitz eines Vereins von 
jeder Vereinsbehörde erster Instanz zu 
erteilen sind. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres ist 
ermächtigt, Organen von Gebietskörper-
schaften auf Verlangen sowie Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts auf deren Antrag 
eine Abfrage im Zentralen Vereinsregister 
in der Weise zu eröffnen, dass sie, soweit 
dies zur Besorgung einer gesetzlich über-
tragenen Aufgabe erforderlich ist, die dort 
verarbeiteten Daten – ausgenommen jene 
nach § 16 Abs. 1 Z 9 und 15 – bestimmter 
Vereine im Datenfernverkehr ermitteln 
können. 

 (3) Insoweit das ZVR ein öffentliches 
Register ist (§ 17 Abs. 1), ist unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 der Bun-
desminister für Inneres ermächtigt, je-
dermann die gebührenfreie Abfrage der im 
ZVR verarbeiteten Daten von Vereinen, 
für die keine Auskunftssperre gemäß § 17 
Abs. 4 besteht, im Weg des Datenfernver-
kehrs zu eröffnen (Online-Einzelabfrage). 

 (4) Der Zeitpunkt der Aufnahme des 
Echtbetriebs des Zentralen Vereinsregis-
ters sowie Näheres über die Vorgangswei-
se bei dem in Abs. 1 bis 3 vorgesehenen 
Verwenden von Daten im Hinblick auf die 
für die jeweilige Datenverwendung not-
wendigen Datensicherheitsmaßnahmen, 
sind vom Bundesminister für Inneres 
durch Verordnung festzulegen, wobei für 
das Verwenden von Daten gemäß Abs. 1a 
und 2 insbesondere vorzusehen ist, dass 
seitens des Empfängers sichergestellt 
wird, dass 
1. in seinem Bereich ausdrücklich festge-
legt wird, wer unter welchen Voraus-
setzungen eine Abfrage durchführen 
darf, 

2. abfrageberechtigte Mitarbeiter über 
ihre nach Datenschutzvorschriften be-
stehenden Pflichten belehrt werden, 

3. entsprechende Regelungen über die 
Abfrageberechtigungen und den Schutz 
vor Einsicht und Verwendung der Ver-
einsdaten durch Unbefugte getroffen 
werden, 

4. durch technische oder programmge-
steuerte Vorkehrungen Maßnahmen 
gegen unbefugte Abfragen ergriffen 
werden, 

5. Aufzeichnungen geführt werden, damit 
tatsächlich durchgeführte Verwen-
dungsvorgänge im Hinblick auf ihre Zu-
lässigkeit im notwendigen Ausmaß 
nachvollzogen werden können, 

6. Maßnahmen zum Schutz vor unberech-
tigtem Zutritt zu Räumlichkeiten, von 
denen aus Abfragen durchgeführt wer-
den können, ergriffen werden und 

7. eine Dokumentation über die gemäß 
Z 1 bis 6 getroffenen Maßnahmen ge-
führt wird. 

 (5) Eine auf Antrag eröffnete Abfrage-
berechtigung im Zentralen Vereinsregister 
ist vom Bundesminister für Inneres zu 
unterbinden, wenn 

1. die Voraussetzungen, unter denen die 
Abfrageberechtigung erteilt wurde, 
nicht mehr vorliegen, 

1a. die damit ermittelten Daten zu ande-
ren Zwecken als zur Erfüllung eines ge-
setzlichen Auftrages verwendet werden, 

2. schutzwürdige Geheimhaltungsinteres-
sen Betroffener von Auskünften verletzt 
wurden, 

3. gegen Datensicherheitsmaßnahmen 
gemäß Abs. 4 Z 1 bis 7 verstoßen wurde 
oder 

4. ausdrücklich auf sie verzichtet wird. 

 (5) Nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten können Änderungen im 
ZVR, die sonst auf Grund von Mitteilungen 
gemäß § 14 Abs. 2 und 3 vorgenommen 
werden, durch einen vom Verein der Be-
hörde namhaft gemachten organschaftli-
chen Vertreter unter Verwendung der 
Bürgerkarte (E-GovG, BGBl. I Nr. 
10/2004) für die Behörde vorgenommen 
werden. Auf diese Weise durchgeführte 
Änderungen sind unverzüglich den lokalen 
Vereinsregistern zur Verfügung zu stellen. 

 

4. Abschnitt 

Vereinsgebarung 
 

Informationspflicht 

 § 20. Das Leitungsorgan ist verpflichtet, 
in der Mitgliederversammlung die Mitglieder 
über die Tätigkeit und die finanzielle Geba-
rung des Vereins zu informieren. Wenn min-
destens ein Zehntel der Mitglieder dies unter 
Angabe von Gründen verlangt, hat das Lei-
tungsorgan eine solche Information den 
betreffenden Mitgliedern auch sonst binnen 
vier Wochen zu geben. 
 

Rechnungslegung 

 § 21. (1) Das Leitungsorgan hat dafür zu 
sorgen, dass die Finanzlage des Vereins 
rechtzeitig und hinreichend erkennbar ist. Es 
hat ein den Anforderungen des Vereins ent-
sprechendes Rechnungswesen einzurichten, 
insbesondere für die laufende Aufzeichnung 
der Einnahmen und Ausgaben zu sorgen. 
Zum Ende des Rechnungsjahrs hat das Lei-
tungsorgan innerhalb von fünf Monaten eine 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt 
Vermögensübersicht zu erstellen. Das Rech-
nungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmen, es darf zwölf Monate nicht 
überschreiten. 

 (2) Die Rechnungsprüfer haben die Fi-
nanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
und die statutengemäße Verwendung der 
Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstel-
lung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
zu prüfen. Das Leitungsorgan hat den Rech-
nungsprüfern die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

 (3) Der Prüfungsbericht hat die Ord-
nungsmäßigkeit der Rechnungslegung und 
die statutengemäße Verwendung der Mittel 
zu bestätigen oder festgestellte Gebarungs-
mängel oder Gefahren für den Bestand des 
Vereins aufzuzeigen. Auf ungewöhnliche Ein-
nahmen oder Ausgaben, vor allem auf In-
sichgeschäfte (§ 6 Abs. 4), ist besonders 
einzugehen. 

 (4) Die Rechnungsprüfer haben dem Lei-
tungsorgan und einem allenfalls bestehenden 
Aufsichtsorgan zu berichten. Die zuständigen 
Vereinsorgane haben die von den Rech-
nungsprüfern aufgezeigten Gebarungsmängel 
zu beseitigen und Maßnahmen gegen aufge-
zeigte Gefahren zu treffen. Das Leitungsor-
gan hat die Mitglieder über die geprüfte Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung zu informie-
ren. Geschieht dies in der Mitgliederver-
sammlung, sind die Rechnungsprüfer einzu-
binden. 

 (5) Stellen die Rechnungsprüfer fest, dass 
das Leitungsorgan beharrlich und auf 
schwerwiegende Weise gegen die ihm oblie-
genden Rechnungslegungspflichten verstößt, 
ohne dass zu erwarten ist, dass im Verein in 
absehbarer Zeit für wirksame Abhilfe gesorgt 
wird, so haben sie vom Leitungsorgan die 

Einberufung einer Mitgliederversammlung zu 
verlangen. Sie können auch selbst eine Mit-
gliederversammlung einberufen. 
 

Qualifizierte Rechnungslegung  
für große Vereine 

 § 22. (1) Das Leitungsorgan eines Ver-
eins, dessen gewöhnliche Einnahmen oder 
gewöhnliche Ausgaben in zwei aufeinander 
folgenden Rechnungsjahren jeweils höher als 
eine Million Euro waren, hat ab dem folgen-
den Rechnungsjahr an Stelle der Einnahmen- 
und Ausgabenrechnung einen Jahresabschluss 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) aufzu-
stellen. § 21 und die §§ 190 bis 193 Abs. 1 
und 193 Abs. 3 bis 216 UGB sind sinngemäß 
anzuwenden. Die Verpflichtung zur Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses entfällt, sobald 
der Schwellenwert in zwei aufeinander fol-
genden Rechnungsjahren nicht mehr über-
schritten wird. 

 (2) Das Leitungsorgan eines Vereins, 
dessen gewöhnliche Einnahmen oder ge-
wöhnliche Ausgaben in zwei aufeinander 
folgenden Rechnungsjahren jeweils höher als 
3 Millionen Euro waren oder dessen jährliches 
Aufkommen an im Publikum gesammelten 
Spenden in diesem Zeitraum jeweils den 
Betrag von einer Million Euro überstieg, hat 
einen erweiterten Jahresabschluss (Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) auf-
zustellen und überdies für die Abschlussprü-
fung durch einen Abschlussprüfer gemäß 
Abs. 4 zu sorgen. Dabei sind zusätzlich die 
§§ 222 bis 226 Abs. 1, 226 Abs. 3 bis 234, 
236 bis 239, 242, 269 Abs. 1 und 272 bis 276 
UGB sinngemäß anzuwenden. Im Anhang 
sind jedenfalls Mitgliedsbeiträge, öffentliche 
Subventionen, Spenden und sonstige Zuwen-
dungen sowie Einkünfte aus wirtschaftlichen 
Tätigkeiten und die ihnen jeweils zugeordne-
ten Aufwendungen auszuweisen. Der Ab-
schlussprüfer übernimmt die Aufgaben der 
Rechnungsprüfer. Diese Verpflichtungen ent-
fallen, sobald die im ersten Satz genannten 
Schwellenwerte in zwei aufeinander folgen-
den Rechnungsjahren nicht mehr überschrit-
ten werden. 

 (3) Wenn und soweit ein öffentlicher Sub-
ventionsgeber zu einer gleichwertigen Prü-
fung verpflichtet ist, bleibt ein hievon erfass-
ter Rechnungskreis von der Berechnung der 
Schwellenwerte gemäß Abs. 1 und 2 und von 
der Prüfung durch den Abschlussprüfer oder 
durch die Rechnungsprüfer ausgenommen. 
Auf einen solchen Rechnungskreis sind die 
Rechnungslegungsbestimmungen entspre-
chend dem darin erreichten Schwellenwert 
anzuwenden. Das Ergebnis der Prüfung durch 
den öffentlichen Subventionsgeber ist im Fall 
des Abs. 2 dem Abschlussprüfer, sonst den 
Rechnungsprüfern innerhalb von drei Mona-
ten ab Aufstellung des Jahresabschlusses 
beziehungsweise ab Erstellung der Einnah-
men- und Ausgabenrechnung mitzuteilen. 

 (4) Als Abschlussprüfer können beeidete 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaften, beeidete Buchprüfer und Steu-
erberater oder Buchprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaften sowie Revisoren im 
Sinne des § 13 Genossenschaftsrevisionsge-
setz 1997, BGBl. I Nr. 127/1997, herangezo-
gen werden. 

 (5) Stellt der Abschlussprüfer bei seiner 
Prüfung Tatsachen fest, die erkennen lassen, 
dass der Verein seine bestehenden Verpflich-
tungen nicht erfüllen kann, oder die erwarten 
lassen, dass der Verein in Zukunft zur Erfül-
lung seiner Verpflichtungen nicht in der Lage 
sein wird, so hat er dies der Vereinsbehörde 
mitzuteilen. Die Vereinsbehörde hat diesen 
Umstand im Vereinsregister ersichtlich zu 
machen. Die Eintragung ist wieder zu lö-
schen, wenn der Abschlussprüfer mitteilt, 
dass die ihr zu Grunde liegenden Tatsachen 
nicht mehr bestehen. Die Eintragung ist in 
einer Weise zu löschen, dass sie – abwei-
chend von § 16 Abs. 2 – nicht weiter abfrag-
bar ist. 
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5. Abschnitt 

Haftung 
 

Haftung für Verbindlichkeiten  
des Vereins 

 § 23. Für Verbindlichkeiten des Vereins 
haftet der Verein mit seinem Vermögen. 
Organwalter und Vereinsmitglieder haften 
persönlich nur dann, wenn sich dies aus an-
deren gesetzlichen Vorschriften oder auf 
Grund persönlicher rechtsgeschäftlicher Ver-
pflichtung ergibt. 
 
Haftung von Organwaltern und Rech-
nungsprüfern gegenüber dem Verein 

 § 24. (1) Verletzt ein Mitglied eines Ver-
einsorgans unter Missachtung der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Or-
ganwalters seine gesetzlichen oder statutari-
schen Pflichten oder rechtmäßige Beschlüsse 
eines zuständigen Vereinsorgans, so haftet es 
dem Verein für den daraus entstandenen 
Schaden nach den §§ 1293 ff ABGB; dies gilt 
sinngemäß auch für Rechnungsprüfer. Bei der 
Beurteilung des Sorgfaltsmaßstabs ist eine 
Unentgeltlichkeit der Tätigkeit zu berücksich-
tigen. Vereinsmitglieder sind in ihrer Eigen-
schaft als Teilnehmer der Mitgliederversamm-
lung keine Organwalter. 

 (2) Organwalter können insbesondere 
schadenersatzpflichtig werden, wenn sie 
schuldhaft 
1. Vereinsvermögen zweckwidrig verwendet, 
2. Vereinsvorhaben ohne ausreichende finan-
zielle Sicherung in Angriff genommen, 

3. ihre Verpflichtungen betreffend das Finanz- 
und Rechnungswesen des Vereins miss-
achtet, 

4. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vereinsvermögen nicht rechtzei-
tig beantragt, 

5. im Fall der Auflösung des Vereins dessen 
Abwicklung behindert oder vereitelt oder 

6. ein Verhalten, das Schadenersatzpflichten 
des Vereins gegenüber Vereinsmitgliedern 
oder Dritten ausgelöst hat, gesetzt 

haben. 

 (3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn 
die Handlung auf einem seinem Inhalt nach 
gesetzmäßigen und ordnungsgemäß zustande 
gekommenen Beschluss eines zur Entschei-
dung statutengemäß zuständigen Vereinsor-
gans beruht. Die Ersatzpflicht entfällt jedoch 
nicht, wenn der Organwalter dieses Vereins-
organ irregeführt hat. 

 (4) Für Rechnungsprüfer gelten die Haf-
tungshöchstgrenzen des § 275 Abs. 2 UGB 
sinngemäß. 
 

Geltendmachung von  
Ersatzansprüchen des Vereins 

 § 25. (1) Zur Geltendmachung von Er-
satzansprüchen des Vereins gegen einen 
Organwalter kann die Mitgliederversammlung 
einen Sondervertreter bestellen. Dazu kann 
die Mitgliederversammlung jedenfalls auch 
von einem allfälligen Aufsichtsorgan einberu-
fen werden. 

 (2) Für den Fall, dass die Mitgliederver-
sammlung die Bestellung eines Sondervertre-
ters ablehnt oder mit dieser Frage nicht be-
fasst wird, können Ersatzansprüche von min-
destens einem Zehntel aller Mitglieder gel-
tend gemacht werden. Diese bestellen für 
den Verein einen Sondervertreter, der mit der 
Geltendmachung der Ersatzansprüche betraut 
wird. 

 (3) Dringt im Fall des Abs. 2 der Verein 
mit den erhobenen Ansprüchen nicht oder 
nicht zur Gänze durch, so tragen die betref-
fenden Mitglieder die aus der Rechtsverfol-
gung erwachsenden Kosten nach außen zur 
ungeteilten Hand (Gesamtschuldner) und im 
Innenverhältnis, sofern nicht anderes verein-
bart ist, zu gleichen Teilen. 
 

Verzicht auf Ersatzansprüche  
durch den Verein 

 § 26. Ein Verzicht auf oder ein Vergleich 
über Ersatzansprüche des Vereins gegen 
Organwalter oder Prüfer ist Gläubigern des 
Vereins gegenüber unwirksam. Anderes gilt 
nur, wenn der Ersatzpflichtige zahlungsunfä-
hig oder überschuldet ist und sich zur Über-
windung der Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung mit seinen Gläubigern vergleicht. 

 

6. Abschnitt 

Beendigung des Vereins 

 

Ende der Rechtspersönlichkeit 

 § 27. Die Rechtspersönlichkeit eines 
Vereins endet mit der Eintragung seiner 
Auflösung im Vereinsregister; ist eine 
Abwicklung erforderlich, verliert er seine 
Rechtsfähigkeit jedoch erst mit Eintragung 
ihrer Beendigung. 
 

Freiwillige Auflösung 

 § 28. (1) Die Statuten bestimmen, 
unter welchen Voraussetzungen sich ein 
Verein selbst auflösen kann und was in 
diesem Fall mit dem Vereinsvermögen zu 
geschehen hat. 

 (2) Der Verein hat der Vereinsbehörde 
das Datum der freiwilligen Auflösung und, 
falls Vermögen vorhanden ist, das Erfordernis 
der Abwicklung sowie den Namen, das Ge-
burtsdatum, den Geburtsort und die für Zu-
stellungen maßgebliche Anschrift sowie den 
Beginn der Vertretungsbefugnis eines allen-
falls bestellten Abwicklers binnen vier Wo-
chen nach der Auflösung mitzuteilen. 

 (3) Ist eine Abwicklung nicht erforderlich, 
so müssen die Eintragung der freiwilligen 
Auflösung im Vereinsregister und die ande-
ren, zu diesem Zeitpunkt aktuell gewesenen 
Registerdaten – abweichend von § 17 Abs. 2 
– noch ein Jahr nach Eintragung der Auflö-
sung allgemein abfragbar bleiben (§ 17 
Abs. 1). Bis zur Betriebsaufnahme des Zent-
ralen Vereinsregisters ist die freiwillige Auflö-
sung überdies vom Verein binnen vier Wo-
chen nach der Auflösung in einer für amtliche 
Verlautbarungen bestimmten Zeitung zu 
veröffentlichen. 
 

Behördliche Auflösung 

 § 29. (1) Jeder Verein kann unbescha-
det des Falls nach § 2 Abs. 3 bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des Art. 11 Abs. 2 
der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
BGBl. Nr. 210/1958, mit Bescheid aufge-
löst werden, wenn er gegen Strafgesetze 
verstößt, seinen statutenmäßigen Wir-
kungskreis überschreitet oder überhaupt 
den Bedingungen seines rechtlichen Be-
stands nicht mehr entspricht. 

 (2) Ist eine Abwicklung nicht erforderlich, 
so müssen die Eintragung der rechtskräftigen 
behördlichen Auflösung im Vereinsregister 
und die anderen, zu diesem Zeitpunkt aktuell 
gewesenen Registerdaten – abweichend von 
§ 17 Abs. 2 – noch ein Jahr nach Eintragung 
der Auflösung allgemein abfragbar bleiben 
(§ 17 Abs. 1). Bis zur Betriebsaufnahme des 
Zentralen Vereinsregisters ist die behördliche 
Auflösung überdies von der Vereinsbehörde 
unverzüglich in einer für amtliche Verlautba-
rungen bestimmten Zeitung zu veröffentli-
chen. 

 (3) Bei Vorhandensein eines Vereinsver-
mögens hat die Vereinsbehörde die angemes-
senen gesetzmäßigen Vorkehrungen zu des-
sen Sicherung zu treffen. 

 (4) Schließlich hat die Vereinsbehörde bei 
Vorhandensein eines Vereinsvermögens die-
ses abzuwickeln. Wenn dies aus Gründen 
möglichster Sparsamkeit, Raschheit, Einfach-
heit oder Zweckmäßigkeit, insbesondere im 
berechtigten Interesse Dritter, erforderlich 

ist, hat sie einen von ihr verschiedenen Ab-
wickler zu bestellen. 
 

Abwicklung, Nachabwicklung 

 § 30. (1) Der aufgelöste Verein wird 
durch den Abwickler vertreten. In Erfüllung 
seiner Aufgabe stehen ihm alle nach den 
Statuten des aufgelösten Vereins den Ver-
einsorganen zukommenden Rechte zu. Ein 
von der Vereinsbehörde bestellter Abwickler 
ist dabei an ihm erteilte Weisungen gebun-
den. 

 (2) Der Abwickler hat das Vereinsvermö-
gen zu verwalten und zu verwerten. Er hat 
die noch laufenden Geschäfte zu beenden, 
Forderungen des Vereins einzuziehen und 
Gläubiger des Vereins zu befriedigen. Das 
verbleibende Vermögen ist, soweit dies mög-
lich und erlaubt ist, dem in den Statuten 
bestimmten Zweck oder verwandten Zwe-
cken, sonst Zwecken der Sozialhilfe zuzufüh-
ren. An die Vereinsmitglieder darf im Fall der 
freiwilligen Auflösung eines Vereins verblei-
bendes Vermögen auf Grund einer entspre-
chenden Bestimmung in den Statuten soweit 
verteilt werden, als es den Wert der von den 
Mitgliedern geleisteten Einlagen nicht über-
steigt. 

 (3) Ein von der Vereinsbehörde bestellter 
Abwickler hat auf sein Verlangen einen nach 
Maßgabe des vorhandenen Vereinsvermögens 
vorrangig zu befriedigenden Anspruch auf 
Ersatz seiner notwendigen Barauslagen und 
auf angemessene Vergütung seiner Tätigkeit. 

 (4) Die im Zug einer Abwicklung nach 
behördlicher Vereinsauflösung von der Ver-
einsbehörde oder von einem von ihr bestell-
ten Abwickler vorgenommenen unentgeltli-
chen Vermögensübertragungen sind von den 
bundesrechtlich geregelten Abgaben befreit. 

 (5) Der Abwickler hat die Beendigung der 
Abwicklung der Vereinsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Die Funktion eines behördlich 
bestellten Abwicklers endet mit seiner Enthe-
bung durch die Vereinsbehörde. Die Eintra-
gung der Beendigung der Abwicklung im 
Vereinsregister und die anderen, zu diesem 
Zeitpunkt aktuell gewesenen Registerdaten 
müssen – abweichend von § 17 Abs. 2 – noch 
ein Jahr nach Eintragung der Auflösung all-
gemein abfragbar bleiben (§ 17 Abs. 1). 

 (6) Stellt sich nach Beendigung des Ver-
eins (§ 27) heraus, dass (noch weitere) Ab-
wicklungsmaßnahmen erforderlich sind, so ist 
gemäß §§ 29 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 1 
bis 5 vorzugehen. Für die Zeit der Nachab-
wicklung lebt der Verein vorübergehend wie-
der auf. Die entsprechenden Eintragungen im 
Vereinsregister sind vorzunehmen; für die 
Eintragung der Beendigung der Nachabwick-
lung gilt Abs. 5 letzter Satz sinngemäß. 

 

7. Abschnitt 

Straf-, Übergangs- und  
Schlussbestimmungen 

 
Strafbestimmung 

 § 31. Wer 

1. die Errichtung eines Vereins vor Auf-
nahme einer über die Vereinbarung von 
Statuten und die allfällige Bestellung 
der ersten organschaftlichen Vertreter 
hinausgehenden Vereinstätigkeit nicht 
gemäß § 11 Abs. 1 anzeigt oder 

2. trotz Erklärung der Vereinsbehörde 
gemäß § 12 Abs. 1 eine Vereinstätig-
keit ausübt oder auf der Grundlage ge-
änderter Statuten fortsetzt (§ 14 
Abs. 1) oder 

3. nach rechtskräftiger Auflösung des 
Vereins die Vereinstätigkeit fortsetzt 
oder 

4. als zur Vertretung des Vereins berufe-
ner Organwalter 

 a) die Anzeige einer Statutenänderung 
unterlässt (§ 14 Abs. 1) oder 
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 b) die organschaftlichen Vertreter des 
Vereins oder die Vereinsanschrift 
nicht gemäß § 14 Abs. 2 und 3 be-
kannt gibt oder 

 c) die freiwillige Auflösung des Vereins 
nicht gemäß § 28 Abs. 2 anzeigt 
oder die Veröffentlichung unterlässt 
(§ 28 Abs. 3) oder 

 d) die Mitteilung der Beendigung der 
Abwicklung nach freiwilliger Auflö-
sung des Vereins unterlässt (§ 30 
Abs. 5 in Verbindung mit § 28 
Abs. 2) oder 

 e) die ZVR-Zahl nicht gemäß § 18 
Abs. 3 letzter Satz verwendet oder 

5. als Abwickler die Mitteilung der Beendi-
gung der Abwicklung nach freiwilliger 
Auflösung des Vereins unterlässt (§ 30 
Abs. 5) 

begeht – wenn die Tat nicht von den 
Strafgerichten zu verfolgen ist – eine Ver-
waltungsübertretung und ist von der Be-
zirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbe-
reich einer Bundespolizeidirektion von 
dieser, mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im 
Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 
726 Euro zu bestrafen. 
 

Verweisungen 

 § 32. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz 
auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

 (2) Soweit in anderen Bundesgesetzen 
und Verordnungen auf Bestimmungen ver-

wiesen ist, die durch dieses Bundesgesetz 
geändert oder aufgehoben werden, erhält die 
Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechen-
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten und 

Übergangsbestimmungen 

 § 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. 
Juli 2002 in Kraft, gleichzeitig tritt das Ver-
einsgesetz 1951, BGBl. Nr. 233/1951, außer 
Kraft. 

 (2) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Bundesgesetzes anhängige Verfahren 
sind nach den Bestimmungen des Vereinsge-
setzes 1951 zu Ende zu führen. 

 (3) Vereinsstatuten der zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Vereine sind – soweit 
erforderlich – bis spätestens 30. Juni 2006 an 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzupassen. 

 (4) Die Bestimmungen über die Rech-
nungslegung (§ 21) und über die qualifizierte 
Rechnungslegung für große Vereine (§ 22) 
sind erstmalig auf Rechnungsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2002 be-
ginnen. Die Rechtsfolgen der Größenmerkma-
le gemäß § 22 Abs. 1 und 2 treten ein, wenn 
diese Merkmale an den beiden dem 1. Jänner 
2005 vorangehenden Abschlussstichtagen 
zutreffen; hat ein Verein ein vom Kalender-
jahr abweichendes Rechnungsjahr (§ 21 
Abs. 1 letzter Satz), entsprechend später. 

 (5) § 19 in der Fassung des Artikels 6 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004 tritt mit 
1. März 2004 in Kraft. Die §§ 18 Abs. 3 und 
31 Z 4 lit. e in der Fassung des Artikels 6 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004 treten 

drei Monate nach dem durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres gemäß § 19 
Abs. 4 festzulegenden Zeitpunkt der Aufnah-
me des Echtbetriebes des Zentralen Vereins-
registers in Kraft. 

 (6) § 22 Abs. 1 und 2 und § 24 Abs. 4 in 
der Fassung des Handelsrechts-Änderungs-
gesetzes, BGBl. I Nr. 120/2005, treten mit 1. 
Jänner 2007 in Kraft. 

 (7) Die §§ 17 Abs. 1 und 9, 18 Abs. 4 und 
19 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 45/2008 treten mit 1. 
Juli 2008 in Kraft. § 19 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2005 
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2008 außer Kraft. 

 (8) Die §§ 24 Abs. 2 und 26 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
58/2010 treten mit 1. August 2010 in Kraft. 

 (9) § 19 Abs. 5 in der Fassung des Bud-
getbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 
111/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 

Vollziehung 

 § 34. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind hinsichtlich §§ 9 und 10, § 14 
Abs. 2 und 3, §§ 15 bis 17 Abs. 7, § 17 
Abs. 9, §§ 18 und 19, § 29, § 30 Abs. 5, § 31 
der Bundesminister für Inneres, hinsichtlich 
§ 2 Abs. 4, §§ 6 und 7, §§ 23 bis 26 der 
Bundesminister für Justiz, hinsichtlich § 30 
Abs. 4 der Bundesminister für Inneres und 
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
aller übrigen Bestimmungen der Bundesmi-
nister für Inneres und der Bundesminister für 
Justiz betraut. 
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I. HAUPTSTÜCK 

WAHLAUSSCHREIBUNG, EINTEILUNG 
DES BUNDESGEBIETES FÜR ZWECKE 
DER WAHL, WAHLBEHÖRDEN 

 

1. Abschnitt 

Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, 
Wahlkreise 

 
Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, 

Wahltag, Stichtag 

 § 1. (1) Der Nationalrat besteht aus 
183 Mitgliedern, die nach den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes gewählt werden. 

 (2) Die Wahl ist von der Bundesregie-
rung durch Verordnung im Bundesgesetz-
blatt auszuschreiben. Die Verordnung hat 
den Wahltag zu enthalten, der von der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates auf einen 
Sonntag oder einen anderen öffentlichen 
Ruhetag festzusetzen ist. Die Verordnung 
hat weiters den Tag zu bestimmen, der als 
Stichtag gilt. Dieser darf jedoch nicht vor 
dem Tag der Wahlausschreibung liegen. 
Nach dem Stichtag bestimmen sich die in 
den §§ 13, 14, 16 und 25 dieses Bundes-
gesetzes festgesetzten Fristen sowie die 
Voraussetzungen des Wahlrechts (§ 21 
Abs. 1) und der Wählbarkeit (§ 41). 

 (3) Die Verordnung der Bundesregie-
rung über die Wahlausschreibung ist auch 
in allen Gemeinden durch öffentlichen 
Anschlag bekanntzumachen. 
 
Landeswahlkreise, Stimmbezirke 

 § 2. (1) Das Bundesgebiet wird für 
Zwecke der Wahl in neun Landeswahlkrei-
se eingeteilt; hierbei bildet jedes Bundes-
land einen Landeswahlkreis. Der Landes-
wahlkreis führt die Bezeichnung des Bun-
deslandes und erhält eine Nummer, die 
sich nach der alphabetischen Reihenfolge 
der Bundesländer richtet. 

 (2) Die Stimmabgabe erfolgt, unbe-
schadet der Bestimmungen über die 
Stimmabgabe mittels Wahlkarte, vor der 
örtlichen Wahlbehörde. Örtliche Wahlbe-
hörden sind die Gemeindewahlbehörden 
und Sprengelwahlbehörden. 

 (3) Grundsätzlich bildet jeder politische 
Bezirk, in den Bundesländern Niederöster-
reich und Vorarlberg jeder Verwaltungsbe-
zirk, und jede Stadt mit eigenem Statut 
einen Stimmbezirk. In der Stadt Wien ist 
jeder Gemeindebezirk ein Stimmbezirk. 
 

Regionalwahlkreise 

 § 3. (1) Die Stimmbezirke der Lan-
deswahlkreise werden in einem oder meh-
reren Regionalwahlkreisen zusammenge-
faßt. Die Regionalwahlkreise führen die 
Nummer ihres Landeswahlkreises und 
werden zusätzlich mit Buchstaben in al-
phabetischer Reihenfolge bezeichnet. 

 (2) Die Regionalwahlkreise sind: 

Landeswahl- 
kreisnummer/ 
Buchstabe  Bezeichnung: 

1A .................  Burgenland Nord 
1B .................  Burgenland Süd 
2A .................  Klagenfurt 
2B .................  Villach 
2C .................  Kärnten West 
2D ................  Kärnten Ost 
3A .................  Weinviertel 
3B .................  Waldviertel 

3C .................  Mostviertel 
3D .................  Niederösterreich Mitte 
3E .................  Niederösterreich Süd 
3F .................  Wien-Umgebung 
3G .................  Niederösterreich Süd-Ost 
4A .................  Linz und Umgebung 
4B .................  Innviertel 
4C .................  Hausruckviertel 
4D .................  Traunviertel 
4E .................  Mühlviertel 
5A .................  Salzburg Stadt 
5B .................  Flachgau/Tennengau 
5C .................  Lungau/Pinzgau/Pongau 
6A .................  Graz 
6B .................  Steiermark Mitte 
6C .................  Steiermark Süd 
6D .................  Steiermark Süd-Ost 
6E .................  Steiermark Ost 
6F .................  Steiermark Nord 
6G .................  Steiermark Nord-West 
6H .................  Steiermark West 
7A .................  Innsbruck 
7B .................  Innsbruck-Land 
7C .................  Unterland 
7D .................  Oberland 
7E .................  Osttirol 
8A .................  Vorarlberg Nord 
8B .................  Vorarlberg Süd 
9A .................  Wien Innen-Süd 
9B .................  Wien Innen-West 
9C .................  Wien Innen-Ost 
9D .................  Wien Süd 
9E .................  Wien Süd-West 
9F .................  Wien Nord-West 
9G .................  Wien Nord 

 (3) Die Stimmbezirke der Regionalwahl-
kreise sind aus der Anlage 1 ersichtlich. 
 

Zahl der Mandate in den  
Wahlkreisen, Berechnung nach der 
jeweils letzten Volkszählung 

 § 4. (1) In jedem Wahlkreis gelangen 
so viele Nationalratsmandate zur Vergabe, 
wie die Berechnung gemäß den Abs. 2 bis 
5 ergibt. 

 (2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach 
dem endgültigen Ergebnis der jeweils 
letzten Volkszählung (Registerzählungs-
gesetz, BGBl. I Nr. 33/2006) im Gebiet 
der Republik ihren Hauptwohnsitz hatten, 
vermehrt um die Zahl der im Ausland 
lebenden Staatsbürger, die am Stichtag 
(§ 1 Abs. 1 des Registerzählungsgesetzes) 
in der Wählerevidenz eingetragen waren, 
ist durch die Zahl 183 zu teilen. Dieser 
Quotient ist auf drei Dezimalstellen zu 
berechnen. Er bildet die Verhältniszahl. 

 (3) Jedem Landeswahlkreis werden so 
viele Mandate zugewiesen, wie die Ver-
hältniszahl (Abs. 2) in der Zahl der 
Staatsbürger, die nach dem endgültigen 
Ergebnis der jeweils letzten Volkszählung 
im Landeswahlkreis ihren Hauptwohnsitz 
hatten, vermehrt um die Zahl der im Aus-
land lebenden Staatsbürger, die am Stich-
tag (§ 1 Abs. 1 des Registerzählungsge-
setzes) in der Wählerevidenz im Bereich 
des Landeswahlkreises eingetragen waren, 
enthalten ist. 

 (4) Können auf diese Weise noch nicht 
alle 183 Mandate aufgeteilt werden, so 
sind die gemäß Abs. 3 zu ermittelnden 
Quotienten auf je drei Dezimalstellen zu 
berechnen. Die restlichen Mandate erhal-
ten zusätzlich die Landeswahlkreise, bei 
denen sich der Reihenfolge nach die größ-
ten Dezimalreste ergeben. Sind hierbei die 

Dezimalreste bei zwei oder mehreren Lan-
deswahlkreisen gleich groß, so erhalten 
diese Landeswahlkreise je ein restliches 
Mandat, es sei denn, daß es sich um die 
Zuweisung des letzten der 183 Mandate 
handelt. Hätten auf die Zuweisung dieses 
letzten Mandates infolge gleich hoher De-
zimalreste zwei oder mehrere Landes-
wahlkreise den gleichen Anspruch, so ent-
scheidet über die Frage, welchem Landes-
wahlkreis dieses letzte restliche Mandat 
zufällt, das Los. 

 (5) Jeder Regionalwahlkreis erhält soviele 
der dem jeweiligen Landeswahlkreis zu-
gewiesenen Nationalratsmandate zur Ver-
gabe, wie die Berechnung in sinngemäßer 
Anwendung der Abs. 3 und 4 ergibt. 
 
Verlautbarung der Mandatszahlen 

 § 5. (1) Die Zahl der auf jeden Wahl-
kreis gemäß § 4 entfallenden Mandate ist 
vom Bundesminister für Inneres unmittel-
bar nach endgültiger Feststellung des 
Ergebnisses der jeweils letzten Volkszäh-
lung zu ermitteln und im Bundesgesetz-
blatt kundzumachen. 

 (2) Die so kundgemachte Verteilung 
der Mandate ist allen Wahlen des Natio-
nalrates zugrunde zu legen, die vom Wirk-
samkeitsbeginn der Kundmachung an bis 
zur Verlautbarung der Kundmachung der 
Mandatsverteilung auf Grund der jeweils 
nächsten Volkszählung stattfinden. 
 
 §§ 6. bis 20a. [nicht wiedergegeben; Text 
in <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 
 

II. HAUPTSTÜCK 

WAHLRECHT, ERFASSUNG DER  
WAHLBERECHTIGTEN 

 
1. Abschnitt 

Wahlrecht 
 
 § 21. (1) Wahlberechtigt sind alle 
Männer und Frauen, die die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzen, am Tag 
der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und vom Wahlrecht nicht ausge-
schlossen sind. 

 (2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 
zutreffen, ist, abgesehen vom Wahlalter, 
nach dem Stichtag (§ 1 Abs. 2) zu beur-
teilen. 

2. Abschnitt 

Wahlausschließungsgründe 

 
Wegen gerichtlicher Verurteilung 

 § 22. (1) Wer durch ein inländisches 
Gericht wegen einer 

1. nach dem 14., 15., 16., 17., 18., 24. 
oder 25. Abschnitt des Besonderen 
Teils des Strafgesetzbuches – StGB 
strafbaren Handlung; 

2. strafbaren Handlung gemäß §§ 278a 
bis 278e StGB; 

3. strafbaren Handlung gemäß dem Ver-
botsgesetz 1947; 

4. in Zusammenhang mit einer Wahl, 
einer Volksabstimmung, einer Volksbe-
fragung oder einem Volksbegehren be-
gangenen strafbaren Handlung nach 
dem 22. Abschnitt des Besonderen 
Teils des StGB 

zu einer nicht bedingt nachgesehenen 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
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oder wegen einer sonstigen mit Vorsatz 
begangenen strafbaren Handlung zu einer 
nicht bedingt nachgesehenen Freiheits-
strafe von mehr als fünf Jahren rechts-
kräftig verurteilt wird, kann vom Gericht 
(§ 446a StPO) unter Zugrundelegung der 
Umstände des Einzelfalls vom Wahlrecht 
ausgeschlossen werden. 

 (2) Der Ausschluss vom Wahlrecht 
beginnt mit Rechtskraft des Urteils und 
endet, sobald die Strafe vollstreckt ist und 
mit Freiheitsentziehung verbundene vor-
beugende Maßnahmen vollzogen oder 
weggefallen sind; ist die Strafe nur durch 
Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, 
so endet der Ausschluss mit Rechtskraft 
des Urteils. Fällt das Ende des Ausschlus-
ses vom Wahlrecht in die Zeit nach dem 
Stichtag, so kann bis zum Ende des Ein-
sichtszeitraums (§ 25 Abs. 1) die Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis begehrt werden. 

 §§ 23. bis 40. [nicht wiedergegeben; Text 
in <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 
 § 41. (1) Wählbar sind alle Männer 
und Frauen, die am Stichtag die österrei-
chische Staatsbürgerschaft besitzen, am 
Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und nicht durch ein inländisches 
Gericht wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlun-
gen zu einer mehr als einjährigen Frei-
heitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden 
sind. Der Ausschluss von der Wählbarkeit 
endet nach sechs Monaten. Die Frist be-
ginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und 
mit Freiheitsentziehung verbundene vor-
beugende Maßnahmen vollzogen oder 
weggefallen sind; ist die Strafe nur durch 
Anrechnung einer Vorhaft verbüßt wor-
den, so beginnt die Frist mit Rechtskraft 
des Urteils. 

 (2) Ist nach anderen gesetzlichen Be-
stimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen 
ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen 
erloschen oder sind dem Verurteilten alle 
Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist 
er auch von der Wählbarkeit nicht ausge-
schlossen. Der Ausschluss von der Wähl-
barkeit tritt ferner nicht ein, soweit das 
Gericht die Strafe bedingt nachgesehen 
hat. Wird die bedingte Nachsicht widerru-
fen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft 
dieses Beschlusses der Ausschluss von der 
Wählbarkeit ein. 

 §§ 42. bis 91. [nicht wiedergegeben; Text 
in <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
 
 

V. HAUPTSTÜCK 

ERMITTLUNGSVERFAHREN 

 

1. Abschnitt 

Vorläufiges Wahlergebnis 

 
Feststellung der Zahl der von Wahl-
kartenwählern im Inland außerhalb 
des eigenen Regionalwahlkreises ab-
gegebenen Wahlkuverts, Bericht an 

die Bundeswahlbehörde 

 § 92. Jede Landeswahlbehörde hat 
zunächst, sobald bei ihr alle gemäß § 88 
zu erstattenden Berichte eingelangt sind, 
umgehend die Gesamtzahl der in ihrem 
Bereich von Wahlkartenwählern außerhalb 
des eigenen Regionalwahlkreises abgege-
benen Wahlkuverts sowie die Gesamtzahl 
der in den Stimmbezirken rechtzeitig ein-
gelangten Wahlkarten, die zur Stimmab-
gabe mittels Briefwahl verwendet worden 
sind, festzustellen und diese Zahlen un-
verzüglich der Bundeswahlbehörde auf die 

schnellste Art bekanntzugeben (Sofort-
meldung). Am Tag nach dem Wahltag hat 
die Landeswahlbehörde diese Zahlen um 
die Zahlen der in den Stimmbezirken ge-
mäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen 
Wahlkarten zu ergänzen und der Bundes-
wahlbehörde ebenfalls auf die schnellste 
Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
 

Vorläufige Ermittlung  
im Landeswahlkreis,  

Bericht an die Bundeswahlbehörde 

 § 93. (1) Die Landeswahlbehörde hat 
hierauf auf Grund der ihr von den Be-
zirkswahlbehörden gemäß § 88 Abs 1 
erstatteten Berichte das vorläufige Stim-
menergebnis im Landeswahlkreis zu er-
mitteln. Die von Wahlkartenwählern, die 
in einer Gemeinde des Landeswahlkreises 
als wahlberechtigt eingetragen sind, au-
ßerhalb des eigenen Regionalwahlkreises 
abgegebenen Stimmen sind hierbei nicht 
zu berücksichtigen. 

 (2) Die Landeswahlbehörde hat das 
von ihr nach Abs. 1 ermittelte vorläufige 
Stimmenergebnis im Landeswahlkreis un-
verzüglich auf die schnellste Art der Bun-
deswahlbehörde zu berichten (Sofort-
meldung). 

Der Bundeswahlbehörde sind bekanntzu-
geben: 

a) die Gesamtsumme der abgegebenen 
gültigen und ungültigen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 

c) die Summe der gültigen Stimmen; 

d) die auf die einzelnen Parteien entfallen-
den gültigen Stimmen (Parteisummen). 

 (3) Die Landeswahlbehörde hat nach 
Vorliegen der Berichte gemäß § 90 Abs. 2 
erster und zweiter Satz die darin enthal-
tenen, mittels Briefwahl abgegebenen 
Stimmen jeweils mit dem gemäß Abs. 2 
bekanntgegebenen Stimmenergebnis zu-
sammenzufassen und auf die schnellste 
Art der Bundeswahlbehörde zu berichten 
(Sofortmeldung). 

 (4) Auf Wunsch hat der Landeswahllei-
ter allenfalls anwesenden Wahlbeobach-
tern (§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfer-
tigte Zusammenstellung des Stimmener-
gebnisses der Wahlbehörde auszufolgen. 
 

Behandlung übermittelter  
Wahlkuverts von Wahlkartenwählern 

im Inland. Bericht an die  
Bundeswahlbehörde 

 § 94. (1) Nachdem sämtliche von den 
Bezirkswahlbehörden gemäß § 89 Abs. 2 
übermittelte Wahlkuverts von Wahlkar-
tenwählern bei der Landeswahlbehörde 
eingelangt sind und überdies auf Grund 
der Bekanntgabe gemäß § 88 Abs 1 fest-
steht, daß weitere derartige Wahlkuverts 
nicht mehr einlangen werden, ist die Zahl 
der für jeden Landeswahlkreis bei den 
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden im 
Bereich der Landeswahlbehörde abgege-
benen Wahlkuverts festzustellen. Die Lan-
deswahlbehörde hat sodann die Wahlku-
verts von Wahlkartenwählern des eigenen 
Landeswahlkreises auszusondern. 

 (2) Die nach Abs. 1 getroffenen Fest-
stellungen sind von der Landeswahlbehör-
de unverzüglich auf die schnellste Art der 
Bundeswahlbehörde bekanntzugeben (So-
fortmeldung). Falls bei einem Landes-
wahlkreis solche Feststellungen mangels 
Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler 
nicht vorgenommen wurden, ist auch dies 
mitzuteilen. 

 (3) Jede Landeswahlbehörde hat die 
von Wahlkartenwählern aus anderen Lan-
deswahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts 

nach den acht anderen Landeswahlkreisen 
zu ordnen und für jeden der Landeswahl-
kreise die Feststellungen nach Abs. 1 in 
einer gesonderten Niederschrift zu beur-
kunden. Diese Niederschriften sind von den 
Mitgliedern der Landeswahlbehörde zu 
unterfertigen und mit den zugehörigen 
Wahlkuverts den zuständigen Landeswahl-
behörden in einem versiegelten Umschlag 
auf die schnellstmögliche Art nachweislich 
zu übermitteln. Eine Durchschrift dieser 
Niederschrift verbleibt bei der Landes-
wahlbehörde. Abs. 2 zweiter Satz gilt 
sinngemäß. 
 

Ermittlung des vorläufigen  
Wahlergebnisses durch die  
Bundeswahlbehörde 

 § 95. (1) Die Bundeswahlbehörde hat 
auf Grund der bei ihr von den Landes-
wahlbehörden gemäß § 93 Abs. 2 und 
§ 94 Abs. 2 einlangenden Berichte zu-
nächst für jeden der dreiundvierzig Regio-
nalwahlkreise, der neun Landeswahlkreise 
und das gesamte Bundesgebiet vorläufig 
festzustellen: 
a) die Gesamtsumme der gültigen und 
ungültigen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen Parteien entfallen-
den gültigen Stimmen (Parteisummen). 

 (2) Hierauf hat die Bundeswahlbehörde 
unter sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmungen der §§ 96 Abs. 4, 97, 100, 
101 sowie 107 die nach den vorläufigen 
Wahlergebnissen auf die einzelnen Partei-
en vorläufig entfallenden Mandate zu er-
mitteln. 

 (3) Auf Wunsch hat der Bundeswahllei-
ter allenfalls anwesenden Wahlbeobach-
tern (§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfer-
tigte Zusammenstellung des Stimmener-
gebnisses der Wahlbehörde auszufolgen. 

2. ABSCHNITT 

ERMITTLUNGEN DER 
LANDESWAHLBEHÖRDE 

 
Stimmenprotokoll mit Wahlzahl 

 § 96. (1) Am vierten Tag nach dem 
Wahltag hat die Landeswahlbehörde unter 
Beachtung der §§ 78 bis 83 die gemäß 
§ 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahlkuverts 
sowie die gemäß § 94 Abs. 3 von den 
anderen Landeswahlbehörden übermittel-
ten Wahlkuverts zu öffnen, die Stimmzet-
tel zu entnehmen, deren Gültigkeit zu 
überprüfen, die ungültigen Stimmzettel 
mit fortlaufenden Nummern zu versehen 
und festzustellen: 
1. die Gesamtsumme der abgegebenen 
gültigen und ungültigen Stimmen; 

2. die Summe der abgegebenen ungülti-
gen Stimmen; 

3. die Summe der abgegebenen gültigen 
Stimmen; 

4. die auf die einzelnen Parteien entfal-
lenden abgegebenen gültigen Stimmen 
(Parteisummen); 

5. die Summe der ungültigen und nicht 
zuordenbaren Stimmen aus Wahlku-
verts, die keinen amtlichen Stimmzettel 
enthalten haben. 

 (2) Danach hat die Landeswahlbehörde 
die gemäß Abs. 1 getroffenen Ermittlun-
gen und die gemäß § 90 Abs. 2 übermit-
telten Berichte zusammenzufassen und 
unverzüglich der Bundeswahlbehörde be-
kanntzugeben. 

 (3) Die Landeswahlbehörde hat auf 
Grund der ihr gemäß § 90 Abs. 5 übermit-
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telten Wahlakten die von den Bezirks-
wahlbehörden festgestellten Wahler-
gebnisse der Stimmbezirke auf etwaige 
Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnis-
sen zu überprüfen, diese erforderlichen-
falls richtigzustellen und unter Einbezie-
hung der gemäß Abs. 1 getroffenen Fest-
stellung die von der Bundeswahlbehörde 
für die Regionalwahlkreise und den Lan-
deswahlkreis gemäß § 95 nur vorläufig 
getroffenen Feststellungen nunmehr end-
gültig zu ermitteln. 

 (4) Die Gesamtsumme der im Landes-
wahlkreis für die Parteien abgegebenen 
gültigen Stimmen wird anschließend durch 
die Anzahl der im Landeswahlkreis zu 
vergebenden Mandate geteilt. Die so ge-
wonnene und in jedem Fall auf die nächst-
folgende ganze Zahl zu erhöhende Zahl ist 
die Wahlzahl. Das Stimmenergebnis im 
Landeswahlkreis und die Wahlzahl sind in 
einem Stimmenprotokoll festzuhalten. 
 
ERSTES ERMITTLUNGSVERFAHREN 

Endgültiges Ergebnis im Regional-
wahlkreis, Zuteilung der Mandate an 

die Parteien 

 § 97. Jede Partei erhält so viele Man-
date, wie die Wahlzahl in ihrer Partei-
summe im Regionalwahlkreis enthalten ist. 

 

Zuweisung der Mandate an die  
Regionalbewerber der Regionalpartei-

listen nach Maßgabe der  
Vorzugsstimmen, Reihung der  

nicht gewählten Regionalbewerber 

 § 98. (1) Die den Regionalbewerbern 
einer Partei gemäß § 97 vorbehaltenen 
Mandate werden nach den Vorschriften 
der Abs. 3 und 4 zugewiesen. 

 (2) Zu diesem Zweck ermittelt die 
Landeswahlbehörde auf Grund der Vorzugs-
stimmenprotokolle der Bezirkswahlbehör-
den (§ 90 Abs. 4) und der Stimmzettel 
aus den ihr gemäß § 94 Abs. 3 übermittel-
ten Wahlkuverts sowie der Stimmzettel 
aus den gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonder-
ten Wahlkuverts die Gesamtsumme der 
Vorzugsstimmen, die auf jeden der auf 
dem Stimmzettel angeführten Regional-
bewerber der gewählten Parteiliste in den 
Regionalwahlkreisen des Landeswahlkrei-
ses entfallen sind. § 91 gilt sinngemäß. 
Das Ergebnis dieser Ermittlung ist für 
jeden Regionalwahlkreis in einem Vorzugs-
stimmenprotokoll festzuhalten. 

 (3) Die zu vergebenden Mandate wer-
den zunächst der Reihe nach jenen Regio-
nalbewerbern zugewiesen, die mindestens 
halb so viele Vorzugsstimmen, wie die 
Wahlzahl beträgt, oder ein Sechstel so 
viele Vorzugsstimmen erzielt haben, wie 
auf diese Partei im betreffenden Regio-
nalwahlkreis gültige Stimmen entfallen 
sind. Die Reihenfolge der Zuweisung der 
Mandate richtet sich hierbei nach der Rei-
henfolge der Vorzugsstimmenzahlen eines 
jeden Regionalbewerbers, wobei die Rei-
henfolge mit der Höchstzahl der Vorzugs-
stimmen beginnt, der jeweils die nächst-
niedrigere Anzahl der Vorzugsstimmen 
folgt. Hätten Regionalbewerber auf die 
Zuweisung eines Mandates den gleichen 
Anspruch, so sind die Reihungsvermerke 
der Regionalbewerber auf der Regional-
parteiliste maßgebend. 

 (4) Mandate einer Partei, die auf Grund 
der Vorzugsstimmen nicht oder nicht zur 
Gänze an Regionalbewerber vergeben 
werden können, sind den Regionalbewer-
bern in der Reihenfolge zuzuweisen, in der 
sie auf der Regionalparteiliste angeführt 
sind. Hierbei bleiben Regionalbewerber 

außer Betracht, die bereits auf Grund ihrer 
Vorzugsstimmen ein Mandat zugewiesen 
erhalten haben. 

 (5) Nicht gewählte Regionalbewerber 
sind für den Fall, dass ein Mandat ihrer 
Liste erledigt wird, zu berücksichtigen. 
Hierbei sind die Abs. 3 und 4 sinngemäß 
anzuwenden. Ist die Liste durch Tod oder 
durch Streichung (§ 111 Abs. 4) er-
schöpft, so hat die für die Berufung zu-
ständige Landeswahlbehörde den zustel-
lungsbevollmächtigten Vertreter der Par-
tei, die den Landeswahlvorschlag einge-
bracht hat, aufzufordern, binnen 14 Tagen 
bekanntzugeben, welche von den auf den 
übrigen Regionalparteilisten des Landes-
wahlvorschlages aufscheinenden zu be-
rücksichtigenden Wahlwerber im Fall der 
Erledigung von Mandaten von der Lan-
deswahlbehörde auf freiwerdende Manda-
te zu berufen sind. 
 

Niederschrift über das  
erste Ermittlungsverfahren 

 § 99. (1) Die Landeswahlbehörde hat 
das Ergebnis des ersten Ermittlungsverfah-
rens in einer Niederschrift zu verzeichnen. 

 (2) Die Niederschrift hat mindestens zu 
enthalten: 

a) die Bezeichnung der Regionalwahlkreise, 
den Ort und die Zeit der Amtshandlung; 

b) die Namen der an- und abwesenden 
Mitglieder der Landeswahlbehörde so-
wie der Vertrauenspersonen gemäß 
§ 15 Abs. 4; 

c) die Namen der anwesenden oder anwe-
send gewesenen akkreditierten Perso-
nen (§ 20a Abs. 3); 

d) die allfälligen Feststellungen gemäß 
§ 96 Abs. 1; 

e) das endgültig ermittelte Stimmener-
gebnis in den Regionalwahlkreisen in 
der im § 93 Abs. 2 gegliederten Form; 

f) die Namen der von jeder Regionalpar-
teiliste gewählten Regionalbewerber in 
der Reihenfolge ihrer Berufung, zutref-
fendenfalls unter Beifügung der Anzahl 
der Vorzugsstimmen; 

g) die Namen der zugehörigen nicht ge-
wählten Regionalbewerber in der im 
§ 98 Abs. 5 bezeichneten Reihenfolge. 

 (3) Der Niederschrift sind die Nieder-
schriften der Bezirkswahlbehörden, der 
Gemeindewahlbehörden und der Spren-
gelwahlbehörden sowie das Stimmenpro-
tokoll, die Vorzugsstimmenprotokolle für 
die Regionalwahlkreise und die gemäß § 49 
veröffentlichten Landeswahlvorschläge 
anzuschließen. Sie bildet samt ihren Bei-
lagen den Wahlakt über das erste Ermitt-
lungsverfahren. 

 (4) Die Niederschrift ist von den Mit-
gliedern der Landeswahlbehörde zu unter-
fertigen. Wird sie nicht von allen Mitglie-
dern unterfertigt, so ist der Grund hierfür 
anzugeben. 

 (5) Auf Wunsch hat der Landeswahllei-
ter allenfalls anwesenden Wahlbeobach-
tern (§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfer-
tigte Zusammenstellung des Stimmener-
gebnisses der Wahlbehörde auszufolgen. 

 

ZWEITES ERMITTLUNGSVERFAHREN 

Feststellung und Bekanntgabe der 
Parteien, die am zweiten Ermittlungs-

verfahren teilnehmen 

 § 100. (1) Im zweiten Ermittlungsver-
fahren nehmen Parteien teil, die im ersten 
Ermittlungsverfahren zumindest in einem 
der Regionalwahlkreise ein Mandat oder 
im gesamten Bundesgebiet mindestens 

4% der abgegebenen gültigen Stimmen 
erzielt haben. 

 (2) Nach Einlangen aller gemäß § 96 
Abs. 2 übermittelten Berichte der Landes-
wahlbehörden hat die Bundeswahlbehörde 
jene Parteien zu ermitteln, die die Voraus-
setzungen für die Teilnahme am zweiten 
Ermittlungsverfahren gemäß Abs. 1 erfüllen. 

 (3) Die nach Abs. 2 getroffenen Fest-
stellungen sind allen Landeswahlbehörden 
unverzüglich auf die schnellste Art be-
kanntzugeben (Sofortmeldung). 
 
Endgültiges Ergebnis im Landeswahl-

kreis, Zuteilung der Mandate  
an die Parteien 

 § 101. Die im Landeswahlkreis zu ver-
gebenden Mandate sind auf die gemäß 
§ 100 Abs. 3 von der Bundeswahlbehörde 
bekanntgegebenen Parteien zu verteilen. 
Jede Partei erhält so viele Mandate, wie 
die Wahlzahl in ihrer Parteisumme im 
Landeswahlkreis enthalten ist, abzüglich 
allenfalls im ersten Ermittlungsverfahren 
erzielter Mandate. 
 
Zuweisung der Mandate an die Be-
werber der Landesparteilisten nach 
Maßgabe der Vorzugsstimmen, Rei-
hung der nicht gewählten Bewerber 

 § 102. (1) Die den Bewerbern einer 
Partei gemäß § 101 vorbehaltenen Manda-
te werden nach den Vorschriften der 
Abs. 3 und 4 zugewiesen. Hierbei bleiben 
Bewerber außer Betracht, die bereits im 
ersten Ermittlungsverfahren ein Mandat 
zugewiesen erhalten haben.  

 (2) Zu diesem Zweck ermittelt die 
Landeswahlbehörde auf Grund der Vor-
zugsstimmenprotokolle der Bezirkswahl-
behörden (§ 90 Abs. 4) und der Stimm-
zettel aus den gemäß § 94 Abs. 1 ausge-
sonderten Wahlkuverts sowie der Stimm-
zettel aus den ihr gemäß § 94 Abs. 3 von 
den anderen Landeswahlbehörden über-
mittelten Wahlkuverts die Gesamtsumme 
der Vorzugsstimmen, die auf jeden der 
auf dem Stimmzettel angeführten Bewer-
ber der gewählten Landesparteiliste im 
Landeswahlkreis entfallen sind. § 91 gilt 
sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermitt-
lung ist in einem Vorzugsstimmenprotokoll 
festzuhalten. 

 (3) Die zu vergebenden Mandate wer-
den zunächst der Reihe nach jenen Be-
werbern zugewiesen, die mindestens so 
viele Vorzugsstimmen erzielt haben, wie 
die Wahlzahl beträgt. Die Reihenfolge der 
Zuweisung der Mandate richtet sich hierbei 
nach der Reihenfolge der Vorzugsstim-
menzahlen eines jeden Bewerbers, wobei 
die Reihenfolge mit der Höchstzahl der 
Vorzugsstimmen beginnt, der jeweils die 
nächstniedrigere Anzahl der Vorzugsstim-
men folgt. Hätten Bewerber auf die Zu-
weisung eines Mandates den gleichen An-
spruch, so sind die Reihungsvermerke der 
Bewerber auf der Landesparteiliste maß-
gebend. 

 (4) Mandate einer Partei, die auf Grund 
der Vorzugsstimmen nicht oder nicht zur 
Gänze an Bewerber vergeben werden 
können, sind den Bewerbern in der Rei-
henfolge zuzuweisen, in der sie auf der 
Landesparteiliste angeführt sind. Hierbei 
bleiben Bewerber außer Betracht, die be-
reits auf Grund ihrer Vorzugsstimmen ein 
Mandat zugewiesen erhalten haben. 

 (5) Nicht gewählte Bewerber sind für 
den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste erle-
digt wird, zu berücksichtigen. Hierbei sind 
die Abs. 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. 
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Niederschrift über das  
zweite Ermittlungsverfahren 

 § 103. (1) Die Landeswahlbehörde hat 
das Ergebnis des zweiten Ermittlungsver-
fahrens in einer Niederschrift zu verzeichnen. 

 (2) Die Niederschrift hat mindestens zu 
enthalten: 
a) die Bezeichnung des Landeswahlkrei-
ses, den Ort und die Zeit der Amts-
handlung; 

b) die Namen der an- und abwesenden 
Mitglieder der Landeswahlbehörde so-
wie der Vertrauenspersonen gemäß 
§ 15 Abs. 4; 

c) die Namen der anwesenden oder anwe-
send gewesenen akkreditierten Perso-
nen (§ 20a Abs. 3); 

d) die allfälligen Feststellungen gemäß 
§ 96 Abs. 1; 

e) das endgültig ermittelte Stimmener-
gebnis im Landeswahlkreis in der im 
§ 93 Abs. 2 gegliederten Form; 

f) die Namen der von jeder Landespartei-
liste gewählten Bewerber in der Rei-
henfolge ihrer Berufung, zutreffenden-
falls unter Beifügung der Anzahl der 
Vorzugsstimmen; 

g) die Namen der zugehörigen nicht ge-
wählten Bewerber in der im § 102 
Abs. 5 bezeichneten Reihenfolge. 

 (3) Der Niederschrift der Landeswahl-
behörde über das zweite Ermittlungsver-
fahren sind die Niederschrift über das 
erste Ermittlungsverfahren sowie das Vor-
zugsstimmenprotokoll des Landeswahl-
kreises anzuschließen. Sie bildet samt 
ihren Beilagen den Wahlakt über das zwei-
te Ermittlungsverfahren. 

 (4) Die Niederschrift ist von den Mit-
gliedern der Landeswahlbehörde zu unter-
fertigen. Wird sie nicht von allen Mitglie-
dern unterfertigt, so ist der Grund hierfür 
anzugeben. 

 (5) Auf Wunsch hat der Landeswahllei-
ter allenfalls anwesenden Wahlbeobach-
tern (§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfer-
tigte Zusammenstellung des Stimmener-
gebnisses der Wahlbehörde auszufolgen. 
 
Bericht an die Bundeswahlbehörde 

 § 104. Hierauf hat die Landeswahlbe-
hörde der Bundeswahlbehörde die endgül-
tig ermittelten Ergebnisse in den Regio-
nalwahlkreisen in der nach § 99 Abs. 2 lit. 
e und f sowie im Landeswahlkreis in der 
nach § 103 Abs. 2 lit. e und f bezeichne-
ten Form unverzüglich bekanntzugeben 
(Sofortmeldung). 
 
Verlautbarung der Wahlergebnisse, 
Übermittlung der Wahlakten 

 § 105. (1) Die Landeswahlbehörde hat 
sodann die endgültig ermittelten Stim-
menergebnisse im Landeswahlkreis und in 
den Regionalwahlkreisen, die Namen der 
gewählten und nicht gewählten Bewerber 
der Landesparteiliste und der Regionalpar-
teilisten sowie die Zahl der nicht zugewie-
senen Mandate zu verlautbaren. Die Ver-
lautbarung hat an der Amtstafel des Am-
tes der Landesregierung und im Internet 
zu erfolgen. Die Verlautbarung hat auch 
den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an 
der Amtstafel angeschlagen wurde. 

 (2) Die Wahlakten der Landeswahlbe-
hörde sind hierauf unverzüglich der Bun-
deswahlbehörde unter Verschluß einzu-
senden oder mit Boten zu übermitteln. 

 

3. ABSCHNITT 

AUFGABEN DER  
BUNDESWAHLBEHÖRDE 

DRITTES ERMITTLUNGSVERFAHREN 

Einbringung der  
Bundeswahlvorschläge 

 § 106. (1) Wahlwerbenden Parteien, 
die Landeswahlvorschläge eingebracht 
haben, steht nur dann ein Anspruch auf 
Zuweisung von Mandaten im dritten Er-
mittlungsverfahren zu, wenn sie einen Bun-
deswahlvorschlag eingebracht haben und 
gemäß § 107 Abs. 2 nicht von der Zuwei-
sung von Mandaten ausgeschlossen sind. 

 (2) Der Bundeswahlvorschlag ist spä-
testens am zwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag bei der Bundeswahlbehörde ein-
zubringen; er muss dieselbe Parteibe-
zeichnung aufweisen, wie sämtliche ihm 
im dritten Ermittlungsverfahren zuzurech-
nenden Landeswahlvorschläge und muss 
von wenigstens einem Zustellungsbevoll-
mächtigten eines zuzurechnenden Lan-
deswahlvorschlags mitunterschrieben sein. 

 (3) Der Bundeswahlvorschlag hat zu 
enthalten: 

1. die Parteibezeichnung in Worten und 
eine allfällige Kurzbezeichnung in Buch-
staben; 

2. die Bundesparteiliste, das ist ein Ver-
zeichnis der Bewerber für die Zuwei-
sung von Mandaten im dritten Ermitt-
lungsverfahren; 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevoll-
mächtigten Vertreters (Vorname, Fami-
lienname oder Nachname, Beruf, Ad-
resse), der die Voraussetzungen des 
§ 41 erfüllen muss. 

 (4) In der Bundesparteiliste sind die 
Bewerber in der beantragten Reihenfolge 
mit arabischen Ziffern unter Angabe des 
Vor- und Familiennamens, Geburtsjahres, 
Berufs und der Adresse jedes Bewerbers 
anzuführen. Es darf höchstens die dreifa-
che Anzahl an Bewerbern angeführt wer-
den, wie auf den Landeswahlvorschlägen 
der jeweiligen Partei insgesamt auf-
scheint. In den Bundeswahlvorschlag kön-
nen auch Personen aufgenommen werden, 
die als Bewerber dieser Partei in einem 
der Landeswahlkreise in einem Landes-
wahlvorschlag angeführt sind. Bei einem 
Bewerber, der bereits in einem der Lan-
deswahlkreise in einem Landeswahlvor-
schlag der den Bundeswahlvorschlag ein-
bringenden Partei aufscheint, ist auch 
anzugeben, auf welchen Parteilisten (Lan-
desparteiliste, Regionalparteiliste) er als 
Bewerber eines Landeswahlvorschlags 
angeführt ist. Ein Bewerber, der in keinem 
Landeswahlvorschlag angeführt ist, darf in 
die Bundesparteiliste nur aufgenommen 
werden, wenn er hierzu schriftlich seine 
Zustimmung erklärt hat. Scheint der Na-
me eines Bewerbers auf dem Bundes-
wahlvorschlag einer Partei bereits auf 
einem Landeswahlvorschlag einer anderen 
Partei auf, so ist er auf diesem Bundes-
wahlvorschlag zu streichen. Weisen meh-
rere Bundeswahlvorschläge den Namen 
eines Wahlwerbers auf, der auf keinem 
Landeswahlvorschlag aufscheint, so ist 
dieser von der Bundeswahlbehörde aufzu-
fordern, binnen achtundvierzig Stunden zu 
erklären, für welchen der Bundeswahlvor-
schläge er sich entscheidet, auf allen an-
deren Bundeswahlvorschlägen ist er zu 
streichen. Wenn er sich in der vorgesehe-
nen Frist nicht erklärt, ist er auf dem als 
ersten eingelangten Bundeswahlvorschlag, 
der seinen Namen trug, zu belassen. 

 (5) Die Bundeswahlbehörde hat die 
Bundeswahlvorschläge unverzüglich nach 
ihrem Einlangen zu überprüfen, ob sie den 
Vorschriften der Abs. 2 und 3 entspre-
chen. Der Bundeswahlleiter hat hierbei in 

sinngemäßer Anwendung des § 42 Abs. 1 
vorzugehen. Bundeswahlvorschläge, die 
diesen Vorschriften nicht entsprechen, 
gelten als nicht eingebracht. 

 (6) Spätestens am sechzehnten Tag 
vor dem Wahltag hat die Bundeswahlbe-
hörde die Bundeswahlvorschläge abzu-
schließen und unter Weglassung von Stra-
ßennamen und Ordnungsnummern auf der 
Amtstafel des Bundesministeriums für 
Inneres sowie im Internet zu verlautbaren. 

 (7) Die Partei kann den zustellungsbe-
vollmächtigten Vertreter des Bundeswahl-
vorschlags jederzeit durch einen anderen 
Vertreter ersetzen. Solche an die Bundes-
wahlbehörde zu richtende Erklärungen be-
dürfen nur der Unterschrift des letzten zu-
stellungsbevollmächtigten Vertreters. 
Stimmt dieser nicht zu, so muss die Erklä-
rung von mehr als der Hälfte der auf dem 
Wahlvorschlag genannten Bewerber un-
terschrieben sein. 

Ermittlung und Zuteilung  
der Mandate 

 § 107. (1) Die Bundeswahlbehörde 
stellt zunächst auf Grund der ihr von den 
Landeswahlbehörden gemäß § 105 Abs. 2 
übermittelten Niederschriften der Landes-
wahlbehörden die Parteisummen für das 
ganze Bundesgebiet fest. 

 (2) Parteien, denen im ganzen Bun-
desgebiet kein Mandat in einem Regional-
wahlkreis und weniger als 4% der abge-
gebenen gültigen Stimmen zugefallen sind, 
haben im dritten Ermittlungsverfahren auf 
die Zuweisung von Mandaten keinen An-
spruch. 

 (3) Auf die übrigen Parteien werden im 
dritten Ermittlungsverfahren alle 183 
Mandate abzüglich der im ersten und im 
zweiten Ermittlungsverfahren jenen Par-
teien, die keinen Bundeswahlvorschlag 
eingebracht haben, zugefallenen Mandate 
mittels der Wahlzahl verteilt, die nach den 
Abs. 4 und 5 zu berechnen ist. 

 (4) Die Summen der Parteistimmen 
werden, nach ihrer Größe geordnet, ne-
beneinander geschrieben; unter jede 
Summe wird die Hälfte geschrieben, dar-
unter das Drittel, das Viertel und die wei-
terfolgenden Teilzahlen. 

 (5) Als Wahlzahl gilt bei 183 zu verge-
benden Mandaten die hundertdreiund-
achtziggrößte Zahl, bei 182 zu vergeben-
den Mandaten die hundertzweiundachtzig-
größte, bei 181 die hunderteinundachtzig-
größte usw. Zahl der so angeschriebenen 
Zahlen. 

 (6) Jede Partei erhält so viele Mandate, 
wie die Wahlzahl in ihrer Parteisumme 
enthalten ist. Wenn nach dieser Berech-
nung zwei oder mehrere Parteien auf ein 
Mandat den gleichen Anspruch haben, 
entscheidet das Los. Würde der Losent-
scheid für eine der Parteien zu einer Ge-
samtmandatszahl nach Abs. 7 führen, so 
erhält sie das Mandat. Trifft dies auf mehr 
als eine Partei zu, ist der Losentscheid 
unter diesen Parteien herbeizuführen. 

 (7) Unterschreitet die so für eine Partei 
ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe 
der dieser Partei im ersten und im zweiten 
Ermittlungsverfahren zugefallenen Manda-
te, ist so vorzugehen, als hätte diese Par-
tei keinen Bundeswahlvorschlag einge-
bracht, und der Ermittlungsvorgang nach 
den Abs. 3 bis 6 zu wiederholen. 

 (8) Übersteigt die so für eine Partei 
ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe 
der dieser Partei im ersten und im zweiten 
Ermittlungsverfahren zugefallenen Manda-
te, so erhält sie soviele weitere Mandate 
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zugewiesen, wie dieser Differenz ent-
spricht. 

Zuweisung an die Bewerber,  
Niederschrift, Verlautbarung 

 § 108. (1) Die im dritten Ermittlungs-
verfahren zugeteilten Mandate (§ 107) 
werden den Bewerbern der Parteien in der 
Reihenfolge des Bundeswahlvorschlages 
zugewiesen. Nicht gewählte Bewerber sind 
für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste auf 
dem Bundeswahlvorschlag erledigt wird, 
zu berücksichtigen. Hierbei bestimmt sich 
die Reihenfolge ihrer Berufung nach der 
Reihenfolge im Bundeswahlvorschlag. 

 (2) Die Bundeswahlbehörde hat das 
Ergebnis ihrer Feststellungen im dritten 
Ermittlungsverfahren wie folgt zusammen-
zufassen: 

a) die Zahl der auf die einzelnen Parteien 
entfallenden Parteisummen im Bundes-
gebiet; 

b) die Zahl der auf jede Partei entfallen-
den Mandate; 

c) die Namen der Bewerber, denen Man-
date gemäß § 107 Abs. 8 zugewiesen 
wurden. 

 (3) Das Ergebnis der Ermittlungen der 
Bundeswahlbehörde ist in einer Nieder-
schrift zu verzeichnen. Diese Niederschrift 
hat mindestens zu enthalten: 
a) die Namen der an- und abwesenden 
Mitglieder der Bundeswahlbehörde; 

b) die Feststellungen gemäß Abs. 2. 

 (4) Das Ergebnis der Ermittlung ist in 
der im Abs. 2 bezeichneten Form unver-
züglich zu verlautbaren. Die Verlautba-
rung hat an der Amtstafel des Bundesmi-
nisteriums für Inneres und im Internet zu 
erfolgen. Die Verlautbarung hat auch den 
Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie an der 
Amtstafel angeschlagen wurde. 

 (5) Auf Wunsch hat der Bundeswahllei-
ter allenfalls anwesenden Wahlbeobach-

tern (§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfer-
tigte Zusammenstellung des Stimmener-
gebnisses der Wahlbehörde auszufolgen. 
 

Erklärungen Doppeltgewählter 

 § 109. Ist ein Bewerber auf mehreren 
Wahlvorschlägen (Landeswahlvorschläge, 
Bundeswahlvorschlag) gewählt, so hat er 
sich binnen 48 Stunden nach der letzten 
Verlautbarung des Wahlergebnisses (§§ 105 
Abs. 1 und 108 Abs. 4), aus der sich seine 
Doppelwahl ergibt, bei der Bundeswahlbe-
hörde schriftlich zu erklären, für welchen 
Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft 
innerhalb der obigen Frist eine Erklärung 
des Doppeltgewählten nicht ein, so ent-
scheidet für ihn die Bundeswahlbehörde. 
Die von der Entscheidung berührten Wahl-
behörden sind hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
 §§ 110. bis 129. [nicht wiedergegeben; 
Text in <http://www.ris.bka.gv.at/Bund>] 
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 § 1. Die Beschränkungen dieses Bun-
desgesetzes gelten für 

1. die im Art. 19 Abs. 1 B-VG bezeichne-
ten Organe der Vollziehung, 

2. die Bürgermeister, ihre Stellvertreter 
und die Mitglieder des Stadtsenates in 
den Städten mit eigenem Statut, 

3. die Mitglieder des Nationalrates, des 
Bundesrates und der Landtage. 

 

 § 2. (Verfassungsbestimmung) (1) 
Die Mitglieder der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre, die Mitglieder der Lan-
desregierungen (in Wien der Bürgermeis-
ter und die amtsführenden Stadträte), der 
Präsident des Nationalrates, die Obmän-
ner der Klubs im Nationalrat (im Falle der 
Bestellung eines geschäftsführenden Ob-
mannes dieser), der Präsident des Rech-
nungshofes, die Mitglieder der Volksan-
waltschaft und die amtsführenden Präsi-
denten des Landesschulrates (Stadtschul-
rates für Wien) dürfen während ihrer 
Amtstätigkeit keinen Beruf mit Erwerbsab-
sicht ausüben. 

 (2) Unverzüglich nach Amtsantritt ha-
ben die Mitglieder der Bundesregierung 
und die Staatssekretäre dem Unvereinbar-
keitsausschuß des Nationalrates (§ 6), die 
Mitglieder der Landesregierungen dem 
nach der Landesgesetzgebung zuständi-
gen Ausschuß des Landtages die Aus-
übung eines Berufes (Abs. 1) anzuzeigen. 
Genehmigt der Ausschuß die Ausübung 
des Berufes unter Bedachtnahme auf die 
Gewährleistung einer objektiven und un-
beeinflußten Amtsführung nicht, so ist die 
Ausübung des Berufes spätestens drei 
Monate nach einem solchen Beschluß des 
Ausschusses einzustellen. 

 (3) Eine im Abs. 1 bezeichnete Person 
darf während ihrer Amtstätigkeit eine 
Berufstätigkeit (Abs. 1) nur mit Genehmi-
gung des Ausschusses beginnen. 

 (4) Die Verwaltung des eigenen Ver-
mögens sowie die Ausübung von Funktio-
nen in einer politischen Partei, in einer 
gesetzlichen Interessenvertretung oder 
freiwilligen Berufsvereinigung, in die die 

Person gewählt wurde, gelten nicht als 
Ausübung eines Berufes (Abs. 1). 

 (5) Die Landesgesetzgebung ist er-
mächtigt, für die öffentlichen Funktionäre 
der Länder und Gemeinden weitergehende 
Regelungen zu treffen. 
 
 § 3. (Verfassungsbestimmung) (1) 
Steht ein Unternehmen im Eigentum eines 
Mitgliedes der Bundesregierung, eines 
Staatssekretärs oder eines Mitgliedes der 
Landesregierung oder sind sie Eigentümer 
von Anteilsrechten an einer Gesellschaft 
oder sonstiger Anteilsrechte an einem 
Unternehmen, so sind sie verpflichtet, bei 
Antritt ihres Amtes oder unverzüglich nach 
Erwerb solchen Eigentums dies dem Unve-
reinbarkeitsausschuß des Nationalrates 
(§ 6) oder dem nach der Landesgesetzge-
bung zuständigen Ausschuß des Landta-
ges anzuzeigen; dabei ist das Ausmaß 
bestehender Anteilsrechte einschließlich 
der des Ehegatten anzugeben. Liegt eine 
Beteiligung, einschließlich der des Ehegat-
ten, über 25 vH, so dürfen solchen Gesell-
schaften oder Unternehmen, 

1. sofern es sich um Mitglieder der Bun-
desregierung oder um Staatssekretäre 
handelt, weder unmittelbar noch mit-
telbar Aufträge vom Bund und von der 
Kontrolle des Rechnungshofes gemäß 
Art. 126b B-VG unterliegenden Unter-
nehmen, 

2. sofern es sich um Mitglieder der Lan-
desregierung handelt, weder unmittel-
bar noch mittelbar Aufträge vom 
betreffenden Land und von wegen einer 
finanziellen Beteiligung dieses Landes 
der Kontrolle des Rechnungshofes ge-
mäß Art. 127 Abs. 3 B-VG unterliegen-
den Unternehmen 

erteilt werden. 

 (2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für die 
Vergabe von Aufträgen an freiberuflich 
tätige Mitglieder der Bundesregierung, 
Staatssekretäre und Mitglieder der Lan-
desregierungen und solche freiberuflich 
tätige Personen, die mit einem Mitglied 
der Bundesregierung, einem Staatssekre-
tär oder mit einem Mitglied der Landesre-

gierung in einer Büro- oder Kanzleige-
meinschaft tätig sind. 

 (3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 
kann für Mitglieder der Bundesregierung 
und für Staatssekretäre der Unvereinbar-
keitsausschuß des Nationalrates (§ 6), für 
Mitglieder der Landesregierung der nach 
der Landesgesetzgebung zuständige Auss-
chuß des Landtages Ausnahmen zulassen, 
sofern durch geeignete Vorkehrungen die 
unbedenkliche Amtsführung sichergestellt 
ist. 

 (4) Der Unvereinbarkeitsausschuß des 
Nationalrates (§ 6) hat dem Bundeskanz-
ler jene Unternehmen und freiberuflich 
tätigen Personen im Sinne des Abs. 2 
mitzuteilen, an die keine Aufträge erteilt 
werden dürfen. Der Bundeskanzler hat 
diese Mitteilung im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung kundzumachen. Diese Bestim-
mung ist im Bereich der Länder sinnge-
mäß anzuwenden. 
 

 § 3a. (Verfassungsbestimmung) (1) 
Die Mitglieder der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre, die Mitglieder der Lan-
desregierungen und in Wien der Bürger-
meister sowie die weiteren Mitglieder des 
Stadtsenates sind verpflichtet, jedes zwei-
te Jahr sowie innerhalb von drei Monaten 
nach Amtsantritt und nach Ausscheiden 
aus ihrem Amt dem Präsidenten des 
Rechnungshofes ihre Vermögensverhält-
nisse offenzulegen. 

 (2) Offenzulegen sind: 

1. Liegenschaften unter genauer Bezeich-
nung der Einlagezahl und der Ka-
tastralgemeinde; 

2. das Kapitalvermögen im Sinne des § 69 
Abs. 1 Z 1 des Bewertungsgesetzes 
1955 in einer Summe; 

3. Unternehmen und Anteilsrechte an 
Unternehmen unter Bezeichnung der 
Firma; 

4. die Verbindlichkeiten in einer Summe. 

 (3) Der Präsident des Rechnungshofes 
hat im Fall außergewöhnlicher Vermö-
genszuwächse dem Präsidenten des Nati-
onalrates beziehungsweise dem Präsiden-
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ten des Landtages zu berichten; diese 
können auch vom Präsidenten des Rech-
nungshofes jederzeit eine Berichterstat-
tung verlangen. 
 
 § 4. (1) Die im § 1 Z 1 und 2 bezeich-
neten Personen dürfen, sofern sich dies 
nicht bereits aus § 2 Abs. 1 ergibt, wäh-
rend ihrer Amtstätigkeit keine leitende 
Stellung in einer Aktiengesellschaft, einer 
auf den Gebieten des Bankwesens, des 
Handels, der Industrie oder des Verkehrs 
tätigen Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder einer Sparkasse einnehmen; 
insbesondere dürfen sie weder Mitglied 
des Vorstandes oder Aufsichtsrates einer 
Aktiengesellschaft, Geschäftsführer oder 
Mitglied des Aufsichtsrates einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung der be-
zeichneten Art noch Mitglied des Vorstan-
des oder Sparkassenrates einer Sparkasse 
sein, ausgenommen bei Gemeindespar-
kassen auf Grund von § 17 Abs. 6 [richtig: 
§ 17 Abs. 7] Sparkassengesetz, BGBl. Nr. 
64/1979. 

 (2) Abs. 1 ist sinngemäß auf Versiche-
rungsanstalten auf Gegenseitigkeit mit 
Ausnahme der Landesversicherungsan-
stalten anzuwenden. 
 
 § 5. (1) Die im § 1 Z 1 und 2 bezeich-
neten Personen können jedoch eine der im 
§ 4 angeführten Stellen unter folgenden 
Voraussetzungen bekleiden: 

1. Wenn der Bund an dem betreffenden 
Unternehmen beteiligt ist und die Bun-
desregierung erklärt, es sei im Interes-
se des Bundes gelegen, daß sich die in 
Betracht kommende Person in der Lei-
tung des Unternehmens betätige, oder 

2. wenn das Land oder die Gemeinde, 
deren Funktionär die in Betracht kom-
mende Person ist, an dem betreffenden 
Unternehmen beteiligt ist und die Lan-
desregierung oder der Stadtsenat er-
klärt, es sei im Interesse des Landes 
oder der Gemeinde gelegen, daß sich 
die in Betracht kommende Person in 
der Leitung des Unternehmens betätige.  

 (2) Jede Betätigung gemäß Abs. 1 
bedarf überdies für die Bundesminister 
und Staatssekretäre der nachträglichen 
Genehmigung des Nationalrates und für 
die Mitglieder der Landesregierungen der 
nachträglichen Genehmigung des Landta-
ges, von dem sie gewählt wurden.  Eine 
solche Betätigung von Bundesministern, 
Staatssekretären, Mitgliedern der Landes-
regierungen erfolgt ehrenamtlich. 

 

 § 6. (1) Der Nationalrat und der Bun-
desrat wählen aus ihrer Mitte nach dem 
Grundsatze der Verhältniswahl je einen 
eigenen Ausschuß (Unvereinbarkeitsauss-
chuß), der über die Zulässigkeit der Betei-
ligung der Mitglieder des Nationalrates 
und des Bundesrates an den im § 4 auf-
gezählten Unternehmen zu entscheiden 
hat. 

 (2) Die Mitglieder des Nationalrates 
oder Bundesrates, die eine der im § 4 
bezeichneten Stellen bekleiden, haben 
innerhalb eines Monats nach erfolgtem 
Eintritt in diesen Vertretungskörper, und 
wenn die Bestellung zu einer solchen Stel-
le erst nach erfolgter Wahl geschah, in-
nerhalb eines Monats nach der Bestellung 
dem Präsidenten oder Vorsitzenden des 
Vertretungskörpers hievon die Anzeige 
unter Angabe der Bezüge zu erstatten. 

 (3) Über die Zulässigkeit der Beteili-
gung entscheidet der Unvereinbarkeit-
sausschuß mit einfacher Stimmenmehr-

heit; bei Stimmengleichheit, oder wenn 
sich die Vertreter der Partei, der das 
betreffende Mitglied des Nationalrates 
oder Bundesrates angehört, in ihrer Mehr-
heit gegen die Zulässigkeit der Beteiligung 
aussprechen, ist die Beteiligung unzulässig. 

 (4) Mitglieder des Nationalrates oder 
Bundesrates üben die Funktion eines Mit-
gliedes des Aufsichtsrates in einer im § 4 
aufgezählten Unternehmung, die gemäß 
Art. 126b Abs. 2 B-VG der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegt, ehrenamtlich 
aus. 

 § 6a. (1) Die Mitglieder des National-
rates, des Bundesrates oder eines Landta-
ges, die in einem Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft stehen, haben dies 
unter Angabe ihres Tätigkeitsbereiches 
innerhalb eines Monats nach erfolgtem 
Eintritt in diesen Vertretungskörper, wenn 
das Dienstverhältnis nach erfolgter Wahl 
begründet wurde, innerhalb eines Monats 
dem Präsidenten des Vertretungskörpers 
anzuzeigen. 

 (2) (Verfassungsbestimmung) Über 
die Zulässigkeit der weiteren Ausübung 
einer solchen Tätigkeit entscheidet der 
Unvereinbarkeitsausschuß – im Falle der 
Mitglieder der Landtage der zuständige 
Ausschuß der Landtage – mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Richtern, Staatsanwäl-
ten, Beamten im Exekutivdienst (Wache-
beamten) sowie im übrigen öffentlichen 
Sicherheitsdienst, Beamten im militäri-
schen Dienst und Bediensteten im Finanz- 
oder Bodenschätzungsdienst ist die weite-
re Ausübung ihrer dienstlichen Aufgaben 
untersagt, es sei denn, der Ausschuß be-
schließt im Einzelfall, daß die weitere Aus-
übung zulässig ist, weil ungeachtet der 
Mitgliedschaft im Vertretungskörper auf 
Grund der im Einzelfall obliegenden Auf-
gaben eine objektive und unbeeinflußte 
Amtsführung gewährleistet ist. Sonstigen 
öffentlich Bediensteten ist die Ausübung 
einer Tätigkeit untersagt, wenn dies der 
Ausschuß beschließt, weil eine objektive 
und unbeeinflußte Amtsführung nicht ge-
währleistet ist. In diesen Fällen ist dem 
betroffenen Mitglied des Nationalrates 
oder Bundesrates innerhalb von zwei Mo-
naten ein mindestens gleichwertiger, zu-
mutbarer Arbeitsplatz  zuzuweisen oder, 
wenn dies nicht möglich ist, mit seiner 
Zustimmung ein möglichst gleichwertiger 
Arbeitsplatz; verweigert das Mitglied seine 
Zustimmung, ist es mit Ablauf dieser Frist 
unter Entfall der Dienstbezüge außer 
Dienst zu stellen. 

 
 § 7. (1) Der Unvereinbarkeitsausschuß 
hat innerhalb dreier Monate Beschluß zu 
fassen; er teilt seine Beschlüsse dem Prä-
sidenten oder Vorsitzenden mit, der sie 
dem Vertretungskörper zur Kenntnis 
bringt. 

 (2) Lautet der Beschluß dahin, daß 
eine im § 4 erwähnte Beteiligung mit der 
Ausübung des Mandates unvereinbar ist, 
so hat der Präsident oder Vorsitzende den 
Betroffenen hievon zu verständigen und 
ihn aufzufordern, ihm innerhalb von drei 
Monaten nachzuweisen, daß er dem 
Beschluß entsprochen habe. Der Präsident 
oder Vorsitzende hat nach Ablauf dieser 
Frist dem Vertretungskörper Bericht zu 
erstatten. 
 
 § 8. Mitglieder eines Landtages oder 
die im § 1 Z 2 bezeichneten Personen 
können eine der im § 4 erwähnten Stellen 
nur mit Zustimmung des betreffenden 
Landtages oder der betreffenden Gemein-
devertretung bekleiden; das für diese 

Zustimmung einzuschlagende Verfahren 
richtet sich nach den landesgesetzlichen 
Bestimmungen. Wenn diese Zustimmung 
nicht erteilt wird, ist § 7 sinngemäß anzu-
wenden. 
 
 § 9. Gegen die im § 1 aufgezählten 
Funktionäre kann auf Mandatsverlust er-
kannt werden, wenn sie ihre Stellung in 
gewinnsüchtiger Absicht mißbrauchen. 

 
 § 10. (1) (Verfassungsbestimmung) 
Wenn eine der im § 1 genannten Personen 
entgegen dem Beschluß des Unvereinbar-
keitsausschusses oder des nach der Lan-
desgesetzgebung zuständigen Ausschus-
ses des Landtages eine Berufstätigkeit im 
Sinne des § 2 ausübt oder eine der im § 4 
bezeichneten Stellen trotz Versagens der 
Genehmigung inne hat, kann der nach 
diesem Bundesgesetz in Betracht kom-
mende Vertretungskörper beim Verfas-
sungsgerichtshof den Antrag stellen, auf 
Verlust des Amtes oder Mandates zu er-
kennen. Für den Nationalrat und den Bun-
desrat wird ein solcher Antrag durch den 
Unvereinbarkeitsausschuß (§ 6) gestellt. 

 (2) (Verfassungsbestimmung) Ob 
bestimmte Tatsachen unter § 9 fallen, hat 
der betreffende Vertretungskörper unter-
suchen zu lassen. Für den Nationalrat und 
den Bundesrat führt die Untersuchung der 
Unvereinbarkeitsausschuß (§ 6 Abs. 1), 
der bei der Entscheidung den § 6 Abs. 3 
sinngemäß anzuwenden hat. 

 (3) (Verfassungsbestimmung) Wenn 
nach Abs. 2 festgestellt wurde, daß eine 
Handlungsweise unter § 9 fällt, ist Abs. 1 
sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Dem Betroffenen sind in den Fällen 
der Abs. 1 und 2 vor der Antragstellung 
von der antragstellenden Körperschaft die 
gegen ihn vorgebrachten Tatsachen mit-
zuteilen; es ist ihm Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 
 
 § 11. Scheidet eine der im § 1 Z 1 und 
2 bezeichneten Personen aus einer dort 
genannten Funktion aus, derentwegen sie 
auf Grund dieses Bundesgesetzes einen 
Beruf (eine leitende Stellung) gemäß § 2 
Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 nicht ausüben 
durfte, ohne daß ihr bzw. ihren Hinterblie-
benen auf Grund des Bezügegesetzes oder 
eines gleichartigen Landesgesetzes ein 
Ruhe-(Versorgungs-)Bezug gebührt, so 
hat der Bund bzw. das Land, dessen Lan-
desregierung bzw. die Gemeinde, deren 
Stadtsenat der Betreffende angehörte, 
dem nach den sozialversicherungsrechtli-
chen Bestimmungen jeweils in Betracht 
kommenden Pensionsversicherungsträger 
einen Überweisungsbetrag zu leisten. Für 
die Leistung des Überweisungsbetrages 
und die Rechtswirkung dieser Überwei-
sung gelten die §§ 311 ff. des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes, die 
§§ 175 ff. des Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetzes und die §§ 167 ff. des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes ent-
sprechend. 
 
 § 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
 
 § 13. (Verfassungsbestimmung) (1) 
und (2) [als nicht mehr geltend festgestellt, 

BGBl I 2008/2] 

 (3) § 11 ist nicht anzuwenden, soweit ein 
Anrechnungsbetrag nach § 13 des Bundesbe-
zügegesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, oder ein 
Überweisungsbetrag gemäß § 49h Abs. 3 des 
Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, oder 
entsprechender landesgesetzlicher Regelun-
gen zu leisten ist. 
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Abschnitt I 

Zahl der Bundesministerien 
 
 § 1. (1) Bundesministerien im Sinne 
des Art. 77 B-VG sind: 

1. das Bundeskanzleramt, 

2. das Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten, 

3. das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz, 

4. das Bundesministerium für Finanzen, 

5. das Bundesministerium für Gesund-
heit, 

6. das Bundesministerium für Inneres, 

7. das Bundesministerium für Justiz, 

8. das Bundesministerium für Landesver-
teidigung und Sport, 

9. das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft, 

10. das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur, 

11. das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie, 

12. das Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend und 

13. das Bundesministerium für Wissen-
schaft und Forschung. 

 (2) Soweit der Bundespräsident mit 
Entschließung gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG 
die sachliche Leitung bestimmter, zum 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 
gehörender Angelegenheiten einem eige-
nen Bundesminister überträgt, führt die-
ser einen auf die ihm übertragenen Ange-
legenheiten hinweisenden Titel. 

 

Abschnitt II 

Wirkungsbereich  
der Bundesministerien 

 
 § 2. (1) Der Wirkungsbereich der Bun-
desministerien umfaßt: 

1. die Geschäfte, die 

 a) im § 3 und im Teil 1 der Anlage be-
zeichnet sind, 

 b) durch bundesverfassungsgesetzliche 
Vorschriften, allgemeine Entschlie-
ßungen des Bundespräsidenten, 
durch besondere bundesgesetzliche 
Vorschriften oder durch Verordnun-
gen auf Grund des § 15 einzelnen 
Bundesministerien zur Besorgung 
zugewiesen sind, und 

2. die Sachgebiete, die gemäß dem Teil 2 
der Anlage einzelnen Bundesministerien 
zur Besorgung zugewiesen sind. 

 (2) Die Bundesministerien haben ge-
mäß den Weisungen (Art. 20 Abs. 1 B-VG) 
und unter der Verantwortung (Art. 74, 76 
und 142 B-VG) des mit ihrer Leitung 
(Art. 77 Abs. 3 B-VG) betrauten Bundes-
ministers im Rahmen ihres Wirkungsberei-
ches auf Grund der Gesetze die ihnen 
durch bundesverfassungsgesetzliche Vor-
schriften, allgemeine Entschließungen des 
Bundespräsidenten, durch dieses Bundes-
gesetz oder andere bundesgesetzliche 
Vorschriften oder durch Verordnungen auf 
Grund des § 15 übertragenen Geschäfte 
der obersten Bundesverwaltung in 
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und spar-
samer Weise zu besorgen. 

 (3) Geschäfte der obersten Bundes-
verwaltung im Sinne des Abs. 2 sind Re-
gierungsakte, Angelegenheiten der be-
hördlichen Verwaltung oder der Verwal-
tung des Bundes als Träger von Privat-
rechten. 

 § 3. (1) Die Bundesministerien haben 
im Rahmen ihres Wirkungsbereiches (§ 2) 

1. an der Besorgung der Geschäfte ande-
rer Organe des Bundes und der Länder 
mitzuwirken, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist; 

2. die Bundesregierung bei der Besorgung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen; sie ha-
ben insbesondere Vorlagen der Bundes-
regierung an den Nationalrat, Verord-
nungen und Kundmachungen der Bun-
desregierung sowie sonstige Beschlüsse 
der Bundesregierung, die Angelegen-
heiten des Wirkungsbereiches des be-
treffenden Bundesministeriums zum Ge-
genstand haben, vorzubereiten und die 
Beschlüsse der Bundesregierung inner-
halb ihres Wirkungsbereiches durchzu-
führen; 

3. alle Fragen wahrzunehmen und zu-
sammenfassend zu prüfen, denen vom 
Standpunkt der Koordinierung der vor-
ausschauenden Planung der ihnen 
übertragenen Sachgebiete oder vom 
Standpunkt der wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen Einrichtung und Ar-
beitsweise der Vollziehung im Bereich 
des Bundes grundsätzlich Bedeutung 
zukommt; sie haben hiebei auf alle Ge-
sichtspunkte Bedacht zu nehmen, die 
seitens des Bundes für den Bereich der 
ihnen zugewiesenen Sachgebiete vom 
rechts-, verwaltungs- und wirtschafts-
politischen Standpunkt von Bedeutung 
sind; sie haben die Ergebnisse dieser 
Prüfung für die Bundesregierung und 
für die Bundesminister bereitzustellen 
und bei Besorgung der ihnen obliegen-
den Geschäfte der obersten Bundes-
verwaltung entsprechend zu verwerten; 

4. alle Interessen wahrzunehmen, die im 
Zusammenhang mit den von ihnen zu 
besorgenden Geschäften der obersten 
Bundesverwaltung hinsichtlich der Be-
sorgung der den Ländern verfassungs-
mäßig übertragenen Sachgebiete von 
Bedeutung sind, sowie auf die wechsel-
seitige Koordinierung der Vollziehung 
des Bundes und der Länder Bedacht zu 
nehmen; 

 (2) Sofern dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis gelegen ist, kann die 
Bundesregierung zu den ihr nach den 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften 
obliegenden Akten der Vollziehung, sofern 
ihr diese nicht durch Bundesverfassungs-
gesetz vorbehalten sind, auch den zustän-
digen Bundesminister ermächtigen. 
 
 § 4. (1) Die Bundesminister haben in 
geeigneter Weise, erforderlichenfalls 
durch unmittelbare Einschau, dafür Sorge 
zu tragen, daß die ihren Bundesministe-
rien nachgeordneten Verwaltungsbehör-
den, Ämter und Einrichtungen des Bundes 
ihre Geschäfte in gesetzmäßiger, zweck-
mäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer 
Weise besorgen und die bei diesen Dienst-
stellen und sonstigen Organen beschäftig-
ten Bediensteten sachgerecht verwendet 
werden (Dienstaufsicht). 

 (2) Die Bundesminister haben Miß-
stände, die sie in Ausübung der Dienstauf-
sicht feststellen, mit den ihnen gesetzlich 
zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
abzustellen. 

 (3) Die Bundesminister haben weiters 
in geeigneter Weise dafür Sorge zu tra-
gen, daß die ihren Bundesministerien 
nachgeordneten Verwaltungsbehörden, 
Ämter und Einrichtungen des Bundes in-
nerhalb ihrer örtlichen und sachlichen 
Zuständigkeit Auskünfte erteilen, soweit 
eine Verpflichtung zur Amtsverschwiegen-
heit dem nicht entgegensteht. 

 (4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Behörden 
der mittelbaren Bundesverwaltung nicht 
anzuwenden. 
 
 § 5. (1) Die Bundesministerien haben 
Geschäfte, die den Wirkungsbereich mehrerer 
Bundesministerien betreffen, soweit bundes-
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nach 
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 
zu besorgen: 
1. Bei Besorgung eines Geschäftes, das An-
gelegenheiten mehrerer in den Wirkungs-
bereich verschiedener Bundesministerien 
fallender Sachgebiete zum Gegenstand 
hat, haben die in Betracht kommenden 
Bundesministerien nach den Grundsätzen 
des Abs. 2 gemeinsam vorzugehen. 

2. Bei Besorgung eines Geschäftes, das An-
gelegenheiten eines Sachgebietes zum 
Gegenstand hat, das in den Wirkungsbe-
reich eines Bundesministeriums (zuständi-
ges Bundesministerium) fällt, jedoch 
Sachgebiete berührt, die in den Wirkungs-
bereich eines oder mehrerer anderer Bun-
desministerien (beteiligte Bundesministe-
rien) fallen, hat das zuständige Bundesmi-
nisterium nach den Grundsätzen des 
Abs. 3 im Zusammenwirken mit dem oder 
den beteiligten Bundesministerien vorzu-
gehen. 

 (2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 haben die 
betreffenden Bundesministerien gemeinsam 
festzustellen, der Wirkungsbereich welches 
Bundesministeriums durch das gemeinsam zu 
besorgende Geschäft vorwiegend betroffen 
wird. Diesem Bundesministerium obliegt die 
führende Geschäftsbehandlung. Vermögen 
sich die betreffenden Bundesministerien nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist zu eini-
gen, welchem Bundesministerium die führen-
de Geschäftsbehandlung zukommt, so obliegt 
die Beurteilung dieser Frage unter Zugrunde-
legung des ersten Satzes auf Antrag eines 
der betroffenen Bundesministerien der Bun-
desregierung. 

 (3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat das 
zuständige Bundesministerium dem oder den 
beteiligten Bundesministerien Gelegenheit zu 
einer Äußerung innerhalb einer angemessen 
festzusetzenden Frist zu geben. Macht das 
Geschäft des zuständigen Bundesministeri-
ums jedoch Maßnahmen auf Sachgebieten 
notwendig, die in den Wirkungsbereich eines 
beteiligten Bundesministeriums fallen, so hat 
das zuständige Bundesministerium im Ein-
vernehmen mit dem beteiligten Bundesminis-
terium vorzugehen. Kommt dieses Einver-
nehmen binnen einer angemessenen Frist 
nicht zustande oder wird es ausdrücklich 
verweigert, so kann sowohl das zuständige 
als auch ein beteiligtes Bundesministerium, 
mit dem das Einvernehmen herzustellen ist, 
die Angelegenheit der Bundesregierung zur 
Beratung vorlegen. 

 (4) Gesetzliche Bestimmungen über die 
Konzentration des Verwaltungsverfahrens von 
unter verschiedenen Gesichtspunkten zu be-
handelnden Angelegenheiten in einem ein-
heitlichen Verfahren werden nicht berührt. 
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Das gleiche gilt von Vorschriften über die Be-
handlung von Vorfragen bei der Feststellung 
des Sachverhaltes im Zuge eines Verfahrens. 
 
 § 6. Unbeschadet des § 5 haben die 
Bundesministerien das Bundeskanzleramt 
über die Besorgung der im § 3 Z 3 und 4 
bezeichneten Geschäfte laufend und zeit-
gerecht zu unterrichten. Das Bundeskanz-
leramt hat bei Besorgung von Geschäften 
im Rahmen der ihm gemäß Abschnitt A Z 
1 und 5 des Teiles 2 der Anlage zugewie-
senen Sachgebiete auf diese Information 
Bedacht zu nehmen. 

 

Abschnitt III 

Einrichtung der Bundesministerien 
 

1. Geschäftseinteilung 

 § 7. (1) Die Bundesministerien glie-
dern sich in Sektionen, diese wieder in 
Abteilungen. Alle zum Wirkungsbereich 
eines Bundesministeriums gehörenden 
Geschäfte sind unter Bedachtnahme auf 
ihre Bedeutung und ihren Umfang nach 
Gegenstand und sachlichem Zusammen-
hang auf die einzelnen Sektionen und 
Abteilungen aufzuteilen. Dabei ist insbe-
sondere darauf zu achten, daß zur Besor-
gung von Geschäften, die sachlich eine 
Einheit darstellen, stets nur eine einzige 
Sektion und eine einzige Abteilung füh-
rend zuständig sind. Geschäfte, die re-
gelmäßig nur in einem geringen Umfang 
anfallen, sind mit sachverwandten Aufga-
ben zusammenzufassen und einer Abtei-
lung zur gemeinsamen Besorgung zuzu-
weisen. 

 (2) Mehrere Abteilungen können zu einer 
Gruppe zusammengefaßt werden, wenn dies 
im Interesse des besseren Zusammenwirkens 
notwendig ist. Eine Abteilung kann in Refera-
te untergliedert werden. 

 (3) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 können 
zur zusammenfassenden Behandlung aller 
zum Wirkungsbereich des Bundesministeri-
ums gehörenden Geschäfte, insbesondere 
von Geschäften, die den Wirkungsbereich 
zweier oder mehrerer Sektionen berühren, 
sowie zur Beratung und Unterstützung des 
Bundesministers bei den ihm obliegenden 
Entscheidungen auf dem Gebiet der allgemei-
nen Regierungspolitik sonstige organisatori-
sche Einrichtungen, auch in Form von Grup-
pen oder Abteilungen, geschaffen werden. 

 (4) Die Abs. 1 und 2 stehen auch der 
Schaffung von Einrichtungen nicht entgegen, 
die für den Bereich eines ganzen Bundesmi-
nisteriums oder eines Teiles eines solchen zur 
inneren Revision der Verwaltung und zur 
Sicherstellung einer gesetzmäßigen Vollzie-
hung sowie einer sparsamen und zweckmäßi-
gen Gebarung geschaffen werden. 

 (5) Für die Besorgung von Geschäften 
in Angelegenheiten, in denen der Bund als 
Träger von Privatrechten tätig wird, kann 
eine von den Abs. 1 und 2 abweichende 
Organisation vorgesehen werden, soweit 
dadurch diese Aufgaben zweckmäßiger, 
wirtschaftlicher und sparsamer erfüllt 
werden. 

 (6) Die Abs. 1 und 2 stehen der Einrich-
tung von Behördenbibliotheken und Registra-
turen, von Ein- und Abgangs-, Kanzlei-, 
Schreib- und sonstigen Hilfsstellen sowie von 
anderen Organisationseinheiten, die für meh-
rere Bundesministerien Dienstleistungen 
erbringen, für den Bereich mehrerer Bun-
desministerien nicht entgegen. In diesem Fall 
haben die mit der Leitung dieser Bundesmi-
nisterien betrauten Bundesminister, unbe-
schadet der Zuständigkeit jedes dieser Bun-
desministerien zur Ausübung der Fachaufsicht 
(Z 8 des Teiles 1 der Anlage), für die Angele-
genheiten ihres Wirkungsbereiches durch 
Verordnung zu bestimmen, welches dieser 

Bundesministerien die in den Z 3 bis 7 und 9 
bis 13 sowie in Z 16 des Teiles 1 der Anlage 
genannten Geschäfte hinsichtlich dieser Ein-
richtungen oder Stellen wahrnimmt. 
 (7) [entfallen] 

 (8) Die Zahl der Sektionen und Abtei-
lungen sowie allenfalls die Einrichtung von 
Gruppen, Referaten und von Einrichtun-
gen gemäß den Abs. 3 bis 6 und die Auf-
teilung der Geschäfte auf sie ist in der 
Geschäftseinteilung jedes Bundesministe-
riums festzusetzen. Die Geschäftseintei-
lung ist vom Bundesminister für das von 
ihm geleitete Bundesministerium zu erlas-
sen und zur öffentlichen Einsicht aufzule-
gen, wobei die Zuteilung der Bediensteten 
zu den Sektionen, Gruppen, Abteilungen 
und Referaten mindestens einmal jährlich 
auszuweisen ist. 

 (9) Der Bundesminister für Inneres 
kann für die in seinem Bereich bestehende 
Generaldirektion für die öffentliche Si-
cherheit (§ 6 Abs. 1 des Sicherheitspoli-
zeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991) insoweit 
Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 verfü-
gen, als dies zur wirkungsvollen Erfüllung 
der Aufgaben der Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit auf dem Gebiet der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit notwendig ist. 

 (10) Der Bundesminister für Landesver-
teidigung und Sport kann für den Bereich 
seines Bundesministeriums insoweit Ausnah-
men von den Abs. 1 bis 4 verfügen, als dies 
zur wirkungsvollen Erfüllung der dem Bun-
desheer obliegenden Aufgaben notwendig ist. 

 (11) Der Bundesminister kann mit der 
zusammenfassenden Behandlung aller zum 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
gehörenden Geschäfte einen Generalsekretär 
betrauen. 

 (12) Auf Grund der Geschäftseinteilung 
kann niemand ein Recht geltend machen. 
 
 § 8. (1) Jeder Bundesminister kann für 
den Bereich seines Bundesministeriums zur 
Vorbereitung und Vorberatung von im § 3 
Abs. 1 Z 2, 3 und 4 bezeichneten Geschäften 
sowie von Geschäften, die auch den Wir-
kungsbereich anderer Bundesministerien 
betreffen (§ 5), Kommissionen einsetzen. Vor 
Heranziehung Bediensteter anderer Bundes-
ministerien ist das Einvernehmen mit dem 
betreffenden Bundesminister herzustellen. 

 (2) Dem Bundesminister obliegt die Auf-
gabe, die Zusammensetzung, den Vorsitz und 
die Meinungsbildung jeder von ihm gemäß 
Abs. 1 eingesetzten Kommission festzulegen. 
Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß im 
Ergebnis der Beratungen solcher Kommissio-
nen auch die Auffassung der in der Minderheit 
gebliebenen Mitglieder zum Ausdruck kommt. 

 (3) Die Abs. 1 und 2 lassen die den ge-
setzlichen beruflichen Interessenvertretungen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben unberührt 
und stehen der Zuziehung von Sachverstän-
digen durch die Bundesminister bei Besor-
gung der einzelnen Geschäfte nicht entgegen, 
die den von ihnen geleiteten Bundesministe-
rien obliegen. 

 

2. Geschäftsordnung 

 § 9. (1) Der Bundesminister hat mit 
der Leitung der Sektionen, Gruppen und 
Abteilungen geeignete Bedienstete zu 
betrauen und ihre Vertretung zu regeln. 
Auf die Ausschreibung eines Stellvertre-
ters im Sinne der Anlage 1 Z 1.4.4 lit. a 
BDG 1979, BGBl. Nr. 333, ist § 15b Abs. 2 
letzter Satz des Ausschreibungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 85/1989, nicht anzuwenden. 

 (2) Vertragsbedienstete, die mit der Lei-
tung einer Sektion oder einer Botschaft be-
traut sind, sind auf ihren Antrag in das öf-
fentlich-rechtliche Dienstverhältnis aufzu-
nehmen. 

 (3) Der Bundesminister kann jene Grup-
pen- und Abteilungsleiterfunktionen der 
Funktionsgruppen 5, 6 oder 7 der Verwen-
dungsgruppe A 1 festlegen, denen eine be-
sonders wichtige Aufgabenstellung zukommt. 
Vertragsbedienstete, die mit einer solchen 
Funktion betraut sind, sind auf ihren Antrag 
in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
aufzunehmen. 
 
 § 10. (1) Der Bundesminister kann im 
Interesse einer raschen und zweckmäßi-
gen Geschäftsbehandlung unbeschadet 
seiner bundesverfassungsgesetzlich gere-
gelten Verantwortlichkeit und unbeschadet 
der ihm bundesverfassungsgesetzlich 
vorbehaltenen Geschäfte den Sektions-, 
Gruppen-, Abteilungs- und Referatsleitern 
bestimmte Gruppen von Angelegenheiten 
zur selbständigen Behandlung übertragen. 
Dabei ist auf die Bedeutung der einzelnen 
Angelegenheiten gebührend Bedacht zu 
nehmen. 

 (2) Angelegenheiten, zu deren selb-
ständiger Behandlung ein Sektions-, 
Gruppen-, Abteilungs- oder Referatsleiter 
ermächtigt wurde, sind im Namen des 
Bundesministers zu erledigen und zu un-
terfertigen. 

 (3) Das Weisungsrecht (Art. 20 Abs. 1 
B-VG) der vorgesetzten Organe wird 
durch die Ermächtigung zur selbständigen 
Behandlung bestimmter Gruppen von 
Angelegenheiten nicht berührt. Der Bun-
desminister ist berechtigt, jede Angele-
genheit, zu deren selbständiger Behand-
lung ein Sektions-, Gruppen-, Abteilungs- 
oder Referatsleiter ermächtigt wurde, an 
sich zu ziehen oder sich die Genehmigung 
der Entscheidung vorzubehalten. Das glei-
che Recht steht für bestimmte Angelegen-
heiten dem Sektionsleiter gegenüber den 
ihm unterstellten Gruppen-, Abteilungs- 
und Referatsleitern, dem Gruppenleiter 
gegenüber den ihm unterstellten Abtei-
lungs- und Referatsleitern und dem Abtei-
lungsleiter gegenüber den ihm unterstell-
ten Referatsleitern hinsichtlich solcher 
Angelegenheiten zu, zu deren selbständi-
ger Behandlung diese ermächtigt wurden. 

 (4) Soweit die Geschäftsbehandlung ohne 
die Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheit-
lichkeit besonders beschleunigt zu werden 
vermag, kann der Bundesminister nach Anhö-
rung des Sektionsleiters ausnahmsweise 
geeignete Bedienstete zur selbständigen 
Behandlung bestimmter in den Wirkungsbe-
reich einer Abteilung bzw. eines Referates 
fallender Angelegenheiten ermächtigen. Die 
Abs. 2 und 3 sind in diesen Fällen sinngemäß 
anzuwenden. 

 (5) In den Fällen des § 7 Abs. 3 bis 5 
kann hinsichtlich der Geschäftsbehandlung 
eine von den Abs. 1 bis 4 abweichende Rege-
lung getroffen werden. 
 
 § 11. Soweit ein Bundesminister einen 
Staatssekretär mit der Besorgung be-
stimmter Geschäfte betraut hat, ist der 
Staatssekretär berechtigt, Weisungen zu 
erteilen. 
 

3. Kanzleiordnung 

 § 12. Die formale Behandlung der von 
den Bundesministerien zu besorgenden 
Geschäfte ist von der Bundesregierung in 
einer für alle Bundesministerien einheitli-
chen Kanzleiordnung (Büroordnung) fest-
zulegen. Desgleichen sind die notwendi-
gen Maßnahmen zum Schutz personenbe-
zogener Daten anzuordnen. 
 
 §§ 13. bis 18. und Anlage zu § 2 [nicht 
wiedergegeben; Text in <http://www.ris. 

bka.gv.at/Bund>] 
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Bundesverfassungsgesetz vom 30. Juli 1925, betreffend Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsführung der  
Ämter der Landesregierungen außer Wien, BGBl 1925/289 idF BGBl I 2008/2.  

 

 § 1. (1) Der Landeshauptmann ist der 
Vorstand des Amtes der Landesregierung. 

 (2) Der Landeshauptmann wird auch in 
allen ihm in dieser Eigenschaft zukom-
menden Obliegenheiten durch das gemäß 
Artikel 105, Absatz 1, des Bundes-
Verfassungsgesetzes berufene Mitglied der 
Landesregierung (Landeshauptmann-
Stellvertreter) vertreten. 

 (3) Unter der unmittelbaren Aufsicht 
des Landeshauptmannes (Landeshaupt-
mann-Stellvertreters) obliegt die Leitung 
des inneren Dienstes des Amtes der Lan-
desregierung dem Landesamtsdirektor, in 
dessen Verhinderung dem in der gleichen 
Weise wie der Landesamtsdirektor zu 
bestellenden, den gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Bestellung zum Lan-
desamtsdirektor entsprechenden Beamten 
des Amtes der Landesregierung. 
 
 § 2. (1) Das Amt der Landesregierung 
gliedert sich in Abteilungen, auf die die 
Geschäfte nach ihrem Gegenstand und 
ihrem sachlichen Zusammenhang aufge-
teilt werden. 

 (2) Nach Bedarf können die Abteilun-
gen zu Gruppen zusammengefaßt werden. 

 (3) Den Abteilungen und Gruppen ste-
hen Beamte des Amtes der Landesregie-
rung vor. 

 (4) Die Zahl der Abteilungen und die 
Aufteilung der Geschäfte auf sie, im Be-
darfsfalle auch die Zusammenfassung der 
Abteilungen zu Gruppen, wird in der Ge-
schäftseinteilung des Amtes der Landes-
regierung festgesetzt. 

 (5) Die Geschäftseinteilung wird vom 
Landeshauptmann mit Zustimmung der 
Landesregierung erlassen. Soweit hiebei 
die Geschäfte der mittelbaren Bundesver-
waltung in Betracht kommen, bedarf sie 
der Zustimmung der Bundesregierung. 
Derselbe Vorgang gilt auch im Falle von 
Änderungen in der Geschäftseinteilung. 
 

 § 3. (1) Die Abteilungen des Amtes der 
Landesregierung besorgen die ihnen nach 
der Geschäftseinteilung zukommenden 
Geschäfte, soweit es sich um solche des 
selbständigen Wirkungsbereiches des 
Landes handelt, nach den näheren Be-
stimmungen der Landesverfassung unter 
der Leitung der Landesregierung oder 
einzelner Mitglieder derselben (Artikel 
101, Absatz 1, des Bundes-Verfassungs-
gesetzes) und, soweit es sich um solche 
der mittelbaren Bundesverwaltung han-
delt, unter der Leitung des Landeshaupt-
mannes (Artikel 102, Absatz 1, des Bun-
des-Verfassungsgesetzes). 
 

 (2) Das Nähere über den Geschäfts-
gang im Amte der Landesregierung wird 
durch eine Geschäftsordnung geregelt, auf 
deren Erlassung und Abänderung die Vor-
schrift des § 2, Absatz 5, sinngemäß An-
wendung findet. 

 (3) In der Geschäftsordnung ist insbe-
sondere auch zu regeln, inwieweit der 
Landeshauptmann, die Landesregierung 
oder einzelne Mitglieder derselben, unbe-
schadet ihrer durch die Bundesverfassung 
und die Landesverfassung geregelten Ver-
antwortlichkeit, sich bei den zu treffenden 
Entscheidungen oder Verfügungen oder 
sonstigen Amtshandlungen durch den 
Landesamtsdirektor, die Gruppenvorstände 
und Abteilungsvorstände oder ausnahms-
weise auch einzelne den Abteilungen zu-
geteilte Beamte vertreten lassen können. 
 
 § 4. Soweit das Amt der Landesregie-
rung Angelegenheiten der mittelbaren 
Bundesverwaltung zu führen hat, gelten 
für dieses die jeweiligen Vorschriften über 
die Einrichtung des Buchhaltungsdienstes 
sowie über die Gebarung und Verrechnung 
bei den Behörden des Bundes. 
 
 § 6. Mit der Vollziehung dieses Bun-
desverfassungsgesetzes ist die Bundesre-
gierung betraut. 
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1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

 Oberösterreich ist ein selbständiges 
Bundesland der demokratischen Republik 
Österreich. Als selbständiges Land übt es 
alle Rechte aus, welche nicht ausdrücklich 
dem Bund übertragen sind. 
 

Artikel 1a 

 Das Land Oberösterreich bekennt sich 
zu einem geeinten Europa, das demokrati-
schen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
bundesstaatlichen Grundsätzen sowie dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet 
ist, die Eigenständigkeit der Regionen 
wahrt und deren Mitwirkung an europäi-
schen Entscheidungen sichert. Oberöster-
reich sieht seine Stellung in diesem Euro-
pa als eigenständige, zukunftsorientierte 
und selbstbewusste Region und wirkt an 
der Weiterentwicklung eines solchen ge-
einten Europas mit. 
 

Artikel 2 

 (1) Das Land Oberösterreich in seinem 
jetzigen Umfang bildet das Landesgebiet. 

 (2) Jede Änderung des Landesgebietes 
bedarf übereinstimmender Verfassungsge-
setze des Bundes und des Landes Oberös-
terreich. 
 

Artikel 3 

 (1) Das Landesvolk ist die Gesamtheit 
der Landesbürger. 

 (2) Landesbürger sind jene österreichi-
schen Staatsbürger, die in einer Gemeinde 
des Landes einen Hauptwohnsitz haben.  
 

Artikel 4 

 Landeshauptstadt des Landes Oberös-
terreich ist die Stadt Linz. 
 

Artikel 5 

 Landessprache in Oberösterreich ist die 
deutsche Sprache. 
 

Artikel 5a 

 Personenbezogene Bezeichnungen in 
diesem Landesverfassungsgesetz sowie in 
Landesgesetzen und den auf deren Grund-
lage erlassenen Verordnungen umfassen 
Frauen und Männer gleichermaßen, außer 
es ist ausdrücklich anderes bestimmt. 
Amts-, Organ- und Funktionsbezeichnungen 
sowie Titel sollen in geschlechtsspezifischer 
Form geführt und verwendet werden. 

Artikel 6 

 (1) Die Gesetzgebung des Landes wird 
durch den Landtag, die Vollziehung durch 
die Landesregierung ausgeübt, welche 
vom Landtag gewählt wird. 

 (2) Das oberösterreichische Volk äu-
ßert seinen Willen durch die Wahl der 
Mitglieder des Landtages und durch die 
Bürgerrechte.  

Artikel 7 

 Die Gesetzgebung und die Vollziehung 
fallen in den selbständigen Wirkungsbe-
reich des Landes, soweit sie nicht durch 
die Bundesverfassung ausdrücklich dem 
Bund übertragen sind. 
 

Artikel 8 

 Die Vollziehung des Bundes im Bereich 
des Landes üben, soweit sie in mittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt wird, der Lan-
deshauptmann und die ihm unterstellten 
Behörden aus. 
 

Artikel 8a 

 (1) Die Farben des Landes Oberöster-
reich sind weiß-rot. 

 (2) Das Land Oberösterreich führt als 
Landeswappen das historische Wappen; 
es besteht aus einem mit dem Herzogshut 
gekrönten, gespaltenen Schild, der rechts 
einen goldenen Adler im schwarzen Feld 
trägt, links von silber und rot dreimal 
gespalten wird. Die bildliche Darstellung 
des Wappens des Landes Oberösterreich 
ist im Landesgesetzblatt kundzumachen. 

 (3) Das Recht zur Führung des Lan-
deswappens steht den Behörden, Ämtern 
und Anstalten des Landes Oberösterreich 
zu. Inwieweit anderen physischen oder 
juristischen Personen die Führung oder 
eine sonstige Verwendung des Landes-
wappens zusteht oder bewilligt werden 
kann und inwieweit die Verwendung des 
Landeswappens verboten ist, ist durch 
Landesgesetz zu regeln. 

 (4) Das Landessiegel weist das Lan-
deswappen mit der Umschrift „Land Ober-
österreich“ auf. 

 (5) Die Landeshymne des Landes 
Oberösterreich ist das Lied „Hoamat- 
gsang“, Worte: Franz Stelzhamer, Weise: 
Hans Schnopfhagen. 
 

1a. HAUPTSTÜCK 

ZIELE UND GRUNDSÄTZE  
DES STAATLICHEN HANDELNS 

 

Artikel 9 
 (1) Das Land Oberösterreich hat die 
Aufgabe, 
1. unter Wahrung des Gemeinwohls die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit des 
Einzelnen zu sichern, die Selbsthilfe der 
Bevölkerung und den Zusammenhalt al-
ler gesellschaftlichen Gruppen zu fördern, 

2. für eine geordnete Gesamtentwicklung 
des Landes zu sorgen, die den wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und kulturellen Bedürfnissen der Bevöl-
kerung insbesondere auch in Wahrung 
der Verantwortung für künftige Genera-
tionen Rechnung trägt. 

 (2) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zum Subsidiaritätsprinzip. In diesem 
Sinn sind den Gemeinschaften jeweils die 
Angelegenheiten zur Besorgung zu über-
lassen, die in ihrem ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse gelegen und 
geeignet sind, von ihnen mit eigenen Kräf-
ten besorgt zu werden. 
 (3) Jedes staatliche Handeln des Lan-
des hat auf der Grundlage der Grundrech-
te die Würde des Menschen, die Selbst-
gestaltung seines Lebens und die Verhält-
nismäßigkeit der angewandten Mittel so-
wie den Grundsatz von Treu und Glauben 
zu achten. 
 (4) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zur Gleichbehandlung und Gleichstel-
lung aller Menschen im Sinn der Grund-
rechte, insbesondere zum Verbot jeglicher 
Diskriminierung im Sinn der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Dies beinhal-
tet auch die Anerkennung der österreichi-
schen Gebärdensprache. Bestehende Un-
gleichbehandlungen und Ungleichheiten 
sind zu beseitigen. Maßnahmen zur Förde-
rung der faktischen Gleichbehandlung und 
Gleichstellung sind zulässig und zu setzen. 
 (5) Alle Organe des Landes sind zu 
gesetzmäßigem, sparsamem, wirtschaftli-
chem und zielorientiertem Handeln ver-
pflichtet. Ihre Tätigkeit und Organisation 
sind ständig an die Bedürfnisse der Bürger 
anzupassen. Einfache und verständliche 
Normen sollen die Rechtssicherheit garan-
tieren. Die Verwaltung hat sich vor allem 
als Dienst an den Menschen zu verstehen 
und hat Maßnahmen zur Förderung der 
Bürgernähe zu setzen. Die Verwaltungs-
angelegenheiten sind möglichst von den 
Organen der untersten Stufe zu besorgen. 

Artikel 10 

 (1) Das Land Oberösterreich schützt 
Umwelt und Natur als Lebensgrundlagen 
des Menschen vor schädlichen Einwirkungen. 
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 (2) Aufgabe aller Organe des Landes 
und der Gemeinden ist es, ihre Tätigkeit 
zum umfassenden Schutz der Umwelt so 
auszurichten, dass insbesondere die Natur 
einschließlich der Tier- und Pflanzenwelt, 
die Landschaft sowie die Luft, der Boden 
und das Wasser in ihrer natürlichen Be-
schaffenheit möglichst wenig beeinträch-
tigt, das Trinkwasser als wichtigstes Le-
bensmittel und ein dem Gemeinwohl die-
nendes Gut geschützt sowie Störungen 
durch Lärm möglichst vermieden werden.  

 (3) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zum Klimaschutz sowie zur Steige-
rung der Energieeffizienz, um den Ener-
gieverbrauch zu senken, und zur schritt-
weisen Umstellung auf erneuerbare Ener-
giequellen. 

Artikel 11 

 (1) Das Land Oberösterreich ist be-
strebt, der Bevölkerung ausreichende 
Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten zu 
sichern, um das Ziel Vollbeschäftigung zu 
erreichen. Dem dienen insbesondere Maß-
nahmen zur Stärkung und Entfaltung einer 
leistungsfähigen, nachhaltigen und sozia-
len Marktwirtschaft, die Vorsorge für eine 
hochwertige Infrastruktur und die Förde-
rung der Forschung. 

 (2) Das Land Oberösterreich fördert 
die berufliche Aus- und Weiterbildung und 
setzt insbesondere Maßnahmen mit dem 
Ziel, den Jugendlichen ein ihren Fähigkei-
ten entsprechendes Angebot zur berufli-
chen Erstausbildung zu sichern. 

 (3) Das Land Oberösterreich anerkennt 
die vielfältigen Aufgaben und positiven 
Funktionen einer umweltverträglichen 
bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft. Es 
will diese auch unter den schwierigen in-
ternationalen Wettbewerbsbedingungen 
erhalten. Es fördert daher eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der bäuerlichen Betriebe 
mit dem Ziel der Erhaltung eines wirt-
schaftlich und ökologisch gesunden ländli-
chen Raumes. 
 

Artikel 12 

 Das Land Oberösterreich gewährt im 
Rahmen der Gesetze 

1. Krankenpflege jenen Personen, die 
wegen Krankheit hilfsbedürftig werden, 

2. Behindertenhilfe jenen Personen, die 
körperlich, geistig oder seelisch behin-
dert sind, 

3. Sozialhilfe jenen Personen, die aus 
sonstigen sozialen Gründen hilfsbedürf-
tig werden und außerstande sind, für 
sich und ihre Angehörigen die Mittel für 
einen ausreichenden Lebensunterhalt 
zu beschaffen. 

 
Artikel 13 

 (1) Das Land Oberösterreich schützt 
und fördert die Familie als Grundlage der 
menschlichen Gesellschaft. 

 (2) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zu den Zielen der Kinderrechtskon-
vention der Vereinten Nationen. Es schützt 
junge Menschen und fördert eine kinder- 
und jugendfreundliche, friedliche Gesell-
schaft. 

 (3) Das Land Oberösterreich unter-
stützt die Eltern in ihrer Pflicht, die Kinder 
zu pflegen und zu erziehen. Es achtet die 
Vorrangigkeit des Erziehungsrechtes der 
Eltern und fördert nach Maßgabe der Ge-
setze Einrichtungen zur Unterstützung der 
Erziehung und Ausbildung. 

 (4) Das Land Oberösterreich unter-
stützt Maßnahmen, die geeignet sind, den 
Interessen der älteren Generation in 

bestmöglicher Weise zu entsprechen und 
ein Altern in Würde zu sichern. 

 (5) Das Land Oberösterreich achtet die 
Erziehung der Kinder, die häusliche Pflege, 
die Hausarbeit und die Erwerbsarbeit in 
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gleich. 
Es unterstützt Maßnahmen mit dem Ziel 
der Gleichachtung und Vereinbarkeit die-
ser Bereiche. 

Artikel 14 

 (1) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zur Pflege von Wissenschaft, Bildung, 
Kunst und Sport sowie zu seiner kulturel-
len Entwicklung und Identität einschließ-
lich der Sprache. Es achtet die Freiheit, 
Unabhängigkeit und Vielfalt des kulturel-
len Lebens und fördert die Teilnahme und 
Mitwirkung eines jeden am kulturellen 
Leben. 

 (2) Das Land Oberösterreich fördert 
die umfassende Bildung seiner Bürger und 
ein umfassendes Bildungsangebot für diese. 
 

Artikel 15 

 (1) Das Land Oberösterreich fördert 
die Hebung der Lebensqualität seiner Bür-
ger. Es setzt und unterstützt deshalb 
Maßnahmen, die der Verbesserung des 
Wohnens und des Wohnumfelds dienen. 
Wesentliche Bedeutung kommt dabei der 
Sicherung der Nahversorgung und einer 
ökologisch orientierten Verkehrsentwick-
lung zu. 

 (2) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zur Ehrenamtlichkeit als einer der 
Grundlagen des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts. 

 (3) Das Land Oberösterreich bekennt 
sich zum Sonntag und zu den staatlich 
anerkannten Feiertagen als Tagen der 
Arbeitsruhe. Es achtet die mit diesen Ta-
gen verbundenen Traditionen. 

 (4) Das Land Oberösterreich achtet die 
Freizeit als Teil des Lebens und fördert ein 
umfassendes Freizeit- und Sportangebot 
für seine Bürger. Dabei sind auch die be-
sonderen Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen, der älteren Generation und 
der Menschen mit Behinderungen zu be-
rücksichtigen. 
 
 

2. HAUPTSTÜCK 

GESETZGEBUNG DES LANDES 
 

A. LANDTAG 

Artikel 16 

 (1) Die Gesetzgebung des Landes wird 
vom Landtag ausgeübt. Der Landtag be-
steht aus sechsundfünfzig Mitgliedern. 

 (2) Die Mitglieder des Landtags werden 
auf Grund des gleichen, unmittelbaren, 
geheimen und persönlichen Verhältnis-
wahlrechtes gewählt. Wahlberechtigt sind 
alle männlichen und weiblichen Landes-
bürger, die spätestens am Tag der Wahl 
das 16. Lebensjahr vollenden und vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.  

 (3) Wählbar sind alle Wahlberechtig-
ten, die spätestens am Tag der Wahl das 
18. Lebensjahr vollenden. 

 (4) Der Wahltag muß ein Sonntag oder 
ein anderer öffentlicher Ruhetag sein. 

 (5) Die Wähler üben ihr Wahlrecht in 
Wahlkreisen aus, von denen ein jeder ein 
geschlossenes Gebiet umfassen muß. Die 
Zahl der Abgeordneten ist auf die Wahl-
kreise im Verhältnis der Bürgerzahl zu 
verteilen. Eine Gliederung der Wähler-
schaft in andere Wahlkörper ist nicht zu-
lässig. 

 (6) Jeder gewählte Landtagsabgeord-
nete erhält von der Landeswahlbehörde 
eine Bescheinigung, welche ihn zum Ein-
tritt in den Landtag berechtigt. 

 (7) Die Bezüge der Mitglieder des 
Landtages sind durch Landesgesetz zu 
regeln. 

Artikel 17 

 (1) Sitz des Landtages ist die Landes-
hauptstadt Linz. 

 (2) Für die Dauer außerordentlicher 
Verhältnisse kann der Erste Präsident den 
Landtag in einen anderen Ort des Bundes-
landes berufen. 
 

Artikel 18 

 (1) Die Gesetzgebungsperiode des 
Landtages dauert sechs Jahre vom Tag 
seines ersten Zusammentrittes an gerech-
net, jedenfalls aber bis zu dem Tag, an 
dem der neue Landtag zusammentritt. 

 (2) Den neugewählten Landtag hat der 
ranghöchste, im Fall der Verhinderung der 
jeweils rangnächste Präsident des bisheri-
gen Landtages, der auch dem neugewähl-
ten Landtag angehört, zur ersten Sitzung 
einzuberufen. Kann die Einberufung des 
neugewählten Landtages durch keinen der 
Präsidenten des bisherigen Landtages 
erfolgen, so hat das an Jahren älteste, im 
Fall der Verhinderung das jeweils nächst-
älteste Mitglied des bisherigen Landtages, 
das auch dem neugewählten Landtag an-
gehört, zur ersten Sitzung einzuberufen. 

 (3) Der neugewählte Landtag ist so 
einzuberufen, daß er innerhalb von vier 
Wochen nach der Wahl zu seiner ersten 
Sitzung zusammentreten kann. 
 

Artikel 19 

 Der Landtag versammelt sich auf Grund 
der Einberufung durch den Ersten Präsi-
denten. 

Artikel 20 

 Vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode 
kann der Landtag durch Landesverfas-
sungsgesetz seine Auflösung beschließen. 
 

Artikel 21 

 (1) Im Fall der Auflösung sind von der 
Landesregierung binnen drei Wochen 
Neuwahlen auszuschreiben. 

 (2) In der Wahlausschreibung ist der 
Wahltag so festzusetzen, daß die Wahl 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchge-
führt werden kann. 
 

Artikel 22 

 Den Vorsitz in der ersten Sitzung des 
neugewählten Landtages führt derjenige, 
der den Landtag einberufen hat (Art. 18 
Abs. 2), und zwar bis zur Übernahme des 
Vorsitzes durch den neugewählten Ersten 
Präsidenten (Art. 23). 
 

Artikel 23 

 (1) Den Vorsitz im Landtag führt der 
Erste Präsident. 

 (2) Der Erste Präsident wird im Fall 
seiner Verhinderung vom Zweiten bzw. 
Dritten Präsidenten vertreten. Sind der 
Zweite und der Dritte Präsident verhin-
dert, den Ersten Präsidenten zu vertreten, 
dann vertritt ihn jeweils das an Jahren 
älteste Mitglied des Landtages, das einer 
Partei zugehört, die einen der Präsidenten 
stellt. 

 (3) Das Stimmrecht des Vorsitzenden 
bei Wahlen und Abstimmungen bleibt 
gewahrt. 
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 (4) Der Erste Präsident, der Zweite 
Präsident und der Dritte Präsident sind 
vom Landtag aus seiner Mitte zu wählen. 

 (5) Sofern die im Landtag vertretenen 
Parteien nicht anders übereinkommen, 
fällt der Erste Präsident der Partei mit der 
größten Anzahl von Mandaten zu. Bei 
gleicher Mandatsstärke geben die bei der 
vorangegangenen Landtagswahl auf die 
betreffenden Parteien entfallenen Stimmen 
(Parteilandessummen) den Ausschlag. 

 (6) Für die Wahl des Zweiten und Drit-
ten Präsidenten gilt folgendes: 

1. Der Zweite und der Dritte Präsident 
sind unter Einrechnung des Ersten Prä-
sidenten auf die Liste seiner Partei nach 
den gemäß Art. 43 Abs. 2 Z. 1 vorge-
zeichneten Grundsätzen des Verhält-
niswahlrechtes zu wählen. Hat jedoch 
danach die drittstärkste im Landtag 
vertretene Partei keinen Anspruch auf 
den Dritten Präsidenten, so fällt ihr der 
Dritte Präsident dennoch zu, wenn sie 
Anspruch auf ein Mandat in der Landes-
regierung hat; der zweitstärksten im 
Landtag vertretenen Partei fällt in die-
sem Fall der Zweite Präsident zu. Hat 
neben der stärksten nur die zweit-
stärkste Partei Anspruch auf ein Mandat 
in der Landesregierung und kommt ihr 
weder ein Anspruch auf den Zweiten 
noch auf den Dritten Präsidenten zu, so 
fällt ihr dennoch der Dritte Präsident 
zu. 

2. Die Wahl des Zweiten und des Dritten 
Präsidenten findet jedoch nicht gemäß 
Z. 1 statt, wenn die im Landtag vertre-
tenen Parteien übereinkommen, die für 
den Zweiten und den Dritten Präsiden-
ten im Vereinbarungsweg vorgeschla-
genen Wahlwerber mit einfacher Stim-
menmehrheit zu wählen. 

 (7) Ein Mitglied der Landesregierung 
kann nicht Erster, Zweiter oder Dritter 
Präsident sein oder den Ersten Präsiden-
ten vertreten. 
 

Artikel 24 

 (1) Der Landtag kann den Ersten Prä-
sidenten, den Zweiten Präsidenten sowie 
den Dritten Präsidenten auf Grund eines 
Mißtrauensantrages durch Beschluß abbe-
rufen. 

 (2) Bezüglich der Stellung eines 
Mißtrauensantrages gegen einen der Prä-
sidenten und bezüglich des Beschlusses, 
mit dem einer der Präsidenten abberufen 
wird, gelten die Bestimmungen des 
Art. 44 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

 (3) Bis zur Beschlußfassung über einen 
gültig gestellten Mißtrauensantrag ist der 
Betroffene an der Ausübung seines Amtes 
als Präsident verhindert (Art. 23 Abs. 2). 
 

Artikel 25 

 (1) Die Geschäftsführung des Landta-
ges erfolgt auf Grund eines besonderen 
Gesetzes, welches nur bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen beschlossen 
oder geändert werden kann (Geschäfts-
ordnungsgesetz). 

 (2) Im Geschäftsordnungsgesetz ist 
auch zu bestimmen, daß der Landtag zur 
Vorberatung von Verhandlungsgegenstän-
den aus seiner Mitte Ausschüsse zu bilden 
hat. 

Artikel 26 

 Wenn es der Landeshauptmann, die 
Landesregierung oder mindestens ein 
Viertel der Mitglieder des Landtages ver-

langt, ist der Erste Präsident verpflichtet, 
den Landtag binnen zwei Wochen so ein-
zuberufen, daß er innerhalb von weiteren 
zwei Wochen zusammentreten kann. 
 

Artikel 27 

 (1) Die Sitzungen des Landtages sind 
öffentlich. 

 (2) Die Öffentlichkeit wird ausge-
schlossen, wenn es vom Vorsitzenden 
oder von wenigstens einem Fünftel der 
Anwesenden verlangt und vom Landtag 
nach Entfernung der Zuhörer beschlossen 
wird. 

Artikel 28 

 Wahrheitsgetreue Berichte über die 
Verhandlungen in den öffentlichen Sitzun-
gen des Landtages und seiner Ausschüsse 
bleiben von jeder Verantwortung frei. 
 

Artikel 29 

 (1) Die vom Landtag zu entsendenden 
Mitglieder des Bundesrates und ihre Er-
satzmänner sind vom Landtag in der kon-
stituierenden Sitzung zu wählen. 

 (2) Die Mitglieder des Bundesrates und 
ihre Ersatzmänner sind für die Dauer der 
Gesetzgebungsperiode des Landtages 
nach dem Grundsatz der Verhältniswahl 
zu wählen, jedoch muß wenigstens ein 
Mandat der Partei zufallen, die die zweit-
höchste Anzahl von Sitzen im Landtag 
oder, wenn mehrere Parteien die gleiche 
Anzahl von Sitzen haben, die zweithöchste 
Zahl von Wählerstimmen bei der letzten 
Landtagswahl aufweist. Bei gleichen An-
sprüchen mehrerer Parteien entscheidet 
das Los. Die Mitglieder des Bundesrates 
müssen nicht dem Landtag angehören, sie 
müssen jedoch zum Landtag wählbar sein 
(Art. 35 Abs. 1 und 2 des Bundes-
Verfassungsgesetzes).  

 (3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gel-
ten sinngemäß für den Fall der erforderli-
chen Nachwahl eines Mitgliedes des Bun-
desrates oder eines Ersatzmannes. 

 

B. DER WEG DER  
LANDESGESETZGEBUNG 

Artikel 30 

 (1) Gesetzesvorschläge gelangen an 
den Landtag entweder als Anträge seiner 
Mitglieder oder seiner Ausschüsse, als 
Vorlagen der Landesregierung oder als 
Initiativen der Landesbürgerinnen und 
Landesbürger. 

 (2) Jedem Gesetzesvorschlag sind, 
sofern es sich nicht um eine Initiative der 
Landesbürgerinnen und Landesbürger 
handelt, Ausführungen über die damit 
beabsichtigten Ziele, über die damit ver-
bundenen Folgen, insbesondere die finan-
ziellen Auswirkungen für den Bund, das 
Land und die Gemeinden sowie über die 
Vereinbarkeit des Gesetzesvorschlages mit 
Harmonisierungsbestrebungen im Zu-
sammenhang mit der internationalen In-
tegration anzuschließen. 

 (3) Soweit in verbindlichen gemein-
schaftsrechtlichen oder im Verfassungs-
rang ratifizierten staatsvertraglichen Be-
stimmungen vorausgehende Informations-
verfahren oder Mitteilungen (Notifikatio-
nen) vorgesehen sind, darf ein Gesetzes-
beschluss im Landtag erst gefasst werden, 
wenn das dafür landesgesetzlich vorgese-
hene Verfahren durchgeführt wurde. 
 

Artikel 31 

 (1) Zu einem Beschluß des Landtages 
ist, soweit in diesem Gesetz nichts ande-

res bestimmt ist, die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Landtages und die unbedingte Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

 (2) Landesverfassungsgesetze oder in 
einfachen Landesgesetzen enthaltene Ver-
fassungsbestimmungen können nur bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder des Landtages und mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen beschlossen oder abge-
ändert werden; sie sind als solche („Ver-
fassungsgesetz“, „Verfassungsbestim-
mung“) ausdrücklich zu bezeichnen. 
 

Artikel 32 

 (1) Zu einem Landesgesetz ist der 
Beschluß des Landtages, die Beurkundung 
durch dessen Vorsitzenden, die Gegen-
zeichnung durch den Landeshauptmann 
und die Kundmachung durch den Landes-
hauptmann im Landesgesetzblatt erfor-
derlich. 

 (2) Änderungen im Text der Gesetze 
zur Behebung von Formfehlern oder stilis-
tischen und sinnstörenden Fehlern kann 
die Oberösterreichische Landesregierung, 
sofern sich dies als notwendig erweist, im 
eigenen Wirkungskreis vornehmen; bei 
Gesetzen, zu deren Beschlußfassung eine 
besondere Mehrheit erforderlich ist, je-
doch nur auf Grund einstimmig gefaßter 
Beschlüsse. 

 (3) Die verbindende Kraft der Landes-
gesetze beginnt, wenn nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, nach Ablauf des 
Tages, an dem das Stück des Landesge-
setzblattes, das die Kundmachung enthält, 
herausgegeben und versendet wird und 
erstreckt sich, wenn nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, auf das gesamte 
Landesgebiet. 

Artikel 33 
 (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
Rechtsvorschriften, die als Landesverfas-
sungsgesetze oder Landesgesetze in Geltung 
stehen, in ihrer durch spätere Vorschriften 
ergänzten oder abgeänderten Fassung durch 
Kundmachung im Landesgesetzblatt mit rechts-
verbindlicher Wirkung neu zu verlautbaren. 

 (2) Die Landesregierung ist zur Wieder-
verlautbarung einer Rechtsvorschrift binnen 
einem Jahr verpflichtet, wenn der Landtag 
oder ein Ausschuß dies beschließt. 

 (3) Die Landesregierung kann anläßlich 
der Wiederverlautbarung 
1. überholte terminologische Wendungen, 

insbesondere nicht mehr zutreffende Be-
zeichnungen der mit der Vollziehung be-
trauten Behörden, durch die dem jeweili-
gen Stand der Gesetzgebung entspre-
chenden neuen Bezeichnungen ersetzen; 

2. der österreichischen Rechtsübung fremde 
terminologische Wendungen durch solche 
österreichischer Rechtssprache ersetzen; 

3. Bestimmungen in deutschen Rechtsvor-
schriften, die zufolge einer nach § 2 
Rechts-Überleitungsgesetz in Geltung be-
lassenen Vorschrift anzuwenden sind, 
dem österreichischen Recht anpassen 
und in den Text der wiederverlautbarten 
Rechtsvorschrift einfügen; 

4. Bestimmungen, die durch spätere 
Rechtsvorschriften aufgehoben oder 
sonst gegenstandslos geworden sind, als 
nicht mehr geltend feststellen; 

5. jede Bezugnahme auf andere Rechtsvor-
schriften, die dem Stand der Gesetzge-
bung nicht mehr entsprechen, sowie 
sonstige Unstimmigkeiten richtigstellen; 

6. Änderungen oder Ergänzungen, die nicht 
durch Novellen, sondern durch besondere 
Gesetze abseits der ursprünglichen 
Rechtsvorschrift verfügt wurden, in die 
betreffenden Rechtsvorschriften selbst 
einbauen; 
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7. die Bezeichnung der Paragraphen, Arti-
kel, Absätze u.dgl. bei Ausfall oder Ein-
bau einzelner Bestimmungen entspre-
chend ändern und hiebei auch die Bezug-
nahme auf Paragraphen, Artikel, Absätze 
u.dgl. innerhalb des Textes der Rechts-
vorschrift entsprechend richtigstellen; 

8. der Rechtsvorschrift einen Kurztitel ge-
ben und Buchstabenabkürzungen der Ti-
tel festsetzen; 

9. veraltete Schreibweisen der neuen 
Schreibweise anpassen; 

10. Übergangsbestimmungen sowie noch 
anzuwendende frühere Fassungen des 
betreffenden Gesetzes unter Angabe ih-
res Geltungsbereiches zusammenfassen 
und gleichzeitig mit der Wiederverlautba-
rung gesondert kundmachen. 

 (4) Die wiederverlautbarten Rechtsvor-
schriften sind von der Landesregierung unver-
züglich dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. 

 (5) Von dem Tag an, der der Herausgabe 
des die Wiederverlautbarung enthaltenden 
Stückes des Landesgesetzblattes folgt, sind 
alle Gerichte und Verwaltungsbehörden an 
den wiederverlautbarten Text der Rechtsvor-
schriften gebunden. 

 (6) Unbeschadet der Ermächtigung zur 
Wiederverlautbarung soll die Landesregierung 
Maßnahmen treffen, die einen einfachen 
Zugang des Landesbürgers zum Landesrecht 
gewährleisten; die dem Landtag zukommen-
den Rechte werden dadurch nicht berührt. 

 

C. MITWIRKUNG DES LANDTAGES AN 
DER VOLLZIEHUNG DES LANDES 

Artikel 34 

 (1) Der Landtag ist befugt, die Ge-
schäftsführung der Landesregierung zu 
überprüfen, deren Mitglieder über alle 
Gegenstände zu befragen und alle ein-
schlägigen Auskünfte zu verlangen sowie 
seinen Wünschen über die Ausübung der 
Vollziehung in Entschließungen Ausdruck 
zu geben. 

 (2) Inwieweit den Mitgliedern des 
Landtages das Recht zusteht, an die Mit-
glieder der Landesregierung schriftliche 
Anfragen sowie in den Sitzungen des 
Landtages kurze mündliche Anfragen zu 
richten, ist im Geschäftsordnungsgesetz 
zu regeln. 

Artikel 35 

 Für die Prüfung der Gebarung des Lan-
des und anderer durch Landesgesetz be-
stimmter Rechtsträger wird als Organ des 
Landtags der Oberösterreichische Landes-
rechnungshof eingerichtet. 
 

Artikel 35a 

 (1) Der Landtag kann zur Prüfung be-
haupteter Mißstände in der Verwaltung 
des Landes von Fall zu Fall durch Beschluß 
eine Untersuchungskommission einsetzen. 

 (2) Besitzt eine Partei im Landtag min-
destens die Hälfte der Mandate, ist eine 
Untersuchungskommission auch dann 
einzusetzen, wenn ein Antrag auf Einset-
zung einer Untersuchungskommission von 
mindestens einem Drittel der Abgeordne-
ten in der Sitzung des Landtages unter-
stützt wird. 

 (3) Mindestens die Hälfte der Mitglie-
der einer Untersuchungskommission muß 
dem Landtag angehören; die übrigen Mit-
glieder müssen zum Landtag wählbar sein. 

 (4) Die Gerichte und alle anderen Be-
hörden sind verpflichtet, dem Ersuchen 
einer Untersuchungskommission um Be-
weiserhebungen sowie um Durchführung 
beweissichernder Maßnahmen im Rahmen 
ihres sachlichen Wirkungsbereiches Folge 
zu leisten. Alle öffentlichen Ämter haben 

auf Verlangen ihre Akten und Unterlagen 
vorzulegen. Dies gilt nicht für Akten und 
sonstige Unterlagen, deren Geheimhal-
tung im Interesse der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit oder im Interesse 
der Sicherheit von Menschen geboten ist. 

 (5) Für Beweisaufnahmen, die von 
einer Untersuchungskommission selbst 
vorgenommen werden, gilt das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 sinn-
gemäß. Zeugen können sich der Zeugen-
aussage insbesondere entschlagen, wenn 
gegen sie ein Strafgerichtsverfahren an-
hängig ist.  

 (6) Mit der Durchführung bestimmter 
Beweisaufnahmen und Erhebungen kann 
die Untersuchungskommission insbeson-
dere den Landesrechnungshof beauftragen.  

 (7) Die Sitzungen einer Untersuchungs-
kommission sind nicht öffentlich; sie kön-
nen durch Beschluß der Untersuchungs-
kommission darüber hinaus für vertraulich 
erklärt werden. In begründeten Fällen 
können einzelne Sitzungen der Untersu-
chungskommission für öffentlich erklärt 
werden, wobei Vorkehrungen zur Wahrung 
des Datenschutzes und berechtigter Ge-
heimhaltungsinteressen zu treffen sind. 

 (8) Zeugen unterliegen vor einer Un-
tersuchungskommission der Wahrheits-
pflicht. Falsche Beweisaussagen sind nach 
§ 289 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. 
Nr. 60/1974, i.d.F. BGBl. Nr. 527/1993 zu 
bestrafen. Die §§ 290 und 291 StGB gel-
ten sinngemäß. 

 (9) Das Nähere ist im Geschäftsord-
nungsgesetz zu regeln.  
 

D. MITGLIEDER DES LANDTAGES 

Artikel 36 

 Die Mitglieder des Landtages sind bei 
Ausübung dieses Berufes an keinen Auf-
trag gebunden. 
 

Artikel 37 

 (1) Die Mitglieder des Landtages haben 
bei ihrem Eintritt über Aufforderung des Vor-
sitzenden durch die Worte „Ich gelobe“ un-
verbrüchliche Treue dem Land Oberösterreich 
und der demokratischen Republik Österreich, 
stete und volle Beobachtung der Gesetze und 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten zu 
geloben. 

 (2) In der konstituierenden Sitzung des 
neugewählten Landtages hat der Vorsitzende 
das Gelöbnis als erster zu leisten. 
 

Artikel 38 

 (1) Ein Mitglied des Landtages wird seines 
Mandates verlustig: 
1. wenn seine Wahl durch den Verfassungs-
gerichtshof für ungültig erklärt wird; 

2. wenn es nach erfolgter Wahl die Wählbar-
keit verliert; 

3. wenn es durch dreißig Tage den Eintritt in 
den Landtag verzögert hat oder dreißig 
Tage ohne Urlaub oder über die Zeit des 
Urlaubes von den Sitzungen des Landtages 
ausgeblieben ist und der nach Ablauf der 
dreißig Tage an dasselbe öffentlich und im 
Landtag gerichteten Aufforderung des Vor-
sitzenden des Landtages, binnen weiteren 
dreißig Tagen zu erscheinen oder seine 
Abwesenheit zu rechtfertigen, nicht Folge 
geleistet hat; 

4. wenn es die Angelobung nicht in der im 
Art. 37 vorgeschriebenen Weise oder 
überhaupt nicht leistet oder sie unter Be-
dingungen oder Vorbehalten leisten will. 

 (2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 bis 4 tritt 
der Mandatsverlust ein, sobald der Verfas-
sungsgerichtshof ihn ausgesprochen hat. 
 

Artikel 39 

 Die Mitglieder des Landtages genießen 
die gleiche Immunität wie die Mitglieder 
des Nationalrates. Die Bestimmungen des 
Art. 57 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
sind sinngemäß anzuwenden.  
 

Artikel 40 

 (1) Mindestens ein Drittel der Mitglie-
der des Landtages kann beantragen, daß 
ein Landesgesetz zur Gänze oder daß 
bestimmte Stellen eines Landesgesetzes 
vom Verfassungsgerichtshof als verfas-
sungswidrig aufgehoben werden. Der An-
trag hat die gegen die Verfassungsmäßig-
keit des Landesgesetzes sprechenden 
Bedenken im einzelnen darzulegen. 

 (2) Die Mitglieder des Landtages, die 
einen Antrag im Sinn des Abs. 1 stellen, 
haben einen Bevollmächtigten oder meh-
rere Bevollmächtigte für ihre Vertretung 
im Verfahren vor dem Verfassungsge-
richtshof zu bezeichnen. 
 

Artikel 41 

 (1) Öffentlichen Bediensteten, die sich um 
ein Mandat im Landtag bewerben oder die zu 
Mitgliedern des Landtages gewählt werden, 
ist die für die Bewerbung um das Mandat 
oder die Ausübung des Mandates erforderli-
che freie Zeit zu gewähren. Die Dienstbezüge 
dieser öffentlichen Bediensteten sind auf die 
Dauer der Mandatsausübung auf das Ausmaß 
ihrer tatsächlichen Beschäftigung, jedenfalls 
aber um 50% zu kürzen.  

 (2) Für den Fall, daß solche Bedienstete 
an ihrem bisherigen Arbeitsplatz nicht einge-
setzt werden können, haben die Dienstvor-
schriften anzuordnen, daß ihnen eine zumut-
bare gleichwertige Tätigkeit zuzuweisen ist. 

 (3) Ist die Fortsetzung der Berufstätigkeit 
von öffentlichen Bediensteten, die Mitglieder 
des Landtages sind, aus besonderen Gründen 
nicht möglich, so sind sie außer Dienst zu 
stellen; die Dienstvorschriften haben diese 
Gründe zu bezeichnen. Die Bezüge dieser 
öffentlichen Bediensteten sind auf die Dauer 
der Mandatsausübung einzustellen.  

 (4) Für den Fall von Meinungsverschie-
denheiten zwischen dem Dienstgeber und den 
betroffenen öffentlichen Bediensteten über 
die Zumutbarkeit oder Gleichwertigkeit einer 
zugewiesenen Tätigkeit oder über die Voraus-
setzung für die Außerdienststellung zur Aus-
übung des Mandates haben die Dienstvor-
schriften vorzusehen, daß der Erste Präsident 
des Landtages zu hören ist. 
 
 

3. HAUPTSTÜCK 

VOLLZIEHUNG DES LANDES 

 

A. LANDESREGIERUNG 

Artikel 42 

 (1) Die Vollziehung des Landes übt die 
Landesregierung aus. Sitz der Landesre-
gierung ist die Landeshauptstadt Linz. 

 (2) Die Landesregierung besteht aus 
dem Landeshauptmann, zwei Landes-
hauptmann-Stellvertretern und sechs 
Landesräten. 

 (3) Die Mitglieder der Landesregierung 
müssen nicht dem Landtag angehören. 
Jedoch kann in die Landesregierung nur 
gewählt werden, wer zum Landtag wähl-
bar ist. 

 (4) Zu einem Beschluß der Landesre-
gierung ist die persönliche Anwesenheit 
von mindestens fünf Mitgliedern erforder-
lich. Die Landesregierung beschließt mit 
Stimmenmehrheit. 
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Artikel 43 

 (1) Der Landeshauptmann wird vom 
Landtag mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bei Stimmengleichheit ist derje-
nige gewählt, der der an Mandaten stärke-
ren Partei angehört. Bei gleicher Mandats-
stärke geben die Parteilandessummen den 
Ausschlag. 

 (2) Die übrigen Mitglieder der Landes-
regierung werden hierauf vom Landtag 
nach dem Verhältniswahlrecht wie folgt 
gewählt: 

1. Die Zahl der nach dem Verhältniswahl-
recht den einzelnen Parteien zukom-
menden Mandate ist wie folgt zu be-
rechnen: Die Zahlen der Mandate der 
einzelnen Parteien im Landtag sind, 
nach ihrer Größe geordnet, nebenein-
ander zu schreiben; unter jede dieser 
Zahlen ist die Hälfte zu schreiben, dar-
unter das Drittel, das Viertel usw. Alle 
so angeschriebenen Zahlen sind, nach 
ihrer Größe geordnet und beginnend 
mit der größten Zahl, mit Leitzahlen (1, 
2, 3 usw.) bis zu jener Zahl zu nume-
rieren, die der Anzahl der zu vergeben-
den Mandate entspricht. Die auf diese 
Weise mit der letzten Leitzahl bezeich-
nete Zahl ist die Wahlzahl. Jede Partei 
erhält so viele Mandate, wie die Wahl-
zahl in der Zahl ihrer Mandate im Land-
tag enthalten ist. Gibt die Berechnung 
unter Zugrundelegung der Mandate der 
einzelnen Parteien im Landtag nicht 
den Ausschlag, so sind der Berechnung 
die Parteilandessummen zugrundezule-
gen. Ergeben sich auch hienach auf ein 
Mandat gleiche Ansprüche, so entschei-
det das Los, das von dem an Jahren 
jüngsten anwesenden Mitglied des 
Landtages zu ziehen ist. 

2. Der Landeshauptmann kann auf die 
Liste seiner Partei eingerechnet wer-
den. Ist jedoch der Partei des Landes-
hauptmannes auf Grund des Stärke-
verhältnisses im Landtag die absolute 
Mehrheit der Mandate in der Landesre-
gierung auch unter Einrechnung des 
Landeshauptmannes auf die Liste sei-
ner Partei gesichert, so ist der Landes-
hauptmann auf die Liste seiner Partei 
einzurechnen. 

3. Die Landeshauptmann-Stellvertreter 
sind auf die Liste ihrer Partei einzu-
rechnen. 

4. Wird für die Wahl der Landeshauptmann-
Stellvertreter ein gemeinsamer Wahl-
vorschlag aller im Landtag vertretenen 
Parteien eingebracht, so sind die Lan-
deshauptmann-Stellvertreter in einem 
Wahlgang zu wählen. Wird ein gemein-
samer Wahlvorschlag nicht einge-
bracht, so sind die Landeshauptmann-
Stellvertreter nach Wahlvorschlägen ge-
trennt in gesonderten Wahlgängen zu 
wählen. Hiebei steht den einzelnen im 
Landtag vertretenen Parteien das Recht 
zur Einbringung von Wahlvorschlägen 
soweit zu, als ihnen nach Maßgabe des 
Verhältniswahlrechtes (Z. 1) Landes-
hauptmann-Stellvertreter zukommen. 

5. Für die Wahl der Landesräte gilt Z. 4 
sinngemäß. 

6. Zur Wahl der Landeshauptmann-
Stellvertreter und der Landesräte, der 
ein gemeinsamer Wahlvorschlag aller 
im Landtag vertretenen Parteien 
zugrunde liegt, ist die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder 
des Landtages und die unbedingte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

7. Wahlvorschläge für die Wahl der Lan-
deshauptmann-Stellvertreter und der 
Landesräte in gesonderten Wahlgängen 
müssen jeweils von der Mehrheit der 
Abgeordneten jener Partei unterzeich-
net sein, der das zu wählende Regie-
rungsmitglied zukommt. Ein Mitglied 
des Landtages darf für jeden Wahlgang 
nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen; unterzeichnet ein Mitglied des 
Landtages mehrere Wahlvorschläge für 
einen Wahlgang, so sind alle von ihm 
geleisteten Unterschriften ungültig. Bei 
der Wahl der Landeshauptmann-
Stellvertreter und der Landesräte in ge-
sonderten Wahlgängen können gültige 
Stimmen nur von den Abgeordneten 
abgegeben werden, die der Partei, der 
das zu wählende Regierungsmitglied 
zukommt, angehören. Die auf dem 
Wahlvorschlag einer Partei Aufschei-
nenden sind gewählt, wenn sie zwei 
Drittel der Stimmen der Abgeordneten, 
die der Partei angehören, der das zu 
wählende Mitglied zukommt, erhalten. 
Erhält dieser Wahlvorschlag nicht die 
erforderliche Stimmenanzahl, dann sind 
die auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
Aufscheinenden auch dann gewählt, 
wenn sie in einem weiteren Wahlgang 
mehr als die Hälfte der Stimmen der 
Abgeordneten, die der Partei angehö-
ren, der das zu wählende Mitglied zu-
kommt, erhalten. 

8. Wird für einen gesonderten Wahlgang 
von der Partei, der das zu wählende 
Regierungsmitglied zukommt, kein 
Wahlvorschlag oder nur ein ungültiger 
Wahlvorschlag eingebracht, so geht das 
Recht auf Einbringung eines Wahlvor-
schlages auf den Landtag über. Im üb-
rigen gilt für die Wahl Z. 6 sinngemäß. 

 (3) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind 
bei Nachwahlen sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Die Landesregierung wird für die 
Dauer der Gesetzgebungsperiode gewählt. 

 (5) Die Mitglieder der Landesregierung 
bleiben im Amt, bis der Landtag eine neue 
Landesregierung gewählt und diese ihr 
Amt angetreten hat. 
 

Artikel 44 

 (1) Der Landtag kann Mitglieder der 
Landesregierung auf Grund eines Mißtrau-
ensantrages durch Beschluß abberufen. 

 (2) Ein Mißtrauensantrag gegen den 
Landeshauptmann kann gültig nur von 
mindestens zwei Dritteln der Mitglieder 
des Landtages gestellt werden. Ein 
Beschluß, mit dem der Landeshauptmann 
abberufen wird, kann nur bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
des Landtages und mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
gefaßt werden. 

 (3) Ein Mißtrauensantrag gegen ein 
anderes Mitglied der Landesregierung 
kann gültig nur von zwei Dritteln der Ab-
geordneten jener Partei gestellt werden, 
über deren Wahlvorschlag das Mitglied der 
Landesregierung gewählt wurde; ein 
Beschluß, mit dem ein solches Mitglied der 
Landesregierung abberufen wird, bedarf 
einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der Anzahl der gültigen Stimmen 
nach Art. 43 Abs. 2 Z. 7 dritter Satz. Ist 
das Mitglied der Landesregierung auf 
Grund eines gemeinsamen Wahlvorschla-
ges aller im Landtag vertretenen Parteien 
gewählt worden, so kann der Mißtrauen-
santrag gültig nur von mindestens zwei 
Dritteln der Mitglieder des Landtages ge-
stellt werden. Abs. 2 zweiter Satz gilt 
sinngemäß. 

 (4) Über einen gültig gestellten Miß-
trauensantrag ist frühestens nach Ablauf 
von vier Wochen, jedoch vor Ablauf von 
acht Wochen Beschluß zu fassen. 

 (5) Ein Mitglied der Landesregierung 
kann sein Amt vorzeitig zurücklegen. Die 
Erklärung über die Zurücklegung ist 
schriftlich abzugeben. Sie wird mit der 
Übergabe an den Landeshauptmann wirk-
sam. Die Zurücklegungserklärung des 
Landeshauptmannes wird mit der Überga-
be an den Ersten Präsidenten des Landta-
ges wirksam. 
 

Artikel 45 

 (1) Der Landeshauptmann leistet bei 
Antritt seines Amtes vor dem Landtag das 
Gelöbnis: „Ich gelobe, daß ich die Verfas-
sung und alle Gesetze des Landes getreu 
beobachten und meine Pflicht nach bes-
tem Wissen und Gewissen erfüllen werde. 
So wahr mir Gott helfe.“ Die Weglassung 
der religiösen Beteuerung ist zulässig. 

 (2) Die übrigen Mitglieder der Landes-
regierung leisten dieselbe Angelobung in 
die Hände des Landeshauptmannes. 

 (3) Der Landeshauptmann und die übri-
gen Mitglieder der Landesregierung haben ihr 
Amt angetreten, sobald sie die Angelobung 
auf die Landesverfassung und auf die Bundes-
verfassung geleistet haben. 

 (4) Die Bezüge der Mitglieder der Landes-
regierung sind durch Landesgesetz zu regeln. 
 

Artikel 46 

 (1) Für die Vertretung des Landes-
hauptmannes gelten Art. 50 Abs. 2 und 
Art. 51 Abs. 2. 

 (2) Die Vertretung eines anderen Mit-
gliedes der Landesregierung ist für den 
Fall, daß eine Verhinderung voraussicht-
lich nicht länger als drei Monate dauert, 
durch die Landesregierung in ihrer Ge-
schäftsordnung zu regeln. Ist ein Mitglied 
der Landesregierung voraussichtlich län-
ger als drei Monate verhindert oder sind 
seit Eintritt des Verhinderungsfalles drei 
Monate verstrichen und ist das voraus-
sichtliche Ende des Verhinderungsfalles 
nicht absehbar, so hat der Landtag für die 
Dauer der Verhinderung ein Ersatzmitglied 
der Landesregierung zu wählen; die Be-
stimmungen über die Wahl der Mitglieder 
der Landesregierung sind hiebei sinnge-
mäß anzuwenden. 

 (3) Scheidet ein Mitglied der Landesre-
gierung aus oder ist vom Landtag ein 
Ersatzmitglied zu wählen (Abs. 2 zweiter 
Satz), so sind bis zum Amtsantritt des 
vom Landtag neugewählten Mitgliedes 
(Ersatzmitgliedes) der Landesregierung 
die Bestimmungen über eine voraussicht-
lich nicht länger als drei Monate dauernde 
Verhinderung eines Mitgliedes der Landes-
regierung sinngemäß anzuwenden. 

 (4) Wird ein Mitglied der Landesregie-
rung mit der Vertretung des Landes-
hauptmannes oder eines anderen Mitgliedes 
der Landesregierung betraut, so kommt 
ihm bei Beschlußfassungen der Landesre-
gierung neben seiner eigenen Stimme 
auch die Stimme des Vertretenen zu. 
 

Artikel 47 

 Die Mitglieder der Landesregierung sind 
berechtigt, an allen Sitzungen des Landta-
ges und seiner Ausschüsse teilzunehmen. 
Sie müssen auf ihr Verlangen sowohl vom 
Landtag als auch vom Ausschuß jedesmal 
gehört werden. Der Landtag sowie seine 
Ausschüsse können die Anwesenheit der 
Mitglieder der Landesregierung verlangen. 
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Artikel 48 

 (1) Die Mitglieder der Landesregierung 
sind hinsichtlich des selbständigen Wir-
kungsbereiches des Landes dem Landtag 
verantwortlich. 

 (2) Zu einem Beschluß, mit dem eine 
Anklage im Sinn des Art. 142 des Bundes-
Verfassungsgesetzes erhoben wird, bedarf 
es der Anwesenheit der Hälfte der Mitglie-
der des Landtages.  

 (3) Der Geltendmachung dieser Ver-
antwortung steht die Immunität nicht im 
Wege. 

Artikel 49 

 (1) Wird die sofortige Erlassung von 
Maßnahmen, die verfassungsgesetzlich 
eines Beschlusses des Landtages bedür-
fen, zur Abwehr eines offenkundigen, 
nicht wiedergutzumachenden Schadens 
für die Allgemeinheit zu einer Zeit not-
wendig, in der der Landtag nicht rechtzei-
tig zusammentreten kann oder in seiner 
Tätigkeit durch höhere Gewalt behindert 
ist, so kann die Landesregierung diese 
Maßnahmen im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Ausschuß des Landtages 
durch vorläufige gesetzändernde Verord-
nungen treffen. 

 (2) Die Landesregierung hat jede nach 
Abs. 1 erlassene Verordnung unverzüglich 
dem Landtag vorzulegen. Sobald das Hin-
dernis für das Zusammentreten des Land-
tages weggefallen ist, ist der Landtag zu 
einer Sitzung innerhalb von acht Tagen, 
gerechnet ab Wegfall des Hindernisses, 
einzuberufen. Der Landtag hat binnen vier 
Wochen nach dem Eingang der Vorlage 
entweder anstelle der Verordnung ein 
entsprechendes Landesgesetz zu beschlie-
ßen oder durch Beschluß zu verlangen, 
daß die Landesregierung die Verordnung 
sofort aufhebt. Die Landesregierung hat 
einem solchen Verlangen sofort zu ent-
sprechen. Mit dem Tag, an dem die Auf-
hebung der Verordnung durch die Landes-
regierung wirksam wird, treten jene ge-
setzlichen Vorschriften wieder in Kraft, die 
durch die Verordnung aufgehoben wur-
den. Das Nähere wird durch das Ge-
schäftsordnungsgesetz geregelt. 

 (3) Die Landesregierung hat eine nach 
Abs. 1 erlassene Verordnung unverzüglich 
der Bundesregierung bekanntzugeben. 

 (4) Verordnungen nach Abs. 1 dürfen 
keine Änderung landesverfassungsgesetz-
licher Bestimmungen, keine dauernde 
finanzielle Belastung des Landes Oberös-
terreich, keine Veräußerung von Landes-
vermögen, keine finanzielle Belastung des 
Bundes oder der Gemeinden, keine finan-
ziellen Belastungen der Landesbürger 
sowie keine Maßnahmen in den Angele-
genheiten des Arbeiterrechts sowie des 
Arbeiter- und Angestelltenschutzes der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 
und Angestellten sowie in den Angelegen-
heiten der Kammer für land- und forst-
wirtschaftliche Arbeiter und Angestellte 
enthalten. 
 

B. DER LANDESHAUPTMANN 

Artikel 50 

 (1) Der Landeshauptmann vertritt das 
Land; er führt den Vorsitz in der Landes-
regierung. 

 (2) Die Vertreter des Landeshaupt-
mannes führen die Bezeichnung Landes-
hauptmann-Stellvertreter (Art. 42 Abs. 2). 
Das Nähere über die Vertretung bestimmt 
die Landesregierung. 
 

Artikel 51 

 (1) In den Angelegenheiten der mittel-
baren Bundesverwaltung (Art. 8) ist der 
Landeshauptmann an die Weisungen der 
Bundesregierung sowie der einzelnen 
Bundesminister gebunden und der Bun-
desregierung gemäß Art. 142 des Bundes-
Verfassungsgesetzes verantwortlich. 

 (2) Die Vertretung des Landeshaupt-
mannes gemäß Art. 105 des Bundes-
Verfassungsgesetzes erfolgt durch das von 
der Landesregierung bestimmte Mitglied 
der Landesregierung. 

 

C. ORGANISATION  
DER LANDESVERWALTUNG 

Artikel 52 

 (1) Die Landesregierung gibt sich ihre 
Geschäftsordnung selbst. 

 (2) Die Aufteilung der Geschäfte erfolgt 
nach Geschäftsgruppen, deren jede einem 
Mitglied der Landesregierung unterstellt wird. 

 (3) Die Landesregierung bezeichnet die 
Geschäfte, die der kollegialen Beratung und 
Beschlußfassung bedürfen. 

 (4) Die Landesregierung kann bei Aufstel-
lung ihrer Geschäftsordnung beschließen, daß 
einzelne Gruppen von Angelegenheiten der 
mittelbaren Bundesverwaltung wegen ihres 
sachlichen Zusammenhanges mit Angelegen-
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches 
des Landes im Namen des Landeshauptman-
nes von Mitgliedern der Landesregierung zu 
führen sind. In diesen Angelegenheiten sind 
die betreffenden Mitglieder der Landesregie-
rung an die Weisungen des Landeshaupt-
mannes gebunden. 

 (5) Die Geschäftsordnung der Landesre-
gierung ist dem Landtag zur Kenntnis zu 
bringen. 
 

Artikel 53 

 (1) Die Geschäfte der Landesregierung 
und des Landeshauptmannes werden vom 
Amt der Landesregierung besorgt. 

 (2) Der Landeshauptmann ist Vorstand 
des Amtes der Landesregierung. 

 (3) Das Amt der Landesregierung glie-
dert sich in Abteilungen, auf die die Ge-
schäfte nach ihrem Gegenstand und ihrem 
sachlichen Zusammenhang aufgeteilt wer-
den. Nach Bedarf können die Abteilungen 
zu Gruppen zusammengefaßt werden. 

 (4) Die Zahl der Abteilungen und die 
Aufteilung der Geschäfte auf sie, im Be-
darfsfall auch die Zusammenfassung der 
Abteilungen zu Gruppen, wird in der Ge-
schäftseinteilung des Amtes der Landes-
regierung festgesetzt. 

 (5) Die Abteilungen des Amtes der 
Landeregierung besorgen die ihnen nach 
der Geschäftseinteilung zukommenden 
Geschäfte, soweit es sich um solche der 
mittelbaren Bundesverwaltung handelt, 
unter der Leitung des Landeshauptmannes 
(Art. 51 und Art. 52 Abs. 4), im übrigen 
unter der Leitung der Landesregierung 
oder einzelner Mitglieder der Landesregie-
rung (Art. 52 Abs. 2). 
 

Artikel 54 

 (1) Zur Leitung des inneren Dienstes 
des Amtes der Landesregierung bestellt 
die Landesregierung mit Zustimmung der 
Bundesregierung für die Dauer der Funkti-
onsperiode der Landesregierung einen 
rechtskundigen Verwaltungsbeamten als 
Landesamtsdirektor. Er hat für den ein-
heitlichen und geregelten Geschäftsgang 
in sämtlichen Zweigen der Landesverwal-
tung zu sorgen. Er ist auch in Angelegen-
heiten der mittelbaren Bundesverwaltung 
das Hilfsorgan des Landeshauptmannes. 

 (2) Der Landesamtsdirektor nimmt an 
den Sitzungen des Landtages und der 
Landesregierung teil. Eine beschließende 
Stimme kommt ihm in seiner Eigenschaft 
als Landesamtsdirektor nicht zu; eine 
beratende Stimme nur bei den Sitzungen 
der Landesregierung. 

 (3) Für den Fall der Verhinderung des 
Landesamtsdirektors ist in gleicher Weise 
ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter 
als Landesamtsdirektor-Stellvertreter zu 
bestellen. 
 

D. LANDESHAUSHALT 

Artikel 55 

 (1) Die Landesregierung verwaltet das 
Landesvermögen. 

 (2) Die Landesregierung hat alljährlich 
dem Landtag einen Voranschlag über den 
Landeshaushalt (Einnahmen und Ausgaben) 
des folgenden Verwaltungsjahres vorzulegen. 
Die Landesregierung kann dem Landtag im 
Lauf eines Finanzjahres Nachträge zum Vor-
anschlag vorlegen. 

 (3) Der vom Landtag beschlossene Voran-
schlag ist die Grundlage für die Gebarung des 
Landes. 

 (4) Wird der Voranschlag nicht vor Beginn 
des folgenden Jahres beschlossen, so ist die 
Landesregierung ermächtigt, den Landes-
haushalt unter sinngemäßer Anwendung des 
Voranschlages für das letzte Finanzjahr zu 
führen. Dabei dürfen Ausgaben, sofern ihre 
Höhe nicht durch Gesetze oder sonstige ge-
nerelle Normen zwingend vorgeschrieben ist, 
für einen Monat ein Zwölftel der veranschlag-
ten entsprechenden Ausgabenbeträge des 
vorangegangenen Jahres nicht übersteigen. 
Spätestens nach Ablauf von drei Monaten des 
folgenden Finanzjahres hat der Landtag durch 
Beschluß Vorkehrungen für die Haushaltsfüh-
rung zu treffen. 

 (5) Der Landtag kann die Landesregierung 
ermächtigen, im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß innerhalb der von ihm bestimmten 
Schranken 

1. Ausgaben zu tätigen, die im Voranschlag 
nicht vorgesehen sind oder dessen Ansätze 
übersteigen; alle über diese Ermächtigungen 
hinausgehenden Mehrausgaben bedürfen 
der vorherigen Genehmigung durch den 
Landtag in einem Nachtragsvoranschlag; 

2. Darlehen aufzunehmen und zu gewähren, 
Haftungen zu übernehmen und für die Er-
füllung der hieraus dem Land obliegenden 
Verpflichtungen vorzusorgen; 

3. Landesvermögen zu veräußern, unentgelt-
lich abzutreten, abzuschreiben oder zu be-
lasten. 

Diese Ermächtigung ist an sachliche Bedin-
gungen zu knüpfen und muß ziffernmäßig 
bestimmbar sein. 

 (5a) Von den Anteilsrechten an der Ener-
gie AG Oberösterreich müssen mindestens 
51% des Grundkapitals im Eigentum des 
Landes Oberösterreich oder von Unterneh-
mungen stehen, die sich im Alleineigentum 
des Landes Oberösterreich befinden. 

 (6) Falls im Voranschlag Einnahmen oder 
Ausgaben für den Sachaufwand des Landta-
ges enthalten sind, steht die Verfügung hier-
über nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Geschäftsordnungsgesetzes dem Landtag zu. 

 (7) Die Landesregierung ist verpflichtet, 
dem Landtag den Rechnungsabschluß des 
abgelaufenen Verwaltungsjahres zur Kenntnis 
zu bringen. 
 
 

4. HAUPTSTÜCK 

STAATSRECHTLICHE VEREINBARUN-
GEN gemäß Art. 15a B-VG; STAATS-
VERTRÄGE gemäß Art. 16 B-VG 
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Artikel 56 

 (1) Das Land Oberösterreich kann – 
allein oder zusammen mit anderen öster-
reichischen Bundesländern – Vereinbarun-
gen mit dem Bund über Angelegenheiten 
des jeweiligen Wirkungsbereiches ab-
schließen. 

 (2) Das Land Oberösterreich kann mit 
anderen österreichischen Bundesländern 
Vereinbarungen über Angelegenheiten des 
selbständigen Wirkungsbereiches der ös-
terreichischen Bundesländer abschließen. 
Solche Vereinbarungen sind unverzüglich 
der Bundesregierung zur Kenntnis zu 
bringen. 

 (3) Der Abschluß von Vereinbarungen 
nach Abs. 1 namens des Landes obliegt 
dem Landeshauptmann. 

 (4) Vereinbarungen, die auch den 
Landtag binden sollen, dürfen nur mit 
Genehmigung des Landtages abgeschlos-
sen werden und sind unter Berufung auf 
den Genehmigungsbeschluß des Landta-
ges im Landesgesetzblatt zu verlautbaren. 
Auf Genehmigungsbeschlüsse des Landta-
ges ist, wenn die Vereinbarung auf eine 
Bindung im Bereich der Landesverfas-
sungsgesetzgebung gerichtet ist, Art. 31 
Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

 (5) Die Grundsätze des völkerrechtli-
chen Vertragsrechtes sind auf Vereinba-
rungen im Sinn des Abs. 1 anzuwenden. 
Das gleiche gilt auch für Vereinbarungen 
im Sinn des Abs. 2, soweit nicht durch 
übereinstimmende Verfassungsgesetze 
der betreffenden österreichischen Bundes-
länder anderes bestimmt ist. 
 

Artikel 57 

 (1) Das Land Oberösterreich kann in 
Angelegenheiten seines selbständigen 
Wirkungsbereiches mit an die Republik 
Österreich angrenzenden Staaten oder mit 
deren Teilstaaten Staatsverträge abschlie-
ßen. 

 (2) Der Landeshauptmann hat vor 
Aufnahme der Verhandlungen über einen 
solchen Staatsvertrag die Bundesregie-
rung zu unterrichten. Die Bevollmächti-
gung des Landeshauptmannes zur Auf-
nahme von Verhandlungen über den 
Abschluß eines Staatsvertrages obliegt 
dem Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Landesregierung und mit Gegenzeichnung 
des Landeshauptmannes. 

 (3) Vor dem Abschluß eines Staatsver-
trages ist vom Landeshauptmann die Zu-
stimmung der Bundesregierung einzuho-
len. Der Abschluß eines Staatsvertrages 
obliegt dem Bundespräsidenten auf Vor-
schlag der Landesregierung und mit Ge-
genzeichnung des Landeshauptmannes. 
Der Abschluß darf erst erfolgen, wenn die 
Zustimmung der Bundesregierung hiezu 
erteilt wurde oder als erteilt gilt. 

 (4) Staatsverträge, die auch den Land-
tag binden, dürfen nur mit Genehmigung 
des Landtages abgeschlossen werden. Auf 
Genehmigungsbeschlüsse des Landtages 
ist, wenn der Staatsvertrag auf eine Bin-
dung im Bereich der Landesverfassungs-
gesetzgebung gerichtet ist, Art. 31 Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden. Der Landtag kann 
anläßlich der Genehmigung eines gesetz-
ändernden oder gesetzergänzenden Staats-
vertrages beschließen, daß dieser durch 
die Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

 (5) Der Bundespräsident kann auf 
Vorschlag der Landesregierung und mit 
Gegenzeichnung des Landeshauptmannes 
die Landesregierung zum Abschluß von 
Staatsverträgen, die weder gesetzändernd 
noch gesetzergänzend sind, ermächtigen. 

Eine solche Ermächtigung umfaßt auch die 
Befugnis anzuordnen, daß der Staatsver-
trag durch die Erlassung von Verordnun-
gen zu erfüllen ist. 
 

 
5. HAUPTSTÜCK 

BÜRGERINNEN- UND BÜRGERRECHTE 
IN GESETZGEBUNG UND  

VOLLZIEHUNG 
 

Artikel 58 

 (1) Gesetzesvorlagen von grundsätzli-
cher Bedeutung, die als Vorlage der Lan-
desregierung an den Landtag gelangen, 
sind einem Begutachtungsverfahren durch 
die Landesbürgerinnen und Landesbürger 
zu unterziehen, wenn die Landesregierung 
dies beschließt (Bürgerinnen- und Bürger-
Begutachtungsverfahren). 

 (2) Gesetzesvorschläge von Mitgliedern 
des Landtags oder eines seiner Ausschüsse 
oder auf Grund einer Initiative der Landes-
bürgerinnen und Landesbürger sind einem 
Bürgerinnen- und Bürger-Begutachtungs-
verfahren zu unterziehen, wenn der zu-
ständige Ausschuss des Landtags dies 
beschließt. 

 (3) Im Bürgerinnen- und Bürger-
Begutachtungsverfahren hat jede Landes-
bürgerin und jeder Landesbürger das 
Recht, innerhalb von sechs Wochen eine 
schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

 (4) Die Unterlassung des Bürgerinnen- 
und Bürger-Begutachtungsverfahrens hat 
auf die Rechtmäßigkeit des Landesgeset-
zes keinen Einfluss. Sonstige Rechtsvor-
schriften über die Mitwirkung bei der Ge-
setzgebung in Form von Stellungnahmen 
und dgl. bleiben unberührt. 
 

Artikel 59 

 (1) Landesbürgerinnen und Landes-
bürger können durch Bürgerinnen- und 
Bürger-Initiative verlangen: 

1. a) die Erlassung, Änderung oder Aufhe-
bung von Landesgesetzen einschließ-
lich der Landesverfassungsgesetze, 

 b) die Fassung sonstiger, in den selb-
ständigen Wirkungsbereich des Lan-
des fallender Beschlüsse durch den 
Landtag, 

2. die Erlassung, Änderung oder Aufhe-
bung von in den selbständigen Wir-
kungsbereich des Landes fallenden 
Maßnahmen der Verwaltung. 

 (2) Personalfragen, Wahlen, Angele-
genheiten, die ausschließlich den Inhalt 
einer konkreten individuellen behördlichen 
Entscheidung betreffen, können nicht 
Gegenstand einer Bürgerinnen- und Bür-
ger-Initiative gemäß Abs. 1 sein.  

 (3) Eine Bürgerinnen- und Bürger-
Initiative muss von mindestens 3% der für 
die vorangegangene Wahl zum Landtag 
wahlberechtigten Landesbürgerinnen oder 
Landesbürgern unterstützt sein. Bürgerin-
nen- und Bürger-Initiativen sind in den 
Fällen des Abs. 1 Z. 1 von der Landesre-
gierung unverzüglich dem Landtag zur 
geschäftsordnungsmäßigen Behandlung 
vorzulegen, im Fall des Abs. 1 Z. 2 von 
der Landesregierung zu beraten. 

 (4) Die Einleitung des Verfahrens für 
eine Bürgerinnen- und Bürger-Initiative ist 
bei der Landesregierung zu beantragen. 
Die Initiative kann in Form einer einfachen 
Anregung oder als ausgearbeitete Vorlage 
gestellt werden; sie muss in jedem Fall 
begründet sein. Bürgerinnen- und Bürger-
Initiativen, die diesem Erfordernis nicht 
entsprechen, sind als Eingaben an den 

Landtag oder die Landesregierung zu be-
handeln. Die Landesregierung hat sicher-
zustellen, dass interessierte Landesbürge-
rinnen und Landesbürger über die Voraus-
setzungen und das Verfahren einer Bürge-
rinnen- und Bürger-Initiative kostenlos 
beraten werden. 

 (5) Fasst der Landtag oder die Landes-
regierung über eine Bürgerinnen- und 
Bürger-Initiative, die von wenigstens 8% 
der für die vorangegangene Wahl zum 
Landtag wahlberechtigten Landesbürge-
rinnen oder Landesbürgern unterstützt 
wurde, innerhalb von sechs Monaten kei-
nen der Bürgerinnen- und Bürger-
Initiative wenigstens den Grundsätzen 
nach entsprechenden Beschluss, ist die 
Bürgerinnen- und Bürger-Initiative einer 
Befragung der Bürgerinnen und Bürger zu 
unterziehen, wenn dies von der zustel-
lungsbevollmächtigten Person spätestens 
vier Wochen nach Ablauf der sechs Monate 
verlangt wird. 

 (6) Die Landesregierung ordnet die 
Bürgerinnen- und Bürger-Befragung an. 
Stimmberechtigt bei einer Bürgerinnen- 
und Bürger-Befragung sind alle Landes-
bürgerinnen und Landesbürger, die am 
Stichtag das Wahlrecht zum Landtag be-
sitzen. Der Stichtag ist von der Landesre-
gierung anlässlich der Anordnung der 
Befragung festzusetzen. 

 (7) Haben die Landesbürgerinnen und 
Landesbürger in der Befragung entschie-
den, dass einer Bürgerinnen- und Bürger-
Initiative Rechnung zu tragen ist, so hat 
sich der Landtag oder die Landesregierung 
mit dem Anliegen neuerlich zu beschäfti-
gen und innerhalb von sechs Monaten 
einen Beschluss zu fassen. Dieser Be-
schluss ist zu begründen und in geeigne-
ter Weise kundzumachen. 

 (8) Das Nähere ist durch Landesgesetz 
zu regeln. 

Artikel 60 

 (1) Einer Abstimmung durch die Lan-
desbürgerinnen und Landesbürger ist, 
soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt 
ist, jeder Gesetzesbeschluss des Landtags 
vor seiner Kundmachung zu unterziehen, 
wenn es vom Landtag beschlossen wird. 

 (2) Wird ein Gesetzesbeschluss des 
Landtags von der Bundesregierung gemäß 
Art. 98 Abs. 2 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes beeinsprucht, ist eine Bürgerinnen- 
und Bürger-Abstimmung nur dann durch-
zuführen, wenn der Gesetzesbeschluss 
vom Landtag wiederholt wird. Bedarf ein 
Gesetzesbeschluss des Landtags oder ein 
Teil davon der Zustimmung der Bundesre-
gierung gemäß Art. 97 Abs. 2 des Bundes-
Verfassungsgesetzes und wird sie nicht 
erteilt, ist eine Bürgerinnen- und Bürger-
Abstimmung über den Gesetzesbeschluss 
nicht durchzuführen. 

 (3) Wurde die Durchführung einer 
Bürgerinnen- und Bürger-Abstimmung 
beschlossen, ist mit der Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses zuzuwarten, bis das 
Ergebnis der Abstimmung vorliegt. Wenn 
ein Gesetzesbeschluss durch Bürgerinnen- 
und Bürger-Abstimmung abgelehnt wor-
den ist, hat seine Kundmachung zu unter-
bleiben. 

 (4) Die Landesregierung ordnet die 
Bürgerinnen- und Bürger-Abstimmung an. 
Stimmberechtigt dabei sind alle Landes-
bürgerinnen und Landesbürger, die am 
Stichtag das Wahlrecht zum Landtag be-
sitzen. Der Stichtag ist von der Landesre-
gierung anlässlich der Anordnung der Bür-
gerinnen- und Bürger-Abstimmung festzu-
setzen. In der Abstimmung entscheidet 
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die Mehrheit der gültig abgegebenen 
Stimmen. 

 (5) Das Ergebnis einer Bürgerinnen- 
und Bürger-Abstimmung ist von der Lan-
desregierung amtlich kundzumachen. 
Gesetzesbeschlüsse, die auf einer Bürge-
rinnen- und Bürger-Abstimmung beruhen, 
sind mit Berufung auf ihr Ergebnis kund-
zumachen. 

 (6) Das Nähere ist durch Landesgesetz 
zu regeln. 

Artikel 61 

 (1) Verordnungen der Landesregierung 
von grundsätzlicher Bedeutung können 
von der Landesregierung vor ihrer Erlas-
sung einem Begutachtungsverfahren 
durch die Landesbürgerinnen und Landes-
bürger unterzogen werden. 

 (2) Im Bürgerinnen- und Bürger-
Begutachtungsverfahren hat jede Landes-
bürgerin und jeder Landesbürger das 
Recht, innerhalb von sechs Wochen eine 
schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

 (3) Die Unterlassung des Bürgerinnen- 
und Bürger-Begutachtungsverfahrens hat 
auf die Rechtmäßigkeit der Verordnung 
keinen Einfluss. Sonstige Rechtsvorschrif-
ten über die Mitwirkung bei der Verord-
nungserlassung in Form von Stellungnah-
me und dgl. bleiben unberührt. 
 
Artikel 62 und 63 [entfallen] 

 
Artikel 64 

 (1) Jede Person ist berechtigt, an die 
Organe der Gesetzgebung und der Ver-
waltung des Landes Petitionen gemäß 
Art. 11 des Staatsgrundgesetzes, RGBl. 
Nr. 142, zu richten; es darf ihr daraus 
kein Nachteil erwachsen. 

 (2) Petitionen sind von den Organen in 
Behandlung zu nehmen und zu beantworten. 
 
 

6. HAUPTSTÜCK 

GEMEINDEN 

 
Artikel 65 

 (1) Das Land gliedert sich in Gemeinden. 

 (2) Die Gemeinde ist Gebietskörper-
schaft mit dem Recht auf Selbstverwal-
tung und zugleich Verwaltungssprengel. 

 (3) Die Gemeinde ist selbständiger 
Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, in-

nerhalb der Schranken der allgemeinen 
Bundes- und Landesgesetze Vermögen 
aller Art zu besitzen, zu erwerben und 
darüber zu verfügen, wirtschaftliche Un-
ternehmungen zu betreiben sowie im 
Rahmen der Finanzverfassung ihren 
Haushalt selbständig zu führen und Abga-
ben auszuschreiben. 

 (4) Der Oberösterreichische Gemein-
debund und der Österreichische Städte-
bund, Landesgruppe Oberösterreich, sind 
berufen, die Interessen der Gemeinden 
und Städte zu vertreten. 
 

Artikel 66 

 (1) Der Wirkungsbereich der Gemeinde 
in den Angelegenheiten der Landesvollzie-
hung ist ein eigener und ein vom Land 
übertragener. 

 (2) Der eigene Wirkungsbereich in den 
Angelegenheiten der Landesvollziehung 
umfaßt alle Angelegenheiten der Landes-
vollziehung, die im ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse der in der Ge-
meinde verkörperten örtlichen Gemein-
schaft gelegen und geeignet sind, durch 
die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen 
Grenzen besorgt zu werden. 

 (3) Die unter Art. 65 Abs. 3 fallenden 
Angelegenheiten sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

 (4) Die Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches hat die Gemeinde im 
Rahmen der Gesetze und Verordnungen in 
eigener Verantwortung frei von Weisungen 
und – vorbehaltlich der Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von Bescheiden durch die 
Aufsichtsbehörde auf Grund einer Vorstel-
lung – unter Ausschluß eines Rechtsmittels 
an Verwaltungsorgane außerhalb der Ge-
meinde zu besorgen. Dem Land kommt 
gegenüber der Gemeinde bei Besorgung 
ihres eigenen Wirkungsbereiches (Abs. 2 
und 3) ein Aufsichtsrecht zu. 

 (5) Die Angelegenheiten des übertra-
genen Wirkungsbereiches hat die Gemein-
de nach Maßgabe der Gesetze im Auftrag 
und nach den Weisungen des Landes zu 
besorgen. 
 

Artikel 67 

 Die Organisation der Gemeindeverwal-
tung wird durch Landesgesetz geregelt. 
 

7. HAUPTSTÜCK 

VOLKSANWALTSCHAFT 
 

Artikel 68 

 Nach Art. 148i des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes wird die bundesgesetzlich 
eingerichtete Volksanwaltschaft auch für 
den Bereich der Verwaltung des Landes 
Oberösterreich für zuständig erklärt.  
 

8. HAUPTSTÜCK 

SCHLUSS- UND  
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

 
Artikel 69 

 (1) Alle Gesetze des Landes Oberöster-
reich, die Gesetze des ehemaligen Erzherzog-
tumes Österreich ob der Enns, die Verord-
nungen der ehemaligen oberösterreichischen 
Statthalterei sowie der bisherigen Landesre-
gierung, soweit diese Gesetze und Verord-
nungen mit den Bestimmungen dieses Ver-
fassungsgesetzes im Widerspruch stehen, 
insbesondere die Landesordnung vom 26. 
Februar 1861, RGBl. Nr. 20, samt ihren Nach-
trägen sind mit dem Tag der Kundmachung 
der ursprünglichen Fassung dieses Gesetzes 
(Art. 70) außer Kraft getreten. 

 (2) Insoweit diese Gesetze des Landes 
Oberösterreich, die Gesetze des ehemaligen 
Erzherzogtumes Österreich ob der Enns und 
die Verordnungen der ehemaligen oberöster-
reichischen Statthalterei und der bisherigen 
Landesregierung nur mit den organisatori-
schen Bestimmungen dieses Verfassungsge-
setzes im Widerspruch stehen, gelten sie als 
sinngemäß abgeändert. 

 (3) Art. 30 Abs. 3 dient der Umsetzung 
der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Ge-
biet der Normen und technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der In-
formationsgesellschaft, ABl.Nr. L 204 vom 21. 
7.1998, S. 37, in der Fassung der Richtlinie 
98/48/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juli 1998, ABl.Nr. L 217 
vom 5.8.1998, S. 18.  
 

Artikel 70 

 Dieses Landes-Verfassungsgesetz ist in 
seiner ursprünglichen Fassung am 11. Okto-
ber 1930 in Kraft getreten. 
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Verordnung der Oö Landesregierung vom 9. Mai 1977, mit der die Geschäftsordnung der Oö Landesregierung erlassen 
wird, LGBl 1977/24 idF 1988/4, 1990/80, 2009/108. 

 

Auf Grund des Art. 42 Abs. 1 des Oö. Landes-
Verfassungsgesetzes 1971, LGBl. Nr. 34, wird 
verordnet: 

§ 1 

 (1) Die in die Zuständigkeit der Lan-
desregierung fallenden Geschäfte des selb-
ständigen Wirkungsbereiches des Landes 
sind auf Geschäftsgruppen aufzuteilen. Je 
eine Geschäftsgruppe ist einem Mitglied 
der Landesregierung zu unterstellen. 

 (2) Die Aufteilung der Geschäfte auf 
Geschäftsgruppen und deren Unterstel-
lung (Abs. 1) erfolgen in der von der Lan-
desregierung zu beschließenden Ge-
schäftsverteilung.  

 (3) Im Zusammenhang mit der Ge-
schäftsverteilung kann die Landesregie-
rung auch beschließen, daß einzelne 
Gruppen von Angelegenheiten der mittel-
baren Bundesverwaltung wegen ihres 
sachlichen Zusammenhanges mit Angele-
genheiten des selbständigen Wirkungsbe-
reiches des Landes im Namen des Lan-
deshauptmannes von Mitgliedern der Lan-
desregierung zu führen sind (Art. 42 
Abs. 4 L-VG. 1971, Art. 103 Abs. 2 und 3 
B-VG. 1929). 
 

§ 2 

 Unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 1 Abs. 1 und 2 bedürfen folgende der in 
die Zuständigkeit der Landesregierung 
fallenden Geschäfte des selbständigen 
Wirkungsbereiches des Landes der kolle-
gialen Beratung und Beschlußfassung: 

a) Gesetzesvorschläge, Berichte und sons-
tige Anträge an den o. ö. Landtag, 

b) Rechtsverordnungen mit Ausnahme von 
Verordnungen in Krisen- oder Katas-
trophenfällen bei Gefahr im Verzug, die 
auf Grund verfassungsgesetzlicher oder 
gesetzlicher Bestimmungen nicht einer 
kollegialen Beschlußfassung bedürfen,  

c) Verwaltungsverordnungen (wie Runder-
lässe an nachgeordnete Behörden, 
Dienststellen usw.), die über den Rah-
men eines abgegrenzten Verwaltungs-
bereiches hinausgehen und daher die 
sachliche Zuständigkeit einer anderen 
Geschäftsgruppe berühren,  

d) Geschäfte, die auf Grund von Verfas-
sungs- oder sonstigen gesetzlichen Be-
stimmungen der kollegialen Beschluß-
fassung vorbehalten sind, 

e) die Verwaltung des Landesvermögens, 
soweit es sich um grundsätzliche Ent-
scheidungen oder um Geschäfte handelt, 
die von besonderer finanzieller, wirt-
schaftlicher oder kultureller Bedeutung 
sind. 

§ 3 

 (1) Die nicht unter § 2 fallenden Ge-
schäfte der Landesregierung sind von dem 
nach der Geschäftsverteilung der Landes-
regierung (§ 1 Abs. 2) zuständigen Mit-
glied der Landesregierung namens der 
Landesregierung zu besorgen. 

 (2) Einzelne der unter Abs. 1 fallenden 
Geschäfte unterliegen jedoch der kollegia-
len Beratung und Beschlußfassung der 
Landesregierung dann, wenn die Landes-
regierung dies beschließt. 

 (3) Jedes Mitglied der Landesregierung 
kann fallweise für ein von ihm gemäß 
Abs. 1 zu besorgendes Geschäft die kolle-
giale Beratung und Beschlußfassung der 
Landesregierung beantragen. 

§ 4 

 Inwieweit sich die Mitglieder der Lan-
desregierung – unbeschadet ihrer durch 
die Landesverfassung und die Bundesver-
fassung geregelten Verantwortlichkeit – 
bei den bei Besorgung der Geschäfte ge-
mäß § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 zu treffen-
den Entscheidungen oder Verfügungen 
oder sonstigen Amtshandlungen durch 
den Landesamtsdirektor, die Leiter von 
Abteilungsgruppen oder die Leiter von 
Abteilungen des Amtes der Landesregie-
rung oder durch einzelne den Abteilungen 
des Amtes der Landesregierung zugeteilte 
Bedienstete vertreten lassen können, wird 
durch die Geschäftsordnung des Amtes 
der Landesregierung bestimmt. 
 

§ 5 

 (1) Den Vorsitz in der Landesregierung 
führt der Landeshauptmann. 

 (2) Der Landeshauptmann wird im 
Falle seiner Verhinderung durch einen 
Landeshauptmann-Stellvertreter vertre-
ten. Die nähere Regelung hinsichtlich der 
Vertretung des Landeshauptmannes er-
folgt in der Geschäftsverteilung der Lan-
desregierung.  

§ 6 

 (1) Ist ein Mitglied der Landesregierung – 
ausgenommen der Landeshauptmann (§ 5) – 
verhindert und dauert diese Verhinderung 
voraussichtlich nicht länger als drei Monate, 
so wird es für die Dauer seiner Verhinderung 
von einem anderen Mitglied der Landesregie-
rung vertreten. 

 (2) Das zu vertretende Mitglied der Lan-
desregierung hat seine Verhinderung sowie 
deren voraussichtliche Dauer dem Landes-
hauptmann schriftlich oder im Verlauf einer 
Sitzung der Landesregierung zur Kenntnis zu 
bringen und seinen Vertreter zu bestimmen. 
Wird ein Vertreter nicht bestimmt, so hat die 
Landesregierung den Vertreter durch Be-
schluß zu bestellen; dies gilt sinngemäß, 
wenn der zu Vertretende nicht für die gesam-
te Dauer seiner Verhinderung jeweils einen 
Vertreter bestimmt hat. Zum Vertreter eines 
verhinderten Mitgliedes der Landesregierung 
ist, wenn möglich, ein Mitglied der Landesre-
gierung zu bestellen, das derselben Partei 
zugehört (Art. 34 L-VG. 1971) wie der zu 
Vertretende. 

 (3) Ist für ein voraussichtlich länger als 
drei Monate verhindertes Mitglied der Landes-
regierung ein Ersatzmitglied durch den o. ö. 
Landtag zu wählen (Art. 37 Abs. 2 zweiter 
Satz L-VG. 1971), so gelten die Bestimmun-
gen der Abs. 1 und 2 bis zum Antritt des 
Amtes durch das Ersatzmitglied sinngemäß. 
 

§ 7 

 (1) Zu einem Beschluß der Landesre-
gierung ist die persönliche Anwesenheit 
des Landeshauptmannes oder eines Lan-
deshauptmann-Stellvertreters und von 
weiteren vier Mitgliedern erforderlich. 

 (2) Die Landesregierung beschließt mit 
Stimmenmehrheit. 

 (3) Wird der Landeshauptmann (§ 5 
Abs. 2) oder ein anderes Mitglied der Lan-
desregierung (§ 6 Abs. 1) vertreten, so 
kommt dem Vertreter bei Beschlußfassun-
gen der Landesregierung neben seiner 
eigenen Stimme auch die Stimme des 
Vertretenen zu. 

§ 8 

 (1) Die Sitzungen der Landesregierung 
finden in der Regel wöchentlich einmal an 
dem hiefür im voraus bestimmten Tag statt. 

Abweichungen hievon bestimmt der Landes-
hauptmann. 

 (2) Der Landeshauptmann kann erforder-
lichenfalls auch eine außerordentliche Sitzung 
der Landesregierung unter Bekanntgabe der 
hiefür vorgesehenen Tagesordnung einberufen. 

 (3) Wenn es wenigstens drei Mitglieder 
der Landesregierung schriftlich unter Be-
kanntgabe der vorgesehenen Tagesordnung 
verlangen, hat der Landeshauptmann eine 
außerordentliche Sitzung der Landesregie-
rung so einzuberufen, daß die Landesregie-
rung innerhalb von drei Tagen zusammentre-
ten kann. 

§ 9 

 (1) Die Tagesordnung der regelmäßig 
stattfindenden Sitzungen der Landesregie-
rung (§ 8 Abs. 1) besteht aus 

a) den vorbereiteten Anträgen der einzelnen 
Mitglieder der Landesregierung (Abs. 2) 
und 

b) dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“. 

 (2) Die vorbereiteten Anträge der Mitglie-
der der Landesregierung (Abs. 1 lit. a) aus 
dem Aufgabenbereich der ihnen unterstellten 
Geschäftsgruppe sind schriftlich zu stellen. 
Das Amt der o. ö. Landesregierung hat die 
Anträge auf Sitzungsbogen – für jede Ge-
schäftsgruppe gesondert – zusammenzufas-
sen. Die Sitzungsbogen für eine Sitzung der 
Landesregierung sind vom Amt der Landesre-
gierung allen Mitgliedern der Landesregierung 
spätestens an dem Tag vor der Sitzung der 
Landesregierung, an dem das Amt der Lan-
desregierung Dienstbetrieb hat, in ihren Bü-
ros zuzustellen. 

 (3) In dringenden Fällen können einzelne 
vorbereitete Anträge in Ergänzungen zu den 
jeweiligen Sitzungsbogen aufgenommen 
werden. Diese Ergänzungen sind vor Beginn 
der Sitzung der Landesregierung im Sitzungs-
raum aufzulegen. Die Anträge auf diesen 
Ergänzungen gelten als in die Tagesordnung 
aufgenommen, wenn sich dagegen kein  
Widerspruch erhebt. 

 (4) Anträge, die nicht auf einem Sit-
zungsbogen angeführt sind oder gegen deren 
Aufnahme in die Tagesordnung gemäß Abs. 3 
letzter Satz Widerspruch erhoben wurde, 
können nur unter „Allfälliges“ und nur mit 
Zustimmung der Landesregierung (§ 7) ge-
stellt werden. 

 (5) Jeder Antrag kann vom antragstellen-
den Mitglied der Landesregierung bis zur 
Beschlußfassung zurückgezogen werden. 

 (6) Die Landesregierung kann beschlie-
ßen, daß die Entscheidung über einen Antrag, 
der gemäß Abs. 2 oder 3 Teil der Tagesord-
nung ist oder gemäß Abs. 4 unter „Allfälliges“ 
gestellt wurde, bis zu einer der nächsten 
Sitzungen zurückgestellt wird. Die Entschei-
dung über einen Antrag ist bis zur nächsten 
Sitzung zurückzustellen, wenn dies von min-
destens drei Mitgliedern der Landesregierung 
verlangt wird und die Entscheidung nicht 
dringlich ist. 
 

§ 10 

 (1) Die Sitzungen der Landesregierung 
sind nicht öffentlich. 

 (2) Der Landesamtsdirektor nimmt an 
den Sitzungen der Landesregierung mit 
beratender Stimme teil. 

 (3) Sachverständige und Auskunftsperso-
nen können den Sitzungen der Landesregie-
rung nur über Einladung des Vorsitzenden 
oder des sachlich zuständigen Mitgliedes der 
Landesregierung und nur dann beigezogen 
werden, wenn die Landesregierung nichts 
anderes beschließt. 



Öffentliches Recht – Verfassungsrecht A33: Geschäftsordnung der Oö Landesregierung 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 97 

§ 11 

 (1) Über jede Sitzung der Landesregie-
rung ist eine Niederschrift anzufertigen. In 
der Niederschrift sind jedenfalls das Ergebnis 
der Beratungen, insbesondere die gefaßten 
Beschlüsse, sowie die für die Beschlußfassun-
gen wesentlichen Aussagen während der 
Beratungen festzuhalten. 

 (2) Die Niederschrift ist von dem vom 
Landeshauptmann bestimmten rechtskundi-
gen Bediensteten des Amtes der Landesregie-
rung zu führen. 

 (3) Die Niederschrift ist vom Schriftführer 
und vom Landesamtsdirektor zu zeichnen, 
vom Vorsitzenden zu genehmigen und von 
den bei der Sitzung der Landesregierung 
anwesenden übrigen Mitgliedern der Landes-
regierung gegenzuzeichnen. 

 (4) Einwendungen gegen die Niederschrift 
sind spätestens bei der Genehmigung bzw. 
der Gegenzeichnung vorzubringen. Berichti-
gungen der Niederschrift sind dieser als An-
hang beizulegen. 
 

§ 12 

 (1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf 
des Tages ihrer Kundmachung im Landesge-
setzblatt für Oberösterreich in Kraft. 

 (2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
11. August 1975, LGBl. Nr. 41, über die Be-
sorgung von Geschäften der Landesregierung 
außer Kraft. 
 
 

 

 Vgl die aufgrund § 2 Bundesverfassungs-
gesetz vom 30. Juli 1925 betreffend Grund-
sätze für die Einrichtung und Geschäftsfüh-
rung der Ämter der Landesregierungen außer 
Wien und Art 53 Abs 3 und 4 Oö Landes-
Verfassungsgesetz erlassene Verordnung 
des Landeshauptmanns von Oberöster-
reich über die Geschäftseinteilung des 
Amtes der Oö Landesregierung, LGBl 
2007/113; und  

die aufgrund Art 52 Abs 2 und 4 Oö Landes-
Verfassungsgesetz iVm Art 103 Abs 2 B-VG 
sowie § 1 Geschäftsordnung der Oö Landes-
regierung beschlossene Geschäftsvertei-
lung der Oö. Landesregierung in der 
XXVII. Gesetzgebungsperiode (Verord-
nung der Oö. Landesregierung vom 23. Okto-
ber 2009), LGBl 2009/109 idF 2009/110, 
2009/137, 2010/22, 2010/67, 2010/91. 
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Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 2004 (Bundesgesetzblattgesetz – BGBlG), BGBl I 2003/100. 

 

Allgemeines 

 § 1. Der Bundeskanzler gibt im Rah-
men des Rechtsinformationssystems des 
Bundes (RIS) ein „Bundesgesetzblatt für 
die Republik Österreich“ in deutscher 
Sprache heraus. 
 
Einteilung des Bundesgesetzblattes 

 § 2. Das Bundesgesetzblatt besteht aus 
drei Teilen. Die Verlautbarungen sind dar-
in nach dem Jahr der Kundmachung fort-
laufend nummeriert. 
 

Bundesgesetzblatt I 

 § 3. Das Bundesgesetzblatt I (BGBl. I) 
ist bestimmt zur Verlautbarung 

1. der Gesetzesbeschlüsse des Nationalra-
tes (Art. 49 Abs. 1 B-VG); 

2. der gemeinsamen Kundmachungen des 
Bundeskanzlers und der zuständigen 
Bundesminister über die Wiederver-
lautbarung eines Bundesgesetzes 
(Art. 49a Abs. 1 B-VG); 

3. der Kundmachungen des Bundeskanz-
lers über die Aufhebung eines Bundes-
gesetzes durch den Verfassungsge-
richtshof und über den Ausspruch des 
Verfassungsgerichtshofes, dass ein 
Bundesgesetz verfassungswidrig war, 
einschließlich der sonstigen Aussprüche 
im Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes (Art. 140 Abs. 5 bis 7 B-VG; 
§§ 64 Abs. 2 und 65 VfGG); 

4. der gemeinsamen Kundmachungen des 
Bundeskanzlers und der zuständigen 
Bundesminister über die Aufhebung ei-
ner Kundmachung über die Wiederver-
lautbarung eines Bundesgesetzes durch 
den Verfassungsgerichtshof und über 
den Ausspruch des Verfassungsge-
richtshofes, dass eine solche Kundma-
chung gesetzwidrig war, einschließlich 
der sonstigen Aussprüche im Er-
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
(Art. 139a B-VG; § 61b VfGG); 

5. der Kundmachungen des Bundeskanz-
lers über das Außer-Kraft-Treten eines 
Ausführungsgesetzes des Bundes infol-
ge des In-Kraft-Tretens von Ausfüh-
rungsgesetzen der Länder (Art. 15 
Abs. 6 B-VG) oder über das Außer-
Kraft-Treten eines Bundesgesetzes in-
folge des In-Kraft-Tretens von Landes-
gesetzen oder Verordnungen einer 
Landesbehörde (Art. 16 Abs. 4 B-VG 
und Art. 23d Abs. 5 B-VG); 

6. der Vereinbarungen zwischen dem 
Bund und den Ländern oder zwischen 
dem Bund und einzelnen Ländern 
(Art. 15a Abs. 1 B-VG), die mit Ge-
nehmigung des Nationalrates abge-
schlossen worden sind, und der Verein-
barungen zwischen dem Bund, den 
Ländern und den Gemeinden (Art. 1 
Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes 
über Ermächtigungen des Österreichi-
schen Gemeindebundes und des Öster-
reichischen Städtebundes, BGBl. I Nr. 
61/1998); 

7. von Kundmachungen über das In-Kraft-
Treten oder das Außer-Kraft-Treten ei-
nes Bundesgesetzes oder einer in § 5 
Abs. 1 Z 1 oder Z 5 genannten Rechts-
vorschrift, soweit an deren In-Kraft-
Treten oder Außer-Kraft-Treten in den 
im Bundesgesetzblatt I zu verlautba-
renden Rechtsvorschriften Rechtsfolgen 
geknüpft sind. 

 

Bundesgesetzblatt II 

 § 4. (1) Das Bundesgesetzblatt II 
(BGBl. II) ist bestimmt zur Verlautbarung 

1. der allgemeinen Entschließungen des 
Bundespräsidenten; 

2. der Verordnungen der Bundesregierung 
und der Bundesminister, des Präsiden-
ten des Nationalrates, des Präsidenten 
des Rechnungshofes, des Präsidenten 
des Verwaltungsgerichtshofes, des Prä-
sidenten des Verfassungsgerichtshofes 
und des Vorsitzenden der Volksanwalt-
schaft, soweit sie nicht im Bundesge-
setzblatt III zu verlautbaren sind, nicht 
jedoch der an unterstellte Verwaltungs-
organe gerichteten allgemeinen Wei-
sungen (Verwaltungsverordnungen); 

3. der Kundmachungen der Bundesregie-
rung oder der zuständigen Bundesmi-
nister über das Außer-Kraft-Treten einer 
im Bundesgesetzblatt kundgemachten 
Verordnung infolge des In-Kraft-
Tretens von Landesgesetzen oder Ver-
ordnungen einer Landesbehörde (Art. 16 
Abs. 4 B-VG und Art. 23d Abs. 5 B-VG); 

4. der Kundmachungen der Bundesregie-
rung oder der zuständigen Bundesmi-
nister über die Aufhebung einer Ver-
ordnung durch den Verfassungsge-
richtshof und über den Ausspruch des 
Verfassungsgerichtshofes, dass eine 
Verordnung gesetzwidrig war, ein-
schließlich der sonstigen Aussprüche im 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho-
fes (Art. 139 Abs. 5 und 6 B-VG; §§ 60 
Abs. 2 und 61 VfGG); 

5. der Geschäftsordnung des Verwal-
tungsgerichtshofes (Art. 136 B-VG; 
§ 19 VwGG) und der Geschäftsordnung 
des Verfassungsgerichtshofes (Art. 148 
B-VG; § 14 VfGG); 

6. der Geschäftsordnung und der Ge-
schäftsverteilung der Volksanwaltschaft 
(Art. 148h Abs. 3 B-VG; § 4 Volks-
anwG); 

7. der Vereinbarungen zwischen dem 
Bund und den Ländern oder zwischen 
dem Bund und einzelnen Ländern 
(Art. 15a Abs. 1 B-VG), soweit sie nicht 
unter § 3 Z 6 fallen; 

8. von Kundmachungen über das In-Kraft-
Treten oder das Außer-Kraft-Treten ei-
ner in § 5 Abs. 1 Z 1 oder Z 5 genann-
ten Rechtsvorschrift, soweit an deren 
In-Kraft-Treten oder Außer-Kraft-
Treten in den im Bundesgesetzblatt II 
zu verlautbarenden Rechtsvorschriften 
Rechtsfolgen geknüpft sind. 

 (2) Sonstige Kundmachungen der 
Bundesregierung oder der Bundesminis-
ter, des Präsidenten des Nationalrates, 
des Präsidenten des Rechnungshofes, des 
Präsidenten des Verwaltungsgerichtsho-
fes, des Präsidenten des Verfassungsge-
richtshofes und des Vorsitzenden der 
Volksanwaltschaft, können, soweit sie 
nicht im Bundesgesetzblatt III zu verlaut-
baren sind, im Bundesgesetzblatt II dann 
verlautbart werden, wenn sie verbindliche 
Kraft haben oder wenn ihre Verlautbarung 
im Bundesgesetzblatt in anderen Rechts-
vorschriften angeordnet ist. 

 (3) Durch Verordnung des Bundes-
kanzlers kann im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Bundesminister die Verlaut-
barung der Verordnungen anderer Bun-
desbehörden im Bundesgesetzblatt II 
angeordnet werden, wenn dies im Inte-
resse der erleichterten Zugänglichkeit 
gelegen ist. Die sonstigen Kundmachun-

gen der in einer solchen Verordnung ge-
nannten Bundesbehörden können im Bun-
desgesetzblatt II dann verlautbart wer-
den, wenn sie verbindliche Kraft haben 
oder wenn ihre Verlautbarung im Bundes-
gesetzblatt II in anderen Rechtsvorschrif-
ten angeordnet ist. 
 

Bundesgesetzblatt III 

 § 5. (1) Das Bundesgesetzblatt III 
(BGBl. III) ist bestimmt zur Verlautbarung 

1. der Staatsverträge des Bundes ein-
schließlich ihrer Übersetzung in die 
deutsche Sprache, der Beschlüsse des 
Nationalrates nach Art. 49 Abs. 2 und 
Art. 50 Abs. 2 B-VG, der Anordnungen 
des Bundespräsidenten nach Art. 65 
Abs. 1 zweiter Satz B-VG sowie der Er-
klärungen des Beitritts zu solchen 
Staatsverträgen; 

2. der gemeinsamen Kundmachungen des 
Bundeskanzlers und der zuständigen 
Bundesminister über die Wiederver-
lautbarung eines im Bundesgesetzblatt 
kundgemachten Staatsvertrages 
(Art. 49a Abs. 1 B-VG); 

3. der Kundmachungen der Bundesregie-
rung oder der zuständigen Bundesmi-
nister über die Feststellung der Ge-
setzwidrigkeit und der Kundmachungen 
des Bundeskanzlers über die Feststel-
lung der Verfassungswidrigkeit eines 
Staatsvertrages durch den Verfassungs-
gerichtshof einschließlich der sonstigen 
Aussprüche im Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes (Art. 140a Abs. 1 
B-VG; § 66 VfGG); 

4. der gemeinsamen Kundmachungen des 
Bundeskanzlers und der zuständigen 
Bundesminister über die Aufhebung 
von Kundmachungen über die Wieder-
verlautbarung eines Staatsvertrages 
durch den Verfassungsgerichtshof und 
über den Ausspruch des Verfassungs-
gerichtshofes, dass eine solche Kund-
machung gesetzwidrig war, einschließ-
lich der sonstigen Aussprüche im Er-
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
(Art. 139a B-VG; § 61b VfGG); 

5. der für oder in Österreich verbindlichen 
Beschlüsse von internationalen Orga-
nen, die nicht auf andere allgemein zu-
gängliche Weise verlautbart werden, 
einschließlich ihrer Übersetzung in die 
deutsche Sprache; 

6. sonstiger Kundmachungen oder Ver-
ordnungen, die eine in Z 1 oder Z 5 
genannte Rechtsvorschrift betreffen. 

 (2) Hat der Nationalrat anlässlich der 
Genehmigung eines in Art. 50 B-VG be-
zeichneten Staatsvertrages einen Be-
schluss nach Art. 49 Abs. 2 B-VG gefasst, 
so sind die Kundmachungen und Verord-
nungen gemäß Abs. 1 Z 6, die diesen 
Staatsvertrag (oder nur dessen nicht im 
Bundesgesetzblatt kundgemachte Teile) 
betreffen, auf dieselbe Weise kundzuma-
chen wie der Staatsvertrag (dessen nicht 
im Bundesgesetzblatt kundgemachte Teile) 
selbst. 

 (3) Ist 

1. ein nicht gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
genehmigter Staatsvertrag gemäß 
Abs. 1 Z 1 oder 

2. ein Beschluss gemäß Abs. 1 Z 5 oder 

3. eine amtlich kundzumachende auslän-
dische Rechtsvorschrift 

nur für einen beschränkten Kreis von Per-
sonen von Interesse und würde die 
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Kundmachung dieser Rechtsvorschrift 
einschließlich ihrer Übersetzung in die 
deutsche Sprache im Bundesgesetzblatt 
(insbesondere im Hinblick auf ihren Um-
fang und die technische Gestaltung) einen 
wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand 
verursachen, so kann der Bundeskanzler 
durch Verordnung anordnen, auf welche 
andere Weise (insbesondere durch Auflage 
zur öffentlichen Einsichtnahme während 
der Amtsstunden bei Behörden und sons-
tigen Ämtern) die Kundmachung der 
Rechtsvorschrift oder einzelner genau zu 
bezeichnender Teile derselben zu erfolgen 
hat. Verlautbarungen gemäß dem ersten 
Satz müssen allgemein zugänglich sein 
und in ihrer kundgemachten Form voll-
ständig und auf Dauer ermittelt werden 
können. Hat der Bundeskanzler eine sol-
che Verordnung erlassen, so sind die 
Kundmachungen und Verordnungen ge-
mäß Abs. 1 Z 6, die diese Rechtsvorschrift 
(oder nur deren nicht im Bundesgesetz-
blatt kundgemachte Teile) betreffen, auf 
dieselbe Weise kundzumachen wie die 
Rechtsvorschrift (deren nicht im Bundes-
gesetzblatt kundgemachte Teile) selbst. 
 

Rechtsinformationssystem  
des Bundes 

 § 6. Das Rechtsinformationssystem des 
Bundes ist eine vom Bundeskanzler be-
triebene elektronische Datenbank. Es 
dient 

1. der Kundmachung der im Bundesge-
setzblatt zu verlautbarenden Rechts-
vorschriften (§ 7) sowie 

2. der Information über das Recht der 
Republik Österreich (§ 13). 

 
Verlautbarung und Bekanntmachung 

der Rechtsvorschriften 

 § 7. (1) Die im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbarenden Rechtsvorschriften sind 
im Internet unter der Adresse  

www.ris. bka.gv.at 

zur Abfrage bereit zu halten. Jede Num-
mer des Bundesgesetzblattes hat auf die-
se Adresse hinzuweisen. 

 (2) Die im Bundesgesetzblatt zu ver-
lautbarenden Rechtsvorschriften können 
erforderlichenfalls auch noch in anderer 
geeigneter Weise – insbesondere im Int-
ranet der Behörden, im „Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung“ oder im Amtsblatt des 
zuständigen Bundesministeriums – be-
kannt gemacht werden. 

 (3) Wenn und solange die Bereitstel-
lung oder Bereithaltung der im Bundesge-
setzblatt zu verlautbarenden Rechtsvor-
schriften zur Abfrage im Internet nicht 
bloß vorübergehend nicht möglich ist, hat 
deren Verlautbarung in anderer dem 
Art. 49 Abs. 3 B-VG entsprechender Weise 
zu erfolgen. 
 

Sicherung der Authentizität und  
Integrität 

 § 8. (1) Die Dokumente, die eine zu ver-
lautbarende Rechtsvorschrift enthalten, müs-
sen ein Format haben, das die Aufwärtskom-
patibilität gewährleistet. Sie müssen in einem 
zuverlässigen Prozess erzeugt worden und 
mit einer elektronischen Signatur versehen 
sein. 

 (2) Die Dokumente dürfen nach Erstellung 
der Signatur nicht mehr geändert und, sobald 
sie zur Abfrage freigegeben worden sind, 
auch nicht mehr gelöscht werden. 

 (3) Von jedem Dokument sind mindestens 
drei Sicherungskopien und vier beglaubigte 
Ausdrucke zu erstellen. Je eine Sicherungs-
kopie und je ein beglaubigter Ausdruck sind 
an das Österreichische Staatsarchiv und an 
die Österreichische Nationalbibliothek abzu-
liefern und von diesen zu archivieren. Ein 
beglaubigter Ausdruck ist der Parlamentsbib-
liothek zu übermitteln. 
 
Zugang zu den Rechtsvorschriften 

 § 9. (1) Die Verlautbarungen im Bundes-
gesetzblatt müssen jederzeit ohne Identitäts-
nachweis und unentgeltlich zugänglich sein. 

 (2) Die Verlautbarungen im Bundesge-
setzblatt können von jedermann unentgeltlich 
ausgedruckt werden. Darüber hinaus hat der 
Bundeskanzler dafür Sorge zu tragen, dass 
jedermann gegen angemessenes Entgelt 
Ausdrucke der Verlautbarungen sowie Aus-
drucke oder Kopien von bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2003 erschienenen Bundesgesetz-
blättern erhalten kann. Der Bundeskanzler 
hat die Stellen, bei denen diese Ausdrucke 
und Kopien bezogen werden können, erst-
mals bis zum Ablauf des 31. Dezember 2004 
und in der Folge nach jeder erfolgten Ände-
rung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
kundzumachen. 

 (3) Werden auf Grund eines Beschlusses 
des Nationalrates nach Art. 49 Abs. 2 B-VG 
oder einer Verordnung des Bundeskanzlers 
nach § 5 Abs. 2 Rechtsvorschriften ganz oder 
teilweise nicht im Bundesgesetzblatt verlaut-
bart, so hat jedermann das Recht, gegen 
Ersatz der Gestehungskosten von den mit der 
Kundmachung betrauten Stellen Kopien die-
ser Teile der Rechtsvorschrift zu erhalten. 

 (4) Sind Rechtsvorschriften bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2003 ganz oder teil-
weise nicht im Bundesgesetzblatt verlautbart 
worden (§ 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660, 
§ 6 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das 
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, § 6 
Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Bundes-
gesetzblatt 1972, BGBl. Nr. 293, in der 
Stammfassung und in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 603/1981 sowie § 6 
Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Bundes-
gesetzblatt, BGBl. Nr. 33/1920, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 106/1972), so 
hat jedermann das Recht, gegen Ersatz der 
Gestehungskosten von den mit der Kund-
machung betrauten Stellen Kopien dieser 
Teile der Rechtsvorschrift zu erhalten. 
 
Berichtigung von Verlautbarungen 

 § 10. Der Bundeskanzler kann durch 
Kundmachung im entsprechenden Teil des 
Bundesgesetzblattes berichtigen: 

1. Abweichungen einer Verlautbarung vom 
Original der zu verlautbarenden Rechts-
vorschrift (Kundmachungsfehler); 

2. Verstöße gegen die innere Einrichtung des 
Bundesgesetzblattes (Nummerierung der 
einzelnen Verlautbarungen, Seitenangabe, 
Angabe des Tages der Freigabe zur Abfra-
ge u. dgl.).  

Eine Berichtigung von Kundmachungsfehlern 
ist unzulässig, wenn dadurch der materielle 
Inhalt der verlautbarten Rechtsvorschrift 
geändert werden würde. 
 

Zeitlicher Geltungsbereich 

 § 11. (1) Verlautbarungen im Bundesge-
setzblatt mit verbindlichem Inhalt treten, 
soweit darin oder gesetzlich nicht ausdrück-
lich anderes bestimmt ist, mit Ablauf des 
Tages der Freigabe zur Abfrage in Kraft. Jede 
Nummer des Bundesgesetzblattes hat diesen 
Tag zu enthalten. 

 (2) Im Fall des § 7 Abs. 3 treten Verlaut-
barungen im Bundesgesetzblatt mit verbindli-
chem Inhalt, soweit darin oder gesetzlich 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, mit 
Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bun-
desgesetzblatt, das die Verlautbarung ent-
hält, herausgegeben und versendet wird, und 
hat jede Nummer des Bundesgesetzblattes 
diesen Tag zu enthalten. 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

 § 12. Verlautbarungen im Bundesgesetz-
blatt gelten, soweit darin nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt ist, für das gesamte Bun-
desgebiet. 
 

Information über das Recht  
der Republik Österreich 

 § 13. Daten, die nur der Information 
über das Recht der Republik Österreich 
(Bund, Länder und Gemeinden) dienen, 
können im Internet ebenfalls unter der 
Adresse  

www.ris.bka.gv.at 

zur Abfrage bereit gehalten werden. Für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
nicht authentischen Daten wird nicht ge-
haftet. 
 

In-Kraft-Treten 

 § 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. 
Jänner 2004 in Kraft. Zugleich tritt das Bun-
desgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, 
BGBl. Nr. 660, in der Fassung der Bundesge-
setze BGBl. I Nr. 158/1998 und BGBl. I Nr. 
47/2001 und der Kundmachungen BGBl. I Nr. 
35/1998 und BGBl. I Nr. 24/2003 außer 
Kraft. 

 (2) Verordnungen auf Grund dieses Bun-
desgesetzes können bereits mit Ablauf des 
Tages seiner Kundmachung erlassen werden, 
dürfen jedoch frühestens mit 1. Jänner 2004 
in Kraft gesetzt werden. 
 

Vollziehung 

 § 15. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist der Bundeskanzler betraut. 
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Landesgesetz über das Landesgesetzblatt, die Amtliche Linzer Zeitung und andere Formen der Kundmachung in Oberös-
terreich (Oö Kundmachungsgesetz – Oö KMG), LGBl 1998/55. 

 

1. ABSCHNITT 

LANDESGESETZBLATT  
FÜR OBERÖSTERREICH 

 

§ 1 
Landesgesetzblatt 

 Die Landesregierung gibt das „Landes-
gesetzblatt für Oberösterreich“ heraus. 
 

§ 2 
Kundmachung im Landesgesetzblatt 

 (1) Im Landesgesetzblatt sind kund-
zumachen: 

1. die Gesetzesbeschlüsse des Landtages; 

2. die Kundmachungen des Landeshaupt-
mannes über die Aufhebung verfas-
sungswidriger Landesgesetze durch Er-
kenntnis des Verfassungsgerichtshofs 
und über den Ausspruch des Verfas-
sungsgerichtshofs, daß ein Landesge-
setz verfassungswidrig war (Art. 140 
Abs. 5 B-VG); 

3. die Verordnungen der Landesregierung, 
soweit nicht eine Kundmachung gemäß 
§ 6 Abs. 1 in Betracht kommt; 

4. die Kundmachungen der Landesregie-
rung über die Aufhebung gesetzwidri-
ger Verordnungen durch Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofs, über den Aus-
spruch des Verfassungsgerichtshofs, 
daß eine Verordnung gesetzwidrig war 
(Art. 139 Abs. 5 B-VG) und über den 
Ausspruch des Verfassungsgerichts-
hofs, daß bei der Wiederverlautbarung 
eines Landesgesetzes die Grenzen der 
erteilten Ermächtigung überschritten 
wurden (Art. 139a B-VG); ferner solche 
Kundmachungen anderer Behörden 
dann, wenn im Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes die Kundmachung 
im Landesgesetzblatt angeordnet wurde; 

5. die Kundmachungen über die Wieder-
verlautbarung von Landesgesetzen; 

6. die Vereinbarungen des Landes mit 
dem Bund oder mit anderen Ländern 
im Sinn des Art. 15a B-VG, die der Ge-
nehmigung des Landtages gemäß 
Art. 56 Abs. 4 L-VG 1991 bedürfen, 
sowie alle den Bestand solcher Verein-
barungen betreffenden Rechtsakte; 

7. die Kundmachungen über Feststellungen 
des Verfassungsgerichtshofs, ob eine 
Vereinbarung im Sinn des Art. 15a B-VG 
vorliegt und ob die aus einer solchen 
Vereinbarung folgenden Verpflichtungen, 
soweit es sich nicht um vermögens-
rechtliche Ansprüche handelt, erfüllt 
worden sind (Art. 138a B-VG), soweit es 
sich um eine Vereinbarung handelt, die 
der Genehmigung des Landtages bedarf; 

8. die Kundmachungen von Änderungen 
im Text der Landesgesetze zur Behe-
bung von Formfehlern oder stilistischen 
und sinnstörenden Fehlern gemäß 
Art. 32 Abs. 2 L-VG 1991, soweit diese 
Fehler nicht bei einer anderen Kundma-
chung mitberücksichtigt werden können. 

 (2) Im Landesgesetzblatt können 
kundgemacht werden: 

1. die Verordnungen des Landeshaupt-
mannes in den Angelegenheiten der 
mittelbaren Bundesverwaltung; 

2. sonstige generelle Rechtsakte, deren 
Kundmachung mit rechtsverbindlicher 
Wirkung durch den Landeshauptmann 
oder die Landesregierung erfolgt; 

3. die Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG, 
die nicht gemäß Abs. 1 Z. 6 kundzuma-
chen sind, sowie den Bestand solcher 
Vereinbarungen betreffende Rechtsakte; 

4. die Kundmachungen über Feststellun-
gen des Verfassungsgerichtshofs ge-
mäß Art. 138a B-VG betreffend Verein-
barungen im Sinn der Z. 3. 

 
§ 3 

Zusätzliche Veröffentlichung 

 (1) Die im Landesgesetzblatt erschei-
nenden Kundmachungen können erforder-
lichenfalls zusätzlich noch in anderer ge-
eigneter Weise – so insbesondere auch 
durch Abdruck in der Amtlichen Linzer 
Zeitung und in elektronischer Form – zur 
allgemeinen Kenntnis gebracht werden. 

 (2) Es ist zulässig, Landesgesetzblätter 
auch auf andere Art als in gedruckter 
Form zur Verfügung zu stellen. Die für das 
Landesgesetzblatt erstellten Daten können 
nach Maßgabe der technischen Möglichkei-
ten Dritten zur Verfügung gestellt werden. 
 

§ 4 
Druckfehlerberichtigung und  

Nachdruck 

 (1) Druckfehler im Landesgesetzblatt, 
ferner Verstöße, die in bezug auf die innere 
Einrichtung dieses Blatts (z.B. Numerierung 
der einzelnen Stücke und Kundmachungen, 
Seitenangabe, Angabe des Ausgabe- und 
Versendungstages) unterlaufen sind, sind 
vom Landeshauptmann zu berichtigen und im 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

 (2) Wurde in einem Gesetzesbeschluß des 
Landtages auf einen noch nicht kundgemach-
ten anderen Gesetzesbeschluß verwiesen, hat 
der Landeshauptmann die Zitierung bei der 
Kundmachung im Landesgesetzblatt zu er-
gänzen. 

 (3) Nachträgliche Ausdrucke bereits er-
schienener Stücke des Landesgesetzblatts 
sind als „Nachdruck“ zu bezeichnen. Mittler-
weile erfolgte Berichtigungen sind zu berück-
sichtigen. 

 

2. ABSCHNITT 

AMTLICHE LINZER ZEITUNG 
 

§ 5 
Amtliche Linzer Zeitung 

 Die Landesregierung gibt als Amts- und 
Informationsblatt für Oberösterreich die 
„Amtliche Linzer Zeitung“ heraus. 
 

§ 6 
Kundmachung in der  

Amtlichen Linzer Zeitung 

 (1) In der Amtlichen Linzer Zeitung 
können kundgemacht werden: 

1. alle in Rechtsvorschriften vorgesehenen 
öffentlichen Kundmachungen; 

2. Verordnungen des Landeshauptmannes 
und der Landesregierung, deren Kund-
machung im Landesgesetzblatt wegen 
ihres begrenzten räumlichen oder zeitli-
chen Wirkungsbereiches oder wegen 
des beschränkten Kreises von Normad-
ressaten nicht zweckmäßig scheint, so-
wie Verordnungen anderer Behörden; 

3. Richtlinien, Erlässe und Dienstanwei-
sungen des Landeshauptmannes, der 
Landesregierung und anderer Behörden; 

4. Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG, 
die nicht gemäß § 2 Abs. 1 Z. 6 kund-
zumachen sind, sowie den Bestand sol-
cher Vereinbarungen betreffende Rechts-

akte, soweit eine der in Z. 2 genannten 
Voraussetzungen sinngemäß vorliegt; 

5. Kundmachungen über Feststellungen 
des Verfassungsgerichtshofs gemäß 
Art. 138a B-VG betreffend Vereinba-
rungen im Sinn der Z. 4. 

 (2) Die Amtliche Linzer Zeitung steht 
weiters für sonstige Mitteilungen zur Ver-
fügung, an deren Veröffentlichung ein 
öffentliches Interesse besteht. 
 

§ 7 
Druckfehlerberichtigung 

 (1) Für die Berichtigung von Druckfehlern 
in Kundmachungen gemäß § 6 Abs. 1 Z. 2, 4 
und 5 gilt § 4 sinngemäß. Die Berichtigung ist 
in der Amtlichen Linzer Zeitung kundzuma-
chen. 

 (2) In anderen als den im Abs. 1 genann-
ten Fällen sind Druckfehler in zweckdienlicher 
Weise zu berichtigen. 

 

3. ABSCHNITT 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 
 

§ 8 
Örtlicher und zeitlicher Geltungs- 
bereich der Kundmachungen 

 (1) Alle im Landesgesetzblatt und in der 
Amtlichen Linzer Zeitung enthaltenen Kund-
machungen gelten, wenn sie nicht anderes 
bestimmen, für das gesamte Landesgebiet. 

 (2) Soweit den Kundmachungen im Lan-
desgesetzblatt und in der Amtlichen Linzer 
Zeitung ihrem Inhalt nach rechtsverbindliche 
Kraft zukommt, beginnt diese, wenn in ihnen 
oder verfassungsmäßig nicht anderes be-
stimmt ist, nach Ablauf des Tages der Kund-
machung; als solcher gilt der Tag, an dem 
das Stück des Landesgesetzblatts oder die 
Folge der Amtlichen Linzer Zeitung, das die 
Kundmachung enthält, herausgegeben und 
versendet wird. 

 (3) Der Tag der Herausgabe, an dem 
zugleich die Versendung zu erfolgen hat, ist 
auf jedem Stück des Landesgesetzblatts und 
der Amtlichen Linzer Zeitung anzugeben. 

 (4) Die einzelnen Stücke, Kundmachun-
gen und Seiten des Landesgesetzblatts sowie 
die Folgen der Amtlichen Linzer Zeitung sind 
jahrweise fortlaufend zu numerieren. 
 

§ 9 
Hinweise in Kundmachungen 

 (1) Bei Rechtsvorschriften, deren Entwurf 
einem Informationsverfahren im Sinn der 
Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. 
März 1983 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften, ABl.Nr. L 109 vom 26.4.1983, S. 
8, in der Fassung der Richtlinie 88/182/EWG 
des Rates vom 22. März 1988, ABl.Nr. L 81 
vom 26.3.1988, S. 75, und der Richtlinie 
94/10/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. März 1994, ABl.Nr. L 100 
vom 19.4.1994, S. 30, unterzogen wurde, ist 
– soweit dies nicht in der Rechtsvorschrift 
selbst bereits erfolgt – in die Kundmachung 
ein Hinweis auf diese Tatsache aufzunehmen. 

 (2) Der Kundmachung von Vereinbarun-
gen gemäß Art. 15a B-VG ist vom Landes-
hauptmann das Datum des Inkrafttretens 
anzufügen. Die Wiedergabe der Namen oder 
der Unterschriften der Vertreter der Vereinba-
rungsparteien, der Fertigungsklauseln sowie 
das Datum der Unterzeichnung ist nicht not-
wendig, soweit die Vereinbarungsparteien aus 
der Vereinbarung selbst ersichtlich sind. Eben-
falls anzufügen sind allfällige von einer Ver-
einbarungspartei abgegebene Vorbehalte. 
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§ 10 
Bezug der Kundmachungsorgane und 

öffentliche Einsicht 
 (1) Der Preis des Landesgesetzblatts und 
der Amtlichen Linzer Zeitung ist möglichst 
günstig, jedoch kostendeckend festzusetzen. 

 (2) Das Landesgesetzblatt und die 
Amtliche Linzer Zeitung sind beim Amt der 
Landesregierung, bei den Bezirkshaupt-
mannschaften, bei den Magistraten und 
bei den Gemeindeämtern zur unentgeltli-
chen öffentlichen Einsicht während der 
Amtsstunden aufzulegen. 

 

4. ABSCHNITT 

BESONDERE FORMEN DER  
KUNDMACHUNG 

 
§ 11 

Öffentliche Auflage, ÖNORMEN  
und andere Richtlinien 

 (1) Wenn Vereinbarungen nach Art. 15a B-
VG, Verordnungen und sonstige generelle 
Rechtsakte der Landesregierung Pläne oder 
andere Teile enthalten, die im Hinblick auf 
ihren Umfang oder ihre technische Gestaltung 
im Fall ihrer Kundmachung im Landesgesetz-
blatt oder in der Amtlichen Linzer Zeitung 
einen wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand 
verursachen würden, können diese Rechts-
vorschriften oder einzelne Teile in anderer 
zweckentsprechender Weise, insbesondere 
durch Auflage zur öffentlichen Einsicht wäh-
rend der Amtsstunden bei geeigneten Dienst-
stellen der Landes- oder Gemeindeverwal-
tung, kundgemacht werden, soweit dem nicht 
im Hinblick auf den Adressatenkreis Interes-
sen der Rechtssicherheit entgegenstehen. 

 (2) Die im Abs. 1 vorgesehene Kundma-
chungsform ist, 

1. soweit sie nur auf Teile eines Rechtsaktes 
angewendet werden soll, unter genauer 
Bezeichnung der von ihr betroffenen Teile 
in der Vereinbarung, in der Verordnung 
oder im Rechtsakt selbst festzulegen; 

2. soweit sie auf einen Rechtsakt zur Gänze 
angewendet werden soll, in einer geson-
derten Verordnung der Landesregierung 
festzulegen. 

Die Vereinbarung, die Verordnung und der 
Rechtsakt im Sinn der Z. 1 und 2 haben die 
Dauer dieser Kundmachung festzulegen, die 
sich jedenfalls auf die Dauer der Wirksamkeit 
der kundzumachenden Vorschriften zu erstre-
cken hat. 

 (3) Wenn Vereinbarungen nach Art. 15a 
B-VG, Verordnungen der Landesregierung 
und sonstige generelle Rechtsakte der Lan-
desregierung ÖNORMEN für verbindlich erklä-
ren, genügt anstelle einer Wiedergabe dieser 
Vorschriften ihre Zitierung im Landesgesetz-
blatt oder in der Amtlichen Linzer Zeitung in 
der üblichen Form (Fundstelle, Normnummer, 
Titel und Ausgabedatum). Werden diese 
Richtlinien nur teilweise oder mit Abweichun-
gen von der kundgemachten Form für ver-
bindlich erklärt, sind die verbindlich zu erklä-
renden Teile von den übrigen Teilen eindeutig 

abzugrenzen und die Abweichungen eindeutig 
erkennbar zu machen. 

 (4) Wenn Vereinbarungen nach Art. 15a 
B-VG, Verordnungen der Landesregierung 
und sonstige generelle Rechtsakte der Lan-
desregierung andere technische Normen oder 
Richtlinien für verbindlich erklären, gilt Abs. 3 
sinngemäß. Voraussetzung hiefür ist, daß 
diese Normen oder Richtlinien in deutscher 
Sprache abgefaßt sind, von einer fachlich 
hiezu berufenen Stelle in Österreich heraus-
gegeben oder vertrieben werden und von 
jedermann bezogen werden können. Die 
Bezugsadresse ist in der Vereinbarung, in der 
Verordnung oder im sonstigen generellen 
Rechtsakt genau zu bezeichnen. 

 (5) Verbindlich erklärte ÖNORMEN, ande-
re technische Normen und Richtlinien sind 
zusätzlich beim Amt der Landesregierung zur 
unentgeltlichen öffent-lichen Einsicht wäh-
rend der Amtsstunden aufzulegen. 

 (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für Verordnun-
gen und sonstige generelle Rechtsakte des 
Landeshauptmannes in den Angelegenheiten 
der mittelbaren Bundesverwaltung sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß eine gesonderte Ver-
ordnung nach Abs. 2 Z. 2 vom Landeshaupt-
mann zu erlassen ist. 
 

§ 12 
Kundmachung bei  

außerordentlichen Verhältnissen 

 (1) Für die Dauer außerordentlicher Ver-
hältnisse, in denen eine Kundmachung im 
Landesgesetzblatt oder in der Amtlichen Lin-
zer Zeitung nicht oder nicht rasch genug 
möglich ist, kann die Landesregierung – in 
Angelegenheiten der mittelbaren Bundesver-
waltung der Landeshauptmann – Rechtsvor-
schriften oder andere Kundmachungen statt 
im Landesgesetzblatt oder in der Amtlichen 
Linzer Zeitung in anderer geeigneter Weise 
(z.B. durch Rundfunk, Fernsehen oder andere 
elektronische Medien, sonstige akustische 
Mittel, durch Veröffentlichung in einer oder 
mehreren Tageszeitungen, durch Plakatie-
rung) kundmachen und Gleiches auch für die 
Kundmachungen anderer Behörden anord-
nen. 

 (2) Kundmachungen gemäß Abs. 1 treten, 
wenn in ihnen oder in anderen Rechtsvor-
schriften nicht anderes bestimmt ist, mit dem 
Zeitpunkt ihrer ersten Kundmachung in Kraft. 
Sie sind sobald wie möglich auch im Landes-
gesetzblatt oder in der Amtlichen Linzer Zei-
tung zu veröffentlichen. Dabei ist neben ei-
nem Hinweis auf den bloßen Mitteilungscha-
rakter dieser Veröffentlichung anzugeben: 

1. die Art der Kundmachung gemäß Abs. 1; 

2. der Zeitpunkt des Inkrafttretens und ge-
gebenenfalls der Zeitpunkt des Außerkraft-
tretens, soweit sich dieser nicht schon aus 
dem wiedergegebenen Wortlaut ergibt. 

 

5. ABSCHNITT 
 

§ 13 
Kundmachungen anderer  

Landesbehörden 

 (1) Soweit die Gesetze nicht anderes 
oder ausschließlich die ortsübliche Kund-

machung anordnen, sind Verordnungen 
der Bezirksverwaltungsbehörden und an-
derer Landesbehörden jedenfalls durch 
Anschlag an der Amtstafel für die Dauer 
von zwei Wochen kundzumachen. Ihre 
Rechtswirksamkeit beginnt frühestens mit 
dem auf den Ablauf dieses Kundma-
chungszeitraums folgenden Tag. Bei Ge-
fahr im Verzug kann jedoch in der Verord-
nung angeordnet werden, daß ihre 
Rechtswirksamkeit bereits vor diesem 
Zeitpunkt beginnt, frühestens jedoch mit 
Ablauf des Kundmachungstages. Die 
Rechtswirksamkeit von Verordnungen 
erstreckt sich, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, auf den ge-
samten Zuständigkeitsbereich der Behörde. 

 (2) § 11 Abs. 1 bis 5 und § 12 gelten 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß die ver-
bindlich erklärten ÖNORMEN, anderen techni-
schen Normen und Richtlinien bei der Behör-
de aufzulegen (§ 11 Abs. 5) und die nach 
§ 12 Abs. 1 kundgemachten Verordnungen 
sobald wie möglich an der Amtstafel anzu-
bringen (§ 12 Abs. 2) sind. 

 (3) Der Text geltender Verordnungen 
ist bei der Behörde zur öffentlichen Ein-
sicht während der Amtsstunden bereitzu-
halten. 

 (4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die 
Organe der Gemeinden und der Städte mit 
eigenem Statut. 
 

6. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 14 

Schlußbestimmungen 

 (1) In anderen Landesgesetzen getrof-
fene Bestimmungen über die Kundma-
chung von Rechtsvorschriften werden 
durch dieses Landesgesetz nicht geändert. 
Dies gilt auch für alle auf dem Gebiet der 
Bundesverwaltung für die Kundmachung 
von Rechtsvorschriften geltenden Be-
stimmungen. 

 (2) Die im Titel, im Kurztitel und im 
Text der im Landesgesetzblatt und in der 
Amtlichen Linzer Zeitung kundgemachten 
Rechtsvorschriften verwendete Abkürzung 
„O.ö.“ und „o.ö.“ darf auch ohne Abkür-
zungspunkt zwischen den Buchstaben 
gebraucht werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 (1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Au-
gust 1998 in Kraft. 

 (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landes-
gesetzes tritt das O.ö. Verlautbarungsgesetz 
1977, LGBl. Nr. 54, in der Fassung des Lan-
desgesetzes LGBl. Nr. 2/1983 außer Kraft. 
 

 


